
Zu 613 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
VII. GP. 

V om Ausschuß für soziale Verwaltung 
beschlossene Fassung. 

Bundesgesetz vom über 
die Allgemeine Sozialversicherung (Allge­
meines Sozialversicherungsgesetz - ASVG.). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ERSTER TEIL. 
Allgemeine Bestimmungen. 

ABSCHNITT 1. 

Geltungsbereich. 

Gel tun g s b e r e ich i mall g e m ein e. n. 

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die allge~ei"ue 
Sozialversicherung im Inland beschäftigter Per­
sonen einschließlich der den Dienstnehmern nach 
Maßgabe dieses Bundesgesetzes. gleichgestellten 
selbständig Erwerbstätigen und die Krankenver­
sicherung der Rentne~ aus der allgemeinen 
Sozialversicherung. 

U m fan g der a 11 g e me i n e n S 0 z i a l­
ver s ich e run g. 

§ 2. (1) Die allgemeine Sozialversicherung um­
faßt die Krankenversicherung, die Unfallversiche-

,rung und diePensionsversicherung mit Aus­
nahme der im Abs. 2 bezeichneten Sonderver­
sicherungen. DiePensionsversid1erung gliedert 
sich in folgende Zweige: Pensionsversicherung 
der Arbeiter, Pensionsversicherung der Ange­
stellten, knappschaftliche Pensionsversicherung. 

(2) Für die Sonderversicherungen der Kran­
kenversicherung der Bundesangestellten, der 
Meisterkrankenversicherung, der Notarversiche­
rung, der Krankenversicherung der Empfänger 
von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe und der 
Krankenversicherung der Kriegshinterbliebenen 
gelten die Vorschriften dieses Bundesgesetzes nur 
soweit, als dies in den Vorschriften über diese 
Sonderversicherungen oder In diesem Bundes­
gesetz angeordnet ist. 

B e s c h ä f t i gun g 1 m I n I a n d. 

§ 3. (1) Als im Inland beschäftigt gelten unselb­
.ständig Erwerbstätige, deren BeschäftigungsoJ't 
(§ 30 Abs. 2) im Inland gelegen ist, selbständig 
Erwerbstätige, wenn der Sitz ihres Betriebes und 
ihr Wohnsitz im Inland gelegen sind. 

(2) Als im Inland beschäftigt gelten auch 
a) Dienstnehmer, die dem fahrenden Personal 

einer dem internationalen Verkehr auf 
Flüssen oder Seen dienenden Schiffahrts­
unternehmung angehören, wenn sie ihren 
Wohnsitz im Inland haben oder - ohne 
im Ausland einen Wohnsitz zu haben -
auf dem Schiffe, auf dem sie beschäftigt 
sind, wohnen, und die Schiffahrtsunterneh­
mung im Inland ihren Sitz oder eine 
Zweigniederlassung hat; 

b) Dienstnehmer einer dem öffentlichen Ver­
kehr dienenden Eisenbahn, ihrer Eigen­
betriebe und ihrer Hilfsanstalten, die auf 
im A~sland liegenden Anschlußstrecken 
oder Grenzbahnhöfen tätig sind; 

c) Dienstnehmer, die dem fliegenden Personal 
einer dem internationalen Verkehr- dienen­
den Luftschiffahrtsimternehmung ange­
hören, wenn sie ihren Wohnsitz im Inland 
haben und die Luftschiffahrtsunterneh­
mung im Inland ihren Sitz hat; 

d) Dienstnehmer, deren Dienstgeber den Sitz 
in österreich haben und die ins Ausland 
entsendet werden, sofern ihre Beschäftigung 
im Ausland die Dauer eines Jahres nicht 
übersteigt; das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung kann, wenn die Att der 
Beschäftigung es begründet, . diese Frist 
entsprechend verlängern; 

e) Dienstnehmer österreichischer Staatsange­
hörigkeit, die bei einer amtlichen Ver­
tretung der Republik. österreich im Aus­
land oder bei Mitgliedern einer solchen 
Vertretung im Ausland beschäftigt sind. 

(3) Als im Inland beschäftigt gelten insbesondere 
nicht die Dierrstnehmer inländischer Betriebe 
für die Zeit ihrer dauernden 13eschäftigung im 
Ausland, die. ausschließlich für den Dienst im 
Ausland bestellten Reisenden, die ihren Wohn­
sitz im Ausland haben, die Dienstnehmer eines 
ausländischen Betriebes, sofern sie nicht in einer 
inländischen Zweigniederlassung (Betriebsstätte, 
Geschäftsstelle, Niederlage) dieses Betriebes be­
schäftigt sind, und Dienstnehmer, die sich in 
Begleitung eines Dienstgebers, der im Inland 
keinen Wohnsitz hat, nur vorübergehend im 
Inland aufhalten. 
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ABSCHNITT 11. 

Umfang der Versicherung. 

1. UNTERABSCHNITT. 

Pflichtversicherung. 

V 0 11 ver sie her u n g. 

§ 4. (1) In der Kranken-, Unfall- und Pen­
sionsversicherung sind auf Grund dieses Bundes­
gesetzes versichert (vollversichert), wenn die be­
treffende Beschäftigung weder gemäß den §§ 5 
und 6_ von der Vollversicherung ausgenommen 
ist, noch nach § 7 nur eine Teilversicherung be­
gründet: 

1. die bei einem oder mehreren Dienstgebern 
beschäftigten' Dienstnehmer; 

2. die in einem Lehrverhältnis stehenden Per­
sonen (Lehrlinge); 

3. die zum Zwecke der vorgeschriebenen Aus­
bildung für den künftigen, abgeschlossene Hoch­
schulbildung erfordernden Beruf nach Abschluß 
dieser Hochschulbildung beschäftigten Personen, 
wenn die Ausbildung nicht im Rahmen eines 
Dienst- oder Lehrverhältnisses erfolgt, jedoch 
mit Ausnahme der Volontäre; 

4. Lernschwestern (Krankenpflegeschülerinnen) 
und Hebammenschülerinnen an einer' inländi­
schen Hebammenlehranstalt; 

5. die den Dienstnehmern im Sinne des Abs. 3 
gleichgestellten Personen; 

6. die Heimarbeiter und die diesen nach den je­
weiligen gesetzlichen Vorschriften über die Heim­
arbeit arbeitsrechtlich gleichgestellten Personen. 

(2) Dienstnehmer im Sinne dieses Bundesge­
setzes ist, wer in einem Verhältnis persönlicher 
und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen Entgelt 
beschäftigt wird; hiezu gehören auch Personen, 
bei deren Beschäftigung die Merkmale persön­
licher und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen­
über den Merkmalen selbständiger Ausübung 
der Erwerbstätigkeit überwiegen. 

(3) Den Dienstnehmern stehen, soweit im 
folgenden nichts Besonderes bestimmt wird, 
~cich: , ' 

1. selbständige Hebammen mit Niederlassungs­
bewilligung; 

2. in der Krankenpflege selbständig erwerbs­
tätige Personen, die Zur Berufsausübung nach 
den hiefür geltenden Vorschriften berechtigt sind, 
wenn sie in Ausübung ihres Berufes keine An~ 
gestellten beschäftigen; 

3. selbständige Lehrer und Erzieher, ferner 
selbständige bildende Künstler, Mus.iker und 
Artisten, alle diese, wenn die betreffende Be­
schäftigung ihren Hauptberuf und die Haupt­
quelle ihrer Einnahmen' bildet und wenn sie in 
Ausübung ihres Berufes keine Angestellten be­
schäftigen; 

4. selbständige Pech er, das sind Personen, die, 
ohne auf Grund eines Dienst- oder Lehrverhält­
nisses beschäftigt zu sein, durch Gewinnung von 

Harzprodukten in fremden Wäldern eine saison­
mäßig wiederkehrende Erwerbstätigkeit ausüben, 
sofern sie dieser Erwerbstätigkeit in der Regel 
ohne Zuhilfenahme familienfremder Arbeits­
kräfte nachgehen; 

5. Markthelfer, die auf den Märkten amtlich 
zugelassen sind, in keinem Dienstverhältnis 
stehen auch nicht Bedienstete einer Gemeinde 
sind u~d nicht selbst Dienstnehmer beschäftigen, 
wenn sie nach den Vorschriften einer Markt­
ordnung zu Arbeitspartien mit einem geschäfts­
führenden Partieführer zusammengefaßt sind, 
dem der Verkehr mit den öffentlich-rechtlichen 
Dienststellen sowie mit den Auftraggebern ob-
~~; . 

6. Gepäckträger, die im Sinne der Eisenbahn­
Verkehrsordnung von der Eisenbahnverwaltung 
bestellt sind oder einer Gepäckträgergemein­
schaft der österreichischen Bundesbahnen an­
gehören; 

7. Bergführer und Fremdenführer, wenn sie, 
diese Tätigkeit auf Grund einer behördlich er­
teilten Bewilligung im Hauptberuf selbständig 
ausüben; 

8. öffentliche Verwalter, wenn sie nicht un­
mittelbar vor ihrer Bestellung zu öffentlichen 
Verwaltern ausschließlich selbständig erwerbs­
tätig gewesen sind. 

Aus nah m e n von der V 0 11 ver sie h e~ 
run g. 

§ 5. (1) Von der Vollversicherung nach § 4 
sind - unbeschadet einer nach § 7 oder nach 
§ 8 eintretenden Teilversicherung -' ausge­
nommen: 

1. Der Ehegatte, die Kinder, Enkel, Wahl­
kinder und Stiefkinder sowie die Eltern, Groß­
eltern, Wahleltern und Stiefeltern des Dienst­
gebers; " \ 

2. Dienstnehmer, ihnen gemäß § 4 Abs. 1 Z.5 
gleichgestellte Personen, ferner H~imarbeiter und 
ihnen gleichgestellte Personen hinsichtlich einer 
Be$chäftigung, die nach Abs. 2 als geringfügig 
anzusehen ist, soweit sie nicht nach der Sonder­
regelung' für die Versicherung der unständig be­
schäftigten Arbeiter in der I,.and- und Forstwirt­
schaft vollversichert sind;, 

3. a) Dienstnehmer hinsichtlich einer Be­
sch#tigung in einem öffentlich-rechtlichen 
oder unkündbaren privatrechtlichen Dienst­
verhältnis zum Bund, zu einem Bundesland, 
einem Bezirk oder einer Gemeinde sowie zu 
von diesen Körperschaften verwalteten Be­
trieben, Anstalten, Stiftungen oder Fonds" 
ferner die dauernd angestellten Dienst­
nehmer der gesetzlich anerkannten Reli­
gionsgesellschaften, der' Zentralsparkasse 
der Gemeinde Wien und der Salzburger 
Sparkasse, alle diese, wenn 

aa) ihnen aus ihrem Dienstverhältnis die 
Anwartschaft auf Ruhe- und Versor­
gungsgenüsse, die den Leistungen det" 

Zu 613 der Beilagen VII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)2 von 144

www.parlament.gv.at



betreffenden Unfall- und Pensionsver­
sicherung gleichwertig sind - im Falle 
des Vorbereitungsdienstes spätestens 
mit Ablauf dieses Dienstes -- zusteht 
und 

bb) sie im Erkrankungsfalle Anspruch auf 
Weiterzahlung ihrer Dienstbezüge 
durch mindestens sechs Monate haben; 

b) nicht schon unter lit. a fallende Dienst­
nehmer hinsichtlich einer Beschäftigung in 
einem Dienstverhältnis, das die Kranken­
versicherung nach den Vorschriften über 
die Krankenversicherung der Bundes­
angestellten bei der Krankenversicherungs­
anstalt der Bundesangestellten oder bei der 
Versicherungs ans tal t der österreichischen 
Eisenbahnen begründet oder im Falle der 
Einbeziehung der Dienstnehmer in diese 
Versicherung begründen würde, wenn 
ihnen aus ihrem Dienstverhältnis die An­
wartschaft auf Ruhe- und Versorgungs­
genüsse, die den Leistungen der betreffen­
den Unfall- und Pensionsversicherung 
gleichwertig sind - im Falle des Vorberei­
tungsdienstes spätestens mit Ablauf dieses 
Dienstes - zusteht;~ 

4. nichtständige Hochschulassistenten im Sinne 
des Hochschulassistentengesetzes 1948, BGBl. 
Nr. 32/1949, und die Angestellten des Doro­
theums, soweit sie im pragmatischen Dienstver­
hältnis stehen oder der vom Vorstand des 
Dorotheums erlassenen und vom Kuratorium ge­
nehmigten Dienstordnung unterliegen; 

5. die ständigen Salinenarbeiter, die dem 
"Statut über die Krankenunterstützung der Sa­
linenarbeiter" und dem Provisionsstatut für diese 
Arbeiter unterstellt sind; 

6. die ständigen Arbeiter: des Hauptmünz­
amtes, die den Bestimmungen über die Ruhe­
und Versorgungsgenüsse der Münzarbeiterschaft 
sowie deren Hinterbliebenen unterstellt sin4; 

7. Geistliche der katholischen Kirche sowie der 
evangelischen Kirche A. B. und H. B. hinsicht­
lich der Seelsorgetätigkeit und der sonstigen 
Tätigkeit, die sie in Erfüllung ihrer geistlichen 
Verpflichtung ausüben, zum Beispiel des Reli­
gionsunterrichtes, es wäre denn, daß sie hiebei 
in einem Dienstverhältnis zu einer anderen 
Körperschaft (Person) als ihrer Kirche stehen, 
ferner Angehörige der Orden und Kongrega­
tionen der katholischen Kirche sowie der Diako­
nissenanstalten der evangelischen Kirche A. B. 
und H. B.; 

8. Notariatskandidaten und andere Dienst­
nehmer von Notaren hinsichtlich einer Beschäf­
tigung, welche die Sozialversicherung nach den 
Vorschriften über die Notarversicherung be­
gründet, sowie Rechtsanwaltsanwärter; 

9. Dienstnehmer nicht österreichischer Staats­
angehörigkeit hinsichtlich einer Beschäftigung 

3 

bei Dienstgebern, . denen Exterritorialität zu-
kommt; . 

10. den Heimarbeitern nach den jeweiligen ge­
setzlichen Vorschriften über die Heixp.arbeit 
gleichgestellte Zwischenmeister (Stückmeister), die 
als solche bei einer Meisterkrankenkasse versichert 
sind. 

(2) Eine Beschäftigung ist als geringfügig im 
Sinne des Abs. 1 Z. 2 anzusehen. wenn dem 
Dienstnehmer von einem oder mehreren Dienst­
gebern monatlich kein höheres Entgelt als 27.0 S 
gebührt. Eine Beschäftigung, die nur deswegen 
monatlich kein höheres als das oben bezeichnete 
Entgelt ergibt, weil infolge Arbeitsmangels im 
Betrieb die sonst übliche Zahl von Arbeits­
stunden nicht erreicht wird (Kurzarbeit) oder 
eine Beschäftigung, die der Hausbesorgerordnung 
unterliegt, gilt nicht als geringfügig. 

§ 6. Die Gleichwertigkeit der Anwartschaft auf 
Ruhe- und Versorgungsgenüsse mit den Leistun­
gen der Pensions- oder Unfallversicherung im 
Sinne des § 5 Abs. 1 Z. 3 ist als gegeben anzu­
nehmen, wenn die Anwartschaft auf bundes­
gesetzlicher oder einer der bundesgesetzlichen 
Regelung gleichartigen landesgesetzlichen Rege­
lung beruht. Andernfalls entscheidet das Bun­
desministerium für soziale Verwaltung über 
die Gleichwertigkeit, wobei die Gesamtansprüche 
mit Rücksicht auf den besonderen Personen­
kreis nach Billigkeit zu veranschlagen sind. Die 
Gleichwertigkeit ist jedenfalls nicht gegeben, 
wenn auf· die vom Dienstgeber zugesi~erten 
R-uhe- und Versorgungsgenüsse nach den hiefür 
maßgebenden dienstrechtlichen . Bestimmungen 
Leistungen aus der Pensions- beziehungsweise Un­
fallversicherung anzurechnen sind. 

T eil ver sie her u n g von i m § 4 gen a n n­
t e n Per s 0 n e n. 

§ 7. Nur in den nachstehend angeführten 
Versicherungen sind von den im § 4 genannten 
Personen auf Grund dieses Bundesgesetzes ver-
sichert (teilversichert): . 

1. in der Kranken- und Unfallversicherung 
hinsichtlich der nachstehend bezeichneten Be­
schäftigungsverhältnisse: 

a) die ständigen Arbeiter der "Austria Tabak­
werke A. G.", die dem für diese Arbeiter 
geltenden Provisionsstatut unterstellt sind; 

b) die angelobten Arbeiter der "Osterreichi­
schen Staats druckerei", die· der für diese 
Arbeiter geltenden Vorschrift über die 
Ruhe- und Versorgungs genüsse in der je­
weils geltenden Fassung unterstellt sind; 

c) Personen, die bei der Post- und Telegra­
phenverwaltung in einem vertraglichen 
Dienstverhältnis stehen und Teilnehmer 
am ehemaligen Provisionsfonds für Post­
boten und ihre Hinterbliebenen, BGBl. 
Nr. 375/1926, waren, sofern sie in die Pro-

Zu 613 der Beilagen VII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 144

www.parlament.gv.at



4 

visions anwartschaft des Bundes rücküber­
nommen wurden; 

d) die provisionsberechtigten ständigen Forst-
arbeiter der österreichischen Bundesforste; 

e) die Rechtsanwaltsanwärter; 
2. in der Unfall- und Pensionsversicherung 
a) Dienstnehmer hinsichtlich einer Beschäfti­

gung in einem Dienstverhältnis zu einer 
der im § 5 Abs. 1 Z. 3 lit. a bezeichneten 
Gebietskörperschaften sowie zu von solchen 
Körperschaften verwalteten Betrieben, An­
stalten, Stiftungen und Fonds oder zu 
einem anderen Dienstgeber, wenn 
aa) sie in dieser Beschäftigung nach den 

Vorschriften über die Krankenversiche­
rung der Bundesangestellten für den 
Fall der Krankheit pflichtversichert sind 
oder wenn ihnen durch eine eigene 
Krankenfürsorgeeinrichtung des Dienst­
gebers mindestens die Leistungen der 
Krankenversicherung der Bundesange­
stellten gesichert sind und 

bb) ihnen aus ihrem Dienstverhältnis keine 
Anwartschaft auf Ruhe- und Versor­
gungsgenüsse im Sinne des § 5 Abs. 1 
Z. 3 lit. b und des § 6 zusteht; 

b) die gemäß § 5 Abs. 1 Z. IO von der Voll­
versicherung ausgenommenen Zwischen­
meister (Stückmeister) ; 

3. in der Unfallversicherung hinsichtlich der 
nachstehend bezeichneten Tätigkeiten (Beschäf­
tigungsverhältnisse) : 

. a) die im § 5 Abs. 1 Z. 2 von der Vollver­
sicherung ausgenommenen· Beschäftigten; 

b) die Beamten der österreichischen Bundes­
bahnen, auf die die Besoldungsordnung laut 

,Kundmachung des Bundesministeriums für 
Verkehr vom 14. November 19.47, BGBL 
Nr. 263, Anwendung findet, und die Son­
dervertragsangestellten der österreichischen 
Bundeshahnen, die auf Grund dieses Bun­
desgesetzes nach den gesetzlichen Vor­
schriften über die Krankenversicherung der 
Bundesangestellten für den Fall der Krank­
heit versichert sind; 

c) die öffentlichen Verwalter, soweit sie 
unmittelbar vor ·ihrer Bestellung zu öffent­
lichen Verwaltern ausschließlich selbständig 
erwerbstätig gewesen sind. 

. S 0 n s t i g e T eil ver sie her u n g. 

§ 8. (1) Nur in den nachstehend angeführten 
Versicherungen sind überdies auf Grund dieses 
Bundesgesetzes versichert (teilversichert) : 

1. in der Krankenversicherung die Bezieher 
einer Rente aus der Pensionsversicherung, wenn 
und solange sie sich ständig im Inland aufhalten; 

2. in der Unfall- und Pensionsversicherung 
die im Betrieb der Eltern, Großeltern, Wahl­
oder Stiefeltern als Dienstnehmer oder Lehrlinge 

beschäftigten Kinder, Enkel, Wahl- oder Stief­
kinder, ferner die im Betrieb der Eltern, Groß­
eltern, Wahl- oder Stiefeltern ohne Entgelt regel­
mäßig beschäftigten Kinder, Enkel, .Wahl- oder 
Stiefkinder, die das 17. Lebensjahr vollendet 
haben und keiner . anderen Erwerbstätigkeit 
hauptberuflich nachgehen, alle diese, soweit es 
sich nicht um eine Beschäftigung in einem land­
oder forstwirtschaftlichen oder gleichgestellten 
Betrieb (§ 27 Abs. 2) handelt; 

3. in der Unfallversicherung hinsichtlich der 
nachstehend bezeichneten Tätigkeiten (Beschäf-
tigungsverhältnisse): ' 

a) alle selbständig Erwerbstätigen, die Mit­
glieder einer Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft sind, ferner unter derselben 
V ora ussetzung die persönlich haftenden 
Gesellschafter einer offenen Handelsgesell­
schaft oder Kommanditgesellschaft, solange 
sie nicht durch den Gesellschaftsvertrag von 
der Führung der Geschäfte zur Gänze aus­
drücklich ausgeschlossen sind; 

b) alle selbständig Erwerbstätigen in land-
. und forstwirtschaftlichen Betrieben und 

diesen gleichgestellten Betrieben (§ 27 
Abs. 2), ferner die nachstehend bezeichne­
ten Familienangehörigen eines solchen 
selbständig Erwerbstätigen, wenn sie in 
dessen land- und forstwirtschaftlichem Be­
trieb oder gleichgestellten· Betrieb tätig 
sind: 

der Ehegatte, 
die Kinder, Enkel, Wahl- und Stief­

kinder und 
die Eltern, Großeltern, Wahl- und 

Stiefeltern; 

c) die Teilnehmer an Umschulungs-, Nach­
schulungs- und sonstigen beruflichen Aus­
bildungslehrgängen der Landesarbeits­
ämter, Landesinvalidenämter, Sozialver­
sicherungsträger sowie Interessenvertretun­
gen der Dienstgeber und Dienstnehmer, 
soweit die Umschulung nicht im Rahmen 
eines Dienst- oder Lehrverhältnisses erfolgt, 
sowie die Lehrenden bei solchen Lehrgängen, 
ferner Personen, die eine im Rahmen der 
Mittel- oder Hochschulstudien vorgeschrie­
bene oder übliche praktische Tätigkeit vor 
den Studien oder während der Studien aus:' 
üben, .sowie die Ferialpraktikanten .. und 
Volontäre; 

d) die Angehörigen von freiwilligen Feuer­
wehren, Pflichtfeuerwehren und Feuerwehr­
verbänden, ferner die Angehörigen frei­
williger Wasserwehren, des österreichischen 
Roten Kreuzes, der freiwilligen Rettungs­
gesellschaften, der Rettungsflugwacht und 
des österreichischen Bergrettungsdienstes 
in Ausübung der ihnen als Mitglieder oder· 
freiwillige Helfer dieser Organisationen ob­
liegenden Pflichten; 
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e) Personen, die wie ein nach lit. abis d oder 
nach § 4 Versicherter tätig werden, auch 
wenn dies nur vorübergehend geschieht; 

f) die Versicherungsvertreter i; den yer­
waltungskörpern der Sozialversicherun~s­
träger und des Hauptverl=?andes (§ 31) In 

Ausübung der ihnen auf Grund dleser 
Funktion obliegenden Pflichten. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1Z: 3 lit. a 
. finden auf Verpächter von Betrieben sowie auf 
Inhaber von ruhenden Betrieben, Witwen- und 
Deszendentenbetrieben keine Anwendung, sofern 
diese Personen im Betrieb nicht tätig sind. 

Ein b e z i e h u n gin. die K r a n k e n v e r­
sie her u n g i m Ver 0 r d nun g s weg. 

§ 9. Das Bundesministerium für s?ziale Ver­
waltun<7 kann nach Anhörung der In Betracht 
komme"nden Interessenvertretungen und des 
Hauptverbandes (§ 31) Gruppen von Personen, 
die keinem Erwerbe nachgehen oder als Grenz­
gänger in einem benachbarten Staat unselb­
ständig erwerbstätig sind und einer gesetz­
lichen Pflichtversicherung für den Fall der Krank­
heit nicht unterliegen, aber eines Versi~erungs­
schutzes bedürfen, durch Verordnung in· die 
Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz 
einbeziehen, wenn der Einbeziehung nicht öffent­
liche Rücksichten vom Gesichtspunkt der Sozial­
versicherung entgegenstehen. Die Verordnung 
bedarf der Zustimmung des Hauptausschusses des 
Nationalrates. 

Beg i n n der Pf I ich t ver sie her u n g. 

§ 10. (1) Die Pflichtversich-erung der Diens.t­
nehmer, ferner der gemäß § 8 Abs. 1 Z. 2 tell­
versicherten, nicht als Dienstnehmer beschäftigten 
Personen, der in einem Lehr- oder Aus­
biidungsverhältnis stehenden Personen sowie der 
Heimarbeiter und der diesen gleichgestellten Per­
sonen beginnt unabhängig von der Erstattung 
einer Anmeldung mit dem Tag des Beginnes der 
Beschäftigung beziehungsweise des Lehr- oder 
Ausbildungsverhältnisses. Für das Ausscheiden 
aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, 
ohne daß dem Ausgeschiedenen ein Ruhegenuß 
und seinen Hinterbliebenen ein Versorgungs­
genuß aus dem Dienstverhältnis zusteht, gilt hin­
sichtlich des Beginnes der Pflichtversicherung nach 
diesem Bundesgesetz die Bestimmung des § 11 
Abs. 5 entsprechend. 

(2) Die Pflichtversicherung der selbständigen 
Pecher (§ 4 Abs. 3 Z. 4), der selbständig Er­
werbstätigen und ihrer Familienangehörigen (§ 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. a und b), der Teilnehmer an Um­
s,hulungs-, Nachschulungs- und sonstigen beruf­
lichen Ausbildungslehrgängen sowie der Leh­
renden bei solchen Lehrgängen, der Mittel- und 
Hochschüler, die eine vorgeschriebene oder 
übliche praktische Tätigkeit ausüben, der Ferial­
praktikanten und Volontäre (§ 8 Abs. 1 Z. 3 

5 

lit. c) sowie der gemäß § 8 Abs. 1 Z.3 lit. e Teil­
versicherten beginnt mit dem Tage der Auf­
nahme der versicherungspflichtigen Tätigkeit. 

(3) Die Pflichtversicherung der Hebammen; 
Krankenpfleg.er, Markthelfer. Bergführer und 
Fremdenführer sowie der öffentlichen Verwalter 
und der Versicherungsvertreter (§' 4 Abs. 3 Z. 1, 
2, 5, 7 und 8, § 7 Z. 3 lit. c sowie § 8 Abs. 1 
Z. 3 [it. f) beginnt mit der Erteilung der amt­
lichen Bewilligung zur Ausübung der versiche­
rungspflichtigen . Tätigkeit beziehungsweise der 
Bestellung zum öffentliChen Verwalter oder Ver­
sicherungsvertreter. 

(4) Die Pflichtversicherung der Angehörigen 
von freiwilligen Feuerwehren, Pflichtfeuerwehren 
und Feuerwehrverbänden, ferner von Angehöri­
gen freiwilliger Wasserwehren, des österreichi­
schen Roten Kreuzes, der freiwilligen Rettungs­
gesellschaften, der Rettungsflugwacht und des 
Osterreichischen Bergrettungsdienstes (§ 8 Abs. 1 
Z. 3 lit. d) beginnt mit dem Beginn der Zuge­
hörigkeit zu der betreffenden Organisation. 

(5) Die Pflichtversicherung der im § 4 Abs. 3 
Z. 3 und 6 bezeichneten Personen und die Kran­
kenversicherung der nach § 9 einbezogenen Per­
sonen beginnt mit dem Eintritt des Tatbestandes, 
der den Grund der Versicherung bildet. Das 
Nähere hinsichtlich. der Krankenversicherung der 
nach § 9 einbezogenen Personen wird durch die 
Verordnung über die Einbeziehung geregelt. 

(s) Die Krankenversicherung der Rentner (§ 8 
Abs. 1 Z. 1) beginnt, soweit im Abs. 7 nichts 
anderes bestimmt wird, mit dem Tag, an dem 
der Rentner den Rentenbescheid erhält, wenn 
jedoch die Rente erst später anfällt, mit dem 
Tag des Anfalles der Rente. . 

(7) Wurde ein Antrag auf Zuerkennung einer 
Rente gestellt, deren Bezug die Krankenversiche­
rung nach § 8 Abs. 1 Z. 1 begründet, so ist der 
Rentenwerber berechtigt, gleichzeitig oder nach­
her die Ausstellung einer Bescheinigung für die 
vorläufige Krankenversicherung zu beantragen. 
In diesem Falle hat der Träger der Pensionsver­
sicherung nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
I?rüfen, ob die Zuerkennung der Rente wahr­
scheinlich ist. Trifft dies zu, so hat er eine Be­
scheinigung darüber auszustellen, daß die Kran­
kenversicherung vorläufig mit dem Tag beginnt, 
an dem der Rentner die Bescheinigung beantragt 
hat. Die Bescheinigung ist sowohl dem Antrag­
steller als auch dem zuständigen Träger der 
Krankenversicherung zuzustellen. Die Ausstel­
lung oder die Ablehnung der· Bescheinigung 
kann durch ein Rechtsmittel nicht angefochten 
werden. Dieses Recht besteht nicht, wenn der 
Rentenwerber bereits auf Grund einer Beschäf':: 
tigung oder aus einem anderen Grunde kranken­
versichert ist. 

End e cl er' P f I ich t ver sie her.u n g. 

§ 11. (1) Die Pflichtversicherung der im § 10 
Abs. 1 bezeichneten Personen erlischt, soweit in 
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den Abs. 2. bis 6 nichts. anderes bestimmt wird, 
mit dem Ende der Beschäftigung oder des Lehr­
oder Ausbildungsverhältnisses. Fällt jedoch der 
Zeitpunkt, an dem der Anspruch auf Entgelt 
endet, nicht mit dem Zeitpunkt des Endes der 
Beschäftigung zusammen, so erlischt die Pflicht­
versicherung mit dem Ende des Entgelt­
anspruches. 

(2) Wird ein gerichtlicher oder außergericht­
licher Vergleich über den dem Dienstnehmer 
nach Beendigung des Dienstverhältnisses ge­
bührenden Arbeitslohn oder Gehalt abgeschlos.,­
sen, so verlängert sich die Pflichtversicherung um 
den Zeitraum, der durch den Vergleichsbetrag 
(Pauschbetrag) nach Ausscheidung allfälliger, ge­
mäß § 49 nicht zum Entgelt im Sinne dieses 
Bundesgesetzes gehörender Bezüge, gemessen an 
den vor dem Austritt aus der Beschäftigung ge­
bührenden Bezügen, gedeckt ist. 

(3) Die Pflichtversicherung besteht weiter für 
die Zeit einer bis zu einem Monat dauernden 
Arbeitsunterbrechung infolge Urlaubes ohne Ent­
geltzahlung, wenn das Beschäftigungsverhältnis 
in dieser Zeit nicht beendet wird. 

(4) Treten bei Fortbestand des Beschäftigungs­
verhältnisses die Voraussetzungen für die Aus­
nahme von der Voll versicherung nach § 5 ein, 
so endet die Pflichtversicherung mit dem Ende 
des laufenden Beitragszeitraumes, tritt aber der 
Ausnahmegrund am ersten Tag eines Beitrags­
zeitraumes ein, mit dem Ablauf des vorhergehen­
den Beitragszeitraumes; in den Fällen des § 5 
Abs. 1 Z. 3' gilt der Ausnahmegrund als mit dem 
Tage der Aushändigung oder Zustellung des 
Aufnahmedekretes oder in Ermangelung eines 
sohnen mit der Anbringung des Aktenvermerkes 
über die Verständigung von der Aufnahme als 
eingetreten. 

(5) Die Aufnahme in ein öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis wird hinsichtlich der Pflichtver­
sicherung,. wenn die Aushändigung oder Zu­
stellung des Dekretes oder in Ermangelung eines 
Dekretes der Aktenvermerk über die Verständi­
gung an einem Monatsersten erfolgt, mit diesem 
Tage, sonst mit dem nächstfolgenden Monats.­
ersten wirksam. 

(6) Treten bei Fortbestand des Beschäftigungs­
verhältnisses, das die Vollversicherung begründet, 
die Voraussetzungen für die Teilversicherung 
nach § 7 ein, so gelten bezüglich des Endes der 
Vollversicherung die Bestimmungen des Abs. 4 
en tsprechend. 

§ 12. (1) Die Pflichtversicherung der im § 10 
Abs. 2 bezeichneten Personen erlischt mit dem 
Ende der die Pflichtversicherung begründenden 
Tätigkeit. 

(2) Die Pflichtversicherung der im § 10 Abs. 3 
bezeichneten Personen endet mit der Entziehung 
der amtlichen Bewilligung zur Ausübung der ver­
sicherungspflichtigen Tätigkeit beziehungsweise 
mit der Enthebung als öffentlicher Verwalter. 

(3) Die Pflichtversicherung der im § 10 Abs. 4 
bezeichneten Personen endet mit dem Ende der" 
Zugehörigkeit zu der betreffenden Organisation. 

.(4) Die Pllichtversicherung der im § 4 Abs. 3 
Z. 3 und 6 bezeichneten Personen und die Kran­
kenversicherung der nach § 9 einb.ezogenen Per­
sonen endet mit dem Wegfall des für die Ver­
sicherung maßgebenden Tatbestandes. § 10 Abs. 5 
letzter Satz gilt entsprechend. 

(5) Die- Krankenversicherung der Rentner endet 
.mit dem Ablauf des Kalendermonates, für den 
letztmalig die Rente im Inland ausgezahlt wird. 
Die vorläufige Krankenversicherung (§ 10 Abs. 7) 
endet mit der Zustellung des abweisenden 
Rentenbescheides. 

2. UNTERABSCHNITT. 

Versicherungszugehörigkeit der Pflichtversicherten zu 
den einzelnen Arten der Pensionsversicherung. 

a) Pensionsversicherung der Arbeiter. 

§ 13. Zur Pensionsversicherung der Arbeiter 
gehören die in der Pensionsversicherung pflicht­
versicherten Personen hinsichtlich jener Beschäfti­
gungen, die nicht die Zugehörigkeit zur Pen­
sionsversicherung der Angestellten nach § 14 oder 
zur knappschaftlichen Pensionsversicherung nach 
§ 15 begründen. 

b) Pensionsversicherung der 
A n g e s t e 11 t e n. 

§ 14. (1) Zur Pensionsversicherung der Ange­
stellten gehören die· in der Pensionsversicherung 
pflichtversicherten Personen hinsichtlich jener Be­
schäftigungen, die nicht die Zugehörigkeit zur 
knaPP3chaftlichen· Pensionsversicherung nach 
§. 15 begründen, 

1. wenn ihr Beschäftigungsverhältnis durch 
das Angestelltengesetz, BGBL Nr. 292/1921, Guts­
angestelltengesetz, BGBL Nr. 538/1923, oder 
Schauspielergesetz, BGBL Nr.441/1922, geregelt 
ist oder überwiegend Dienstleistungen umfaßt, 
die den Dienstleistungen in den nach diesen Ge­
setzen geregelten Beschäftigungsverhältnissen 
gleichzuhalten sind; 

2. wenn ihr Beschäftigungsverhältnis durch das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBL Nr. 86, 
geregelt ist und sie nach dem Entlohnungs­
schema I, I L, II L des Vertragsbediensteten­
gesetzes 1948, BGBL Nr. 86, entlohnt werden 
oder zu entlohnen wären, wenn ihre Entlohnung 
nicht in einem Sondervertrag gemäß § 36 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBL Nr. 86, 
geregelt wäre; , 

3. wenn sie in einem Lehr- oder Ausbildungs­
verhältnis stehen, das auf ein Beschäftigungsver­
hältnis nach Z. 1 oder Abs. 3 vorbereitet; 

4. wenn sie gemäß § 4 Abs. 3 Z. 1, 2, 3 und 8 
den DienStnehmern gleichgestellt sind. 

(2) Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung kann nach Anhörung der in Betracht 
kommenden gesetzlichen Interessenvertretungen 
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und. des Hauptverbandes (§ 31) durch Verord­
nung die Berufsgruppen bezeichnen, welche nach 
Abs. 1 zur Pensionsversicherung der Ange;tellten 
zugehörig sind. Diese Verordnung bedarf der 
Zustimmung des 'Hauptausschusses des National­
rates. 

(3) über den im Abs. 1 bezeichneten Personen­
kreis hinaus gehören auch Arbeiter, die eine 
besondere Fachausbildung aufweisen und ent­
sprechend dieser: Ausbildung in gehobener Ver­
wendung stehen, zur Pensionsversicherurig der 
Angestellten. Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung stellt durch Verordnung, die der Zu­
stimmung des Hauptausschusses des Nationalrates 
bedarf, die Personengruppen fest, bei denen diese 
Voraussetzungen zutreffen. 

(4) Zur Pensionsversicherung der Angestellten 
gehören ferner die Vertragsbediensteten öffent­
lich-rechtlicher Körperschaften, die nach den für 
sie geltenden Entlohnungsvorschriften in ein Ent­
lohnungsschema eingereiht sind, das einen gleich­
artigen Kreis von Bediensteten wie ein im Abs. 1 
Z. 2 bezeichnetes Entlohnungsschema erfaßt. 

c) K n a p p s c h a f i 1 ich e Pe n s ion s­
ver sie her u n g. 

§ 15. (1) Zur knappschaftlichen Pensionsver­
sicherung gehören die in der Pensionsvetsiche­
rung.pflichtversicherten Personen hinsichtlich der 
Beschäftigungen in knappschaftlichen Betrieben. 

(2) Knappschaftliche Betriebe sind: 
1. Betriebe, in denen bergfreie Mineralien (§ 2 

des Berggesetzes) auf Grund einer Bergwerks­
berechtigung oder Magnesit gewonnen werden; 

2. Betriebe, in denen andere Mineralien über-
wiegend durch Arbeit unter Tag gewonnen 
werden; 

3. Salinen. 
(3) Den knappschaftlichen Betrieben werden 

gleichgestellt: 
1. Nebenbetriebe, die mit einem knappschaft­

lichen Betrieb im Sinne des Abs. 2 räumlich und 
betrieblich zusammenhängen; 

2. gefristete (zeitweilig eingestellte) Betriebe 
der im Abs. 2 bezeichneten Art; 

3. die. Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues in Graz mit ihren Einrichtungen der 
Krankenbehandlung. . 

(4) Zur knappschaftlichen Pensionsversicherung 
gehören ferner Personen, die in nichtknappschaft­
lichen Betrieben tätig sind, hinsichtlich einer Be­
schäftigung mit Arbeiten im Bereich eines 
knappschaftlichen oder gleichgestellten Betriebes, 
die dem Aufschluß, der Gewinnung oder der 
Förderung von Bodenschätzen, dem Schutze der 
Belegschaft oder der Erhaltung des Bergwerks 
oder gefristeter (zeitweilig eingestellter) Berg­
bauanlagen dienen, sofern es sich nicht um ein­
malige kurzfristige Arbeiten dieser Art, wie ins­
besondere Reparatur- oder Montagearbeiten, 
handelt. 

3. UNTERABSCHNITT. 
Freiwillige Versicherung. 

7 

Weiterversicherung in der Kranken­
ver sie her u n g. 

§ 16. (1) Personen, die aus der Pflichtversiche­
rung ausscheiden, können sich, solange sie ihren 
Wohnsitz im Inland haben und nicht nach diesem 
oder einem anderen Bundesgesetz in der Kran­
kenversicherung pflichtversichert sind, 'in der 
Krankenversicherung weiterversichern, wenn sie 
in den vorangegangenen zwölf Monaten "minde­
stens 26 Wochen oder unmittelbar vorher min­
destens sechs Wochen nach diesem oder einem 
anderen Bundesgesetz krankenversichert waren. 
Dieses Recht ist innerhalb dreier Wochen nach 
dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung 
geltend zu machen. Steht der Versicherte im Zeit­
punkt des Ausscheidens aus der Pflichtversiche­
rung auf-Rechnung eines Versicherungsträgers in 
Anstaltspflege oder bezieht er Kranken(W ochen)­
geld, so beginnt diese Frist mit dem Ende der 
Anstaltspflege oder mit dem Wegfall des 
Kranken(W ochen)geldes. Die Weiterversicherung 
schließt zeitlich unmittelbar an das Ende der 
Pflichtversicherung, in den Fällen des voran­
gehenden Satzes an das Ende der Anstaltspflege 
oder an den Wegfall des Kranken(Wochen)geld­
b(!zuges an. 

(2) Die Krankenversicherung kann ferner, wenn 
sie die im Abs. 1 bezeichnete Mindestdauer er-
reicht hat, fortgesetzt w~rden . 

a) nach dem Tode des Versicherten 
1. vom überlebenden Ehegatten oder 
2. von einer überlebenden, nach § 123 

Abs. 5 oder Abs. 6 als Angehörige gelten­
den Person oder 

3. von den überlebenden Doppelwaisen, 
sofern sie im Zeitpunkt des Todes des Ver­
sicherten das 18: Lebensjahr nicht vollendet 
oder eine der im § 252 Abs. 2.bezeichneten 
Voraussetzungen .erfüllt haben, 

b) nach Auflösung der Ehe durch Aufhebung 
oder Scheidung vom früheren Ehegatten 
und 

c) nach dem Ausscheiden des Versicherten aus 
der Pflichtversicherung und übernahme 
einer unselbständigen Erwerbstätigkeit in 
einem Auslandsstaat von der im Inland 
zurückbleibenden· Ehegattin 9der von den 
im Inland zurückbleibenden Kindern, 
Enkeln, Wahl- oder Stiefkindern, 

solange die zur Weiterversicherung berechtigte 
Person ihren Wohnsitz im Inland hat und nicht 
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz 
in der Krankenversicherung pflichtversichert ist. 
Die Antragsfrist von drei Wochen ist im Falle 
der lit. a vom Tage des Todes, im Fall der lit. b 
vom Tage der' Rechtskraft des gerichtlichen Ur­
teiles über die . Auflösung der Ehe und im Falle 
der lit. c vom Tage des Ausscheidens aus der 
Pflichtversicherung an zu rechnen. 
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(3) Der Antrag auf Weiterversicherung ist beim frei, welche dieser Pensionsversicherungen er fort­
Träger der vorangegangeneJ;l Krankenversiche- setzt. Kommt hienach die Weiterversicherung in 
rung zu stellen. Dieser ist, soweit in den Abs. 4, der Pensionsversicherung der Arbeiter in Be­
und 5 nichts anderes bestimmt wird, weiterhin tracht, so ist, wenn die Pflichtversichening im 
zur Durchführung der Krankenversicherung zu- angegeberieJ;l Zeitraum von mehreren Trägern 
ständig. der Pensionsversicherung der Arbeiter durchge-

(4) Wohnt der Versicherte außerhalb des Be- führt worden ist, der letzte Träger der Pflicht­
reiches der Gebiets- oder Landwirtschaftskran- versicherung für die Weiterversicherung zu­
kenkasse, bei der er zuletzt pflichtversichert war, ständig. Liegen Zeiten der Versicherung nach 
oder verlegt er während der Weiterversicherung dem Notarversicherungsgesetz vor, so ist die 
seinen" Wohnsitz außerhalb dieses Bereiches, so Fortsetzung der Versicherung in der Pensionsver­
geht die örtliche Zuständigkeit auf die für den sicherung der Angestellten durchzuführen. 
Wohnsitz des Versicherten zuständige Gebiets- (3) Das Recht auf Weiterversicherung muß bis 
beziehungsweise Landwirtschaftskrankenkasse zum Ende des sechsten,' auf das Ausscheiden' aus 
- und zwar im Falle der Wohnsitzverlegung mit der Pflichtversicherung folgenden Monates geltend 
dem dieser folgenden .Monatsersten - über. gemacht werden. Schließt an das Ausscheiden aus 

(5) Ist eine Betriebskrankenkasse zuletzt Träger der Pflichtversicherung eine neutrale Zeit im 
der Pflichtversicherung gewesen, so kann der Ver- Sinne des § 234 an, so verlängert sich die Frist 
sicherte die Krankenversicherung im. unmittel- um diese Zeit. 
baren Anschluß an die Pflichtversicherung und (4) Die Weiterversicherung endet, außer mit 
auch späterhin während der Weiterversicherung dem Wegfall der Voraussetzungen, 
statt bei der Betriebskrankenkasse bei der für 1. mit dem Tage des Austrittes; 
seinen Wohnsitz zuständigen Gebietskranken- 2~ wenn die Beiträge für mehr als 24 aufein-
kasse, und zwar im letztgenannten Falle mit dem anderfolgende Monate rückständig sind, mit dem 
auf die Verständigung beider in Betracht kom- Ende des letzten Monates, für den ein Beitrag 
menden Kassen folgenden Monatsersten, fort- entrichtet worden ist. 
setzen. 

(5) Das Erfordernis der Erfüllung der Vor­
(6) Die Weiterversicherung endet, außer mit versicherungszeit nach Abs. 1 entfällt, wenn 

dem Wegfall der VoraussetzungeJ;l, 520 Beitragswochen (120 Beitragsmonate) er-
1. mit dem Tage des Austrittes; worben sind. In diesem Falle kann das Recht 
2. wenn die Beiträge für zwei aufeinander- auf Weiterversicherung jederzeit geltend gemacht 

folgende Monate rückständig sind, mit dem Ende werden. 
des zweiten Monates. 

W e i t e r ver s ich e run gin der P e n s ion s­
versicherung. 

§ 17. (1) Personen, die aus der Pflichtversiche­
rung ausscheiden, können sich, solange sie nicht 
nach 'diesem oder einem anderen Bundesgesetz in 
einer Pensionsversicherung pflichtversichert sind, 
in der Pensionsversicherung der Arbeiter, der 
Angestellten oder in der knappschaftlichen Pen­
sionsversicherung weiterversichern, wenn sie 
während der letzten 52 Wochen (zwölf Monate) 
vor dem Ausscheiden mindestens 26 Wochen 
(sechs Mo;"ate) oder während der letzten 
156 Wochen (36 Monate) vor dem Ausscheiden 
mindestens 52 Wochen (zwölf Monate) in einer 
oder mehrererr dieser Pensionsversicherungen 
oder in der Pensionsversicherung nach dem 
Notarversicherungsgesetz versichert waren. Bei 
Personen, die wegen Ausscheidens aus einer ver­
sicherungsfreien Beschäftigung nachversichert 
werden, sind hiebei die Zeiten der Nachversiche­
rung zu berücksichtigen. 

(2) Die Weiterversicherung ist in der Pensions'­
versicherung zulässig, der der Versicherte zuletzt 
zugehört ha t. War der Versicherte in den letzten 
260 Wochen (60 Monaten) vor dem Ausscheiden 
aus der Pflichtversicherung in mehreren Pensions­
versicherungen versichert, so steht ihm die Wahl 

SeI b s t ver sie her u n gin der Kr a n k e n­
ver sie her u n g für seI b s t ä n d i geL a n d­
wirte und ihre Familienangehörigen 
s 0 wie für s 0 n s t i g e ,5 e I b s t ä n d i g E r-

wer b s t ä t i g e. 

§ 18. (1) Solange sie ihren Wohnsitz im Inland 
haben und nicht nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz in der Krankenversicherung pflicht­
versichert sind, können der Selbstversicherung 
in der Krankenversicherung beitreten: 

1. selbständige Landwirte; 
2. mit Zustimmung des selbständigen Land­

wirte~ nach Z. 1 dessen in seinem Betriebe tätigen 
Familienangehörige (§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b); 

3. selbständig Erwerbstätige, soweit sie nicht 
unter Z. 1 fallen und nicht bei einer Meister­
krankenkasse krankenversichert oder berechtigt 
sind, einer solchen Krankenkasse freiwillig bei­
zutreten. 

(2) Für die Durchführung der Selbstversiche­
rung der selbständigen Landwirte nach Abs. 1 
Z. 1 und deren Familienangehörigen nach Abs. 1 
Z. 2 kann bei den Landwirtschaftskrankenkassen 
eine Sonderabteilung für die freiwillige Ver­
sicherung der selbständigen Landwirte errichtet 
w'erden. 

(3) Die Selbstversicherung nach Abs. 1 beginnt 
mit dem auf den Beitritt folgenden Tag. 
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.. 
(4) Das Recht zum Beitritt ist von einer durch 

die Satzung zu bestimmenden Altersgrenze, die 
nicht höher als mit 50 Jahren festgesetzt werden 
darf, und von einem ärztlicherseits als gut fest­
gestellten Gesundheitszustand des Antragstellers 
(seiner Familienangehörigen) abhängig. 

(5) Eine bei Versicherungs beginn bestehende 
Krankheit begründet keinen Leistungsansprudl. 

(6) Für das Ende der Selbstversicherung gilt 
§ 16 Abs. 6 entsprechend. 

SeI b s t ver 5 ich e run g in cl e rUn f a 11-
ver sie her u n g. 

§ 19. (1) In der Unfallversicherung können der 
Selbstversicherung hinsichtlich der nachstehend 
angeführten Tä tigkei ten bei treten: 

1. selbständig Erwerbstätige, wenn der Sitz 
ihres Betriebes im Inland ist, 

2. mit Zustimmung des selbständig Erwerbs­
tätigen dessen Ehegatte und Kinder, wenn diese 
in seinem Betrieb tätig sind, 

3. Lehrkräfte in Betriebsstätten, Lehrwerk­
stätten, Fachschul~n, Berufsschulen, Schulungs­
kursen und ähnlichen Einrichtungen, 
alle diese Personen jedoch nur, wenn sie ihren 
Wohnsitz im Inland haben und nicht schon in 
dieser Tätigkeit in der Unfallversicherung pflidlt-
versichert sind. .. 

(2) Die Selbstversicheiilng nach Abs. 1 beginnt 
mit dem auf den Beitritt folgenden Tag. 

(3) Die Selbstversicherung endet mit dem Weg­
fall einer ihrer Voraussetzungen. Sie endet ferne!" 
wenn der fällige, Beitrag nicht binnen einem 
Monat nach schriftlicher Mahnung gezahlt 
worden, ist. 

H ö her ver sie her u n g In cl e rUn f a 11-
ver sie her u n gun cl i n cl e r P e n s ion s­

ver 5 ich e run g. 

(1) Srlbständig Erwerbstätige, die in der Un­
fallversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a teil­
versichert sind, können sich beim zuständigen 
Versicherungsträger über die nach § 181 in Be­
tracht kommende Bemessungsgrundlage hinaus 
gemäß § 77 Abs. 4 höherversichern. Beginn und 
Ende in der Höherversicherung regelt die 
Satzung. 

(2) Personen, die in einer Pensionsversicherung 
pflicht- oder weiterversichert sind, können sich 
beim zuständigen Versicherungsträger über die 
für sie in der Pflichtversicherung in Betracht kom­
mende Beitragsgrundlage hinaus höherversichern,. 
Die erstmalige Aufnahme einer· Höherversiche­
rung nach Vollendung des 60. Lebensjahres (bei 
Frauen des 55. Leb_ensjahres) ist nicht zulässig: 

4. UNTERABSCHNITT. 
Formalversicherung 

a) i n cl e r P f 1 ich t ver sie her u n g. 

§ 21. (1) Hat ein Versicherungsträger bei einer 
nicht der Pflichtversicherung unterliegenden Pcr-
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son allf Grund der bei ihm vorbehaltlos erstat­
teten, nicht vorsätzlich unrichtigen Anmeldung 
den Bestand der Pflichtversicherung als gegeben 
angesehen und für den vermeintlich Pflicht­
versicherten drei Monate ununterbrochen die 
Beiträge unbeanstandet angenommen, so besteht 
ab dem Zeitpunkt, für den erstmals die Beiträge 
entrichtet worden sind, eine Formalversicherung. 

(2) Die Formalversicherung endet mit dem Tage 
des Ausscheidens aus der Versicherung durch den 
Versicherungsträger. ' 

(3) Die Formalversicherung hat in allen in Be­
tracht kommenden Versicherungen die gleichen 
Rechtswirkungen wie die Pflichtversicherung. 

b) in der fr e i will i gen Ver sie her u n g. 

§ 22. (1) § 21 Abs. 1 gilt entsprechend für den 
Antrag eines vermeintlich Versicherungsberech­
tigten auf Weiterversicherung oder auf Selbst­
versicherung. 

(2) Die freiwillige Versicherung nach Abs. 1 
endet, wenn nicht eine frühere Beendigung gemäß 
den §§ 16 Abs. 6, 17 Abs. 4, 18 Abs. 6 oder 19, 
Abs.3 eintritt, mit dem Tage des Ausscheidens 
aus der Versicherung durch den Versicherungs­
träger. 

(3) Die Formalversicherung nach Abs. 1 hat die 
gleichen Rechtswirkungen wie die entsprechende 
freiwillige Versicherung. 

ABSCHNITT III. 

Versicherungsträger und ihre Zuständigkeit; 
Hauptverband der österreichischen Sozialver-

, versicherungsträger. 

1. UNTERABSCHNITT. 
Träger der Versicherung und ihre Aufgaben. 

T r ä ger cl e r K r a n k e n ver sie her u n g. 

§ 23. (1) Träger der Krankenversicherung nach 
diesem Bundesgesetz sind: 

1. die Gebietskrankenkassen; 
2. die Landwirtschaftskrankenkassen; 
3. die Betriebskrankenkassen; 
4. die Versicherungsanstalt der österreichischen 

Eisenbahnen; 
5. die Versicherungsanstalt des österreich ischen 

Bergbaues .. 

(2) Für jedes Land ist je eine Gebietskranken­
kasse und je eine Landwirtsdtaftskrankenkasse 
mit der im § 26 bezeidmeten sachlichen Zustän­
digkeit errichtet. 

(3) Als Betriebskrankenkassen bleiben die bei 
Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes 'für 
einzelne Betriebe errichteten Krankenkassen 
dieser Art bestehen. Das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung kann eine Betriebskranken­
kasse nach Anhörung der in Betracht kommenden 
öffentlich-rechtlichen Interessenvertretungen der 
Dienstnehmer und der Dienstgeber und der für 

Zu 613 der Beilagen VII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 9 von 144

www.parlament.gv.at



10 

die übernahme der Versicherten in Betracht kom­
menden Gebietskrankenkasse (Gebietskranken­
kassen) als aufgelöst erklären, wenn dies von der 
Hauptversammlung der Betri'ebskrankenkasse be­
antragt wird oder wenn der Eintritt wesentlicher 
,Knderungen in den Verhältnissen (Auflösung des 
Betriebes, Sinken der Zahl der Versicherten) oder 
grobe Unregelmäßigkeiten in der Gebarung die 
Auflösung geboten erscheinen lassen. Es hat hiebei 
die erforderlichen Anordnungen bezüglich des 
Rechts-, Vermögens- und Mitgliederüberganges 
zu treffen. 

(4) Die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen und die Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues sind im Rahmen ihrer 
im § 26 bezeichneten sachlichen Zuständigkeit 
Träger der Krankenversicherung für das ganze 
Bundesgebiet. 

(5) Die Träger der Krankenversicherung im 
Sinne des Abs. 1 führen die Krankenversicherung 
nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
durch und wirken an der Durchführung der 
Unfallversicherung und der Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz mit. Insbesondere 
obliegt es ihnen, für die Krankenbehandlung der 
Versicherten und ihrer Familienangehörigen 
ausreichend Vorsorge zu treffen. 

(6) Die Träger der Krankenversicherung sind 
berechtigt, nach Maßgabe der hiefür geltenden 
gesetzlichen Vorschriften Krankenhäuser, Heil­
und Kuranstalten, Erholungs- und Genesungs­
heime und sonstige Einrichtungen der Kranken­
behandlung zu errichten, zu erwerben und zu 
betreiben. Diese Einrichtungen. dürfen jedoch nur 
von den Krankenversicherten und deren Fa­
milienangehörigen in Anspruch genommen wer­
den. Die Neuerrichtungvon Ambulatorien oder 
deren Erweiterung ist nur zulässig, wenn der Be­
darf von der zur Genehmigung berufenen Be­
hörde festgestellt ist. 

T r ä ger der U n f a 11 ver sie her u n g. 

§ 24. (1) Träger der Unfallversicherung nach 
diesem Bundesgesetz sind für das ganze Bundes­
gebiet im Rahmen ihrer im § 28 bezeichneten 
sachlichen Zuständigkeit: 

gabe sind sie nach Maßgabe der jeweils hiefür 
gel tenden Vorschriften berech tigt, U nfallkranken­
häuser, Unfallstationen sowie Sonderstationen 
für berufliche Wiederherstellung und Berufs­
fürsorge zu errichten, zu erwerben und zu be­
treiben· oder sich an solchen Einrichtungen zu 
beteiligen. . 

T r ä ger der P e n s ion s ver sie her u n g. 

§ 25. (1) Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz sind für das ganze Bundes-
gebiet, und zwar . 

1. für die Pensionsversicherung der Arbeiter 
im Rahmen der im § 29 bezeichneten sachlichen 
Zuständigkeit: 

a) die Pensionsversicherungsanstalt der Ar­
beiter mit dem Sitz in Wien; 

b) di.e Land- und Forstwirtschaftliche Sozial­
versicherungsanstalt mit dem Sitz in Wien; 

~'c) die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen mit dem Sitz in Wien; 

2. für die Pensionsversicherung der Ange­
stellten 

die Pensionsversicherungsanstalt der Ange­
stellten, mit dem Sitz in Wien; 

3. für die knappschaftliche Pensionsversiche­
rung 

die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues mit dem Sitz in Graz. 

(2) Die Träger der Pensionsversicherung führen 
die Pensionsversicherung, für die sie zuständig 
sind, nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
durch. Zur Erfüllung der ihnen obliegenden Auf­
gaben der Gesundheitsfürsorge sind sie nach 
Maßgabe der jeweils hiefür geltenden Vor­
schriften berechtigt, Heil(Kur)anstalten, Erho­
lungs- und Genesungsheime, Sonderstationen 
für berufliche Wiederherstellung und ähnliche 
Einrichtungen zu errichtep., zu erwerben und zu 
betreiben oder sieh an solchen Einrichtungen zu 
beteiligen. 

2. UNTERABSCHNITT, 

Zuständigkeit der Versicherungsträger. 

Sachliche Zuständigkeit der Träger 
1. die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ' der Kr a n k e n ver si c her 11 n g. 

mit dem Sitz in Wien; 

2. die Land- und F~rstwirtschaftliche Sozial­
versicherungsanstalt mit dem Sitz in ,Wien; 

3. die Versicherungsanstalt der österreich ischen 
Eisenbahnen mit dem Sitz in Wien. 

(2) Die Träger der Unfallversicherung im Sinne 
des Abs. 1 führen die Unfallversicherung nach 
den Vorschriften dieses Bundesgesetzes durch. 
Insbesondere obliegt es ihnen, für die Unfall­
heilbehandlung der Versicherten ausreichend 
Vorsorge zu treffen. Zur Erfüllung dieser Auf-

§ 26. (1) Zur Durchführung der Kran~enver­
sicherung sind - unbeschadet der Bestimmungen 
des § 16 Abs.3 und 5 über die Weiterversiche­
rung - sachlich zuständig: 

1. die Gebietskrankenkassen, soweit nicht einer 
der unter Z .. 2 bis 5 genan'nten Versicherungs­
träger zuständig ist; 

2. die Landwirtschaftskrankenkassen 
a) für die in einem land- oder forstwirtschaft­

lichen Betrieb (§ 27) Besch~ftigten oder 
selbständig Erwerbstätigen; 

• 
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b) für die im Haushalt eines land- oder forst­
wirtschaftlichen Dienstgebers Beschäftigten, 
soweit sie' vorwiegend in dem auf dem 
land- oder forstwirtschaftlichen Besitz 
geführten Haushalt beschäftigt sind; 

c) für die selbständigen Pecher(§ 4 Abs. 3 
Z.~; , 

cl) für die öffentlichen Verwalter eines land­
oder forstwirtschaftlidien Betriebes (§ 4 
Abs. 3 Z. 8); 

e) für die bei den Landwirtschaftskranken­
kassen und der Land- und Forstwirtschaft­
lichen Sozialversicherungsanstalt Beschäftig­
ten; 

f) Jür die auf Grund gesetzlicher Bestim­
mungen zum Forstschutz und Forstaufsichts­
dienst bestellten Personen; 

g) für die bei den öffentlich-rechtlichen Inter­
essenvertretungen der Dienstnehmer und 
Dienstgeber in der Land- und Forstwirt­
schaft und deren Berufsvereinigungen ' Be­
schäftigten; 

h) für die Bezieher einer Rente aus einer 
Pensionsversicherung, wenn die Rente 
durch die Land- und Forstwirtschaftliche 
Sozialversicherungsanstalt ausgezahlt wird; 

i) für die Bezieher einer Rente aus de~ Pen­
sionsversicherung der Angestellten, wenn 
für die Krankenversicherung in der letzten 
Beschäftigung vor dem ,Entstehen des 
Rentenanspruches eine Landwirtschafts­
krankenkasse zuständig war oder gewesen 
wäre; 

3. die Betriebskrankenkassen für Beschäftigte 
in Betrieben, für die sie errichtet sind, und für die 
in den Einrichtungen der Betriebskrankenkassen 
zur Krankenbehandlung Beschäftigten; , 

4. die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen 

a) für die bei den dem öffentlichen Verkehr 
,dienenden Eisenbahnen (Straßenbahnen), 
ihren Eigenbetrieben und ihren Hilfsanstal­
ten sowie bei den Schlaf- und Speisewagen­
betrieben Beschäftigten, soweit nicht eine 
Betriebskrankenkasse zuständig ist; 

b) für die bei der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen Beschäftigten; 

c) für die Bezieher einer Rente aus einer 
Pensionsversicherung, wenn die Rente 
durch die Versicherungsanstalt der öster­
reichischen Eisenbahnen ausgezahlt wird; 

5. die Versicherungsanstalt des österreichischen ' 
Bergbaues 

a) für die in knappschaftlichen Betrieben (§ 15 
Abs.2 und 3) Beschäftigten; 

b) für die gemäß § 15 Abs.4 zur knappschaft­
lichen Pensionsversicherung gehörenden Per­
,sonen; 
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c) für die bei der Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues Beschäftigten; 

d) für die Bezieher einer Rente aus einer Pen­
sionsversicherung, wenn die Rente durch 
die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues ausgezahlt wird. 

(2) Wird ein Dienstnehmer, der bei einem im 
Abs. 1 Z. 1 und 3 bis 5 bezeichneten Versiche­
rungsträger in der Kranke'nversicherung pflicht­
versichert ist, in demselben Beschäftigungsver­
hältnis vorübergehend, jedoch nicht länger als 
drei Monate in einer Art beschäftigt, die die 
Zugehörigkeit zu einer Landwirtschaftskranken­
kasse begründen würde, so bleibt die Zuständig­
keit des bisherigen Versicherungsträgers auch für 
die Dauer der vorübergehenden Beschäftigung 
unberührt. 

L a n d- und f 0 r s t wir t s c h a f t I ich e 
Be tri e b e. 

§ 27. (1) Land- und forstwirtschaftliche Be­
triebe sind Betriebe im Sinne der Bestimmungen 
des Landarbeitsgesetzes vom 2. Juni 1948, BGBI. 
Nr. 140, mit Ausnahme der, von land- und 
forstwirtschaftlichen Erwerbs- und Wirtschafts­
genossenschaften betriebenen Sägen, Harzver­
arbeitungsstätten, Mühlen und Molkereien, sofern 
diese dauernd mehr als fünf Dienstnehmer be­
schäftigen. 

(2) Den land- oder forstwirtschaftlichen Be­
trieben werden gleichgestellt: 

1. die Versuchsbetriebe der land- und forst­
wirtschaftlichen Schulen; 

2. die Umschulungs-, Nachschulungs- und son­
stigen beruflichen Ausbildungslehrgänge der 
Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversiche­
rungsanstalt sowie der Standes- und Interessen.:. 
vertretungen der Dienstnehmer und der Dienst­
geber in der Land- und Forstwirtschaft. 

Sachliche Zuständigkeit der Träger 
der U n fall ver s ich e run g. 

§ 28. Zur Durchführu"'ng der Unfallversicherung 
sind sachlich zuständig: 

1. die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, 
soweit nicht einer der unter Z. 2 und 3 genannten 
Versich'erungsträger zuständig ist; 

2. die Land- und Forstwirtschaftliche Sozial­
versicherungsanstalt für die Personen, für die eine 
Landwirtschaftskrankenkasse zur Durchführung 
der Krankenversicherung sachlich zuständig ist 
oder nach Art der Beschäftigung zuständig wäre, 
ferner für die Versicherungsvertreter in den Ver­
waltungskörpern der Land- und Forstwirtschaft­
lichen Sozialversicherungsanstalt und der Land­
wirtschaftskrankenkassen ; 

3. die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen für die Personen, für welche die 
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genannte Anstalt oder die Betriebskrankenkasse 
der Wien er Verkehrsbetriebe zur Durchführung 
der Krankenversicherung sachlich zuständig ist 
oder nach Art der Beschäftigung zuständig wäre, 
ferner für die Versicherungsvertreter in den Ver­
waltungskörpern dieser Versicherungsträger. 

Sachliche Zuständigkeit der Träger 
der P e n S ion s ver s ich e run g. 

§ 29. (1) Zur Durchführung der Pensionsver­
sicherung der Arbeiter sind, unbeschadet der Be­
stimmungen des § 17 Abs.2 über die Weiter­
versicherung und der §§ 245 bis 247 über die 
Leistungszugehörigkeit und Leistungszuständig-
keit, sachlich zuständig: . 

1. die Pensionsversicherungsanstalt der Ar­
beiter, soweit nicht einer der unter Z. 2 und 3 
genannten Versidlerungsträger zustandig ist; 

2. die Land- und Forstwirtschaftliche Sozial­
versicherungsanstalt für die bei den Landwirt­
schaftskrankenkassen pflich tversicherten Per­
sonen; 

3. die Versicherungsanstalt der österreichischen 
. Eisenbahnen für die bei ihr oder der Betriebs­
krankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe in der 
Krankenversicherung pflichtversicherten Per-
sonen. 

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des § 17 
Abs. 2 über dieWeiterversicherung und der 
§§ 245 bis .247 über die Leistungszugehörigkeit 
und Leistungszuständigkeit ist zur Durdtführung 
der Pensionsversidterung der Angestellten die 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, zur 
Durchführung der knappsdtaftlidten Pensions­
versicherung die Versidterungsanstalt des öster­
reichisdten Bergbaues für die diesen Versidte­
rungen zugehörigen Personen sachlich zuständig. 

Ortliche Zuständigkeit der Gebiets­
und L a n d wir t s c h a f t s k r a n k e n k ass e ll. 

§ 30. (1) Die örtlidte Zuständigkeit der Ge­
biets- und Landwirtschaftskrankenkassen richtet 
sidt, soweit im Abs.3 und im § 16 Abs.3 bis 5 
nichts anderes bestimmt wird, nach dem Beschäf­
tigungsort des Versidterten, bei selbständig Er­
werbstätigen nach deren Wohnsitz. Die Land­
wirtschaftskrankenkasse für Niederösterreich ist 
zur Durchführung der Krankenversidterung auch 
der bei ihr Beschäftigten zuständig. 

(2) Beschäftigungsort ist der Ort, an dem die 
Beschäftigung ausgeübt wird. Wird eine Be­
schäftigung abwechselnd an versdtiedenen Orten 
ausgeübt, aber von einer festen Arbeitsstätte 
aus, so gilt diese als Beschäftigungsort. Wird eine 
Beschäftigung ohne feste Arbeitsstätte ausgeübt, 
so gilt der ·W ohnsitz des Versidterten als Be­
schäftigungsort. Der Beschäftigungsort von 
Hausgehilfen,die beim Dienstgeber wohnen, ist 
der. Wohnsitz des Dienstgebers. Hat der Dienst­
geber mehrere Wohnsitze, so ist der Wohnsitz 

maßgebend, an dem der Dienstgeber den über­
wiegenden Teil des Jahres verbringt. 

(3) Die örtliche Zuständigkeit der Gebiets­
und Landwirtschaftkrankenkassen richtet sich für 
die im § 3 Abs.2 lit. a, c und dgenanntenPer­
sonen nach dem Sitz des Unternehmens, für die 
im § 4 Abs. 3 Z. 1 genannten Personen nach dem 
Ort der Niederlassung, für die im § 4 Abs. 3 Z. 2 
bis 4 und 6 bis 8 sowie §-8 Abs. 1 Z. 1 genannten 
Personen nach dem Wohnsitz des Pflichtver­
sicherten. 

(4) Die für d~s Land Wien bestehende Gebiets­
krankenkasse ist ausschließliche Trägerin der 
Kranke~versicherung aller im § 3 Abs. 2 lit. e 
genannten Personen. 

3. UNTERABSCHNITT. 

Hauptverband der österreichischen Sozialver­
sidterungsträger. 

§ 31. (1) Die in den §§ 23 bis 25 bezeidtneten 
Versidterungsträger und die Träger der im § 2 
Abs. 2 bezeidtneten Sonderversicherungen, . die 
Träger der Meisterkrankenversidterung über den 
Verband der Meisterkrankenkassen, werden zum 
Hauptverband der österreichischen Sozialver­
sidterungsträger (im folgenden kurz Hauptver­
band genannt) zusammengefaßt. 

(2) Dem Hauptverband obliegt die Wahrneh­
mung der allgemeinen Interessen der Sozialver­
sidterung und die Vertretung der Sozialversidte­
rungsträger (des Verbandes der Meisterkranken­
kassen) in gemeinsamen Angelegenheiten. 

(3) Ihm obliegt insbesondere: 

1. die Entwicklung der Sozialversidterung in 
ihren Beziehungen zur Volkswirtschaft ständig 
zu überwachen und die zur Erhaltung der dau­
ernden Leistungsfähigkeit derSozialversidterung 
ohne überlastung. der Volkswirtschaft erforder­
lichen Anträge zu stellen; 

2. in widttigen und grundsätzlidten Fragen der 
Sozialversicherung Gutachten zu erstatten und 
Stellungnahmen abzugeben; 

3. unter Bedachtnahme auf die gesetzlichen 
Bestimmungen des Arbeltsredttes Ridltlinien 
(Musterdienstordnungen) zur Regelung der 
dienst< besoldungs- und pensionsrechtlidten 
Verhältnisse der Sozialversicherungsbediensteten, 
audt zur Erstellung von Dienstpostenplänen, 
aufzustellen; die Regelung darf den öffentlidten 
Interessen vom Gesichtspunkt des Sozialversidte­
rungsrechtes nidtt entgegenstehen und die wirt­
schaftlidte Leistungsfähigkeit der Versicherungs­
träger nicht gefährden, Dem Hauptverband 
obliegt ferner, im Falle der Bevollmädttigung 
Kollektivverträge im Rahmen der· Richtlinien 
(Musterdienstordnungen) abzusdtließen; 

4. zur Erzielung einer ökonomisdten und 
einfachen Verwaltung Richtlinien für das Zu­
sammenarbeiten, für die Grundsätze der. Ver-
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waItung und Geschäftsführung sowie für eine 
wirtschaftliche Betriebsführung aufzustellen, so­
weit riicht die Regelung dieser Angelegenheiten 
Weisungen des Bundesministeriums für soziale 
Verwa!tu~g vorbehalten ist; 

5. Gesamtverträge mit den öffentlich-recht­
lichen Interessenvertretungen der Arzte (Zahn­
ärzte), Dentisten, Hebammen und anderer Ver­
tragspartner der Sozialversicherung nach Maß­
gabe der Bestimmungen des Sechsten Teiles ab­
zuschließen. 

6, Vorsorg,e für die fachliche Ausbildung der 
Sozialver~icherungsbediensteten zu treffen und 
Prüfungsvorschriften aufzustellen; 

7~ eine Fachzeitschrift herauszugeben; 

-8. 'die Statistik der Sozialversicherung nach 
den, Weisungen des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung zu besorgen; 

9. den Versicherungsträgern (dem Verband der 
Meisterkrankenkassen) Rechtsschutz in, Streit­
fällen, die für die Sozialversicherung von grund­
sätzlichem Interesse sind, durch hiezu gesetzlich 
befugte Personen zu gewähren; 

10. nach Anhörung der in Betracht kommenden 
Versicherungsträger (des Verbandes der Meister­
krankenkassen) gemeinsame Einrichtungen zur 
zweckmäßigen Ausnützung und wirtschaftlichen 
Betriebsführung der' den angeschlossenen Ver­
sicherungsträgern (dem Verband der Meister­
krankenkassen) gehörigen Krankenhäuser, Heil­
(Kur)anstalten, Erholungs- und Genesungsheime 
und ähnlichen Einrichtungen sowie eine gemein­
same Einrichtung für die Retaxierung von Re­
zepten zu schaffen; 

11.' in Wahrnehmung öffentlicher Interessen 
vom Gesichtspunkt des Sozialversicherungsrechtes 
und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit Richtlinien 
über die ökonomische Verschreibweise von 
Arznei- und Heilmitteln sowie Heilbehelfen auf­
zustellen; in diesen Richtlinien kann auch be­
stimmt werden, inwieweit Arzneispezialitäten 
für Rechnung der Sozialversicherungsträger abge­
geben werden können; durch die Richtlinien darf 
der Heilzweck nicht gefährdet werden; 

12. Erhebungen, Umfragen, Enqueten u, dgl. 
in Angelegenheiten der Sozialversicherung, ferner 
Tagungen (Kongresse) und Fachausstellungen 
zu veranstalten und die Sozialversicherung gegen­
über ähnlichen ausländischen Einrichtungen zu 
vertreten. 

(:t) Die gemäß Abs.3 Z. 4 und 11 aufzustellen­
den Richtlinien erlan:gen für den Bereich der 
Meisterkrankenversicherung nur Wirksamkeit,' 
wenn der Verband der Meisterkrankenkassen der 
Aufstellung dieser Richtlinien .zustimmt. 

(t» Die vom Hauptverband aufgestellten Richt­
linien und im Rahmen seines gesetzlichen Wir­
kungskreises gefaßten Beschlüsse sind für die 
im Hauptverband zusammengefaßten Versiche-
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rungsträger verbindlich: Die gemäß Abs. 3 Z. 3, 
4 und 11 aufgestellten Richtlinien bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Zustimmurtg des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung. Die gemäß 
Abs. 3 Z. 11 aufgestellten Richtlinien sind im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu verlaut­
baren. 

(6) Beschlüsse der Verwaltungskörper der Ver­
sicherungsträger über die Errichtung oder Er­
weiterung von Gebäuden, die Zwecken der Ver­
waltung, der Krankenbehandlung beziehungs­
weise der Unfallheilbehandlung oder dem Heil­
verfahren oder der erweiterten oder vorbeugen­
den Heilfürsorge dienen sollen und über die 
Errichtung oder Erweiterung von derartigen 
Zwecken dienenden Einrichtungen in fremden 
Gebäuden bedUrfen der Zustimmung des Haupt­
verbandes. 

4. UNTERABSCHNITT. 

Rechtliche Stellung der Versicherungsträger und des 
Hauptverbandes. 

§ 32. (1) Die Versicherungsträger und der 
Hauptverband sind Körperschaften des öffent­
lichen Rechtes und haben Rechtspersönlichkeit. 
Sie sind berechtigt, das Wappen der Republik 
österreich in Siegeln, Drucksorten und Auf­
schriften zu führen. 

(2) Der ordentliche Gerichtsstand der Ver­
sicherungsträger und des Hauptverbandes ist das 
sachlich zuständige Gericht ihres Sitzes. 

ABSCHNITT IV. 

Meldungen und Auskunftspflicht. 

A n- und A b me 1 dun g der 
P f 1 ich t ver sie her t e n. 

§ 33. (1) Die Dienstgeber haben jeden von 
ihnen beschäftigten, in der Krankenversicherung 
nach diesem Bundesgesetz Pflichtversicherten 
(Vollversicherte und in der Krankenversicherung 
Teilversicherte) binnen drei Tagen nach Beginn 
der Pflicbtversicherung beim zuständigen Träger 
der Krankenversicherung anzumelden und binnen 
drei Tagen nach dem Ende der Pflichtversiche­
rung bei diesem abzumelden. Die An- sowie 
die Abmeldung des Dienstgebers 'wirkt auch 
für -den Bereich der Unfall- und Pensions­
versicherung, soweit der Beschäftigte in die­
sen Versicherungen pflichtversichert ist. Durch 
die Satzung des Trägers der Krankenversicherung 
kann die Meldefrist im allgemeinen bis zu, sieben. 
Tagen oder für einzelne Gruppen von Pflicht­
versicherten: . bis. zu einem Monat erstreckt 
werden. Der Träger der Krankenversicherung 
hat das Einlangen der Meldung auf Verlangen 
des Dienstgebers zu bestätigen, wenn der Vor­
druck für die Meldebestätigung vom Dienstgeber 
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ordnungsgemäß ausgefüllt und freigemacht vor­
gelegt wird. 

(2) Abs.l gilt für die nur in der Unfall- und 
. Pensionsversicherung Pflichtversicherten mit der 

Maßgabe, daß die Meldungen beim Träger. der 
Krankenversicherung, der beim Bestehen erner 
Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz 
für sie sachlich und örtlich zuständig wäre, zu 
erstatten sind. 

Me 1 dun g von Ä n der u n gen. 

§ 34. (1) Die Dienstgeber haben während .des 
Bestandes der Pflichtversicherung jede für diese 
Versicherung bedeutsame Änderung, insbesonde~e 
jede Änderung im Beschäftigungsverhältnis, Wie 
Änderung der Beitragsgrundlage, Unterbrechung 
und Wiedereintritt des Entgeltansptuches, inner­
halb der im § 33 Abs. 1 festgesetzten Frist dem 
zuständigen Träger der Krankenversicherung zu 
melden. 

(2) Der Träger der Krankenversicherung kann 
mit dem Dienstgeber ein schriftliches überein­
kommen treffen, wonach an Stelle der im Abs. 1 
vorgeschriebenen Meldungen Listen an den Zahl­
tagen oder nach Ablauf eines jeden Beitragszeit­
raumes vorgelegt werden. Der Träger der 
Krankenversicherung kann für diese Listen Vor­
drucke auflegen. 

Die n s t g e b e r. 

§ 35. (1) Als Dienstgeber 'im Sinne dieses 
Bundesgesetzes gilt derjenige, für dessen Rech­
nung der Betrieb (die Verwaltung, die Haus­
wirtschaft, die Tätigkeit) geführt wird, in dem 
der Dienstnehmer (Lehrling) in einem Beschäfti­
gungs(Lehr)verhältnis steht, auch wenn der 
Dienstgeber den Dienstnehmer durch Mittels­
personen in Dienst genommen hat oder ihn ganz 
oder teilweise auf Leistungen Dritter an Stelle 
des Entgeltes verweist. Dies gilt entsprechend 
auch für die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 2 teilversicher­
ten, nicht als Dienstnehmer beschäftigten Per­
sonen. 

(2) Bei Heimarbeitern (§ 4 Abs. 1 Z. 6) gilt als 
Dienstgeber der Auftraggeber im Sinne der 
gesetzlichen Vorschriften über die Heimarbeit, 
auch wenn sich der Auftraggeber zur Weitergabe 
der Arbeit an die Heimarbeiter einer Mittels­
person bedient. 

(3) Der Dienstgeber kann die Erfüllung -der 
ihm nach den §§ 33 und 34 obliegenden Pflichten 
auf Bevollmäehtigte übertragen. Name und An­
schrift dieser Bevollmächtigten sind unter deren 
Mitfertigung dem zuständigen Versicherungs­
träger bekanntzugeben. 

(4) Kommt dem Dienstgeber ·Exterritorialität 
zu, so hat der Dienstnehmer die in den §§ 33 und 
34 vorgeschriebenen Meldungen selbst zu er­
statten. 

Sonstige meldepflichtige 
Per s 0 ne n (S tell e n). 

§ 36. (1) Die in den §§ 33 und 34 bezeichneten 
Pflichten obliegen: 0 

1. für die in einem Ausbildungsverhältnis 
stehenden Pflichtversich~rten (§ 4 Abs. 1 Z. 3 
und 4) dem Träger der Einrichtung, in der die 
Ausbildung erfolgt; 

2. für die pflichtversicherten Markthelfer 
(§ 4 Abs. 3 Z. 5) dem geschäftsführenden Partie­
führer; 

3. für die pflichtversicherten Gepäckträger, 
die einer Gepäckträgergemeinschaft der öster­
reichischen Bundesbahnen angehören, dem ge­
schäftsführenden Obmann dieser Gemeinschaft; 

4. für die gemäß § 9 durch Verordnung in die 
Krankenversicherung einbezogenen Personen dem 
in der Verordnung bestimmten Meldepflichtigen. 

(2) § 35 Abs.3 gilt entsprechend. 
(3) Die den Heimarbeitern nach den jeweiligen 

gesetzlichen Vorschriften über die Heimarbeit 
arbeitsrechtlich gleichgestellten Personen (§ 4 
Abs . .1 Z. 6), ferner die nach § 4 Abs. 3 den 
Dienstnehmern gleichgestellten vollversicherten 
selbständig Erwerbstätigen, mit Ausnahme der 
Markthelfer und der im Abs. 1 Z. 3 bezeichneten 
Gepäckträger, haben die in den §§ 33 und 34 vor­
geschriebenen Meldungen selbst zu erstatten. Die 
Bestimmungen der §§ 33 Abs. 1 und 34 Abs. 1 
sind hiebei entsprechend anzuwenden. 

Meldung nur unfallversicherter 
Per s 0 n e n. 

§ 37. (1) Für die Meldung der nur in der 
Unfallversicherung Pflichtversicherten mit Aus­
nahme der im § 7 Z. 3 lit. a und b genannten 
Personen sind die Grundsätze der §§ 33 bis 35 
und 36 Abs. 3 mit der Maßgabe entsprechend 
anzuwenden, daß die Meldung beim Träger· 
der Unfallversicherung zu erstatten ist. Das 
Nähere wird in der Satzung des Trägers der 
Unfallversicherung bestimmt. 

(2) Bei Personen, für deren Unfallversicherung 
die Land- und Forstwirtschaftliche Sozialver­
sicherungsanstalt zuständig ist, entfällt die Mel­
dung, soweit die Beiträge zur Unfallversicherung 
in Hunderw:ilen des Grundsteuermeßbetrages 
oder des· an dessen Stelle tretenden besonderen 
Meßbetrages festgesetzt sind. 

M eid u n gin der K r a n k e n-
ver s ich e run g der Ren t n e r. 

- § 38. Die Träger. der Pensionsversicherung 
haben alle für den Beginn und das Ende der 
Krankenversicherung des Rentners maßgebenden 
Umstände sowie jede für diese Versicherung 
bedeutsame Änderung dem zuständigen Träger 
der Krankenversicherung unverzüglich bekannt­
zugeben. 
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Meldung der freiwillig 
Versicherten. 

§ 39. Die nach den §§ 16 bis 20 freiwillig Ver­
sicherten haben alle für die Versicherung bedeut­
samen 1\nderungen dem zuständigen Versiche­
rungsträger binnen einer Woche zu melden. 

M eid u n g -cl e r Lei s tun g s~ 
em p f ä n ge r. 

§ 40. Die Leistungsempfänger sind verpflichtet, 
jede 1\nderung in den. für den Fortbestand ihrer 
Bezugsberechtigung maßgebenden Verhältnissen 

. sowie jede Ji.nderung ihres Wohnsitzes binnen 
zwei Wochen dem zuständigen Versicherungs­
träger anzuzeigen. 

Form der Meldungen; 

§ 41. (1) Die Meldungen nach § 33 Abs_ 1 und 2 
sowie § 34 Abs. 1 sind mit den vom Träger der 
Krankenversicherung aufzulegenden Vordrucken 
zu erstatten; auch ohne Vordruck erstattete 
Meldungen gelten als ordnungsgemäß erstattet, 
wenn sie alle wesentlichen Angaben enthalten, 
die für die Durchführung der Versicherung not­
wendig sind. Die Betriebskrankenkassen können 
auf die Verwendung von Vordrucken verzichten. 

(2) Die Träger der Krankenversicherung haben 
eine Ausfertigung der bei ihnen einlangenden 
An"" und Abmeldungen nach Prüfung auf ihre 
Vollständigkeit an das nach dem Standort des 
Betriebes zuständige Arbeitsamt weiterzuleiten. 

(3) Der Hauptverband hat mit Zustimmung des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung ver­
bindliche Richtlinien über Form und Inhalt der 
Meldungen (Anzeigen, Listen) zu erlassen. In 
diesen Richtlinien können auch einheitliche Vor­
drucke für die Erstattung der Meldungen (An­
zeigen, Listen) vorgesehen werden. 
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besondere Auslagen (Kosten von Sachverstän­
digen, Buchprüfern, Rdseauslagen u. dgl.), so kann 
die Bezirksverwaltungsbehörde diese Auslagen 
auf Antrag des Versicherungsträgers der aus­
kunftspflichtigen Person (Stelle) auferlegen, .wenn 
sie durch Vernachlässigung der ihr auferlegten 
Pflichten entstanden sind. Diese Auslagen sind 
wie Beiträge einzutreiben. 

(3) Fehlen die Unterlagen, sind sie unvoll­
ständig oder wird ihre Vorlage verweigert, so 
ist der Versicherungsträger berechtigt, die für das 
Versicherungsverhältnis maßgebenden Umstände 
auf Grund anderer Ermittlungen oder unter 
Heranziehung der Daten gleichgelagerter oder 
ähnlicher Betrie be (Versicherungsverhältnisse); 
festzustellen. 

Auskunftspflicht 
derVersicherten und der 

L' eis tun g sem p f ä n ger. 

§ 43. Die Versicherten sowie die Leistungs­
empfänger sind verpflichtet, den Versicherungs­
trägern über alle für das Versicherungsver­
hältnis maßgebenden Umstände längstens binnen 
14 Tagen wahrheitsgemäß' Auskunft zu erteilen. 

ABSCHNITT V. 

Mittel der Sozialversicherung. 

1. UNTERABSCHNITT. 

Beiträge zur Ptlichtversicherung auf Grund des Ar­
beitsverdienstes (Erwerbseinkommens). 

Allgemeine Beitragsgrundlage, 
En t gel t: 

§ 44. (1) Grundlage für die Bemessung der 
allgemeinen Beiträge ,(allgemeine Beitragsgrund­
lage) ist für Pflichtversicherte, sofern im fol-­
genden nichts anderes bestimmt wird, der im 
Beitragszeitraum gebührende Arbeitsverdienst 
mit Ausnahme allfälliger Sonderzahlungen nach 

Aus k u n f t s p f I ich t der me 1 d e- § 49 Abs. 2. Als Arbeitsverdienst in diesem Sinne 
p f I ich t i gen Per s .0 n e n. gilt: 

§ 42. (1) Die Dienstgeber, die sonstigen melde- 1 bei den pflichtversicherten Dienstnehmern 
p.flichtigen Per~.one.n und Stellen (§ 36), im Ei1le I und Lehrlingen -
emer Bevollmachugung nach § 35 Abs.3 oder das Entgelt im Sinne des §49 Abs. 1 3 4-
§ 36 Abs. 2 die Bevollmächtigten, haben den und 6- ' , 
Versicherungsträgern über alle- .für das Ver- ' . . _ ..._ . 
sicherungsverhältnis maßgebenden Umstände auf 2. bel den m emem Ausblldungsverhaltms 
Anfrage längstens binnen 14 Tagen wahrheits- stehenden Pflichtversicherten (§ 4 Abs. 1 Z. 3-
gemäß Auskunft zu erteilen und den gehörig und 4) 
ausgewiesenen Bediensteten dieser Stellen wäh- die Bezüge, die der Versicherte vom Träger-
rend der Betriebszeit Einsicht in alle Geschäfts- der Einrichtung, in der die Ausbildung erfolgt, 
bücher und Belege sowie sonstigenAufzeichnungen für die Dauer der Ausbildung erhält; 
zu gewähren, die für das Versicherungsverhältnis 3. bei den den Dienstnehmern nach § 4 Abs. 3-
von Bedeutung sind. gleichgestellten Personen (§ 4 Abs. 1 Z. 5) unde 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann auf bei den nach § 7 Z. 3 lit. c in der Unfall­
Antrag des Versicherungsträgers die nach Abs. 1 versicherung teilversicherten öffentlichen Ver­
auskunftspflichtigen Personen (Stellen) zur Er- walte rn 
füllung der dort angeführten Pflichten verhalten. das Erwerbseinkommen, das diese Personen. 
Entstehen durch diese Maßnahmen der Bezirks- aus der die Pflichtversicherung begründendem 
verwaltungsbehörde dem Versicherungsträger Beschäftigung erzielen; 
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4. bei den Heimarbeitern und den diesen 
gleichgestellten Personen (§ 4 Abs. 1 Z. 6) 

das aus der Heimarbeit gebührende Entgelt im 
Sinne des § 49 Abs. 5. 

(2) Der Beitragszeitraum umfaßt für Pflicht­
versicherte deren Arbeitsverdienst nach Kalender­
monaten bemessen oder abgerechnet wird, den 
Kalendermonat, für die anderen Pflichtver­
sicher'ten die KalenderwOche, in die der Monats­
erste fällt, und die folgenden vollen Kalender­
wochen dieses Kalendermonats. Aus Gründen 
der Verwaltungsvereinfachung und wenn d.ies 
zur Sicherung des Beitragseinzuges erforderhch 
ist, kann die Satzung des Trägers der Kranken­
versicherung für bestimmte Gruppen von Be­
trieben oder von Versicherten einen längeren 
Zeitraum höchstens aber ein Vierteljahr, oder 
einen kJrzeren Zeitraum als Beitragszeitraum 
bestimmen. Der Träger der Krankenversicherung 
kann überdies mit den Dienstgebern ein über­
einkommen treffen, daß als Beitragszeitraum die 
Lohnzahlungsperiode gil t. 

(:{) Ständig wechselnde Bezüge oder Leistungen 
Dritter (Trinkgelder usw.) können nach An­
hörung der beteiligten Dienstgeber oder deren 
öffentlich-rechtlichen Interessenvertretungen und 
der öffentlich-rechtlichen Interessenvertretungen 
der Dienstnehmer mit Pauschbeträgen der Bemes­
sung zugrunde gelegt werden. 

(4) Zur allgemeinen Beitragsgrundlage gehören 
bei den in einem Ausbildungsverhältnis stehenden 
Pflichtversicherten (§ 4 Abs. 1 Z.3 und 4) und 
bei den öffentlichen Verwaltern (§ 4 Abs. 3 Z. 8) 
nicht Bezüge im Sinne des § 49 Abs. 3 und 4. 

(5) Die allgemeine Beitragsgrundlage erhöht 
sich um den Betrag der auf den Versicherten 
entfallenden Beiträge zu einer nach diesem 
Bundesgesetz geregelten Versicherung sowie der 
auf den Versicherten entfallenden Abgaben, 
soweit diese vom Dienstgeber zur Zahlung über­
nommen werden. 

(6) Bei Pflichtversicherten, die kein Entgelt oder 
keine Bezüge der in Abs. 1 Z. 2 bezeichneten Art 
erhalten, ist als täglicher Arbeitsverdienst der 
Betrag von 16 Sanzunehmen. 

H ö c h s t bei t rag s g run dIa gen. 

§ 45. (1) Die allgemeine Beitragsgrundlage, die 
im Durchschnitt des Beitragszeitraumes oder des 
Teiles des Beitragszeitraumes, in dem Beitrags­
pflicht bestanden hat, auf den Kalendertag ent­
fällt, beträgt höchstens 

a) in der Krankenversicherung 80 S, 

b) in der Unfall- und Pensionsversicherung 
120 S 

(Höchstbeitragsgrundlagen). Umfaßt der Bei­
tragszeitraum einen Kalendermonat und hat für 
den ganzen Kalendermonat Beitragspflicht be­
standen, so ist bei der Anwendung der Höchst-

beitragsgrundlage der Beitragszeitraum jeden­
falls mit 30 Tagen anzusetzen. 

(2) übt der Pflichtversicherte gleichzeitig 
mehrere die Versicherungspflicht begründende 
Beschäftigungen aus, so sind bei der Bemessung 
der Beiträge in jedem einzelnen Beschäftigungs­
verhältnis die Höchstbeitragsgrundlagen zu be­
rücksichtigen. Dies gilt entsprechend auch, wenn 
der Pflichtversicherte außer der die Versicherungs­
pflicht nach diesem Bundesgesetz begr~ndenden 
Beschäftigung eine die Versicherungspfll0t nach 
den Bestimmungen über die Krankenversicherung 
der Bundesangestellten begründende Beschäfti­
gung ausübt, und Zwar mit der Maßgabe, daß in 
dieser Krankenversicherung die Höchstbeitrags­
grundlage nach deren Bestimmungen anzuwenden 
ist. 

Allgemeine Beitragsgrundlage nach 
Loh n s t u f e n. 

§ 46. (1) Zum Zwecke ein~r vereinfachten Be­
rechnung der Beiträge und LeIstungen ka~n durch 
die Satzung des Trägers der KrankenversIcherung 
bestimmt werden, daß für alle oder für besti~mte 
Gruppen der im § 44 Abs. 1 genannten PflIcht­
versicherten die allgemeine Beitragsgrundlage 
nicht unmittelbar nach dem Arbeitsverdienst, 
sondern nach Lohnstufen gemäß den folgenden 
Absätzen ermittelt wird. 

(2) Vom Bundesministerium für soziale Ver­
waltung ist nach Anhörung des Hauptverbandes 
für den gesamten sachlichen Geltungsbereich 
dieses Bundesgesetzes (§ 2) ein einheitliches Lohn­
stufenschema zu erlassen, wobei der tägliche 
Arbeitsverdienst höchstens von fünf zu funf 
Schilling abgestuft werden darf. 

(3) Für die Einreihung der Versicherten in die 
Lohnstufen ist der auf den Kalendertag ent­
fallende Arbeitsverdienst maßgebend, wobei der 
Monat zu 30, die Woche zu sieben Kalender­
tagen anzusetzen ist. Anderungen des Arbeits­
verdienstes, die während des Beitragszeitraumes 
eintreten, sind mit dem Tage der Anderung zu 
berücksich tigen. 

(4) In jeder Lohnstufe gilt als Tageswert der 
allgemeinen Beitragsgrundlage der Mittelwert 
der durch die "Lohnstufe erfaßten Arbeitsver­
dienste im Sinne des Abs. 3. An die Stelle des 
Mittelwertes tritt in der höchsten Lohnstufe die 
Höchstbeitragsgrundlage (§ 45), und zwar in der 
Krankenversicherung der Betrag von 80' S, in 
der Unfall- und Pensionsversicherung der Betrag 
von 120 S. 

(5) Die allgemeine Beitragsgrundlage für den 
Beitragszeitraum ist so zu ermitteln, daß der 
nach Abs. 4 sich ergebende Tageswert der allge­
meinen Beitragsgrundlage mit der Zahl der in 
den Beitragszeitraum fallenden Kalendertage, 
für die Beitragspflicht bestanden hat, vervielfacht 
wird. 
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Allgemein.e Beitragsgrundlage fÜr 
Zeiten einer Arbeitsunterbrechung 

i n f 0 I g e U rl a u b e s 0 h n e E n t gel t-
zahlung. . 

§ 47. Für Zeiten einer Arbeitsunterbrechung 
infolge Urlaubes ohne Entgeltzahlung im Sinne 
des § 11 Abs. 3 gilt als allgemeine Beitragsgrund­
lage . der Betrag, der auf den der Dauer einer 
solchen Arbeitsunterbrechung entsprechenden 
Zeitabschnitt unmittelbar vor der Unterbrechung 
entfiel .. 

Allgemeine· Beitragsgrundlage bei 
ver s p ä t e t e r A n m eid un g. 

§ 48. Sind auf Grund verspäteter, unrichtiger 
oder unterlassener Anmeldung Beiträge nachzu­
zahlen, so sind sie nach dem Entgelt, auf das 
gleichartig Versicherte im Zeitpunkt der Nach­
berechnung Anspruch haben, zu berechnen; für 
die Beitragszahlung sind auch die sonstigen in 
diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften anzu­
wenden. 

Entgelt. 

§ 49. (1) Unter Entgelt sind die Geld- und 
Sachbezüge zu verstehen, auf die der pflicht­
versicherte Dienstnehmer (Lehrling) aus dem 
Dienst(Lehr)verhältnis Anspruch hat oder die 
er darüber hinaus auf Grund des Dienst(Lehr)­
verhältnisses vom Dienstgeber oder von einem 
Dritten erhält. 

(2) SORderzahlungen, das sind Bezüge im Sinne 
des Abs. 1, die in größeren Zeiträumen als den 
Beitragszeiträumen gewährt werden, wie zum 
Beispiel ein 13. oder 14. Monatsbezug, Weih­
nachts- oder Urlaubsgeld, Gewinnanteile oder 
Bilanzgeld, sind als Entgelt nur nach Maßgabe 
der Bestimmungen Res § 54 und der sonstigen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, in denen 
die Sonderzahlungen ausdrücklich erfaßt wer­
den, zu berücksichtigen. 

(3) Als Entgelt im Sinne der Abs. 1 und 2 
gelten nicht: 

1. Beträge, durch die Auslagen des Dienst­
nehmers (Lehrlings) für den Dienstgeber ersetzt 
werden (Auslagenersatz); hiezu gehören insbe­
sondere Beträge, die den Dienstnehmern (Lehr­
lingen) als Fahrtkostenvergütungen einschließlich 
der Vergütungen für Wochenend(FamiIien)heim­
fahrten, Tages- und Nächtigungsgelder gezahlt 
werden, soweit sie die tatsächlichen Aufwendun­
gen nicht übersteigen. Unter Tages- und Näch­
tigungsgelder fallen auch die auf· Grund von 
Kollektivverträgen oder· Arbeits(Betriebs)ord­
nun gen, sofern diese im Rahmen von Kollektiv­
verträgen vorgesehen sind, gezahlten Vergütun­
gen für den mit Arbeiten außerhalb des Betriebes 
verbundenen Mehraufwand, wie Bauzulagen, 
Trennungsgelder, Zehrgelder, Entfernungszu­
lagen, Aufwandsentschädigungen, Stör- und 
Außerhauszulagen u. ä.; 
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2. Schmutzzulagen, wenn sie auf Grund gesetz­
licher Vorschriften oder kollektivvertraglicher 
Regelungen gewährt werden; 

3. Fehlgeldentschädigungen (Zählgelder, 
Mankogelder), soweit sie von der Einkommen­
steuer (Lohnsteuer) befreit sind; 

4. der Mietwert bei Gewährung von freien 
oder verbilligten Wohnungen in werkseigenen 
Gebäuden (Werkswohnungen, Dienstwohnun­
gen), soweit er einkommensteuerrechtlich nicht 
zum Arbeitslohn gehört; 

5. die Arbeitskleidung, soweit deren Wert von 
der Einkommensteuer (Lohnsteuer) befreit ist; 

6. Werkzeuggelder, wenn sie auf Grund kollek­
tivvertraglicher Regelungen gewährt werden; 

7. Vergütungen, die aus Anlaß der Beendigung 
des Dienst(Lehr)verhältnisses gewährt werden, 
wie zum Beispiel Abfertigungen, Abgangsent­
schädigungen, Obergangsgelder, nach gesetzlicher 
Vorschrift gewährte Urlaubsabfindungen; 

8. die Kinderbeihilfen und der Ergänzungs­
betrag nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 
vom 15. Dezember 1954, BGBl. Nr. 18/1955, 
ferner dieWohnungsbeihilfe nach dem Bundes­
gesetz vom 21. September 1951, BGBl. Nr. 229; 

9. Zuschüsse des Dienstgebers, die für die Zeit 
des Anspruches auf laufende Geldleistungen aus 
der Krankenversicherung gewährt werden; sofern 
diese Zuschüsse das Ausmaß von 50 v. H. der 
vollen Geld- und Sachbezüge vox dem Eintritt 
der Arbeitsunfähigkeit nicht erreichen; 

10. Jubiläumsgeschenke des Dienstgebers, 
welche aus Anlaß eines Dienstnehmerjubiläums 
oder eines Firmenjubiläums gewährt werden, 
sowie Prämien für Diensterfindungen; 

11. einmalige soziale Zuwendungen des Dienst­
gebers, die aus einem besonderen Anlaß gewährt 
werden, wie zum Beispiel Geburtsbeihilfen, 
Heiratsbeihilfen, Ausbildungs- und Studien­
beihilfen, KrankenstandsaushiIfen; 

12. freie oder verbilligte Mahlzeiten, ferner 
Freibier, Freitrunk, Freimilch und Freitabak, aUe 
diese Bezüge jedoch nur, soweit sie einkommen­
steuerrechtlich nicht zum Arbeitslohn gehören. 

(4) Der Hauptverband kann nach Anhörung 
der Interessenvertretungen der Dienstnehmer 
und Dienstgeber feststellen, ob und· in welchem 
Ausmaß Bezüge, die il?- kollektiyvertraglichen 
Regelungen vorgesehen und als Bezüge im Sinne 
des Abs. 3 Z. 1, 2, 6 oder 11 bezeichnet sind, als 
nicht zum Entgelt. im Sinne der Abs. 1 und 3 
gehörend gelten. Derartige Feststellungen sind 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu verlaut­
baren und sodann für alle Sozialversicherungs­
träger und Behörden verbindlich. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 sind auf -
den Arbeitsverdienst der im § 44 Abs. 1 Z. 4 be­
zeichneten Personen sinngemäß anzuwenden. 
Hiebei sind die besonderen Lohnzuschläge (Un­
kostenzuschläge) im Sinne des Heimarbeits­
gesetzes nicht als Arbeitsverdienst anzusehen. 

2 
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(6) , Die Versicherungsträger, Verwaltungs­
behörden und Schiedsgerichte sind an rechtskräf­
tige Entscheidungen der Arbeitsgerichte, in denen 
Entgeltansprüche des Dienstnehmers (Lehrlings) 
festgestellt werden, gebunden. Dieser Bindung 
steht die Rechtskraft der Beitragsvorschreib~ng 
nicht entgegen. ' 

Bewertung von Sachbezügen. 

§ 50. Für die Bewertung der Sachbezüge gilt die 
Bewertung für Zwecke der Lohnsteuer. . 

All g e m ein e Be i tr ä g e für 
Vollversicherte. 

§ 51. (1) Für vollversicherte Dienstnehmer 
(Lehrlinge) ist, sofern im folgenden nichts anderes 
bestimmt wird, als allgemeiner Beitrag zu leisten: 

1. in der Krankenversicherung ein durch die 
Satzung des Trägers der Krankenversicherung 
für jede der im Abs. 2 angeführten beiden Ver­
sichertengruppen bestimmter einheitlicher Hun­
dertsatz der allgemeinen Beitragsgrundlage; 

2. in der Unfallversicherung 
a) für die der Pensionsversiche­

rung der Angestellten zugehö­
rigen Dienstnehmer' (Lehrlinge) 
sowie für die im Bereiche der 
knappschaftlichen Pensionsver­
sicherung als Angestellte anzu­
sehenden Personen (§ 236 
Abs. 2 letzter Satz) .... ; ..... 0'5 v. H., 

, b) für die anderen Dienstnehmer (Lehrlinge) 
2 v. H. der allgemeinen Beitragsgrundlage; 
von diesem Beitrag hat der Träger der Un­
fallversicherung für die Jahre 1956 bis 1960 
0'4 v. H. der allgemeinen Beitragsgrund­
lage an den in Betracht kommenden Träger 
der Pensionsversicherung abzugeben; 

3. in d'er Pensionsversicherung, und zwar 
a) in der Pensionsversicherung der Arbeiter 

bei der Pensionsversicherungs-
anstalt der Arbeiter und bei 
der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen. 12 v. H., 

bei der Land- und Forstwirt-
schaftlichen Sozialversiche-
rungsanstalt .............. 13 v. H., 

b) in der Pensionsversicherung der 
Angestellten ................ 11 v. H., 

c) in der knappschaftlichen Pen­
sionsversicherung 
, für Arbeiter .......... , ... 17"5 v. H., 

für Angestellte ......... '" 18'5 v. H. 
der allgemeinen Beitragsgrundlage. ' 

(2) Der allgemeine ~eitrag für die Kranken­
versicherung darf durch die Satzung für die der 
Pensionsversicherung der Arbeiter zugehörigen 
Dienstnehmer sowie für die im Bereich der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung als Ar­
beiter., anzusehenden Personen 'höchstens mit 

7 v. H., für die übrigen Vollversichertenhöch­
stens mit 4'5 v. H. der allgemeinen Beitrags­
grundlage festgesetzt werden; mit Zustimmung 
des Hauptausschusses des Nationalrates darf ein 
höherer Satz festgesetzt werden, wenn dies zur 
Deckung des Erfordernisses nötig ist. 

(3) Von den nach Abs. 1 und 2 festgesetzten 
Beiträgen entfallen, unbeschadet der Sondervor­
schriften des § 53: 

1. in der Krankenversicherung je die Hälfte 
auf den Versicher:ten und seinen Dienstgeber; 

2. in der Unfallversicherung der gesamte Bei-
trag auf den Dienstgeber; , 

3. inder Pensionsversicherung, und zwar' 
a) in der Pensionsversicherung der Arbeiter 

bei der Pensionsversicherungs­
anstalt der Arbeiter und bei 
der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen 
auf den Versicherten und 
dessen :Oienstgeber je ...... 6 v. H., 

bei der Land- und Forstwirt-
schaftlichen Sozialversiche-
rungsanstalt 
auf den Versicherten ...... 6 v. H., 
auf dessen Dienstgeber .... 7 v.H., 

, b) in der Pensionsversicherung der 
Angestellten 

auf den Versicherten und 
dessen Dienstgeber je .... 5'5 v. H., 

c) in der knappschaftlichen Pen­
sionsversicherung 
für Arbeiter 

auf den Versicherten ...... 6 v. H., 
auf dessen Dienstgeber .... 11'5 v. H., 

für Angestellte 
au~ den Versicherten •..... 6'5 v. H, 
auf dessen Dienstgeber .... 12 v. H. 

der allgern inen Beitragsgrundlage. 

(4) Die B~stimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten 
auch für die in einem Ausbildungsverhältnis 
stehenden Pflichtversicherten (§ 4 Abs. 1 Z. 3 
und 4) una für die pflichtversicherten Heim­
arbeiter und die diesen gleichgestellten Personen 
(§ 4 Abs. 11 Z. 6) mit der Maßgabe, daß der auf 
den Dienstgeber entfallende Teil des Beitrages 
vom Träger der Einrichtung, in der die Aus­
bildun~ er!plgt, beziehu~gsweise vom. Auf~~ag­
geb~r 1m Sl~ne der gesetzlIchen V orschnften ubu 
die Heimar11>eit, zu tragen ist. 
• (5) Für di~ den Dienstnehmern gleichgestellten 
'VoUversicherten (§ 4 Abs. 1 Z. 5 und Abs. 3) 
sind die Beiträge mit den gleichen Hundertsätzen 
der allgemeinen Beitragsgrundlage zu bemessen, 
wie sie für \vollversicherte Dienstnehmer in der 
betreffenden Versicherung für ,die in Betracht 
kommende Iv ersichertengruppe gemäß Abs. 1 
und 2 festg~etzt sind. Diese Beiträge sind zur 
Gänze vom Versicherten zu tragen, jedoch haben 
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die Besitze~ der Wälder, in denen die Gewinnung 
von Harzprodukten ausgeübt wird, dem Pech er 
di~ Hälfte der Beiträge zu erstatten. 

'Allgemeine Beiträge für Teil-
. ver s ich e r t e. ' 

§ 52. Für Teilversicherte nach § 7 und § 8 Abs. 1 
Z. 1 ist inden Versicherungen, in die sie einbezo­
gen sind, unpeschadet der Sondervorschriften des 
§ 71, als allgemeiner Beitrag der nach § 51 Abs. 1 
und 2 in Betracht kommende Hundertsatz von 
deren allgemeiner' Beitragsgrundlage zu ent­
richten. In der Unfallversicherung der öffent­
lichenVerwalter (§ 7 Z. 3 lit. c) ist der nach § 51 
Abs. 1 bis 3 für Angestellte auf den Dienstgeber 
entfallende Beitra'g zur Gänze vom Versicherten 
zu tragen. Im übrigen gi'lt für die Auf teilung der 
Beiträge zwischen Versicherten und Dienstgebern 
§ 51 Abs. 3 unbeschadet der Sondervorschriften 
des § 53. ' 

S 0 n der vor s c h r i f t e n übe r die A u f­
t ,e i 1 u n g des a 11 g e m ein e, n Bei t rag e s. 

§ 53. (1) Der den Versicherten belastende Teil 
der allgemeinen Beiträge darf zusammen mit dem 
den Versicherten belastenden Teil des Beitrages 
zur . Arbeitslosenversicherung 20 v. H. seiner 
Geldbezüge nicht übersteigen. Den Unterschieds-
betrag hat der Dienstgeber zu tragen. '. 

(2) Für Pflichtversicherte, die nur Anspruch ,auf 
Sachbezüge haben oder kein Entgelt erhalten, hat 
der Dienstgeber auch die auf den Pflichtversicher­
ten entfallenden Beitragsteile (§§ 51 und 52) zu 
tragen. Für mInderjährige Lehrlinge ist der allge­
meine Beitrag in der Krankenversicherung wäh­
rend der ersten zwei, Jahre der Lehrzeit, vom 
Dienstgeber zur Gänze zu tragen.' ' 

(3) Werden die Beiträge vom Dienstgeber, dem 
Exter~itorialität zukommt, nicht entrichtet, so 
hat sie der Dienstnehmer zur Gänze zu ent­
richten. 

So n der b ei t r ä g e. 

§ 54. (1) Von denSonderzahlungen nach § ,49 
Abs. 2 sind in der Kranken-, Unfall- und Pen~ 
sionsversicherung Sonderbeiträge mit dem glei­
chen Hundertsatz wie für sonstige Bezüge nach 
§ 49 Abs. 1 zu entrichten; hiebei sind die in einem 
Kalenderjahr fällig werdenden Sonderzahlungen 
für die Krankenversicherung bis zu einem Höchst­
betrag von 2400 S, für die Unfall- und Pensions­
versicherung bis zu einem Höchstbetrag von 
3600 S zu berücksichtigen. Von dem für die Un­
fallversicherung hienach mit 2 v. H. zu entrich­
tenden Sonderbeitrag hat der Träger der Unfall~ 
versicherung für die Jahre 1956 bis 1960 ein 
Fünftel an den in Betracht kommenden Träger 
der Pensionsversicherung abzugeben. 

(2) Der Hauptverband kann mit Zustimmung 
, der zuständigen Interessenvetretungen der Dienst­

nehmer und Dienstgeber und de~ zuständigen 
Krankenversicherungsträger festsetzen, daß' die 
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Sonderzahlungen bei bestimmten Gruppen'von 
Versicherten mit einem einheitlichen· Hundertsa tz 
der allgemeinen Beitragsgrundlage der Berech­
nung des Sonderbeitrages zugrunde gelegt werden. 
§ 49 Abs. 4 letzter Satz ist entsprechenda.nzu-
wenden. ' 

(3) Die Bestimmungen der §§ 51 bis 53 über die 
Auf teilung der allgemeinen Beiträge auf den Ver­
sicherten und den Dienstgeber gelten entspre­
chend für die Sonderbeiträge; 

Dauer der Beitragspflicht. 

§ 55. Die allgemeinen Beiträge sind, sofern im 
folgenden' nichts anderes bestimmt wird, für die 
Dauer der Versicherung zu' entrichten. 

Bei t rag sp fl ich t bei n ich t re c h t-
Zß i t i ger Me 1 dun g von A nd e run gen 

im Beschäftigungsverhältnis. 

§ 56. (1) Für V ersicherte~ die vom Dien~tgeber 
nicht oder nicht rechtzeitig abg'emeldet werden, 
sind die allgemeinen Beiträge bis zum Zeitpunkt 
der Abmeldung oder bis zu dem Zeitpunkt, in 
dem der Versicherungsträger sonst von dem Ende 
der Beschäftigung Kenntnis erhält, längstens aber 
für die Dauer von drei Monaten nach dem 
Ende der Versicherung, weiter zu entrichten. 

(2) Wird die Herabsetzung des Entgeltes vom 
Dienstgeber nicht oder nicht rechtzeitig gemeldet, 
so sind die allgemeinen Beiträge bis zum Zeit­
punkt der Meldung oder der sonstigen Fest­
stellung auf Grund der bisheJ:'igen Beitragsgrund­
lage zu entrichten. . 

(3) Der Versicherungsträger, bei dem die' ,Bei­
träge einzuzahlen sind, kann auf die Weite~en~­
richtung der Beiträge über das Ende der Versiche­
rung hinaus (Abs. 1) oder auf' die Entrichtung 
der bisherigen Beiträge (Abs. 2) zur Gänze oder 
zum Teil verzichten und bereits entrichtete Bei­
träg~ dieser Art zurückerstatten. 

(4) Die Verlängerung der Beitragspflicht be­
wirkt keine Formalversicherung (§ 21). 

Bei t rag s p f 1 ich t w ä h ren dei n e r A r­
bei t s u n fä hi gk e i t. 

§ 57. (1) Für qie Dauer einer durch Krankheit 
hervorgerufenen gemeldeten Arbeitsunfähigkeit 
oder eines Anspruches auf Wochengeld sind all­
gemeine Beiträge nur zu entrichten, wenn und 
solange der (die) Versicherte während einer sol­
chen Zeit Entgelt im Sinne des § 49 fortbezieht. 

(2) Für Versicherte ohne Entgelt, die nach§ 138 
Abs. 2 vom Anspruch auf Krankengeld aus­
geschlossen sind, sind die allgemeinen Beiträge 
auch für die Dauer einer durch Krankheit her­
vorgerufenen Arbeitsunfähigkeit weiter zu ent;" 
richten. ' 

Fälligk.eit und ,Einzahlung der 
Bei t r ä g e.· 

§ 58. (l) Die allgemeinen Beiträge sind mit dem 
Ablauf des Kalendermonates fällig, inden das 
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Ende des Beitragszeitraumes fällt. Die Satzung 
kann, sofern sie einen kürzeren als den im § 44 
Abs. 2 erster Satz bezeidmeten Beitragszeitraum 
bestimmt, vorsehen, daß für die in Betracht kom­
men:den Gruppen von Betrieben oder von Ver­
sicherten die Fälligkeit der Beiträge mit dem 
Ende des Beitragszeitraumes eintritt. Die Fällig­
keit der Sonderbeiträge wird durch die Satzung 
des Versicherungsträgers geregelt. 

(2) Die auf den Versicherten und den Dienst­
geber entfallenden Beiträge schuldet der Dienst­
geber. Er hat diese Beiträge zur Gänze einzu­
zahlen. 

(3) Der Beitragsschuldner hat auf seine Gefahr 
und Kosten die Beiträge an den zuständigen 
Träger der Krankenversicherung unaufgefordert 
einzuzahlen. Für die in der Unfall- und Pensions­
versicherung Teilversicherten sind die Beiträge 
an den Träger der Krankenversicherung einzu­
zahlen; bei dem die Meldungen gemäß § 33 
Abs. 2 zu erstatten sind. 

(4) Bei der Berechnung der auf die Versicherten 
und deren Dienstgeber entfallenden Beiträge 
bleiben Beträge unter fünf Groschen unberück­
sichtigt; Beträge von fünf oder mehr Groschen 
werden als zehn Groschen gerechnet. 

(5) Der Träger d-er Krankenversicherung, bei 
dem nach Abs. 3 die Beiträge einzuzahlen sind, 
ist ausschließlich berufen, die Beitragsforderung 
rechtlich geltend zu machen. 

(6) Die Fälligkeit und die Einzahlung der Bei­
träge für die nur in der Unfallversicherung Teil­
versicherten werden unter Bedachtnahme auf 
die besonderen Verhältnisse der in Betracht kom­
menden Versichertengruppen in der Satzung des 
~ersicherungsträgers geregelt. .' 

Verzugszinsen~ 

§ 59. (1) Werden Beiträge nicht innerhalb von 
acht Tagen nach der Fälligkeit eingezahlt, so sind 
von diesen rückständigen Beiträgen Verzugs­
zinsen in der Höhe von 2 v. H. übet der je., 
weiligen Rate der Oesterreichischen National­
bank für den W echsele~kompte zu ent­
richten. Für die Berechnung der Verzugszinsen 
sind die rückständigen Beiträge auf volle zehn 
Schilling abzurunden. In Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Beitragsschuld­
ners kann der zur Entgegennahme der Zahlung 
berufene Versicherungsträger die Verzugszinsen 
herabsetzen oder nachsehen. 

(2) Die Satzung des Trägers der Krankenver­
sicherung kann für bestimmte Gruppen von 
Dienstgebern und für knappschaftliche Betriebe 
den im Abs. 1 vorgesehenen Zeitraum von acht 
Tagen mit einem anderen als dem dort angege-
benen Zeitpunkt beginnen lassen. . 

(3) Die vom Träger der Krankenversicherung 
eingehobenen Verzugszinsen sind im Verhältnis 
der rückständigen Beiträge, die für die Berech­
nung der Verzugszinsen herangezogen werden, 

auf die beteiligten Versicherungsträger aufzu-
teilen. . 

A b zug d e 's Ver sie her t e n bei t rag e S vorn 
E n t gel t (a u c h von So n der z a h lu n gen). 

§ 60. (1) Der Dienstgeber ist berechtigt, den 
auf den Versicherten entfallenden Beitragsteil 
vom Entgelt in barem abzuziehen. Dieses Recht 
muß bei sonstigem Verlust spätestens bei der auf 
die Fälligkeit des Beitrages nächstfol~enden Ent­
geltzahlung ausgeübt werden, es sei denn, daß die 
nachträgliche Entrichtung der vollen Beiträge 
oder eines Teiles dieser vom Dienstgeber nicht 
verschuldet ist. Im Falle der nachträglichen Ent­
richtung der Beiträge ohne Verschulden des 
Dienstgebers dürfen dem Versicherten bei einer 
Entgeltzahlung nicht mehr Beiträge abgezogen 
werden, als auf zwei Lohnzahlungszeiträume ent-
fallen. . .. 

(2) Besteht das Entgelt in barem .ganz oder 
teilweise aus Leistungen Dritter, so bleibt es der 
Vereinbarung zwischen dem Versicherten und 
dem Dienstgeber überlassen, auf welche Weise 
der Dienstgeber den auf den Versicherten ent-
fallenden Beitragsteil einziehen kann; . 

(3) Abs. 1 erster Satz gilt entsprechend auch 
für Sonderbeiträge nach § 54 mit der Maßgabe, 
daß der auf den Versicherten entfallende Tell 
des Sonderbeitrages, sofern nicht eine andere Re­
gelung nach § 54 Abs. 2 vereinbart worden ist, 
mir von der Sonderzahlung abgezogen werden 
darf. 

Getrennte Einzahlung der Beitrags­
te i I e. 

§ 61. (1) Auf Antrag des Versicherungsträgers 
kann der Landeshauptmann widerruflich anord­
nen, daß Dienstgeber, die mit der Entrichtung 
der Beiträge im Rückstand sind, nur ihren Bei­
tragsteil entrichten. Die von ihnen beschäftigten 
Versicherten haben ihren Beitragsteil an den 
Zahltagen selpst zu entrichten. Der Versiche­
rungsträger kann hiebei den Obmann des Be­
triebsrates (die Vertrauensmänner) um seine (ihre) 
Mitwirkung ersuchen. 

(2) Der Dienstgeber hat die Anordnung durch 
dauernden Aushang in den Arbeitsstätten den 
Versicherten bekanntzugeben und diese bei jeder 
Entgeltleistung darauf aufmerksam zu machen, 
daß sie ihren Beitragsteil selbst zu entrichten 
haben. 

(3) Gegen VerfügUngen nach Abs. 1 ist ein 
Rechtsmittel nicht zulässig. 

Mitteilung über Beitragsrückstände, 
Bei t rag s a b r e c h nun g. 

§ 62. (1) Der Versicherungsträger, an den die 
Beiträge einzuzahlen sind, hat dem Dienstgeber 
auf Verlangen schriftlich mitzuteilen, ob und in 
welcher Höhe Rückstände an Beiträgen samt Zu­
schlägen und Nebengebühren aushaften. 
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(2) Der Versicherungsträger, an den die Beiträge 
einzuzahlen sind, kann mit den einzelnen Dienst­
gebern Vereinbarungen über die Form der Ab­
rechnung der Beiträge treffen. ' 

Abfuhr der Beiträge an die Träger der 
U n f a 11- und Pe n s io n s ver sie h e ru n g. 
§ 63. (1) Die Träger der Krankenversicherung 

haben die in einem Kalendermonat bei ihnen 
eingezahlten, auf die Unfall- und Pensionsver­
sicherung entfallenden Beiträge bis zum 20; des 
folgenden Kalendermonates an, die zuständigen 
Träger der Unfall- und Pensionsversicherung ab. 
zuführen. Auf die abzuführenden Beträge haben 
die Träger der Krankenversicherung bis zum 10., 
20. und Letzten des jeweiligen Kalendermonates 
Anzahlungen in dem Ausmaß zu leisten, das dem 
Eingang an Beiträgen zur Unfall~ und Pensions· 
versicherung annähernd entspricht. 

(2) Zu nicht rechtzeitig abgeführten Beiträgen 
und zu nicht rechtzeitig geleisteten Anzahlungen 
haben die Träger der Krankenversicherung von 
den Rückständen Verzugszinsen in der Höhe von 
2 v. H. über der jeweiligen Rate der Oester­
reichischen Nationalbank für den, Wechsel­
eskompte an die Träger der Unfall· und Pensions­
versicherung zu entrichten. 

(a) Die Träger der Unfall- und Pensionsver· 
sicherung sind berechtigt,' die ordnungsgemäße 
Bemessung, Einhebung, Verrechnung und Abfuhr 
der für sie bestimmten Beitragsteile bei den Trä­
gern der Krankenversicherung zu überprüfen und 
bei diesen während der Geschäftsstunden in alle 
bezüglichen Bücher und sonstigen Aufzeichnungen 
durch Beauftragte Einsicht zu nehmen. 

(4) Der zur Entgegennahme der Beiträge be· 
recht~~te Träger der Unfall- oder Pensionsver­
sicherung kann die Verzugszinsen herabsetzen 
oder nachsehen, wenn den Träger der Kranken· 
versicherung an der verspäteten Abfuhr kein Ver­
schulden trifft: 

Verfahren zur Eintreibung der 
Beiträge. 

§ 64. (1) Den Versicherungsträgern ist zur Ein· 
treibung nicht rechtzeitig entrichteter Beiträge 
die Einbringung im Verwaltungswege gewährt 
_(§ 3 Abs. 3 Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
1950). 

(2) Der Versicherungsträger, der nach § 58 
Abs. 5 berufen ist, die Beitragsforderung rechtlich 
geltend zu machen, hat zur Eintreibung nicht 
rechtzeitig entrichteter Beiträge einen Rückstands· 
ausweis auszufertigen. Dieser Ausweis hat den 
Namen und die Anschrift des Beitragsschuld· 
ners, den rückständigen Betrag, die Art des Rück­
standes samt Neben~bühren, den Beitragszeit. 
raum, auf den die rückständigen Beiträge ent­
fallen, allenfalls vorgeschriebene Verzugszinsen, 
Beitragszuschläge und sonstige Nebengebühren 
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sowie den' V ermer k des Versicherungsträgers zu 
enthalten, daß der Rückstandsausweis einem die 
Vollstreckbarkeit hemmenden Rechtszug- niicht 
unterliegt. Der Rückstandsausweis ist F;xekutions­
titel im Sinne des § 1 der Exeku~ionsordnung. 

(a) Vor Ausstellung eines Rückstandsausweises 
ist der rückständige Betrag einzumahnen. Die 
Bestimmungen des§ 13 Abs. f bis 4 des Ab­
gabeneinhebungsgesetzes 1951, BGBL Nr. 87, 
über die Durchführung der Mahnung und die 
Mahngebühr sind entsprechend anzuwenden. 

(4) Als Nebengebühren kann der Versicherungs­
träger in den Rückstandsausweis einen pauscha­
lierten Kostenersatz für die durch die Einleitung 
und Durchführung der zwangsweisen Eintreibung 
bedingten Verwaltungsauslagen mit Ausnahme 
der im Verwaltungsweg oder im gerichtlichen 
Weg zuzusprechenden Kosten aufnehmen; der 
Anspruch auf die im Verwaltungsweg oder im 
gerichtlichen Weg zuzusprechenden Kosten wird 
hiedurch nicht berührt. Der pauschalierte Kosten­
ersatz beträgt ein Halbes vom Hundert des 
einzutreibenden Betrages, mindestens jedoch 5 S. 
Der Ersatz kann für dieselbe Schuldigkeit nur 
einmal vorgeschrieben wer,den. Allfällige An­
waltskosten des Verfahrens zur Eintreibung 
der Beiträge dürfen nur insoweit beansprucht 
werden, als sie im Verfahren über Rechtsmittel 
auflaufen. Die vorgeschriebenen und eingehobe­
nen Verwaltungskostenersätze verbleiben dem 
Versicherungsträger, der das Verfahren durch­
geführt hat. 

Behandlung der Beiträge im Aus­
gleichs· und Konkursverfahren sowie 

bei der Zwangsverwaltung und 
Zwangsverpachtung im Exekutions­

und Sie her u n g s ver f a h ren. 
§ 65. (1) Für die Behandlung der Beiträge im 

Ausgleichs- und Konkursverfahren sind die je­
weils geltenden Vorschriften der Konkurs- und 
der Ausgleichsordnung maßgebend. 

(2) Bei der Zwangsverwaltung von Betriebs­
liegenschaften sowie bei der Zwangsverwaltung 
oder Zwangsverpachtung von gewerblichen Un­
~temehmungen, Handelsbetrieben und ähnlichen 
wirtschaftlichen Unternehmungen sind rückstän­
dige Beiträge aus dem letzten Jahre vor Bewilli­
gung der Zwangsverwaltung oder Zwangsver­
pachtung, die sich auf Versicherungsverhältnisse 
aus dem betreffenden Betrieb oder Unterneh­
men beziehen, vor den rückständigen Steuern 
und öffentlichen Abgaben zu berichtigen (§ 120 
Abs. 2 Z. 3, § 121 Abs. 1, § 340 Abs. 2 und 
§ 344 Exekutionsordnung). Im übrigen sind bei 
der' Zwangsverwaltung von Betriebsliegenschaf­
ten rückständige Beiträge, die sich auf Versiehe­
rungsverhältnisse aus dem betreffenden Betrieb 
beziehen, wie von der Liegenschaft zu entrich­
tende öffentliche Abgaben zu berichtigen (§ 120 
Abs. 2 Z. 1 und § 124 Z. 2 Exekutionsordnung). 
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Sicherung der Beiträge. 

§ 66. Die Bestimmungen des § 16 Abs. 1 bis 3 
des Abgabeneirihebungsgesetzes 1951, BGBL 
Nr; 87, sind auf Beitragsforderungen nach diesem 
Bundesgesetz mit der Maßgabe entspredtend an­
zuwenden, daß 

1. an Stelle des Fina'tlzamtes der Versicherungs­
träger tritt, der nach § 58 Abs. 5 berufen ist, die 
Beitragsforderung rechtlidt geltend zu madten, 

2. gegen den Sicherstellungsauftrag das Rechts..; 
mittel der Berufung gegeben ist (§ 63 A VG. 1950, 
BGBl. Nr. 172). . 

H a f tun g für Bei t rag s s c h u I d i g k e i teD. 

§ 67. (1) Wenn mehiere Dienstgeber 1m Einver­
nehmendieselbe Person, wenn auch gegen geson­
dertes Entgelt, in einer die Pflichtversicherung 
begründenden Weise besdtäftigen, haften sie zur 
ungeteilten Hand für die Beiträge, denen das 
Gesamtentgelt zugrunde zu legen. ist. 

(2) Dienstgeber, die auf gemeinsame Redtnung 
einen Betrieb führen, haften zur ungeteilten 
Hand für die anläßlidt dieser Betriebsführung 
auflaufenden Beiträge, gleichviel, ob sie die Ar­
beiten nach einem einheitlidten Plan gemeinsam 
durchführen (Mitunternehmer) oder. ob jeder 
von ihnen einen bestimmten Teil der gesamten 
Arbeiten selbständig durchführt (Teilunterneh­
mer). 

(3) Fällt einem anderen als dem Dienstgeber 
die wirtschaftliche Gefahr des Betriebes (der Ver­
waltung, des Haushaltes,' der Tätigkeit) oder der 
erzielte Gewinn vorwiegend zu, so haften beide 
zur ungeteilten Hand für die fällig gewordenen 
Beiträge. Bei Heimarbeitern und bei den diesen 
gemäß § 4 Abs. 1 Z. 6 gleidtgestellten Personen 
haftet der Auftraggeber (§ 2 Abs. 1 lit. c des 
Heimarbeitsgesetzes, BGBl. Nr. 66/1954) zur un­
geteilten Hand mit demjenigen, der die Heim­
arbeit unmittelbar vergibt, für die fällig gewor-. 
denen Beiträge. 

(4) Der Betriebsnachfolger haftet für die Bei­
träge, die sein. Vorgänger im Betrieb zu zahlen 
gehabt hätte, unbeschadet der fortdauernden 
Haftung des Vorgängers und unbeschadet der 
Haftung des Betriebsnachfolgers nach § 1409' 
ABGB., für die Zeit von höchstens zwölf Mo­
naten, vom Tage des Erwerbes zurückgerechnet, 
~m Falle einer. Anfrage beim Versicherungsträger 
Jedoch nur mit dem Betrag, der ihm als Rück­
stand ausgewiesen worden ist. 

Verjährung der Beiträge. 

~ 68. (1) Das Recht auf Feststellung der Ver­
p~lchtung z~r Zahlung von Beiträgen verjährt 
bmnen zweI Jahren vom Tage der Fälligkeit 
de~ Beiträge. Hat der Dienstgeber überhaupt 
keme oder nachweisbar unwahre Angaben über 
die bei· ihm beschäftigten Personen oder über 
deren Entgelt (auch Sonderzahlungen im Sinne 
des § 49 Abs. 2) erstattet, so verjährt das Recht 

auf Feststellung der Verpflidttung zur Nadtzah­
lung der Beiträge binnen z'ehn.lahren vom Tage 
ihrer Fälligkeit. Die Verjährung des Feststellungs­
rechtes wird durch jede zum Zwecke der Fest­
stellung getroffene Maßnahme' in dem Zeitpunkt 
unterbrochen, in dem der Zahlungspflidttige hie­
voriin'Kenntnis gesetzt wird. 

(2) Das Recht auf Einforderung festgestellter 
Beitragssdtulden verjährt binnen zwei Jahren 
nach Verständigung des Zahlungspflichtigen vom 
Ergebnis der Feststellung. Die Verjährung wird 
durch jede zum ZweCke der Hereinbringung ge­
troffene Maßnahme, wie zum Beispiel durdt Zu­
stellung einer an den Zahlungspflichtigen geridt­
teten Zahlungsaufforderung (Mahnung) unter­
brochen; sie' wird durch Bewilligung einer Zah­
lungserleidtterung . gehemmt. Bezüglidt der Un­
terbredtung oder Hemmung der Verjährung im 
Falle des Konkurses oder Ausgleidtes des Ber.:. 
tragsschuldners gelten die einschlägigen V orschrif­
tender Konkursordnung und der Ausgleidts­
ordnung. 

R ü c k f 0 r der u n gun g e b ü h rl ich e n t­
richteter Beiträge. 

§ 69. Zu Ungebühr entrichtete Beiträge können 
innerhalb von zwei Jahren nadt der Zahlung 
zurückgefordert werden; Wird die Ungebührlidt:;­
keit der Entridttung der Beiträge durch den Ver­
sicheriIngsträger anerkannt oder im Verwaltungs­
verfahren festgestellt, so können diese Beiträge 
innerhalb von zwei Jahren nach dem Anerkennt­
nis beziehungsweise nach dem Eintritt der Rechts­
kraft der. Feststellung im Verwaltungsverfahren 
zurückgefordert werden. Die Rückforderung von 
Beiträgen zu einer Versicherung, aus der vor der 
Geltendmachung der Rückforderung eine Lei­
stung gewährt worden 'ist, ist ausgesdtlossen; das 
gleiche gilt entsprechend hinsichtlich der Rück­
forderung von Beiträgen, durch deren Zahlung 
die Formalversicherung begründet wurde. Die 
Rückforderung steht dem Versicherten zu, soweit 
er die Beiträge selbst getragen hat, im übrigen 
dem Dienstgeber. -

Anrechnung von Beiträgen in der 
P e n s ion s ver s ich e run g bei g lei c h­

zeitigen versicherungspflichtigen 
B e s c h ä f t i gun gen für die H öh e r ver· 

sich e run g. 

§ 70. (1) überschreitet bei gleichzeitigen ver. 
sicherungspflichtige Beschäftigungen die Summe 
der allgemeinen Beitragsgrundlagen die Höchst­
beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung, sO 
gilt auf Antrag des Versicherten der allgemeine 
Beitrag zur Pensionsversicherung, soweit er übet 
die . Höchstbei tragsgrundlage hinaus geleistet 
wurde, im Rahmen der Bestimmungen des § 77 
Abs. 2 als Beitrag zur Höherversicherung. Sind 
mehrere Träger der Pensionsversicherung betei­
ligt, so gilt der Beitrag zur Höherversicherung bei 
dem Träger geleistet, bei dem die Pflidttversidte-
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rung mit der höheren allgemeinen Beitragsgrund­
lage bestanden hat. 

(2) Der Antrag ist bis zum 31. März eines 
jeden Kalenderjahres für im Vorjahr fällig gewor­
dene allgemeine ~eiträge bei einem der beteilig­
ten Versicherungsträger zu stellen. Wird der An­
trag nicht rechtzeitig gestellt, so trifft den Ver­
sicherten die Last des Beweises für das Zutreffen 
der VoraussetzWlgen nach Abs. 1. 

(3) Soweit gemäß Abs. 1 bezahlte allgemeine 
Beiträge nicht als Beiträge zur Höherversicherung 
gemäß § 77 Abs. 2 zu berücksichtigen sind, sind 
sie, soweit sie Beitragsanteile des Versicherten be­
treffen, auf dessen Antrag zu erstatten. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 sind 
auf die Sonderbeiträge nach § 54 entsprechend 
anzuwenden, 

23 

(4) Der Beitrag gemäß Abs. 1 und 2 tritt an 
die Stelle der in den §§ 51 bis 54 vorgesehenen 
Beiträge zur Unfallversicherung. Im übrigen sind 
die Bes~immungen der §§ 49, 50, 59, 64 bis 68 
entsprechend anzuwenden. 

Beiträge in der Unfallversicherung 
bei der L a n d- und F 0 r s t wir t s c h a f t­

l ich e n S 0 z i a 1 ver s ich e r un g 5 ans tal t. 

§ 72. (1) Die Mittel zur Bestreitung der Auf­
wendungen in der Unfallversicherung bei der 
Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversiche­
rungsanstalt werden, soweit sie nicht durch son­
stige Einnahmen gedeckt sind, durch Beiträge 
nach den folgenden Bestimmungen aufgebracht. 

(2) Die Beiträge 
1. von allen land- und forstwirtschaftlichen Be-

2. UNTERABSCHNITT. trieben im Sinne des § 1 Abs. 2 Z. 1 des 
Sonstige Beiträge zur Pflichtversicherung. GrundsteuergeSetzes 1955, 

Bei t r ä gei n der' U n f a I I ver s ich e run g 2. von Grundstücken im Sinne ,des § 1 Abs. 2 
bei der Versicherungsanstalt der Z. 2 des Grundsteuergesetzes 1955, soweit es 

ö s t e r r e ich i sc h e n Eis e n b ahn e 0. sich um unbebaute Grundstücke handelt, die 
§ 71. (1) Die Mittel zur Bestreitung der Auf- nachhaltig land- und forstwirtschaftlich ge-

wendungen in der Unfallversicherung bei der nutzt werden, 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen- sind in Hundertsätzen der Beitragsgrundlage . zu 
bahnen einschließlich der Aufwendungen für entrichten. Beitragsgrundlage hinsichtlich der in 
die Unfallversicherung der Bediensteten dieser Z. 1 angeführten Betriebe ist der für Zwecke der 
Anstalt werden, soweit sie nicht durch sonstige Grundsteuer ermittelte Meßbetrag. Hinsichtlich 
Einnahmen gedeckt sind, durch Beiträge der der in Z. 2 angeführten Grundstücke bildet die 
Eisenbahnunternehmungen sowie der Unter- Beitragsgrundlage nicht der für Zwecke der 
nehmungen von Schlaf- und Speisewagen- Grundsteuer ermittelte Meßbetrag, sondern ein 
betrieben aufgebracht. Die für ein Kalender- besonderer Meßbetrag, der sich nach den Vor­
jahr erforderlichen Beiträge sind auf der Grund- schriften des Grundsteuergesetzes ergäbe, wenn 
lage der Summe der Entgelte zu bemessen, das Grundstück als land- und forstwirtschaft­
welche die in diesen Unternehmungen (Betrie- liches Vermögen im Sinne des Bewertungsgesetzes 
ben) .beschäftigtenVersicherten für ihre Tätig- bewertet worden wäre. Der Hundertsatz wird 
keit im Unternehmen (Betrieb) in diesem Kaleii- . durch die Satzung der Anstalt in einer Höhe fest­
derjahr bezogen haben, zuzüglich der Sonder- gesetzt, daß sie unter Berücksichtigung der son­
zahlungen nach § 49 Abs. 2, soweit sie als Grund- stigen, auf die Unfallversicherung entfallenden 
lage für die Be~essung der Sonder beiträge für Einnahmen des Versicherungsträgers ausreicht, 
das betreffen,de Kalenderjahr heranzuziehen die zur Deckung der Versicherungsleistungen und 
wären. der Verwaltungs aus gaben des Versicherungsträ-

(2) Zur Sicherstellung der finanziellen Geba- gers sowie zur Bildung der . Reserven erforder-
rung hat die Versicherungsanstalt der österrei- lichen Mittel aufzubringen. . 
chischen Eisenbahnen eine allgemeine Rücklage (3) Die Beiträge nach Abs. 2 hebt das örtlich 
im Betrag eines Viertels der Aufwendungen für zuständige Finanq,amt ein. Für die Veranlagung, 
die 'Pnfallversicherung im jeweils abgelaufenen Festsetzung und Einhebung gelten die abgaben­
Kalenderjahr anzusammeln. Ist am Ende d~s ab- rechtlichen Bestimmungen. Die Beiträge sind vom 
gelaufenen Kalenderjahres' eine Rücklage in die- Grundstückeigentümer zu entrichten. Für Grund­
sem Ausmaß nicht angesammelt, so ist zur Bil- 'stücke, die der Eigentümer nicht selbst bewirt­
dung und AuffüUung dieser Rücklage e~n Zu- schaftet, kann er von demjenigen, der sie bewirt­
schlag zu den Beiträgen in der Höhe von 25 v. H. schaftet, die Rückerstattung der Beiträge verlan~' 
einzuheben. . gen. Die Fälligkeit des Beitrages richtet sich nach 

(3) Auf die Beiträge nach Abs. 1 und 2 hebt die den Vorschriften des Grundsteuergesetzes. Eine 
Versicherungsanstalt .der österreichischen Eisen- allfällige Nachsicht der Grundsteuer bleibt jedoch 
bahnen allmonatlich im vorhinein Vorschüsse ein. bei der Erhebung des Beitrages unberücksichtigt. 
Diese Vorschüsse werden mit dem Ersten des (4) Der Bund erhält zur Abgeltung der Kosten, 
Kalender~onates fällig. Mit dem Ende eines die ihm durch die Einziehung und Abfuhr der 
jeden Kalenderjahres sind die eingehobenen Vor- Beiträge entstehen, eine Vergütung aus den Bei':' 
schüsse abzurechnen. trägen. Das Nähere bestimmt das Bundesministe-
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rium für Finanzen im Einvernehmen mit dem den in Betracht kommenden Trägern der Kran­
Bundesministerium für soziale Verwaltung. kenversicherung durch' diesen Beitrag nicht ge­

deckt erscheint und die allgemeine finanzielle 
(5) Soweit der Dienstgeber oder der Versimerte Lage der Krankenversimerung dies erfordert. 

Beiträge nach Abs. 2 entrichtet, sind die Beiträge 
in der Unfallversicherung nach den §§ 51, 52 (4) Die Beiträge nach d~n Abs. 2 und 3 sind 
und 54 nicht zu leisten. vorsmußweise in monatlimen Raten in den in 

den Abs. 2 und, 3 bezeichneten Hundertsätzen 
(6) Für Personen, die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 der Summe der im vorangegangenen Kalender­

lit. b in der landwirtsmafdichen Unfallversiche-
·1 ·ch . d d f·' d' h· ·ch I'ch monat ausgezahlten Renten gern Hauptver-

rung tel verSI ert sm un ur le mSI tl b d '·b . D A ·I·e'm· t· ,. , d' U f 11 'ch b" d d T" an zu u erweisen. er usg I lS mne.-
e!ner. lese ~ a versl erung egrun en en a- "halb der ersten sems Monate des folgend(.n 
tlgkelt der Beitrag weder nam Abs. 2 nom nach I d . h h D H b d 
d §§ 51 52 d 54 d ch § 74 

. I Ka en eqa res vorzune men. er auptver an, 
en , un 0 er na ermltte t ·1 d· . I d B·" f' d' ., 

d k . d B· ., ·ch d· tel t le em angen en eltrage au 'Ie zustan-
wer en ann, sm eltrage zu entn ten, le d' T " d K" k·m ch " nh b d ' b Igen rager er ran enversl erung na 
zur Ganze vom I a er es Betne es zu tragen. Schi·' I d d "" f·' d' . d D' B··' . d . kal d " emem usse - un zwar geson erL ur le 
sm. le, eltrage sm von emer en ertag- L' d· ch f k k' k f d 
I
' . dl ,. an wirts a ts ran en assen - au, er vom 
Ichen Beltragsgrun age zu bemessen, deren Hohe B d ., , f" 'I V It f . ,. . un esmlUlstenum ur SOZla e erwa ung au 

durch die Satzung des Tragers der Unfallverslche- A t d H t b d t B "ck ·chtl' . h . I'ch' f·' 11· ch ' k' d n rag es aup ver an es un er eru SI -
rung.em elt I , ur. a e In Betra t o~men. en gung des nachgewiesenen Aufwandes für die 
VerSicherten mit e~nem fest.en Betrag lx.n Rah- Krankenversicherung der Rentner festgesetzt 
~~n des Er!orderhchen, mIndeste~s mit 16~, wird. Reicht der Beitrag in der Krankenversiche­
hochstens mit .120. S, . festzusetzen ,ISt:. Der Bel- rung.der Rentner nicht aus, um den nachgewiese­
tragssatz und die Emzlehung der Beitrage werden nen Aufwand zu decken so ist der in Betracht 
in der Satzung des Versimerungsträgers geregel t. kommende Aufteilungsschlüssel zugunsten jener 

(7) Die versicherten Dienstnehmer dürfen von Träger der Krankenversicherung abzuändern, 
den Dienstgebern zur Tragung der Beiträge nach deren allgemeine finanzielle Lage dies begründet. 
Abs. 2 nicht herangezogen werden. (5) Die nach Abs.1 beitragspflichtigen Träger 

der Pensionsversicherung und die Versicherungs­
Bei t r ä gei n der K r a n k e n ver sie her u n g anstalt der österreichischen Eisenbahnen haben 

der Ren t n e r. d m d . d' von je er na en Bestimmungen es Vierten 
§ 73. (1) Die Mittel für die Krankenversiche- Teiles zuerkannten, zur Auszahlung gelangenden 

rung der Bezieher einer Rente aus der Pensions- Rente und Rentensonderzahlung, mit Ausnahme 
versicherung der Arbeiter und aus der Pensions- der Waisenrenten, einen Betrag einzubehalten, 
versicherung der Angestellten mit Ausnahme der durch Verordnung des Bundesministe­
der von der Versicherungsanstah: der österreimi- riums für soziale Verwaltung im· Einverneh­
schen Eisenbahnen durchgeführten Pensionsver- men mit dem Bundesministerium für Finanzen 
sicherung der Arbeiter werden durch Beiträge gestaffelt nach der Rentenhöhe festzusetzen ist, 
aufgebracht. Der einzubehaltende Betrag ist mindestens mit 

(2) Der von den Trägern der Pensionsversiche-1 v. H. der Rente, jedoch nicht weniger 
rung zu entrichtende Beitrag beträgt, sofern als mit 4·40 S monatlich festzusetzen und darf 
es sich um Rentenbezieher handelt, die nicht 2'6 v. H. der Rente nicht übersteigen. Von den 
bei einer Landwirtschaftskrankenkasse ver- nach bisherigem Recht zuerkannten, zur Aus­
versichert sind, für den Bereich der Pensions- zahlung gelangenden Renten aus der Rentenver­
versicherung der Arbeiter und der Pensions- sicherung mit Ausnahme der Hinterbliebenen­
versicherungder Angestellten 7 v. H., soweit es renten haben die Träger der Pensionsversiche­
sich jedoch um Bezieher einer Rente handelt, die rung mit Ausnahme der Versicherunganstalt des 
bei einer Landwirtschaftskrankenkasse versichert österreichischen Bergbaues. einen Betrag von 
sind, 6 v. H. des für das laufende Geschäftsjahr 4·40 S monatlich einzubehalten. 
erwachsenden Aufwandes an Renten. Zum Ren- (6) In der Krankenversicheru'ng der BeZIeher 
tenaufwand zählen die Renten und die Renten- einer Rente aus der knappschaftlichen Pensions­
sonderzahlungen für die Rentenbezieher ein-' versicherung und - soweit der Aufwand nicht 
schließlich der Zuschüsse, ausschließlich der Woh- durch die nach Abs. 5 einbehaltenen Beträge ge­
nungsbeihilfen und -der Ausgleichszulagen. deckt ist - auch aus der von der Versicherungs-

(3) Durch Verordnung des Bundesininisteriums anstalt der .österreichischen Eisenbahnen durch­
für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit geführten Pensionsversicherung der Arbeiter wird 
dem Bundesministerium für Finanzen kann der der Aufwand aus den Mitteln der Pensions­
Beitragssatz von 7 v. H. nach Abs. 2 auf versicherung erstattet; die Satzung des Versiche-
7"5 v. H., der Beitragssatz von 6 v. H. nach rungsträgers kann hiefür einen Pauschbetrag 
Abs. 2 auf 6·5 v. H. erhöht werden, wenn nach- festsetzen. 
gewiesen wird, daß die Summe der Aufwendun- (7) Für die Beiträge zur Weiterversicherung von 
gen in der Krankenversicherung der Rentner bei Personen, die aus der Krankenversicherung der 
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Rentner ausscheiden, sind die Bestimmungen der die sonstigen Bestimmungen über Beiträge der' 
§§ 76 bis 79 maßgebend. §§ 68 und 69 entsprechend anzuwenden. 

Beiträge für Teilversicherte in der 
U n fall ver s ich e run g. 

§ 74. (1) Der Beitrag der gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 
lit. a in der Unfallversicherung teilversicherten 
selbständig Erwerbstätigen wird mit 30 S für das 
Kalenderjahr festgesetzt. Reicht dieser Beitrag 
nicht aus, um den Gesamtaufwand für die Durch­
führung dieser Unfallversicherung zu decken, so 
ist er durch Verordnung des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung im erforderlichen Aus­
maß, höchstens mit 60 S im Kalenderjahr, fest­
zusetzen. Die Verordnung bedarf der Zustim­
mung des Hauptausschusses des Nationalrates. 
Der Beitrag für die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. f in 
der Unfallversicherung teilversicherten Versiche­
rungsvertreter ist in gleicher Höhe einzuheben 
wie der Beitrag der gemäß§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a 
teilversicherten selbständig Erwerbstätigen. 

(2) Die Beiträge der Teilversicherten in der Un­
fallversicherung nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. c, d und e 
sind von, einer kalendertäglichen Beitragsgrund­
lage zu bemessen, deren Höhe durch die Satzung 
des Trägers der Unfallversicherung einheitlich 
für alle in Betracht kommenden Versicherten mit 
einem festen Betrag, mindestens mit 16 S, höch­
stens mit 120 S festzusetzen ist. Der Beitragssatz 
wird gleichfalls durch die Satzung des Trägers der 
Unfallversicherung im Rahmen des Erforder­
lichen einheitlich fes~gesetzt. 

(3) Die Beiträge sind zur Gänze zu tragen: 
1. für die nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a in der Un­

fallversicherung teil versicherten selbständig Er­
werbstätigen vom Versicherten; 

2. für die nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. c teilver­
sicherten Teilnehmer an Umschulungs-, Nach­
schulungs- und sonstigen beruflichen, Ausbil­
dungslehrgängen sowie für Lehrende bei solchen 
Lehrgängen von der den Lehrgang veranstal­
tenden Körperschaft, für die übrigen nach § 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. c Teilversicherten und für die 
nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. e Teilversicherten vom 
Inhaber des, Betriebes, in dem die Tätigkeit aus­
geübt wird; 

3. für die nach § 8 Abs. 1 Z. 3lit. d Teilversicher­
ten von der Körperschaft, der der Versicherte in 
der die Pflichtversicherung begründenden Tätig­
keit angehört; 

4. für die nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. f teilver­
sicherten Versicherungsvertreter von dem in Be­
tracht kommenden Versicherungsträger bezie­
hungsweise vom Hauptverband. 

(4) Auf die Beiträge nach Abs. 1 und 2 sind die 
Bestimmungen des § 55 über die Dauer der Bei­
tragspflicht, des § 59 über die VerzugszInsen, des 
§ 62 über die Mitteilung von Beitrag~rückständen 
und Beitragsabrechnung, der §§ 64 bis 67 über 
die Eintreibung und Sicherung der Beiträge sowie 

Aufbringung der Mittel im Falle der 
Einbeziehung in die Teilversicherung 

durch Verordnun~. 

§ 75. Die Aufbringung der Mittel in der Kran­
kenversicherung der nach § 9 in diese Versiche­
rung einbezogenen Personen wird durdJ Verord­
nung in der Weise geregelt, daß die Aufwendun­
gen' des Versicherungsträgers unter Berücksichti­
gung eines angemessenen Anteiles an den Ver­
waltungskosten durch Beiträge der Körperschaf­
ten, auf deren Antrag die Einbeziehung in die 
Versicherung vorgenommen wurde, oder durch 
Beiträge der Körperschaften privaten Rechtes, der 
die einbezogenen Versicherten angehören, voraus­
sichtlich gedeckt werden. Die in die Versicherung 
einbezo,genen Personen selbst können, soweit ein 
ihnen gewährtes Entgelt eine ausreichende Bei­
tragsgrundlage abgibt, gleichfalls zur Beitrags­
leistung herangezogen werden. 

3. UNTERA'BSCHNITT. 

Beiträge zur freiwilligen Versicherung. 

Beitragsgrundlage. 

§ 76. (1) Beitragsgrundlage für den Kalender­
tag ist: 

1. für in der Kranken- oder Pensionsversiche­
rung Weiterversicherte, sofern nicht Z. 2 -anzu­
wenden ist, 

die im letzten Beitragszeitraum vor dem Aus­
scheiden aus der Pflichtversicherung auf den 
Kalendertagentfallende allgemeine Beitrags­
grundlage; 
2. für in der Krankenversicherung Weiterver­

sicherte, die aus der Krankenversicherung der 
Rentner ausgeschieden sind (§ 73 Abs. 7) 

ein Dreißigstel der zuletzt gebührenden unge­
kürzten Rente; § 45 Abs. 1 lit. a ist hiebei an­
zuwenden; 
3. für in der Krankenversicherung gemäß § 18 

Selbstversicherte sowie für in der Unfallversiche-
rung gemäß § 19 Selbstversicherte ' 

der durch die Satzung des Versicherungsträgers 
festgesetzte Betrag, der nicht niedriger als 16 S 
täglich und nicht höher' als die Höchstbeitrags­
'grundlage in der in Betracht kommenden Ver­
sicherung sein darf. 
(2) Die VI eiterversicherung in der Kranken­

oder Pensionsversidierung ist auf Antrag des Ver­
sicherten, soweit dies nach den wirtschaftlichen 
Verhältnissen des Antragstellers gerechtfertigt 
erscheint, auf einer niedrigeren als der nach Abs. 1 
in Betracht kommenden Beitragsgrundlage, je­
doch nicht unter 7 S für den Kalendertag zuzu­
lassen. Der Versicherungsträger kann für die 
Weiterversicherung eine höhere als die nach 
Abs. 1 in Betracht kommende Beitragsgrundlage, 
jedoch nicht über der Höchstbeitragsgrundlage 
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inder in Betracht kommenden Versicherung fest­
setzen, wenn die Beiträge in einem erheblichen 
Mißverhältnis zu dem Gesamteinkommen und 
den im Versicherungsfall zu gewährenden Lei­
stungen stehen. Eine solche Festsetzung wirkt nur 
für die Zukunft. 

(3) Beitragszeitraum ist der Kalendermonat; er 
ist einheitlich mit 30 Kalendertagen anzunehmen. 

Aus maß u n cl E n tri c h tun g. 

§ 77. (1) Die Höhe des Beitrages in der Kran­
kenversicherung für Weiter- und Selbstversichert.e 
wird durch die Satiung des Versicherungsträgers 
mit einem einheitlichen Hundertsatz -der Beitrags­
grundlage für alle diese Versicherten festgesetzt. 
Dieser Hundertsatz darf den Beitragssatz, der für 
die Krankenversicherung der der Pensionsver­
sicherung der Angestellten zugehörigen Pflicht­
versicherten gilt, nicht übersteigen. 

(2) In' der Pensionsversicherung haben Weiter­
versicherte den Beitrag mit dem für Pflichtver­
sicherte geltenden Hundertsatz der Beitrags­
grundlage zu entrichten. Für die Höherversiche­
rung in der Pensionsversicherung sind Beiträge 
in einer vom Versicherten gewählten Höhe, 
monatlich aber mindestens 10 S, höchstens 36<l S 
zu entrichten. 

(3) Der Beitragssatz für Selbstversicherte in der 
Unfallversicherung (§ 19) wird durch die Satzung 
des Versicherungsträgers im Rahmen des Erfor­
derlichen festgesetzt. 

(4) Die Beiträge für die Höherversicherung in 
der Unfallversicherung gemäß § 20 Abs. 1 be­

,tragen unter Zugrundelegung der zusätzlichen 
Bemessungsgrundlage (§ 181 Abs. 1 zweiter Satz) 
von 

1. 9000 S im Kalenderjahr 30 S; 
2. 15.000 S im Kalenderjahr 50 S. 
(5) Die Beiträge nach den Abs. 1 bis 4 sind vom 

Versicherten selbst zu tragen. 

F ä 11 i g k e i t, Ein z a h 1 u n gun cl H a f tun g. 

§ 78. (1) Die Beiträge für Weiterversicherte 
sind zu Beginn eines jeden Kalendermonates 
fällig. Die Fälligkeit der Beiträge für Selbst­
versicherte in der Krankenversicherung und in 
der Unfallversicherung wird durch die Satzungen 
der Versicherungsträger geregelt. -

(2) Beiträge zur Höherversicherung sind gleich­
zeitig mit jenen Beiträgen fällig, zu denen sie 
hinzutreten, sofern nicht eine andere Verein­
barung mIt dem Versicherungsträger zustande 
kommt., 

(3) Die Beiträge zur freiwilligen Versicherung 
sind zum Fälligkeitstermin unmittelbar an den 
für die Versicherung zuständigen Versicherungs­
~räger einzuzahlen. 
- (4) Für die Beiträge der Familienangehörigen 

in der Selbstversicherung (§§ 18 Abs. 1 Z. 2, 

19 Abs. 1 Z. 2) haftet der selbständig Erwerbs­
tätige (der Landwirt) zur ungeteilten Hand mit 
dem Versicherten. 

Sonstige Bestimmungen. 

§ 79. Auf die Beiträge zur Weiterversicherung 
in der Kranken- und Pensionsversicherung, zur 
Selbstversicherung in der Kranken- und Unfall­
versicherung und zur Höherversicherung sind die 
l3estimmungen des § 69 über die Rückforderung 
von Beiträgen entsprechend anzuwellden. 

4. UNTERABSCHNITT. 

Beiträge des Bundes. 

§ 80. (1) In der Krankenversicherung bei der 
Versicherungsanstalt des österreichischen Berg­
baues leistet der Bund, wenn der gesamte Auf­
wand für Leistungen in dieser Versicherung durch 
die gesamten Einnahmen auch bei einer Fest­
setzung des Beitrages für Arbeiter mit 7 v. H.­
der allgemeinen Beitragsgrund1age nicht zur 
Gänze gedeckt ist, für die Zeit vom 1. Jänner 
1956 bis 31. Dezember 1960 einen Zuschuß zur 
Deckung des noch 'verbleibenden Ahganges. Dieser 
Zuschuß darf die Höhe von 0'5 v. H. der allge­
meinen Beitragsgrundlagen der bei der genannten 
Anstalt in der Krankenversicherung versicherten 
Arbeiter nicht übersteigen. 

(2) In der Pensionsversicherung leistet der Bund 
einen Beitrag in der Höhe des Betrages, um den 
110 v. H. des für das betreffende Geschäftsjahr 
erwachsenden Aufwandes 

a) an Renten und Rentensonderzahlungen, 
einschließlich der Zuschüsse und der W oh­
nungsbeihilfen, ausschließlich der Aus­

'gleichszulagen und der besonderen Steige­
rungsbeträge zu den Renten für die Höher­
versicherung nach § 248 Abs. 1 und § 251 
Abs. 3, 

b) an' Abfertigungen der Witwenrenten und 
Beitragsrückerstattungen gemäß § 314 

die Einnahmen des Versicherungsträgers für dieses 
Geschäftsjahr übersteigen; für Zwecke dieser Bei­
tragsberechnung gelten als Einnahmen des Ver­
sicherungsträgers in den Jahren 1958, 1959 und 
1960 je 95 v. H. der Beitragseinnahmen zuzüglich 
je 7 v. H. des Reinvermögens am Schlusse des vor­
angegangenen Geschäftsjahres und alle übrigen 
Einnahmen, ,ausgenommen den Bundesbeitrag, 
die Beiträge zur Höherversicherung und die 
Ersätze für geleistete Ausgleichszulagen. 

(3) Der Beitrag des Bundes ist monatlich im 
erforderlichen- Ausmaß, nach Tunlichkeit mit 
einem Zwölf tel des im Bundesfinanzgesetz vor­
gesehenen Betrages zu bevorschussen. 

(4) Für die weiteren Jahre leistet der Bund eine 
Ausfallhaftung bis zur Höhe _des Betrages, um 
den 110 v.H. des für das betreffende Geschäfts­
jahr erwachsenden Aufwandes im Sinne des, 
Abs. 2 die Gesamteinnahmen des Versicherungs-
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trägers für -dieses Geschäftsjahr, mit Ausnahme 
des Bundesbeitrages, übersteigen. 

5. UNTERABSCHNITT. 

Gemeinsame Bestimmungen. . 
Verwendung der Mittel. 

§ 81. Die Mittel der Sozialverskherung dürfen 
nur für die gesetzlich vorgeschriebenen oder zu­
lässigen Zwecke verwendet werden. 

Vergütung für die Mitwirkung an 
. fr emd e n Auf gabe n. 

§ 82. (1) Die Träger der Krankenversicherung 
erhalten zur Abgeltung der Kosten, die. ihnen 
durCh die Mitwirkung an der Durchführung der 
Unfall- und Pensionsversicherung entstehen, eine 
Vergütung aus den Beiträgen zu diesen Versiche­
rungen. Das Nähere bestimmt das Bundesministe­
rium für soziale Verwaltung nach Anhörung. des 
Hauptverbandes. 

(2) Soweit die Träger der Krankenversicherung 
auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften oder 
auf Grund von Vereinbarungen zur Einhebung 
von Beiträgen, Umlagen u. dgl. für öffentlich­
rechtliche Körperschaften oder Einrichtungen 
verpflichtet sind und in diesen Vorschriften oder 
Vereinbarungen nicht schon eine Entschädigung 
festgesetzt ist, gebührt ihnen zur Abgeltung der 
Kosten "eine Vergütung, deren Höhe das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung im Einver­
nehmen mit dem Bundesministerium für Finan­
zen nach Anhörung der beteiligten Stellen fest­
setzt. 

Ver zug s z ins e n, M ahn g e b ü h ren und 
Ve rwal tun gskoste ne rs ät ze. 

-§ 83. Die Bestimmungen über Eintreibungund 
Sicherung, Haftung, Verjährung und Rückforde­
rung. von Beiträgen gelten entsprechend für Ver­
zugs.zinsen, Mahngebühren und V erwal tungs­
kostenersätze bei zwangsweiser Eintreibung. 

6. UNTERABSCHNITT. 

Unterstützungsfonds. 
§ 84. (1) Die Träger der Krankenversicherung 

können einen Unterstützungsfoncls anlegen. Ihm 
können bis zu 25 v. H. des im abgelaufenen Ge­
schäftsjahr erzielten Gebarungsüberschusses, höch­
stens jedoch 1 v. H. der Beitragseinnahmen, über­
wiesen werden. 

(2) Die Träger· der Unfall- und der Pensions­
versicherung können einen Unteistützungsfonds 
anlegen. Die Versicherungsanstalt der österreichi­
schen Eisenbähnen kann zur Auffüllung des Un­
terstützungsfonds für die Unfallversicherung 
einen Zuschlag zu den Unfallversicherungs bei­
trägen bis zu 5 v. H. dieser Beiträge einheben, 
die übrigen Träger der genannten Versicherungs­
zweige und als Träger der Pensionsversicherung 
auch die Versicherungsanstalt der österreichischen 
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Eisenbahnen können bis zu 5 v. H. der im ab­
gelaufenen Geschäftsjahr erzielten Gebarungs­
überschüsse dem Unterstützungsfonds für den 
betreffenden Versicherungszweig widmen. 

(3) Die Mittel des Unterstützungsfonds können 
in . besonders berücksichtigungswürdigen Fällen, 
insbesondere in Berücksichtigung der Familien-, 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des zu 
Unterstützenden, für Unterstützungen nach Maß­
gabe der hiefür vom Vorstand im Einvernehmen 
mit dem überwachungs ausschuß zu erlassenden 
RiChtlinien verwendet werden. § 438 Abs. 3 
bis 5 werden entsprechend angewendet. 

ABSCHNITT VI. 

Leistungsanspruche. 

Entstehen der Leistungs­
ans p rü ehe. 

§ 85. Die Ansprüche auf die Leistungen aus 
der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung 
entstehen in dem Zeitpunkt, in dem die im Zwei­
ten, Dritten und Vierten Teil dieses Bundes­
gesetzes hiefür vorgesehenen Voraussetzungen 
erfüllt werden. 

Anfall der Leistungen. 

§ 86. (1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, 
fallen die sich aus den Leistungsansprüchen er­
gebenden Leistungen mit dem Entstehen des An­
spruches (§ 85) an. 

(2) Nach dem Tode des Empfängers einer Ver­
sehl'tenrente fallen Hinterbliebenenrenten aus 
der Unfallversicherung .mit dem Beginn des Ka­
lendermon'ates an, der auf den Tod des Renten­
empfängers folgt. 

(3) Hinterbliebenenrenten aus der Pensionsver­
sicherung, mit Ausnahme solcher nach einem Ren­
tenempfänger, fallen mit dem Eintritt des Ver­
sicherungsfalles an, wenn der Antrag binnen sechs 
Monaten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
gestellt wird. Hinterbliebenenrenten nach einem 
Rentenempfänger faUen un.te( der gleichen Vor­
aussetzung mit dem dem Versich-erungsfall fol­
genden Monatsersten an. Alle iibrigen Renten 
aus der Pensionsversicherung fallen mit dem Ein­
trrtt des Versicherungsfalles an, wenn die Rente 
binnen zwei Monaten nach Eintritt des Versiche­
rungsfalles beantragt wird. Wird der Antrag auf 
die Rente erst nach Ablauf der im vorstehenden 
angegebenen Fristen gestellt, so fällt die Rente 
erst mit dem auf die Antragstellung folgenden 
Monatsersten an. 

Verschollenheit. 

§ 87. (1) Die Verschollenheit ist bei der Anwen­
dung . der Bestimmungen· dieses Bundesgesetzes 
dem Tode gleichzuhalten. Als verschollen gilt 
hiebei, wessen Aufenthalt länger als ein Jahr un­
bekannt ist, ohne daß Nachrichten darüber vor­
liegen, ob er in dieser Zeit noch gelebt hat oder 

o 
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gestorben ist, sofern nach den Umständen hie­
durch ernstliche Zweifel an seinem Fortleben be­
gründet werden. Als verschollen gilt nicht, wessen 
Tod nach den Umständen nicht zweifelhaft ist. 

(2) Als Todestag ist der Tag anzunehmen, den 
der Verschollene nach den Umständen wahr­
scheinlich nicht überlebt hat, spätestens der erste 
Tag nach Ablauf des Jahres, während dessen keine 
Nachrichten im Sinne des Abs. 1 mehr eingelangt 
sind. 

(3) Wurde in einem gerichtlichen Todeserklä­
rungsverfahren als Zeitpunkt des Todes ein frü­
herer Zeitpunkt als der nach Abs. 1 anzuneh­
mende Zeitpunkt festgestellt, so gilt der im ge­
richtlichen Verfahren festgestellte Zeitpunkt als 
Todestag. 

Verwirkung des Leistungs-
ans p r u ehe s. ' 

§ 88. (1) Versicherten, die den Versicherungs­
fall durch Selbstbeschädigung vorsätzlich herbei­
geführt haben, ferner Personen, die den Versiche­
rungsfall durch die Verübung eines Verbrechens 
veranlaßt haben, dessen sie mit rechtskräftigem 
Strafurteil schuldig erkannt worden sind, steht 
ein Anspruch auf Geldleistungen aus dem betref­
fenden Versicherungsfall nicht zu. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 gebühren den im 
Inlande wohnenden bedürftigen Angehörigen des 
Versicherten; wenn ihr Unterhalt mangels ander-

, weitiger Versorgung vorwiegend von diesem be­
stritten wurde und nicht ihre Mitschuld oder 
Teilnahme an der vorsätzlichen Handlung oder 
dem Verbrechen - im Falle eines Verbrechens 
durch rechtskräftiges Strafurteil - festgestellt ist, 

a) aus der Krankenversicherung die Hälfte des 
Krankengeldes, 

b) aus der Unfall- und Pensionsversicherung 
bei Zutreffen der übrigen Voraussetzungen 
die Hinterbliebenenrenten; in der Unfall­
versicherung ist hiebei anzunehmen, daß 
der Tod des Versehrten als Folge eines Ar­
beitsunfalles eingetreten sei, doch dürfen 
diese Hinterbliebenenrenten bei Lebzeiten 
des Versehrten zeitlich und der Höhe nach 
das Ausmaß der verwirkten Leistungen 

- nicht übersteigen. Den Leistungsansprüchen 
der Hinterbliebenen nach dem .A!bleben des 
Versicherten (Versehrten) wird hiedurch 
nicht vorgegriffen. . 

(3) Das Erfordernis eines rechtskräftigen Straf­
urteiles <:ntfällt, wenn ein solches wegen des 
Todes, der Abwesenheit oder eines anderen in 
der betreffenden Person liegenden Grundes nicht 
gefällt werden kann. 

Ruhen der Leistungsansprüche 
bei Ha f t 'u n d Aus 1 a n d sau f e n t ha'I t. 

§ 89. (1) Die Leistungsansprüche iuhen, solange 
der Anspruchsberechtigte oder sein Angehöriger 
(§ 123), für den die Leistung gewährt wird, 

o 

1. eine Freiheitsstrafe verbüßt oder in einer 
Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige oder in 
einem Arbeitshaus angehalten wird; 

2. sich im Ausland aufhält; als Auslandsauf­
enthalt gilt ,nicht der Aufenthalt in einem an­
deren Lande, solange der Anspruchsberechtigte in 
diesem Lande im Sinne des § 3, Abs. 2 als im In­
land beschäftigt gilt. 

(2) Das Ruhen von Rentenansprüchen aus der 
Unfallversicherung und aus der Pensionsversiche­
rung nach Abs. 1 tritt nicht ein, wenn die Frei­
heitsstrafe oder die Anhaltung nicht länger al~ 
einen Monat währt oder der Auslandsaufenmalt 
in einem Kalenderjahr nicht zwei Monate über-: 
schreitet. Leistungsansprüche aus der Kranken­
versicherung ruhen auch während einer 'Unter­
suchungshaft. Das Ruhen von Leistungsansprü­
chen aus der Unfallversicherung beim Tode eines 
Flüchtlings im Sinne der Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBI. Nr. 55! 
1955, durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit 
tritt ferner nicht ein, wenn der Wohnort der 
Personen, die auf die Leistung Anspruch haben, 
sich im ,Ausland befindet.' 

(3) Im Falle des Abs. '1 Z. 2 tritt ferner das 
Ruhen nicht ein, 

1. wenn durch ein zwischenstaatliches Ober­
einkommen oder durch eine Verordnung, die der 
Zustimmung des Hauptausschusses des National­
rates. bedarf, zur Wahrung der Gegenseitigkeit 
anderes bestimmt wird; 

2. hinsichtlich der Ansprüche aus der Unfall­
versicherung und aus der Pensionsversicherung, 
wenn der Versicherungsträger einem österreichi­
schen Staatsbürger die Zustimmung zum Aus­
landsaufenthalt erteilt. 

(4) Hat ein Versicherter, dessen Anspruch nach 
Abs.1 oder 2 ruht, im Inland Angehörige (§ 123), 
so sind in der Krankenversicherung die für An­
gehörige vorgesehenen Leistungen zu gewähren. 
Ruht der Anspruch auf eine Rente aus der Un­
fallversicherung oder aus der Pensionsversiche­
rung, so gebührt den im Inland sich aufhaltenden 
Angehörigen, die im Falle des Todes des Ver­
sicherten - in der Unfallversicherung im Falle 
des Todes infolge des Arbeitsunfalles - Anspruch 
'auf Hinterbliebenenrente hätten, eine Rente in· 
der halben Höhe der ruhenden Rente. Der An­
spruch steht in folgender Reihenfolge' zu: Ehe­
gatte, Kinder, Eltern, Geschwister. 

(5) Leistungen nach Abs. 4 gebühren' Angehöri­
gen nicht, deren Mitschuld oder Teilnahme an 
der strafbaren Handlung, die die Freiheitsstrafe 
oder die Annaltung (Abs. 1 Z. 1) verursacht hat, 
durch rechtskräftiges Erkenntnis des Strafgerichtes 
oder durch rechtskräftigen Bescheid einer Ver­
waltungsbehörde festgestellt ist. § 88 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 

(6) Durch Verordnung kann bestimmt werden, 
daß der Aufenthalt in bestimmten Grenzorten 
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der benachbarten Staaten dem Aufenthalt im 
Inland gleichzuhalten ist. Eine solche Verordnung 
bedarf der Z1,1stimmungdes Hauptausschusses 
des Nationalrates.' 

Zu sam m e n t reff e n ein es Re n t e n­
ans p r u c h e sau sei gen e r P e ns ion s­
ve ,r si c her u n g mit dem" Ans pr u c h 

auf K r a n k eng eId, 

§ 90. Fällt wäh~end des Bezuges von Kranken­
geld, ein Rentenanspruch aus eigener Pen1iionsver­
s~sherung des Versicherten an, so ruht der Ren­
ten.anspruch für die weitere Dauer des Kranken­
geldbezuges mit dem Betrage des ,Krankengeldes; 
als Bezug des Krankengeldes gilt hiebei auch die 
Gewährung von Anstaltspflege durch einen Ver­
sicherungsträger. Das Ruhen erfaßt den Grund­
betrag vor den anderen Rentenbestandteilen. 

Z usa m m e n t r e f f e n von Ren t e n a n­
sprüchen aus der Pensionsver­

si c her u n g., 

§ 91. Treffen Rentenansprüche aus der Pen­
sionsversicherung zusammen, so ruht der ~em 
Betrag nach niedrigere Rentenanspruch zur 
Hälfte. 

Zusammentreffen eines Renten­
ans p ru c he s' aus der Pe n s ion s v er­
si c her u n g mit e' in e m Ren t e n a n­
s p r u c hau s der U n fall ver s ich e-

rung. 

§ 92. (1) Trifft eiIl Rentenanspruch aus der 
Pensionsversicherung mit Ausnahme eines An­
spruches auf Alters(Knappschaftsalters)rente und 
eines Anspruches auf Hinterbliebenenrente nach 
einem Alters(Knappschaftsalters)~entner mit 
einem Rentenanspruch aus der Unfallversiche­
rung zusammen, so ruht der Rentenanspruch 
aus der Pensionsversicherung mit dem halben 
Betrage des niedrigeren der beiden Renten­
ansprüche. 

(2) Tritt, an Stelle einer Versehrtenrente An­
staltspflege oder Versehrtengeld, so ruht der 
Rentenanspruch aus der Pensionsversicherung 
in der bisherigen Höhe weiter. lief vor 
der Anstaltspflege oder dem Bezug des Versehr­
tengeldes keine Rente, so steht die Anstaltspflege 
oder der Bezug des Verseht:t'engeldes für die An­
wendung des Abs. 1 dem Bezug der Vollrente 
gleich. 

(3) Wird die Rente aus der Unfallversicherung 
abgefunden, so ruht der Rentenanspruch aus der 
Pensionsversicherung in der sich nach dem Betrage 
der beiden Ansprüche gemäß Abs. 1 ergebenden 
Höhe durch so vicHe Monate, als der Abfin­
dungsbetrag völle Monatsbeträge der Unfallrente 
enthält. 
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Zu sam me n t r eJ fe n ein e ~ Ren t e n­
ans p r il c h e s a ,u s d 'e r _ P e n s ,i on s ve r­
sicherung mit einem Anspruch 
auf Ruh e ( Ver s 0 r gun g s ) gen u ß aus 

einem pensionsversicherungs­
f r eie n Die n s t ver h ä I t n i s. 

§ 93. Trifft ein Rentenanspruch aus -der 
Pensionsversicherung mit Ausnahme eines An­
spruches auf Waisenrente mit einem Anspruch 
auf einen, Ruhe- oder Versorgungsgenuß aus 
einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhält­
nis zu einer, öffentlich-rechtlichen Körperschaft 
zusammen, so ruht der Grundbetragdes Ren­
tenanspruches bei Renten aus eigener Pensions­
versicherung mit dem Betrage von 239 S, bei 
Hinterbliebenenrenten mit, dem Betrage von 
147 S monatlich. 

Z usa m m e n t r e f f e n ein e s Ren t e n­
anspruches aus der Pensionsve~ 
s ich e run g mit E n t gel tau s u n-
sei b s t ä n d i ger E r wer b s t ä t i g k e i t. 

§ 94. (1) Gebührt neben einem Rentenan­
spruch aus der Pensionsversicherung mit Aus­
nahme des Anspruches auf Waisenrente Entgelt, 
aus einer gleichzeitig ausgeübten unselbständigen 
Erwerbstätigkeit, so ruht der Grundbetrag mit 
dem Betrag, um den das im Monat gebührende 
Entgelt 500 S übersteigt, höchstens jedoch mit 
dem Betrag, um den die Summe aus Rente und 
Entgelt im Monat den Betrag von 1300 S_ über-
schreitet: ' 

(2) Tritt an Stelle des Entgeltes aus der un­
selbständigen Erwerbstätigkeit Krankengeld aus 
der Krankenversicherung oder wird aus dieser 
Versicherung Krankenhauspflege gewährt, so 
ruht für die Dauer des Bezuges des Kranken­
geldes oder der Gewährung der Krankenhaus­
pflege der Rentenanspruch in der bisherigen 
Höhe weiter. ' 

Gern ein sam e B'e s ti m m u n gen für 
die An wen dun g de r §§ 90 bis 94. 

§ 95. (1) Die §§ 91 bis 94 sind bei Ansprüchen 
auf Knappschaftsrenten und Knappschaftssold 
nicht anzuwenden. 

(2) Bei Anwendung der §§ 90 bis 94 sind die 
Renten mit, Zuschüssen und Zuschlägen, jedoch 
ohne die besonderen Steigerungsbeträge für 
Höherversicherung (§ 248 Abs. 1 und § 251 
Abs. 3) heranzuziehen. 

(3) Liegen die Voraussetzungen für die An­
wendung mehrerer der §§ 90 bis 94 vor, so sind 
diese in der Reihenfolge ihrer Bezeichnung an­
zuwenden. Hiebei sind die Rentenansprüche aus 
der Pensionsversicherung 'jeweils nur immer mit 
dem noch nicht ruhenden Betrage heranzuziehen. 

(4) Zur Ermittlung des Ruhensbetrages sind bei 
Anwendung der§§ 92 bis 94 mehrere Renten-
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ansprüche aus der Pensionsversicherung oder 
mehrere Rentenansprüche aus der Unfallver­
sicherung je zu einer Einheit zusammenzufassen. 
Der Ruhensbetrag ist auf mehrere beteiligte 
Rentenansprüche aus - der· Pensionsversicherung 
nach deren Höhe aufzuteilen. 

Anfall, jedodlvor deren Flüssigmachung gewährt 
wurden; -

2. zur Deckung von gesetziichen Unterhaltsan­
sprüchen gegen den Anspruchsberechtigten, mit 
der Beschränkung, daß diesem die Hälfte der Be­
züge frei bleiben:- muß. 

Beg i n nun dEn d e des Ruh e n s v-o n (2) Der Anspruchsberechtigte kann mit Zustim- -
Ren t e n ans p r ü c h e n _a u s der U n- mung des Versicherungsträgers seine Ansprüche 
fa 11- und Pe n s ion s ver s-i c her u n ,go auf Geldleistungen auch in anderen als den im 

Abs. 1 angeführten Fällen ganz oder teilweise 
§ 96. (1) Das Ruhen von Rentenap,sprüchen rechtswirksam übertragen; der- Versicherungs­

aus der Unfall..; undPensionsversicherung wird' träger darf die Zustimmung nur erteilen, w~nn 
mit dem Beginn des Kalendermonates wirksam, Ü d die bettragung im Interesse es Anspruchs- , 
der auf den Eintritt des Ruhensgrundes folgt. berechtigten oder seiner nahen Angehörigen ge­
Die Renten sind von dem Tag an wieder zu ge- legen ist. 
währen, mit dem der Ruhensgrund weggefallen 
ist. (s) Sonstige Ansprüche sowie die Anwartschaf-

(2) Begründet ein zu einem Rentenanspruch ten nach diesem. Bundesgesetz können weder 
hinzutretender Anspruch nach den §§ 91 bis 93 übertragen noch verpfändet od·er gepfändet 
das teilweise Ruhen des bereits bestehenden Ren- werden. 
tenanspruches, so' wird das Ruhen erst mit dem 
Monatsersten wirksam, der der Aufnahme der 
laufenden Zahlung aus dem hinzutretenden An­
spruch folgt. 

Wirksamkeit von Xnderungen in 
den Ren t e n ans p r ü t h e n aus der U n­
fa 11- und Pe n s i'o n s ver si c her u n g. 

§ 97. (1) Die Erhöhung von Renten aus der 
Unfallversicherung und der Pensionsversicherung 
sowie eine wiederzuerkannte Rente aus der Un­
fallversicherung gebührt nur für die Zeit nach 
Anmeldung des Anspruches; die Erhöhung der 
Witwenrente aus der' Unfallversicherung wegen 
Krankheit oder anderer Gebrechen ist jedoch 
auch für die Zeit der Minderung der Er­
werbsfähigkeit vor der Anmeldung des An­
spruches, längstens jedoch bis zu drei Monaten 
vor der Anmeldung zu gewähren. Das gleiche gilt 
für Waisenrenten und Kinderzuschüsse aus der ' 
Unfallversicherung und der Pensionsversicherung 
im Falle ihrer Weitergewährung. 

(2) Die Herabsetzung einer Rente wird mit 
dem Ablauf des Kalendermonates wirksam, der 
-auf die Zustellung des Bescheides folgt. 

ü be r t rag u n g, P f ä n dun gun d V e r­
p f ä n dun g von Lei s t un g s­

ansprüchen. 

§ 98. (1) Die Ansprüche auf Geldleistungen nach 
dieseIl;lBundesgesetz können rechtswirksam nur 
in den folgenden Fällen übertragen, verpfändet 
oder gepfändet werden: 

1. zur Deckung von Vorschüssen, die dem An­
spruchsberechtigten auf sein Ansuchen von 50-
zialversicherungsträgern, vom Dienstgeber oder 
von einem Träger der öffentlichen Fürsorge auf -
Rechnung der Versicherungsleistung nach deren 

E n t z i e h u n g von Lei s tun g s­
ansprüchen. 

§ 99. (1) Sind die Voraussetzungen. des An­
spruches a\Jf eine laufende Leistung riicht mehr 
vorhanden, so ist die Leistung zu entziehen, so­
fern nicht der Anspruch gemäß § 100 Abs. lohne 
weiteres Verfahren erlischt. 

(2) Die Leistung kann ferner auf Zeit ganz 
oder teilweise entzogen werden, wenn sich der 
Anspruchsberechtigte nach Hinweis auf diese 
Folge einer Nachuntersuchung oder Beobachtung 
entzieht. 

(s) Die Entziehung einer Rente wird mit dem 
Ablauf des Kalendermonates wirksam, der auf 
die' Zustellung des Bescheides folgt. 

Erlöschen von Lei s tun g s­
ans p rü c h e n. 

§ 100. (1) Der Anspruch auf eine laufende Lei­
stung erlischt ohne w~iteres Verfahren 

a) in der Kr~nkenversicherung, wenn die Vor­
aussetzungen für den Anspruch weggefallen 
sind; 

b) in der Unfallversicherung und in der Pen­
sionsversicherung mit dem Tod des An­
spruchsberechtigten, mit der Verheiratung 
der rentenberechtigtenWitwe (des renten­
berechtigten _ Witwers), mit dem -Wegfall 
der Voraussetzungen für die Annahme der 
Verschollenheit, mit der Vollendung des 
18. Lebensjahres bei Waisenrenten, Ge­
schwisterrenten und Kinderzuschüssen so­
wie nach Ablauf der Dauer, für die eine 
Rente zuerkannt wurde. Die Rente und 
der Kinderzuschuß gebühren noch für den 
Kalendermonat,. in dem der Grund des 
Wegfalles eingetreten ist. 
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(2) Der Anspruch auf eine laufende Leistung 
aus eigener Pensionsversicherung _ erlischt ferner 
mit dem Anfall eines Anspruches auf eine 
andere laufende Leistung aus ,eigener Pensions­
versi~erung; § 275 Abs. 2 erster Satz bleibt 
hievon unberührt. Beträge, die nach Erlöschen 
des früheren Anspruches noch geleistet wurden, 
sind von den aus dem neuen Anspruch für den 
gleichen Zeitraum zu leistenden Beträgen ein­
zubehalten und gegebenenfalls dem aus dem 
früheren Anspruch verpflichteten Versidterungs­
träger zu überweisen. 

Rückw'irkende Herstellung des 
ge set z I ich e n Zu s c:a 1'1 des :b eiL e i­

stungsansprüchen. 

§ 101. (1) Ergibt sich nadtträglidt, daß eine 
Geldleistung_ infolge eines wesentlichen Irrtums 
über den Tatbestand oder eines offenkundigen 
Versehens zu Unrecht zuerkannt, zu hoch be­
messen oder nicht oder mit einem zu niedrigen 
Betrage zum Ruhen' gebracht wurde, so ist mit 
Wirkung vom Tage der Auswirkung des Irrtums 
.oder Versehens der gesetzliche Zustand herzu­
stellen. Dies gilt enspremend, wenn sich nam­
träglim ergibt, daß eine Rente aus den angeführ­
ten Gründen zu Unrecht abgelehnt, entzogen, 
eingestellt, zu niedrig bemessen oder zum Ruhen 
gebracht wurde. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 ers~er Satz hat 
der Empfänger den zu Unrecht empfangenen Be­
trag nur zu .ersetzen, wenn _er den Bezug durm 
bewußt unwahre Angaben, bewußte Verschwei­
gung maßgebender Tatsamen oder Verletzung 
der Meldevorschriften (§ 40) herbeigeführt hat. 

Verfall von Leistungsansprüchen 
infolge ZeitablaufeL 

§ 102. (1) Der Anspruch auf Leistungen aus der 
Krankenversimerung ist bei sonstigem Verlust 
binnen zwei Jahren nam seinem Entstehen gel­
tend zu mamen. 

(2) Der Anspruch auf Leistungen aus der Un­
fallversicherung ist, wenn die Leistung nimt von 
Amts wegen festgestellt wird, bei sonstigem Ver­
lust binnen zwei Jahren nam seinem Entstehen 
geltend zu machen. 

(3) Nach Ablauf der im Abs. 2 bezeimneten 
Frist kann der Anspruch noch geltend gemacht 
werden, wenn: 

1. eine neue- Folge des Unfalles, die einen An­
spruch begründet, erst -später, oder eine inner­
halb der Frist eingetretene Folge erst nam Ab­
lauf der Frist in wesentlich höherem Maße, wenn 
auch in allmählimer Entwicklung des Leidens, 
bemerkbar geworden ist; 

. 2. der Ansprumsberemtigte an der Anmeldung 
durm VerhäItnisse verhindert worden ist, die 
außerhalb -seines Willens lagen. 
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(4) Der Anspruch ist in den Fällen des Ahs. 3 
bei sonstigem Aussmluß binnen drei. Monaten 
nam dem Zeitpunkte geltend zu mamen, in dem 
die neue Unfallsfolge oder die wesentlime Ver­
smlimmerung bemerkbar geworden oder das 
Hindernis weggefallen ist. 

(5) Der Ansprum auf bereits fällig gewordene 
Raten zUerkannter Renten aus der Unfall- und 
Pensionsversimerung verfällt nam Ablauf eines 
Jahres seit der Fälligkeit. ~ 

Auf r e c h Ii u n g. 

§ 103. (1) Die Versimerungsträger dUrfen _auf 
die von ihnen zu erbringenden Geldleistungen 
aufremnen: 

1. vom- Ansprumsberemtigten dem leistungs­
pflichtigen Versicherungsträger geschuldete fäl­
lige. Beiträge, soweit das Recht auf Einforderung 
nicht verjährt ist; 

2. vom Versimerungsträger ~zu Unrecht er­
brachte, vom Ansprumsberechtigten rückzu­
erstattende Leistungen, soweit das Remt auf 
Rückforderung nicht verjährt ist;· 

3. vom leistungspflichtigen Versimerungsträger 
gewährte Vorsmüsse; 

(2) Die Aufrechnung nam Abs. 1 Z. 1 und 2 
ist nur bis zur Hälfte der zu erbringenden Geld­
leistung zulässig. 

Aus z a h I u n g der L 'e ist u n gen. 

§ 104. (1) Die laufenden Geldleistungen aus der 
Krankenversicherung sowie das Versehrten-, Fa­
milien- und Taggeld aus der Unfallversimerung 
werden wömentlich im namhinein ausgezahlt. 
Die Satzung kann bestimmen, daß die Auszah­
lung auch für längere, längstens zwei Wochen 
betragende Zeiträume im namhinein vorgenom­
men wird. 

(2) Die Renten aus der Unfall- und Pensions­
versimerung werden monatlich im vorhinein aus­
gezahlt. Die Versimerungsträger können die Aus­
zahlung auf einen anderen Tag als den Monats­
ersten verlegen; hievon ist der Rentner zu ver­
ständigen. 

(3) Einmalige Geldleistungen sind binnen zwei 
Women nach der Feststellung der Anspruchs-
berechtigung auszuzahlen. . 

(4) Alle Zahlungen sind auf zehn Gro~men in 
der Weise zu runden, daß Beträge unter fünf 
Groschen unberücksimtigt bleiben und solche von 
fünf oder mehr Groschen als zehn Groschen ge-
redmet werden. -

(5) Auf Verlangen des Versimerungsträgers 
haben die Ansprumsberemtigten Lebens- oder 
Witwenschaftsbestätigungen beizubringen. So­
lange diese Bestätigungen nimt beigebracht sind, 
können die Renten zurückgehalten werden; 
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(s)Die Renten sind in der Regel im Wege der 
Postsparkasse zu zahlen. Gebühren für die Zu­
stellung von Renten· sind vom Versicherungsträ­
ger zu zahlen. 

Ren t e n s 0 n der z a ~ 1 u n g. 

§ 105. (1) Personen, die im Monat September 
eines Kalenderjahres eine Rente aus der Pen­
sionsversicherung oder eine Versehrtenrente auf 
Grund einer Erwerbsfähigkeitseinbuße yon we­
nigstens 70 v. H., eine mit 40 v. H. der Be­
messungsgrundlage bemes~ene Witwen(Witwer)­
rente, eine Waisen- oder Elternrente aus der 
Unfallversicherung bezogen haben, wird. in die­
sem Kalenderjahr eine Sonderzahlung gewährt. 

(2) Wird die Rente einer anderen Person oder 
Stelle als dem ehemals versicherten Berechtigten 
(den berechtigten Hinterbliebenen) auf Grund 
eines Anspruchsüberganges überwiesen, so wird 
die Sonderzahlung nur geleistet, weim sie dem 
Berechtigten ungeschmälert zukommt. 

(3) Die Sonderzahlung wird in der Höhe der 
für den Monat September ausgezahlten Rente, 
einschließlich der Zuschüsse und der Ausgleichs­
zulage, jedoch ohne die Wohnungsbeihilfe ge­
währt. 

(4) Die Sonderzahlung wird zu im Monat 
Oktober laufenden Renten in diesem Monat, 
sonst zugleich mit der Aufnahme der laufenden 
Rentenzahlung flüssiggemacht. 

(5) Ein schriftlicher Bescheid ist nur im Falle 
der Ablehnung auf Begehren des Rentenberech­
tigten zu erteilen. 

Z a h I u n g sem p f ä n ger. 

§ 106. (1) Die Leistungen werden an den An­
spruchsberechtigten, wenn dieser aber handlungs­
unfähig ist, an seinen gesetzlichen Vertreter aus­
gezahlt. Mündige Minderjährige· und beschränkt 
Entmündigte sind nur für Leistungen, die ihnen 
auf Grund ihrer eigenen Versicherung zustehen, 
selbst empfangsberechtigt; fü.r andere Leistungen 
sind bei solchen Personen deren gesetzliche Ver­
treter empfangsberechtigt. 

(2) Wird wahrgenommen, daß Waisenrenten 
oder Kinderzuschüsse vom Zahlungsempfänger 
nicht zugunsten ·des Kindes verwendet werden, so 
kann der Versicherungsträger mit Zustimmung 
des Pflegschafts(Vormundschafts)gerichtes einen 
anderen Zahlungsempfänger bestellen. 

R ü c k f 0 r der u n g z u U n r e c h t e r­
b r ach t e r Lei s tun ge n. 

§ 107. (1) Unbeschadet der Bestimmung des 
§ 101 Abs. 2 sind zu Unrecht erbrachte Geld­
leistungen vom Versicherungsträger zurückzu­
fordern. 

(2) Das Recht auf die Rückforderung nach 
Abs. 1 verjährt binnen zwei Jahren nach dem 
Zeitpunkt, in dem dem Versicherungsträger be-

kanntgeworden ist, daß die Leistung zu Unrecht 
erbracht worden ist. 

(3) Der Versicherungsträger kann bei Vorliegen 
berUcksichtigungswürdiger Umstände, insbeson­
dere in Berücksichtigung der Familien-, Einkom­
mens-und Vermögensverhältnisse des Empfän­
gers, auf die Rückforderung nach Abs. 1 verzich­
ten oder die Erstattung des zu Unrecht gezahlten 
Betrages in Teilbeträgen zulassen, wenn der un­
gebührliche Bezug nicht durch unwahre Angaben, 
bewußte Versdiweigung maßgebender Tatsachen 
oder dunh Verletzung der Meldevorschriften 
(§ 40) herbeigeführt worden ist. . 

Bezugsberechtigung im Falle des 
Todes des Rentenempfängers. 

§ 108. Ist im Zeitpunkt des Todes des An..; 
spruchsberechtigten eine fällige Rente noch nicht 
ausgezahlt, so sind nacheinander der Ehegatte, die 
leiblichen Kinder, der Vater, die Mutter, die 
Geschwister bezugsberechtigt, alle diese Personen . 
jedoch nur, wenn sie mit dem Anspruchsberech­
tigten zur Zeit seines Todes in häuslicher Ge­
meinschaft gelebt haben. Steht der Anspruch 
mehreren Kindern oder Geschwistern des Ver­
storbenen zu, so sind sie zu gleichen Teilen 
anspruchsberechtigt. 

ABSCHNITT VII. 

Befreiung von Abgaben. 

PersÖnliche Abgabenheiheit. 

§ 109. Die Versicherungsträger und ihre Ver­
bände genießen die persönliche Gebährenfreiheit 
von den Stempel- und Rechtsgebphren. Inwie­
weit die Versicherungsträger und die Verbände 
körperschaftssteuerpflichtig sind, wird durch das 
Körperschaftssteuergesetz bestimmt. 

Sachliche Abgabenfreiheit. 

§ 110. (1) Von der Entrichtung der bundes­
rechtlich geregelten öffentlichen Abgaben - un­
beschadet des § 4 des Umsatzsteuergesetzes -
sowie von der Entrichtung der Bundesverwal~ 
tungsgaben, der Gerichts- und der Justizverwal­
tungsgebühren sind befreit: 

1. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden und son­
stige Schriften sowie die im Verfahren vor den 
Gerichten und Verwaltungsbehörden durchg,'!­
führten Amtshandlungen, wenn sie die übertra­
gung von Liegenschaften, Räumen, Einrichtungs­
gegenstänaen und Gerätschaften betreffen, die 
zwischen den Versicherungsträgern (Verbänden) 
untereinander vorgenommen wird, auch wenn 
diese Gegenstände nicht ganz oder überwiegend 
der Erfüllung der Aufgaben der Versicherungs­
träger dienen oder wenn sie die Durchsetzung von 
Ersatzansprüchen gegen den Dienstgeber(§ 334) 
oder dritte Personen (§ 335) -betreffen; 
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2; . Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden, sonstige 
Schriften und die im Verfahren vor den Gerich­
ten, Verwaltungsbehörden, Einigungskommissio­
nen, nach sozialversicherungsrechdichen Vor­
schriften errichteten Kommissionen, Ausschüssen 
und Schiedsgerichten durchgeführten Amtshand­
lungen, wenn sie Rechtsv,erhältnisse betreffen, die 
begründet oder abgewickelt werden, 

a) in Durchführung der in diesem Bundes­
gesetz geregelten Versicherungen zwischen 
den Versicherungsträgern und ihren Ver­
bänden einerseits und den Versicherten, 
deren Dienstgebern, den Anspruchswer­
bern und An~pruchsberechtigten auf Lei­
stungen ,der Versicherung, den Vertrags­
partnern der Versicherung sowie den Für­
sorgeträgern anderseits, 

b) von den Versicherungsträgern und ihren 
Verbänden zur Beschaffung, Sicherung, In­
standhaltung oder Erneuerung von Liegen­
schaften, Räumen, Einrichtungsgegenstän­
den und Gerätschaften, die der Erfüllung 
der Aufgaben der Versicherung dienen, 
soweit sie nicht ausschließlich oder über~ 
wiegend für die Anlage von Vermögens­
beständen bestimmt sind; 

3. alle Amtshandlungen, Urkunden und son­
stigen Schriften, die zur Bildung der Verwal­
tungskörper der Versicherungsträger und ihrer 

. Verbände notwendig sind. 
(2) Die Befreiung nad-t Abs. l' besteht für 

Rechtsurkunden und sonstige Schriften nur so 
lange, als diese zur Begründung und Abwicklung 
der dort bezeichneten Rechtsverhältnisse verwen­
det werden. Wira davon ein anderer Gebrauch 
gemacht, so sind die in Betracht kommenden Ab-
gaben nachträgltch zu entrichten. . 

(3) Das Disziplinarverfahren gegen Bedienstete 
der Versicherungsträger und ihrer Verbände ist 
von den Stempel- und Rechtsgebühren befreit. 

ABSCHNITT VIII. 

Strafbestimmungen. 

Ver s t ö ß e ge gen die M eId e-, A n­
, z e i g e- und Aus k u n f t s p f 1 ich t. 

§ 111. Dienstgeber und sonstige nach § 36 
meldepflichtige Personen (Stellen), im Falle einer 
Bevollmächtigung nach § 35 Abs. 3 oder § 36 
Abs. 2 die Bevollmächtigten, die der ihnen auf 
Grund dieses Bundesgesetzes obliegenden Ver­
pflichtung zur Erstattung von Meldungen und 
Anzeigen nicht oder nicht rechtzeitig nachkom­
men, die Erfüllung der Auskunftspflicht ver­
weigern oder in den ihnen obliegenden Meldun­
gen, Anzeigen und Auskünften unwahre Angaben 
machen, begehen eine Verwaltungsübertretung 
und werden, wenn die Handlung nicht nach 
anderer Bestimmung einer strengeren Strafe 
unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde 
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mit Geld bis 3000 S, im Falle der Uneinbringlich­
keit . mit Arrest bis zu zwei Wochen bestraft. 
Wenn aber Schädigungs absicht vorliegt, werden 
sie mit Arrest bis zu sechs Wochen bestraft. 

.§ 112. (1) Die Bestimmungen des §111 sind auf 
Dienstgeber beziehungsweise ·deren Bevollmäch­
tigte entsprechend' anzuwenden, die der von 
ihnen nam § 34 Abs. 2 übernommenen Pflicht 
zur Vorlage von Entgeltlisten nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommen oder in diesen Listen 
unwahre Angaben machen. 

(2) Die Bestimmungen des § 111 sind auch auf 
andere als die im § 111 bezeimneten Personen 0 

bei Verstößen gegen die ihnen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes obliegende Melde-,' Anzeige- und 
Auskunftspflicht anzuwenden. 

(3) Für Geldstrafen, die über einen Bevol1mäch­
ten verhängt werden, haftet der Dienstgeber zur 
ungeteilten Hanq mit dem Bestraften. 

Bei t rag s z us chI ä g e. 

§ 113. (1) .Den im § 111 angeführten 
Personen (Stellen), die Anmeldungen zur Pflicht­
versicherung nicht oder verspätet erstatten oder 
ein zu niedriges Entgelt melden, kann ein Bei­
tragszuschlag bis zum zweifachen Ausmaß der 
nachzuzahlenden Beiträge vorgeschrieben werden. 

(2) Werden vereinbarte Fristen für die Vorlage 
von Versicherungs- oder. Abrechnungsunterlagen 
fiimt eingehalten, kann ein Beitragszuschlag bis 
1000 S vorgeschrieben werden. 

(3) Der Beitragszuschlag wird vom Versiche­
rungsträger, an den die Meldung' zu erstatten ist 
oder dem die Unterlagenvof?,ulegen sind,vor­
geschrieben; er berührt die Verpflichtung zur 
Bezahlung der fälligen Beiträge nicht. 

(4) Die gemäß Abs. 1 vorgeschriebenen Beitrags­
zuschläge fließen den beteiligten Versicherungs­
trägern nach Maßgabe der Aufteilung des zu­
grunde liegenden Beitrages zu~ Die gemäß Abs. 2 
vorgeschriebenen Beitragszuschläge fließen dem 
Unterstützungsfonds des einhebenden Versiche­
rungsträgers zu. 

(5) § 112 Abs. 3 gilt entsprechend. 

Verstöße gegen die Vorschriften 
übe r die Ein b e haI tun gun dEi n­
z a h I u n g der Bei t r ä g e ein e s Die n s t­
n e h m e r s dur c h den Die n s t g e b e r. 

§ 114. Ein Dienstgeber, der Beiträge eines 
Dienstnehmers zur Sozialversicherung einbehalten 
oder von ihm übernommen urid dem berechtig~ 
ten Versicherungsträger vorsätz1ich vorenthalten 
hat, macht sich eines Vergehens schuldig. Er wird 
hiefür mit strengem Arrest von sechs Monaten 
bis zu einem Jahr, bei sehr erschwerenden Um­
ständen bis zu zwei Jahren bestraft. Mit der 
Arreststrafe kann das Gerimt Geldstrafen bis zu 
30.000 S verhängen. Wenn die Milderungsgründe 
überwiegen, ist nur die Geldstrafe zu verhängen. 

3 
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Ver let z u n g des G es c h ä f t s- und B e­
tri e b s geh e i m ni s ses i m U n fall v e r­

hütungsdienst. 

§ 115. Ein fachkundiges Organ des Trägers der 
Unfallversicherung (§ 187), das während oder 
nach' Beendigung seiner OrgansteIlung ein ihm 
bei Ausübung seiner Tätigkeit im Unfallver­
hütungsdienst bekanntgewordenes oder als sol­
ches bezeichnetes Geschäfts- oder Betriebsgeheim­
nis verletzt ode'r es zu seinem oder eines anderen 
Vorteil verwertet, wird, wenn die Handlung 
nicht nach einem anderen Gesetz einer stren-
~eren Bestrafung unterliegt, von den Gerichten 
wegen Vergehens mit Arrest von drei Monaten 
bis' zu zwer Jahren bestraft. 

ZWEITER TEIL. 

Leistungen der Krankenversicherung. 

ABSCHNITT I. 

Gemeinsame Bestimmungen. 

Aufgaben. 

§ 116. (1) Die K'rankenversicherung trifft Vor:' 
sorge für die Versicherungsfälle der Krankheit, 
der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit, der 
Mutterschaft und des Todes sowie für die Ver­
hütung von Krankheiten. ' 

(2) Mit~el der Krankenversicherung können 
auch zur Förderung und Unterstützung von ge­
meinnützigen Einrichtungen, die der Betreuung 
von Kranken oder der Verhütung von Krank­
heiten dienen, verwendet werd~n, wenn hiedurch 
die Erfüllung derim Abs. 1 genannten Aufgaben 
nicht gefährdet wird. . 

Leinungen. 

§ 117. Als Leistungen der Krankenversicherung 
werden nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes gewährt: 

1. aus dem Versicherungsfall der Krankheit: 
Krankenbehandlung (§§ 133 bis 137); 

2. aus dem Versicherungsfall der Arbeitsun­
fähigkeit infolge Krankheit: Krankengeld (§§138 
bis 143); 

3. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft: 
a) Hebammenbeistand, erforderlichenfalls ärzt­

licher Beistand (§ 159); 
b) Heilmittel und Heilbehelfe (§ 160); 
c) Pflege in einer Krankenanstalt (auch lfl 

einem Entbindungsheim) (§ 161); 
d) Wochengeld, Stillgeld (§§ 162 und 163); 
e) Entbindungsbeitrag (§ 164); 

4. aus dem Versicherungsfall des Todes: 
Sterbegeld (§§ 169 bis 171). 

§ 118. (1) An Stelle der Krankenbehandlung 
und gegebenenfalls des Krankengeldes treten 

nach Maßgabe der §§ 144 bis 150 AnstaItspflege 
oder nach Maßgabe des § 151 Hauspflege und 
gegebenenfalls Familien(Tag)geld (§ 152). 

(2) Zahnbehandlung und Zahnersatz sowie 
Hilfe bei körperlichen Gebrechen, werden nach 
Maßgabe der Bestimmungen der §§ 153 und 154 
gewährt. 

(3) überdies können Leistungen der erweiter~ 
ten Heilfürsorge (§ 155) und Leistungen zur Ver­
hütung des Eintrittes und der Verbreitung von 
Krankheiten(§ 156) gewährt werden. 

§ 119. Die Leistungen der Krankenversicherung 
werden auch gewährt, wenn es sich um die Folgen . 
eines Arbeitsunfalles (§§ 175 und 176) oder um 
eine Berufskrankheit (§ 177) handelt. 

Ein tri t t des Ver s i'c her u n g s fall e s. 

§ 120. Der Versicherungsfall gilt als einge,: 
treten: 

1. im Versicherungsfall der Krankheit mit dem 
Beginn der Krankheit, das ist. des regelwidrigen 
Körper- oder Geisteszustandes, der die Kranken­
behandlung notwendig macht; 

2. im Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit mit dem Beginn der durch eine 
Krankheit im Sinne der Z. 1 herbeigeführten 
Arbeitsunfähigkeit; 

3. im Versicherungsfall der Mutterschaft mit 
dem Beginn der sechsten Woche vor der voraus­
sichtlichen Entbindung; 

4. im Versicherungsfall des Todes mit dem 
Todestag. 

Art der Lei s tun gen. 

§ 121. (1) Die Leistungen der Krankenversiche­
rung werden gewährt als: 

1. Pflichtleistungen, und zwar .als gesetzliche 
Mindestleistungen oder als satzungsmäßige Mehr­
leistungen; 

2. freiwillige Leistungen. ' 
(2) Pflichtleistungen sind Leistungen, auf die 

ein Rechtsanspruch besteht. Freiwillige Leistungen 
sind Leistungen, die auf Grund gesetzlicher oder 
satzungsmäßiger Vorsch.E,iften gewährt werden 
können, ohne daß auf sie ein Rechtsanspruch 
besteht. 

(s) Der Versicherungsträger kann unter Be­
dachtnahme auf seine finanzielle Leistungsfähig­
keit und das wirtschaftliche Bedürfnis der Ver­
sicherten über die gesetzlichen Mindestleistungen 
hinausgehende Mehrleistungen innerhalb der in 
den folgenden Bestimmungen festgesetzten Gren­
zen in 'der Satzung vorsehen (satzungsmäßige 
Mehrleistungen); Durch die Satzung kann der 
Anspruch auf Mehrleistungen von der Erfüllung 
einer Wartezeit von sechs Monaten innerhalb der 
letzten zwölf Monate vor Eintritt des Versiche­
rungsfalles abhängig gema~t werden. 
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(4) Sofern nach Maßgabe der Bestimmungen 0 

dieses Bundesgesetzes oder der Satzung der An­
spruch von der Erfüllung einer Wartezeit ab-

o hängig ist, sind auf diese die Zeiten einer gesetz­
lichen Krankenversicherung sowie die Zeiten der 
Zugehörigkeit zu -einer Krankenfürsorgeeinrich­
tung eines öffentlich-redltlichen Dienstgebers an­
zurechnen. 

Anspruchsb.erechtigung während 
der Dauer der Versicherung und 
n ach dem Aus s ehe i den aus der V e r-

sie her u n g. 

§ 122. (1) Der Versicherte hat nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen Anspruch. auf die 
Leistungen der Krankenversicherung für sich und 
seine Angehörigen (§ 123), wenn der Versiche­
rungsfall während der Versicherung eingetreten 
ist (§ 120). Die Leistungen sind in diesem Fall 
auch über das Ende der Versicherung hinaus bis 
zum Ablauf der Leistungshöchstdauer weiter zu 
gewähren, solange. die Voraussetzungen für den 
Anspruch gegeben sind. . ' . 

(2) Für Versicherungsfälle, die nach dem Ende 
der Versicherung eintreten, sind Leistungen, und 
zwar, auch für Familienangehörige, nach Maß­
gabe der folgenden Bestimmungen zu gewähren: 

1. an Personen, die 'Anspruch auf Kranken­
oderWochengeld haben, auch wenn dieser An­
spruch ruht, oder auf Rechnung des Ver­
sicherungsträgers in Anstalts(Haus)pflege stehen, 

2. an Personen,' die innerhalb der letzten 
zwölf Monate vor dem Ausschdden aus der' 
durch eine Beschäftigung begründeten Pflicht­
versicherung mindestens 26 Wochen oder un-" 
mittelbar vor her mindestens sechs Wochen ver­
.5ichert waren und sogleich nach dem Ausscheiden 
aus der Pflichtversicherung erwerbslos geworden 
sind, wenn der Versicherungsfall während der 
Erwerbslosigkeit und binnen drei Wochen nach 
dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung ein­
tritt; Sterbegeld ist jedoch auch zu gewähren, 
wenn der Versicherungsfall des Todes erst nach 
Ablauf von drei Wochen nach dem Aussch,eiden 
aus der Pflichtversicherung, aber noch während 
der Gewährung (des Ruhens) von Krankengeld, 
Anstalts(Haus)pflege oder Wochengeld einge­
treten ist. 

(3) über die Bestimmungen des Abs. 2 hinaus 
sind die Leistungen aus dem Versicherungsfall 
der Muttenchaft auch zu gewähren, wenn der 
Versicherungsfall innerhalb von sechs Wochen 
nach dem Ende der Pflichtversicherung eintritt. 

(4) Leistungen werden nach Abs. 2 Z. 2 nicht 
mehr gewährt, sobald der Erwerbslose auf Grund 
dieses Bundesgesetzes oder auf, Grund anderer 
gesetzlicher Vorschrift in der Krankenversiche­
rung versichert ist oder wenn sich der Erwerbs­
lose ins Ausland begibt. Die Weiterversicherung 
in der Krankenversicherung (§ 16), die Kranken-
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versicherung wegen Bezuges' einer Rente aus der 
Sozialversicherung sowie die Krankenversiche­
rung der Kriegshinterbliebenen (§§ 68 ff. des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes, BGBl. Nr. 197/ 
1949, in der jeweils geltenden Fassung) lassen den 
Anspruch auf Leistungen nach Abs. 2 Z. 2 un­
berührt. 

(5) Wo im folgenden Versicherte als Anspruchs~ 
berechtigte genannt werden, sind hierunter, so­
weit nichts anderes bestimmt wird, auch die im 
Abs. 2 bezeichneten aus der Versicherung ausge­
~chiedenen anspruchsberechtigten Personen zu 
verstehen. 

An,spruchsberechtigung für 
Angehörige. 

§ 123. (1) Anspruch auf die Leistungen der 
Krankenversicherung besteht für Angehörige, 

1. wenn sie ihren gewohnlichen Aufenthalt 
im Inland haben; 

2. wenn sie weder nach der Vorschrift dieses 
Bundesgesetzes noch nach anderer gesetzliruer 
Vorschrift krankenversichert sind und auch für 
sie seitens einer Krankenfürsorgeeinrirutung 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers Kran~ 
kenfürsorge nicht v'orgesehen ist, und 

3. wenn sie nicht sonst einen gesetzlichen 
Anspruch auf Krankenbehandlung haben. 

(2) Als Angehörige gelten: 
1. die Ehegattin (der erwerbsunfähige und 

unterhaltsberechtigte Ehegatte), 
2. die ehelichen Kinder, die legitimierten Kin­

der und die Wahlkinder, 
3. die unehelichen Kinder einer weiblichen Ver­

sicherten, 
4. die unehelichen Kinder eines männlichen 

Versicherten, wenn seine Vaterschaft im Wege 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder in einem 
sonst hiefür gesetzlich vorgesehenen Verfahren 
anerkannt oder im Prozeßweg gerichtlich fest­
gestellt worden ist, 

5. die Stiefkinder und Enkel, wenn sie vom 
Versicherten überwiegend erhalten werden, 

6. die Pflegekinder, wenn sie vom Versicherten 
unentgeltlich verpflegt werden; 
die unter Z. 2 bis 4 angeführten Kinder jedoch 
nur, wenn sie gegenüber dem Versicherten, im 
Falle des § 16 Abs. 2 lit. c gegenüber dem aus 
der Pflichtversicherung ausgeschiedenen Vater, 
unterhal~sberechtigt sind, die unter Z. 5 und 6 
angeführten Kinder (Enkel), wenn sie mit dem 
Versicherten ständig in Hausgemeinschaft leben 
oder sich nur vorübergehend oder wegen schul­
mäßiger (beruflicher) Ausbildung oder zeitweilig 
wegen Heilbehandlung außerhalb seiner Haus­
gemeinschaft aufhalten. 

(3) Kinder und Enkel (Abs. 2 Z. 2 bis 6) gelten 
als Angehörige bis zur Vollendung des 18. Le­
bensjahres. Die Angehörigeneigenschaft bleibt 
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über das 18. Lebensjahr hinaus längstens bis zur 
Vollendung des 24. Lebensjahres gewahrt, wenn 
die betreffenden Angehörigen überdies: 

1. wegen wissenschaftlicher oder sonstiger regel­
mäßiger Schul- oder Berufsausbildung sich noch 
nicht selbst erhalten können, bis zur ordnungs­
mäßigen Beendigung der Ausbildung oder 

2. wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen 
außerstande sind, sich selbst den Unterhalt zu 
verschaffen, sofern das Gebrechen vor der Voll­
endung des 18 .. Lebensjahres eingetreten ist. 

(4) Kommt eine mehrfache Angehörigeneigen­
schaft nach Abs. 2' in Betracht, so wird die 
Leistung nur einmal gewährt. Leistungspflichtig 
ist der Versicherungsträger, b.ei dem die Leistung 
zuerst in Anspruch genommen wird. 

(5) -Als Angehörige gilt auch die Mutter, 
Tochter (auch Stief-, Enkel~ oder Pflegetochter) 
oder Schwester des Versicherten, die seit min­
destens zehn Monaten' mit ihm in Hausgemein­
schaft lebt und ihm seit dieser Zeit unentgeltlich 
den Haushalt führt, bei männlichen Versicherten 
jedoch nur, wenn eine im gemeinsamen Haushalt 
lebende arbeitsfähige Ehegattin nicht vorhanden 
ist, bei weiblichen Versicherten, wenn diese einen 
eigenen Haushalt führen und entweder in einer 
die Pflichtversicherung begründenden Beschäfti­
gung stehen oder den Hilflosenzuschuß aus der 
Pensionsversicherung beziehen. Angehörige aus 
diesem Grunde kann nur eine einzige Person 
sem. 

«(j) Durch die Satzung kann nach Maßgabe 
der finanziellen Leistungsfähigkeit des Versiche­
rungsträgers bestimmt werden, daß 

a) auch andere Verwandte des Versicherten 
als die in den Abs. 2 bis 5 bezeichneten als 
Angehörige gelten, wenn sie mit dem Ver­
sicherten in Hausgemeinschaft leben und 
von ihm ganz oder überwiegend erhalten 
werden; 

b) mit dem männlichen Versicherten nicht 
verwandte weibliche Personen den im 
Abs. 5 genannten Angehörigen unter den 
d<;lrt bezeichneten V ora ussetzungen gleich­
gestell t sind. 

Die Satzung kann ferner die im Abs. 3 vor­
gesehene Altersgrenze von 24 Jahren bei Vor­
liegen der Voraussetzungen nach Abs. 3 Z. 2 
erweitern. 

S 0 n der r e gel u n gen für Sei b s t v e r­
s'i c her t e und Ren t n e r. 

§ 124. (1) Bei Selbstversicherten (§ 18) ist die 
Leistungspflicht allgemein, soweit nicht für ein­
zelne Leistungen im folgenden eine längere War­
tezeit vorgesehen ist, von der Erfüllung einer 

. Wartezeit von sechs Wochen abhängig. Durch die 
Satzung kann diese Wartezeit auf drei Monate 
erweitert werden. Die Satzung kann für solche 

. Personen auch den Kreis der Angehörigen ein-

schränken, doch dürfen weder die Ehegattin noch 
die Kinder (§ 123 Abs. 2 Z. 2 bis 6) bis zum voll­
endeten 14. Lebensjahr ausgeschlossen werden. 

(2) Leistungen aus der Krankenversicherung 
werden nicht gewährt, wenn der Rentner (§ 8 
Abs. 1 Z. 1) oder ein Angehöriger des Rentners 
(§ 123) in einer Versorgungsanstalt oder in einer 
Anstalt der allgemeinen I:ürsorge, in der er' im 
Rahmen seiner gesamten Betreuung Kranken-
behandlung erhält, untergebracht ist. 

Be m'e s s u.n g s g rund 1 a g e. 

§ 125. (1) Bemessungsgrundlage für die Bar­
leistungen aus dem Versicherungsfall der Arbeits­
unfähigkeit infolge Krankheit und aus dem Ver­
sicherungsfall des Todes ist der Tageswert der 
Lohnstufe (§ 46 Abs. 4), in die der Versicherte 
auf Grund seines Arbeitsverdienstes in dem dem 
Versicherungsfall zuletzt vorangegangenen Bei~ 
tragszeitraum (§ 44 Abs. 2) für die B~itrags­
ermittlung eingereiht war oder einzureihen ge­
wesen wäre, wenn der Beitrag lohnstufenmäßig 
ermittelt worden wäre; kommt ein zuletzt vor­
angegangener Beitragszeitraum für den Ver­
sia.\erten nicht in Betracht, .50 tritt an seine Stelle 
der laufende Beitragszeitraum. Wurde der Beitrag 
für den Versicherten nach Lohnstufen er~ittelt 
und ist im zuletzt vorangegangenen Beitragszeit~· 
raum eine Änderung der Lohnstufe eingetreten, 
so ist für die Ermittlung der Bemessungsgrund­
lage nur die letzte Lohnstufe maßgebend. 

(2) Die Satzung kann bestimmen, daß bei der 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage für einzelne 
Gruppen von Versicherten, wie zum Beispiel für 
Beschäftigte bei Dienstgebern, mit denen Verein­
barungen über die Form der Abrechnung der 
Beiträge getroffen werden, und für ganz oder 
teilweise nicht nach Zeit entlohnte Dienstnehmer 
ein anderer Beitragszeitraum als der. im Abs. 1 
bezeichnete oder daß mehrere dem Versicherungs­
f~ll vorangegangene Beitragszeiträume herange­
zogen werden. 

(3) Die Sonderzahlungennach § 49 Abs. 2 sind 
bei der Bemessung der Barleistungen der Kran­
kenversicherung in der Weise zu berücksichtigen, 
daß die Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 und 2 
um einen durch die Satzung des Versicherungs­
trägers allgemein festzusetzenden Hundertsatz 
erhöht wird; der Hundertsatz kann einheitlich 
oder gesondert für bestimmte Gruppen von Ver­
sicherten unter Bedachtnahme auf den Durch­
schnittswert der Sonderzahlungen festgesetzt 
werden. Werden jedoch die Sonderzahlungen auf 
Grund einer Vereinbarung gemäß § 54 Abs. 2 
mit einem einheitlichen Hundertsatz der allge­
meinen Beitragsgrundlage der Berechnung des 
Sonderbeitrageszugrunde gelegt, so ist die Be­
messungsgrundlage nach Abs. 1 oder 2" um den 
gleichen Hundertsatz zu erhöhen, der der Berech­
nl!ng des Sonderbeitrages zugrunde gelegt worden 
ist, ' 

rl; 
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(4) Bei Weiterversicherten (§ 16) und SeIhst­
versicherten (§ 18) ist die Bemessungsgrundlage 
für das Sterbegeld die letzte Beitragsgrundlage 
vor dem Eintritt des Versicherungsfalles. 

Lei s tun gen bei W e c h sei der V e r­
sie her u n g s z u S t ä n d i g k e i t. 

§ 126. Tritt während der Gewährung (des 
Ruhens) von _Leistungen aus dem Versicherungs­
fall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
oder aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft 
eine Änderung in der Versicherungszuständigkeit 
ein, so bleibt der frühere Versicherungsträger für 
den betreffenden Versicherungsfall weiter lei­
stungszuständig. 

Leistungen bei S atz u n gs­
ä n der u n gen. 

§ 127. Durch eine Satzungsänderung kann für 
Versicherungsfälle, die bereits eingetreten sind, 
die satzungsmäßige Mehrleistung erhöht, nicht 
aber herabgesetzt· werden. 

Lei s tun gen bei m ehr f ach e r V e r­
sie her u n g. 

§ 128. (1) Bei mehrfacher Kr.ankenversiche­
rung nach den Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes sind die Sachleistungen für ein und den­
selben Versic.~erungsfall nur einmal zu gewäh­
ren,- und zwar von dein Versicherungsträger,den 
der Versicherte zuerst in Anspruch nimmt. Die 
Barleistungen gebühren jedoch aus jeder der in 
Betracht kommenden Versicherungen. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten ent­
spredlend, wenn neben einer Krankenversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz eine Kranken­
versicherung auf Grund der im § 2 Abs. 2 be­
zeic.~neten Vorschriften beteiligt ist. 

Lei s tun gen an Per s 0 n e n mit dem 
Wo h n si t z a uß e r h.a I b des S pr eng cl s 
des z u s t ä n d i gen Ver sie her u n g s-

t r ä ger s. 

§ 129. (1) Haben Versicherte oder deren An­
gehörige ihren ordentlichen Wohnsitz außerhalb 
des Spengels des filr sie zuständigen Versiche­
rungsträgers, so ist auf dessen Ersuchen der für 
den Wohnsitz zuständige Versicherungsträger 
verpflich;:et, die Leistungen gegen Kostenersatz 
zu gewähren. In dem Ersuchen sind Art und 
Ausmaß der zu gewährenden Leistungen zu be­
zeichnen. Die mit dem Versicherungsträger des 
Wohnsitzes in vertraglichen Beziehungen 
stehenden Personen 1.md Einrichtungen (Ärzte, 
Apotheker, Krankenanstalten usw.) sind zur 
Leistung nach den für sie geltenden Verträgen 
auch in diesen Fällen verpflichtet. 

(2) Die im Abs. 1 vorgesehene Regelung gilt 
entsprechend für den V.ersieherten und seine 
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Angehörigen, wenn sie während eines vorüber­
gehenden Aufenthaltes außerhalb des Sprengels 
ihres zuständigen Versicherungsträgers er­
kranken. 

(3) Erstreckt sich der örtliche Wirkungsbereich 
eines Versicherungsträgers über das Gebiet eines 
Landes hinaus, so kann dieser Versicherungs­
träger, sofern es zur besseren Betreuung der 
Versicherten und ihrer Angehörigen angebracht 
ist, einen anderen nach dem ordentlichen Wohn­
sitz oder Aufenthaltsort des Versicherten (du 
Angehörigen) zuständigen Versicherungsträger 
gegen Kostenersatz mit der Erbringung der. Lei­
stungen ~etrauen. Abs. 1 letzter Satz findet 
entsprech.end Anwendung. 

(4) Das Ersuc.~en um Betreuung von Personen, 
für die eine Landwirtsduftskrankenkasse zu­
ständig ist, ist an die Landwirtschaftskranken­
kasse, ·das Ersuchen um Betreuung von sonstigen 
Versicherten . (Angehörigen) an die Gebiets­
krankenkasse zu richten, in deren Sprengel der 
ordentliche Wohnsitz oder der Aufenthaltsort 
des Versidlerten (seiner Angehörigen) liegt. 

(5) Der Hauptverband kann mit Zustimmung 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
bindende Richtlinien über die Form der· In­
anspruchnahme, die Verredlllung des Kosten­
ersa tZt;S und die V ergü wng von Verwaltungs­
auslagen aufstellen. 

E r k r a n k u n g 1 mAu s I a n d. 

§ 130. (1) Hält sich .ein pflichtversicherter 
Dienstnehm.er im dienstlichen Auftrag im Aus­
land auf (§ 3 Abs. 2), so erhält er für die 
Dauer des Auslandsaufenthaltes die ihm beim 
zuständigen Versicherungsträger zustehenden 
Leistungen vom Dienstgeber. Solange der Dienst­
geber das Entgelt im Sinne des § 49 Abs. 1, 3 
und 4 weiter gewährt, beschränkt sich die vor­
stehende Verpflichtung des Dienstgebers auf die 
Sachleistungen. 

(2) Der Dienstgeber hat binnen einem Monat 
den Eintritt des Versich.erungsfalles dem Ver­
sicherungs träger mitzuteilen; dieser kann die 
Leistungen auch selbst erbringen. 

(3) Der Versicherungsträger erstattet dem 
Dienstgeber die Kosten. Als Ersatz der Kosten 
für Heilmittel ist höchstens ein Dreißigstel, für 
ärztliche Hilfe höchstens ein Zwanzigstel der 
Höchstbeitragsgrundlage in der Krankenversiche­
rung (§ 45 Abs. 1 lit. a) für jeden Kalendertag 
der Behandlungszei; zu bezahlen. Für die Unter­
bringung in einern Krankenhaus ersetzt der Ver­
sicherungsträger die Kosten, die ihm bei Unter­
bringung des Versicherten in einer inländischen 
öffentlichen Krankenanstalt erwachsen wären; 
hiebei sind die Verpflegskostensätze der dem 
Wohnsitz des Versicherten im Inland nächst­
gelegenen öffentlichen Krankenanstalt zugrunde 
zu legen. 
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(4) Die im Abs. 3 als Ersatz der Kosten für 
Heilmittel und ärztliche Hilfe für den Kalender­
tag der - B.ehandlungszeit vorgesehenen Höchst­
sätze \yerden für jene Zeit verdopp.elt, in wel­
cher der Anspruch des Versicherten ~uf Kran­
kengeld wegen Fortbezuges des Entgeltes ruht 
(§ 143 Abs. 1 Z. 3). 

Er s tat tun g von K 0 s t end e r K r a n­
k e nb e h a n d I u ng. 

§ 131. (1) Nimmt der Anspruchsberechtigte 
nicht die Vertragspartner (§ 338) oder die 
eigenen Einrichtungen (Vertragseinrichtungen) 
des Versicherungsträgers Zur Erbringung der 
Sachleistungen der Krankenbehandlung (ärzt­
liche Hilfe, Heilmittel, Heilbehelfe) in Anspruch, 
so gebührt ihm der Ersatz der Kosten einer an­
derweitigen Krankenbehandlung in der Höhe 
-des Betrages, der bei Inanspruchnahme der ent­
sprechenden Vertragspartner des Versicherungs­
trägers von diesem aufzuwenden gewesen wäre. 
Durch die Satzung des V!';rsicherungsträgers kön­
nen für solche Ersatzleistungen Pauschbeträge 
festgesetzt werden. 

(2) Durch die Satzung des Versicherungsträgers 
sind für die Fälle der Inanspruchnahme einer 
Ersatzleistung nach Abs. 1 nähere Bestimmungen 
über das Verfahren zur Feststellung des Ver­
sicherungsfalles, insbesondere des Beginnes und 
des_ Endes der durch die Krankheit verursachten 
Arbeitsunfähigkeit, zu treffen. Durch die Kran­
kenordnung kann die Erstattung von Kosten der 
Krankenbehandlung ausgeschlossen werden, wenn 
der Versicherte in demselben Versicherungsfall 
eine Vertragseinrichtung in Anspruch nimmt. 

(3) Bei im Inland -eingetretenen Unfällen, 
plötzlichen Erkrankungen und ähnlichen Ereig­
nissen kann der nächsterreichbare Arzt (Dentist), 
erforderlichenfalls auch die nächsterreichbare 
Krankenanstalt in Anspruch genommen werden, 
falls ein Vertragsarzt -(Vertragsdentist) bezie­
hungsweise eine Vertragskrankenanstalt oder 
eigene Einrichtung des Versicherungsträgers für 
die ärztliche Hilfe (Anstaltspflege) nicht recht­
z(:itig die notwendige Hilfe leisten kann. Der 
Versicherungsträger hat in solchen Fällen für die 
dem Versicherten tatsächlich erwachsenen Kosten 
(Arztkosten, Heilmittelkosten, Kosten der An­
staltspflege und Beförderungskosten, auch Kosten 
einer notwendigen Beförderung in häusliche 
Pflege) den in der Satzung festgesetzten Ersatz 
zu leisten. Für die weitere Behandlung ist, sofern 
der Versicherte nicht eine anderweiti§e Kran­
kenbehandlung im Sinne des Abs. 1 in Anspruch 
nimmt, sO bald wie möglich ein Vertragspartrter 
(§ 338) oder eine eigene Einrichtung (Vertrags­
einrichtung) des Versicherungsträgers (Verban­
des) heranzuziehen, wenn der Zustand des 
Erkrankten (Verletzten) dies ohne Gefahr einer 
Verschlimmerung zuläßt. 

(4) Bergungskosten und die Koste!! der Be­
förderung bis ins Tal werden bei Unfällen in 
Ausübung von Sport und Touristik nicht ersetzt. 

Bare Leistungen an Stelle von 
Sachleistungen~ 

§ 132; Die Träger der Krankenversicherung 
können in ihren Satzungen bestimmen, daß für 
Versicherte, deren Entgelt einen in der Satzung 
festzusetzenden Betrag überschreitet, an Stelle 
der Sachleistungen der Krankenbehandlung und 
der Krankenhauspflege bare Leistungen gewährt 
werden. Die Höhe der baren Leistungen darf 
80 v. H. der dem Versicherten tatsächlich er-­
wachsenen Kosten nicht überschreiten. 

ABSCHNITT 11. -

Leistungen im Besonderen. 

1. UNTERABSCHNITT. 
Krankenbehandlung. 

Um fan g der Kr a nk e n b e h a nd I u n g. 

§ 133. (1) Die Krankenbehandlung umfaßt: 
1. ärztliche Hilfe; 
2. Heilmittel; 
3. Heilbehelfe. 

(2) Die Krankenbehandlung muß ausreichend 
und zweckmäßig sein, sie darf jedoch das Maß 
des Notwendigen nicht überschreiten. Durch die 
Krankenbehandlung sollen die Gesundheit, die 
Arbeitsfähigkeit und die Fähigkeit, für die 
lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sor­
gen, nach Möglichkeit wiederhergestellt, gefestigt 
oder gebessert werden. Die Leistungen der Kran­
kenbehandlung werden, soweit in diesem Bun­
desgesetz nichts anderes bestimmt wird, als Sach­
leistungen erbracht. 

(3) Kosmetische Behandlungen gelten als Kran­
kenbehandlung, wenn sie zur Beseitigung ana­
tomischer oder funktioneller Krankheitszustände 
dienen. Andere kosmetische Behandlungen 
können als freiwillige Leistungen gewährt 
werden, wenn sie der vollen Wiederherstellung 
der Arbeitsfähigkeit förderlich oder aus Berufs­
gründen notwendig sind. 

Dauer der Krankenbehandlung. 

§ 134. (1) -Die Krankenbehandlung wird wäh­
rend der Versicherung für die Dauer der Krank­
heit ohne zeitliche Begrenzung gewährt. 

(2) Besteht die Notwendigkeit der Kranken­
behandlung für eine Erkrankung, die vor dem 
Ende der Versicherung eingetreten ist, über diesen 
Zeitpunkt hinaus, so wird diese Leistung läng­
stens durch 26 Wochen nach dem Ende der Ver­
sicherung, wenn aber Krankengeld _ über diese 
Zeit hinaus noch gebührt, für die Zeit gewährt, 
für die Krankengeld gebührt. 
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(3) Für Versicherungsfälle, die nach dem Ende 
der Versicherung eintreten, sind die Leistungen 
der Krankenbehandlung an die im § 122 Abs. 2 
Z. 2 bezeironeten Personen, auch für deren 
Familienangehörige, längstens durch 26 Wochen 
zu gewähren. 

K r z t li ehe H i I f e. 

§ 135. (1) Die ärztliche Hilfe. wird durch Ver­
tragsärzte, durch Wahl ärzte (§ 131 Abs. 1), durch 
Ärzte in eigenen hiefür ausgestatteten Einrichtun­
gen (Vertragseinrichtungen) der Versicherungs-
träger (Verbände) gewährt. -

(2) In der Regel soll die Auswahl zwischen 
mindestens zwei zur Behandlung berufenen, fü·r 
den Erkrankten in angemessener Zeit erreich­
baren Ärzten freigestellt sein. Bestehen bei einem 
Versicherungsträger (Verband) eigene Einrich­
tungen für die Gewährung der ärztlichen Hilfe 
oder wird diese durch Vertragseinrichtungen 
gewährt, muß die Wahl der Behandlung zwischen 
einer dieser Einrichtungen und einem oder 
mehreren Vertragsärzten (Wahlärzten) unter 
gleichen Bedingungen freigestellt sein. Inso­
weit Zlfzahlungen zu den Leistungen vorgesehen 
sind, müssen diese in den Ambulatorien und bei 
den freiberuflich tätigen Vertragsärzten gleich 
hoch sein. 

Heilmittel. 

§ 136. (1) Die Heilmittel umfassen 
a) die notwendigen Arzneien und 
b) die sonstigen Mittel, die zur Beseitigung 

oder Linderung der Krankheit oder zur 
Sicherung des Heilerfolges dienen. 

(2) Die Kosten der Heilmittel werden vom 
Träger der Krankenversicherung durch Abrech­
nung mit den Apotheken übernommen. 

(3) Für den Bezug eines jeden Heilmittels auf 
Rechnung des Versicherungsträgers ist, soweit im 
folgenden nichts anderes bestimmt wird, eine 
Rezeptgebühr im Betrage von 2 S zu entrichten. 
Werden mehrere Heilmittel auf einem Rezept 
verordnet, so sind so oftmals 2 S zu entrIchten, 
als Heilmittel bezogen werden. Die Rezeptgebühr 
ist bei Abgabe des Heilmittels an die abgebende 
Stelle für Rechnung des Versicherungsträgers zu 
zahlen. Die Zahlung ist von dieser Stelle auf dem 
Rezept zu vermerken. 

(4) Bei anzeigepflichtigen übertragbaren Krank­
heiten darf eine Rezeptgebühr nicht eingehoben 
werden. Im übrigen kann durch die Satzung des 
Versicherungsträgers bestimmt werden, daß auch 
bei anderen Krankheiten oder allgemein bei 
Krankheiten von einer bestimmten längeren 
Dauer von der Einhebung- der Rezeptgebühr ab­
gesehen wird. Auch können durch die Satzung 
Gruppen von sozial schutzbedürftigen Personen 
von der Entrichtung der Rezeptgebühr befreit 
werden. Der Versicherungsträger hat hiefür be­
sondere Rezeptvordrucke anzulegen, die mit dem 
Vermerk "rezeptgebührenfrei" zu versehen sind. 

39 

(5) Durch die. Satzung des Versicherungsträgers 
kann die Rezeptgebühr auch mit einem niedri­
geren festen Betrag als mit -2 S festgesetzt oder 
bestimmt werden, daß von der Einhebung einer 
Rezeptgebühr überhaupt Abstand genommen 
wird. 

H e j Ib ehe I f e. 

§ 137. (1) Brillen, orthopädische Schuheinlagen, 
Bruchbänder und sonstige notwendige Heilbe­
helfe sind dem Versicherten in einfacher und 
zweckentsprechender Ausfiihrung zu gewähren, 
die sonstigen notwendigen Heilbehelfe jedoch 
nur, wenn deren Kosten einen durch die Satzung 
des Versicherungsträgers festzusetzenden Betrag 
nicht übersteigen. 

(2) übersteigen die Kosten der sonstigen not­
wendigen Heilbehelfe den durch die Satzung des 
Versicherungsträgers nach Abs. 1 festzusetzenden 
Betrag, so bestimmt die Satzung, ob und welche 
Heilbehelfe gewährt werden oder ob an deren 
Stelle ein Zuschuß zu den Kosten geleistet wird. 
Der Zuschuß muß jedoch mindestens in der Höhe 
des nach Abs. 1 durch die Satzung festzusetzenden 
Betrages gewährt werden. 

(3) Ob und welche Heilbehelfe oJer Zuschüsse 
zu deren Kosten für die Angehörigen des Ver­
sicherten gewährt werden, bestimmt die Satzung. 

(4) Die Krankenordnung kann eine Gebrauchs­
dauer für Heilbehelf.e festsetzen. 

2. UNTERABSCHNITT. 
Krankengeld. 

. Ans p r u c h s b e r e c h t i gun g. 

§ 138. (l)Pflichtversicherte sowie aus der 
Pflichtversicherungausgeschiedene nach § 122 
Anspruchsberechtigte haben aus dem Versiche­
rungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krank­
heit vom vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit an 
Anspruch auf Krankengeld. 

(2) Vom Anspruch auf Krankengeld sind aus­
geschlossen: 

a) Lehrlinge ohne Entgelt, 
b) gemäß § 4 Abs. 1 Z. 3 und 4 und gemäß 

§- 7 Z. 1 lit. e pflichtversicherte, in Aus­
bildung stehende Personen ohne Bezüge und 

c) in der Krankenversicherung der Rentner 
Bezieher einer Rente aus der Pensionsver­
sicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z. 1. . 

(3) Nach Abs: 1 Anspruchsberechtigte haben 
den Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge Krank­
heit dem Versicherungsträger innerhalb einer 
Woche zu meld~n. Die Meldung der Arbeits­
unfähigkeit durch den behandelnden Arzt oder 
durch eine Krankenanstalt ist der Meldung durch 
-den Anspruchsberechtigten gleichzuhalten. 

Dauer des Krankeng~ldansprucheL 

§ 139. (1) Krankengeldanspruch besteht für 
ein und denselben Versicherungsfall bis zur 
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Dauer von 26 Wochen, auch wenn während 
dieser Zeit zu der Krankheit, die die Arbeits­
unfähigkeit zuerst verursachte, eine neue Krank­
heit hinzugetreten ist. 

(2) Durch die Satzung kann die Höchstdauer 
des Krankengeldanspruches auf 52 Wochen er­
höht werden. 

(3) Entsteht nach Wegfall des Krankengeld­
anspruches vor Ablauf der Höchstdauer neuerlich, 
und zwar innerhalb einer Frist von vier Monaten 
infolge der Krankheit, für die der weggefallene 
Krankengeldanspruch bestanden hat, ein An­
spruch auf Krankengeld, so werden die An­
spruchszeiten für diese Krankheitsfälle zur Fest­
stellung der Höchstdauer zusammengerechnet. 
War aber mit dem Wegfall des Krankengeld­
anspruches die Höchstdauer abgelaufen, so kann 
ein neuer Anspruch auf Krankengeld infolge der 
Krankheit, für die der weggefallene Kranken­
geldanspruch bestanden hat, erst wieder ent­
stehen, wenn der Erkrankte in der Zwischenzeit 
durch mindestens 13 Wochen in einer den An­
spruch auf Krankengeld eröffnenden gesetzlichen 
Krankenversicherung oder durch mindestens 
52 Wochen sonst in einer gesetzlichen Kranken­
versicherung versichert war. 

(4) Die Dauer des Anspruches auf Krankengeld 
wird durch das Entstehen eines Anspruches auf 
Rente aus dem Versicherungsfall des Alters oder 
aus einem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit nicht berührt. 

Anrechnung 
von Zeiten auf die Höchstdauer 

d e.s Kr a n k eng eid b e zug e s. 

§ 140. Zeiten, für die dem Versicherten auf 
Rechnung des Versicherungsträgers Anstaltspflege 
(§§ 144 bis 146 und 149) oder ein Kostenersatz 
(§ 150) oder Hauspflege (§ 151) gewährt wird 
oder für die der Anspruch auf Krankengeld ruht 
(§§ 89 und 143), sind auf die Höchstdauer gemäß 
§ 139 anzurechnen. 

H ö h e des K r a n k eng eid e s. 

§ 141. (1) Als gesetzliche Mindesdeistung wird 
das Krankengeld im Ausmaß von 50 v. H. der 
Bemessungsgrundlage für den Kalendertag ge­
währt. 

(2) Ab dein 43. Tag einer mit Arbeitsunfähig­
keit verbundenen Erkrankung erhöht sich das 
Krankengeld auf 60 v. H. der Bemessungsgrund­
lage für den Kalendertag. 

(3)·AIs satzungsmäßige Mehrleistung kann das 
Krankengeld. von einem durch die Satzung zu 
bestimmenden Zeitpunkt an um höchstens 
10 v. H. der Bemessungsgrundlage für den Ehe­
gatten (§ 123) und um höchstens 5 v. H. der Be­
messungsgrundlage für jeden sonstigen Angehö­
rigen (§ 123) erhöht werden. 

(4) Das Gesamtausmaß des erhöhten Kranken­
geldes darf 75 v. H. der Bemessungsgrundlage 
nich t übersteigen. 

Ver sag u n g des K r a n k eng eid e s. 

§ 142. (1) Das Krankengeld gebührt nicht für 
die Dauer der Arbeitsunfähigkeit infolge einer 
Krankheit, die sich der Versicherte durch schuld­
hafte Beteiligung an einem Raufhandel zugezo­
gen hat oder die sich als unmittelbare Folge der 
Trunkenheit oder des Mißbrauches von Sucht­
giften erweist. 

(2) In den Fäll~n des Abs. 1 gebührt den im 
Inland wohnenden bedürftigen Angehörigen in 
der im § 123 aufgezählten Reihenfolge das halbe 
Krankengeld, wenn der Unterhalt der Angehöri­
gen mangels anderweitiger Versorgung vorwie­
gend vom Versicherten bestritten wurde und die 
Angehörigen nicht an der Ursache der Versagung 
schuldhaft beteiligt waren. 

Ruh en des K r a n k eng eid ans p r u c h e s. 

§ 143. (1) Der Anspruch auf Krankengeld ruht: 
1. solange die Arbeitsunfähigkeit dem Ver­

sicherungsträger nicht gemeldet ist; 
. 2. solange der Versicherte auf Rechnung eines 

Versicherungsträgers Anstaltspflege er hält oder 
auf Rechnung eines Versicherungsträgers in 
einem Erholungs(Genesungs)heim oder in einer 
Kuranstalt untergebracht ist oder Anspruch auf 
Ersa tz der Verpflegskosten einem Versicherungs­
träger gegenüber hat; 

3. solange der Versicherte auf. Grund gesetz­
licher oder vertraglicher Bestimmungen An­
spruch auf Fortbezug des Entgeltes im Sinne des 
§ 49Abs. 1, 3 und 4 hat. 

(2) Das Ruhen nach Abs. 1 Z. 1 tritt nicht ein, 
wenn die Arbeitsunfähigkeit innerhalb einer 
Woche nach Beginn gemeldet wird. In Fällen, in 
denen gie persönlichen Verhältnisse des An­
spruchs berechtigten oder das Vorliegen besonde­
rer Gründe für die nicht rechtzeitige Mddung 
der Arbeitsunfähigkeit es gerechtfertigt erschei­
nen lassen, kann das Krankengeld bei nicht recht­
zeitiger Meldung auch für die zurückliegende 
Zeit, für längstens eine Woche vor der Meldung, 
gewährt' werden. 

(3) Das Ruhen nach Abs. 1 Z. 2 tritt auch ein, 
solange der Versidlerte die dor.t bezeichneten 
Leistungen aus Bundesmitteln oder aus Mitteln 
einer anderen öffentlich-rechtlichen Körpersroaft 
erhält. 

(4) Das Ruhen nach Abs. 1 Z. 3 tritt nicht ein 
a) während des Bezuges des Teilentgeltes, das 

Lehrlingen (Anlernlingen) vom Unterneh­
mer nach Art. II Abs. 2 des Bundesgesetzes 
vom 9. ]uÜ1953, BGBl. Nr. 141, zu 
leisten ist, 

b) während des Bezuges des Entgeltes aus dem 
Dienstverhältnis eines Hausbesorgers im 
Sinne der Hausbesorgerordnung. 
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(5) Der. Versicherungsträger kann verfügen, 
daß das Krankengc;:ld auf- Dauer oder für eine be­
stimmte Zeit zur Gänze oder teilweise ruht, 
wenn der Versicherte 

1. einer Ladung zum Kontrollarzt ohne wich­
tigen Grund nicht Folge leistet oder 

2. trotz. V orliegens der V ora ussetzungen des 
§ 144 Abs. 2 die Anstaltspflege ablehnt oder 

. 3. wiederholt Bestimmungen der Krankenord­
nung oder Anordnungen des behandelnden 
Arztes verletzt hat, 
in allen diesen Fällen, wenn der Versicherte vor­
her auf die Folgen seines Verhaltens schriftlich 
hingewiesen worden ist. 

3. UNTERABSCHNITT. 

Anstaltspflege, Familien(Tag)geld. 

Ge w ä h run g de rP f leg ein ei n e r ö ff e n t­
lichen Krankenanstalt. 

§ 144. (1) An Stelle der Krankenbehandlung 
und gegebenenfalls' des Krankengeldes ist, sofern 
im Sprengel des Versicherungsträgers eine öffent­
liche Krankenanstalt besteht und der Erkrankte 
nicht mit seiner Zustimmung in einer nicht­
öffentlichen Krankenanstalt untergebracht wird, 
Pflege in der allgemeinen Gebührenklasse einer 
ö"ffentlichen Krankenanstalt zu gewähren, wenn 
und solange es die Art der Krankheit erfordert; 
sie kann gewährt werden, wenn die Möglichkeit 
einer entsprechenden häuslichen Pflege nicht ge­
geben ist. 

(2) Der Erkrankte ist verpflichtet, sich einer 
Anstaltspflege zu unterziehen, 

a) wenn die Art der Krankheit eine Behand­
lung oder Pflege erfordert, die bei häus­
licher Pflege nicht gewährleistet ist, oder 

b) wenn das Verhalten oder der Zustand des 
Erkrankten seine fortgesetzte Beobachtung 
erfordert, oder 

c) wenn der Erkrankte wiederholt den Be­
stimmungen der Krankenordnung zuwider­
gehandelt hat, oder 

d) wenn es sich um eine ansteckende Krank­
heit handelt. 

(3) Ist die Anstaltspflege nicht durch die Not­
wendigkeit ärztlicher Behandlung bedingt (Asy­
lierung), so wird sie nicht gewährt. 

(4) Sofern der körperliche' Zustand des Er­
krankten oder die Entfernung seines' Wohnsitzes 
seine Beförderung in die oder aus der Anstalt er­
fordert, sind auch die notwendigen Kosten einer 
solchen Beförderung vom Versicherungsträger zu 
übernehmen. 

Einweisung in eine öffentliche 
K r a n k e n ans tal t. . 

§ 145. (1) Der Erkrankte ist, wenn Anstalts~ 
pflege gemäß § 144 gewährt wird, in eineöffent­
liche Krankenanstalt einzuweisen. Hiebei sind 
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Wünsche des Erkrankten insoweit zu berücksich­
tigen, als die Art der Krankheit es zuläßt und 
dadurch kein Mehraufwand für den Versiche­
rungsträgereintritt. 

(2) In Fällen, in denen mit der Aufnahme in 
die Anstaltspflege bis zur Einweisung durch den 
Versicherungsträger ohne Gefahr für den Er­
krankten nicht zugewartet werden konnte, ist 
die Aufnahme in eine öffentliche Krankenanstalt 
der Einweisung durch den Versicherungsträger 
gleichzuhalten, sofern die übrigen Voraussetzun­
gen für den Anspruch auf Anstaltpflege gegeben 
sind. Die Krankenanstalt zeigt dem Versiche­
rungsträger die Aufnahme binnen acht Tagen an. 

Höchstdauer der Pflege 
In Ö f f e n t 1 ich e n K r a n k e n ans t al t e n 

für Ver sie her t e. 

§ 146. (1) Die Pflege in einer öffentlichen Kran­
kenanstalt ist an Versicherte für ein und den­
selben Versicherungsfall bis zur Dauer von 
26 Wochen zu gewähren, auch wenn während 
dieser Zeit zu der Krankheit, für die Anstalts­
pflege zuerst gewährt wurde, eine neue Krank­
heit hinzugetreten ist .. Für Versicherte, für die 
die Höchstdauer des Krankengeldanspruches nach 
§ 139 Abs. 2 durch die Satzung auf 52 Wochen 
erhöht worden ist, 'beträgt die Höchstdauer der 
Anstaltspflege 52 Wochen. . 

(2) § 139 Abs. ~ gilt mit der Maßgabe, daß an 
Stelle des Krankengeldanspru~s die Gewährung 
der Anstaltspflege tritt. 

(3) Zeiten, für die der Versicherte Anspruch 
auf Krankengeld hat oder für die ein solcher An­
spruch ruht, sind auf die Höchstdauer gemäß 
Abs. 1 anzurechnen. 

Höchstdauer der Pflege 
in öffentlichen Krankenanstalten 

für A n geh ö r i g e. 

§ 147.(1) Durch die Satzung kann bestimmt 
"werden, daß für Angehörige die Pflege in einer 
öffentlichen Krankenanstalt unter den gleichen 
Voraussetzungen wie für den Versicherten selbs~ 
längstens durch 26 Wochen für ein und den­
selben Versicherungsfall gewährt wird. 

(2) § 139 Abs. 3 gilt mit der Maßgabe, daß an 
Stelle des Krankeilgeldanspruches die Gewährung 
der Anstaltspflege tritt. 

Beziehungenzu den öffentlichen 
K r a n k e n ans tal t e n. 

§ 148. Grundsatzbestimmung. Für die Rege­
lung der Beziehungen der Versicherungsträger zu 
~en öffentlichen Krankenanstalten gelten gemäß 
Artikel 12 Abs. 1 Z. 2 des Bundes-V erfassungs­
gesetzes in der Fassung von 1929 folgende 
Grundsätze: 

1. Die öffentlichen Krankenanstalten sind ver­
pflichtet, die gemäß § 145 eingewiesenen Er-
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krankten in die allgemeine Gebührenklasse auf­
zunehmen. 

2. Die den Öffentlichen Krankenanstalten ge­
bührenden Verpflegskostenersätze sind, wenn es 
sich um den Versicherten selbst handelt, zur 
Gänze vom Versicherungsträger, wenn es sich 
aber um einen Angehörigen des Versicherten 
handelt, zu 80 v. H: vom Versicherungsträger 
und zu 20 v.- H. vom Versicherten zu entrichten. 
Der Versicherungsträger kann in der Satzung be­
stimmen, daß der von ihr zu tragende Anteil an 
den Verpflegskostenersätzen bis auf 90 v. H. er­
höht wird; in diesem Fall ermäßigt sich der vom 
Versicherten zu entrichtende Kostenbeitrag ent­
sprechend bis auf 10 v. H. des der Krankenanstalt 
gebührenden Verpflegskostenersatzes. 

3. Mit den vom Versicherungsträger gezahlten 
Verpflegskosten - bei Angehörigen des Ver­
sicherten auch mit dem vom Versicherten gemäß 
Z. 2 entrichteten Kostenbeitrag - sind abgegol­
ten: Unterkunft, ärztliche Untersuchung und Be­
handlung, Beistellung von allen erforderlichen 
Heilmitteln (Arznei usw.), Pflege und Verkösti­
gung. 

4. Den Versicherungsträgern steht hinsichtlich 
der Erkrankten, für deren Anstaltspflege sie auf­
zukommen haben, das Recht zu, in alle den 
Krankheitsfall betreffenden Unterlagen der An­
stalt (zum Beispiel Krankengeschichte, Röntgen­
aufnahmen, Laboratoriumsbefunde) Einsicht zu 
nehmen sowie ~rch einen beauftragten Fach~ 
arzt den Erkrankten in der Krankenanstalt im 
Einvernehmen mit dieser untersuchen zu lassen. 

5. Der Rechtsträger der öffentlichen Kranken­
anstalt hat gegenüber dem eingewiesenen Er­
krankten und den für ihn unterhaltspflichtigen 
Personen, soweit nach Z. 2 nichts anderes be­
stimmt ist, keinen Anspruch auf Ersatz der Ver­
pflegskosten für die Dauer der vom Versiche­
rungsträger gewährten Anstaltspflege. 

6. Bei Unterbringung eines 'Erkrankten, dem 
oder für den ein Anspruch auf Anstab ,pflege 
(§ 144) zusteht, in einer öffentlichen Heil- und 
Pflegeanstalt für Nerven- und Geisteskranke 
trägt der Versicherungsträger die Kosten der An­
staltspflege bis zur vorgesehenen Höchstdauer 
(§§ 146, 147) in der Höhe des halben Verpflegs­
kostensatzes der allgemeinen Gebührenklasse. 

7. Im übrigen werden die Beziehungen der 
Versicherungsträger zu den Krankenanstalten, 
insbesondere hinsichtlich der Höhe der zu zah­
lenden Verpflegskosten und der Dauer, für die 
Verpflegskosten zu zahlen sind, durch privat­
rechtliche Verträge geregelt, die zwischen dem 
Hauptverband im Einvernehmen mit dem in Be­
tracht kommenden Versicherungsträger einerseits 
und dem Rechtsträger der Krankenanstalt ander­
seits abzuschließen sind und zu ihrer Rechtsgültig­
keit der schriftlichen Form der Abfassung be-
dürfen. . 

Einweisung in nichtöffentliche 
Krankenanstalten und Beziehungen 

zu diesen Anstalten. 

§ 149. (1) Der Erkrankte' kann auch in eine 
eigene Krankenanstalt des Versicherungsträgers 
oder in eine sonstige nichtöffentliche Kranken­
anstalt eingewiesen werden, mit der der Ver­
sicherungsträger in einem Vertragsverhältnis 
steht, wenn im Sprengel des Versicherungsträgers 
eine öffentliche Kran.kenanstalt nicht besteht oder 
der Erkrankte zustimmt. In einem solchen Fall 
ist die Pflege in der nichtöffentlichen Kranken­
anstalt der Pflege in einer öffentlichen Kranken­
anstalt bei der Anwendung der Bestimmungen 
des § 145 Abs. 2 und der §§ 146 und 147 gleich­
zuhalten. § 144 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) Grundsatzbestimmung. Die Verträge mit 
den nichtöffentlichen Krankenanstalten bedürfen 
zu ihrer Rechtsgültigkeit der schriftlid1en Form 
und haben insbesondere nähere Bestimmungen 
über die Einweisung, die Einsichtnahme in alle 
Unterlagen für die Beurteilung des Krankheits­
falles wie zum Beispiel in die Krankengeschichte, 
Röntgenaufnahmen, Laboratoriumsbefunde, 
ferner über die ärztliche Untersuchung durch 
einen vom Versicherungsträger beauftragten Fach­
arzt in der Anstalt im Einvernehmen mit dieser 
sowie über die Höhe und .Zahlung der Ver­
pflegskosten zu enthalten. Die mit den nicht­
öffentlichen gemeinnützigen Krankenanstalten zu 
vereinbarenden Verpflegskostenersätze dürfen 
nicht niedriger sein als die Verpflegskostenersätze, 
die vom gleichen Versicherungsträger an die 
nächstgelegene öffentliche Krankenanstalt mit 
gleichartigen oder annähernd gleichwertigen Ein­
richtungen geleistet werden. 

K 0 S t en e r S a t-z a n den Ver s ich e r t e n 
bei Anstalts'pflege. 

§ 150. (1) War die Anstaltspflege notwendig 
und unaufschiebbar, so hat der Versicherungsträ­
ger dem Versicherten die Kosten der Anstalts­
pflege zu ersetzen, wenn 

1. für die Gewährung der Anstaltspflege durch 
den Versicherungsträger nicht Vorsorge getroffen 
werden kann, weil öffentliche Krankenanstalten 
nicht zur Verfügung stehen und Verträge ge­
mäß § 149 nicht z.ustande kommen, oder 

2. der Erkrankte in einer nichtöffentlichen 
Krankenanstalt, mit der keine vertragliche Rege­
lung gemäß §149 besteht, ohne Einweisung 
durch den Versicherungsträger untergebracht 
wurde. 

(2) Die Kosten werden höchstens in dem Aus­
maß der Kosten ersetzt, die dem Versicherungs­
träger in der nach Art und Umfang der Ein­
richtungen und Leistungen in Betracht kommen­
den nächstgelegenen öffentlichen Krankenanstalt 
erwachsen wären. 
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Hauspflege an Stelle von 
Anstaltspflege. 

§ 151. Ist die Aufnahme des Erkrankten in 
eine Krankenanstalt geboten, aber unabhängig 
VOn seinem Willen nicht durchführbar und ist 
die Möglichkeit der übernahme der Pflege. durch 
einen Haushaltsangehörigen nicht gegeben, so 
kann der Versicherungsträger mit Zustimmung 
des Erkrankten oder des gesetzlichen Vertreters 
an Stelle VOn Anstaltspflege Hauspflege durch 
vom Versicherungsträger beizustellende Pflege­
personen gewähren. Die Hauspflege kann auch 
gewährt werden, wenn ein sonstiger wichtiger 
Grund' vorliegt, den Kranken in seinem Haus­
halt oder in seiner Familie zu belassen. 

Fa m i I i e n- und Tag gel d. 

§ 152. (1) Versicherte, denen die Anspruchs­
berechtigung für Angehörige gemäß § 123 zu-

. steht, erhalten ein Familiengeld in der Höhe des 
halben Krankengeldes, solange sie auf Rechnung 
des Versich.erungsträgers in Anstaltspflege stehen 
und ihr Anspruch auf Krankengeld ausschließlich 
aus diesem Grunde ruht. Als satzungsmäßige 
Mehrleistung kann ·das Familiengeld allgemein 
auf zwei Drittel des Krankengeldes und für Ver­
sicherte mit mehr als einem Angehorigen bis zu 
5 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Bar­
leistungen für jeden weiteren Angehörigen er­
höht werden. Der Gesamtbetrag des erhöhten 
Familiengeldes darf den Betrag des sonst gebüh­
renden Krankengeldes nicht übersteigen. 

(2) Durch die Satzung kann bestimmt werden, 
daß Versicherte, die keinen Anspruch auf Fa­
miliengeld nach Abs. 1 haben, weil ihnen die An­
spruchsberechtigung für Angehörige gemäß § 123 
nicht zusteht, für die im Abs. 1 bezeichnete 
Dauer an Stelle des Familiengeldes ein Taggeld 
erhalten, Die Höhe des Taggeldes wird durch die 
Satzung bestimmt; es darf die Höhe des halben 
Krankengeldes nicht übersteigen. 

(3) Das Familiengeld kann vom Versicherungs­
träger unmittelbar an die Angehörigen aus-
gezahlt werden. . 

(4) § 142 und § 143 Abs. 1 Z. 3 und Abs. 4 
werden auf den Familien(Tag)geldanspruch ent­
sprechend angewendet. 

4. UNTERABSCHNITT. 
Zahnbehandlung und Za4nersatz; Hilfe bei 

körperlichen Gebrechen. 
Zahnbehandlung und Zahnersatz, 

§ 153. (1) Zahnbehandlung ist nach Maßgabe 
der Bestimmungen der Satzung zu gewähren. Als 
Leistungen der Zahnbehandlung kommen chirur­
gische Zahnbehandlung, konservierende Zahn­
behandlung und Kieferregulierungen, letztere, 
soweit sie zur Verhütung von schweren Gesund­
heitsschädigungen oder zur Beseitigung von be­
rufsstörenden Verunstaltungen notwendig sind, 
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in Betracht. Diese Leistungen der Zahnbehand­
lung können in der Satzung des Versicherungs­
trägers von der Erfüllung einer Wartezeit ab­
hängig gemacht werden. § 121 Abs. 3 gilt ent­
sprechend. 

(2) Der unentbehrliche Zahnersatz kann unter 
Kostenbeteiligung des Versicherten gewährt wer­
den. An Stelle der Sachleistung können auch Zu­
schüsse zu den Kosten eines Zahnersatzes geleistet 
werden. Das Nähere wird durch die Satzung des 
Versicherungsträgers bestimmt. 

(3) Zahnbehandlung . und Zahnersatz werden 
als Sachleistungen durch Vertragsärzte, Wahl­
ärzte (§ 131 Abs. 1), nach den Bestimmungen 
des Dentistengesetzes, BGBl. Nr. 90/1949, auch 
durch Vertragsdentisten, Wahldentisten (§ 131 
Abs. 1), in eigens hiefür ausgestatteten Einrich­
tungen (Ambulatorien) der Ver&icherungsträger 
(Verbände) oder in Vertragseinricht.ungen ge­
währt. Für die Zahnbehandlung gilt hiebei § 135 
Abs. 2 entsprechend. Insoweit Zuzahlungen zu 
den Leistungen der Zahnbehandlung und des 
Zahnersatzes vorgesehen sind, müssen diese in 
den Zahnambulatorien und bei den freiberuflich 
tätigen Vertragsfachärzten und Vertragsdentisten 
gleich hoch sein. In den Satzungen und im Ver­
trag nicht vorgesehene Leistungen dürfen in den 
Zahnambulatorien nicht erbracht werden. 

Hilf e bei k ö r perl ich enG e b r e ehe n. 

§ 154. Bei Verstümmelungen, Verunstaltungen 
und körperlichen Gebrechen, welche die Gesund-. 
heit, die Arbeitsfähigkeit oder die Fähigkeit, für 
die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu 
sorgen, wesentlich beeinträchtigen, kann die 
Satzung Zuschü&Se für die Anschaffung der not­
wenciigen Hilfsmittel vorsehen. Als freiwillige 
Leistttng kann der Versicherungsträger in solchen 
Fällen überdies, sofern dies notwendig und 
zwedt.mäßig ist, Krankenbehandlung und An­
staltspflege gewähren, soweit auf diese Leistun­
gen nicht schon ein Anspruch aus dem Versiche­
rungsfall der Krankheit besteht. 

5. UNTERABSCHNITT. 
Erweiterte HeiIfürsorge; Krankheitsverhütung. 

Erweiterte Heilfürsorge. 

§ 155. (1) Um die Gesundheit, die Arbeitsfähig­
keit oder die Fähigkeit, für die lebenswichtigen 
persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, nachhaltig 
zu festigen oder zu bessern, können im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Mittel als frei­
willige Leistungen' insbesondere gewährt werden: 

1. Fürsorge für Genesende (zum Beispiel durch 
Unterbringung in einem Genesungsheim); 

2. Unterbringung in einem Erholungsheim; 
3. Landaufenthalt, Aufenthalt in Kurbädern 

und Heilstätten; 
4. übeniahme der Reisekosten für die unter 

Z. 1 bis 3 bezeichneten Zwedt.e. 
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(2) Die Leistungen der erweiterten Heilfürsorge 
können auch durch Gewährung von Zuschüssen 
für Landaufenthalt und Aufenthalt in Kurorten 
erbracht werden. 

(3) Die Vorschriften über Familien- und Tag­
geld (§ 152) sind bei Unterbringung in Gene­

. sungs-, Erholungs- oder Kurheimen und in Heil­
stätten (Sonderheilanstalten) entsprechend an­
zuwenden. 

K r a n k h e i t s ver h ü tun g. 

§ 156. (1) Zur Verhütung des Eintrittes und 
. der Verbreitung von Krankheiten können als 
freiwillige Leistungen insbesondere gewährt 
werden: 

1. Gesundheitsfürsorge, wie Gesunden-, Be­
triebs- und Schwang,erenfürsorge, Säuglings- und 
Kinderfürsorge, Fürsorge für gesundheitsgefähr-
dete Juge~dliche; . 

2. Maßnahmen zur Bekämpfung der V olks­
krankheiten und der Zahnfäule; 

3. gesundheitliche Erziehung der Versicherten 
und ih·rer Angehörigen; 

4. die erforderlichen Beförderungs(Fahrt)­
kosten bei Leistungen nach Z. 1 bis 3. 

(2) Fallen Maßnahmen gemäß Abs. 1 auch in 
den sachlichen oder örtlichen Aufgabenbereich 
anderer Einrichtungen (Behörden, Versicherungs­
träger und dergleichen), so kann mit diesen eine 
Vereinbarung über ein planmäßiges Zusammen­
wirken und eine Beteiligung an den Kosten ge­
troffen werden. 

(3) Der Krankenversicherungsträger kann die 
im Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen auch da­
durch treffen, daß er sich an, Einrichtungen der 
Gesundheitsfürsorge, die den gleichen Zwecken 
dienen, beteiligt. Abs. 2 gilt entsprechend. 

6 .. UNTERABSCHNITT. 

Leistungen aus dem Versicherungsfall 
der Mutterschaft. . 

U m fan g des Ver sie her u n g s s c hut z e s. 

§ 157. Der Versicherungsfall der Mutterschaft 
umfaßt die Schwangerschaft, die Entbindung und 
die sich daraus ergebenden Folgen, ~oweit diese 
Folgen nidlt als Versicherungsfall der Krankheit 
oder Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an­
zusehen sind. 

Ans p r u c h s b e r e c, h t i gun g. 

§ 158. (1) Aus dem Versicherungsfall der Mut­
terschaft einer Versicherten sowie - beim Zu­
treffen der Y ora ussetzungen für die Anspruchs­
berechtigung nach § 123 - auch der Ehegattin, 
ehelichen oder unehelichen Tochter oder Wahl­
tochter des Versicherten sind die im § 117 Z. 3 
für diesen Versicherungsfall vorgesehenen Lei­
stungen beim Zutreffen der Voraussetzungen 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu 
gewähren. 

(2) Stillgeld . und Entbindungsbeitrag werden 
an Weiterversicherte und Selbstversicherte sowie 
für Familienangehörige nur gewährt, wenn der 
Versicherte innerhalb der letzten zwei Jahre vor 
dem Eintritt des Versicherungsfalles mindestens 
zehn Monate nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz krankenversichert war; von dieser 
Wartezeit müssen mindestens sechs Monate im 
letzten Jahre vor dem Eintritt des Versicherungs­
falles zurückgelegt 'Worden sein. Das gleiche gilt 
hinsichtlich des Wochenge1des für aus der Pflicht­
versicherung ausgeschiedene nach § 122 An­
spruchsberech tigte . 

(3) Die Leistungen im Falle der Mutterschaft 
für die Ehegattin eines Versicherten werden auch 
nach der Auflösung der Ehe durch Tod des Ver­
sicherten, Aufhebung oder Scheidung gewährt, 
wenn die Entbindung vor dem Ablauf des 
302. Tages na'Ch der Auflösung der Ehe statt­
findet. In diesem Falle tritt für die Ermittlung 
der Wartezeit (Abs. 2) an Stelle des Tages des 
Eintrittes des Versicherungsfalles der Tag der 
Auflösung der Ehe. 

(.1) Ergibt sich bei der Anwendung des Abs. 3, 
daß ein Anspruch auf die Leistungen im Falle 
der Mutterschaft für mitversieherte Angehörige 
gegen mehrere Versicherungsträger oder gegen 
einen Versicherungsträger mehrfach begründet 
ist, so werden diese Leistungen nur einmal ge­
währt. Leistungspflichtig ist der Versicherungs­
träger, der zuerst in Anspruch genommen wird. 

Heb a m m e n- und ä r z tl ich erB eis t a n d. 

§ 159. Hebammenbeistand und ärztlicher Bei­
stand werden in entsprechender Anwendung der 
§§ 134 und 135 gewährt. 

H eil mit tel und H eil b ehe I f e. 

§ 160. (1) Heilmittel und Heilbehelfe werden 
in entsprechender Anwendung der §§ 136 und 
137 gewährt. 

(2) Als freiwillige Leistungen können vom 
Versicherungsträger duch Behelfe zur Mutter­
und Säuglingspflege (Windeln, Einschlagetücher, 
wasserundurchlässige Einlagen, Hautpulver und 
dergleichen) beigestellt werden. 

Pflege in einer Krankenanstalt 
(i n ein e m E n t bin dun g s h e im). 

§ 161. (1) Wenn eine Hausentbindung nach 
den Umständen des Falles nicht angezeigt er­
scheint, ist Pflege in einer Krankenanstalt (auch 
in einem Entbindungsheim) längstens für zehn 
Tage zu gewähren; die Bestimmungen der 
')§ 148 bis 150 sind hiebei eptsprechend an­
zuwenden. Wenn es der Zustand der Wöchnerin 
oder die Entfernung ihres Wohnsitzes erfordert, 
sind auch die Beförderungskosten in die und aus 
der Anstalt zu übernehmen. 

(2) Der Versicherungsträger kann auch in an­
deren Fällen auf Wunsch der werdenden Mutter 
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für die gleiche Dauer Pflege in einer Kranken­
anstalt (auch in einem Entbindtingsheim) als 
freiwillige Leistung gewähren; er kann auch an 
Stelle der Pflege einen Zuschuß hiefür leisten. 

(3) Zeiten einer Pflege nach Abs. 1 und 2 wer­
den auf die Höchstdauer der Anstaltspflege 
(§§ 146, 147) oder des Krankengeldbezuges 
(§ 139) nicht angerechnet. 

W 0 ehe n gel d. 

§ 162. (1) Weiblichen Versicherten gebührt für 
die letzten sechs Wochen vor der voraussicht­
lichen Entbindung und für die ersten sechs W 0-

chen nach der Entbindung ein tägliches Wochen­
geld in der Höhe des auf den -Kalendertag ent­
fallenden durchschnittlichen Arbeitsverdienstes 
der letzten 13 Wochen, vermindert um die ge­
setzlichen Abzüge. Stillende Mütter erhalten das 
Wochengeld nach der Entbindung durch acht 
Wochen, nach Frühgeburten durch zwölf 
Wo-chen~ 

(2) Die Sechswochenfrist vor der voraussicht­
lichen Entbindung gemäß Abs. 1 wird auf 
Grund eines ärztlichen Zeugnisses berechnet. 
Irrt sich der Arzt über den Zeitpunkt der Ent- I 
bindung, so verkürzt oder :verlängert sich die im 
Abs. 1 vorgesehene Frist entsprechend. 

(s) Vom Anspruch auf Wochengeld sind aus­
geschlossen: 

1. W ei terversicherte und Selbstversicherte ; 
2. die gemäß § 138 Abs. 2 vom Anspruch auf 

Krankengeld ausgeschlossenen Pflichtversicher­
ten; 

3. die den Dienstnehmern im Sinne des § 4 
Abs. 3 gleichgestellten Pflichtversicherten; 

4. aus der Pflichtversicherung ausgeschiedene 
Personen, denen ein Anspruch auf Leistungen 
nach § 122 zusteht, wenn sie die Wartezeit nach 
§158 Abs.2 nicht erfüllt haben. 

(4) Das Wochengeld wird für Zeiträume, die 
mehr als einen Monat vom Tage der Geltend­
machung des Anspruches zurückliegen, nur nach­
gezahlt, wenn der Anspruchswerber durch Ver­
hältnisse, die außerhalb seines Willens lagen, 
verhindert war, den Anspruch früher geltend zu 
machen und wenn er den Anspruch längstens 
binnen einer Woche nach Wegfall des Hinder­
nisses geltend gemacht hat. 

Stillgeld. 

§ 163. (1) Solange die Versicherte oder die An­
gehörige (§ 158 Abs.l) ihr Kind selbst stillt, ge­
bührt ein Still geld bis zur Dauer von zwölf 
Wochen nach der Entbindung. Die Satzung 
kann diese Frist bis auf 26 Wochen verlängern. 
§ 162 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(2) Das tägliche Stillgeld beträgt für jedes 
Kind 2 S. Es kann durch die Satzung des Ver­
sicherungsträgers bis auf 5 S erhöht werden. 

(3) In der Krankenversicherung .der Bezieher 
einer Rent~ wird Still geld nicht gewährt. 
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E n t bin dun g s bei t -r ag. 

§ 1.64. (1) Ein einmaliger Entbindungsbeitrag 
gebührt: 

1. weiblichen Pflichtversicherten, die Anspruch 
auf Wochengeld haben (§ 162), im Ausm~ß von 
40 S; er kann durch die Satzung des Versiche­
rungsträgers bis auf 100 S erhöht werden; 

2. sonstigen weiblichen Versicherten und für 
Angehörige (§ 158 Abs. 1) im Ausmaß von 
300 S; er kann durch die Satzung des Versiche­
rungsträgers bis auf 1200S erhöht _werden. 

(2) In der Krankenversicherung. der . Bezieher· 
einer Rente wird Entbindungsbeitrag nicht ge­
währt. 

Zu sam!p e nt r e f f e n- v o-n Ans p rü eh e n 
auf W 0 ehe n gel du n d Krankengeld. 

§ 165. Treffen Ansprüche auf Wochengeld 
und Kl'ankengeld zusammen, so gebührt nur das 
Wochengeld. Die Dauer des Wochengeldbezuges 
wird. auf die Höchstdauer des Krankengeld­
bezuges nicht angerechnet. 

Ruhendes Wo ehe n gel de s. 

§ 166. (1) Der Anspruch auf Wochengeldruht; 

1. solange die Versicherte auf Rechnung eines 
Versicherungsträgers Anstaltspflege (auch Pflege 
in einem Entbindungsheim) erhält oder An­
spruch auf Ersatz der Verpflegskosten einem 
Versicherungsträger gegenüber hat; 

2. solange die Versicherte auf Grund gesetz­
licher oder vertraglicher Bestimmungen An­
spruch auf Fortbezug des Entgeltes im Sinne des 
§ 49 Abs. 1, 3 und 4 hat. § 143 Abs. 4 gilt-ent­
sprechend. 

(2) Die Dauer des Ruhens wird auf die Höchst­
dauer des Anspruches auf Wochengeld an­
gerechnet. 

(3) Solange während einer Anstaltspflege (auch 
einer Pflege im Entbindungsheim) kein W ochen­
geld gebührt, ist weiblichen Versicherten Fami­
lien- oder Taggeld unter den Voraussetzungen 
des § 152 in der dort angegebenen Höhe zu ge-
währen. -

Wochen- und Stillgeld beim 
Tod der Wöchnerin. 

§ 167. Stirbt eine Wöchnerin bei der Ent­
bindung oder während der Dauer des Bezuges 
der Leistungen, so wird das Wochen- und Still­
geld bis zum Ablauf der gesetzlichen oder 
satzungsmäßigen Höchstdauer an denjenigen 
weitergezahlt, der für den Unterhalt des Kindes 
sorgt. 

E r s atz 1 eis t u -n g d es B u n de s. 

§ 168. Der Bund ersetzt den Trägern der 
Krankenversicherung 40 v. H. der Aufwendun­
gen für das Wochengeld (§ 162). 

-. 
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7. UNTERABSCHNITT. 

Leistungen aus dem Versicherungsfall des Todes. 

Sterbegeld. 

§ 169. (1) Beim Tode des Versicherten oder 
des sonst nach § 122 Abs. 1 und 2 Anspruchs­
berech tigten wird Sterbegeld gewährt. Durch die 
Satzung kann bestimmt werden, daß Sterbegeld 
auch beim Tod eines Angehörigen (§ 123) ge­
währt wird. 

(2) Das Sterbegeld beim Tode des Versicherten 
oder des sonst nach § 122, Abs. 1 und 2 An­
spruchsberechtigten gebührt auch, wenn der Tod 
innerhalb eines Jahres nach Erschöpfung des An­
spruches auf Krankengeld oder Anstaltspflege 
eingetreten ist und bis zum Zeitpunkt des 
Todes Arbeitsunfähigkeit bestanden hat. 

Ans pr u c h 5 b e r e c h t i g t c' Per S 0 n e n. 

§ 170. Vom Sterbegeld werden zunächst die 
Kosten der Bestattung bestritten und an den ge­
iahlt, der die Bestattung besorgt hat; dies gilt 
nicht, wenn die Bestattungskosten auf Grund ge­
setzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher 
Verpflichtung bestritten wurden. Bleibt ein 
Oberschuß, so sind nacheinander der Ehegatte, 
die Kinder, der Vater, die Mutter, die Ge­
schwister bezugsberechtigt, wenn sie mit dem 
Verstorbenen zur Zeit seines Todes in häus~ 
licher Gemeinschaft gelebt haben; Fehlen solche 
Berechtigte, so verbleibt der Oberschuß dem 
Träger der Krankenversicherung. 

H ö h e ' des S t ~ r b e 'g eid e s. 

§171. (1) Das Sterbegeld beträgt beim Tode 
des V ersicherten (des sonst nach § 122 Anspruchs­
berechtigten), unbeschadet der Bestimmungen ,der 
Abs. 3 und 5, das 20fache der Bemessungsgr~nd­
lage (§ 125 Abs. 1). Es kann durch die Satzung 
des Versicherungsträgers bis zum 40fachen der 
Bemessungsgrundlage erhöht werden. 

(2) Beim Tod des als Angehöriger geltenden 
Ehegatten (§ 123) kann das SterbegeLd durch die 
Satzung bis zu zwei Drittel, beim Tod eines son­
stigen Angehörigen (§ 123) bis zur Hälfte des 
beim Tod des Versicherten gebührenden Sterbe­
geldes festgesetzt werden; es ist um den Betrag 
des Sterbegeldes zu kürzen, das auf Grund eige­
ner gesetzlicher Versicherung des Verstorbenen 
gebührt. 

(3) In der Krankenversicherung der Bezieher 
einer Rente mit Ausnahme der Bezieher einer 
Rente aus der knappschaftlichen Pensionsver­
sicherung beträgt das Sterbegeld 

1. im Falle des Todes des Versicherten und im 
Falle des Todes des Ehegatten (§ 123 Abs. 2 Z. 1) 
das Einfache der monatlichen Rente ohne Kin­
der- und Hilflosenzuschuß und ohne Berücksich­
tigung von Kürzungs- und Ruhensbestimmun­
gen; 

2. im Falle des Todes eines Kindes des Ver­
sicherten (§ 123 Abs. 2 Z. 2 bis 6) die Hälfte der 
in Z. 1 bezeichneten Bemessungsgrundlage. 

(4) Das Sterbegeld gebührt in den Fällen der 
Abs. 1 bis 3 heim Tode des Versicherten minde­
stens im Ausmaß des doppelten Betrages der 
Höchstbeitragsgrundlage in der Krankenver­
sicherung, beim Tode eines Angehörigen 
mindestens im Ausmaß des einfachen Betrages 
dieser Höchstbeitragsgrundlage. 

(5) In der Krankenversicherung der Bezieher 
einer Rente aus der knappschaftlichen Pensions~ 
versicherung b~trägt das Sterbegeld 

1. im Falle des Todes des versicherten Empfän­
gers einer Knappschaftsaltersrente, Knappschafts­
rente oder Knappschaftsvollrente mindestens das 
Dreifache der monatlichen Rente ohne Kinder­
und Hilflosenzuschuß und ohne 'Berücksichtigung 
von Kürzungs- und Ruhensbestimmungen;, 

2. im Falle des Todes des versicherten Emp­
fängers einer Witwen(Witwer)rente oder im 
Falle des Todes des Ehegatten eines Renten­
empfängers 50 v. H. des Mindestbetrages des 
Sterbegeldes nach Z. 1; 

3. im Falle des Todes des Beziehers einer Wai­
senrente oder eines Kindes des versicherten Ren­
tenempfängers 20 v. 'H. des Sterbegeldes nach 
Z. 1. 
Das Nähere wird durch die Satzung des Ver­
sicherungsträgers bestimmt; hiebei können auch 
feste Sätze vorgeschrieben werden. 

DRITTER TEIL. 
Unfall versicherung. 

ABSCHNITT 1. 

Gemeinsame Bestimmungen. 

Auf gab e n. 

§ 172. Die Unfallversicherung trifft Vorsorge 
für die Verhütung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten, für die - erste Hilfeleistung 
bei Arbeitsunfällen sowie für die U nfallheil­
behandlung, Berufsfürsorge und Entschädigung 
nach Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. 

Lei s tun gen. 

§ 173. Als Leistungen der Unfallversicherung 
werden nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes gewährt: 

1. im Falle einer durch einen Arbeitsunfall 
oder eine Berufskrankheit verursachten körper­
lichen Schädigung des V,ersicherten: 

a) Unfallheilbehandlung (§§ 189 bis 194 
und 197); 

b) Familien- und Taggeld sowie besondere 
Unterstützung (§§ 195, 196); 

c) Berufsfürsorge (§§ 198 bis 201); 
d) Beistellung von Kö'rperersatzstücken, 

orthopädischen Behelfen und anderen 
Hilfsmitteln (§ 202); 
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e) Versehrtenrente (§§ 203 bis 210); 
f) übergangsrente und übergangsgeld (§ 211); 
g) Versehrtengeld (§ 212); 
h) Witwenbeihilfe (§ 213); 
2. im Falle des durch einen Arbeitsunfall oder 

eine Berufskrankheit verursachten Todes des 
Versicherten: 

a) Sterbegeld (§ 214); 
b) Hinterbliebenenrenten (§§ 215 bis 220). 

Ein tri t t des Ver s ich e run g s fall e s. 

§ 174. Der Versicherungsfall gilt als einge­
treten: 

1. bei Arbeitsunfällen mit dem Unfallereignis; 
2.- bei Berufskrankheiten mit dem Beginn der 

Krankheit (§ 120 Z. 1) oder, wenn dies für den 
Versicherten günstiger ist, mit dem Beginn der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit (§ 203). 

Ar bei t s u n f aJ 1. 

§ 175. (1) Arbeitsunfälle sind Unfälle, die sich 
im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zu­
sammenhang mit der die Versicherung be­
gründenden Beschäftigung ereignen. 

(7) Arbeitsunfälle sind auch Unfälle, die sich 
ereIgnen: 

1. auf einem mit der. Beschäftigung nach 
Abs. 1 zusammenhängenden Weg zur oder von 
der Arbeits- oder Ausbildungsstätte; hat der 
Versicherte wegen der Entfernung seines 
ständigen Aufenthaltsortes von der Arbeits(Aus­
bildungs)stätte auf dieser oder in ihrer Nähe 
eine Unterkunft, so wird die Versicherung des 
Weges von oder nach dem ständigen Aufent­
haltsort nicht ausgeschloss,en; 

2. auf einem Weg von der Arbeits- oder Aus­
bildungsstätte zu einer vor dem Verlassen' dieser 
Stätte dort bekanntgegebenen ärztlichen Unter­
suchungssteIle (freiberuflich tätiger Arzt, Ambu­
latorium, Krankenhaus) zum Zweck der In­
anspruchnahme ärztlicher Hilfe und an­
schließend auf dem Weg zurück zur Arbeits· 
(Ausbildungs)stätte oder zur Wohnung, ferner 
auf dem Weg von der Arbeits- oder Aus­
bildungsstätte oder von der Wohnung zu einer 
ärztlichen Untersuchungsstelle, wenn sich der 
Versicherte der Untersuchung auf Grund einer 
gesetzlichen Vorschrift oder einer. Anordnung 
des Versicherungsträgers oder des Dienstgebers 
unterziehen muß u'nd anschließend auf dem Weg 
zurück zur Arbeits(Ausbildungs)stätte oder zur 
Wohnung; 

3. bei häuslichen oder anderen Tätigkeiten, zu 
denen der Versicherte durdl den Dienstgeber 
oder dessen Beauftragten herangezogen wird; 

4. bei einer mit der Beschäftigung zusammen­
hängenden Verwahrung, Beförderung, Instand­
haltung' und Erneuerung des Arbeitsgerätes, 
auch wenn dieses vom Versicherten beigestellt 
wird. 
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(3) In einem land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb gelten als Arbeitsunfälle auch Unfälle, 
die sich ereignen: 

1. bei der Arbeit im Haushalt des Betriebs­
inhabers oder der Dienstnehmer, wenn der 
Haushalt dem Betrieb wesentlich dient; 

2. bei der Arbeit in der Land- oder Forst­
wirtschaft und im Haushalt der ständig im Be­
trieb beschäftigten Dienstnehmer, die als Ent­
gelt vom Betriebsinhaber Gruridstücke oder 
sonstige Betriebsmittel. zur eigenen land(forst)­
wirtschaftlichen Erzeugung erhalten und aus 
dieser Erzeugung einen wesentlichen Teil ihres 
Unterhaltes bestreiten; 

3. bei häuslichen und anderen Tätigkeiten des 
Versicherten im Zusammenhang mit der Ge­
winnung und Verarbeitung von land- und forst­
wirtschaftlichen Produkten, die ihm vom Dienst­
geber als Sachbezüge gewährt werden. 

(4) Verbotswidriges Ha~deln schließt die An­
nahme eines Arbeitsunfalles nicht aus. 

Arbeitsunfällen gleichgestellte 
U n fä 11 e .. 

§ 176. (1) Den Arbeitsunfällen sind Unfälle 
gleichgestellt, die sich bei nachstehenden Tätig­
keiten ereignen: 

1. als Teilnehmer der Betriebsversammlung 
oder als Mitglied des Betriebsrates (Vertrauens­
mann) im Sinne des Betriebsrätegesetzes, BGBL 
Nr: 97/1947, oder des Landarbeitsgesetzes, 
BGBI. Nr. 140/1948; 

2. bei der Rettung eines Mensch.en aus tat­
sächlicher oder vermuteter Lebensgefahr oder 
dem Versuch einer solch·en Rettung, bei der Suche 
nach vermißten Personen, bei der Hilfeleistung 
in sonstigen Unglücksfällen oder allgemeiner' 
Gefahr oder Not, bei der Herbeiholungeines 
Seelsorgers zu einem in Lebensgefahr befind­
limen Erkrankten oder Verunglückten oder bei 
der Heranziehung zu Blutspenden, in allen diesen 
Fällen jedoch nur, wenn keine besondere recht­
liche Verpflichtung zu diesen Leistungen besteht; 

3 .. bei Tätigkeiten, die vorübergehend auf 
Grund gesetzlicher Verpflichtung oder im Auf­
trage oder mit ausdrücklicher Zustimmung der 
zuständigen Verwaltungsbehörde zur Sidlerung, 
überwachung, Förderung oder Erhaltung der 
land- oder forstwirtschaftlichen Erzeugung oder 
der Erzeugnisse, Baulichkeiten o.der sonstiger Be­
triebseinrichtungen ausgeübt werden; -

4. Hand- und Zugdienste (Robot) sowie son­
stige Arbeitsleistungen, wenn sie auf Grund 
gesetzlicher oder statutarischer Verpflichtung 
oder auf Grund alten Herkommens erbracht 
·werden. 

(2) Den im Sinne des Abs. 1 Z. 2 und 3 tätig 
werdenden Personen wer,den die Leistungen der 
Unfallversicherung aus einem bei dieser Tätig­
keit eingetretenen Unfall auch gewährt, wenn 
sie nicht unfallversichert sind. 
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(3) § 175 Abs. 2 Z. 1 und Abs. 4 sind ent­
sprechend anzuwenden. 

Berufskrankheiten. 

§ 177. Als Berufskrankheiten gelten die in der 
Anlage 1 zu diesem Bund.esgesetz bezeichneten 
Krankheiten unter den dort angeführten Voraus­
setzungen, wenn sie durch berufliche Beschäf­
tigung in einem in Spalte 3 der Anlage bezeich­
neten Unternehmen verursacht sind. 

B e m e s s u n g s g run dia ge für. die Gel d­
lei s tun gen; A 11 gern ein e s. 

§ 178. (1) ~ei der Ermittlung der Bemessungs­
grundlage nach den § § 179 bis 182 sind alle 
Dienstverhältnisse, . Erwerbstätig.keiten und son­
stigen Tätigkeiten, sofern ·sie in. die Unfallversi­
cherung einbezogen sind, zu berücksichtigen, 
auch· wenn sie nebeneinander ausgeübt werden. 

(2) Die Bemessungsgrundlage beträgt höchstens 
46.800 S jährlich. 

Bemessungsgrundlage unter 
B e r ü c k sie h t i gun g der Bei t rag s­

g run dIa gen. 

§ 179. (1) In der Unfallversicherung ist Bemes­
sungsgrundlage, soweit sie nicht nach § 181 zu er­
mitteln ist, die Summe der allgemeinen Beitrags­
grundlagen im letzten Jahr vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalles zuzüglich der in diesem 
Jahr angefallenen Sonderzahlungen nach § 49 
Abs. 2 die~es Bundesgesetzes, beziehungsweise 
nach § 11 Abs. 1 zweiter Satz des Rentenbemes­
sungsgesetzes, BGBL Nr. 151/1954, soweit von 
!ihnen Beiträge zur Unfallversicherung zu ent­
richten waren und sie nicht zwei Monatsbezüge 
(acht Wochenbezüge) übersteigen. 

(2) Hat die Versicherung noch nicht ein Jahr, 
aber mindestens sechs Wochen gedauert, so ist 
Bemessungsgrundlage der Betrag, der sich bei 
entsprechender Anwendung des Abs. 1 ergeben 
würde, wenn die Versicherung durch ein volles 
Jahr bestanden hätte. 

(3) Hat die Versicherung noch nicht sechs Wo­
chen gedauert, so ist die Bemessungsgrundlage 
auf Grund der Beitragsgrundlagen zu errechnen,· 
die für Versicherte derselben Art mit ähnlicher 
Ausbildung in derselben Gegend zutreffen. 

Besondere Bemessungsgrundlage 
für Jugendliche. 

§ 180. (1) Befand sich der Versicherte zur Zeit 
des Eintrittes des Versicherungsfalles noch in einer 
Berufs- oder Schulausbildung, so wird von dem 
Zeitpunkt ab, in dem die begonnene Ausbildung 
voraussichtlich abgeschlossen gewesen wäre, die 
Bemessungsgrundlage jeweils nach der Beitrags­
grundlage errechnet, die für Personen gleicher 
Ausbildung durch Kollektivvertrag festgesetzt 
ist oder sonst von ihnen in der Regel erreicht 

wird; hiebeisind solche Erhöhungen der Beitrags­
grundIa:ge nich t zu berück.sich tigen, die der Ver­
sicherte erst nach Vollendung seines 30. Lebens­
jahres erreicht hätte. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 ist entsprechend 
für Versicherte anzuwenden, die zur Zeit des 
Eintrittes des Versicherungsfalles noch nicht 
21 Jahre alt waren, sofern die Errechnung der 
Bemessungsgrundlage auf diese Art für den Ver­
sicherten günstiger ist. 

Bemessungsgrundlage nach 
fes t e n B e t r ä gen. 

§ 181. (1) Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a 
in der Unfallversicherung T eilversichenen, die 
selbständig Erwerbstätige sind, gilt als Bemessüng,­
grundlage ein Betrag von 9000 S im Kalender­
jahr. Wird die Höherversicherung gemäß §. 20 
Abs. 1 in Anspruch genommen, so erhöht sich 
die Bemessungsgrundlage um die der Beitrags­
zahlung gemäß § 77 Abs. 4 zugrunde gelegten 
Beträge. 

(2) Für die nach § 8 A bs. 1 Z. 3 li t. b in der 
Unfallversicherung Teilversicherten ist als Be­
messungsgrundlage ein Durchschnittssatz in der 
Satzung festzusetzen. 

(3) Für die gemäß § 19 in der Unfallversiche­
rung Selbstversicherten gilt die Beitralgsgrundlage 
gemäß § 76 Abs. 1 Z. 3 als Bemessungsgrundlage. 

(4) Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. c, d und e 
in der Unfallversicherung Teilversicherten gilt 
die Bdtragsgrundlage gemäß § 74 als Bemessungs-
grundlage. . 

Fes t set z u n g der B e m e s s u n g s g run d­
lag e na c h bill i gern Er me s sen. 

§ 182. Kann die Bemessungsgrundlage nach 
den §§ 179 und 180 nicht errechnet werden oder 
würde ihre Errechnung nach diesen Bestimmun­
gen eine Unbilligkeit bedeuten, so ist sie nach 
billigem Ermessen festzustellen. Hiebei ist außer 
den Fähigkeiten, der Ausbildung und der Lebens­
stellung des Versehrten seine Erwerbstätigkeit 
zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
oder, soweit er nicht gegen Entgelt tätig war, 
eine gleichartige oder vergleichbare Erwerbstätig­
keit zu berücksichtigen. 

Neu fes t s tell u n g d er Ren t e. 

§ 183. (1) Bei einer wesentlichen .i\nderung der 
Verhältnisse, die für die Feststellung einer Rente 
maßgebend waren, hat der Träger der Unfallver­
sicherung auf Antrag oder von Amts wegen die 
·Rente neu festzustellen. 

(2) Sind zwei Jahre nach Eintritt des Versiche­
rungsfalles abgelaufen oder ist innerhalb dieser 
Frist die Dauerrente (§ 209) festgestellt worden, 
so kann die Rente immer nur in Zeiträumen 
von mindestens einem Jahr nach der l~tzten Fest­
stellung neu festgestellt werden. Diese Frist gilt 
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nicht, wenn in der Zwischenzeit eine neue Heil­
behandlung abgeschlossen oder eine vorüber­
gehende Verschlimmerung der Folgen des Ar­
beitsunfalles oder der Berufskrankheit wieder be­
hoben wurde. 

Abfindung von Renten. 

§ 184. (1) Versehrtenrenten von nicht mehr als 
25 v. H. der Vollrente (§ 205 Abs. 2 Z. 1) 
können mit Zustimmung des Versehrten durch 
Gewährung eines dem Werte der Rente ent­
sprechenden Kapitals abgefunden werden. 

(2) Auf Antrag des Anspruchsberechtigten kann 
der Träger der Unfallversicherung auch eine Ver­
sehrtenrente von mehr als 25 v. H. der Voll­
rente ganz oder teilweise mit dem dem Werte 
der Rente oder des Rententeiles entsprechenden 
Kapital ab~nden, wenn die zweckmäßige Ver­
wendung des Abfindungsbetrages gesichert ist. 
Vor der Entscheidung über den Antrag ist der 
zuständige Fürsorgeträger und, wenn der. An­
spruchsberechtigte (ehemaliges) Mitglied einer 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft oder 
ein Hinterbliebener nach einem solchen Mitglied 
ist, auch die in Betracht kommende Landes­
kammer der gewerblichen Wirtschaft anzuhören. 

(3) Der Anspruch auf Rente besteht trotz der 
Abfindung, solange die Folgen des Arbeitsunfalles 
oder der Berufskrankheit nachträglich eine 
wesentliche Verschlimmerung. erfahren. Als 
wesentlich gilt eine Verschlimmerung nur, wenn 
durch sie die Erwerbsfähigkeit des Versehrten' 
für länger als drei Monate um mehr als 10 v. H. 
weiter gemindert wird. Die Rente wird um den 
Betrag gekürzt, welcher der Berechnung der Ab­
findung zugrunde gelegt wurde. 

(4) Durch die Abfindung werden Ansprüche 
auf· HeilbehanCllung und Berufsfürsoq~e, An­
sprüche auf Versorgung mit Körperersatzstücken, 
orthopädischen Behelfen und anderen Hilfs­
mitteln, sowie die Ansprüche der Hinterbliebenen 
nicht berührt. 

(5) Das Abfindungskapital ist nach versiche­
rungsmathematischen Grundsätzen zu berechnen. 
Das Nähere wird durch Verordnung des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung geregelt. Die 
Verordnung bedarf der Zustimmung des Haupt­
ausschusses des Nationalrates. 

ABSCHNITT 11. 

Unfallverhütung; Vorsorge für eine erste Hilfe­
leistung. 

Verpflichtung zur Unfallver­
hütung und Vorsorge für eine erste 

Hilf el eis tun g. 

§ 185. Die Träger der Unfallversicherung tref­
fen nach Maßga'be der folgenden Bestimmungen 
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Vorsorge für die Verhütung von Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten (Unfallverhütung) SOWIe 
für eine wirksame erste Hilfe. 

M it tel der U n fall ver h ü tun g. 

§ 186. pie Mittel der Unfallverhütung sind: 

1. die Werbung für den Gedanken der Unfall­
verhütung; 

2. die Beratung der Dienstgeber und Dienst­
nehmer sowie sonstiger an der Unfallverhütung 
interessierter Personen und Einrichtungen; 

.3. die Zusammenarbeit mit den Betrieben (An­
stalten, Einrichtungen und dergleichen) zum 
Zwecke der· Einhaltung der der Unfallverhütung 
dienenden Vorschriften und Anordnungen; 

4. die Forschung über die Ursachen der Ar­
beitsunfälle und Berufskrankheiten und ihre Aus­
wertung für Zwedl:.e der Verhütung .. 

U n fall ver h ü tun g s die n s t. 

§ 187. (1) Die Träger der Unfallversicherung 
haben einen Unfallverhütungsdienst einzurichten 
und. die erforderlichen fachkundigen Organe zu 
bestellen. 

(2) Die fachkundigen Organe des Trägers der 
Unfallversicherung sind berechtigt, die Betriebe 
(Anstalten, Einrichtungen und dergleichen) zu be-. 
treten und zu besichtigen, sowie alle erforder­
lichen Auskünfte. einzuholen. Das Organ hat 
sich vor Beginn der Betriebsbesichtigung beim 
Betriebsinhaber oder seinem Beauftragten anter 
Hinweis auf seinen Auftrag zu melden. Der Be­
triebsinhaber oder sein Beauftragter ist berechtigt 
und auf Verlangen des fachkundigen Organes 
verpflichtet, an der Betriebsbesichtigung teilzu­
nehmen. 

(3) Die fachkundigen Organe des Trägers der 
Unfallversicherung sind verpflichtet, über alle 
ihnen bei Ausübung ihrer Tätigkeit im Unfall­
verhütungsdienst bekanntgewordenen Geschäfts­
und Betriebsgeheimnisse Verschwiegenheit zu be­
wahren. 

Zusammenarbeit mit Behörden· 
und Körperschaften. 

§ 188. (1) Die Träger der . Unfallversicherung 
haben in Fragen, die mit der Unfallverhütung 
zusammenhängen, mit den zuständigen Behörden 
und den öffentlich-rechtlichen Interessenver­
tretungen der Dienstnehmer und der Dienst­
geber zusammenzuarbeiten. Sie sind vor der 
Erlassung oder Abänderung von Vorschriften, 
die der Unfallverhütung dienen, zu hören. 

(2) Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den 
Arbeitsinspektoraten und den Bergbehörden in 
Fragen der Unfallverhütung gelten die in Be­
tracht kommenden gesetzlichen Bestimmungen 
über die Arbeitsinspektion. 

4 
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ABSCHNITT III. 
Leistungen. 

1. UNTERABSCHNITT. 
Leistungen im Falle einer körperlichen Schädigung 

des Versicherten. 
U n fall h eil b e h a n d 1 u n g. 

§ 189. (1) Die Unfallheilhehandlung hat mit 
allen geeigneten Mitteln die durch den Arbeits­
unfall oder die Berufskrankheit hervorgerufene 
Gesundheitsstörung oder Körperbeschädigung 
sowie die durch den Arbeitsunfall oder die Be­
rufskrankheitverursachte Minderung der Er­
werbsfähigkeit zu beseitigen und eine Ver­
schlimmerung der Folgen der Verletzung oder 
Erkrankung zu verhüten. 

(2) Die Unfallheilbehandlung umfaßt insbe-
sondere: 

1. ärztliche Hilfe; 
2. Heilmittel; 
3. Heilbehelfe; 
4. Pflege in Kranken-, Kur- und sonstigen 

Anstalten. 

(a) Die UnfaUheilbehandlung ist in entsprechen­
der Anwendung der §§ 135 bis 137 und 144 in 
einer Art und einem Ausmaß zu gewähren, daß 
der Zweck der Heilbehandlung (Abs. 1) tunlichst 
erreicht wird. 

(4) Grundsatzbestimmung. Gemäß Artikel 12 
Abs. 1 Z. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929 gilt als Grundsatz, daß die 
Unfallversicherungsträger im Rahmen der im 
§ 14,8 geregelten Beziehungen zu den öffent­
lichen Krankenanstalten den Krankenversiche­
rungsträgern gleichgestellt sind. 

Dauer der Unfallheilbehandlung. 

§ 190. Die Unfallheilbehandlung wird so lange 
und so oft gewährt, als eine Besserung der Folgen 
des Arbeitsunfalles beziehungsweise der Berufs-

. krankheit oder eine Steigerung der Erwerbs­
fähigkeit zu erwarten ist oder Heilrnaßnahmen 
erforderlich sind, um eine Verschlimmerung zu 
verhüten. 

Gewährung der Unfallheilbehandlung 
durch den Träger 

der Unfallversicherung. 

§ 191. (1) Unfallh~ilbehandlung sowie Familien­
und Taggeld werden nur gewährt, wenn und 
soweit der Versehrte nicht auf die entspreche~­
den Leistungen aus der gesetzlichen Kranken­
versicherung gemäß § 119 Anspruch hat. 

(2) Der Träger der Unfallversicherung kann 
die Gewährung der sonst nach § 119 vom Träger 
der Krankenversicherung zu erbringenden Lei­
stungen der im § 189 Abs. 2 bezeichneten Art 
jederzeit an sich ziehen. Er tritt dann hinsichtlich 
dieser Leistungen dem Versehrten und seinen 
Angehörigen gegenüber in alle Pflichten und 
Rechte des Trägers der Krankenversicherung ein. 
Der Träger der Unfallversicherung hat in diesen 

Fällen dem Träger der Krankenversich~rung an­
zuzeigen, daß er von einem bestimmten Tage an 
die Heilbehandlung gewährt; von diesem Zeit­
punkt an hat der Versehrte gegen den Träger 
der Krankenversicherung keinen Anspruch auf 
die entsprechenden Leistungen der Krankenver­
sicherung. 

Unfallheilbehancllung für 
selbständig Erwerbstätige und ihre 

mit ver s ich e r t e n A n geh ö r i gen. 

§ 192. Die nach den §§ 7 Z. 2 lit. bund 
Z. 3 lit. c, 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a und b sowie 19 
Unfallversicherten erhalten die Heilbehandlung 
nach § 191 erst vom Beginn des dritten Monates 
nach dem Eintritt des Versicherungsfalles an. Der 
Träger der Unfallversicherung kann nach Maß­
gabe seiner finanziellen Leistungsfähigkeit durch 
die Satzung bestimmen, ob und inwieweit schon 
von einem früheren Zeitpunkt an Heilbehand- . 
lung nach § 191 oder an deren Stelle Geld­
leistungen zu gewähren sind, wenn die Anzeige 
des Arbeitsunfalles oder der Berufskrankheit 
binnen 14 Tagen nach dem Eintritt des Ver­
sicherungsfalles beim Träger der Unfallversiche­
rung einlangt .• 

Durchführung der Unfa11-
h eil b e h a n d 1 u n g. 

§ 193. Der Träger der Unfallversicherung kann 
die Unfallheilbehandlung entweder unmittelbar 
durch hiezu bestimmte Einrichtungen oder Arzte 
gewähren oder einen Krankenversicherungsträger 
mit der Durchführung der Heilbehandlung gegen 
Kostenersatz betrauen. Der Träger der Kranken­
versicherung ist verpflichtet, einem solchen Er­
suchen Folge zu leisten und die Behandlung so 
zu besorgen, wie es der Träger der Unfallver­
sicherung verlangt. 

Richtlinien für die U n f a 11-
h eil b e h a n d 1 u n g. 

§ 194. In den vom Hauptverband gemäß § 31 
Abs. 3 Z. 4 zu erlassenden Richtlinien ist auch 
die Zusammenarbeit der Träger der Kranken­
und der Unfallversicherung bei der D,urchfüh­
rung der Unfallheilbehandlung, insbesondere 
hinsich tlich eines zweckmäßjgen Verfahrens zur 
rechtzeitigen Erfassung der Verletzten für die 
Heilbehandlung, deren Zuweisung zu der erfor­
derlichen fachärztlichen Behandlung oder Kran­
kenanstaltspflege zu regeln. Hiebei kann be­
stimmt werden, daß der in Betracht kommende 
Facharzt über die weitere Art der Behandlung zu 
entscheiden hat und bei welcher Art von Ver­
letzungen die Unfallheilbehandlung in besonders 
bezeichneten KrankenanstalteIJ. stattfinden soll. 

Farn i 1 i e n- und l' a g gel d 
bei Gewährung der Anstaltspflege 

als U n fall h eil b e h a n d 1 u n g. 

§ 195. (1) Gewährt der Träger der Unfallver­
sicherung als Unfallheilbehan~lung Pflege in 
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einer Kranken-, Kur- oder sonstigen Anstalt, so 
gebührt dem Versehrten Taggeld und für seine 
Angehörigen (§ 123) überdies Familiengeld. Das 
Familiengeld kann unmittelbar den Angehörigen 
ausgezahlt werden. 

(2) Das Taggeld beträgt 4 S. Das tä~liche Fa­
miliengeld beträgt für jeden An~ehörigen 
0'6 v. H., zusammen jedoch nicht mehr als 
2'4 v. H. eines Zwölftels der Bemessungsgrund­
laf!e. 

(3) Familien- und Taggeld gebühren nicht, 
wenn und. solange der Versehrte mindestens 
50 v. H. des Entgeltes (§ 49 Abs. 1, 3 und 4) 
weiterbezieht. 

B e S '0 n der e U n t e r s t ü t z u n g. 

§ 196. Für die Dauer einer Unfallheilbehand­
lung (§ 191) oder einer Krankenbehandlung 
(§ 119) kann der Träger der Unfallversicherung 
dem Versehrten oder seinen Angehörigen in Be­
rücksichtigung der Schwere der. Verletzungsfol­
gen und der langen Dauer der Behandlung eine 
besondere Unterstützung gewähren. 

Ver 5 a g un g der Ver s ehr t e n ren te b ei 
Z u w i der h a n d I u n g. 

§ 197. Befolgt der Versehrte eine die Unfall­
heilbehandlung oder die Krankenbehandlung 
(§ 119) betreff·ende Anordnung ohne triftigen 
Grund nicht und wird dadurch seine Erwerbs­
fähigkeit ungünstig beeinflußt, so kann ihm die 
Versehrtenrente auf Zeit ganz oder teilweise 
versagt werden, wenn er vorher auf die Folgen 
seines Verhaltens schriftlich hingewiesen wor­
den ist. 

Be ru f s für s 0 r g e. 

§ 198. (1) Die Berufsfürsorge hat mit allen 
geeigneten Mitteln den Versehrten in die Lage zu 
versetzen,' seinen früheren oder, wenn dies nicht 
möglich ist, einen neuen Beruf auszuüben. 

(2) Die Berufsfürsorge umfäßt: 

1. die berufliche Ausbildung zur Wieder­
gewinnung oder Erhöhung der Erwerbsfähigkeit 
und, insoweit der Versehrte durch den Arbeits­
unfall oder die Berufskrankheit in der Ausübung 
seines Berufes oder eines Berufes, der ihm billiger­
weise zugemutet werden kann, wesentlich beein­
trächtigt ist, die Ausbildung für einen neuen 
Beruf; 

2. die Hilfe zur Erlangung einer Arbeitsstelle 
oder einer anderen Erwerbsmöglichkeit. 

51 

(2) Während der Ausbildung hat der Unfall- , 
versicherungsträger dem Versehrten einen Bei­
trag zu den Kösten des notw'endigen Unterhaltes 
für ihn und seine Angehörigen (§ 123) zu leisten, 
soweit billigerweise anzunehmen ist, daß der 
Versehrte den Unterhalt aus einem anderen Ein­
kommen oder seinem Vermögen nicht decken 
kann. . 

Hilfe zur Erlangung einer Arbeits­
s teile, Z u s c h ü s s e. 

§ 200. (1) Der Träger der Unfallversicherung 
hat zur Erlangung einer Arbeitsstelle in enger 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Landes­
arbeitsämtern und Arbeitsämtern Hilfe zu 
leisten. 

(2) Hat der Versehrte eine Arbeitsstelle ange­
nommen, in der er das volle Entgelt erst nach 
Erlangung der erforderlichen Fertigkeit erreichen 
kann, so kann ihm der Träger der Unfallver­
sicherung für die übergangszeit, längstens aber 
für zwei Jahre, einen Zuschuß bis zum vollen 
Entgelt gewähren. Versehrten, die eine neue 
Arbeitsstelle angenommen haben, können nöti­
genfalls Zuschüsse oder Darlehen zur Beschaffung 
von Arbeitskleidung oder einer Arbeitsausrüstung . 
gewährt werden. 

(3) Hat ein Schwerversehrter (§ 205 Abs. 4) 
eine Arbeitsstelle erhalten, in der er seine volle 
Leistungsfähigkeit erst nach Erlangung der 
erforderlichen Fertigkeit erreichen kann, so kann 
für die übergangszeit, längstens aber für ein 
Jahr, dem Dienstgeber, der mindestens den 
kollektivvertraglichen Lohn zahlt, ein Zu schuß 
in angemessener Höhe gewährt werden .. 

Zusammenwirken mit den Landes­
a r bei t s ä m t ern und A r bei t s ä m t ern. 

§ 201. (1) Bei Durchführung der Berufsfür­
sorge haben die Träger der Unfallversicherung 
mit den zust:indigen Landesarbeitsämtern und 
Arbeitsämtern zusammenzuwirken. Vor der 
Gewährung einer beruflichen Ausbildung ist ein 
Berufsberatungsgutachten . des zuständigen Ar­
beitsamtes einzuholen. 

(2) Der Versicherungsträger kann die beruf­
liche Ausbildung eines Versehrten gegen Kosten­
beitrag dem zuständigen Landesarbeitsamt übe~­
tragen. 

K ö r per e r 5 atz s t ü c k e, 0 r t h 0 p ä dis ehe· 
Behelfe und andere Hilfsmittel. 

§ 202. (1) Der Versehrte hat Anspruch auf 
Versorgung mit Körperersatzstücken, orthopä-

Be ruf I ich e Aus bild u n g. dischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln, die 
§ 199. (1) Die berufliche Ausbildung setzt die erforderlich sind, um den Erfolg der Heil­

Eignung des Versehrten vo.raus; sie wird bis zur behandlung zu sichern oder die Fol.gen des Ar­
Erreichung ihres Zieles, jedoch höchstens für ein beitsunfalles oder der Berufskrankheit zu er­
Jahr, gewährt. In besonderen Fällen kann sie leichtern. Alle diese Hilfsmittel müssen den 
über diese Höchstdauer hinaus ausgedehnt I persönlichen und beru~lichen Verhältnissen des 
werden~ Versehrten angepaßt sem. ..... . 
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(2) Wenn bei einem Arbeitsunfall ein Kör­
perersatzstück, ein orthopädischer Behelf oder 
ein anderes Hilfsmittel schadhaft oder unbrauch­
bar wird oder verlorengeht, hat der Träger der 
Unfallversicherung die Kosten für die Beseiti­
gung des eingetretenen Schadens zu übernehmen. 

(3) Schadhaft oder unbrauchbar gewordene 
oder verlorengegangene Hilfsmittel sind auf 
Kosten des Trägers der Unfallversicherung wie­
der herzustellen oder zu erneuern. Vor Ablauf 
einer festgesetzten Gebrauchsdauer besteht der 
Anspruch auf Ersatz oder Erneuerung nur, wenn 
der Versehrte glaubhaft macht, daß ihn an der 
Beschädigung, Unbrauchbarkeit oder dem Ver­
lust des Hilfsmittels kein Verschulden trifft. 

(4) Hat der Versehrte die Hilfsmittel selbst 
beschafft oder instandsetzen lassen, so gebührt 
ihm, wenn die Beschaffung oder Instandsetzung 
erforderlid1 und zweckmäßig war, der Ersatz 
in- dem Betrage, den der Träger der Unfallver­
sicherung hätte aufwenden müssen. 

Anspruch auf Versehrtenrente. 

§ 203. Anspruch auf Versehrtenrente besteht, 
wenn die Erwerbsfähigkeit des Versehrten durch 
die Folgen eines Arbeitsunfalles oder eine Be~ 
rufskrankheit über drei Monate nach dem Ein­
tritt des Versicherungsfalles hinaus um minde­
stens 20 v. H. vermindert ist; die Versehrten­
rente gebührt für die Dauer der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit um mindestens 20 v. H. 

A n fall der Ver s ehr t e n ren t e. 

§ 204. (1) Besteht für eine durch einen Ar­
beitsunfall oder eine Berufskrankheit ver­
ursachteArbeitsunfähigkeit ein Anspruch auf 
Krankengeld aus der Krankenversicherung, so 
fällt die Versehrtenrente mit dem Tage nach 
dem Wegfall des Krankengeldes, spätestens mit 
der 27. Woche nachdem Eintritt des Versiche­
rungsfalles an. 

(2) Den in der Unfallversicherung gemäß § 7 
Z. 2 lit.a und Z. 3 lit. b teilversicherten Personen 
fällt die Versehrtenrente vom Tage nach dem 
Wegfall der durch den Arbeitsunfall oder 
die Berufskrankheit verursachten Arbeits­
unfähigkeit, wenn aber der Gehaltshezug früher 
eingestellt wird, vom Tage nach dessen Ein­
stellung an. 

(3) Den' nach den §§ 8 und 19 Unfallver­
sicherten, die selbständig erwerbstätig sind, und 
ihren mitversich,erten Angehörigen fällt die 
Versehrtenrente mit dem Beginn des dritten 
Monates nach dem Eintritt des Versicherungs­
falles an. Die Satzung kann bestimmen, daß die 
Versehrtenrente bei Gefährdung des Lebensunter­
haltes auch zu einem früheren Zeitpunkt nach 
dem Eintritt des Versicherungsfalles anfällt. 

\4) In allen übrigen Fällen fällt die Versehrten­
rente mit dem Tage nach dem Eintritt des Ver­
sicherungsfalles an. 

Bemessung der Versehrtenrerite. 

§ 205. (1) Die Versehrtenrente wird nach dem 
Grade der durch den Arbeitsunfall oder die ß.e­
rufskrankheit herbeigeführten Minderung der" 
Erwerbsfähigkeit bemessen. 

(2) Die Rente beträgt jährlich, solange der 
Versehrte infolge des Arbeitsunfalles oder der 
Beruf skrankh ei t 

1. völlig erwerbsunfähig ist, 662/3 v. H. der 
Bemessungsgrundlage (Vollrente); 

2. teilweise erwerbsunfähig ist, den Teil der 
Vollrente, der dem Grade der Minderung' der 
Erwerbsfähigkeit entspricht (Teilrente). 

(3) Soiange der Versehrte infolge des Arbeits~ 
unfalles oder der Berufskrankheit unverschuldet 
arbeitslos ist, kann die Teilrente bis zur Voll­
rente erhöht werden. 

(4) Versehrte, die Anspruch auf eine Ver­
sehrtenrente von mindestens 50 v. H. oder auf 
mehrere Versehrtenrenten haben, deren Hun­
dertsätze zusammen die Zahl 50 erreichen, gelten 
als Schwerversehrte. 

H i 1 f los e n z u s c h u ß. 

§ 206. Versehrten, die infolge eines Unfalles 
oder einer Berufskrankheit so hilflos sind, daß 
sie ständig der Hilfe und Wartung bedürfen, 
gebührt neben der Vollrente ein Zuschuß in der 
Höhe der halben Vollrente. 

Kinderzuschuß. 

§ 207. (1) Schwerversehrten wird für jedes 
Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ein 
Kinderzuschuß im Ausmaß von 10 v. H. der Ver­
sehrtenrente ohne Hilflosenzuschuß gewährt. Die 
Rente und die Kinderzuschüsse dürfen zusammen 
die Bemessungsgrundlage nicht übersteigen. 

(2) Als Kinder gelten: 
1. die ehelichen Kinder, die legitimierten 

Kinder und die Wahl- und Stiefkinder; 
2. die unehelichen Kind~r einer weiblichen 

Versicherten; •. . 
. 3. die unehelichen Kinder eines männlichen 

Versicherten, wenn seine Vaterschaft im Wege 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder in einem 
sonst hiefür gesetzlich vorgesehenen Verfahren 
anerkannt oder im Prozeßwege gerichtlich fest-
gestellt ist. . 
- (3) Einer weiblichen Versehrten wird für ihr 
Kind, das eheliches Kind ihres Ehegatten ist oder 
dessen rechtliche Stellung hat, der Kinderzuschuß 
nur gewährt, wenn sie vor Eintritt des Ver­
sicherungsfalles den Unterhalt des Kindes über­
wiegend bestritten hat. 

(4) Der Kinderzuschuß ist auch nach der Voll­
endung des 18. Lebensjahres, jedoch nur auf 
besonderen Antrag zu gewähren oder weiterzu­
gewähren, wenn und solange das Kind 

1. wegen wissenschaftlicher oder sonstiger regel­
mäßiger Schul- oder Berufsausbildung sich noch 
nicht selbst erhalten kann, bis zur ordnungs-

/ 
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mäßigen Beendigung der Ausbildung, längstens 
jedoch bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres, 
oder 

2. wegen geistiger oder körperlicher Geprechen 
dauernd .außerstande ist, sich selbst den Unter· 
halt zu verschaffen, sofern das Gebrechen vor 
Vollend ung des 18 . Lebens jahres eingetreten ist. 

(5) Haben beide Elternteile Anspruch auf Ver­
sehrtenrente, so gebührt der Kinderzuschuß nur 
zur Rente des Elternteiles, der den Unterhalt des 
Kindes überwiegend bestreitet. 

Ruhen der Versehrten rente 
bei Anstaltspflege. 

§ 208. Wird einem Versehrten wegen der 
Folgen eines Arbeitsunfalles oder wegen einer 
Berufskrankheit Anstaltspflege aus der Kranken­
versicherung oder Unfallversicherung gewährt, 
so ruht während dieser Zeit die auf Grund dieses 
Versicherungsfalles gebührende Versehrtenrente 
einschließlich allfälliger Zuschüsse. 

Vor 1 ä u f i g e Ver s ehr t e n ren t e, 
G e 5 amt ver g Ü tun g. 

§ 209. (1) Kann die Versehrtenrente während 
der ersten zwei Jahre nach dem Eintritt des Ver­
sicherungsfalles wegen der noch nicht absehbaren 
Entwicklung der Folgen des Arbeitsunfalles oder 
der Berufskrankheit ihrer Höhe nach noch nicht 
als Dauerrente f.estgestellt wGrden, so hat der 
Träger der Unfallversicherung die Versehrten­
rente .als vorläufige Rente zu gewähren. Späte­
stens mit Ablauf des zweijährigen Zeitraumes 
ist die Versehrtenrente als Dauerrente festzu­
stellen; diese Feststellung setzt eine Knderung 
der Verhältnisse (§ 183 Abs. 1) nicht voraus und 
ist an die Grundlagen für die Berechnung der 
vorläufigen Rente ni,cht gebunden. 

(2) Ist zu erwarten, daß nur eine vorläufige 
Versehrtenrente zu gewähren ist, so kann der' 
Träger der Unfallversicherung den Versehrten 
durch eine Gesamtvergütung in der Höhe des 
voraussichtlichen Rentenaufwandes abfinden. 
Nach Ablauf des dieser Vergütung zugrunde 
gelegten Zeitraumes ist auf Antrag unter den 
Voraussetzungen des § 203 die entsprechende 
Versehrtenrente zu gewähren. . 

Entschädigung aus mehreren 
Ver sie her u n g s f ä 11 e n. 

§ 210. (1) Wird ein Versehrter neuerlich durch 
einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit 
geschädigt und beträgt die durch diese neuerliche 
Schädigung allein verursachte Minderung der 
Erwerbsfähigkeit mindestens 10 v. H., so ist die 
Entschädigung aus diesen mehreren Versiche­
rungsfällen nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 fest­
zustellen, sofern die Gesamtminderung der Er­
werbsfähigkeit auch nach allfälliger Berücksich­
tigung einer Beschädigung nach dem Kriegsopfer­
versorgungsgesetz 20 v. H. erreicht. 

(2) Spätestens vom Beginn des dritten Jahres 
nach dem Eintritt des neuerlichen Versicherungs­
falles an ist die Rente nach dem Grade der durch 
alle Versicherungsfälle verursachten Minderung 
der Erwerbsfähigkeit zu bemessen. Hiebei wird 
die einer abgefundenen Rente entsprechende 
Minderung. der Erwerbsfähigkeit berücksichtigt, 
jedoch ist die Gesamtrente um den Betrag zu 
kürzen, der dem Ausmaß der der abgefundenen 
Rente zugrunde gelegten Minderung der Er­
werbsfähigkeit entspricht .. 

(3) Die Gesamtrente ist nach der höchsten für 
die einzelnen Versicherungsfälle in Betrach t 
kommenden Bemessungsgrundlage zu bestimmen. 
Sie ist, wenn zur Entschädigung der einzelnen 
Versicherungsfälle verschiedene Träger der Un­
fallversicherung zuständig sind, von dem für den 
letzten Versicherungsfall zuständigen Versiche­
rungsträger ohne Anspruch auf Ersatz gegen die 
anderen Versicherungsträger zu erbringen. Der 
für die Leistung der Gesamtrente zuständige Ver­
sicherungsträger hat auch alle anderen in Betracht 
kommenden Leistungen aus der Unfallversiche­
rung ohne Anspruch auf Ersatz gegenüber an~ 
deren Trägern der Unfallversicherung zu ge­
währen. 

(4) Solange die Gesamtrente nach Abs. 2. nicht 
festgestellt ist, gebührt dem Versehrten unter den 
Voraussetzungen des Abs. 1 eine Rente ent­
sprechend dem Grade der durch die neuerliche 
Schädigung allein verursachten Minderung der 
Erwerbsfähigkeit; dies gilt auch, wenn nur ein 
Arbeitsunfall vorliegt und diesem eine Schädigung 
nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz voran­
gegangen ist. 

übergangsrente und übergangsgeld. 

§ 211. (1) Versicherten, für die bei der Fort­
setzung ihrer bisherigen Beschäftigung die Gefahr 
besteht, daß eine Berufskrankheit entsteht 
oder sich verschlechtert, 1$:ann, um ihnen den 
übergang zu einem anderen Beruf, der sie dieser 
Gefahr nicht aussetzt, zu ermöglichen und eine 
hiedurch verursachte Minderung des Verdienstes 
oder sonstige wirtsdlaftliche Benachteiligung aus­
zugleichen, längstens für ein Jahr eine über­
gangsrente bis zur Höhe der Vollrente gewährt 
werden. An Stelle dieser zeitlichen Rente kann 
ein dem einzelnen Fall angemessenes einmaliges 
übergangsgeld gewährt werden, das höchstens 
den Betrag der halben Jahresvollrente erreichen 
darf. Das übergangsgeld kann auch in Teil­
beträgen ausgezahlt werden. 

(2) Eine allfällige Versehrtenrente gebührt 
neben der übergangsrente. 

Versehrtengeid aus der 
U n f a 11 ver s ich e run g, 

§ 212. Der Träger der Unfallversicherung kann 
bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Eintritt 
des Versicherungsfalles an Stelle der Versehrten-
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rente Versehrtengeld gewähren, wenn zu erwar­
ten ist, daß über diese Zeit hinaus eine Ver­
sehrtenrente nicht gebührt. Das Versehrtengeld 
wird für Personen, die nach diesem Bundesgesetz 
krankenversichert sind, in der Höhe des sonst 
in der Krankenversicherung gebührenden Kran­
kengeldes gewährt; das Versehrtengeld ist auf 
Ersuchen des Unfallversicherungsträgers vom 
zuständigen Krankenversicherungsträger gegen 
Ersatz auszuzahlen. Für andere Versehrte beträgt 
das tägliche Versehrtengeld den 60. Teil eines 
Zwölftels der"Bemessungsgrundlage in der Unfall­
versicherung. § 208 gilt entsprechend. 

Witwenbeihilfe. 

§ 213. (1) Hat die Witwe eines Schwerver­
sehrten keinen Anspruch auf Witwenrente, weil 
der Tod des Versehrten nicht Folge eines Arbeits­
unfalles oder einer Berufskrankheit war, so erhält 
sie als einmalige Witwenbeihilfe 40 v. H. der 
Bemessungsgrundlage. 

(2) Die Witwenbeihilfe wird, wenn der Ver­
storbene zur Zeit seines Todes mehrere Ver­
sehrtenrenten bezogen hat, von dem Unfallver­
sicherungsträger ohne Anspruch auf Ersatz gegen 
die anderen Unfallversicherungsträger gewährt, 
der die Rente nach der höchsten Bemessungs­
grundlage zu leisten hatte. 

(3) § 217 ist entsprechend anzuwenden. 

2. UNTERABSCHNITT. 

Leistungen im Falle des Todes des Versicherten. 

Sterbegeld. 

§ 214. (1) Wurde durch einen Arbeitsunfall 
oder eine Berufskrankheit der Tod des Versehr­
ten verursacht, gebührt ein Sterbegeld aus der 
U nfa lIversicherung. 

(2) Das Sterbegeld beträgt den fünfzehnten 
T eil der Bemessungsgrundlage, mindestens 400 S. 

(3) Anspruch auf das Sterbegeld haben die im 
§ 170 aufgezählten Personen unter den dort an­
gegebenen Voraussetzungen und in der dort be­
stimmten Reihenfolge. 

(4) Besteht aus Anlaß des Todes des Versehrten, 
ein Anspruch auf Sterbegeld aus der Kranken­
versicherung (§§ 169 und 170), so wird das Ster­
begeld aus der Unfallversicherung nur in dem 
Ausmaß, um das die notwendigen Kosten der 
Bestattung das aus der Krankenversicherung ge­
bührende Sterbegeld übersteigen, der Person ge­
währt, die diese Kosten nachweisbar getragen hat, 
es sei denn, daß sie die Kosten auf Grund gesetz­
licher, satzungsmäßiger oder vertraglicher Ver-. 
pflichtung bestritten hat. 

W i t wen ren t e. 

§ 215. (1) Wu.rde der Tod des Versicherten 
durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrank­
heit verursacht, so gebührt der Witwe bis zu 
ihrem Tod oder ihrer Wiederverheiratung eine 

Witwenrente von jährlich 20 v. H. der Bemes-
sungsgrundlage. . 

(2) Solange die Witwe durch Krankheit oder 
andere Gebrechen wenigstens die Hälfte ihrer 
Erwerbsfähigkeit verloren oder wen11- sie das 
60. Lebensjahr vollendet hat, beträgt die Witwen­
rente jährlich 40 v. H. der Bemessungsgrundlage. 
Die Erhöhung der Witwenrente wegen Minde­
rung der Erwerbsfähigkeit wird nur gewährt, 
wenn diese länger als drei Monate bestanden hat. 

(3) Witwenrente gebührt auch der Frau, deren 
Ehe mit dem Versicherten für nichtig erklärt, 
aufgehoben oder geschieden worden ist, wenn ihr 
der Versicherte zur Zeit seines Todes Unterhalt 
(einen- Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines ge­
rich tlichen Urteiles, eines gerich tlichen Ver­
gleiches oder einer vor Auflösung (Nichtig­
erklärung) der Ehe eingegangenen, vertraglichen 
Verpflichtung zu leisten hatte, und, zwar sofern 
und solange die Frau nicht eine neue Ehe 'ge­
schlossen hat. Diese Witwenrente wird mit dem 
Betrag. gewährt, der dem gegen den Versicherten 
zur Zeit seines Todes bestehenden Anspruch auf 
Unterhalt (Unterhaltsbeitrag) entspricht; sie darf 
20 v. H. der Bemessungsgrundlage des Versicher­
ten jährlich nicht übersteigen. Eine vertraglich 
oder durch gerichtlichen Vergleich übernommene 
Erhöhung des Unterhaltes (Unterhaltsb.eitrages) 
bleibt außer Betracht, wenn seit dem Abschluß 
des Vertrages (Vvgleiches) bis zum Tod nicht 
mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(4) Im Falle der Wiederverheiratung wird die 
Witwenrente mit einem Betrag abgefertigt, der 
in den Fällen der A bs. 1 und 2 dem fünffachen 
hhresbetrag einer nach Abs. 1 zu bemesse~.den 
Witwenrente, in den Fällen des Abs. 3 dem funf­
f~chen Jahresbetrag der nach Abs. 3 gebührenden 
Witwenrente entspricht. 

(5) Wird die neue Ehe durch Tod des Ehegatten 
oder durch Scheidung oder Aufhebung aufgelöst 
oder für nichtig erklärt, so lebt der Anspruch auf 
die Witwenrente aus der früheren Ehe wieder, 
auf, wenn . 

a) die Scheidung oder Aufhebung nicht aus 
dem alleinigen oder überwiegenden Ver­
schulden der Ehegattin erfolgte oder 

b) bei Nichtigerklärung der Ehe die Ehegattin 
als schuldlos anzusehen ist 

und die Eheg-attin aus der neuen Ehe',keinen An­
spruch auf eirie mit der Witwenrente aus der 
früheren Ehe gleichwertige' Versorgung hat 
(Witwenrente aus einer gesetzlichen Versicherung, 
Versorgungsgenuß seitens des Dienstgebers oder 
einer von diesem unterhaltenen Versorgungsein­
richtung, Unterhalt seitens des Ehegatten oder> 
dergleichen). Das Wiederaufleberi. des Anspruches 
tritt mit dem der Auflösung (Nichtigerklärung) 
der letzten Ehe folgenden Monatsersten, frühe­
stens jedoch mit dem Monatsersten ein, der dem 
Ablauf von fünf Jahren nach dem seinerzeitlg~n 
Wegfall der Rente folgt. 

Zu 613 der Beilagen VII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)54 von 144

www.parlament.gv.at



Witwerrente. 

§ 216. Dem Witwer einer Versicherten, deren 
Tod durch/einen Arbeitsunfall oder eine Berufs­
krankheit verursacht wurde, gebührt eine Wit­
werrente von jährlich 40 v. H. der Bemessungs­
grundlage, wenn die Ehegattin seinen Lebens­
unterhalt überwiegend bestritten hat und er im 
Zeitpunkt des Todes erwerbsunfähig und be­
dürftig ist, solange die beiden letzten Voraus­
setzungen zutreffen. 

Eheschließung nach dem Eintritt 
des Versicherungsfalles. 

§ 217. Die Witwe (der Witwer) hat keinen 
Anspruch auf Rente, wenn die Ehe erst nach 
dem Eintritt des Versicherungsfalles geschlossen 
worden und der Tod innerhalb des ersten Jahres 
der Ehe eingetreten ist, es sei denn, 

1. daß in dieser Ehe ein Kind geboren oder 
durch die Ehe legitimiert wurde oder 

2. daß die Witwe sich im Zeitpunkt des Todes 
des Versicherten erwiesenermaßen im Zustand 
der Sdlwangerschaft befunden hat. 

Waisenrente. 

§ 218. (1) Den im § 207 Abs. 2 angeführten 
Kindern des Versicherten, dessen Tod durch 
einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit 
verursacht wurde, gebührt bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr eine Waisenrente; § 207 Abs.4 
ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Nach dem Tode einer versicherten Ehe­
gattin wird ihrem Kinde, das ein eheliches Kind 
des hinterbliebenen 'Ehegatten ist oder dessen 
rechtliche Stellung hat, eine Waisenrente nur ge­
währt, wenn die Verstorbene den Unterhalt des 
Kindes überwiegend bestritten hat. 

(3) Die Waisenr'ente beträgt für jedes einfach 
verwaiste Kind jährlich 20 v. H., für jedes dop­
pelt verwaiste Kind jährlich 30 v. H. der Bemes­
sungsgrundlage. 

(4) Treffen für dasselbe Kind d'ie Vorausset­
zungen für mehrere Waisenrenten zu, so wird 
nur die höchste gewährt. 

EI t'e r n- und Ge s c h w ist e r ren t e. 

§ 219. (1) Bedürftige Eltern (Großeltern) und 
unversorgte Geschwister des Versicherten, dessen 
Tod durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufs­
krankheit verursacht wurde, haben Ansprum auf 
eine Rente von zusammen jährlich 20 v. H. der 
B,emessungsgrundlage, wenn der Versicherte zum 
Lebensunterhalt dieser Personen aus seinem Ar­
beitsverdienst wesentlich beigetragen hat. 

(2) Eltern (Großeltern) und Geschwistern ge­
bührt eine Rente nur insoweit, als die Witwen­
(Witwer)rente und die Waisenrenten den Höchst­
betrag der Hinterbliebenenrenten (§ 220) nicht 
erschöpfen. Der Anspruch der Eltern geht dem 
der Großeltern, der Anspruch der Großeltern 
dem der Geschwister vor. 
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(3) Den Eltern (Großeltern) gebührt die Rente 
für die Dauer ihrer Bedürftigkeit, den unver­
sorgten Geschwistern bis zum vollendeten 18. Le­
bensjahr. § 207 Abs. 4 ist entsprechend anzuwen­
den. 

H ö c h s tau s maß der Hin t erb I i e ben e n­
ren t e n. 

§ 220. Mehrere gleichzeitig gebührende Wit­
wenrenten dürfen zusammen 40 v. H. der Bemes­
sungsgrundlage nicht übersteigen und sind inner· 
halb dieses Höchstausmaßes verhältnismäßig zu 
kürzen. Alle Hinterbliebenenrenten dürfen zu­
sammen 80 v. H. der Bemessungsgrundlage nidü 
übersteigen und sind innerhalb dieses Höchst­
ausmaßes verhältnismäßig zu kürzen. 

VIERTER TEIL. 
Pensionsver.icherung. 

ABSCHNITT 1. 

Gemeinsame Bestimmungen. 

Aufgaben und Gliederung der 
P e n s ion s ver sie her u n g. 

§ 221. Die Pensionsversicherung trifft in ihren 
Zweigen der Pensionsversicherung der Arbeiter, 
der Pensionsversicherung der Angestellten und 
der knappschaftlichen Pensionsversicherung V or­
sorge für die VersidH!rungsfälle des Alters, der 
geminderten Arbeitsfähigkeit (Invalidität, Berufs­
unfähigkeit, Dienstunfähigkeit), des Todes und 
der Eheschließung sowie für die Gesundheits­
fürsorge. 

Leistungen der Pensionsversiche­
rung. 

§ 222. (1) In der Pensionsversicherung der 
Arbeiter und in der Pensionsversicherung der 
Angestellten sind zu gewähren: 

1. aus dem VersicherungsfaJl des Alters / die 
Altersrente (§§ 253, 270); 

2. aus den Versicherungfällen der geminderten 
Arbeitsfähigkeit 

a) bei Invalidität die Invaliditätsrente aus der 
Pensionsversicherung der Arbeiter (§ 254), 

b) bei Berufsunfähigkeit die Berufsunfähig­
keitsrente aus der Pensionsversicherung der 
Angestellten (§ 271); 

3. aus dem Versicherungsfall des Todes 
a) die Hinterbliebenenrenten (§§ 257, 270), 
b) die Abfindung (§§ 269, 270); 
4. aus dem Versicherungsfall der Eheschließung 

der Ausstattungsbeitrag (§§ 268, 270). 

(2) In der knappschaftlichen Pensionsversiche-
rung sind zu gewähren: 

1. aus dem Versicherungsfa~l des Alters 
a) der Knappschaftssold (§ 275), 
b) die Knappschaftsaltersrente (§ 276); 
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2. aus den Versicherungsfällen der geminderten 
Arbeitsfähigkeit 

a)bei Dienstunfähigkeit die Knappschafts­
ren te (§ 277), 

b) bei Invalidität die Knappschaftsvollrente 
(§ 279); 

3. aus dem Versicherungsfall des Todes 
a) die Hinterbliebenenrenten (§ 282), 
b) die Abfindung .(§ 291); 

4. aus dem Versicherungsfall der Eheschließung 
der Ausstattungsbeitrag (§ 290); 

5. aus einem der Versicherungsfälle nach Z. 1 
bis 3 auch das Betgmannstreuegeld (§ 281). 

(3) Aus allen Zweigen der Pensionsversicherung 
können überdies Leistungen der Gesundheits­
fürsorge (§§ 300 und 301) gewährt werden. 
Ferner haben die Träger der Pensionsversiche­
rung nach Maßgabe des § 73 Abs. 1 bis 6 zur 
Krankenversicherung der Rentner Beiträge zu 
entrichten beziehungsweise den Aufwand für diese 
.Krankenversicherung zu tragen. 

Ein tri t t des Ver si ehe run g s fall e s. 

des Versicherungsfalles, wenn er auf einen Mo­
natsersten fällt, sonst der dem Eintritt des Ver­
sicherungsfalles folgende Monatserste. Wird je­
doch der Antrag auf eine Leistung nach Abs. 1 
Z. 1, 2 oder 4 erst nach EintFitt des Versiche­
rungfalles gestellt, so ist Stichtag für diese Fest­
stellung der Zeitpunkt der Antragstellung, wenn 
er auf einen Monat~ersten, fällt, sonst der dem 
Zeitpunkt der AntragsteIlung folgende Monats­
erste. 

Ver sie her u n g s z e i t e n. 

§ 224. Unter Versicherungszeiten sind di: in 
den §§ 225 und 226 angeführten Beitragsze1ten 
und die in den §§ 227, 228 und 229 angeführten 
Ersatzzeiten zu verstehen. 

Bei t rag s z ei t e n n ach dem I n k r af t­
treten dieses Bundesgesetzes. 

§ 225. (1) Als Beitragszeiten aus derZeit nach 
dem 31. Dezember 1955 sipd anzusehen: 

1. Zeiten einer Beschäftigung als Dienstnehmer, 
wenn sie die Pflichtversicherung in der Pensions­
versicherung nach § 4 oder § 7 begründet, und 

§ 223. (1) Der Versicherung~fall gilt als ein- zwar: 
a) wenn die Anmeldung zur Versicherung 

getreten: binnen sechs Monaten nach Beginn der Be-
1. bei Leistungen aus dem Versicherungsfall schäftigung erstattet worden ist, vom Tage 

des Alters mit der Erreichung des Anfallsalters; des Beginnes der Beschäftigung an, 
2. bei Leistungen aus den Versicherungsfällen b) sonst von dem Tag an, an dem die An-

geminderter Arbeitsfähigkeit, und zwar meldung beim Versicherungsträger einge-
a) im Falle dauernder Invalidität, Berufsunfä- langt oder die Pflichtversicherung ohne 

higkeit oder Dienstunfähigkeit mit deren vorhergehende Anmeldung bescheidmäßig 
Eintritt, wenn aber dieser Zeitpunkt nicht festgestellt worden 'ist; die vor diesem Tag 
feststellbar ist, mit der Antragstellung; in einer die Pflichtversicherung begründen-

b) im Falle vorübergehender Invalidität, Be- den Beschäftigung zurückgelegten Zeiten 
rufsunfähigkeit oder Dienstunfähigkeit mit gelten als Beitragszeiten nur, soweit die 
dem Ablauf der 26. Woche ihres Bestandes, Beiträge für diese Zeiten innerhalb von vier 
wobei Zeiträume einer auf der gleichen Jahren nach Fälligkeit wirksam (§ 230) ent-
Ursache beruhenden Invalidität, Berufs- richtet worden sind; 
unfähigkeit oder Dienstunfähigkeit zu- 2. Zeiten einer selbständigen Erwerbstätigkeit, 
sammenzurechnen sind, wenn diese Zeit- wenn die Erwerbstätigkeit die Pflichtversicherung 
räume nicht mehr als vier Monate ausein- in der Pensionsver3icherung begründet, sofern 
ander liegen; die Beiträge innerhalb von zwei Jahren nach 

c) im Falle der Invaliditätsrente, Berufsunfä- Fälligkeit- wirksam (§ 230) entrichtet worden 
higkeitsrente oder der Knappschaftsvoll- sind; 
rente, die der versicherten Ehegattin nach 3. Zeiten freiwilliger Versicherung, wenn die 
Vollendung ihres 55. Lebensjahres und nach Beiträge innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf 
dem Tode ihres Gatten gewährt wird des Beitragszeitraumes, für den sie gelten sollen, 
(§§ 254 Abs. 2, 271 Abs. 2 und 279 Abs. 2), wirksam (§ 230) entrichtet worden sind; 
mit dem Tode des Ehegatten, wenn dieser 4. Zeiten einer versicherungsfreien Beschäfti. 
nach Erreichung des Anfallsalters der Ehe- gung, für die nach ihrer Beendigung auf .Grund 
gattin liegt, sonst mit der Erreichung dieses gesetzlicher Vorschrift ein überweisungsbetrag 
Alters; entrichtet worden ist. 

3. bei Leistungen aus dem Versicherungsfall des (2) Die im Abs. 1 für die Entrichtung von Bei-
Todes mit dem Tod; trägen gesetzten Fristen verlängern sich um die 

4. bei Leistungen aus dem Versicherungsfall der Zeit eines Verfahrens, das zur Entscheidung über 
Eheschließung init der Eheschließung. die Versicherungspflicht oder über die Versiche-

(2) Stichtag für die Feststellung, ob, in welchem rungsberechtigung für den Zeitraum, für den die 
Zweige der.Pensi~nsversiche~.ung ~nd in w~lch~m I ~eiträge entrichtet werden, eingeleitet worden 
Ausmaße eIne Le1stung gebuhrt, 1st der EIntntt 1St. 
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(3) In Fällen besonderer Härte kann das Bun­
desministerium für soziale Verwaltung auch Bei­
träge, die für Zeiten nach Abs. 1 Z. 1 nach Ablauf 
von vier Jahren seit ihrer Fälligkeit entrichtet 
worden sind, als wirksam entrichtet anerkennen, 
sofern nicht § 230 entgegensteht. 

(4) Die Beitragszeiten werden in dem Zweige 
der Pensionsversicherung erworben, in dem die 
Beschäftigung (Erwerbstätigkeit) die Pflichtver­
sicherung begründete (Abs. 1 Z. 1 und 2) oder zu 
dem die Beiträge beziehungsweise der überwei­
sungsbetrag entrichtet wurden (Abs. 1 Z.3 
und 4). 

Bei t rag s z e i t e n vor dem I n k r a f t­
t r e t end i e ses B und e s g e set z e s. 

§ 226. (1) Beitragszeiten aus der Zeit vor 
dem 1. Jänner 1956 sind die Zeiten, die als 
Beitragszeiten nach den am 31. Dezember 1955 in 

"Geltung gestandenen Vorschriften anerkannt 
waren; hiezu gehören auch die vor dem 1. Jän­
ner 1919 in der ehemaligen österreichischen 
Angestellten(Pensions)versicherung erworbenen 
durch zwischenstaatliche übereinkommen dem 
Versicherungsträger eines anderen Staates zuge­
wiesenen Beitragszeiten unter den Voraus­
setzungen des § 127 Abs. 2 des Angestellten­
versicherungsgesetzes 1928, BGBI. Nr. 232/1928, 
und des § 346 Abs. 1 Z. 2 lit. d des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes 1938, BGBI. Nr. 1/ 
1938, dagegen nicht die in § 228 Abs. 1 Z. 2 
bezeichneten Zeiten; Bestimmungen in den am 
31. Dezember 1955 in Geltung gestandenen 
Vorschriften, nach denen Beitragszeiten nicht im 
vollen tatsächlichen Ausmaß auf die Wartezeit 
oder für die Bemessung der Leistungen anzu­
rechnen sind, bleiben außer Betracht. Beitrags­
zeiten vor dem 10. April 1945 werden hiebei -
unbeschadet anderer zwischenstaatlicher Rege­
lung - als Beitragszeiten nur anerkannt, wenn 
sie erworben worden sind: " 

1. in der österreichischen Sozialversicherung 
für einen Zeitraum vor Einführung der reichs­
rechtlichen Sozialversicherung in österreich oder 

2. in der reichsrechtlichen Sozialversicherung 
für einen Zeitraum nach deren Einführung in 
österreich, sofern bei Pflichtversicherung der Be­
schäftigungsort, bei freiwilliger Versicherung der 
Wohnort im Gebiete der Republik österreich 
lag oder 

3. in der reichsrechtlichen Sozialversicherung 
nach dem 12. März 1938 außerhalb des Gebietes 
der Republik österreich, sofern der Versidlerte 
unmittelbar vor dem 13. März 1938 seinen 
ordentlichen Wohnsitz im Gebiete der Republik 
Osterreich gehabt hat und zu den Personen 
gehört, die gemäß § 1, § 2 oder § 2 ades Staats­
bürgerschafts-überleitungsgesetzes 1949, BGBl. 
Nr. 276, die österreidlische Staatsbürgerschaft 
besitzen. " 
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(2) Nach dem 31. Dezember 1955 können 
für eine vorher gelegene Zeit Beitragszeiten noch 
insoweit erworben werden, als für diese Zeit 
nach den für sie in Geltung gestandenen oder 
nachträglich für sie getroffenen Bestimmungen 
Beiträge zu entrichten gewesen wären oder hätten 
entridltet werden können und eine wirksame 
Entrichtung solcher Beiträge bei entsprechender 
Anwendung der Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes noch zulässig ist. § 48 ist entsprechend 
anzuwenden. 

(3) Bei Anwendung der Abs.l" und 2 gelten 
Beitragszeiten 

1. der Invalidenversicherung nach der Reichs­
versicherungsordnung als Beitragszeiteri der Pen­
sionsversicherung der Arbeiter, 

2. der ehemaligen österreichischen Angestellten­
(Pensions)versicherung und der Angestelltenver­
sicherung nach dem Reichsangestelltenversiche­
rungsgesetz als Beitragszeiten der Pensionsver­
sicherung der Angestellten, 

3. der ehemaligen österreichischen Provisions­
versicherung der Bergarbeiter und Zeiten voll­
berechtigter Mitgliedschaft bei einer Bruderlade, 
ferner die Beitragszeitep der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung nach dem Reichsknapp­
schaftsgesetz und der knappschaftlichen Renten~ 
versicherung nach der Verordnung über die Neu­
regelung der Rentenversicherung im Bergbau 
vom 4. Oktober 1942, DRGBl. I S. 509, als Bei­
tragszeiten der knappschaftlichen Pensionsver­
sicherung. 

E r s atz z e i t e n n ach dem I n k r a f t­
t r e t end i e ses B und e s g e set z e s. 

§ 227. Als Ersatzzeiten aus der Zeit nach dem 
31. Dezember 1955 gelten 

1. in dem Zweige der Pensionsversicherung, 
in dem die erste nachfolgende Beitragszeit vor­
liegt, die Zeiten, in denen nach Vollendu~g des 
15. Lebensjahres eine inländische oder eine im 
Gebiete der ehemaligen österreichisch-ungari­
sehen Monarchie gelegene mindestens zweiklas~ 
sige gewerbliche, kaufmännische, land(forst)wirt­
schaftliche Schule oder Krankenpflegeschule, eine 
Mittel- oder eine Hochschule in dem für die be­
treffende Schul(Studien)art vorgeschriebenen nor­
malen Studiengange besucht wurde, sofern spä­
testens innerhalb dreier Jahre nach dem Verlassen 
der Schule eine sonstige Versicherungszeit oder 
eine neutrale Zeit im Sinne des § 234 Abs. 1 
Z. 4 vorliegt; hiebeiwerden höchstens zwei Jahre 
des Besuches einer Berufsschule, höchstens drei . 
Jahre des Besuches einer Mittelschule und höch­
stens vier Jahre des Hochschulbesuches berück­
sichtigt, und zwar jedes volle Schul(Studien)jahr, 
angefangen von demjenig,en, das im Kalender­
jahre der Vollendung des 15. Lebensjahres be~ 
gonnen hat, mit sechs Monaten, gerechnet ab 
dem" in das betreffende Schuljahr fallenden 
1. Jänner; 
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2. die Zeiten einer aus dem zweiten Weltkrieg 
herrührenden Kriegsgefangenschaft (Zivilinternie­
rung) und der Heimkehr aus ihr nach Maßgabe 
der entsprechend anzuwendenden Vorschriften 
des § 228 Abs. 1 Z. 1. 

Ersatzzeiten allgemeiner Art aus 
der _Zeit vor dem Inkrafttreten 

die ses B und e s g e set z e s. 

§ 228. (1) Als Ersatzzeiten aus der Zeit vor dem 
1. Jänner 1 <)56 gelten 

1. in dem Zweig derPensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitrags- oder 
Ersatzzeit vorliegt, Zeiten, in denen ein Ver­
sicherter,' der am Stichtage (§ 223 Abs. 2) die 
österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, 

a) während des ersten- oder zweiten Welt­
krieges Kriegsdienst oder einen nach den 
jeweils in Geltung gestandenen Vorschriften 
dem Kriegsdienst für die Berücksichtigung 
in der Rentenversicherung gleichgehaltenen 
Not- oder Luftschutzdienst geleistet oder 
sich in Kriegsgefangenschaft befunden hat, 

b) eine Wehr- oder Arbeitsdienstpflicht nach 
den jeweils in Geltung gestandenen V or­
schriften erfüllt hat; 

diese Zeiten gelten jedoch nur dann als Ersatz­
zeiten, wenn die letzte Beitrags- oder Ersatzzeit 
dem Beginn der Dienstleistung (Dienstpflicht) 
nicht mehr als drei Jahre vorangeht; soweit die 
Zeiten der Dienstleistung (Kriegsgefangenschaft,' 
Dienstpflicht) vor dem 1. Juli 1927 liegen und 
vorher nur eine zu einem Sechstel für die Warte­
zeit zählen~e Ersatzzeit liegt, zählen auch sie für 
die Wartezeit nur mit einem Sechstel ihres Aus­
maßes; 

2. in dem Zweige der Pensionsversicherung; zu 
dem nach § 114 Abs. 4 des Sozialversicherungs­
überleitungsgesetzes 1953, BGBl. N r. 99/1953, 
in der Fassung der 3. Novelle, BGBl. Nr. 165/ 
1954, oder nadl § 31 des 1. Sozialversicherungs­
Neuregelungsgesetzes, BGBl. Nr. 86/1952, in der 
Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 166/1954, 
oder nach § 502 Abs. 4 Beiträge nachentrichtet 
worden sind, die durch diese Beiträge gedeckten 
Zeiten mit den Beschränkungen des § 251; 

3. in dem Zweige der Pensionsversicherung, in 
dem die erste nachfolgende Beitragszeit vorliegt, 
Zeiten der im § 227 Z. 1 angegebenen Art nach 
Maßgabe der entsprechend anzuwendenden Vor­
schriften des § 227 Z. 1; 

4. in dem Zweige der Pensionsversicherung,.in 
dem die letzte vorangegangene Beitrags- oder Er­
satzzeit vorliegt, Zeiten, während derer der Ver­
sicherte infolge einer Freiheitsbeschränkung 
- außer auf Grund eines Tatbestandes, der nach 
den österreichischen Gesetzen strafbar ist oder 
strafbar wäre, wenn er im Inland gesetzt- wäre -
an der Verfügung über seine Arbeitskraft gehin­
dert gewesen ist. Diese Zeiten gelten jedoch nur 
dann als Ersatzzeiten, wenn die letzte Beitrags-

oder Ersatzzeit dem . Beginn der Behinderung 
nicht mehr als drei Jahre vorangeht. 

(2) Zur Kriegsgefangenschaft im Sinne des 
Abs. 1 Z. 1 lit. a zählt auch die Heimkehr aus 
ihr, soweit die Zeit nicht überschritten ist, die 
der Einberufene bei Berücksichtigung aller 
Zwischenfälle benötigte, um an seinen letzten 
Wohnort vor der Einberufung zurückzukehren. 
Der Kriegsgefangenschaft ist eine während des 

. Krieges verfügte Zivilinternierung gleichzuhalten. 

E r s atz z e i t e n für e-i n z eIn e Z w e i g e 
der Pensionsversicherung aus der 
Zeit vor dem Inkrafttreten dieses 

B und e s ge set z e s. 

§ 229. Als Ersatzzeiten aus der Zeit vor dem 
1. Jänner 1956 gelten in dem nachstehend 
angeführten Zweige der Pensionsversicherung: 

1. in der Pensionsversicherung der Arbeiter fol­
gende vor dem 1. Jänner 1939 gelegene Zeiten, 
soweit sie nicht unter Z. 3 fallen: 

a) Zeiten einer Beschäftigung als Arbeiter im 
Gebiete der Republik Osterreich, die nach 
dem Stande der österreichischen Vor­
schriften am 31. Dezember 1938 die 
Krankenversidlerungspflicht begründet hat 
oder begründet hätte, 

b) Zeiten einer Beschäftigung als Arbeiter im 
Gebiete der Republik österreich, die nach 
dem Stande der österreichischen Vor­
schriften am 31. Dezember 1938 kranken­
versicherungsfrei war, weil dem Arbeiter 
den gesetzlichen Leistungen der Sozialver­
sicherung gleichwertige Leistungen des 
Dienstgebers oder einer Fürsorgeeinrich­
tung des Dienstgebers gesichert waren, 
sofern nach dem Ausscheiden aus dem 
Beschäftigungsverhältnis keine Versorgungs­
leistung anfiel, 

c) Zeiten~ des Militärdienstes als länger die­
nende Mannschaftsperson oder zeitver­
pflichteter Unteroffizier des ehemaligen 
österreichischen Bundesheeres, sofern nach 
dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis 
kein Anspruch auf einen Versorgungs-
bezug anfiel; , 

diese Zeiten zählen für die Erfüllung der Warte­
zeit mit der vollen zurückgelegten Dauer, soweit 
sie jedoch vor dem -1. Juli 1927 liegen, nur zu 
einem Sechstel; für die Bemessung der Leistun­
gen gelten - ohne Rücksicht auf die tatsächliche 
Dauer und Lagerung dieser Zeiten - in jedem 
zwischen der Vollendung des 15. Lebensjahres 
und dem 1. Jänner 1939 liegenden vollen Ka­
lenderjahre 
bei Versicherten der Geburtsjahrgänge 

bis 1905 ......... ,............. 8 Monate, 
bei Versicherten der Geburtsjahrgänge 

1906 bis 1916 .................. 7 Monate, 
bei Versicherten der Geburtsjahrgänge 

1917 und später .............•.. 6 Monate 
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an Ersatzzeit als erworben; die sich hienach er­
gebende Versicherungszeit vermindert sich um 
acht beziehungsweise sieben beziehungsweise sechs 
Zwölf tel der Dauer anderer Versicherungszeiten 
und von Zeiten selbständiger Erwerbstätigkeit 
aus dem Zeitraum vor dem 1. Jänner 1939; 

2. in der Pensionsversicherung der Angestellten 
die vor dem 1. Jänner 1939 und nach der V 011-
endung des 15. Lebensjahres gelegenen Zeiten 
einer Beschäftigung als Angestellter, während 
derer nach dem Stande der Vorschriften ain 
31. Dezember 1938, abgesehen von der Vorschrift 
über das Mind,estalter von 17 Jahren, die Pflicht­
versicherung in der Angestellten(Pensions)versi­
cherung begründet wurde, soweit sie nicht schon 
als Beitragszeiten zählen; diese Ersatz~eiten zäh­
len für die Erfüllung der Warte~eit mit der vol­
len zurückgelegten Dauer, soweit sie jedoch vor 
dem 1. Juli 1927 liegen, nur zu einem Sechstel; 
für die Bemessung der Leistungen sind sie unter 
entsprechender Anwendung der Bestimmungen 
der Z. 1 zu zählen; 

3. in der knappschaftlichen Pensionsversiche­
rung 

a) die Zeiten, die vor dem 1. Jänner 1939 
in einer nach den Vorschriften der Pro­
visionsversicherung der Bergarbeiter (Bru­
derladenprovisionsversicherung) versiche­
rungspflichtigen Beschäftigung in dem Ge­
biete der Republik österreich als Arbeiter 
zurückgelegt ,worden sind, 

b) Zeiten der Beschäftigung als Arbeiter, die 
in einem im Gebiete der Republik Öster­
reich gelegenen Betriebe . seit " dem Jahre 
1924 bis zu der spätestens am 31. Dezem­
ber 1955 erfolgten Einbeziehung der 
Dienstnehmer dieses Betriebes ,in die knapp­
schaftliche Rentenversicherung zurückgelegt 
worden sind. 

U n wir k sam e Be it r ä g e. 

§ 230. (1) Beiträge, die nach dem Stichtage 
(§ 223 Abs. 2) für einen anderen Beitragszeit­
raumals den letzten dem Stichtag zeitlich un­
mittelbar vorangehenden entrichtet werden, sind 
für die Leistung aus dem eingetretenen Versiche­
rungsfall unwirksam. 

(2) Abs. 1 ist nicht auf Beiträge für Zeiträume 
anzuwenden, für welche die Versicherungspflicht 
oder die Berechtigung zur freiwilligen Versiche­
rung erst nach dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) in 
einem schon vorher eingeleiteten Verfahren 
festgestellt wurde. Er ist. auch nicht für über­
weisungsbeträge nach § 311 Abs. 1 anzuwenden. 

Ver s ich e run g s mon a t e, Beg r i f f. 

§ 231. Zur Feststellung der Leistungen aus 
der Pensionsversicherung, der überweisungs­
beträge nach § 308 und der Beitragsrückerstat­
tung nach § 314 sind die Versicherungszeiten in 
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Versicherungsmonate in folgender Weise zusam­
menzufassen: 

1. Jeder Kalen.dermonat, in dem mindestens 
Versicherungszeiten in der Dauer von 15 Tagen 
oder zwei ganze Beitragswochen, für die der 
Beitrag nach Beitragsklas~en berechnet worden 
ist, oder eine solche Beitragswoche und acht 
Tage an sonstigen V ersicherungszei ten liegen, 
ist ein Versicherungs monat. 

2. Liegen in einem Kalendermona~ nicht Ver­
sicherungszeiten in dem in Z. 1 angegebenen 
Mindestausmaß vor, so sind diese Versicherungs­
zeiten solchen in den nachfolgenden Kalender­
monaten, die. nicht schon nach Z. 1 Versiche­
rungsmonate sind, solange zuzuschlagen, bis in 
einem Kalendermonat Versicherungs zeiten in 
dem in Z. 1 angegebenen Mindestausmaß vor­
liegen. Dieser Kalendermonat ist sodann Ver­
sicherungsmonat. 

Hiebei ist von Versicherungszeiten, die sich 
zeitlich decken, nur eine zu zählen, wobei eine 
Beitragszeit der Pflichtversicherung einer Ersatz­
zeit oder einer Beitragszeit der freiwilligen Ver­
sicherung, eine Ersatzzeit einer Beitragszeit der 
freiwilligen Versicherung und von Versiche­
rungszeiten gleicher Art diejenige vorangeht, 
welche die höhere der unter entsprechender An­
wendung der §§ 243 und 244 ermittelten Bei­
tragsgrundlagen aufweist. Die Bestimmungen' 
des § 244 Abs. 2 und des § 249 Abs. 1 bleiben 
hievon unberührt. 

Ver sie her u n g s mon a t e, Art e n. 

§ 232. (1) Der einzelne Versicherungsmonat 
g.ilt als Beitragsmonat der Pflichtversicherung, 
als Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung 
oder als Ersatzrnonat, je nachdem Beitragszeiten 
der Pflichtversicherung, Beitragszeiten der frei­
willigen Versicherung oder Ersatzzeiten in dem 
betreffenden Monat das zeitliche übergewicht 
haben. Hat keine der in dem Versicherungs­
monat liegenden Arten von Versicherungszeiten 
das zeitliche übergewicht, so bestimmt /sich die / 
Art des Versicherungsmonates.nach der im § 231 
vorletzter Satz angegeben.en Reihenfolge. -

(2) Abs. 1 erster Satz ist entsprechend bei der 
Feststellung anzuwenden, welchem Zweige der 
Pensionsversicherung ein Versicherungsmonat 
zugehört. Haben die Versicherungszeiten keines 
beteiligten Zweiges der Pensionsversicherung das 
zeitliche übergewicht, so bestimmt sich die Zu­
gehörigkeit des Versicherungsmonates zu einem 
Zweige der Pensionsversicherung nach folgender 
Reihenfolge: knappschaftliche Pensionsversiche­
rung, Pensionsversicherung der Angestellten, 
Pensionsversicherung der Arbeiter. 

. (3) Abs. 1 erster Satz ist auch entsprechend an­
zuwenden, wenn festzustellen ist, bei welchem 
der mehreren Träger der Pensionsversicherung 
der Arbeiter ein Versicherungsmonat erworben 
ist. Hiebei gelten als erworben 
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a) Beitragszeiten vor dem 1. Jänner 1948 bei 
dem Träger der Pensionsversicherung der 
Arbeiter, der für die damals ausgeübte 
Beschäftigung nach den Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes zuständig gewesen wäre, 

b) Ersatzzeiten nach § 229 Z. 1 bei dem Trä­
ger der Pensionsversicherung, der für die 
während der Ersatzzeit ausgeübte Beschäf­
tigung nach den Vorschriften dieses Bun­
desges~tzes zuständig gewesen wäre, 

c) Ersatzzeiten nach § 228 Abs. 1 Z. 1 bei 
dem Träger der Pensionsversicherung der 
Arbeiter, bei dem die letzte vorangegan­
gene Versicherungszeit erworben worden 
ist, 

d) Ersatzzeiten nach § 228 Abs. 1 Z. 3 bei 
dem Träger der Pensionsversicherung der 
Arbeiter, bei dem die erste nachfolgende 
Beitragszeit erworben worden ist oder als 
erworben gilt. 

Haben die bei keinem der beteiligten Träger 
der Pensionsversicherung der Arbeiter erwor­
benen Versicherungszeiten das zeitliche über­
gewicht, so ist der Monat in folgender Reihen­
folge zuzuweisen: Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter, Land- und Forstwirtschaftliche So­
zial versicherungsanstalt, Versicherungsanstalt der 
österreichischen . Eisenbahnen. 

A n r e c h e n bar k e i t der Ver s ich e-
run g s mon a t e. 

§ 233. (1) Versicherungsmonate der Pensions­
versicherung aus der Zeit nach dem 31. Dezem­
ber 1938 sind anrechenbar, wenn sie in den 
Anrechnungszeitraum fall~n. Unter dem Anrech­
nungszeitraum ist der längste unmittelbar vor 
dem Stichtag (§ 223 Abs. 2), jedoch nach dem 
31. Dezember 1938 gelegene Zeitraum zu ver­
stehen, der mindestens zur Hälfte durch Ver­
sicherungsmonate gedeckt ist. Hiebei sind die in 
allen Zweigen der Pensionsversicherung erwor­
benen Versicherungsmonate zu berücksichti:gen. 

(2) Die vor dem 1. Jänner 1939 gelegenen Ver­
sicherungsmonate sind anrechenbar, wenn der 
Anrechnungszeitraum . bis zum 1. Jänner 1939 
zurückreicht. 

(3) Bei Anwendung des Abs. 1 bleiben neu­
trale Monate (§ 234) außer Betracht. 

Neu t r ale Mon a t e. 

§ 234. (1) Als neutral sind folgende Zeiten an­
zusehen, die nicht Versicherungszeiten sind: 

1. die Zeit zwischen dem Eintritt des Ver­
sicherungsfalles, wenn jedoch der Antrag auf eine 
Leistung nach § 223 Abs. 1 Z. 1, 2 oder 4 erst 
nach Eintritt des Versicherungsfalles gestellt 
wird, zwischen dem Zeitpunkt der Antragstel­
lung und dem Stichtag (§ 223 Abs. 2); 

2. Zeiten, während derer der Versicherte 
einen bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf 

eine Leistung aus dem Versicherungsfall des 
Alters oder aus einem Versicherungsfall der ge­
minderten Arbeitsfähigkeit oder eine Verletzten­
rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung auf 
Grund einer Erwerbsfähigkeitseinbuße von min­
destens 50 v. H. hatte, es sei denn, daß der An­
spruch wegen Verbüßung einer Freihei~sstrafe 
oder einer Anhaltung im Sinne des § 89 Abs. 1 
Z.1 ruhte; 

3. die Zeit, die zwischen der Erfüllung der 
Voraussetzungen für den Anspruch auf eine 
Leistung aus dem Versicheru~gsfall des Alters 
und der Antragstellung auf die Leistung liegt; 

4. Zeiten eines Dienstes (einer Dienstpflicht) 
der im § 228 Abs. 1 Z. 1 lit. a und b bezeich­
neten Art, jedoch nur für Personen, die am 
Stichtage (§ 223 Abs. 2) die österreichische Staats­
bürgerschaft besitzen; 

5. Zeiten, während derer der Versicherte 
Krankengeld (Wochen geld) auf Grund gesetz­
licher Versicherung bezog, ferner Zeiten einer 
auf Grund gesetzlicher Versicherung oder der 
gesetzlichen Fürsorge für die Opfer des Krieges 
oder des Kampfes um ein freies demokratisches 
Österreich gewährten Anstalts(Heilstätten)pflege 
und nach dem 31. Dezember 1945 gelegene Zei­
ten einer auf Krankheit gegründeten Arbeits­
unfähigkeit arbeitsloser als solcher nicht kran­
kenversicherter . Personen; 

6. Zeiten, während derer der Versicherte wegen 
Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der Arbeits­
losenversicherung (Arbeitslqsenfürsorge) bezog 
oder nach dem 31. Dezember 1945 als arbeitslos 
gemeldet war, jedoch vom Bezug einer solchen 
Geldleistung aus einem anderen Grund als wegen 
Arbeitsunwilligkeit, Auflösung des Dienstverhält­
nisses durch eigenes Verschulden, freiwilliger Lö­
sung des Dienstverhältnisses ohne triftigen Grund 
oder Unterlassung der Kontrollmeldung ausge­
schlossen war; 

7. Zeiten nach dem vollendeten 62., bei Frauen 
nach dem vollendeten 57. Lebensjahre, während 
derer weder eine unselbständige Erwerbstätigkeit 
noch eine den notwendigen Lebensunterhalt 
sichernde selbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt 
wurde, sofern innerhalb der letzten zwölf Monate, 
vor diesen Zeiten mindestens fünf Beitragsmonate 
in der Pensionsversicherung auf Grund einer nach 
§ 1 Abs. 2 lit. c, d oder e des Arbeitslosenver­
sicherungsgesetzes, BGBI. Nr. 184/1949, in der 
jeweils geltenden Fassung, arbeitslosenversiche­
rungsfreien Beschäftigung erworben worden sind; 

8. Zeiten einer Beschäftigung als Dienstnehmer 
in der Zeit zwischen dem 1. Jänner 1939 und dem 
31. Dezember 1955; die von Gesetzes wegen ren­
tenversicherungsfrei gewesen sind, für die aber 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
Pensionsversicherungspflicht gegeben wäre; 

9. Zeiten einer Untersuchungshaft, wenn das 
strafgerichtliche Verfahren gemäß § 90 oder § 109 
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der Strafprozeßordnung eingestellt worden ist 
oder mit einem Freispruche geendet hat. 

(2) Die neutralen Zeiten sind als neutrale 
Monate zu erfassen. Neutraler Monat ist jeder 
Kalendermonat, in dem mindestens 15 Tage neu­
traler Zeiten liegen und der nicht Versicherungs­
monat ist. Neutrale Zeiten verschiedener Art, die 
sich zeitlich decken, sind nur einfach zu zählen. 

Allgemeine Voraussetzungen der 
Lei s tun g san s p r ü ehe. 

§ 235. (1) Der Anspruch auf jede der,im § 222 
Abs. 1 und 2 angeführten Leistungen mit Aus­
nahme der Abfindung nach § 269 Abs.l 
Z. 1 ist abgesehen von den in den 
Abschnitten II bis IV festgesetzten beson­
deren Voraussetzungen - an die allgemeinen 
Voraussetzungen geknüpft, daß die Wartezeit 
(§ 236) und die Dritte/deckung (§ 237) durch 
Versicherungsmonate im Sinne des Abs. 2 erfüllt 
sind. 

(2) Für die Erfüllung der Wartezeit und der 
Dritteldeckung sind die anrechenbaren Versiche­
rungsmonate aller Zweige der Pensionsversiche­
rung, bei der Knappschaftsrente und dem Knapp­
schaftssold jedoch nur die anrechenbaren Versiehe­
rungsmonate der knappschaftlichen Pensionsver­
sicherung, beim Knappschaftssold außerdem die 
anrechenbaren Beitragsmonate der ehemaligen 
österreichischen Angestellten(P ensions )versiche­
rung zu berücksichtigen, während derer wesent­
lich bergmännische oder ihnen gleichzuhaltende 
Arbeiten (§ 236 Abs. 3) verrichtet worden sind. 

(3) Die allgemeinen Voraussetzungen entfallen 
für eine Leistung aus einem Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit oder aus dem Ver­
sicherungsfall des Todes, wenn der Versicherungs­
fall die Folge eines Arbeitsunfalles (§§ 175 und 
176) oder einer Berufskrankheit (§ 177) ist, die 
bei einem unfallversicherten Dienstnehmer oder 
einer unfallversicherten dem Dienstnehmer nach 
§ 4 Abs. 3 gleichgestellten Person eingetreten 
sind. 

Wartezeit. 

§ 236. (1) Die Wartezeit ist erfüllt; wenn am 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) Versicherungsmonate im 
Sinne des § 235 Abs. 2 in folgender Mindestzahl 
vorliegen: 

1. für eine Leistung aus einem Versicherungs­
fall der geminderten Arbeitsfähigkeit sowie aus 
dem Versicherungsfall des Todes oder der Ehe­
schließung 60 Monate, bei Personen, die erst­
malig nach dem vollendeten 50. Lebensjahr und 
nach dem 31. Dezember 1955 vervcherungspflich­
tig geworden sind, 96 Monate; Beitragsmonate 

,der freiwilligen Versicherung zählen auf diese 
Wartezeit nur zur Hälfte; 

2. für eine Leistung aus dem Versicherungs­
fall des Alters 180, für den Knappschaftssold 
300 Monate. 
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(2) Für den Knappschaftssold müssen während 
der fÜli die Erfüllung der Wartezeit erforder­
lichen . Versicherungsmonate wenigstens durch 
180 Monate wesentlich bergmännische oder ihnen 
nach Schwere und Gefahr gleichzuh~ltende Ar­
beiten (Abs. 3) verrichtet worden sein. Bei Ange­
stellten müssen für die Knappschaftsrente wäh­
rend der für ~ie Erfüllung der Wartezeit erfor­
derlichen Versicherungsmonate wenigstens durch 
30 Monate solche Arbeiten verrichtet worden 
sein. Als A~gestellte sind Personen anzusehen, 
die, wenn nicht ihre Zugehörigkeit zur knapp­
schaftlichen Pensionsversicherung begründet 
wäre, nach § 14 zur P-ensionsversicherung der 
Angestellten gehören würden. 

(3) Als wesentlich bergmännisch sind Arbeiten 
anzusehen, die infolge der Natur des Bergbaues 
mit besonderen Gefahren für die Gesundheit 
verknüpft sind oder eine vorzeitige Abnutzung 
der Arbeitskraft zur Folge haben. Welche Ar­
beiten den wesentlich bergmännischen nach 
Schwere und Gefahr gleichzuhalten sind, be­
stimmt das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Handel und Wiederaufbau. 

D r i t tel d eck u n g. 

§ 237. (1) Die Dritteldeckung ist gegeben, wenn 
die letzten 36 Kalendermonate vor dein Stich­
tag (§ 223 Abs. 2), die nicht neutrale Monate 
sind, zwölf Versicherungsmonate im Sinne des 
§ 235 Abs. 2 enthalten. 

(2) Das Erfordernis der Dritteldeckung entfällt 
außer in dem Falle des § 235 Abs. 3 auch, wenn 
die Zeit vom 1. Jänner 1939 oder VOm späteren 
erstmaligen Eintritt in die Versicherung an bis 
zum Stichtag (§ 223 Abs. 2) nach Ausschaltung 
der neutralen Monate zu drei Vierteln mit 
Versicherungsmonaten im Sinne des § 235 Abs. 2 
gedeckt ist. 

(3) Bei der Knappschaftsrente und dem Knapp­
schaftssold bleiben fur die Feststellung der Dek­
kung nach Abs. 1 und 2 neutrale Monate nur 
außer Betracht, wenn ihnen zuletzt ein Versiche~ 
rungsmonat der knappschaftlichen ' Pensions­
versicher\lng vorangeht. 

B e m e s s u n g s g run dIa g e. 

§ 238. (1) Bemessungsgrundlage für die Leistun­
gen aus der Pensionsversicherung ist die in der 
Bemessungszeit (Abs. 3) im Durchschnitt auf 
einen Versicherungsmonat entfallende Beitrags­
grundlage nach Maßgabe des § 242. Die Bemes­
sungsgrundlage ist auf volle Schilling aufzu­
runden, 

(2) Für die Ermittlung der Bemessungszeit 
kommen die letzten 60 anrechenbaren Versiche­
rungsmonateaus allen Zweigen der Pensions­
versicherung vor dem Bemessungszeitpunkt in 
Betracht, die nicht zwischen dem 1. Jänner 1947 
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und dem 30. September 1950 liegen. Bemessungs­
zeitpunkt ist der Stichtag (§223 Abs. 2). 

(3) Die Bemessungszeit umfaßt die nach Abs. 2 
in Betracht kommenden Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung, wenn aber solche nicht oder 
wenn weniger als 36 solche Monate vorliegen, 
außerdem die letzten sonstigen nach Abs. 2 in 
Betracht kommenden Versicherungsmonate bis 
zu einer Bemessungszeit von 36 Monaten; Bei­
tragsmonate der freiwilligen Versicherung, sind 
hiebei nur zur Hälfte zu zählen. Versicherungs­
monate, die auch Zeiten enthalten, während 
deren Kranken(Wochen)geld, Arbeitslosengeld 
oder Notstandshilfe aus gesetzlicher Versicherung 
bezogen wurde oder bei Einbeziehung in eine 
solche Versicherung hätte bezogen werden 
können, ferner Versicherungsmonate, während 
derer Krankenhauspflege auf Rechnung eines 
Versicherungsträgers gewährt wurde, sind außer 
Betracht zu lassen. 

(Abs. 2 Z. 1) entfallenden Steigerungs betrag 
und Leistungszuschlag anzuwenden. 

Bemessungsgrundlage aus einem 
fr ü h e ren Ver s ich e ru n g s fall. 

§ 240. Fällt eine Rente innerhalb fünf Jahren 
nach Wegfall einer anderen nach diesem Bundes­
gesetz festgestellten Rente der Pensions­
versicherung an, so tritt, wenn es für den 
Leistungswerber günstiger ist, an Stelle der sich 
nach § 238 oder § 239 ergebenden Bemessungs­
grundlage für die Bemessung des Grundbetrages 
und des bis zum Bemessungszeitpunkt der weg­
gefallenen Leistung erworbenen Steigerungs­
betrages und Leistungszuschlages die Bemessungs­
grundlage, von der diese Leistung bemessen war. 

B e,m e s s u n g s g run dia g e bei Ni c h t-
e r füll u n g , der War t e z e i t. 

§ 241. Läßt sich in Fällen des § 235 Abs. 3 
eine Bemessungsgrundlage nach den §§ 238 bis 
240 nicht ermitteln, so ist die Bemessungsgrund­
lage gleich einem Zwölf tel der Bemessungsgrund­
lage für die Leistungen der Unfallversicherung; 
Erhöhungen dieser Bemessungsgrundlage nach 
§ 180 sind hiebei zu berücksichtigen. 

B e r ü c k s ich t i gun g der . Bei t rag s­
g run dia gen 1 n der B e m e s s u n g s­

grundlage. 

§ 242. (1) Die Bemessungsgrundlage nach den 
§§ 238 und 239 ist aus den Beitragsgrundlagen 

B e m e s s u n g s g run dia gen ach V 0 11- der Versicherungsmonate, welche die Bemessungs-
end u n g des 45. Leb e n s j a h res. zeit bilden (§§ 238 Abs. 3 und 239 Abs. 2 Z. 2), 

(4) Die Bemessungsgrundlage darf den Betrag 
von 2400 S nur übersteigen, wenn und soweit 
ihn auch die durchschnittliche monatliche Bei­
tragsgrundlage in den letzten 120 anrechenbaren 
Beitragsmonaten der Pflichtversicherung oder in 
der vorhandenen geringeren Zahl solcher Monate 
überschreitet. Ist es jedoch für den Versicherten 
günstiger, so sind in die letzten 120 Beitrags­
monate auch die Beitragsmonate der freiwilligen 
Versicherung ,einzubeziehen. Abs. 3 letzter Satz 
ist entsprechend anzuwenden. 

§ 239. (1) Wenn der VersicherunO'sfall nach I zu. ermitteln. Hiebei sind Beitragsgrundlagen von 
Vollendung des 45. 'Lebensjahres eint;itt und es Beltra~smonaten de,r freiwilligen Versicherung 
für den Leistungswerber günstiger ist, tritt an nur mIt. dem. halben Betrage anzusetzen. 
Stelle der Bemessungsgrundlage nach § 238 nach (2) DIe. BeIt~agsgrundlage eines Versicherungs­
Maßgabe des Abs. 3 die Bemessungsgrundlage monates 1st .dIe Sum~e der nach den §§ 243 
nach Vollendung des 45. Lebensjahres. ~nd 244 er~lttelten Beltragsgrundlagen der Ver-

(2) D · B dl ch V 11 d SIcherungszelten, aus denen der Versicherungs-Ie emessungsgrun age na 0 en ung ch 2 .. ,. 
des 45. Lebensjahres ist unter entsprechender mor:at na § 31 entstanden Ist. Eme Hoher~ 
A d d § 238 Ab 1 d 4 

. f 1 verSIcherung hat außer Betracht zu bleiben 
nwen ung es s. un WIe 0 gt zu . 

ermitteln: . Beitragsgrundlage in normal'en 
1. Als Bemessungszeitpunkt gilt der nach Voll- Fäll e n. 

endung des 45. Lebensjahres des Versicherten 
liegende Monatserste, an dem erstmalig 60 an­
rechenbare Beitragsmonate der Pflichtversiche­
rung oder anrechenbare Monate von Ersatzzeiten 
nach § 227 Z. 2 oder 228 Abs. 1 Z. 1 vorliegen. 
Zu berücksichtigen sind hiebei nur Versicherungs­
monate der bezeichneten Arten, die nicht 
zwischen dem 1. Jänner 1947 und dem 30. Sep­
tember 1950 liegen. 

2. Als Bemessungszeit gelten die letzten 60 
vor dem Bemessungszeitpunkt gelegenen an-' 
rechenbaren V ersicherungsmona te nach Z. 1. 

(3) Die nach Abs. 2 ermittelte Bemessungs­
grundlage ist nur auf den Grundbetrag und den 
auf die Zeit bis zum Bemessungszeitpunkt 

§ 243. (1) Beitragsgrundlage ist 
1. für nach dem 31. Dezember 1955 gelegene 

Beitragszeiten die allgemeine Beitragsgrundlage 
nach den §§ 44 bis 48; 

2. für vor dem 1. Jänner 1956 gelegene Bei­
tragszeiten 

a) wenn in den Unterlagen für die Bemes­
sung der. Steigerungsbeträge nach bishe­
rigem Recht ein Arbeitsverdienst vor­
gemerkt ist, dieser Arbeitsverdienst; Arbeits­
verdienste aus der Zeit vom 1. Oktober 1950 
bis zum 31. Juli 1951 sind hiebei mit dem 
1'2fachen Betrage, Arbeitsverdienste aus 
der Zeit vor dem 1. Jänner 1947 mit dem 
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sechsfachen Betrag anzusetzen; die Bei­
tragsgrundlage darf 60 S für den Kalen­
dertag (1800 S für den Kalendermonat), 
für Beitragszeiten von der Beitragsperiode 
August 1954 an und für Beitragszeiten der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung aus 
der Zeit vor dem 1. Jänner 1947 jedoch 
80 S für den Kalendertag (2400 S für den 
Kalendermonat) nicht übersteigen; 

b) wenn in den Unterlagen für die Bemes­
sung der Steigerungsbeträge nach bisheri­
gem Recht eine Beitrags(Gehalts)klasse 
vorgemerkt ist, der in der Anlage 2 angege­
bene Betrag; 

c) abweichend von lit. a in der Pensions­
versicherung der Angestellten für Beitrags­
zeiten vor dem 1. Juli 1927 allgemein bei 
männlichen Versicherten 50 S, bei weib-· 
lidlen Versicherten 40 S für den Kalen­
dertag (1500 S beziehungsweise 1200 S für 
den Kalendermonat); 

d) ebenfalls abweimend von lit. a in der 
knapPsQ~aftlichen Pensionsversicherung für 
Beitragszeiten der Arbeiter vor dem 
1. April 1939 allgemein bei männlimen 
Versicherten 45 S, bei weiblichen Ver­
sicherten 30S für den Kalendertag (1350 S 
beziehungsweise 900 S für den Kalender­
monat); 

e) gleichfalls abweichend von lit. a in der 
Pensionsversicherung der Arbeiter für ß.ei­
tragszeiten, für die nach den Bestimmungen 
des § 80 a SV -ÜG. 1953 ein Mindestbeitrag 
zu leisten . war, der zehnfache Mindest­
beitrag; 

3. für Ersatzzeiten 
a) nach § 229 Z. 1 ein Betrag in der sechsfachen 

Höhe des in der betreffenden Z,eit üblichen 
Arbeitsverdienstes gleidurtig Besmäftigter, 

b) nam § 229 Z. 2 der in Z. 2 lit. c. angege­
bene Betrag, 

c) nach § 229 Z. 3 der in Z. 2 lit. d an­
gegebene Betrag; 

4. für Ersatzzeiten nach § 227 Z. 2 und nach 
§ 228 Abs. 1 Z. 1 die Beitragsgrundlage, die sich 
nam Z. 2 oder 3 im Durmsdmitt der letzten 
drei Versimerungsmonate vor dem Beginn dieser 
Ersatzzeit ergibt und für Ersatzzeiten nam 
§ 227 Z. 1 und nach § 228 Abs. 1 Z. 3 7 S für 
den Kalendertag (210 S- für den Kalendermonat). 

(2) Der Beitragsgrundlage nam Abs. 1 Z. 1 und 
Z. 2 lit. a sind die Sonderzahlungen nam § 49 
Abs. 2 dieses Bundesgesetzes beziehungsweise nach 
§ 11 Abs. 1 zweiter Satz des Rentenbemessungs­
gesetzes, BGBl. N r. 151/1954, zuzuschlagen, so­
weit von ihnen Beiträge zur Pensionsversicherung 
zu entrichten waren und sie zwei Monatsbezüge 
(amt Wochenbezüge) je Kalenderjahr nimt über­
schreiten. Sonderzahlungen in einem Kalender­
jahr, das nicht zur Gänze in. die Bemess1lngszeit 

63 

fällt, sind mit dem entsprechenden Anteil zu be­
rücksich tigen. 

(3) Erhöhungen der Beitragsgrundlagen in den 
letzten zwölf Monaten der Bemessungszeit sind 
nimt zu berücksichtigen, soweit sie im Durm­
smnitt 10 V. H. des Durmsmnittes der Beitrags­
grundlagen in der vorangegangenen Bemessungs­
zeit überschreiten. Diese Erhöhungen sind jedom 
zu berücksidltigen, wenn sie auf Grund gesetz­
limer Bestimmung, lohn gestaltender Vorschrif­
ten eines öffentlim-remtlimen Dienstgebers, 
eines Kollektivvertrages oder eines spätestens 
fünf Jahre vor dem Stimtage (§ 223 Abs. 2) ge­
smlossenen Dienstvertrages gebühren. 

Bei t rag s g run dia gei n, b e S 0 n d e­
ren F ä 11 e n. 

§ 244. (1) Falls für eine vor dem 1. Jänner 
1946 gelegene Versimerungszeit die Unterlagen 
für die Bemessung der Steigerungs beträge nam 
bisherigem Remt nimt vorhanden sind, hat der 
Versimerungsträger die Beitragsgrundlagen für 
Zeiten der Pflichtversimerung nach § 243 Abs. 1 
Z. 2 lit. a unter Bedachtnahme auf die damals 
üblime Höhe der Arbeitsverdienste gleimartig 
Beschäftigter festzusetzen, Für Zeiten freiwilliger 
Versicherung gilt in solmen Fällen als Beitrags­
grundlage für den Kalendertag 7 S. 

(2) Wurde für vor dem 1. Jänner 1956 ge­
legene Beitragszeiten der Beitrag zur Höherver­
simerung gemeinsam mit dem Beitrag für die 
Pflimtversicherung oder für die freiwillige Ver­
simerung in einer Beitrags(Gehalts)klasse ent­
rimtet, so gilt als Beitragsgrundlage der in der 
Anlage 2 angegebene Betrag, wenn jedom eine 
höhere Beitragsklasse vorgemerkt ist, der in 
dieser Anlage für die hömste Beitrags(Gehalts)­
klasse angegebene Betrag. 

(3) Die BeitragsgrundlageQ von Versimerungs­
zeiten, die sim zeitlim decken, werden zusam­
mengeremnet und bis zur Höchstbeitragsgrund­
lage berücksimtigt. Hiebei gilt als Hömst­
beitragsgrundlage für Versicherungszeiten vor 
dem 1. Jänner 1956 der Hömstbetrag nach 
§ 243 Abs. 1 Z. 2 lit. a. 

(4) Für Beitragszeiten der Pflimtversimerung, 
während derer wegen Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit nur ein Teilentgelt geleistet worden 
ist, gilt als Beitragsgrundlage das volle Entgelt. 

Lei s tun g s zug e hör i g k e i t. des V e r­
sie her t e n i n der P e n s ion s ver s ich e­

run g. 

§ 245. (1) Hat der Versicherte Versimerungs­
monate in mehreren Zweigen der Pensionsver­
simerung erworben, so kommen für ihn die Lei­
stungen des Zweiges in Betramt, dem er leistungs­
zugehörig ist.' Die Leistungszugehörigkeit des 
Versimerten richtet sim für· Lelstungen aus den 
im § 221 angeführten Versicherungsfällen nach 
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den Abs. 2 bis 5, für Leistungen der Gesundheits­
fürsorge nach dem Abs. 6. 

~2) Liegen in den letzten 15 J~hren vor dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) nur anrechenbare Versi­
cherungsmonate eines Zweiges der Pensionsver­
sicherung vor, so ist der Versicherte diesem 

Arbeiter ist, wenn in den letzten 15 Jahren vor 
dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) Versicherungsmonate 
bei mehreren Trägern dieses Zweiges erworben 
worden sind, der leistungszuständige Versiche­
rungsträger unter entsprechender Anwendung des 
§ 245 zu bestimmen. 

Zweige leistungszugehörig. 
Ersatzanspruch des leistungszu­

(3) Liegen in den letzten 15 Jahren vor dem s t ä n d i gen Ver s ich e run g s t r ä ger s. 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) anrechenbare Versiche-
rungsmonate aus mehreren Zweigen der Pensions- § 247. (1) Derleistungszuständige Versiche­
versicherung vor, so ist der Versicherte dem rungsträger hat gegenüber den anderen Versiche­
Zweige, in dem die größere oder größte Zahl von rungsträgern, die an dem bei Bemessung der Lei­
Versicherungsmonaten anrechenbar ist, wenn stung berücksichtigten Versicherungsverlauf be­
aber die gleiche Zahl von Versicherungsmonaten teiligt sind, Anspruch auf Ersatz eines entspre­
anrechenbar ist, dem Zweige leistungszugehörig, chenden Teiles der Leistung. 
in dem der letzte anrechenbare Versicherungs- (2) Die näheren Bestimmungen über den nach 
monat vorliegt. Hiebei zählen Versicherungs- Abs. 1 zu leistenden Ersatz trifft das Bundesmini­
monate, die mehr als zehn Jahre vor dem im sterium für soziale Verwaltung. Bei der Fest­
Abs. 2 angegebenen Zeitpunkt liegen, nur zur setzung des Ersatzes ist hauptsächlich auf die 
Hälfte." , I Zahl der anrechenbaren Versicherungsmonate, die 

(4) Für die Anwendung der Abs. 2 und 3 zählen I bei jedem der betei~igten Ver~icherungsträger 
neutrale Monate, während derer ein Leistungs- z~gebracht ",:orden smd, Bedamt zu nehmen. 
anspruch aus dem Versicherungsfall des Alters Eme Pauschaherung des Ersatzes kann vorge­
oder aus einem Versicherungsfall der geminder- sehen werden. 
ten Arbeitsfähigkeit gegeben war, als Versiche­
rungsmonate des Zweiges; aus dem dieser Lei­
stungsanspruch herrührte. 

(5) Ein Versicherter, der aus der Pensionsver­
sicherung der Arbeiter zur Pensionsversicherung 
der Angestellten oder zur knappschaftlichen Pen­
sionsversicherung oder aus der Pensionsversiche­
rung der Angestellten zur knappschaftlichen Pen­
sionsversicherung übergetreten war, ist für eine 
Leistung aus einem Versicherungsfalle der ge­
minderten Arbeitsfähigkeit oder des Todes, wenn 
der Versicherungsfall durch einen Arbeitsunfall 
(§§ 175 und 176) oder eine Berufskrankheit 
(§ 177) herbeigeführt ist, der (die) nach dem 
übertritt eingetreten ist, jedenfalls dem Zweige 
leistungszugehörig, dem er bei Eintritt des Ver­
sicherungsfalles für die Unfallversicherung ver­
sicherungszugehörig war. 

(6) Für Leistungen der" Gesundheitsfürsorge 
sind Versicherte dem Zweige der Pensionsver­
sicherung, in dem sie zuletzt ununterbrochen 
durch sechs Monate versichert waren, Rentner 
dem Zweige leistungszugehörig, aus dem ihnen 
der Rentenanspruch zusteht. Ist ein Rentner 
gleichzeitig Versicherter, so gilt er für die Fest­
stellung der Leistungszugehörigkeit in der Ge-

" sundheitsfürsorge als Versi<;herter. 

n ö her ver s ich e run g, Be r ü c k s ich t i­
gun gin der l!. eis tun g. 

§ 248. (1) Für Beiträge zur Höherversicherung, 
die für V ersicherungszei ten geleistet wurden oder 
nach den §§ 70, 249 bis 251 als geleistet gelten, 
ist in allen Zweigen der Pensionsversidlerung ein 
besonderer Steigerungs betrag zu gewähren, wenn 
diese Versicherungszeiien in anrechenbaren Ver­
sicherungsmonaten erfaßt sind. Er beträgt bei der " 
Rente aus eigener Pensionsversicherung mit Aus­
nahme der Knappsdlaftsrente monatlidl 1 v. H., 
bei der Knappsdlaftsrente monatlich 0'5 v. H. der 
Beiträge zur Höherversicherung. " 

(2) Für die Bemessung des besonderen Steige­
rungsbetrages sind Beiträge zur Höherversiche­
rung, die für vor dem 1. Jänner 1956 gelegene 
Versicherungszeiten entrichtet wurden, mit fol­
genden Beträgen anzusetzen: 

a) bei gesonderter Entl ichtung des Beitrages" 
zur Höherversicherung mit dem in der An-
lage 3 angegebenen Betrag; '/3 

b) bei Entrichtung des Beitrages zur Höherver­
sicherung gemeinsam mit dem Beitrage für 
die Pflicht- oder freiwillige Versicherung in 
einer der in Anlage 4 angeführten Beitrags- '/4 \ 
klassen mit dem in dieser Anlage angege-
bmen Betrag. 

Lei s tun g s z u s t ä n d i g k e i t der V e r-
sie her u n g s t r ä g e ~. " An nah m e der H ö h e rv e r sie her u n g 

§ 246. Die Feststellung uI?-d Gewährung der b e ~ s ich d eck e n .d e n Ver sie h. e r ~ n g s­
Leistung obliegt dem Versicherungsträger des z e 1 t e nun d bel S 0 n der bel t rag e n. 
Zweiges der Pensionsversicherung, dem der Ver- § 249. (1) Eine Höherversicherung ist anzu­
sicherte nach § 245 leistungszugehörig ist (lei- nehmen, wenn Versicherungszeiten aus den Jah­
stungszuständiger Versicherungsträger). Bei Lei-I rm 1939 bis 1946 oder aus der Zeit nach dem 
stungszugehörigkeit zur Pensionsversicherung der 30. September 1950 bis zum 31. Dezember 1955 

o 
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oder wenn Versicheiungszeiten der Pensionsver- im Bescheid zur Feststellung der Anwartschaft 
sicherung der Angestellten und der knappschaft- zum 31. Dezember 1938 beziehungsweise zum 
lichen. Pensionsversicherung aus der Zeit vom 31. Dezember 1939 festgestellten Bemessungs-
1. Juli 1927 bis 31. Dezember 19'38 sich zeitlich grundlage. Die so ermittelte Bemessungsgrundlage 
decken und die unter entsprechender Anwendung ist nur auf den Grundbetrag und den auf die 
des § 244 Abs. 3 zu ermittelnde Summe .der Bei- Zeit bis zum 31. Dezember 1938 beziehungsweise 
tragsgrundlagen den 'Höehstbetrag nach § 243 31. Dezember 1939 entfallenden Steigerungsbe .. 
Abs. 1 Z. 2 lit. a übersteigt. Hiebei gilt folgender trag anzuwenden. 
Hundertsatz des Üherschreitungsbetrages als zur (3) Für Beitragsmonate der Pflichtversicherung 
Höherversicherung geleisteter Bei.trag: in der Beitragsklasse J gilt als Beitragsgrundlage 

a) 10 v. H., wenn sich Versicherungszeiten nach § 243 Abs. 1 Z. 2 lit. b der Betrag von 
der Pensionsversicherung der Arbeiter oder 1800 S. 
der Pensionsversicherung . det Angestellten (4) Für Beitragsmonate der Pflichtversicherung, 
decken, für die der Beitrag in der Beitragsklasse r oder 

b) 18'5 v. H., bei Angestellten 21'5 v. H" ein Zusatzbeitrag neben dem Beitrag zur Pflicht­
. wenn sich Versicherungszeiten der knapp- versicherung entrichtet wurde, wird eine Höher-
sch;lftlichen Pensionsversicherung decken, versicherung angenommen; hiebei gilt als - zur 

Wenn sich Versicherungszeiten der knapp- Höherversicherung geleisteter Beitrag: 
sch:iftlichen Pensionsversicherung mit Versiche- I a) 60 S für jeden Beitrag in der Beitrags-
rungszeiten einer anderen Pensionsversicherung klasse J, 
decken, ist der Hundertsatz nach lit, a oder nach b) 120 S für jeden Zusatzbeitrag vor dem 
lit. b anzuwenden, je nachdem, welche Versiche- 1. Jänner 1947, 
rungszeit bei entsprechender Anwendung des c) 80 S für jeden Zusatzbeitrag nach dem 
§ 232 vorangeht. 31. Dezember 1946 .. 

(2) Abs. 1 ist auf sich deckende Beitragszeiten 
der Pensionsversicherung der Arbeiter und der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung aus den 
Jahren 1939 bis 1942, die auf derselben Beschäfti­
gung (Dienstverpflichtung) beruhen, nicht anzu­
wenden. 

(3) Sonderbeiträge nach § 54 zur Pensions­
versicherung, soweit sie von Sonderzahlungen 
geleistet wurden, die über das Ausmaß zweier 
Monatsbezüge oder von acht Wochenbezügen 
hinausgehen, gelten als Beiträge zur Höherver­
sicherung. Dies gilt auch entsprechend für Son­
derbeiträge, die nach dem Rentenbemessungs­
gesetz, BGBl. Nr. 151/1954, zu leisten waren. 

S on der b e s tim m u n gen für e h e­
rn a I i g e Ver sie her ted e r S 0 n der v e r­
sie her u n g san s tal t e nun d der P e n­
s ion s ins t i tut e der ö s t e r r eie h i-

schen Privatbahnen. 

§ 250. (1) Für Versicherte, die am 31. Dezember 
1938 mindestens 60 Beitragsmonate bei ehemali­
gen Sonderversicherungsanstalten (§ 264 Abs.1 
Z. 1'und 2 GSVG. 1938 und § 54 AngVG. 1928) 
erworben hatten, sowie für Versicherte, die am 
31. Dezember 1939 mindestens 60 M~nate an 
Mitgliedszeiten bei dem Pensionsinstitut der 
österreichischen Privatbahnen, dem Pensionsinsti­
tut der Elektrizitäts- und Straßenbahngesellschaft 
Linz oder dem Pensionsinstitut der Grazer 
Tramwaygesellschaft in Graz zurückgelegt hatten, 
gelten die sich aus den Abs. 2 bis 4 ergebenden' 
Besonderheilien. 

(2) Wenn es für den Leistungswerber günsti­
ger ist, tritt an Stelle der Bemessungsgrundlage 
nach § 238 oder § 239 der sechsfache Betrag der 

S 0 n der b e s tim m u n gen für E r s a t z­
z e i t e n n ach § 228 Abs. 1 Z. 2. 

§ 251. (1) Zeiten, für die- nach §: 114 Abs. 4 des 
Sozialversicherungs-überleitungsgesetzes 1953 in 
der F;;tssung der 3. Novelle, BGBl. Nr. 165/1954, 
oder nach § 31 des 1. Sozialversicherungs-Neu­
regelungs gesetzes in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBl. Nr. 166/1954 Beiträge nachent­
richtet wurden oder noch nach .§ 502 Abs. 4 
nachentrichtetwerden, sind nach den Abs. 2 
und 3 zu berücksichtigen. 

(2) Bei der Feststellung des Bestandes eines 
Leistungsanspruches gelten diese in Abs. 1 be­
zeichneten Zeiten als Ersatzzeiten; jedoch sind 
von den nach § 31 des 1. Sozialversicherungs­
Neuregelungsgesetzes erworbenen Zeiten höch­
stens 24 Monate für die Erfüllung der Wartezeit 
anzurechnen. 

(3) Versicherungsmonate, welche die in Abs.1 
bezeichneten Zeiten enthalten, sind bei der Er­
mittlung der Bemessungszeit gemäß § 238 Abs. 3 
außer Betracht zu lassen. Die für solche Zeiten 
entrichteten Beiträge gelten als Beiträge zur 
Höherversicherung im Sinne des § 248 Abs. 1 
mit der Maßgabe, daß der monatliche besondere 
Steigerungsbetrag für jeden Monat, für den Bei­
träge zur· knappschaftlichen Pensionsversicherung 
nach § 31 des 1. Sozialversicherungs-Neu~ 
regelungsgesetzes nachentrichtet worden sind, 
bei der Knappschaftsrente 25 g und bei der 
Knappschaftsvollrente 40 g beträgt. 

Kin d e.r. 

§ 252. (1) Als Kinder gelten bis zum vollen~ 
deten 18. Lebensjahr: 

5 • 
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1. die ehelichen, di~ legitimierten Kinder und 
die Wahl- und Stiefkinder der Versicherten; 

2. die unehelichen Kinder einer weiblichen Ver­
- sicherten; 

3. die unehelichen Kinder eines männlichen 
- Versicherten, wenn seine Vaterschaft im Wege 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder in einem 
hiefür sonst gesetzlich vorgesehenen Verfahren 
anerkannt oder im Prozeßwege gerichtlich fest­
gestellt worden ist. 

(2) Als Kind ist auch über die Vollendung des 
18. Lebensjahres hinaus anzusehen, wer 

1. wegen wissenschaftlicher oder sonstiger 
regelmäßiger Schul- oder Berufsausbildung sich 
nom nimt selbst erhalten kann-, bis zur ord­
nungsmäßigen Beendigung der Ausbildung, jedoch 
längstens bis zur Vollendung des 24. Lebens­
jahres, oder 

2. wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen 
dauernd außerstande ist,- sich selbst den Unter­
halt zu verschaffen, sofern das Gebrechen vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres eingetreten ist 
und solange dieser Zustand dauert. 

ABSCHNITT H. 

Pensionsversicherung der Arbeiter. 

Alt e r s ren t e. 

§ 253. (1) Anspruch auf Altersrente hat der 
Versicherte nach Vollendung des 65.' Lebens­
jahres, die. Versicherte nach Vollendung des 
60. Lebensjahres, wenn die allgemeinen Voraus-· 
setzungen für den Anspruch (§ 235) erfüllt sind 
und der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 
Abs. 2) in der Pensionsversicherung nicht pflicht­
versich ert ist. 

(2) Die allgemeinen Voraussetzungen für den 
Anspruch (§ 235) gelten jedenfalls als erfüllt, 
wenn bis zur Vollendung des 65. beziehungsweise 
60. Lebensjahres Anspruch auf eine Invaliditäts­
rente besteht. Von diesem Zeitpunkt ab gebührt 
die InvaIiditätsrente als Altersrente, und zwar 
mindestens in dem bis zu diesem Zeitpunkt be­
standenen Ausmaß. 

I n val i d i t ä t s ren t e. 

§ 254. (1) Anspruch auf Invaliditätsrente hat 
der Versicherte, wenn die allgemeinen Voraus­
setzungen für den Anspruch (§ 235) erfüllt sind, 

1. bei dauernder Invalidität, 
2. bei vorübergehender Invalidität ab der 

27. Woche ihres Bestandes; hiebei sind Zeiträume 
einer auf der gleimen Ursame beruhe~den In­
validität zusammenzurechnen, wenn diese Zeit­
räume nicht mehr als vier Monate auseinander­
liegen. 

(2) Anspruch auf Invallditätsrente hat auch, 
sofern die allgemeinen Voraussetzungen für den 
Ansprum (§ 235) erfüllt sind, eine versimerte 
Ehegattin nam dem Tode des Ehegatten, wenn 

sie das 55. Lebensjahr vollendet und mindestens 
vier lebende Kinder geboren hat. 

(3) Nach Anfall einer Rente aus dem Versime­
rungsfall des Alters mit Ausnahme des Knapp­
sd1aftssoldes kann ein Anspruch auf Invaliditäts~ 
rente nicht mehr entstehen. 

Beg riff der I n val i d i t ä t. 

§ 255. (1) Als invalid gilt der Versicherte, der 
infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen 
oder Schwäche 'seiner körperlichen oder geistigen 
Kräfte nicht imstande ist, durch eine ent­
sprechende Tätigkeit (Abs. 2) die Hälfte des 
Normalverdienstes (Abs. 3) zu erwerben. 

(2) Als entsprechend ist eine Tätigkeit anzu­
sehen, die mit den Kräften und Fähigkeiten des 
Versicherten im Einklang steht und ihm unter 
billiger Berücksichtigung seiner Ausbildung und 
seines bisherigen Berufes zugemutet werden kann. 

(3) Als Normalverdienst gilt der Verdienst, den 
körperlich und geistig gesunde Personen derselben 
Art mit ähnlimer Ausbildung in derselben 
Gegend durch Arbeit zu erzielen pflegen. 

Z e i t I ich beg ren z tel n val i d i t ä t s­
ren t e. 

§ 256. B~i vorübergehender Invalidität kann 
die Invaliditätsrente für eine bestiinmte Frist 
zuerkannt werden. Besteht nach Ablauf dieser 
Frist Invalidität weiter und wurde die Weiter­
gewährung der Rente spätestens innerhalb eines 
Monates nach deren Wegfall beantragt, so ist die 
Rente für die weitere Dauer der Invalidität zu­
zuerkennen. Gegenden Ausspruch, daß die 
Rente auf die Dauer einer bestimmten Zeit ge­
währt wird, ist ein Red1tsmittel nicht zulässig. 

H i .n t erb 1 i e ben e n ren t e n. 

§ 257. Als Hinterbliebenenrenten . werden 
Witwenrenten, Witwerrenten und Waisenrenten 
gewährt, wenn die allgemeinen Voraussetzungen 
für diese Ansprüche (§ 235) erfüllt sind. Diese 
geiten jedenfalls als erfüllt, wenn der Versicherte 
bis zum Tode Anspruch auf Rente aus der 
Pe~siorisversicherung hatte. 

W i t wen ren t e. 

§ 258. (1) Anspruch auf Witwenrente hat die 
Witwe nach dem Tode des versicherten Ehe­
gatten. 

(2) Die Witwenrente gebührt nicht, 
1. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 

wurde, in dem der Ehegatte bereits Anspruch 
auf eine Rente aus dem Versicherungsfall des 
Alters oder der geminderten Arbeitsfähigkeit 
mit Ausnahme des Knappschaftssoldes und der 
Knappsmaftsrente hatte, es wäre denn, daß die 
Ehe drei Jahre gedauert hat und' der Alters­
unterschied der Ehegatten nimt mehr als zehn 
Jahre, wenn aber der Gatte im Zeitpunkte der 
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Eheschließung noch nicht das 65. Lebensjahr 
überschritten hatte, nicht mehr als 25 Jahre 
beträgt; 

2. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 
wurde, in dem der Ehegatte bereits das 
65. Lebensjahr überschritten und keinen An­
spruch auf eine in Z. 1 bezeichnete Rente hatte, 
es wäre denn, daß die Ehe zwei Jahre ge­
dauert hat. 

(3) Abs. 2 gilt nicht, , 
1. wenn in der Ehe ein Kind geboren wurde 

oder die Witwe sich im Zeitpunkt des Todes des 
Ehegatten erwiesenermaßen im Zustand der 
Schwangerschaft befunden hatte oder durch die 
Ehe ein. Kind legitimiert wurde; 

2. wenn die Ehe vor dem 12. Juni 1949 ge­
schlossen worden ist; 

3. wenn die Ehe von Personen geschlossen 
wurde, die bereits früher miteinander verheiratet 
gewesen sind und bei Fortdauer der früheren Ehe 
der Witwenrentenanspruch nicht ausgeschlossen 
gewesen wäre. 

(4) Witwenrente gebührt, sofern nicht ein 
Ausschließungsgrund nach Abs. 2 im Zusammen­
halt mit Abs. 3 vorliegt, auc..~ der Frau, deren 
Ehe mit dem Versicherten für nichtig erklärt, 
aufgehoben oder geschieden worden ist, wenn 
ihr der Versicherte zur Zeit seines Todes Unter­
halt (einen Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines 

. gerichtlichen Urteiles, eines gerichtlichen Ver­
gleiches oder einer vor Auflösung (Nichtig-
erklärung) der. Ehe eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtung zu leisten hatte, und zwar sofern 
und solange die Frau nicht eine neue Ehe ge­
schlossen hat. 

W i t wer ren t e. 

§ 259. Witwerrente gebührt dem Ehegatten 
. nach dem Tode seiner versicherten Ehegattin, 

wenn diese seinen Lebensunterhalt überwiegend 
bestritten hat und er im Zeitpunkt ihres Todes 
erwerbsunfähig und- bedürftig ist, solange die 
beiden letzten Voraussetzungen zutreffen. 

W ais e n ren t e. 

§ 260. Anspruch auf Waisenrente haben nach 
dem Tode des (der) Versicherten· die Kinder 
(§ 252). über das vollendete 18. Lebensjahr 
hinaus wird Waisenrente nur auf besonderen 
Antrag gewährt. 

Alt e r s (I n val i d i t ä t s) ren t e, 
Ausmaß. 

§ 261. (1) Die Alters(Invaliditäts)rente besteht 
aus dem Grundbetrag und dem Steigerungs­
betrag, bei V Ol:liegen eij1er Höherversicherung 
audl aus dem besonderen Steigerungsbetrag nam 
§ 248 Abs. 1. 

(2) Als monatlimer Grundbetrag gebühren 
30 .v. H. der Bemessungsgrundlage. 
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(3) Als monatlicher Steigerungs betrag gebühren 
für je zwölf anredlenbare V ersimerungsmona te 

bis zum 120. Monat. . . . . . . . . . . . . 6 v. T., 
vom 121. bis zum 240. Monat. . . . 9 v. T., 
vom 241. bis zum 360. Monat .... 12 v. T., 
vom 361. Monate an ............ 15 v. T. 

der Bemessungsgrundlage. Ein Rest von weniger 
als zwölf anremenbaren Versicherungsmonaten 
wird in der Weise berücksimtigt, daß für jeden 
restlimen Monat ein Zwölfte! des nach der zeit­
lichen Lage in Betracht kommenden Steigerungs­
betrages gebührt. 

(4) Bei Invaliditätsrenten gemäß § 254 Abs. 1 
gebührt zum Grundbetrag ein Zusmlag von 
10 v. H. der für den Grundbetrag maßgebenden 
Bemessungsgrundlage, soweit die Rente ein­
schließlich des Zusmlages 50 v. H. dieser Bemes­
sungsgrundlage nimt übersteigt. 

(5) Bei der Bemessung des Steigerungsbetrages 
sind die Versicherungs monate aller Zweige der 
Pensionsversicherung, jedoch hömstens 540 Ver­
simerungsmonate heranzuziehen. 

Kin der z u s c h ü s s e. 

§ 262. Zu der Alters(Invaliditäts)rente gebührt 
für jedes Kind (§ 252) ein KinderzusCl~uß im 
Ausmaß von 5 v. H. der Bemessungsgrundlage, .. 
wenn mehrere Bemessungsgrundlagen angewen­
det sind, der hömstell Bemessungsgrundlage. Der 
Kinderzuschuß beträgt· mindestens 32 S monat­
lim. über das vollendete 18. Lebensjahr wird 
der Kinderzusmuß nur auf besonderen Antrag 
gewährt. 

H i I f los e n z u s c h u ß. 

§ 263. (1) Ist der Invaliditäts(Alters)rentner 
derart hilflos, daß er ständig der Wartung und 
Hilfe bedarf, so gebührt ihm zu der Rente ein 
Hilflosenzusmuß im halben Ausmaß der Rente, 
jedoc.~ mindestens 300 S und höchstens 600 S 
monatlim. Bei der Bemessung des Hilflosen­
zuschusses bleiben Kinderzusmüsse außer Be­
tradlt. 

(2) Der Hilflosenzusmuß ruht während der 
Pflege in einer Krankenanstalt, Heilanstalt oder 
Siechenanstalt ab dem Beginn der fünften Woche 
dieser Pflege, wenn ein Träger der Versicherung 
nach diesem' Bundesgesetz die Kos~en der Pflege 
trägt oder hiefür einem Fürsorgeträger nam den 
Bestimmungen des Abschnittes 11 des Fünften 
Teiles Ersatz leistet. 

W i t wen (W i t wer) ren t e, Aus maß. 

§ 264. (1) Die Witwen(Witwer)rente beträgt 
50 v. H. der Invaliditätsrente, auf die der 
Versicherte bei seinem Ableben Anspruch ge­
habt hat oder gehabt hätte. Kinderzuschüsse und 
Hilflosenzusmuß bleiben hiebei außer Ansatz. 
Die Witwen(Witwer)rente beträgt aber, wenn 
die Witwe am Stichtag (§ 223 Abs. 2) das 

Zu 613 der Beilagen VII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 67 von 144

www.parlament.gv.at



68 

40. Lebensjahr vollendet hat oder an diesem 
Tag ein waisenrentenberechtigtes Kind hat, min­
destens 25 v. -H. der Bemessungsgrundlage, wenn 
mehrere Bemessungsgrundlagen angewendet 
sind, der höchsten Bemessungsgrundlage; 20 v. H. 
der Bemessungsgrundlage gelten hiebei - als 
Grundbetrag. 

(2) Die Witwenrente nach § 258 Abs. 4 darf 
den gegen den Versicherten zur Zeit seines Todes 
bestehenden Anspruch auf Unterhalt (Unter­
haltsbeitrag) sowie die der hinterlassenen Witwe 
aus demselben Versicherungsfall gebührende 
Witwenrente nicht übersteigen. Eine vertraglich 
oder durch gerichtlichen Vergleich übernommene 
Erhöhung des Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages) 
bleibt außer Betracht, wenn seit dem Abschluß 
des Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod nicht 
mindestens ein Jahr vergangen ist. 

Abfertigung der Witwenrente. 

§ 265. (1) Im Falle _ der Wiederverheiratung 
wird die Witwenrente mit dem fünffachen 
Jahresbetrag abgefertigt. 

(2) Wird die neue Ehe durch Tod des Ehegatten 
oder durch Scheidung oder Aufhebung aufgelöst 
oder für nichtig erklärt, so lebt der Anspruch 
auf die Witwenrente aus der früheren Ehe wieder 
auf, wenn 

a) die Scheidung oder Aufhebung nicht aus 
dem alleinigen oder überwiegenden Ver­
schulden der Ehegattin erfolgte oder 

b) bei Nichtigerklärung der Ehe die Ehegattin 
als schuldlos anzusehen ist 

und die Ehegattin aus der neuen Ehe keinen 
Anspruch auf eine mit der Witwenrente aus der 
früheren Ehe gleichwertige Versorgung hat 
(Witwenrente aus einer gesetzlichen Versicherung, 
Versorgungsgenuß seitens des Dienstgebers oder 
einer von diesem unterhaltenen Versorgungs­
einriChtung, Unterhalt seitens des Ehegatten oder 
dergleichen). Das Wiederaufleben des Anspruches 
tritt mit dem der Auflösung (Nichtigerklärung) 
der letzten Ehe folgenden Monatsersten, frühe­
stens jedoch mit dem Monatsersten ein, der dem 
Ablauf von fünf Jahren nach dem seinerzeitigen 
Wegfall der Rente folgt. 

Wa~senrente, Au~smaß. 

§ 266. Die Waisenrente beträgt für jedes ein­
fach verwaiste Kind 40 v. H., für jedes doppelt 
verwaiste Kind 60 v. H. der Witwen(Witwer)­
rente, auf die nach dem verstorbenen Elternteil 
Anspruch besteht oder bestünde. 

Höchstausma·ß 
der Hinterbliebenenrenten. 

§ 267. Alle Hinterbliebenenrenten zusammen 
dürfen nicht höher sein als die Invaliditätsrente, 
:auf die der Versicherte bei seinem Ableben An-

spruch gehabt hat oder gehabt hätte, samt den 
jeweils in Betracht kommenden Kinderzuschüssen, 
jedoch ohne Hilflosenzuschuß. Innerhalb dieses 
Höchstausmaßes sind alle Renten verhältnis­
mäßig zu kürzen. Hiebei ist eine Witwenrente 
gemäß § 258 Abs. 4 nicht zu berücksichtigen. 

Aus s tat tun g s bei t rag. 

§ 268. (1) Die Versicherte kann, wenn die all­
gemeinen Voraussetzungen fUr den Anspruch 
(§ 235) erfüllt sind, innerhalb von zwei Jahren 
nach der Eheschließung Anspruch auf einen Aus­
stattungsbeitrag erheben. Als Ausstattungsbeitrag 
werden für jeden anrechenbaren Beitragsmonat 
bis zum Tage der AntragsteIlung 4 v. H. der 
Bemessungsgrundlage (§ 238) geleistet. 

(2) Mit der Gewährung des Ausstattungsbeitra­
ges verlieren die bis zum Tage der Antragstellung 
zurückgelegten Versicherungszeiten - jegliche 
Wirksamkeit. 

(3) Die Anspruchswerberin ist im Antragsform~ 
blatt über die Rechtsfolgen der Gewährung des 
Ausstattungsbeitrages zu belehren. 

Ab f i n dun g. 

§ 269. (1) Anspruch auf Abfindung haben im 
Falle des Todes des (der) Versicherten 

1. sofern Hinterbliebenenrenten nur mangels 
Erfüllung der allgemeinen Voraussetzungen 
(§ 235) nicht gebühren, jedoch mindestens ein 
anrechenbarer V ersicherungsmona t vorliegt, die 
Witwe (der Witwer), und wenn keine anspruchs­
berechtigte Witwe (kein anspruchsberechtigter 
Witwer) vorhanden ist, zu gleichen Teilen die 
Kinder (§ 252); 

2. wenn die allgemeinen Voraussetzungen für 
den Anspruch auf Hinterbliebenenrenten (§ 235) 
erfüllt, aber anspruchs berechtigte Hinterbliebene 
nicht vorhanden sind, der Reihe nach die Kinder, 
die Mutter; der Vater, die Geschwister des oder 
der Versicherten, wenn sie mit dem (der) Ver­
sicherten zur Zeit seines (ihres) Todes ständig in 
Hausgemeinschaft gelebt haben, erwerbsunfähig 
sind und ausschließlich von ihm (ihr) erhalten 
worden sind. Eine vorübergehende Unterbre­
chung der Hausgemeinschaft oder deren Unter­
brechung wegen schulmäßiger (beruflicher) Aus­
bildung oder wegen Heilbehandlung bleibt 
außer Betracht. Kindern und Geschwistern ge­
bührt die Abfindung zu gleichen Teilen. 

(2) Die Abfindung beträgt im Falle des Abs. 1 
Z. 1 das Sechsfache der Bemessungsgrundlage 
(§ 238), wenn aber weniger als sechs anrechenbare 
Versicherungsmonate vorliegen, die Summe der 
Bei tragsgrundlagen in· diesen' Versicherungs­
monaten. Im Falle des Abs. 1 Z. 2 beträgt die 
Abfindung das Dreifache .der Bemessungsgrund­
lage (§ 238). 
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(3) Die Witwe hat keinen Anspruch auf Ab· 
findung, wenn für sie ein Witwenrentenanspruch 
aus früherer Ehe nach § 265 Abs. 2 wieder auf­
lebt. 

ABSCHNITT 1II. 

Pensionsversicherung der Angestellten. 

Leistungen m~t Ausnahme der Be­
ruf s u n f ä h i g k e i t s ren t e. 

§ 270. In der Pensionsversicherung der Ange~ 
stellten gelten für die Begründung, der Ansprüche 
auf 'die Altersrente, die Hinterbliebenenrenten, 
den Ausstattungsbeitrag und die Abfindung, so­
wie 'für die Bemessung, dieser Leistungen, für 
die Gewährung von Zuschüssen' Zu diesen und 
für die Abfertigung der Witwenrente die in Ab­
schnitt II für die bezüglichen Leistungen aus der 
Pensionsversicherung ,der Arbeiter' getroffenen 
Bestimmungen entsprechend. 

B e ruf s u n f ä h i g k e i t s ren t e. 
§ 271. (1) Anspruch auf Berufsunfähigkeits­

rente hat der Versicherte, wenn die allgemeinen 
Voraussetzungen für den Anspruch (§ 235) er­
füllt sind, 

1. bei dauernder Berufsunfähigkeit, 
2. bei vorübergehender Berufsunfähigkeit ab 

der 27. Woche ihres Bestandes. Hiebei sind Zeit­
räume einer auf der gleichen Ursache beruhen­
den Berufsunfähigkeit" zusammenzurechnen, 
wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier Monate 
auseinander liegen. 

(2) Anspruch auf die B~rufsunfähigkeitsrente 
hat auch, sofern die allgemeinen VoraussetZun­
gen für den Anspruch (§ 235) erfüllt sind, eine 
versicherte Ehegattin nach dem Tode des Ehe­
gatten, wenn sie das 55. Lebensjahr vollendet 
und mindestens vier lebende Kinder geboren hat. 

(a) § 254 Abs. 3 und § 256 sind entsprechend 
anzuwenden. 

B e ruf s u n f ä h i g k e i t s ren t e bei A r­
bei t s los i g k e i t. 

§ 272. (1) Anspruch auf Berufsunfähigkeits­
rente hat, wenn die allgemeinen Voraussetzun­
gen für den Anspruch (§ 235) erfüllt sind, auch 
der Versicherte, der das 60. Lebensjahr vollendet 
hat und seit mindestens einem Jahr ununter­
brochen arbeitslos im Sinne des § 11 des Ar­
beitslosenversicherungsgesetzes, BGBI. Nr. 184/ 
1949, in der jeweils geltenden Fassu'ng ist, für 
die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit. Die Rente 
fällt mit dem Ablauf des Monates weg, in dem 
der Berechtigte eine pensionsversicherungspflich­
tige Beschäftigung oder eine selbständige Er­
werbstätigkeit antritt. § 253 Abs. 2 und § 254 
Abs. 3 sind auf die Berufsunfähigkeitsrente bei 
Arbeitslosigkeit entsprechend anzuwenden. 
, (2) Ist eine Rente nach Abs. 1 wegen Antritt 

einer Beschäftigung oder selbständigen, Erwerbs-
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tätigkeit weggefallen und endet die Beschäf­
tigung (Erwerbstätigkeit), so lebt die Rente auf 
die dem Träger der Pensionsversicherung er­
stattete Anzeige über das Ende der Beschäf­
tigung im früher gewährten Ausmaß wieder auf, 
und zwar mit dem dem Ende der Beschäftigung 
folgenden Monatsersten, wenn die Anzeige vor 
Ablauf des dem Ende der Beschäftigung folgen­
den Monates erstattet wird, sonst mit dem der 
Erstattung der Anzeige folgenden Monatsersten. 

Begriff der Berufsunfähigkeit. ' 

§ 273. Als berufsunfähig gilt der Versicherte, 
dessen Arbeitsfähigkeit infolge von Krank­
heit oder anderen Gebrechen oder Schwäche sei­
ner körperlichen oder geistigen Kräfte auf we­
niger als die Hälfte derjenigen eines körperlich 
oder geistig gesunden Versicherten von ähn­
licher Ausbildung und gleichwertigen Kennt­
nissen und Fähigkeiten herabgesunken ist. 

Be ruf s u n f ä h i g k ei t s r 'e n t e, Aus maß. 

§ 274. Für die Bemessung der Berufsunfähig­
keitsrente und die Gewährung von Zuschüssen 
zu dieser gelten die §§ 261 bis 263 entsprechend. 

ABSCHNITT IV. 

Knappschaftliche Pensionsversicherung; 

K n a p p s c h a f t s sol d. 

§ 275. (1) Anspruch auf Knappschaftssold hat 
der Versicherte, der ·das 50. Lebensjahr vollendet 
hat, wenn die allgemeinen Voraussetzungen für 
den Anspruch (§ 235) erfüllt sind. 

(2) Der Anspruch auf Knappschaftssold ruht 
für die Dauer des Bestandes des Anspruches auf 
eine Leistung aus einem Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit. Er fällt mit dem 
Anfall des Anspruches auf eine sonstige Alters­
rente weg; § 100 Abs. 2 letzter Satz ist entspre- . 
chend anzuwenden. 

K n a p p s c h a f t s alt e r s ren t e. 

§ 276. (1) Anspruch auf Knappschaftsaltersrente 
hat der Versicherte nach Vollen"dung des 65., 
die Versicherte nach Vollendung des 60. Lebens­
jahres, wenn die allgemeinen Voraussetzu~gen 
für den Anspruch (§ 235) erfüllt sind und der 
(die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs. 2) in 
der Pensionsversicherung nicht pflichtversichert 
ist. 

(2) Die allgemeinen Voraussetzungen für den 
Anspruch gelten jedenfalls als erfüllt, wenn bis 
zur Vollendung des 65., beziehungsweise 60. Le­
bensjahres Anspruch auf eine Knappschaftsvoll­
rente besteht. Von diesem Zeitpunkt ab gebührt 
die Knappschaftsvollrente als Knappschaftsalters­
rente, und zwar inindestens in dem bis zu 
diesem Zeitpunkt bestandenen Ausmaß. 
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(3) Anspruch auf die Knappschaftsalt:ersrente 
hat ferner ein männlicher Versicherter nach Voll­
endung des 60. Lebensjahres, wenn die allge­
meinen Voraussetzungen für den Knappschafts­
sold (§ 235) erfüllt sind und der Versicherte am 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) in der Pensionsversiche­
rung nicht pflichtversichert ist.' 

K n a p p 5 C h a f t s ren t e. 

§ 277. (1) Anspruch auf Knappschaftsrente hat 
,der Versicherte, wenn die allgemeinen V oraus­
setzungen für den Anspruch (§ 235) erfüllt sind, 

1. bei dauernder Dienstunfähigkeit, 
2. bei vorübergehender Dienstunfähigkeit ab 

der 27. Woche ihres Bestandes; hiebei sind Zeit­
räume einer auf der gleichen Ursache beruhenden 
Dienstunfähigkeit zusammenzurechnen, wenn 
diese Zeiträume nidlt mehr als vier Monate aus­
einander liegen. 

(2) § 254 Abs. 3 und § 256 sind entsprechend 
anzuwenden. 

Begriff der Dienstunfähigkeit. 

§ 278. Als dienstunfähig gilt der Versicherte, 
der infolge von Krankheit oder anderen Ge­
bredlen oder Schwäche seiner körperlichen oder 
geistigen Kräfte weder imstande ist, die von ihm 
bisher verrichtete Tätigkeit noch andere im we­
sentlichen gleichartige und nicht erheblich gerin­
ger entlohnte Tätigkeiten von Personen mit ähn­
licher Ausbildung sowie gleichwertigen Kennt­
nissen und Fähigkeiten in knappschaftlichen Be­
trieben auszuüben. 

K n a p p s c h a f t s voll ren t e. 

§ 279. (1) Anspruch auf Knappschaftsvollrente 
hat der Versicherte, wenn die allgemeinen Vor­
aussetzungen für den Anspruch (§ 235) erfüllt 

. sind, 
1. bei dauernder Invalidität, 
2. bei vorübergehender Invalidität ab der 27; 

',,(l och.eihres Bestandes; hiebei sind Zeiträume 
einer auf der gleichen Ursache beruhenden In­
validität zusammenzuredmen, wenn diese Zeit­
räume nicht mehr als vier Monate auseinander 
liegen. 

(2)" Anspruch auf Knappschaftsvollrente hat 
auch, sofern die allgemeinen Voraussetzungen 
für den Anspruch (§ 235) erfüllt sind, eine ver­
sicherte Ehegattin nach dem Tode des Ehegatten, 
wenn sie das 55. Lebensjahr vollendet und min­
destens vier lebende Kinder geboren hat. 

(s) § 254 Abs. 3 und § 256 sind entsprechend 
anzuwenden. 

Begriff der Invalidität. 

§ 280. Als invalid gilt der Versicherte, der die 
im § 255 angeführten Voraussetzungen erfüllt. 

B erg man n s t r e u e gel d. 

§ 281. (1) Fällt eine Leistung aus einem Ver­
sicherungsfall des Alters oder der geminderten 
Arbeitsfähigkeit an, so besteht auch Anspruch 
auf die einmalige Leistung des Bergmannstreue­
geldes, wenn der VersiCt"erte mindestens ein volles 
Jahr einer Hauertätigkeit oder einer ihr nach 
Schwere und Gefahr gleichzuhaltenden Tätigkeit 
aufweist und während dieses Jahres Knappschafts­
sold bezogen hat oder beziehen hätte können. 

(2) Sind im Zeitpunkte des Todes des Ver­
sicherten die Voraussetzungen für den Anspruch 
auf Bergmannstreuegeld gemäß Abs. 1, mit Aus­
nahme des Anfalles einer der dort bezeichneten 
Leistungen, gegeben, so steht dieser Anspruch 
den Angehörigen, die nach dem Versicherten 
Anspruch auf Hinterbliebenenrente aus der 
Pensionsversicherung haben" und zwar im Ver­
hältnis der Höhe ihrer Renten zu. Sind solche 
Angehörige nicht vorhanden, gebührt das Berg­
mannstreuegeld der Reihe nach folgenden Ange­
hörigen, wenn der Versicherte deren Unterhalt 
vorwiegend bestritten hat: dem Ehegatten, den 
übrigen Kindern, den Eltern, den Geschwistern; 
,mehreren hienach anspruchsberechtigten Ange­
hörigen gebührt das Bergmannstreuegeld zu 
gleichen Teilen. 

(3) Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung bestimmt im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Handel und Wiederauf­
bau durch Verordnung, welche Arbeiten als 
Hauertätigkeit und ihr gleichzuhaltende Tätig-
keiten anzusehen sind. . 

Hinterbliebenenrenten. 

§ 282. Anspruch auf Hinterbliebenenrenten 
besteht nach Maßgabe der eritsprechend anzu­
wendenden §§ 257 bis 260. 

K n a p p s c h a f t s sol d, Aus m 'a ß . 

§ 283. Der Knappschaftssold beträgt monatlich 
200 S. 

K n a p p s c h a f t s (a 1 t e r s) voll ren t e, 
Aus maß. 

§ 284. (1) Di'e Knappschafts(alters)vollrente be­
steht aus dem Grundbetrag und dem Steigerungs­
betrag, bei Vorliegen einer Höherversicherung 
auch aus dem besonderen Steigerungsbetrag nach 
§ 248 Abs. 1 und ferner bei Vorliegen wesent­
lich bergmännischer Tätigkeit aus dem Leistungs­
zuschlag nach Abs. 6. 

(2) Als monatlicher Grundbetrag gebühren 
30 v. H. der Bemessungsgrundlage. 

(3) Als monatlicher Steigerungs betrag gebühren 
für je zwölf anrechenbare Versicherungsmonate 

bis zum 120. Monat .............. 9 v. T., 
vom 121. bis zum 240. Monat ..... 12 v. T., 
vom 241. bis zum 360. Monat ...... 14 v. T., 
vom 361. Monat an . . . . . . . . . . . . . .. 15 v. T. 
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der BemesS1.l11gsgrundlage. Ein Rest von weniger 
als zwölf anrechenbaren Versicherungsmonaten 
wird in der Weise berücksichtigt, daß für jeden 
restlichen Monat ein Zwölf tel des nach der zeit­
lichen Lage in Betracht kommenden Steigerungs-
betrages gebührt. ' 

(4) Bei Knappschaftsvollrenten gemäß § 279 
Abs. 1 gebührt zum Grundbetrag ein Zuschlag 
von 10 v. H. der für den Grundbetrag maßgeben­
. den Bemessungsgrundlage, soweit die Rente ein­
schließlich des Zuschlages 56 v. H. dieser Bemes­
sungsgrundlage nicht übersteigt. 

(5) Bei der Bemessung des Steigerungsbetrages 
sind die Versicherungsmonate aller Zweige der 
Pensionsversicherung, höchstens jedoch 540 Ver­

'sicherungsmonate, zu berücksichtigen. 
,(6) Als monatlicher Leistungszuschlag gebühren 

für jedes volle Jahr wesentlich bergmännischer 
Tätigkeit oder ihr gleichzuhaltender Tätigkeit 
(§ 236 Abs. 3) 3 v. T. der Bemessungsgrundlage. 
Volle Monate, während derer Anspruch auf 
Knappschaftsrente oder Knappschafts(alters)voll­
rente bestand, sind hiebei nicht zu zählen. 

K n a p p s c h a f t s ren t e, Aus maß. 

§ 285. (1) Die Knappschaftsrente besteht aus 
de~ im § 284 Abs. 1 angeführten Bestandteilen. 

(2) Als monatlicher Grundbetrag gebühren 
15 v. H. der Bemessungsgrundlage. 

(3) Als monatlicher Steigerungsbetrag gebühren 
für je zwölf an rechen bare Versicherungsmonate 

bis zum 120. Monat ......... ',' .. 41/2 V. T., 
vom 121. bis Zum 240. Monat ..... 6 v. T., 
vom 241. bis zum 360. Monat ..... 7 v. T., 
vom 361. Monat an ............. '. 71/2 V. T. 

der Bemessungsgrundlage. Ein Rest von weniger 
als zwölf anrechenbaren Versicherungsmonaten 
wird in der Weise berücksichtigt, daß für jeden 
restlichen Monat ein Zwölf tel des nach der zeit-

, lichen Lage in Betracht kommenden Steigerungs­
betrages gebührt. 

(4) Bei Knappschaftsrenten gemäß § 277 Abs. 1 
gebührt zum Grundbetrag ein Zuschlag von 
5 v. H. det: für den Grundbetrag maßgebenden 
Be1!J.-f§mng§g{>,\lndlage, soweit die Rente ein­
schließlich des Zuschlages 28 v. H. dieser Bemes­
sungsgrundlage nicht übersteigt. 

(5) Bei der Bemessung des Steigerungsbetrages 
und des besonderen Steigerungsbetrages sind nur 
Versicherungsmonate der knappschaftlich,en Pen­
sionsversicherung und Beitragsmonate aus der 
Angestelltenversicherung g,emäß § 235 Abs. 2 zu 
berücksichtigen. 

(6) Als monatlicher Leistungszuschlag gebühren 
für jedes volle Jahr wesentlich bergmännischer 

, Tätigkeit oder ihr, gleichzuhaltender Tätigkeit 
(§ 236 Abs. 3) 11/2 V. T. der Bemessungsgrund­
lage. § 284 Abs. 6 zweiter Satz ist hiebei anzu­
wenden. 
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Kin der z u s c h ü s s e. 
§ 286. Zur Knappschafts(alters)vollrente wer­

den Kinderzuschüsse gewährt. Für 'sie gilt § 262 
entsprechend. 

H i I f I 0 5 e n z u s c h u ß. 
§ 287. Für den Hilflosenzuschuß" zur Knapp­

schafts(alters)vollrente gilt § 263 mit der Maß­
gabe, daß der Leistungszuschlag bei der Bemes­
sung des Hilflosenzuschusses außer Betracht 
bleibt. 

B erg man n s t r e u e gel d, Aus maß. 

§ 288. (1) ,Das Bergmannstreuegeld beträgt für 
jedes volle Jahr einer Hauertätigkeit oder ihr 
gleichzuhaltenden Tätigkeit (§ 281 Abs. 3), wäh­
rend dessen Knappschaftssold bezogen wurde 
oder hätte bezogen werden könrien, 3000 S, ins­
gesamt jedoch höchstens 30.000 S. 

(2) Auf das Bergmannstreuegeld kann dem Ver­
sicherten vor dessen Anfall eine Vorauszahlung 
einmalig gewährt werden. Diese darf die Hälfte 
des im Zeitpunkt der Vorauszahlung erworbenen 
Ausmaßes nicht übersteigen. 

Hin t erb 1 i e b e ne n ren t e n, Aus maß. 

§ 289. Für das Ausmaß der Hinterbliebenen­
renten und für die Abfertigung der Witwen­
rente gelten entsprechend die §§ 264 bis 267 mit 
folgender Maßgabe:. 

1. An Stelle der Invaliditätsrente tritt die 
Knappschaftsvollrente. 

2. Die Witwen(\'{Titwer)rente beträgt, wenn 
die Witwe am Stichtag (§ 223 Abs. 2) das 40. Le­
bensjahr vollendet hat' oder mindestens ein 
waisenrentenberechtigtes Kind hat, mindestens 
28 v. H. der Bemessungsgrundlage, wenn mehrere 
Bemessungsgrundlagen angewendet sind, der 
höchsten Bemessungsgr,undlage. 20 v. H. der Be­
messungsgrundlage' gelten hiebei als Grundbetrag. 

Aus s 1: a t tun g s bei t rag. 

§ 290. § 268 ist mit ,der Maßgabe anzuwenden, 
daß als Ausstattungsbeitrag für jeden an rechen­
baren Beitragsmonat bis zum Tage der Antrag­
stellung 5 v. H. der Bemessungsgrundlage (§ 238) 
geleistet wird. 

, A b f i n dun g. 

§ 291. § 269 ist entspre9Iend anzuwenden. 

ABSCHNITT 'v. 
Ausgleichszulage zu Renten aus der Pensions­

versicherung. 
Vor aus set z u n gen für den A n-

spruch auf Ausgleichszulage. 

§ 292. (1) Erreicht das Gesamteinkommen 
(Abs. 2) eines aus der Pensionsversicherung Ren­
tenberechtigten nicht die Höhe des Richtsatzes 
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(Abs. 3), so steht diesem nach Maßgabe der Be­
stimmungen dieses Abschnittes der Anspruch auf 
eine Ausgleichszulage zur Rente zu. . 

(2) Gesamteinkommen im Sinne des Abs. 1 ist 
die Summe aller Einkünfte eines Rentenberech­
tigten, die bei Bemessung einer Fürsorgeunter­
stützung nach den Vorschriften über die öffent­
liche Fürsorge zu berücksichtigen sind oder auf 
die der Rentenberechtigte Anspruch hat. Erfährt 
der Richtsatz nach Abs. 3 lit. a mit Rücksicht auf 
Angehörige eine Erhöhung,. so erhöht sich das' 
Gesamteinkommen um die bezeichneten Ein­
künfte dieser im Richtsatz berücksichtigten An­
gehörigen. Außer Betracht bleiben bei der Fest­
stellung des Gesamteinkommens jedenfalls die 
Wohnungs beihilfen nach dem Bundesgesetz vom 
21. September 1951, BGBL Nr. 229, die Beihilf,en 
nach den Bundesgesetzen vom 16. Dezember 1949, 
BGBL Nr. 31/1950, und vom 15. Dezember 1954, 
BGBL Nr. 18/1955, die Kinderzuschüsse sowie 
die Rentensonderzahlungen nach diesem Bundes­
gesetz und solche Einkünfte, die wegen des be­
sonderen körperlichen Zustandes des Renten­
berechtigten gewährt werden (Hilflosenzuschüsse, 
Blindenzulagen und dergleichen). 

(3) Der Richtsatz beträgt 
a) für Rentenberechtigte aus eigener Pensions­

versicherung 460 S; dieser Richtsat~ erhöht 
sich für die Ehegattin und jedes Kind, so­
fern diese Personen überwiegend vom Ren­
tenberechtigten erhalten werden, um je 
50 S, 

b) für Rentenberechtigte auf Witwen(Wit­
wer)rente 350 S, 

c) für Rentenberechtigte auf einfache Waisen­
rente 200 S, auf Doppelwaisenrente 300 S. 

(4) Hat eine Person Anspruch auf mehrere 
Renten aus der Pensionsversicherung, so ist der 
höchste der nach Abs. 3 in Betracht kommenden 
Richtsätze anzuwenden. In diesem Falle gebührt 
die Ausgleichszulage nur zur höchsten Rente. 

(5) Rentenberechtigte, die nach Abs. 3 lit. a 
im Richtsatz für einen anderen Rentenberechtig­
ten zu berücksichtigen sind, haben keinen An­
spruch auf Ausgleichszulage. 

Anwendung der Bestimmungen 
übe r die Ren t e n auf die Aus g 1 e ic h s­

zu 1 a g e. 

§ 293. Soweit in diesem Bundesgesetz niclltS 
anderes bestimmt ist, sind auf die Ausgleichs­
zulage, auf das bei der Feststellung der Aus­
gleichszulage zu beobachtende Verfahren und auf 
das Leistungsstreitverfahren über die Ausgleichs­
zulage die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
über die Renten aus der Pensionsversicherung 
anzuwenden. 

Höhe der Ausgleichszulage. 

§ 294. Die Ausgleichszulage gebührt in der 
Höhe des Unterschiedes zwischen dem Gesamt-

einkomm~n (§ 292 Abs. 2) und dem Richtsatz 
(§ 292 Abs. 3). 

Aus g lei c h s z u 1 a g e und Ruh e n s­
b e s tim m u n gen. 

§ 295. Bei Anwendung der Bestimmungen der 
§§ 90 bis 96 ist die Ausgleichszulage außer Be-
tracht zu lassen. . 

Fes t s tell u n g der Aus g 1 eie h s­
zu 1 a g e. 

§ 296. Die Ausgleichszulage ist erstmalig auf 
Grund des Rentenantrages festzustellen. Eine 
neue Feststellung ist auf Antrag vorzunehmen, 
wenn die für die Feststellung maßgebenden Um­
stände sich so geändert haben, daß eine Aus­
gleichszulage anfallen, wegfallen oder sich um 
mehr als 50 S ändern würde. Der Träger der 
Pensionsversicherung hat, auch wenn kein An­
trag gestellt ist, eine Neufeststellung vorzu­
nehmen, wenn ihm eine Änderung der bezeich­
neten Art in den maßgebenden Umständen 
bekannt wird. 

Ver wal tun g s h i I f e -d. e r Für s 0 r g e­
ver b ä n d e. 

§ 297. Der Träger der Pensionsversicherung 
hat, wenn nicht schon das ihm bekannte Gesamt­
einkommen den anzuwendenden Richtsatz über­
steigt, zur Feststellung der Ausgleichszulage die 
Verwaltungshilfe _ des ,zuständigen Fürsorgever­
bandes in Anspruch zu nehmen. Im Verfahren 
kommt zur Feststellung der Ausgleichszulage dem 
Fürsorgeverband ParteisteIlung zu. 

Anzeigepflicht für Änderungen 
des G e sam t ein kom m e n s. 

§ 298. (1) Der Rentenberechtigte ist verpflich­
tet, Änderungen in dem Gesamtei~kommen um 
mehr als 50 S monatlich dem Träger der Pen-
sionsversicherung anzuzeigen. Q 

(2) Die Fürsorgeverbände haben ihnen bekannt­
werdende Änderungen des Gesamteinkommens 
um mehr als 50S monatlich von sich in ihrem 
Bezirk gewöhnlich aufhaltenden Rentenberech­
tigten, die eine Ausgleichszulage beziehen, dem 
zuständigen Träger der PensionSVleBsicl1erüng 
mitzuteilen. i;')D rbi:>':;;!!! 

"'t,fbn'J"i f :' 

T rag u n g des Auf w a n d e sE ü~' d i'eA u s­
g lei c h s z u 1 a g e. 

§299. (1) Die Ausgleichszulage ist unbeschadet 
der Bestimmungen der Abs. 2 uiid 3 von dem 
Lande zu ersetzen, in dem der Sitz des endgültig 
verpflichteten Fürsorgeverbandes liegt, der für 
den Empfänger der Ausgleichszulage zuständig 
ist oder wäre. 

(2) In den Jahren 1956 bis 1960 trägt ein Vier­
tel der Ausgleichszulage der Bund. 

(3) Soweit eine Ausgleichszulage durch die 
Anwendung der Ruhensbestimmung des § 93 zu-
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stande kommt, ist sie vom Träger der Pensions­
versicherung zu tragen. 

(4) Das Land hat die von ihm ersetzten Beträge 
an Ausgleichszulagen auf die Fürsorgeverbände 
des Landes im Verhältnis der Finanzkraft der 
einzelnen Fürsorgeverbände aufzuteilen. Die 
Finanzkraft jedes Fürsorgeverbandes ist nach 
der sich aus § 23 Abs. 5 letzter Satz des Familien­
lastenausgleichsgesetzes, BGBl. Nr. 18/1955, 
ergebenden Finanzkraft der verbandsangehörigen 
Gemeinden zu bestimmen. 

(5) Die Ersätze für geleistete Ausgleichszulagen 
im Sinne des Abs. 1 werden mit dem Ablauf der 
zwei ten Woche nach Vorlage der Abrechnung des 
Versicherungsträgers fällig. § 63 Abs. 2 ist sinn­
gemäß anzuwenden. 

(6) Der endgültig verpflichtete Fürsorgeverband 
ist berechtigt, Personen, die gegenüber dem Ren­
tenberechtigten unterhaltspflichtig sind, zur Ge­
währung des Unterhaltes nach Maßgabe der fü'r­
sorgerechtlichen Vorschriften anzuhalten und sie 
Zum Ersatz der Ausgleichszulage, soweit sie auf 
die Nichtgewährung des Unterhaltes zurückzu­
führen ist, heranzuziehen. 

(7) Die näheren B~stimmungen zur Durch­
führung der Abs. 1 bis 3 trifft das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung im Einver­
nehmen mit dem Bundesministerium für Finan­
zen und dem Bundesministerivm für Inneres. 

ABSCHNITT VI. 

Gesundheitsfürsorge. 

A ll gern ein e Maß nah m e n. 

§ 300. Die Pensionsversi'cherungsträger können 
Mittel aufwenden, um durch allgemeine Maß­
nahmen oder Maßnahmen im Einzelfall den Ein­
tritt vorzeitiger Minderung der Arbeitsfähigkeit 
der Versicherten zu verhüten. 

H eil v e rf a h ren. 
§ 301. (1) Die Pensionsversicherungsträger kön­

nen Versicherten und Rentnern Heilverfahren 
gewähren, wenn zu erwarten ist, daß eine dro­
hende Invalidität, Berufsunfähigkeit oder Dienst­
unfähigkeit abgewendet oder eine schon be­
stehende behoben werden kann. 

(2) Ein Heilverfahren wegen Tuberkulose kann 
auch Angehörigen eines Versicherten und anderen 
dauernd in seinem Haushalt lebenden Personen 
gewährt werden, wen.n zu erwarten ist, daß hie­
durch eine Gefährdung des Versicherten abge­
wendet oder vermindert wird. 

(3) Das Heilverfahren kann insbesondere 
durch EInweisung in eine Krankenanstalt, eine 
Heilstätte, ein Kurheim oder eine ähnliche Ein­
richtung gewährt werden. 

(4) G run d s atz b e's tim m u n g. Gemäß 
Artikel 12 Abs. 1 Z. 2 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes in der Fassung von 1929 gilt als Grund­
satz, daß die Pensionsversicherungsträger im 
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Rahmen der im § 148 geregelten Beziehungen zu 
den öffentlichen Krankenanstalten den Kranken­
versicherungsträgern gleichgestellt sind. 

Farn i I i e n- und Tag gel d. 
§ 302. (1) Für die Dauer der Unterbringung 

eines Versicherten in einer der im § 301 Abs. 3 
genannten Einrichtungen a hat der Pensionsver­
sicherungsträger dem Versicherten für seine An­
gehörigen (§ 123) ein Familiengeld und neben 
diesem dem Versicherten selbst ein Taggeld zu 
gewähren; § 142 und § 143 Abs. 1 Z. 3 werden 
auf das Familien- und das Taggeld e.ntsprechend 
angewendet. 

(2) Ist der Versicherte nach diesem Bundes­
gesetz krankenversichert oder ist er seit nicht 
mehr als einem Jahr aus der Krankenversicherung 
ausgeschieden, so gewährt der Pensionsversiche-. 
rungsträger das Familiengeld in dem Ausmaß, in 
dem es dem Versicherten gemäß den Bestim­
mungen über die Krankenversicherung (§ 152 
Abs. 1). gebühren würde. In allen übrigen Fällen 
gebührt ein Familiengeld in . der Höhe von 
10 S täglich. 

(3) Das Taggeld beträgt 4 S täglich. 

H eil ver f a h ren und Ren t e. 
§ 303. Der Anspruch auf Rente wird durch die 

Unterbringung des Erkrankten in einer der im 
§ 301 Abs. 3 genannten Einrichtungen nicht 
berührt. Familien- und Taggeld nach § 302 
werden Rentenberechtigten aus eigener Versiche.,. 
rung (ausgenommen Beziehern von Knappschafts­
rente oder Knappschaftssold) nicht gewährt. 

übe r t rag u n g de s He i 1 ver fa h ren s 
a n ein e n K r a n k e n ver sie her u n g s-

t r ä ger. 
§ 304. Der Pensionsversicherungsträger kann 

die Durchführung des Heilverfahrens einem 
Krankenversicherungsträger übertragen. Der 
Pensionsversicherungsträger bestimmt hiebei Art 
und Umfang· des Heilverfahrens, das er für 
geboten hält. Er hat dem Träger der Kranken­
versicherung die ausgewiesenen tatsächlichen 
Kosten eines solchen Heilverfahrens zu ersetzen, 
soweit die Leistungen über das hinausgehen, 
.wozu der Träger der Krankenversicherung nach 
den Vorschriften über die Krankenversicherung 
verpflichtet ist. 

Verweigerung des Heilverfahrens 
dur c h den Ver sie her t e n. 

§ 305. Entzieht sich ein Versicherter oder 
Rentner ohne triftigen Grund dem vom Ver­
sicherungsträger eingeleiteten Heilverfahren 
(§ 301) und würde eine Invalidität, Berufs­
unfähigkeit oder Dienstunfähigkeit durch das 
I:Ieilverfahren voraussichtlich abgewendet oder 
behoben werden, so kann die Rente auf Zeit 
ganz oder teilweise versagt werden, wenn der 
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Versicherte oder Rentner auf diese Folgen nach­
weislich hingewiesen worden ist. 

Besondere Gesundheitsfürsorge 
1 n der k n a p p s c h a f t li ehe n P e n­

s ion s ver sie her u n g. 

§ 306. In der knappschaftlichen Pensionsversi­
cherung können über "die vorstehenden Bestim­
mungen hinaus Mittel für die besondere Gesund­
heitsfürsorge aufgewendet werden, um den ge­
sundheitlichen Gefahren der in knappschaftlichen 
Betrieben unter erschwerten Bedingungen zu ver~ 
richtenden Arbeiten zu 'begegnen. In diese be­
sondere Fürsorge können zur Sicherung eines 
gesunden Nachwuchses für die bergbaulichen Ar­
beiten auch die Angehörigen der Versicherten 
(Rentner) einbezogen werden. Die näheren Be­
stimmungen hierüber trifft< der Vorstand der 
Versicherungsanstalt des österreichischen Berg­
baues im Einvernehmen mit dem überwachungs­
ausschuß. Sie unterliegen der Genehmigung des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung. 

Z usa m m e n wir k end e r Ver sie h e­
run g s t r ä ger. 

§ 307 •. (1) Die Gesundheitsfürsorge soll von 
den Pensi·onsversicherungsträgern in planmäßi­
gem Zusammenwirken mit den anderen Ver­
sicherungsträgern, deren Aufgaben hiedurch be­
rührt werden, durchgeführt werden, 'um die auf­
zuwendenden Mittel möglichst wirksam zu ver­
wenden. Die Versicherungsträger sollen ihre Zu­
sammenarbeit durch Vereinbarungen regeln und 
darin auch ihre Aufgaben auf dem Gebiete der 
Gesundheitsfürsorge abgrenzen. 

(2) Wenn solche Vereinbarungen nicht zustande 
kommen, kann der Hauptverband mit Geneh­
migung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung verbindliche Richtlinien hiefür auf­
stellen. 

ABSCHNITT VII. 
Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis und AusscheideIl aus einem 

solchen. 
1. UNTERABSCHNITT. 

Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies Dienst­
verhältnis. 

übe r w eis u n g s b e t r ä g e. 
§ 308. (1) Wird ein Versicherter in ein pensions­

versicherungsfreies Dienstverhältnis (Abs. 2) 4luf­
genommen und rechnet der Dienstgeber nach den 
für ihn geltenden dienstrech tlichen Vorschriften 

a) die anrechenbaren Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung und Ersatzmonate nach 
§ 229, während derer der Versicherte bei 
öffentlich-rechtlichen Dienstgebern beschäf­
tigt war und keinen Ruhegenuß aus einem 
pensionsversicherungsfreien Dienstverhält­
nis bezog, ab dem vollendeten 18. Lebens~ 
jahr, soweit der Versicherte aber bei pri-

vaten Dienstgebern beschäftigt war, ab dem 
vollendeten 25. Lebensjahr, 

b) Ersatzmonate nach § 228 Abs. 1 Z.1 und 4 
und § 227 Z. 2, wenn vor diesen eine Be­
schäftigung bei einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstgeber bestand, ab dem vollendeten 
18. Lebensjahr, sonst ab dem vollendeten 
25. Lebensjahr und 

c) die anrechenbaren Beitragsmonate der 
Pflichtversid1erung und Ersatzmonate der 
in lit. a und b angeführten Art, die zwi­
schen dem vollendeten 18. und 25. Lebens­
jahr liegen und nicht schon nach li\:. a 
und b angerechnet werden, bedingt für 
den Fall der Versetzung in den Ruhe­
stand wegen Dienstunfähigkeit oder des 
Todes 

für die Begründung des Anspruches auf einen 
Rühe(Versorgungs)genuß und dessen Ausmaß zur 
Gänze, soweit jedoch eine Teilbeschäftigung vor­
lag, zum entsprechenden Teil an, so hat der 
leistungszuständige Versicherungsträger an den 
Dienstgeber auf dessen Antrag einen über­
weisungsbetrag in der Höhe von je 7 v. H. der 
Bemessungsgrundlage naclt § 238 für jeden in der 
Pensionsversorgung bedingt oder unbedingt an­
gerechneten anrechenbaren Beitragsmonat und 
von je 1 v. H. dieser Bemessungsgrundlage für 
jeden in der Pensionsversorgung bedingt oder 
unbedingt angerechneten anrechenbaren Ersatz­
monat zu leisten. Der Antrag ist binnen 18 Mo­
naten nach Aufnahme in das pensionsversiche­
rungsfreie Dienstverhältnis zu stellen. 

(2) Als pensionsversicherungsfreies Dienstver­
hältnis ist jedes Dienstverhältnis anzusehen, in 
dem der Dienstnehmer entweder von der Voll­
versicherung gemäß § 5 Abs. 1 Z. 3, 4, 5 oder 6 
ausgenommen und auch nicht gemäß § 7 
Z. 2 lit. a in die Pensionsversicherung einbezogen 
ist oder in dem er gemäß §. 7 Z. 1 nur in 
der Kranken- und Unfallyersicherung teilver­
sichert ist. 

(3) Ist nach Abs. 1 ein überweisungsbettag zu 
leisten, so hat der leistungszuständige Pensions­
versicherungsträger dem Versicherten die Beiträge 
zur Pensionsversicherung zu erstatten, die für den 
Versicherten geleistet wurden, 

a)für anrechenbare Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung, die nicht nach Abs. 1 in 
der Pensionsversorgung angerechnet wur­
den, 

b) für anrechenbare Beitragsmonate der frei­
willigen Versicherung und 

c) zur Höherversicherung für anrechenbare 
Beitragsmonate. 

(4) Für die Feststellung der Anrechenbarkeit der 
Versicherungsmonateist Stichtag nach § 233 der 
Zeitpunkt der Aufnahme in das pensionsversiche­
rungsfreie Dienstverhältnis (§ 11 Abs. 5). 
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Fäll i g k e i t des ü b 'e r w eis u n g s b e t rag e 5 

und der an den V eOr sie her t e n z Ii e r­
s tat t end e n Bei t r ä g e. 

§ 309. (1) Der überweisungs betrag nach § 308 
Abs. 1 und ,die nach § 308 Abs. 3 zu erstattenden 
Beiträge sind sechs Monate nach Einlangen des 
Antrages des Dienstgebers beim leistungszuständi­
gen Pensionsversicherungsträger fäHi~. Sie sind bei 
verspäteter Flüssigmachung zum jeweils geltenden 
Wechselzinsfuß der Oesterreichischr-n National­
bank zu verzinsen. 

(2) Dem leistungszuständigen V crsicherungs­
träger sind die nach § 308 an den Dienstgeber 
und den Versicherten geleisteten Beträge, soweit 
sie auf Versicherungsmonate entfalten, die bei 
anderen Pensionsrversicherungsträgern 'erworben 
worden sind, von diesen zu ersetzen. Die näheren 
Bestimmungen über die hienach zu leis.tenden Er­
sätze trifft das Bundesministerium für soziale 
Ver wal tung. Bei der Festsetzung des Ersatzes ist 
hauptsächlich auf die Dauer der anrechenbaren 
V ersicherungsmona te, die bei jedem der beteilig­
ten Versicherungsträger erworben worden sind, 
Bedacht zu nehmen. Eine Pauschalierung des Er­
satzes kann vorgesehen werden. 

Wir ku n g der Z a h 1 u n g des übe r w e i­
s'ungsbetrages und der Erstattung de.r 

Bei t r ä g e a n den Ver sie her t e n. 

§ 310. Mit der Zahlung des überweisungsbe­
trages nach § 308 Abs. 1 und.der Erstattung der 
Beiträge nach § 308 Abs. 3 erlöschen alle An­
sprüche und Berechtigungen aus der Pensionsver~ 
sicherung, die aus den Versicherungsmonaten er­
hoben werden können, für die der überweisungs­
betrag geleistet oder die Beiträge rückerstattet 
wurden. 

2. UNTERABSCHNITT. 
Ausscheiden aus einem pensionsversicherungsfreien 

Dienstverhältnis. 

übe r w eis u n g s b e t r ä g e. 

§ 311. (1) Scheidet ein Dienstnehmer aus 
einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhält­
nis (§ 308) aus, ohne daß ein A,nspruch auf 
einen laufenden Ruhe(Versorgungs)genuß er­
wachsen ist, so hat der Dienstgeber dem Pensions­
versicherungsträger, der aus dem Dienstverhältnis 
zuletzt zuständig gewesen wäre, einen über­
weisungsbetrag zu leisten. Er beträgt für jeden 
im . pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis 
zugebrachten Monat, soweit der Dienstnehmer 
nicht gegen Karenz der Gebühren beurlaubt war, 
je 7 v. H. des auf den Monat entfallenden Ent­
geltes (§ 49), auf das der Dienstnehmer im letzten 
Monat vor seinem Ausscheiden (§ 11 Abs. 5) An­
spruch hatte, höchstens jedoch von dem Betrag 
von 1800 S beziehungsweise 2400 S beziehungs­
weise 3600 S, je nachdem das Ausscheiden vor 
dem 1. August 1954 beziehungsweise vor dem 
1. Jänner 1956 beziehungsweise später erfolgt. 

75 

Er erhöht sich um einen aus Anlaß der 
Aufnahme' in das pensionsversicherungsfreie 
Dienstverhältnis an den Dienstgeber geleisteten 
überweisungsbetrag. 

(2) Tritt der Dienstnehmer im unmittelbaren 
Anschluß an das Ausscheiden aus einem pensions­
versicherungsfreien Dienstverhältnis in ein solches 
Dienstverhältnis zu einem anderen Dienstgeber 
über und sind die Voraussetzungen des § 308 
Abs. 1 gegeben, so hat der frühere Dienstgeber 
den überweisungsbetrag unmittelbar an den 
neuen Dienstgeber unter Anzeige an den Pen­
sionsversicherungsträger zu leisten. 

(3) Die Verpflichtung des Dienstgebers nach 
Abs. 1 entfällt, wenn entweder beim Ausscheiden 
des Dienstnehmers durch Tod versorgungsberech­
tigte Hinterbliebene nicht v,orhanden sind oder 
der Dienstnehmer nac.1. den Dienst..: und Besol­
dungsvorschriften für seine laufenden Versor­
gungsansprüche entfertigt wurde. Im Falle der Ent­
fertigung kann jedoch der Dienstnehmer inner­
halb der im § 312 angegebenen Frist, solange ein 
Versicherungsfall nicht eingetreten ist, den über­
weisungs betrag in der im Abs. 1 angegebenen 
Höhe selbst leisten. Innerhalb der gleichen Frist 
kann auch, solange ein Versicherungsfall nicht 
eingetreten ist, ein nicht entfertigter Dienst­
nehmer im Falle des Ausscheidens aus dem pen­
sionsversicherungsfreien Dienstverhältnis einen 
überweisungsbetrag, den er aus Anlaß der Auf­
nahme in das pensionsversicherungsfreie Dienst­
verhältnis erhalten hat, wie auch Beiträge, die ihm 
nach § 308 Abs. 3 erstattet wurden, an den Pen­
sionsve'rsicherungsträger zurückzahlen. 

Fäll i g k e i t der übe r w eis u n g s b e t r ä g e. 

§ . 312. überweisungsbeträge (Beitragsrückzah­
lungen) nach § 311 sind binnen sechs Monaten 
nach dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis 
(§ 11 Abs. 5) zu leisten. Auf die vom Dienstgeber 
zu leistenden überweisungsbeträge ist § 309 
Abs. 1 zweiter Satz anzuwenden. 

Wir k u n g der Z a h 1 u n g der übe r­
w eis u n g s b e t r ä g e. 

§ 313. Die in den überweisungsbeträgen (Bei­
tragsrückzahlungen) nach § 311 berücksichtigten 
vollen Monate gelten als Beitragsmonate 1m 
Sinne dieses Bundesgesetzes. 

ABSCHNITT VIII. 

Ausscheiden aus der Pensionsversicherung aus 
Anlaß der Aufnahme einer selbständigen Er­

werbstätigkeit. 

§ 314. (1) Versicherten, die wegen Aufnahme 
einer selbständigen Erwerbstätigkeit aus der Pen­
sionsversicherung ausscheiden, werden auf Antrag, 
wenn ihnen bis zum Ausscheiden noch kein Renten­
anspruch gemäß § 222 Abs. 1 und 2 angefallen 
ist, in dem auf Grund der Beschäftigung im 
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elterlichen Betriebe erworbene Beitragsmonate 
berücksichtigt wurden, 90 v. H. der für an­
rechenbare Beitragsmonate dieser Art zur Pen­
sionsversicherung entrichteten Beiträge, abzüg­
lich der Kosten eines aus dieser Versicherung 
gewährten Heilverfahrens, rückerstattet. 

(2) Für die Feststellung der Anrechenbarkeit 
der Beitragszeiten ist Stichtag der Zeitpunkt der 
Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit. 

(3) Der Antrag muß bei sonstigem Verlust des 
Rechtes auf Beitragsrückerstattung binnen einem 
Jahr nach Aufnahme der selbständigen Erwerbs­
tätigkeit gestellt werden. 

(4) Mit der Rückerstattung der Beiträge ver­
lieren die Beitiagsmonate, für welche die Bei­
träge rückerstattet wurden, 'in der Pensionsver­
sicherung jegliche Wirksamkeit. 

(5) § 268 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden. 

FÜNFTER TEIL. 

Beziehungen der Versicherungsträger (Ver­
bände) zueinander und Ersatzleistungen. 
Haftung des Dienstgebers bei Arbeitsunfällen. 

ABSCHNITT I. 

Beziehungen der Versicherungsträger zueinander. 

1. UNTERABSCHNITT. 

Ersatzansprüche im Verhältnis zwischen Kranken­
und Unfallversicherung. 

Ersatzanspruch des Trägers der 
K r a n k e n ver s ich e run g. 

§ 315. (1) Der Träger der Unfallversicherung 
hat .dem Träger der Krankenversicherung die 

. Aufwendungen, die dieser für. die Kranken­
behandlungdes Versehrten und die wieder­
kehrenden Geldleistungen aus der Krankenver­
sidterung bei der durch einen Arbeitsunfall ver­
ursachten Krankheit oder bei einer Berufskrank­
heit ab dem ersten Tag der fünften Wodte nach 
dem Arbeitsunfall beziehungsweise nach dem 
Beginn der Berufskrankheit gemacht hat, nach 
Maßgabe der Bestimmungen der §§ 317 und 318 
zu ersetzen. 

(2) Der Träger der Unfallversicherung hat 
ferner dem Träger der Krankenversicherung das 
von diesem' für den Versehrten gewährte Sterbe­
geld bis zu dem Betrag zu ersetzen, um den das 
nach § 214 Abs. 2 errechnete Sterbegeld den 
Betrag des nach § 214 Abs. 4 tatsächlich gewähr­
ten Sterbegeldes übersteigt. 

Ersatzanspruch des Trägers der 
U n fall ver sie her u n g. 

§ 316. (1) Der Träger der Krankenversidterung 
hat dem Träger der Unfallversicherung die Auf_ 
wendungen, die dieser für die Krankenbehand­
lung des Versehrten ).md die wiederkehrenden 

Geldleiskungen aus der Unfallversicherung bei der 
durch dinen Arbeitsunfall verursachten Krank­
heit oddr bei einer Berufskrankheit in den ersten 
vier W6chen nach dem Arbeitsunfall beziehungs· 
weise nich dem Beginn' der Berufskrankheit ge, 
macht h~t, nach Maßgabe der Bestimmungen der 
§§ 317 und 318 zu ersetzen. 

I 
(2) Hat der Träger der Unfallversicherung 

AufwenUungen für die Heilbehandlung oder für 
wiederk~hrende Geldleistungen aus der Unfall­
versichetung gemacht und stellt sich nachträg­
lich herius, daß die Krankheit nicht Folge eines 
Arbeits~nfalles ist, so hat der Träger der Kran­
kenversif:herung die Aufwendungen zu ersetzen, 
soweit sie nicht über die Aufwendungen für die 
entsprechenden Leistungen der Krankenversiche­
rung hiriausgehen. 

I 

I 
A u 's maß des E r s atz ans p r u c h e s . 

. § 317\ (1) Als Ersatz nach § 315 Abs. 1 und 
§ 316 Albs. 1 ist für jeden Kalendertag der Be­
handlun~szeit zu leisten: 

a) we:nn weder Krankengeld noch Ansta1rs­
pflrge gewährt wurde, ein Betrag in der 
Höhe des halben dem Versicherten aus der 
Kr~nkenversicherung sonst gebührenden 
Kr~nkengeldes (§ 141); 

b) we~n Krankengeld geleistet wurde, ein Be­
trag. in der Höhe des 11/2fachen, wenn Anstalts­
pflege gJleistet wurde, ein Betrag in der Höhe 
des P/4fachen des dem Versicherten gebührenden 
oder sorist gebührenden Krankengeldes aus der 
Krankenversicherung (§ 141). 

(2) Tritt infolge des Arbeitsunfalles Arbeits­
unfähigkeit während der Kranken(Heil)behand­
lung überhaupt nicht eIn, so entfällt jede Ersatz­
pflidtt zwischen dem Träger der Krankenver­
sicherung und dem Träger der Unfallversiche­
rung für die Aufwendungen der Kranken(Heil)­
behandlung. 

(3) Die Einzelabrechnung der gegenseitigen Er­
satzansprüche nach § 315 und~ § 316 hat zu 
unterbleiben, soweit nicht das Bundesministe­
rium für soziale Verwaltung die Einzelabrech­
nung zwischen Versicherungsträgern wegen der 
geringen Zahl der Verrechnungsfälle zuläßt. Die 
Versicherungsträger, zwischen denen eine Ab­
rechnung nicht stattfindet, haben zu verein­
baren, daß die gegenseitigen Ersatzansprüche 
durch vierteljährlidt von den Trägern der Un­
fallversicherung an die Träger der Krankenver­
sicherung zu leistende Pauschbeträge abgegolten 
werden. Die Vereinbarungen haben auch son­
stige, die Abrechnung der gegenseitigen Ersatz­
ansprüche betreffende Fragen, wie die Fälligkeit 
der Pauschbeträge, Geltungsdauer der Verein­
barung, Auflösungsgründe, . zu regeln. 

(4) Die Kostenersatzpflidtt des Unfallversiche­
rungsträgers nach § 193 wird durch die Bestim­
mungen der Abs. 1 bis 3 nicht berührt. 
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(5) In der Krankenversicherung nach Abs. 1 
und 2 sind von den Bestimmungen des Fünften 
Teiles die §§ 315 bis 319 mit der Maßgabe ent­
sprechend anzuwenden, daß bei der Berechnung 
des Ersatzanspruches nach § 317 Abs. 1 an die 
Stelle des Krankengeldes ein Sechzigstel des 
Monatsgehaltes tritt. 

Fes t set z u n g des I n hai t e s der Ver e i n-" 
bar u n g (§ 317 A b s. 3) dur c h das B und e s­
m i n ist e r i u m für 5 0 z i ale Ver wal tun g. 

§ 318. (1) Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung bestimmt nach Anhörung" des 
Hauptverbandes den Inhalt der Vereinbarung 
gemäß § 317 Abs. 3, insbesondere die Höhe des 
Pauschbetrages, wenn 

1. nicht binnen sechs Monaten nach Wirksam­
keitsbeginn dieses Bundesgesetzes eine solche 
Vereinbarung zustande kommt; 

2. nicht innerhalb von drei Monaten nach Ab­
lauf der Wirksamkeit einer solchen Verein­
barung eine neue abgeschlossen wird. 

(2) Der vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung gemäß Abs. 1 bestimmte Inhalt der 
Vereinbarung verliert mit dem Inkrafttreten 
einer von den Versicherungsträgern gemäß § 317 
Abs. 3 abgeschlossenen Vereinbarung seine Wirk­
samkeit. 

Gel t end mac h u n g des E r s a t z­
ans p r u c h e 5. 

§ 319. (1) Ist die Einzelabrechnung der Ersatz­
ansprüche zwischen Versicherungsträgern zuge­
lassen, so sind diese Ersatzansprüche nach Maß­
gabe der Bestimmungen des Abs. 2 vom ersatz­
berechtigten Ver~icherungsträger geltend zu 
machen. 

(2) Der Ersatzanspruch ist ausgeschlossen, wenn 
er nicht spätestens sechs Monate nach Beendi­
gung 'der Leistungen bei dem zum Ersatz Ver­
pflichteten geltend gemacht wird. Hat der Er­
satzberechtigte ohne sein Verschulden erst nach 
Ablauf dieser Zeit davon Kenntnis erhalten, daß 
die Voraussetzungen für einen Ersatzanspruch 
zutreffen, so kann er nom innerhalb von zwei 
Wochen nach dem Tage, an dem er diese Kennt-, 
riis erlangt hat, den Ansprum geltend mamen. 

2. UNTERABSCHNITT. 

Ersatzansprüche im Verhältnis zwischen Kranken­
und Pensionsversicherung. 

Ersatz von Kosten des 
He i I ver f ah ren s. 

§ 320. Gewährt der Träger der Pensionsver­
sicherung ein Heilverfahren, dessen Durchfüh­
rung er nicht gemäß § 304 einem Träger der 
'Krankenversicherung überträgt, so hat der Träger 
der Krankenversicherung dem Träger der Pen­
sionsversimerung die Kosten dieses Heilverfahrens 
mit einem Pauschbetrag zu ersetzen, der für jeden 

Kalendertag des Heilverfahrens der Höhe des 
täglichen Krankengeldes (§ 141) entspricht, 
auf das der Versicherte aus der Krankenversiche­
rung Anspruch hätte. Die Ersatzpflicht des Trä­
gers der Krankenversicherung wird auf die 
Höchstdauer des Krankengeldanspruches aus der 
Krankenversicherung beschränkt. 

3. UNTERABSCHNITT. 

Zusammenarbeit der Versicherungsträger (Verbände). 

G e gen sei t i g e Ver ~ alt u n-g s h i 1 f e. 

§ 321. (1) Die Versicherungsträger sind ver'" 
pflichtet, bei Erfüllung ihrer Aufgaben einander 
zu unterstützeh; sie haben insbesondere Ersuchen, 
die zu diesem Zweck an sie ergehen, im Rahmen 
ihrer sachlichen und örtlichen Zuständigkeit zu 
entsprechen und auch unaufgefordert anderen 
Versicherungsträgern alle Mitteilungen zukom­
m~n zu lassen, die für deren Geschäftsbetrieb 
von Wichtigkeit sind. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind ent­
sprechend auf die Beziehungen der Versicherungs­
träger zu den Verbänden anzuwenden. 

(3) Gewährt ein Träger der UnfallversiCherurig 
,einem Berechtigten, der eine Rente aus der Pen­
sionsversicherung bezieht, Rente oder Anstalts­
pflege aus der Unfallversicherung oder treten 
Änderungen hierin ein, so ist der Träger der 
Pensionsversicherung unverzüglich zu benach­
richtigen. 

Verpflegskosten in den 
Einrichtungen der 

Sozi al ver sic her un g s tr ä ger. 

§ 322. (1) Die Versicherungsträger, die Kran­
kenanstalten, Heilstätten, Kur-, Erholungs- und 
Genesungsheime 'sowie ähnlime Einrichtungen 
betreiben, sollen mit anderen Versicherungs­
trägern, die diese Einrichtungen für ihre Ver­
sicherten in Anspruch nehmen, über die 'zu er­
setzenden Verpflegskosten Vereinbarungen 
treffen. 

(2) Kommt eine Vereinbarung im Sinne des 
Abs. 1 nicht zustande, setzt der Hauptverband 
die Verpflegskosten mit verbindlicher Wilkung 
fest. 

ABSCHNITT II. 

Beziehungen der Versimerungsträger zu den 
Fürsorgeträgern. 

P f I ich t end e r Fü r s 0 r g e t r ä ger. 

§ 323. Die gesetzlichen Pflim ten der Träger 
der öffentlichen Fürsorge (Fürsorgeträger) zur 
Unterstützung Hilfsbedürftiger werden durch 
dieses Bundesg,esetz nimt berührt. 

E, r s atz ans p r u c h des Für s 0 r g e­
t r ä ger s. 

- § 324. (1) Unterstützt ein Fürsorgeträger auf 
Grund einer gesetzlimen Verpflichtung einen 
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Hilfsbedürftigen für eine Zeit, für die er einen 
Anspruch auf eine Versicherungsleistung nach 
diesem Bundesgesetz hat, so hat der Versiche­
rungsträger dem Fürsorgeträger die von diesem 
geleisteten Unterst\itzungen gemäß den Bestim­
mungen . der §§ 325 bis 328 zu ersetzen, jedoch 
bei Geldleistungen nur bis zur Höhe der Ver­
sicherungsleistung, auf die der Unterstützte 
während dieser Zeit An:spruch hat; für Sach­
leistungen sind, soweit nicht eine Abgeltung nach 
§. 328 Platz greift, dem Fürsorgeträger die er­
wachsenen Kosten soweit zu ersetzen, als dem 
Versicherungsträger selbst Kosten für derartige 
Sachleistungen erwachsen wären. Das gleiche gilt, 
wenn Angehörige des Berechtigten unterstützt 
werden, für solche Ansprüche, die dem Berechtig­
ten mit Rücksicht auf diese Angehörigen zu­
stehen. 

(2) Der Ersatz nach Abs. 1 gebührt' sow0hl 
für Sachleistungen als auch für Geldleistungen, 
für letztere jedoch nur, wenn sie entweder 
während des Laufes des Verfahrens zur Fest­
stellung der Versicherungsleistung oder bei nach­
gewiesener nicht rechtzeitiger 1uszahlung einer 
bereits festgestellten Versicherungsleistung ge­
währt werden. 

(3) Wird ein Rentenberechtigter auf Kosten 
eines Fürsorgeträgers in einer geschlossenen An­
stalt (Alt'ers-, Siechenheim und ähnlichen Einrich­
tungen) verpflegt, so geht für die Zeit der ge­
schlossenen Anstaltspflege der Anspruch auf Rente 
bis zur Höhe der Verpflegskosten, höchstens je­
doch bis zu 80 v. H. der Rente auf den Fürsorge­
träger über; hat der Rentenberechtigte auf Grund 
einer gesetzlichen V erpflich tung für den U n ter­
halt von Angehörigen zu sorgen, so sind ihm 
50 v. H. der Rente für den ersten und je 10 v. H. 
für jeden weiteren unterhaltsberechtigten Ange-
hörigen zu belassen. ' 

Ersatzleistungen 
aus der K r a n k e n y e r s ich e run g. 

Ersatzleistungen 
aus der U n fall ver s ich e run g. 

§ 326. (1) Aus den Leistungen der Unfallversi· 
cherung gebührt dem Fürsorgeträger Ersatz nur, 
wenn die Fürsorgeleistung wegen des Arbeits­
unfalles (der Berufskrankheit) gewährt wurde, 
auf den (die) sich der Anspruch des Unterstützten 
gegen den Träger der Unfallversicherung gründet. 

(2) Zu ersetzen sind: 

1. Kosten der Bestattung aus dem Sterbegeld; 

2. Fürsorgeleistungen, die wegen des Arbeits­
unfalles (der Berufskrankheit) gewährt werden, 
aus den ihnen entsprechenden Leistungen der 
Unfallversicherung. 

Ersatzleistungen 
aus der P e n s ion s ver s ich e run g. 

§ 327. Aus den :Renten d~r 'Pensionsversiche­
rung gebührt dem Fürsorgeträger Ersatz' für 
jede Fürsorgeleistung im Sinne des § 324, für die 
nicht schon ein Ersatzanspruch nach § 325 oder 
nach § 326 besteht. Andere Leistungen der Pen­
sionsversicherung als die Renten dürfen zur Be­
friedigung des Ersatzanspruches nicht heran­
gezogen werden. 

Abgeltung des Ersatzanspruches 
bei Kr a n k e n b e h a n d 1 u n g. 

§ 328. Kosten einer mit Arbeitsunfähigkeit 
verbundenen Krankenbehandlung (§§ 133 
bis 137) sind mit einem Betrag abzugelten, der für 
jeden Tag der Dauer einer solchen Behandlung 
im Ausmaß des halben Krankengeldes (§ 141) zu 
leisten ist. 

Abzug von den Geldleistungen der 
S 0 z i a 1 ver s ich e run g. 

§ 329. Der Versicherungsträger hat die Be­
träge, die er zur Befriedigung der Ersatzansprüche 
der Fürsorgeträger (§§ 324 bis 327) aufgewendet 
hat, von den Geldleistungen . der Sozialversiche­
rung abzuziehen, doch darf der Abzug bei 
wiederkehrenden Geldleistungen. jeweils den 
halben Betrag der einzelnen fälligen Geldleistung 
nicht übersteigen. Für den Abzug bedarf es nicht 
der Zustimmung des Unterstützten. 

Frist für die Geltendmachung des 
ErsatzansprucheL 

§ 330. (1) Der Ersatzanspruch des Fürsorge-

§ 325. (1) Aus den Leistungen der Kranken­
versicherung gebührt dem Fürsorgeträger Ersatz 
nur, wenn die Fürsorgeleistung wegen der 
Krankheit, der Arbeitsunfähigkeit . oder der 
Mutterschaft gewährt wurde, auf die sich der 
Anspruch des Unterstützten gegen den Träger der 
Krankenversicherung gründet oder wenn die 
Fürsorgeleistung im Falle des Todes gewährt 
wurde und ein Anspruch auf Sterbegeld aus der 
Krankenversicherung besteht. 

trägers für Sachleistungen ist ausgeschlossen, wenn 
(2) Zu ersetzen sind: er nicht spätestens sechs Monate nach Ablauf 
1. Kosten der Bestattung aus dem Sterbegeld; der Fürsorgeleistung beim Versicherungsträger 
2. Fürsorgeleistungen, die wegen Krankheit, geltend gemacht wird. ' 

Arbeitsunfähigkeit oder Mutterschaft gewährt (2) Für Geldleistungen kann der Anspruch auf 
werden, aus den ihnen entsprechenden Leistun-I Ersatz vom Fürsorgeträger nur erhoben werden, 
gen der Krankenversicherung.. wenn 
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1. die Fürsorgeleistung innerhalb von 14 Tagen 
nach der Zuerkennung, sofern jedoch der Für­
·sorgeträger erst später vom Anspruch des Ver­
sicherten auf die Geldleistungen aus der Sozial­
versicherung Kenntnis erhält, innerhalb von 
14 Tagen nach diesem Zeitpunkt dem Versiche­
rungsträger angezeigt wird und 

2. der Anspruch auf Ersatz spätestens inner­
halb von zwei Monaten nach Ablauf dieser Für­
sorgeleistung geltend gemacht wird. 

(3) Der Ersatzanspruch des Fürsorgeträgers für 
Geldleistungen ist .. für eine Zeit ausgeschlossen, 
für die eine Geldleistung aus der Sozialversiche­
rung fällig geworden ist, wenn der Fürsorgeträger 
nach einer gemäß Abs. 2 Z. 1 erstatteten An­
zeige vom Anfall der Geldleistung aus der Sozial­
versicherung durch den Versicherungsträger be­
nachrichtigt worden ist. 

ABSCHNITT III. 

Bevorsmussung von Renten aus der PensiOllsver­
sicherung aus den Mitteln der Arbeitslosenver­

sicherung. 

. § 331. Hinsichtlich der Bevorschussung der 
Renten aus der Pensionsvel'sicherang aus den 
Mitteln der Arbeitslosenversicherung, der Rück­
erstattung solcher Leistungen an das Arbeitsamt 
und der Anrechnung auf die nachzuzahlenden 
Rentenbeträge gelten die einschlägigen Vor­
schriften des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, 
BGBI. 'Nr. 184/1949, in der jeweils geltenden 

. Fassung. 

ABSCHNITT IV. 

79 

Ein s ehr ä n k u n g der S c h ade n e r s a t z­
p f 1 ich t des Die n s t g e b e r s g e g e n­
übe r dem Die n s t n e h m erb e i A r-

bei t s u n fä 11 e n (B e ruf s k r a n k­
he i t e n). 

§ 333. (1) Der Dienstgeber ist dem Versicherten 
zum Ersatz des Schadens, der diesem durch eine 
Verletzung am Körper infolge eines Arbeits­
unfalles oder durch' eine Berufskrankheit ent­
standen ist, nur verpflic..htet, wenn' er den Ar­
beitsunfall (die Berufskrankheit) vorsätzlich ver­
ursacht hat. Diese Einschränkung gilt auch gegen­
über den Hinterbliebenen des Versicherten, wenn 
dessen Tod auf die körperliche Verletzung in­
folge des Arbeitsunfalles oder auf die Berufs­
krankheit zurückzuführen ist. 

(2) Hat der Dienstgeber den Arbt;itsunfall 
(die Berufskrankheit) vorsätzlich verursacht, so 
vermindert sich der Schadenersatzanspruch des 
Versicherten oder seiner Hinterbliebenen um die 
Leistungen aus der gesetzlichen Unfall­
versicherung. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind, 
unbeschadet der. Bestimmungen des §477, nicht 
anzuwenden, wenn der Arbeitsunfall bei der 
Teilnahme des Versicherten am allgemeinen Ver­
kehr durch ein Verkehrsmittel eingetreten ist, 
für de;sen Betrieb auf Grund gesetzlicher Vor­
schrift eine erhöhte Haftpflicht besteht. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten 
auu~ für Ersatzansprüche Versicherter und ihrer 
Hinterbliebenen 

1. gegen gesetzliche oder bevollmächtigte Ver­
treter des' Unternehmers und gegen Aufseher im 

I 
Betri~b;' . 

Smadenersatz und Haftung. 2. bei Unfällen in einem der im § 8 Abs. 1 
übe r g a n g von S c h ade n e r s atz a n- Z. 3 lit. d ~ezeichneten Betriebe und Tätigkeiten 
s p r ü ehe n auf die Ver s ich e run g s- gegen die in Betracht kommende Körperschaft 

t r ä ger. und ihre Organe, gegen die Angehörigen der 
§ 332. (1) Können Personen, denen nach den Körperschaft und die beigezogenen Helfer. 

Bestimmungen dieses Bundesgesetze.s Leistungen H f d D . . b bel' 
h d E d S h cl d 'h a tun g e SIe n s t g e e r s 

zuste en, en' rsatz es Cl a ens, er 1 nen Ab' .. f" 11 (B f k k 
d ch d V . h f 11 ch . f·"1. r e 1 t s u n a e n e r u s r a n -ur en erS1C erungs a erwa sen 1st, au 'h') .. b cl T" 
G d d I'ch V ch'f bel t eng e gen u e ren rag ern run an erer gesetz 1 er ors n ten ean- ci S . 1 . h 
spruchep, geht der Anspruch auf den Versiche- er 0 z 1 ave r sIe er u n g. 
rungsträger insoweit über, als dieser Leistungen § 334. (1) Hat der Dienstgeber oder ein ihm 
zu erbringen hat. Ansprüche auf Schmerzengeld gemäß § 333 Abs. 4 Gleichgestellter den Arbeits­
gehen auf den Versicherungsträger nicht über. unfall oder die Berufskrankheit vorsätzlich oder 

(2) Der Versicherungsträger kann Ersatzbeträge, durch grobe Fahrlässigkeit verursacht, so hat er 
die der Ersatzpflichtige dem Versicherten oder den Trägern der Sozialversicherung alle nach 
seinen Hinterbliebenen in Unkenntnis des über- diesem Bundesgesetz zu gewährenden Leistungen 
ganges des Anspruches gemäß Abs. 1 geleistet zu ersetzen. 
hat, auf die nach diesem Bundesgesetz zustehen- (2) Durch ein Mitverschulden des Versicherten 
den Leistungsansprüche ganz oder zum Teil an- wird die Haftung gemäß Abs. 1 weder aufge­
rechnen. Soweit hienach Ersatzbeträge angerech- hoben noch gemindert. 
net werden, erlischt der nach Abs. l' auf den (3) Der Träger der Unfallversicherung kann 
Versicherungsträger übergegangene Ersatz- als Ersatz für eine .von ihm zu gewährende 
anspruch gegen den Ersatzpflichtigen. Rente deren Kapitalswert (§ 184) fordern. 

(3) Ein Schadenersatzanspruch nam § 333 geht (4) ·Hat der Dienstgeber oder ein ihm gemäß 
auf den Versicherungsträger nicht über. § 333 Abs. 4 Gleichgestellter den Arbeitsunfall 

(4) § 328 ist entsprechend anzuwenden. nicht vorsätzlich herbeigeführt, so kann der 
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Träger der Unfallversid1erung auf den Ersatz 
ganz oder teilweise verzid1ten, wenn die wirt­
sd1aftlid1en Verhältnisse des Verpflid1teten dies 
begründen. 

Schadenersatzpflicht und 
Haftung bei juristischen 

Per S 0 n e n. 

§ 335. (1) Die Bestimmungen der §§ 333 und 
334 sind auch anzuwenden, wenn der Dienst­
geber eine juristische Person, eine offene 
Handelsgesellsd1aft oder -eine Kommanditgesell­
schaft ist und der Arbeitsunfall oder die Berufs­
krankheit vorsätzlid1 - bei der Anwendung des 
§ 334 aud1 grob fahrlässig - durd1 .ein Mitglied 
des gesd1äftsführenden Organes der juristisd1en 
Person qder durd1 einen persönlid1 haftenden 
Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft 
oder emer Kommanditgesellschaft verursacht , . 
woraen 1st. 

(2) Im Falle des Abs. 1 haften mit der juristi­
schen Person als Dienstgeber die Mitglieder des 
geschäftsführenden Organes oder die zur 
Gesd1äftsführung berechtigten Personen zur un­
geteilten Hand, sofern die betreffenden Mit­
glieder des gesd1äftsführenden _Organes bezie­
hungsweise die zur Gesd1äftsführung .bered1-
tigten Personen den Arbeitsunfall vorsätzlid1 
oder im Falle des § 334 auch grob fahrlässig 
verursacht haben. 

(3) Bei den in einem Ausbildungsverhältnis 
stehenden Pflid1tversicherten (§ 4 Abs. 1 Z. 3 
und 4) steht für die Anwendung der Abs. 1 und 
2 sowie der §§. 333 und 334 der Träger der 
Einrichtung, in der die Ausbildung erfolgt, dem 
Dienstgeber gleich. 

SECHSTER TEIL. 
Beziehungen der Träger der Sozialversiche­
rung und ihrer Verbände zu den Ärzten, 
Dentisten, Hebammen, Apothekern, Kran­
kenanstalten und anderen Vertragspartnern. 

ABSCHNITT 1. 

Gemeinsame Bestimmungen. 

R e gel u n g dur c h Ver t r ä g e. 

§ H8. (1) Die Beziehungen der Träger der 
Sozialversid1erung und ihrer Verbände zu den 
freiberuflich tätigen Krzten, Dentisten, Heb­
ammen, Apothekern und anderen Vertragspart., 
nem werden durch privatred1tliche Verträge 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ge­
regelt. Diese Verträge bedürfen zu ihrer Rechts-
gültigkeit der schriftlichen Form. .' 

(2) Durch die Verträge na,d1 Abs. 1 1st die 
ausreichende Versorgung der Vers:icherten und 
ihrer anspruchs berechtigten A~gehöpigen mit 
den gesetzlich und satzungsmäßig vorgesehenen 
Leistungen sicherzustellen. Eigene Ein:ichtungen 
der Versicherungsträger dürfen für die Versor­
gung mit. diesen Leistungen ~ur nach Maß~abe 
der hiefür geltenden gesetzhd1en V orschnften 
herangezogen werden. .. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten entspred1end fur 
die Regelung der Beziehungen der Träger der 
Sozialversicherung zu den Krankenanstalten. 

Einholung von Stellungnahmen 
dur c h die T r ä ger der K r a n k e n­

ver sie her u n g. 

§ H9. (1) Vor der beabsid1tigten Errid1tung, 
Erwerbung oder Erweiterung eigener Einrichtun-

E r S a t Z a n- gen zur Betreuung d~r Versicherten und ihre. r Konkurrenz von - h' h b d 
h h Ver sie h e- ansprud1sberechtigten Ange öngen ,a en le 

s p r ü c e n m e r e r e r Träger der Krankenversicherung den in Be-
run g s t r ä ger. trad1t kommenden örtlich zuständigen öffent-

§ 336. Treffen Ersatzansprüche verschiedener lich-red1tlichen Interessenvertretungen der 
Versid1erungsträger gemäß § 332 aus demselben Ar.zte Dentisten und der anderen Vertrags­
Ereignis zusammen, weld1e die aus einer beste-' parml~r Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
henden Haftpflichtversicherung zur Verfügung geben. 
stehende Versicherungssumme übersteigen, so (2) Im behördlichen Verfahren wegen Geneh-' 
sind sie aus dieser un.bes~adet. der wei.~ere~ migung dei' Neuerrid1tung, Erwerbung od.er .Er­
Haftung des Ersatzpfl1d1t1gen 1m Verhalt~ls weiterung sowie Inbetriebnahme von Emnd1-
ihrer, Ersatzforderungen zu befriedigen. Em tungen nad1 Abs. 1 genießen die öffentlich~re~t­
gerichtlich festgestellter Schmerzengeldanspruch lichen Interessenvertretungen der dort bezelch­
geht hiebei den Ersatzansprüchen der Versiche- neten Berufe ParteisteIlung im Sinne des § 8 
rungsträger im Range vor. des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 

Verjäh-rung der Ersatzansprüche. 

§ 337. (1) Der Ersatzanspruch des Versiche­
rungsträgers gemäß § 334 verjährt in drei Jahren 
nach der ersten rechtskräftigen Feststellung der 
Entschädigungspflid1t. 

(2) Im übrigen gelten für die Verjährung der 
Ersatzansprüd1e die Bestimmungen des § 1489 
des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches. 

1950, BGB!. Nr. 172. 

ABSCHNITT 11. 

Beziehungen der Träger der Sozialversicherung 
und ihrer Verbände zu den Arzten. 

A r z t e aus s c h ü s s e. 

§ 340. (1) Zur Beratung von grundsätzlichen 
Fragen, welche die Beziehungen zwischen den 
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Trägern der Sozialversicherung und den frei­
beruflich tätigen Arzte:l betreffen, insbesondere 
zur Beratung der Gesamtverträge gemäß § 341, 
ist ein Bundes-Arzteausschuß einzurichten, dem 
in gleicher Zahl Vertreter der tlsterreichischen 
Arztekammer und des Hauptverbandes ange­
hören. 

(2) Zur Beratung von Fragen, die sich bei 'der 
Durchrf!.ihrung det abgeschlossenen Verträge im 
Bereich der einzelnen Länder ergeben, ist in 
jedem Bundesland ein Landes-Arzteausschuß ein­
zurich ten, dem in gleicher Zahl Vertreter der 
Arztekammer des betreffenden Landes und der 
in diesem Land tätigen Träger der 'Krankenver­
sicherung angehören. 

(3) Die Aufgaben und die Tätigkeit des Bun­
des-Arzteausschusses und der Landes-Arzteaus­
schüsse regeln Geschäftsordnungen, die zwischen 
der tlsterreichischen Arztekammer und dem 
Hauptverhand vereinbart werden. 

G e sam t ver t r ä g e. 

§ 341. (1) Die Beziehungen zwischen den Trä­
gern der Krankenversicherung und den frei­
beruflich tätigen Arzten werden durch Gesamt­
verträge geregelt, die für die Träger der Kran­
kenversicherung durch den Hauptverband mit 
den örtlich zuständigen Arztekammern abzu­
schließen' sind. Die Gesamtverträge bedürfen der 
Zustimmung des Trägers der Krankenversiche­
rung, für den der Gesamtvertrag abgeschlossen 
wird. Die tlsterreichische Arztekammer kann 
mit Zus~immung der beteiligten Arztekammer 
den Gesamtvertrag mit Wirkung für diese ab­
schließen. 

(2)' Soweit sich die Gesamtverträge auf' die 
Meisterkrankenkassen erstrecken, bedürfen die 
Gesamtverträge der Zustimmung des Verbandes 
der Meisterkrankenkassen; die Zustimmung darf 
nur im Einvernehmen mit der in Betracht kom­
menden Meisterkrankenkasse erteilt werden. 

(3) Der Inhalt des Gesamtvertrages ist auch 
Inhalt des zwischen dem Träger der Kranken­
versicherung und dem Arzt abzuschließenden 
Einzelvertrages. Vereinbarungen zwischen dem 
Träger der Krankenversicherung und dem Arzt 
im Einzelvertrag sind rechtsunwirksam, insoweit. 
sie gegen den Inhalt eines für den Nieder­
lassungsort des Arztes geltenden Gesamtvertrages 
verstoßen. 

. I n hai t der G e sam t ver t r ä g e. 

§ 342. (1) Die zwischen dem Hauptverband 
und den Arztekammern abzuschließenden Ge­
samtverträge haben nach Maßgabe der nach­
folgenden Bestimmungen insbesondere folgende 
Gegenstände zu regeln: 

1. die Festsetzung der Zahl der Vertragsärzte, 
und zwar bei den zur Praxisausübung in tlster-
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reich berechtigten Arzten (Zahnärzten) unterteilt 
nach örtlichen Sprengeln, die derart festzusetzen 
sind, daß unter Berücksichtigung der örtlichen 
und Verkehrsverhältnisse die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der Behandlung gesichert ist; 
in der Regel soll di~ Auswahl zwischen minde­
stens zwei in angemessener Zeit erreichbaren 
Vertragsärzten freigestellt sein; 

2. die Auswahl der Vertragsärzte, Abschluß und 
Lösung der mit diesen zu treffenden Abmachun­
gen (Einzelverträge); 
I 3. die Rechte und Pflichten der Vertragsärzte, 
insbesondere auch ihre Ansprüch'e auf Vergütung 
der ärztlichen Leistung; 

4. die Vorsorge zur Sicherstellung einer wirt­
schaftlichen Behandlung und Verschreibweise; 

5. die Ausstellung von Bescheinigungen, die für 
dIe Durchführung der Krankenversicherung er­
forderlich sind; 

6. die Zusammenarbeit der Vertragsärzte mit 
dem beim Versicherungsträger eingerichteten 
chef- und kontrollärztlichen Dienst; 

7. die Kündigung und Auflösung des Gesamt­
vertrages; 

8. die Verlautbarung des Gesamtvertrages und 
seiner Abänderungen. . 

(2) Die Vergütung der. vertragsärztlichen 
Tätigkeit ist grundsätzlich nach Einzelleistungen 
zu vereinbaren. Die Vereinbarungen über die 
Vergütung der ärztlichen Leistungen sind in 
Honorarordnungen zusammenzufassen; diese bil­
den einen Bestandteil der Gesamtverträge. 
Die Gesamtverträge sollen eine Begrenzung 
der Ausgaben der Träger der Krankenver­
sicherung für die vertragsärztliche Tätigkeit 
(einschließlich der Rückvergütungen bei Inan­
spruchnahme der wahlärztlichen Hilfe [§ 131]) 
enthalten. 

Auf n ah m e der A r z t ein den 
Ver t rag und Auf lös u n g d es V e r­

t rag s ver h ä I t n iss e s. 

§ 343. (1) Die Auswahl der Vertragsärzte und 
der Abschluß der Einzelverträge zwischen dem 
zuständigen Träger der Krankenversicherung und 
dem Arzt erfolgt nach den Bestimmungen des 
Gesamtvertrages und im. Einvernehmen mit der, 
zuständigen .. Arztekammer. 

(2) Das Vertragsverhältnis zwischen dem Ver­
tragsarzt und dem Träger der Krankenversiche­
rung erlischt ohne Kündigung im Falle: 

1. der Auflösung des Trägers der Kranken~ 
versicherung; 

2. des Wirksamwerdens gesetzlicher Vorschrif­
ten, durch die die Tätigkeit des Trägers der 
Krankenversicherung entweder eine örtliche 
oder eine sachliche Einschränkung erfährt, in 
deren Folge die Tätigkeit als Vertragsarzt nicht 
mehr in Frage kommt;, 

6 
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3. des Todes des Vertrags arztes, wobei die 
bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen Honorar­
ansprüche des Arztes den Erben auszuzahlen 
sind; 

. am Verfahren beteiligten Trägers der Kranken­
versicherung auf. die Landesschiedskommission 
über. 

4. der rechtskräftigen Verurteilung des Ver- E n t s c h eid u n g von S t re i t i g k e i t e n 
tragsarztes wegen eines Verbrechens oder wegen dur c h die L a n des s chi e d s-
eines aus Gewinnsucht begangenen Vergehens kom m iss ion. 
oder ei?-er solchen übertretung; § 345. (1) Zur Schlichtung und Entscheidung 

5. einer im Zusammenhang mit der Ausübung von Streitigkeiten zwischen den Parteien eines 
des ärztlichen Berufes wegen groben Verschul- Gesamtvertrages, zur Entscheidung über die 
dens strafgerichtiichen rechtskräftigen Verur- Zulässigkeit einer Kündigung gemäß § 343 Abs. 4 
teilung; . und zur Entscheidung in den Fällen des über-

6. eines wiederholten rechtskräftigen zivil- ganges der Zuständigkeit nach § 344 letzter Satz 
gerichtlichen Urteils, in welchem ein Verschul- ist für jedes Land eine Landesschiedskommission 
den des Vertragsarztes im Zusammenhang mit zu errichten. Diese besteht aus einem Richter 
der Ausübung seiner vertragsärztlichen Tätig- als Vorsitzenden und aus vier Beisitzern. Der 
keit festgestellt wird. Vorsitzende wird vom Bundesministerium für 

Justiz bestellt; je zwei Beisitzer werden von der 
(3) Der Träger der Krankenversicherung ist zuständigen Krztekammer und vom Hauptver­

zur Auflösung des Vertragsverhältnisses mit band berufen. 
einem Vertragsarzt verpflichtet, wenn der Arzt (2) Gegen die Entscheidungen der Landes­
die österreichische Staatsbürgerschaft oder die sd1iedskommission kann Berufung an die Bun­
Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Be- desschiedskommission erhoben werden. Gegen 
rufes verliert oder wenn ihm diese Berech,tigung die Entscheidungen, für die die Landesschieds­
von Anfang an fehlte oder wenn einvernehm- kommission gemäß § 344 letzter Satz zuständig 
lich mit der zuständigen Krztekammer fest- wurde, ist keine Berufung zulässig. 
gestellt wird, daß die Voraussetzungen, die zur 
Bestellung des Vertragsarztes erforderlich sind, 
von Anfang an nicht gegeben waren. 

(4) Das Vertragsverhältnis kann unbeschadet 
der Bestimmungen der Abs. 2 und 3 von bei den 
Teilen unter Einhaltung einer dreimonatigen 
Kündigungsfrist zum Ende eines Kalenderviertel­
jahres gelöst werden. Der gekündigte Arzt kann 
innerhalb von zwei Wochen die Kündigung des 
Versicherungsträgers bei der Landesschiedskom­
mission mit Einspruch anfechten. Der Einspruch 
hat aufschiebende Wirkung. Die Landesschieds­
kommission kann die Kündigung des Versiche­
runsträgers für unwirksam erklären, wenn 

a) die Kündigung für den Arzt eine soziale 
Härte bedeutet oder 

b) die Kündigung nicht in den besonderen 
Verhältnissen der Vertragspartner begrün­
det ist. 

Entscheidung von Streitigkeiten 
. aus dem Ein z e I ver t rag. 

§ 344. Zur Schlichtung und Entscheidung von 
Streitigkeiten aus dem Einzelvertrag ist in jedem 
Land eine paritätische Schiedskommission zu er­
richten. Diese besteht aus der gleichen Zahl von 
Vertretern der zuständigen Krztekammer und 
der am Verfahren beteiligten Träger der 
Krankenversicherung. Kommt bei Stimmen­
gleichheit ein Beschluß in der Schiedskommission 
nicht zustande, dann geht die Zuständigkeit zur 
Entscheidung der anhängigen Streitsache auf 
Antrag der zuständigen Krztekammer oder des 

B und e s s chi e d s k <> m m iss ion. 

§ 346. (1) Zur Entscheidung über Berufungen, 
die gemäß § 345 Abs. 2 erhoben werden, ist eine 
Bundesschiedskommission zu errichten. 

(2) Die Bundesschiedskommission besteht aus 
einem Rid1ter des Obersten Gerichtshofes als 
Vorsitzenden und aus sechs Beisitzern; Beisitzer 
sind zwei Richter des Ruhestandes sowie je zwei 
Beisitzer, die von der Osterreichischen . Krzte,­
kammer und dem Hauptverband berufen werden. 

(3) Der Vorsitzende der Bundesschiedskommis­
sion und die beiden Beisitzer, die Richter des 
Ruhestandes sein müssen, werden vom Bundes­
ministerium für Justiz bestellt. 

(4) Die Mitglieder der Bundesschiedskommission 
sind in Ausübung ihres Amtes unabhängig und 
an keine Weisungen gebunden. 

(5) 'Entscheidungen der Bundesschiedskommis­
sion unterliegen weder der Aufhebung noch der 
Abänderung im Verwaltungswege. 

Allgemeine Bestimmungen über' 
die Kom mi s s i ö ne n. 

(1) Für die Vorsitzenden und die Mitglieder 
der in den §§ 345 und 346 genannten Kommis­
sionen, ist je ein Stellvertreter von den gleichen 
Organen und auf die gleiche Weise zu bestellen 
wie jene. 

(2) Die in den Kommi·ssionen nach den §§ 345 
und 346 tätigen Richter des Akti.v- und Ruhe­
standes erhalten, eine Entschädigung, deren Hph.e 
vom Bundesministerium für Justiz im Einver­
nehmen mit dem Bundesministerium für soziale: 
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Verwaltung nach Anhörung der österreichischen 
Ärztekammer und des Hauptverbandes festgesetzt 
wird. Die übrigen Mitglieder dieser Kommis­
sionen und die Mitglieder der Kommissionen 
nach § 344 üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
Diese Regelung gilt sinngemäß auch für die 
Stellvertreter der Mitglieder der Kommissionen 
nach den §§ 345 und 346, falls sie in dieser 
Funktion tätig werden. 

(3) Die Gerichte, Verwaltungsbehörden, Ver­
sicherungsträger und ihre Verbände, wie auch 
die österreichische Ärztekammer und die Ärzte­
kammern in den Bundesländern sind an die in­
nerhalb der Grenzen der Zuständigkeit gefällten 
Entscheidungen und Beschlüsse der in den §§ 344 
bis 346 vorgesehenen Kommissionen gebunden. 

(4) Die in den §§ 344 bis 346 vorgesehenen 
Kommissionen haben auf das Verfahren die 
Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungs­
verfahrensgesetzes "1950, BGBl. Nr. 172, anzu­
wenden. Sie fassen ihre Beschlüsse mit Stimmen­
mehrheit; eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 
Im übrigen sind die Geschäftsordnungen dieser 
Kommissionen vom Bundesministerium für so­
ziale Verwaltung nach Anhörung der österrei­
chischen Ärztekammer und des Hauptverbandes 
durch Verordnung zu r~geln. 

Bestimmung des Inhaltes eines 
- Gesamtvertrages durch die 

B ti n des s chi e d s kom m iss i q n. 

§ 348. (1) Auf Antrag der österreichischen 
Ärztekammer oder des Hauptverbandes setzt 
die" Bundesschiedskommission den Inhalt eines 
aufgekündigten Gesamtvertrages für höchstens 
drei Mqnate -'gerechnet vom Tage der Ent­
scheidung - fest. Dieser Antrag kann gestellt 
werden, wenn sechs Wochen vor Ablauf der 
Geltungsdauer des Gesamtvertrages ein neuer 
Gesanitvertrag nicht geschlossen wurde und wenn 
die Geltungsdauer des aufgekündigten Gesamt­
vertrages noch nicht abgelaufen ist. 

(2) Wenn ,ein Antrag gemäß Abs. 1 fristgerecht 
gestellt wird, dann bleibt der aufgekündigte Ge­
samtvertrag bis zur Entscheidung der Bundes­
schiedskommission vorläufig in Kraft. 

(3) Mit Ablauf der Geltungsdauer des gemäß 
Abs. 1 festgesetzten Gesamtvertrages erlöschen 
die von seinem Geltungshereich erfaßten Einzel­
verträge. 

ABSCHNITT III. 

Bezi~hungen der Träger der Sozialversicherung 
und ihrer Verbände zu anderen Vertrags­

partnern. 

G e sam t ver t r ä g e. 

§ 349. (1) "Die Beziehungen zwischen den Trä­
gern der Krankenversicherung und den frei-
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beruflich taugen Dentisten werden durCh Ge­
samtverträge geregelt. Hiebei finden die Be­
stimmungen der §§ 340 Abs. 1,341,342 und 343 
mit der Maßgabe sinngemäß Anwendung, daß an 
die Stelle der Ärztekammern die Osterreichische 
,Dentistenkammer in Wien tritt. 

(2) Die Beziehungen zwischen den Sozialversi­
cherungsträgern und den anderen Vertragspart­
nern als Ärzten, Dentisten und Krankenanstal­
ten können durch Gesamtverträge geregelt wer­
den. Hiebei finden die Bestimmungen des § 341 
mit der Maßgabe sinngemäß Anwendung, daß 
an die Stelle der Ärztekammern die zuständige 
öffentlich-rechtliche Interessenvertretung tritt. 

(3) Sieht ein gemäß Abs. 2 abgeschlossener 
Gesamtvertrag vor, daß ohne Abschluß v'on 
Einzelverträgen die im Gesamtvertrag ange­
führten Verbandsangehörigen die Sachleistungen 
für Rechnung der Träger der Krankenversiche­
rung zu erbringen haben, d~nn regelt der Ge­
samtvertrag selbst mit verbindlicher Wirkung 
die Beziehungen zwischen den Verhandsangehö. 
rigen und den Versicherungsträgern. 

Abgabe von Heilmitteln. 

§ 350. Heilmittel (§ 136) dürfen voti den 
öffentlichen Apotheken (ärztlichen Hausapothe­
ken) für Rechnung der Träger der Kranken­
versicherung nur a:bgegeben w~rden, wenn sie 
von einem mit dem Träger der Krankenversiche­
rung in einem Vertragsverhältnis stehenden 
Arzt verschrieben werden und nach den vom 
Hauptverband erlassenen Richtlinien über die 
ökonomische Verschreibweise (§ 31 Abs. 3 Z. 11) 
zur freien Verschreibung zugelassen oder aber 
- soweit eine chef- oder kontrollärztliche Be­
willigung in diesen Richtlinien vorgesehen ist -
vom Chef- oder Kontrollarzt bewilligt sind. 

Entscheidung vqn"Streitigkeiten 
aus dem Ein z el -, un d G e sam t v e t.., 

t rag; 

§ 351. Die Bestimmungen der §§ 344 bis 348. 
gelten sinngemäß für das Vertragsverhältnis 
zwischen den Trägern der Krank~nversicherung 
einerseits und den Dentisten, Hebammen und 
Apothekern' sowie deren gesetzlichen Interessen': 
vertretungen anderseits. Soweit in diesen Be­
stimmungen deri Ärztekammern die Berufung 
von Beisitzern vorbehalten ist, treten an die 
Stelle der Ärztekammern die in Betracht kom­
menden öffehilich-reehtIichen· ihte~essenv~rtre­
tungen der Vertragspartner. 
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SIEBENTER TEIL. 
Verfahren. 

ABSCHNITT I. 

Allgemeine Bestimmungen. 

1. UNTERABSCHNITT. 

Arten des Verfahrens. 
Gel tun g s b e r eie h der R e gel u n g. 

§ 352. Die B<;stimmungen dieses Teiles gelten 
für das Verfahren zur Durchführung der Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes sowie der Bestim­
mungen über die zusätzliche Pensionsversiche­
tung von Bediensteten der österreich ischen 
Bundesbahnen sowie von Bediensteten von 
Privatbahnunternehmungen (§§ 478 und 479), 
soweit nicht; 

L die Durchführung durch privatrechtliche 
Verträge zu erfolgen hat oder außer den im 
Abschnitt IV des Fünften TeiIes g.eregelten Fällen 
die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte gege­
ben ist oder 

. 2. für die Durchführung in anderen Teilen 
dieses Bundesgesetzes besondere, verfahrensrecht­
liche Bestimmungen getroffen sind oder 

3. Angelegenheiten der Beiträge des Bundes zu 
den in diesem Bundesgesetze geregelten Ver­
sicherungen oder Kostenersätze des Bundes für ' 
erbrachte Versicherungsleistungen zu behandeln 
sind oder 

4. in anderen Teilen dieses Bundesgesetzes vor­
gesehene Straf-, Aufsichts-, Entscheidungs- oder 
Genehmigungs(Z ustimmungs )befugnisse von den 
hiezu berufenen 'Behörden ausgeübt werden. 

Ver f a h ren s art e n. 

§353. Das in diesem Teil geregelte Verfahren 
gliedert sich in das Verfahren in Leistungssachen 
(§ 354) und das Verfahren in Verwaltungssachen 
(§ 355). 

Leistungssachen. 

§ 354. Leistungssachen sind die Angelegen­
heiten, in denen es sich handelt um 

1. Feststellung des Bestandes, des Umfanges 
oder des Ruhens eines Anspruches auf eine Ver­
sicherungsleistung, 80weit nicht hiebei die Ver­
sicherungszugehörigkeit (§§ 13 bis 15), die Ver­
sicherungszuständigkeit (§§ 26 bis 30), die Lei­
stungszugehörigkeit (§ 245) oder die Leistungs­
zuständigkeit (§ 246) in Frage steht, 

2. Feststellung der Verpflichtung zum Rück.­
ersatz einer zu Unrecht empfangenen Versich,e-
rungsleistung, • 

3. Streitigkeiten über Ersatzansprüche der Für­
sorgeträger gemäß Abschnitt II des Fünften 
Teiles. ' 

Ver wal tun g s s ach e n. 

§ 355. Alle nicht gemäß § 354 als Leistungs­
sachen geltenden Angelegenheiten, für die nach 

§ 352 die Bestimmungen dieses Teiles gelten, sind 
Verwaltungssachen. Insbesondere gehören zu 
den Verwaltungssachen die 

1. Feststellung de; Versicherungspflicht, der 
Versicherungsberechtigung sowie des Beginnes 
und Endes der Versicherung, 

2. Feststellung der Versicherungszugehörigkeit 
und -zuständigkeit, in der Pensionsversicherung 
auch der Leistungszugehörigkeit und -zuständig­
keit, 

3. Angelegenheiten der Beiträge der Ver­
sicherten und ihrer Dienstgeber, einschließlich 
der Beitragszuschläge nach § 113, 

4. Angelegenheiten der überweisungen in der 
Pensionsversicherung bei der Aufnahme in ein 
pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis oder 
beim Ausscheiden aus einem solchen, 

5. Streitigkeiten zwischen den Versicherungs­
trägern (Verbänden) aus der Durchführung 
dieses Bundesgesetzes, insbesondere' solche gemäß 
Abschnitt I des Fünften Teiles. 

z u S t ä n d i g k e i t d F G e ri c h t e . 

§ 356. Zur Entscheidung von Streitigkeiten 
aus Abschnitt IV des Fünften Teiles, betreffend 
Schadenersatz und Haftung, sind die ordent­
lichen Gerichte zuständig. 

2. UNTERABSCHNITT. 

Gemeinsame Bestimmungen für das Verfahren 
in Verwaltungs- und in Leistungssachen vor den 

Versicherungsträgern. 
An wen dun g des all g e mein e n Ver w a 1-

tun g s ver f a h ren s g e set z e s; 

§ 357. Für das Verfahren vor den Versiche­
rungsträgern in Leistungssachen und in Vetwal­
tungssachen gelten entsprechend die nachstehen­
den Bestimmungen des, Allgemeinen Ver~al­
tungsverfahrensgesetzes 1950, BGBl. Nr. 172: 
§ 7 über die Befangenheit von Verwaltungs­
organen, § 8 über Beteiligte, Parteien, § 9 über 
Rechts- und Handlungsfähigkeit, §§ 10 bis 12 
über Vertreter, §§ 13 bis 17 über Anbringen, 
Niederschriften, Aktenvermerke und Aktenein­
sicht, §§ 21 bis 31 über Zustellungen, hiebei 
§ 21 mit der Maßgabe, daß eine Zustellung durch 
die Gemeinden nicht zulässig ist, §§ 32 und 33 
über Fristen, § 38 über die Beurteilung von 
Vorfragen, § 58 Abs. 1 und 2, §§ 5~ bis 61 und 
§ 62 Abs. 4 über Inhalt und Form der Bescheide, 
§§ 69 und 70 über Wiederaufnahme des Ver­
fahrens, §§ 71 und 72 über Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand. 

Fes t s tell u n g des S ach ver haI t e s. 

§ 358. (1) Die Versicherungsträger können 
Parteien, sonstige Beteiligte und Auskunftsper­
sonen zur Feststellung des Sachverhaltes ver­
nehmen. Leistet die einzuvernehmende Person 
der Ladung keine Folge oder verweigert sie die 
Aussage, so kann der Versicherungsträger, wenn 
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es sich um eine Verwaltungssache handelt, die 
für ihren Wohnort örtlich zuständige Bezirks­
verwaltungsbehörde, wenn es sich um eine Lei­
stungssache handelt, das für ihren Wohnort 
örtlich zuständige Schiedsgericht um ihre Ver­
nehmung ersuchen. 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde beziehungs­
weise das Schiedsgericht hat einem Ersuchen 
nach Abs. 1 zu entsprechen; sie haben hiebei 
die sonst . für sie geltenden Verfahrensvor­
schriften anzuwenden. 

K 0 S t end e s Y e r f a h ren s. 

§ 359. (1) Die Kosten des Verfahrens vor dem 
Versicherungsträger trägt dieser. . 

(2) Parteien, sonstige Beteiligte und Auskunfts­
personen, die von einem Versicherungsträger 
zum Zwecke der Vernehmung oder einer ärzt­
lichen Untersuchung vorgeladen werden, er­
halten den Ersatz der notwendigen Barauslagen, 
die in § 4 Abs. 1 bezeichneten Personen auch 
den Ersatz des nachgewiesenen Verdienstent­
ganges. 

(3) Wenn ein Anspruchswerber oder An­
spruchsberechtigter beantragt, daß ,ein bestimm­
ter Arzt gutächtlich gehört werde, so kann der 
Versicherungsträger die Anhörung davon abhän­
gig machen, daß der Antragsteller die Kosten hie­
für trägt. 

(4) Kosten, die von einer Partei durch Mut­
willen, Verschleppung oder Irreführung ver­
anlaßt worden sind, hat ihr der Versid1erungs­
träg,er zum Ersatz aufzuerlegen. 

(5) Lehnt der Versicherungsträger den Kosten­
ersatz gemäß Abs. 2 ganz oder zum Teil ab, so 
hat er die Ablehnung auf Antrag bescheid­
mäßig auszusprechen. Ein Kostenersatz gemäß 
Abs. -4 ist auf jeden Fall bescheidmäßig aufzuer­
legen. Ist ein Bescheid über Kostenersatz in 
einem Verfahren in Leistungssachen ergangen, so 
kann Klage beim zuständigen Schiedsgericht der 
Sozialversicherung erhoben werden. Gegen Be­
scheide über Kostenersatz im Verfahren in Ver­
waltungssachen ist das gegen Bescheide der Ver­
sicherungsträger in Verwaltungssachen vorge­
sehene Rechtsmittel zulässig. 

Rechts- und Y"erwaltungshilfe. 

§ 360. (1) Die" Verwaltungsbehörden und die 
Gerichte sind verpflichtet,' den im Vollzug dieses 
Bundesgesetzes an sie ergehenden Ersuchen der 
Versicherungsträger und ihrer Verbände im 
Rahmen ihrer sachlichen und örtlichen Zuständig­
keit zu entsprechen. In gleicher Weise haben die 
Versicherungsträger (Verbände) den Verwaltungs­
behörden ,und. den Gerichten Verwaltungs hilfe zu 
leisten. 

(2) Barauslagen, die der ersuchten Stelle aus der 
Hilfeleistung erwachsen, mit Ausnahme von 
Porto kosten, sind von der ersuchenden Stelle zu 
erstatten. 
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ABSCHNITT 11. 

Verfahren . in Leistungssachen. 

1. UNTERABSCHNITT. 

Feststellung von Leistungsansprümen durm die 'Yer­
simerungsträger. 

Ein 1 e i tun g des Y e rf a h ren s. 

§ 361. (1) Die Leistungsansprüche sind von den 
Versicherungsträgern im Rahmen ihrer örtlichen 
und sachlichen Zuständigkeit festzustellen 

1. in der Kranken- und in der Pensionsver­
sicherung auf Antrag, 

2. in der Unfallvenicherung von Amts wegen 
oder, sofern das Verfahren nicht auf diese Weise 
eingeleitet wurde, auf Antrag. 

(2) 'Zur Stellung eines Antrages nach Abs. 1 ist 
der Anspruchswerber selbst oder sein gesetz­
licher Vertreter berechtigt. Minderjährige, die 
das 14. Lebensjahr vollendet haben, können 
auch selbst den Antrag stellen. Hinsichtlich eines 
Leistungsanspruches, aus dem ein auf Grund der 
Bestimmungen des Abschnittes II des Fünften 
Teiles vom Träger der öffentlichen Fürsorge 
geltend gemachter Ersatzanspruch zu befriedigen 
ist, ist auch der Träger der öffentlichen Fürsorge 
antragsberechtigt. 

(3) Der Antragsteller hat' die zur Feststellung 
des geltend gemachten Anspruches erforderlichen 
Urkunden und in seinen Händen befindlichen 
Unterlagen über den Versicherungsverlauf bei-
zubringen. ' 

(4) Anträge auf Leistungen der Unfall- und der 
Pensionsversicherung sind bei dem örtlich und 
sachlich zuständigen Versicherungsträger einzu­
bringen. Wird der Antrag bei einem anderen 
Versicherungsträger oder bei einer Behörde der 
allgemeinen staatlichen Verwaltung eingebracht, 
so gilt er gleichwohl, und zwar mit dem Tage 
des Einlangens bei dieser anderen Stelle, als bei 
dem zuständigen Versicherungsträger rechtswirk­
sam eingebracht. Die andere Stelle hat den An­
trag ohne unnötigen Aufschub an den zuständi-
gen Versicherungsträger weiterzulei\en. . 

Zur ü c k w eis u n g von Lei s tun g s a n­
t r ä gen in der U n f a 11- und Pe n 5 ion s v e r­

sie her u n g. 

§ 362. (1) Ist die Zuerkennung des AnsprucheSc 
auf eine Versehrtenrente oder der Antrag auf 
eine Erhöhung der, Versehrtenrente mangels einer 
entsprechenden Einbuße an Erwerbsfähigkeit ab­
gewiesen oder eine solche Rente aus dem gleichen 
Grunde entzogen worden und wird vor Ablauf 
eines Jahres nach Rechtskraft der Entscheidung 
der Antrag auf Zuerkennung (Erhöhung) der 
Versehrtentente neuerlich eingebracht, ohne daß 
eine wesentliche Änderung der zuletzt festgestell­
ten Unfallsfolgen glaubhaft bescheinigt ist 'oder 
innerhalb einer vom Versicherungsträger ge-
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setzten angemessenen Frist' bescheinigt wird, so 
ist der Antrag zurückzuweisen. Gegen die Zu­
rückweisung ist ein Rechtsmittel nicht zulässig. 

(2) A'bs. 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn 
mangels entsprechender Minderung der Arbeits­
fähigkeit ein Antrag auf Zuerkennung einer In­
validitäts-, Berufsunfähigkeits-, Knappschafts-

I oder Knappschaftsvollrente abgelehnt oder eine 
solche Rente entzogen worden ist. 

U n fall san z e i g e. 

§ 363. (1) Die Dienstgeber und die sonstigen 
meldepflichtigen Personen oder Stellen (§§ 33 
bis 37, 39) haben jeden Arbeitsunfall, durch den 
eine unfallversicherte Person getötet oder mehr 
als drei Tage völlig oder teilweise arbeitsunfähig 
geworden ist, längstens hinnen fünf Tagen dem 
zuständigen Träger der Unfallversicherung auf 
einem von diesem aufzulegenden Vordruck in 
dreifacher Ausfertigung anzuzeigen. Auf die 
gleiche Weise haben die meldepflichtigen Personen 
(Stellen) die Berufskrankheit eines Unfallver­
sicherten binnen fünf Tagen nach dem Beginn 
der Krankheit (§ 120 Z. 1) dem zuständigen 
Träger der Unfallversicherung anzuzeigen. 

(2) Der Arzt, der bei einem Versicherten eine 
Berufskrankheit oder Krankheitserscheinungen 
feststellt, die den begründeten Verdacht einer 
solchen Krankheit rechtfertigen, hat diese Fest­
stellung dem' zuständigen Träge~ der Unfallver­
sicherung binnen fünf Tagen auf' einem von 
diesem aufzulegenden Vord~uck in dreifacher 
Ausfertigung anzuzeigen. Der Versicherungs­
träger hat dem Arzt hiefür eine Vergütung von 
10 S zu leisten. Ein Arzt, welcher der i'hm ob­
liegenden Verpflichtung zur Erstattung der An­
zeige nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, be­
geht eine Verwaltungsübertretung und ist, wenn 
er nicht nach anderen Vorschriften einer stren­
geren Strafe unterliegt, von der Bezirksverwal­
tungsbehörde mit Geld bis zu 3000 S, im Falle 
der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei 
Wochen zu bestrafen. 

(3) Der Träger der Unfallversicherung hat eine 
der bei ihm eingelangten Ausfertigungen der An­
zeige über einen Arbeitsunfall oder eine Berufs­
krankheit unverzüglich weiterzuleiten 

1. an das zuständige Atbeitsinspektorat, wenn 
der Unfall (die Berufskrankheit) den Dienst­
nehmer eines Betriebes betraf, der nach dem 
Arbeitsinspektionsgesetz, BGBL Nr. 194/1947, 
in der jeweils geltenden Fassung dem Wirkungs­
bereich der Arbeitsinspektion unterliegt; 

2. an das Verkehrs-Arheitsinspektorat, wenn 
der Unfall (die Berufskrankheit) den Dienstneh~ 
mer eines Betriebes betraf, der nach dem Ver­
kehrs-Arbeitsinspektionsgesetz, BGBI. Nr. 99/ 
1952, in der jeweils geltenden Fassurtg dem Wir­
kungsbereich des Verkehrs-Arbeitsinspektorates 
unterliegt; 

3. an die zuständige Land- und Forstwirt­
schaftsinspektion, wenn der Unfall (die Berufs­
krankheit) den Dienstnehmer eines Betriebes 
betraf, der nach dem Landarbeitsgesetz, BGBI. 
Nr. 140/1948, in der jeweils geltenden Fassung 
dem Wirkungsbereich der Land- und Forstwirt­
schaftsinspektion unterliegt; 

4. an die zuständige Berghauptmannschaft, 
wenn der Unfall (die Berufskrankheit) den 
Dienstnehmer eines Betriebes betraf, der nadl 
dem Berggesetz, BGBl.Nr. 73/1954, in der je­
weils geltenden Fassung der Aufsicht der Berg­
behörde unterliegt. 
Eine weitere Ausfertigung der Anzeige über 
eine Berufskrankheit hat der Träger der Unfall­
versicherung dem Arbeitsinspektionsarzt beim 
Zentralarbeitsinspektorat unverzüglich zu über­
senden. 

Erhebung von Arbeitsunfällen durch 
den Ver s i c: her u n g s t r ä ger. 

§ 364. Der Unfallversicherungsträger läßt nach 
Einlangen einer Unfalls anzeige unverzüglich die 
Tatsachen feststellen, welche für die Ermittlung, 
ob und in wl!lcher Höhe eine Entschädigung m 
Betracht kommt, erforderlich sind. 

Behördliche Erhebung von Arbeits­
unfällen. 

§ 365. (1) Ein Arbeitsunfall ist behördlim zu 
erheben, wenn es der Träger der Unfallversime­
rung bei" der nam dem Unfallorte zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde, sofern es sim aber 
um Betriebe handelt, die der Aufsimt der Berg­
behörde unterstehen, bei der nach dem Unfall­
orte zuständigen Berghauptmannschaft bean­
tragt. 

(2) Unfallserhebungen sind nam Einlangen des 
Antrages ohne Verzug und in der Regel an Ort 
und Stelle vorzunehmen. Der Erhebung ist nam 
Möglichkeit der Versehrte beizuziehen. Außer­
dem sind von der V Qrnahme der Erhebung der 
Träger der Unfallversicherung, das zuständige 
Arbeitsinspektorat (V erkehrs-Arbeitsinspektora t, 
Land- und Forstwirtschaftsinspektion) sowie, 
wenn der Unfall einen Dienstnehmer betroffen 
hat, der Dienstgeber und der Betriebsrat (die 
Vertrauensmänner) des Betriebes zu verstän­
digen. Diese Stellen kannen sich' durch Vertre­
ter an der Erhebung beteiligen. Das Ergebnis 
der Erhebungen ist dem Unfallversicherungs­
träger sobald wie möglich mitzuteilen. 

(3) § 14 des Arbeitsinspektionsgesetzes, BGBI. 
Nr. 194/1947, und § 15 des Verkehrs-Arbeits­
inspektionsgesetzes, BGB!. Nr. 99/1952, beide 
in der jeweils geltenden Fassung, sowie die auf 
Grund des § 92 des Landarbeitsgesetzes, BGB!. 
Nr. 140/1948, in der jeweils geltenden Fassung 
erlassenen Ausführungsbestimmungen werden 
durm die Abs. 1 bis 3 nimt berührt. 
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Mitwirkung des Anspruchswerbers 
ode r Ans p r u c h s b e r e c h t i g t e n. 

§366. (1) Anspruchswerber ' und ,Anspruchs­
berechtigte sind verpflichtet, sich einer ärztlichen 
Untersuchung oder einer Beobachtung in' einer 
Krankenanstalt zu unterziehen, die der zustän­
dige Versicherungsträger anordnet, um das V or­
liegen und den Grad von gesundheitlichen Schä­
digungen festzustellen, die Voraussetzung für 
den Anspruch auf eine Leistung sind. 

(2) Wird einer Anordnung des Ver~icherungs­
trägers im Sinne des Abs. 1 nicht entsprochen, 
so kann er der Entscheidung über den Leistungs­
anspruch den Sachverhalt, soweit er festgestellt 
ist, zugrunde legen. Dies darf jedoch nur ge­
schehen, wenn die Anordnung unter Androhung 
der Säumnisfolgen und mit Setzung einer ange­
messel;len Frist vorgenommen wird. Die An­
ordnung ist aufzuheben, wenn die aufgeforderte 
Person glaubhaft macht, daß sie durch ein un­
vorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis 
ohne ihr Verschulden verhindert war der An­
ordnung fristgerecht nachzukommen .. 

(3) Zu'r ~lärung der Frage, ob ein Krankheits­
zu'stand ganz oder teilweise als Berufskrankheit 
anzusehen ist, kann der Träger der Unfallver­
sicherung eine gutächtliche Äußerung des Ar­
beitsinspektionsarztes beim Zentralarbeitsinspek­
torate einholen. Einem Antrage des Arheits­
inspektions arztes auf Vornahme von Ermitt­
lungen, erforderlichenfalls von weiteren ärzt­
lichen Untersuchungen hat der Versicherungs­
träger zu entsprechen. 

Bescheide der Versicherungsträger 
1 n Lei s tun g s s ach e n. ' 

§ 367. (1) über den Antrag auf Zuerkennung 
einer Leistung aus der Krankenversicherung 
oder auf Gewährung von Unfallheilbehandlurig, 
von Familien-, Tag-, Versehrtengeld, von Be­
rufsfürsorge oder von Körperersatzstücken, 
orthopädischen Behelfen und anderen Hilfsmit­
teln aus der Unfallversicherung, ferner bei amts­
wegiger Feststellung der angeführten Leistungen 
der Unfallversicherung ist ein Bescheid zu er­
lassen, wenn 
, 1. der Versicherungsträger von sich aus ohne 

Einwilligung des Erkrankten (Versehrten) An­
staItspflege oder Wiederaufnahme der Heil­
behandlung verfügt oder wenn 

.2. die beantragte Leistung ganz oder teilweise 
abgelehnt wird und der Anspruchswerber aus­
drücklich einen Bescheid verlangt. 
über den Antrag auf Zuerkennung oder über 
die amtswegige Feststellung einer sonstigen Lei­
stung aus der Unfallversicherung, ferner über den 
Antrag auf, eine Leistung gemäß § 222 Abs. 1 
und 2 aus der Pensionsversicherung ist jeden­
falls ein Bescheid zu erlassen. 

(2) Abs. 1 ist entsprechend anzuwenden bei 
Entziehung, Neufeststellung, Widerruf, Abfin-
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dung, Abfertigung oder Feststellung des Ruhens 
eines Leistungsanspruches, ferner bei Geltend­
machung des Anspruches auf Rückersatz ~iner 
unrechtmäßig bezogenen Leistung oder bei Auf­
rechnung auf eine Geldleistung. 

F r ist für die B e s c h eid e r t eil u n g. 

§ 368. (1) Bescheide über Anträge auf Zuerken­
nung von Leistungen aus der Krankenversiche­
rung sind binnen zwei Wochen nach der Ein­
bringung des Antrages, Bescheide über die Fest­
stellung von Leistungen aus der Unfallversiche­
rung binnen sechs Monaten nach dem Einlangen 
der Unfallsanzeige (nach dem Einlangen des An­
trages), Bescheide über Anträge -auf Zuerkennung 
von Leistungen aus der Pensionsversicherung 
binnen' sechs' Monaten nach dem Einlangen des 
Antrages an den Anspruchswerber zu erlassen. 
Zeiten, während derer das Verfahren gemäß § 38 
zweiter Satz AVG. 1950, BGBL Nr. 172, aus­
gegesetzt ist, werden in diese Fristen nicht ein­
gerechnet. 

(2) Hat der Versicherungsträger einen Bescheid 
zu erlassen, kann er dies aber innerhalb der nach 
Abs. 1 in Betracht kommenden Frist nicht, weil 
der Sachverhalt noch nicht genügend geklärt ist, 
so hat er, wenn seine Leistungspflicht dem 
Grunde nach feststeht, die Leistung zu bevor­
schussen. Solche Vorschüsse kann er auch, sobald 
seine Leistungspflicht dem Grunde nach feststeht, 
schon vor Ablauf der Frist nach Abs. 1 .gewähren. 

2. UNTERABSCHNITT. 

Verfahren über Ersatzansprüche der Fürsorgeträger 
und Gemeinden gemäß Abschnitt 11 des _ Fünften 

Teiles. 

§ 369. Im Verfahren über Ersatzansprüche 
der Fürsorgeträger und Gemeinden gemäß Ab­
schnitt II des Fünften Teiles steht den Versiche­
rungsträgern ein Bescheidrecht nicht zu. 

3. UNTERABSCHNITT. 

Leistungsstreitverfahren erster Instanz. 

S chi e d s ger ich t e, S i t z u n cl B e z eie h­
nu ng. 

§ 370. (1) Für jedes Land wird je ein Schieds­
gericht der Sozialversicherung errich~et. 

(2) Das SChiedsgericht für das' Land Wien und 
das Schiedsgericht für das Land Niederösterreich 
haben ihren Sitz in Wien, die Schiedsgerichte für 
die übrigen Länder in den Landeshauptstädten. 

(3) Die Schiedsgerichte führen die Bezeichnung 
"Schiedsgericht der Sozialversicherung für .... 
(folgt der Name des Landes) in .... (folgt 
der Name der Stadt, in der das Schiedsgericht 
seinen Sitz hat)". 
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S ach 1 ich e Zu s t ä n d i g k e i t der Sc h je d s- Zu s am m e n s e ~ z u n g der S chi e d s ger i c ht e. 
ger ich t e. 

§ 371. Die Schiedsgerichte sind in erster In­
stanz ausschließlich zuständig Zur Entscheidung 
über Streitigkeiten 

1. in Leistungssachen nach § 354, 
2. in Verfahrenskostensachen nach § 359 Abs. 2 

und 4. 

örtliche Zuständigkeit der Schieds­
gerichte. 

§ 372. (1) Die örtliche Zuständigkeit der 
Schiedsgerichte richtet sich nach dem Wohnsitz 
(Sitz), in Ermangelung eines solchen nach dem 
Aufenthaltsort des Klägers im Inland. Mangels 
eines Wohnsitzes (Sitzes) oder Aufenthaltsortes 
im Inland ist das Schiedsgeticht der Sozial­
versicherung für Wien zuständig. Die Frage, ob 
ein Wohnsitz, Sitz oder Aufenthaltsort gegeben 
ist, ist nach den Vorschriften der Jurisdiktions­
norm, RGBl. Nr. 111/1895, in der jeweils gel­
tenden Fassung, zu beurteilen. 

(2) Wird die örtliche Zuständigkeit durch den 
Wohnsitz begründet, so geht sie, wenn der 
Wohnsitz während eines anhängigen Verfahrens 
verlegt wird, auf das nach dem neuen Wohnsitz 
zuständige Schiedsgericht über. 

Amt s weg i g e W a h r n e h m u n g der Z u­
s t ä n d i g k e i t dur c h die Sc h i e d s ger ich t e. 

§ 373. Die Schiedsgerichte haben ihre Zu­
ständigk~it von Amts wegen wahrzunehmen. 

Streitigkeiten über die örtliche 
Z u s t ä n d i g k e i t. 

§ 374 •. (1) Ist das angerufene Schiedsgericht 
örtlich nicht zuständig, so hat es mit Beschluß, 
der auch ohne mündliche Verhandlung gefaßt 
werden kann, seine Unzuständigkeit auszuspre­
chen und die Klage an das örtlich zuständige 
Schiedsgericht zu überweisen. Das Schiedsgericht, 
an das die Klage überwiesen wurde, kann seine 
Unzuständigkeit nicht mehr mit der Begründung 
aussprechen, daß es nicht örtlich zuständig ist. 

(2) Erklären sich mehrere Schiedsgerichte für 
zuständig, so hat· dasjenige den Vorrang, bei 
dem die Streitsache zuerst anhängig gemacht 
wurde. 

DeI e g i e r un g. 

§ 375. (1) Das örtlich zuständige Schiedsgericht 
hat, wenn es infolge Ablehnung eines Mitgliedes 
geinäß § 380 an der Ausübung der ,Gerichtsbar­
keit gehinder~ ist, von Amts wegen die Delegie­
rung eines anderen Schiedsgerichtes beim Ober­

§ 376. (1) Das Schiedsgericht besteht aus einem 
ständigen Vorsitzenden, der erforderlichen An­
zahl von Stellvertretern des Vors.itzenden und 
aus Beisitzern aus dem Kreise der Versicherten 
und ihrer Dienstgeber. Die Mitglieder des 
Schiedsgerichtes dürfen weder Mitglieder von 
Verwaltungskörpern eines Versicherungsträgers 
noch Bedienstete eines solchen sein. 

(2) Der ständige Vorsitzende und seine Stell­
vertreter sind vom Bundesministerium für Justiz 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung aus dem Kreise der bel 
'einem . Gericht am Sitze des Schiedsgerichtes er­
nannten Richter zu bestellen. Wird ein Vor­
sitzender eines Schiedsgerichtes (dessen Stell­
vertreter) zur Disziplinarstrafe der Versetzung 
mit gleichem Rang an einen anderen Dienst­
ort verurteilt, so hat das Disziplinargericht 
zugleich auf Entsetzung als Vorsitzender (Stell­
vertreter) des Schiedsgerichtes zu erkennen. 

(3) Die Beisitzer sind auf Grund von Vor­
schlägen der örtlich und sachlich zuständigen 
öffentlich-rechtlichen Interessenvertretungen der 
Dienstnehmer und der Dienstgeber von dem 
nach dem Sprengel des Schiedsgerichtes in Be­
tracht 'kommenden Landeshauptmann auf die 
Amtsdauer von fünf Jahren zu berufen. Bestehen 
für einzelne Gruppen von Dienstnehmern keine 
öffentlich-rechtlichen Interessenvertretungen, so 
hat der Landeshauptmann für die betreffenden 
Gruppen Vorschläge des Österreich ischen Ge­
werkschaftsbundes, und zwar der örtlich und 
sachlich in Betracht kommenden Gewerkschaft 
einzuholen; bestehen für einzelne Gruppen von 
Dienstgebern keine öffentlich-rechtlichen Interes­
senvertretungen, so ist es dem Landeshauptmann 
anheimgestellt, Vorschläge allenfalls bestehender 
freier Interessenvertretungen ,dieser Gruppen ein­
zuholen. Für die Erstattung der Vorschläge ist 
eine Frist von mindestens einem Monat zu setzen. 
Soweit innerhalb der gesetzten Frist Vorschläge 
nicht einlangen, hat der Landeshauptmann die 
Beisitzer ohne Vorschläge zu berufen. 

(4) Als Beisitzer darf nur berufen werden, wer 
am Tage der Berufung das 24. Lebensjahr voll­
endet, seinen Wohn(Beschäftigungs)ort oder Be­
triebssitz im Sprengel des Schiedsgerichtes hat 
und im übrigen die persönlichen Voraussetzungen 
für die Bestellung zum Versicherungsvertreter 
(§ 420) erfüllt. 

(5) Die Beisitzer haben nach Ablauf der Amts­
dauer ihr Amt so lange weiterzuführen, bis die 
neuen Beisitzer berufen sind. 

landesgericht Wien zu beantragen; dieses ent- AbI e h nun g der Be ruf u n g zum Be i-
scheidet über den Antrag endgültig. si t zer, Amt s nie der 1 e gun gun d Amt s-

(2) Abs. 1 ist entsprechend anzuwenden; wenn e n t heb u n g des Bei s i tz e r s. 
Gründe der Zweckmäßigkeit für die Behandlung § 377. (1) Die Berufung zum Beisitzer kann 
der Streitsache durch ein anderes als das örtlich abgelehnt oder' dieses Amt niedergelegt werden, 
?uständige' Schiedsgericht sprechen. I wenn der Berufene das 65, J;,ebensjahr überschrit-
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ten hat, an einem die Amtsführung hindernden 
Gebrechen leidet oder wenn ein sonstiger die ord­
nungsgemäße Ausübung des Amtes hi~dernder 
Grund vorliegt. über die Zulässigkeit der Ableh­
nung oder Niederlegung entscheidet· der nam 
dem Sprengel des Smiedsgerimtes in' Betramt 
kommende Landeshauptmann. 

(2) Der nam dem Sprengel des Schiedsgerichtes 
in Betramt kommende Landeshauptmann hat den 
Beisitzer seines Amtes zu enthebe~, wenn Um­
stände eintreten oder bekannt werden, welche die 
BeSllellbarkeit aussmließen würden; er kann ihn 
seines Amtes entheben, wenn sich der Beisitzer 
einer groben Verletzung seiner Pflichten schuldig 
macht. 

(3) Ist ein Beisitzer vor Ablauf der Amtsdauer 
ausgesdlieden, so hat der Landeshauptmann, 
wenn erforderlich, für die' restliche Amtsdauer 
des Ausgeschiedenen ein~n neuen' Beisitzer zu 
berufen. 

Rechtsstellung der Mitglieder der 
S chi e d s ger ich t e. 

§ 378. (1) Der ständige Vorsitzende und seine 
Stellvertreter üben ihr Amt als Richter im Sinne 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 aus. Dem ständigen Vorsitzenden ob­
liegt die Leitung und Einteilung der Geschäfte 
des Schiedsgerichtes. Im Falle seiner Verhin­
derung vertritt ihn der vom Bundesministerium 
für Justiz hiezu bestimmte Stellvertreter. 

(2) Die Beisitzer haben vor Antritt ihres Amtes 
dem ständigen Vorsitzenden oder seinem Stell­
vertreter (Abs; 1) Gehorsam gegen die Verfassung 
und die übrigen Gesetze der Republik Osterreim, 
gewissenhafte, unparteiisme und uneigennützige 
Erfüllung der Amtspflichten und Bewahrung des 
Amtsgeheimnisses mit Handschlag zu geloben. 

(3) Die Beisitzer sind bei Ausübung ihres Amtes 
an keine Weisungen gebunden. 

E n t s c h ä d i gun san s p r ü ehe, 0 r d nun g 5-

strafen und Urlaube für Beisitzer. 

§ 379. (1) Die Beisitzer haben Ans'prum auf 
Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten sowie 
auf Entsmadigung für Zeitversäumnis. Auf diesen 
Ansprum sind, die für Schöffen geltenden Bestim­
mungen des Gebührenanspruchsgesetzes, BGBl. 
Nr. 136/1946, in der jeweils geltenden Fassung 
sinngemäß anzuwenden. 

(2) Der ständige Vorsitzende kann über Bei­
sitzer, die der Sitzung fenig,eblieben sind und ihr 
Fernbleiben i:J.imt: innerhalb einer Woche recht­
fertigen, oder die ohne hinreichende Begründung 
wiederholt verspätet zu den Sitzungen eintreffen, 
oder die sich in anderer Weise ihren Pflichten eIit­
ziehen, eine Ordn~ngsstrafe bis zu 1000 S für 
jeden Fall verhängen. Der Vorsitzende . kann 
ihnen auch den Ersatz des dem Schiedsgerichte, 
den Parteien oder sonstigen Beteiligten durch das 
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Fernbleiben oder verspätete Ersmeinen erwach­
senen Aufwandes ganz oder teilweise auferlegen. 

(3) Gegen Verfügungen nach Abs. 2 ist binnen 
zwei Women die Beschwerde an deIi Präsidenten 
des Oberlandesgerimtes Wien zulässig; dieser 
entsmeidet endgültig. 

(4) Urlaube der Beisitzer bewilligt der ständige 
Vorsitzende. 

Ablehnung von Mitgliedern des 
SchiedsgerichteL 

.§ 380. (1) Für die Ablehnung von Mitgliedern 
der Smiedsgericllte gelten sinngemäß die Bestim­
mungen der § § 19 bis 22 der Jurisdiktionsnorm, 
RGBl. Nr. 1111189,5, in der jeweils geltenden Fas­
sung. Die Abl:ehnung ist beim Smiedsgericht zu 
erklären. 

(2) über die Ablehnung eines Beisitzers ent­
smeidet der Vorsitzende, über die des ständigen 
Vorsitzenden oder eines seiner Stellvertreter der 
Präsident des Oberlandesgerichtes Wien. Gegen 
diese Entsmeidungen ist ein Remtsmittel nimt 
zulässig. 

,A b t eil u n gen cl e s Schi e cl 5 g e Ti c h t e s. 

§ 381. (1) Bei jedem Schiedsgerimt ist zu bilden: 
a) eine land- und forstwirtschaftlime Abtei­

lung für die Angelegenheiten der Kranken­
versimerung, soweit zu deren Durmfüh­
rung eine Landwirtsmaftskrankenkasse zu­
ständig ist, ferner für die Angelegenheiten 
der Unfallversimerung und der Pensions­
versimerung, soweit zu deren Durmfüh-. 
rung die Land- und Forstwirtsmaftlime 
Sozial versicherungsanstalt zuständig ist, 

b) eine allgemeine Abteilung für die An­
gelegenheiten anderer Art. 

(2) überdies können nam Bedarf folgende Ab­
teilungen gebildet werden: 

a) eine Abteilung für die Dienstnehmer des 
Bergbaues für die Angelegenheiten der 
Krankenversimerung und der .Pensionsver­
simerung, soweit zu deren Durmführung 
die VersiCherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues samlim zuständig ist, 

b) eine Abteilung für Eisenbahnbedienstete 
für die Angelegenheiten der Kranken-, der 
Unfall- und. der Pensionsversicherung, so­
weit zu deren Durmführung die Versime­
rungsanstalt der österreimismen Eisen­
bahnen zuständig ist, ferner für die An­
gelegenheiten der zusätzlichen Pensionsver­
simerung von Bediensteten der Osterreichi­
smen Bundesbahnen sowie von Bediensteten 
der Privatbahnunternehmungen (§§ 478 
und 479). 

Sen a t e. 
§ 382. (1) Inp.erhalb jeder Abteilung 'sind nach 

Bedarf ein oder mehrere Senate einzurichten. 
(2) Jeder Senat besteht aus dem ständigen Vor­

sitzenden oder einem seiner Stellvertreter und 
zwei Beisitzern, von denen der eine dem Kreise 

o 
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der' Dienstnehmer, der andere dem Kreise der 
. Dienstgeber angehören muß .. Von den Beisitzern 
ist tunlichst der eine aus dem Kreise der für die 
Abteilung in Betracht kommenden Dienstnehmer, 
der andere aus dem Kreise der Dienstgeber dieser 
Dienstnehmer zu entnehmen. Je nachdem, ob die 
Streitsache einen Arbeiter oder Angestellten be­
trifft, ist der Beisitzer aus dem Kreise der Dienst­
nehmer nach Tunlichkeit aus dem Kreise der Ar­
beiter oder Angestellten zu entnehmen. 

Ein 1 e i tun g des V e rf a h r en s: 

§ 383. (1) Das Verfahren vor den Schiedsgerich­
ten wird durch Klaße eingeleitet. 

(2) Eine Klage in einer Leistungssache nach 
§ 354 Z. 1 kann nur erhoben werden, wenn der 
Versicherungsträger über den gegenständlichen 
Anspruch bereits mit Bescheid entschieden hat 
oder wenn er den Bescheid innerhalb von neun 
Monaten nach Zustellung des Antrages auf Zu­
erkennung des Leistungsanspruches nicht erlassen 
hat. Die Klage muß' bei sonstigem Verlust des 
Klagerechtes innerhalb der unerstreckbaren Frist 
von drei Monaten' ab Zustellung des Bescheides 
oder nach Ablauf der neunmonatigen Frist er­
hoben werden. 

(3) Eine Klage in einer Leistungssache nach 
§ 354 Z.o 2 kann nur erhoben werden, wenn der 
Versicherungsträger über die Verpflichtung zum 
Rückersatz einer Versicherungsleistung bereits 
mit Bescheid entschieden hat. Die Klage muß 
bei sonstigem Verlust des Klagerechtes innerhalb 
der unerstreckbaren Frist von drei Monaten ab 
Zustellung des Bescheides erhoben werden. 

(4) Eine Klage in einer Leistungssache nach 
§ 354 Z. 3 kann nur erhoben werden, wenn der 
Versicherungsträger einen vom Fürsorgeträger 
gemäß Abschnitt II des Fünften Teiles geltend 
gemachten Ersatzanspruch ganz oder teilweise 
schriftlich abgelehnt hat oder wenn er dem Für­
sorgeträger innerhalb von sechs Monaten nach 
Anmeldung' des Anspruches seine Stellungnahme 
hiezu nicht schriftlich mitgeteilt hat. Die Klage 
muß bei sonstigem Verlust des Klagerechtes 
innerhalb der unerstreckbaren Frist von einem 
.Monat nach Zustellung der Ablehnung oder nach 
Ablauf der sechsmonatigen Frist erhoben werden. 

(5) Klagen in Verfahrenskostensachen gemäß 
§ 359 Abs. 2 und 4 können nur erhoben werden, 
wenn der Versicherungsträger hierüber bereits 
mit Bescheid entschieden hat. Die Klage muß bei 
sonstigem Verlust' des Klagerechtes innerhalb der 
unerstreckbaren Frist von drei Monaten ab Zu­
stellung des Bescheides erhoben werden. 

(6) Die Klage hat eine gedrängte Darstellung 
des Streitfalles, die Bezeichnung der geltend zu 
machenden Beweismittel und ein bestimmtes Be­
gehren zu enthalten. Der angefochtene Bescheid 
ist in Ur- oder Abschrift anzuschließen. . 

(7) Die Klage ist beim Schiedsgericht schrift­
lich in zweifacher Ausfertigung zu überreichen 

oder mündlich zu Protokoll zu geben. $ie kann 
auch beim Versicherungsträger eingebracht wer­
den. Der Versicherungsträger hat die bei ihm ein..: 
gebrachte Klage unter Beifügung seiner Einwen­
dungen binnen zwei Wochen an das zuständige 
Schiedsgericht weiterzuleiten. Kläger, deren 
W ohn- oder Beschäftigungsort außerhalb des 
Sitzes des Schiedsgerichtes oder des Versicherungs­
trägers gelegen ist, können die Klage beim Be­
zirksgericht des Wohn- oder Beschäftigungsortes 
zu protokoll erklären. Das Bezirksgericht hat das 
über die Klage aufgenommene Protokoll unge­
säumt an das zuständige SChiedsgericht weiter­
zuleiten. 

Wirkung der Einbringung der Klage. 
§ 384. (1) Durch die rechtzeitige Einbringung 

der Klage tri tt der Bescheid des Versicherungs­
trägers im Umfang des Klagebegehrens außer 
Kraft; insoweit werden frühere Bescheide, die 
durch den außer Kraft getretenen Bescheid ab­
geändert worden sind, nicht wieder wirksam. 

(2) Der Versicherungsträger hat dem Kläger 
. die Leistung, die Gegenstand der Klage ist, bis 
zur rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens 
vorläufig insoweit zu· gewähren, als dies dem 
außer Kraft getretenen Bescheid entspricht. 

(3) Die Bestimmung des Abs. 2 gilt nicht, wenn 
der Versicherungsträger im Hinblick auf eine 
Knderung der Verhältnisse während d.es Ver­
fahrens einen neuen Bescheid erläßt, ferner bei 
Streitigkeiten über die Wiederaufnahme des Heil­
verfahrens Unfallverletzter. 

Zurücknahme und Anderung der 
K lag e. . 

§ 385. (1) Im Verfahren über eine Leistungs­
sache nach § 354 Z. 1 oder 2 kann die Klage auch 
ohne Zustimmung des Beklagten bis zum Schlusse 
der mündlich,en Verhandlung zurückgenommen 
werden. Hätte der Versicherungsträger, falls die 
Klage nicht zurückgenommen worden wäre, auch 
nach dem Zeitpunkt der Zurücknahme der Klage 
auf Grund der Bestimmungen des § 384 Abs. 2 
eine Leistung zu gewähren, so ist er verpflichtet, . 
innerhalb von vi,er WocheIl. von dem Zeitpunkt, 
in dem er von der Zurücknahme der Klage Kennt­
nis erhalten hat, diese Leistung durch Besch,eid 
festzUstellen.. Kommt der Versicherungsträger 
dieser Verpflichtung nicht nach, so kann die Lei­
stung mit Klage (§ 383 Abs. 1) g,eltend gemacht 
werden. Die Klage muß innerhalb der unerstreck­
baren Frist von drei Monaten ·nach Ablauf der im 
zw.eit·en Satz bestimmten Frist bei sonstigem Ver- . 
lust des Klagerechtes erhoben werden. 

(2) Eine Knderung der Klage in einer Leistungs­
sache nach § 354Z. 1 ist hinsichtlich des Aus­
maßes der eingeklagten Versicherungsleistung 
(des Teiles der Versicherungsleistung) bis zum 
Schluß der mündlichen Verhandlung, auf welche 
das Urteil des Schiedsgerichtes ergeht, zulässig; 
§ 383 Abs. 2 erster Satz ist nicht anzuwenden. 
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(3) Tritt durch die Klage ein Bescheid' des 
Versicherungsträgers, mit dem er im Hinblick auf 
eine wesentliche Änderung der Verhältnisse die 
Leistung neu festgestellt hat, außer Kraft, so ist 
in dem über diese Klage eingeleiteten Verfahren 
die Rechtskraft einer den gleichen Anspruch be­
treffenden. früher gefällten Entscheidung des 
Schiedsgerichtes oder des Oberlandesgerichtes 
Wien weder von Amts wegen noch auf Einrede 
zu berücksichtigen. 

Vertretung vor d e mS chi e d s ger ich t. 

. § 386. (1) Zur Vertretung yor dem Schieds­
gericht sind außer Rechtsanwälten zuzulassen: 

1. handlungsfähige nahe Angehörige, und zwar 
der Ehegatte sowie Eltern, Großeltern, Kinder, 
Enkel und Geschwister der Partei oder ihres 
Ehegatten, 

2. der Dienstgeber der Partei oder Personen, 
die im gleichen Betriebe wie die Partei beschäftigt 
sind, 

3. Funktionäre und Angestellte der für die 
Partei in Betracht kommenden gesetzlichen In­
teressenvertretung, kollektivvertragsfähigen Be­
rufsvereinigung. oder Gewerkschaft, 

4. bei juristischen Personen auch ein Mitglied 
eines geschäftsführenden Organes oder ein eigener 
Angestellter, 

5 .. bei Sozialversicherung~trägern überdies ein 
Mitglied eines geschäftsführenden Organes oder 
ein Angestellter eines anderen Versicherungs­
trägers oder eines Verbandes von Sozialversiche­
rungsträgern, dem sie angehören. 

(2) Mitglieder eines Schiedsgerichtes sind von 
. der Vertretung vor diesem Schiedsgericht aus­
geschlossen. 

Grundsätze des schiedsgeri~htlichen 
Ver f a h ren s. 

§ 387. (1) Die Verhandlungen vor den 
Schiedsgerichten sind nach den Grundsätzen der 
öffentlichkeit, Mündlichkeit, Unmittelbarkeit 
und freien Beweiswürdigung durchzuführen. 

(2) Die Schiedsgerichte können die Aufnahme 
ihnen notwendig erscheinender Beweise von 
Amts wegen anordnen. 

Vor b e r e i t end e s v: e r f a h ren. 

§ 388. (1) Der Vorsitzende hat eine Aus­
fertigung der Klage oder eine Abschrift des über 
die Klage aufgenommenen Protokolles (§ 383 
Abs. 7) sowie Abschriften der Beilagen dem Be­
klagten mit der Aufforderung zustellen zu lassen, 
innerhalb einer längstens mit zwei Wochen zu 
bestimmenden Frist seine Einwendungen in zwei­
facher Ausfertigung schriftlich vorzubringen .. 

(2) Eine Ausfertigung der Einwendungen hat 
der Vorsitzende dem Kläger zustellen zu lassen. 
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derart zu laden, daß zwischen der Zustellung der 
Ladung und der Tagsatzung womöglich nicht 
mehr als zwei Wochen liegen. 

(2) Ist eine Partei trotz ausgewiesener Ladung 
zur Verhandlung nicht erschienen, so kann die 
Verhandlung auch in ihrer Abwesenheit durch­
. geführt werden. 

(3) über die mündliche Verhandlung ist ein 
Protokoll aufzunehmen. Dieses hat die Namen 
der Mitglieder des Senates, der Parteien und ihrer 
Vertreter und die wesentlichen Vorkommnisse 
der Verhandlung zu beurkunden. Das Protokoll 
ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer, 
sofern ein solcher der Verhandlung zugezogen 
war, zu unterfertigen. 

B e s c h 1 u ß f ass u n g des Sen a 't e s. 

. § 390. Der Vorsitzende kann außerhalb der 
mündlichen Verhandlung Beschi üsse fass·en und 
Verfügungen treffen. Der Senat hat über Verfü­
gungen, Zwischenentscheidungen und das Urteil in 
nichtöffentlicher Sitzung zu beschließen. Zur Be-· 
schlußfassung ist die Anwesenheit aller Mitglieder 
erforderlich, die bei der Verhandlung anwesend 
waren. Auf die Beratung und Abstimmung des 
Senates finden die Bestimmungen der §§ 10 bis 13 
der Jurisdiktionsnorm, RGBl. Nr. 111/1895, in 
der jeweils geltenden Fassung, sinngemäß An­
wendung. über die nichtöffentliche Sitzung ist ein 
abgesondertes Protokoll zu führen, in dem das 
Ergebnis der Beratung und Abstimmung ersicht­
lieh zu machen ist; § 389 Abs. 3 letzter Satz gilt 
für dieses Protokoll entsprechend. 

U r t eil e, I n h alt. 

§ 391. (1) Das Schiedsgericht hat über den er­
hobenen Anspruch mit Urteil zu entscheiden. 
über KLlgen in Verfahrenskostensachen nach 
§ 359 Abs. 2 und 4 entscheidet der Vorsitzende 
des Schiedsgerichtes ohne mündliche Verhandlung 
durch Beschluß .. 

(2) Hält das Schiedsgericht den Anspruch für 
begründet, so hat es im Urteil tunlichst den 
Betrag der Leistung und, wenn es sich um eine 
fortlaufende Leistung handelt, auch deren Be­
ginn festzustellen. Wird der Anspruch nur als 
dem Grunde nach zu Recht bestehend erkannt, so 
hat das Schiedsgericht im Urteil (§ 390 der Zivil­
prozeßordnung, RGBl. Nr. 113/1895, in der je~ 
weils geltenden Fassung) auch eine vorläufige 
Zahlung anzuordnen und deren Betrag festzu­
setzen; die vorläufigen: Zahlungen sind nach der 
endgültigen Festsetzung der Leistung durch den 
Versicherungsträger auf diese anzurechnen. 

(3) In Leistungssachen nach § 354 Z. 1 kann 
auch zu Leistungen verurteilt werden, die erst 
nach Erlassung des Urteiles fällig werden. 

Mündliche Verhandlung, Pr~tokoll. (4) Im Urteil ist die Frist festzusetzen, binnen 
. § 389. (1) Der Kläger und der Beklagte sowie I der die auferlegte und schon fällige Leistung 
lhre Vertreter sind zur mündlichen Verhandlung I (vorläufige Zahlung) erfüllt werden muß. Diese 
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Frist ist nach den Umständen des Falles und nach 
Billigkeit, höchstens jedoch im Ausmaß von vier 
Wochen zu bestimmen. 

Urteil, Yerkündung und schriftliche 
Aus f ert igu n g. 

§ 392. (1) Das Urteil des Schiedsgerichtes 
ist, wenn möglich, gleich nach Schluß der Ver­
handlung zu verkünden. Die Verkündung ist 
von der Anwesenheit der Parteien unabhängig. 

(2) Das Urteil ist binnen zwei Wochen 
nach Verkündung ~der, wenn es nicht verkün­
det wurde, binnen zwei Wochen nach der Fällung 
schriftlich an die Parteien auszufertigen. Gleich­
zeitig ist auch dem Bundesministerium für soziale 
Verwaltung und dem Hauptverband je eine 
schriftliche Ausfertigung des Urteiles zuzusteHen. 

(3) Die schriftlichen Ausfertigungen des Ur­
teiles müssen die Namen aller Mitglieder des 
Senates enthalten, die bei der Schöpfung des Ur­
teiles mitgewirkt haben. Spruch und Begründung 
sind äußerlich zu sondern. Die Begründung hat 
eine gedrängte Darstellung des Sachverhaltes zu 
enthalten. 

(4) Die Urschrift des Urteiles ist vom Vor­
sitzenden und vom Schriftführer, sofern ein 
solcher der Yerhandlung zugezogen war, zu 
unterschreiben und beim Akte des Schiedsgerich­
tes aufzubewahren. 

B e s chi ü s s e. 

§ 393. Alle Entscheidungen des Schiedsgerich­
tes, die nicht über den erhobenen Anspruch er­
gehen, erfolgen durch· Beschluß. 

R e c h t s mit tel bel ehr u n g. 
§ 394. Den schriftlichen Ausfertigungen der 

Entscheidungen ist eine schriftliche Rechtsmittel­
belehrung anzuschließen. 

Vollstreckung von Urteilen und 
B e s chi ü s sen der S chi e d s ger ich t e. 
§ 395. (1) Zur Vollstreckung rechtskräftiger 

Urteile und Beschlüsse des Schiedsgerichtes und 
der vor dem Schiedsgericht abgeschlossenen Ver­
gleiche sind die ordentlichen Gerichte berufen. 
Die Exekution ist bei dem hiefür nach den §§ 18 
und 19 der Exekutionsordnung, RGBL Nr. 79/ 
18%, in der jeweils geltenden Fassung, zustän~ 
digen Gericht zu beantragen und nach deren Be­
stimmungen durchzuführen. 

(2) Auf Antrag einer Partei hat der VOr­
sitzende des Schiedsgerichtes die Vollstreckbar­
keit des Exekutionstitels zu bestätigen. 

Anwendung der Zivilprozeßordnung 
und der Geschäftsordnung für die Ge­

r ich t e 1. und II. Ins t a n z. 

§ 396. (1) Soweit das Verfahren vor den 
Schiedsgerichten nicht durch Bestimmungen die­
ses Bundesgesetzes geregelt ist, sind ergänzend 
die im Verfahren vor den Bezirksgerichten gel-

tenden V orschriften der Zivilprozeßordnung, 
RGBI. Nr. 113/1895, in der jeweils geltenden 
Fassung, mit Ausnahme der Bestimmungen über 
das Ruhen des Verfahrens (§§ 168 bis 170), über 
die Gerichtsferien (§§ 222 bis 225), über die Mög­
lichkeit der Abhaltung einer ersten Tagsatzung 
(§ 440 Abs. 1), über Urteile in Versäumnis­
fällen (§ 442) und über das Verfahren in Bagatell­
sachen anzuwenden. 

(2) Soweit die Geschäftsführung der Schieds­
gerichte nicht durch Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes geregelt ist, sind hierauf die Vor­
schriften der Geschäftsordnung für die Gerichte 
I. und II. Instanz (Geo.), BGBL Nr. 264/1951, \ 
in der jeweils geltenden Fassung, sinngemäß an-
zuwenden. . 

K a n z lei g e s c h ä f t ;d e r Sc h i e d s ger ich t e. 
§ 397. (1) Das für Zivilrechtssachen zustän­

dige Landesgericht, in dessen Sprengel das 
Schiedsgericht seinen Sitz hat, hat dessen Kanzlei­
geschäfte zu· besorgen. Die Kanzleigeschäfte der 
Schiedsgerichte in Bregenz und in Eisenstadt 
werden von den dortigen Bezirksgerichten be­
sorgt. 

(2) Dem Gericht, das die Kanzleigeschäfte be­
sorgt, obliegt insbesondere die übernahme der 
für das Schiedsgericht bestimmten Eingaben, die 
Ausfertigung und Zustellung der vom Schieds­
gericht schriftlich hinausgegebenen Verfügungen, 
Beschlüsse und Urteile. Das Gericht hat fer­
ner für die Verhandlungen des Schiedsgerichtes 
nach Tunlichkeit einen Schriftführer beizusteHen. 

Aufs ich t übe r die S chi e d s ger ich t e. 
§ 398. Die Aufsicht über das Schiedsgericht 

steht dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes zu, 
in dessen Sprengel es seinen Sitz hat. Er kann in 

. die Geschäftsführung des Schiedsgerichtes selbst 
oder durch einen Vertreter Einsich t nehmen. 
Wahrgenommene Unregelmäßigkeiten hat er, so­
weit dies im eigenen Wirkungskreise möglich ist, 
selbst abzustellen, sonst geeignete Anträge an das 
Bundesministerium für Justiz zu stellen. 

K 0 S t end e r S chi e d s ger ich t e. 
§ 399. (1) Alle ·den Schiedsgerichten aus ihrer 

Tätigkeit erwachsenden Kosten sind von den 
Trägern der Sozialversicherung zu tragen, soweit 
sie nicht nach § 407 einem anderen auferlegt 
werden. Hiezu gehört auch die von den Schieds­
gerichten für die Besorgung der Kanzleigeschäfte 
(§ 397) zu leistende Vergütung. Diese ist vom 
Bundesministerium für Justiz nach Anhörung 
des Hauptverbandes festzusetzen; sie kann in 
einem Pauschbetrag bestimmt werden. 

(2) Zur vorläufigen Bestreitung der Kosten der 
Schiedsgerichte .haben die Träger der Sozialver­
sicherung den Schiedsgerichten einen entspred1en­
den Erlag zu erteilen. Die tatsächlich erwachsenen 
Kosten haben die ständigen Vorsitzenöen der 
Schiedsgerichte auf die beteiligten Versicherungs-
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träger nach dem Verhältnis der Zahl der Streitig- b) der Bestand des Anspruches auf Bergmanns-
keiten, an denen diese beteiligt waren, viertel- treuegeld; 
jährlich aufzuteilen. Die hienach zu leistenden 3. gegen das Urteil in einer Leistungssache nach 
Beträge sind von den Versicherungsträgern bin- § 354 Z. 3, wenn der Streitwert 10.000 S über-
nen vier Wochen nach Bekanntgabe zu leisten. steigt. ' 

4. UNTERABSCHNITT. 
Leistungsstreitverfahren zweiter Instanz. 

Be ruf u n g. 
§ 400. (1) Gegen die Urteile der Schiedsgerichte 

findet die Berufung statt. 
(2) Die Berufung ist nur aus einem der folgen­

den Gründe zulässig: 
1. weil das Urteil wegen eines der im § 477 

der Zivilprozeßordnung, RG6l. Nr. 113/1895, 
in der jeweils geltenden Fassung, bezeichneten 
Mängel nichtig ist. Der im § 477 Z. 6 der Zivil­
prozeßordnung bezeichnete Mangel liegt vor, 
wenn das Schiedsgericht über eine Sache ent­
schieden hat, die im § 371 nicht aufgezählt ist; 

2. weil dem Urteil in einem wesentlichen Punkt 
eine tatsächliche Voraussetzung zugrunde gelegt 
erscheint, welche mit den Akten im Widerspruch 
steht; 

3. weil das Urteil auf einer unrichtigen recht-, 
lichen Beurteilung der Sache beruht. 

(3) Die Berufung aus den im Abs. 1 Z. 2 und 3 
angeführten Gründen ist jedoch nur zulässig 

1. gegen das Urteil über einen Leistungs­
anspruch aus der Unfallversicherung, soweit in 
dem Verfahren vor dem Schiedsgericht strittig 
war 

a) der ursächliche Zusammenhang des Schadens 
mit einem Arbeitsunfall oder einer Berufs­
krankheit, 

b) die Einschätzung der Minderung der Er­
werbsfähigkeit für eine Dauerrente, bei 
Neufeststellung der Dauerrente jedoch nur, 
wenn dem Urteile des Schiedsgerichtes oder 
der auf Grund der letzten ärztlichen Unter­

'sudlUng durch den Versicherungsträger ge-
troffenen rechtskräftigen Feststellung der 
Dauerrente eine Minderung der Erwerbs­
fähigkeit um mindestens 50 v. H. zugrunde 
gelegt war oder wenn zwischen den beiden 
Entscheidungen mindestens fünf Jahre ge­
legen sind, 

c) das Vorliegen einer Ausnahme von der 
zweijährigen Ausschlußfrist für die Antrag­
stellung; 

2. gegen das Urteil über einen Leistungs­
anspruch aus der Pensionsversicherung, aus der 
zusätzlichen Pensionsversicherung von Bedien­
steten ,der österreichischen BUrtdesbahnen sowie 
von' Bediensteten von Privatbahnunternehinun~ 
gen (§§ 478 und 479), soweit in dem Verfahren 
vor dem Schiedsgericht strittig war 

a) das Vorliegen einer' geminderten Arbeits­
fähigkeit, die Erfüllung der Wartezeit, die 
Anrechenbarkeit von Versicherungs zeiten 
oder die Bemessungsgrundlage, 

Re kur s. 

§ 401. Beschlüsse des Schiedsgerichtes; durch 
welche die Einleitung oder Fortsetzung des ge­
'setzmäßigen Verfahrens über die Klage ver­
weigert wurde, können \ mit Rekurs angefochten 
werden. Gegen andere Beschlüsse ist ein Rechts­
mittel unzulässig. 

Ve r f ah ren. 
§ 402. (1) über Berufungen gegen Urteile und 

über Rekurse gegen Beschlüsse der Schiedsgerichte 
entscheidet das Oberlandesgericht Wien. 

(2) Die Berufung ist beim Schiedsgericht, dessen 
Urteil angefochten wird, in zweifacher Aus­
fertigung binnen vier Wochen nach Zustellung 
des angefochtenen Urteiles einzubringen. Die 
Frist zur Erstattung der Berufungsmitteilung be­
trägt ebenfalls vier Wochen. 
, (3) Der Rekurs ist beim SchiedsgeriCht, dessen 
Beschluß angefochten wird, in einer Ausfertigung 
binnen vier ' Wochen nach Zustellung des ange­
fochtenen Beschlusses einzubringen. 

(4) Verspätet erhobene Berufungen sowie unzu­
lässige oder verspätet erhobene Rekurse sind 
vom Schiedsgericht zurückzuweisen. 

(5) Das Oberlandesgericht Wien entscheidet 
über die im § 400 bezeichneten Berufungen und 
über die im § 401 bezeichneten Rekurse in nicht­
öffentlicher Sitzung ~nd ohne vorhergehende 
mündliche Verhandlung. Es kann jedoch auch 
eine mündliche Berufungsverhandlung auf An­
trag oder von Amts wegen anordnen, wenn dies 
ipJ. einzelnen Falle zur Entscheidung über die 
eingelegte Berufung erforderlich erscheint. 

(6) Je eine schriftliche Ausfertigung der Ent­
scheid1:mg des Oberlandesgerichtes Wien ist auch 
dem Bundesministerium für soziale Verwaltung 
und dem Hauptverband zuzustellen. 

(7) Gegen die Entscheidung des Oberlandes­
gerichtes Wien ist ein weiteres Rechtsmittel aus­
geschlossen. 

§ 403. (1) Auf das Verfahren über die im § 400 
bezeichneten Berufungen finden, soweit nicht in 
diesem Bundesgesetz abweichende Bestimmungen 
getroffen sind, die Vorschriften des Ersten Ab­
schnittes des Vierten Teiles und des FÜJ;lften 
Teiles der Zivilprozeßordnung, RGBL Nr. 113/ 
1895, in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß 
Anwendung. 

(2) Auf das Verfahren über die im § 401 be­
zeichneten Rekurse finden, soweit nicht in diesem 
Bundesgesetz abweichende Bestimmungen ge­
troffen sind, die Vorschriften des Dritten Ab­
schnittes des Vierten Teiles der Zivilprozeßord­
nung sinngemäß Anwendung. 
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Gutachten des Oberlandesgerichtes 
Wien. 

§ 404. (1) Das Oberlandesgericht Wien hat 
auf Antrag des Bundesminister,iums für Justiz 
über Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, 
die in rechtskräftigen Urteilen in Leistungs­
sachen nach § 354 Z. 1 und 2 verschieden ent­
schieden worden sind, ein Gutachten zu be­
schließen. 

(2) Das Oberlandesgericht Wien beschließt das' 
Gutachten in nichtöffentlicher Sitzung in einem 
Senat von fünf Richtern. Der Senat setzt sich 
zusammen aus dem Präsidenten oder Vizepräsi­
denten des Oberlandesgerichtes W~en als Vor­
sitzenden und vier Richtern, die Mitglieder von 
Senaten sein müssen, denen die Entscheidung 
über Berufungen gemäß § 400 und Rekurse 
gemäß § 401 übertr;tgen ist. 

(3) Das Oberlandesgericht Wien hat je eine 
Ausfertigung der von ihm beschlossenen Gut­
achten den Bl.lndesministerien für Justiz und für 

. soziale Verwaltung zuzustellen. Das Bundes­
ministerium für· Justiz hat diese Gutachten im 
Amtsblatt der österreichischen Justizverwaltung 
zu veröffentlichen. 

§ 405. Soweit nicht in diesem Bundesgesetz 
abweichende Bestimmungen getroffen sind, hat 
das Oberlandesgericht Wien bei Ausübung der 
ihm in diesem Unterabschnitt übertragenen Auf­
gaben die für Oberlandesgerichte geltenden Vor­
schriften der Jurisdiktionsnorm, RGBl. Nr. 111/ 
1895, in der jeweils geltenden Fassung, anzu­
wenden. 

5. UNTERABSCHNITT. 

Gemeinsame Bestimmungen für das Leistungsstreit­
verfahren erster und zweiter Instanz. 

Kosten det Partei. 
§ 406. (1) Im Verfahren rin Leistungssachen 

nach § 354 Z. 1 und 2 und in Verfahrenskosten­
sachen nach § 359 Abs. 2 und 4 gelten hinsichtlich 
der Prozeßkosten folgende Vorschriften: 

a) Die beklagte Partei hat die Kosten, die ihr 
durch das Verfahren erwachsen sind, ohne 
Rücksicht auf dessen Ausgang zu tragen. 
Das gleiche gilt für den Ersatz der Ge­
bühn;n der Zeugen, Sachverständigen und 
Beisitzer; 

b) ist der Kläger auf Anordnung des Schieds­
gerichtes der Sozialversicherung oder des 
Oberlandesgerichtes Wien zur mündlichen 
Verhandlung oder auf Anordnung des 
Schiedsgerichtes beim ärztlichen Sachver­
ständigen erschienen, so werden ihm auf 
Verlangen ~e notwendigen Barauslagen 
und der Entgang an Arbeitsverdienst ver­
gütet; sie können vergütet werden, wenn er 
ohne Anordnung zur mündlichen Ver­
handlung erschienen ist und das Schieds­
gericht der Sozialversicherung oder das 
Oberlandesgericht Wien ausdrücklich fest­
stellt, daß sein Erscheinen erforderlich war. 

Diese Kosten hat die beklagte Partei unab­
hängig vom Ausgang des Verfahrens zu 
tragen; 

c) im übrigen hat das Schiedsgericht der 
Sozialversicherung oder das Oberlandes­
gericht Wien in seinem Beschluß, der die 
Streitsache für die Instanz vollständig er­
ledigt, oder im Urteil nach Billigkeit zu 
bestimmen, ob und welche Kosten die 
unterliegende beklagte Partei dem Kläger 
zu ersetzen hat. 

(2) Im Verfahren in Leistungssachen nach 
§ 354 Z. 3 ~ind hinsichtlich der Prozeßkost~n die 
Vorschriften der Zivilprozeßordnung, RGBl. 
Nr. 113/1895, in der jeweils geltenden Fassung, 
anzuwenden. 

§ 407.' (1) Hat eine Partei oder deren Vertreter 
durch Mutwillen, Verschleppung oder Irre­
führung Verfahrenskosten ver anlaßt, so kann sie 
das Schiedsgericht der Sozialversicherung (das 
Oherlandesgericht Wien)" dieser Partei oder 
diesem Vertreter ohne Rücksicht darauf, daß sie 
nach sonscigen Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
von einer anderen Partei zu tragen wären, ganz 
oder teilweise auferlegen. 
" (2) Einem Zeugen oder Sachverständigen, der 
ohne g"enügenden Grund einer Ladung keine 
Folge leistet oder die Aussage oder die Abgabe 
des Gutachtens verweigert, hat das Schiedsgericht 
der Sozialversicherung (das Oberlandesgericht 
Wien) den Ersatz der durch diese Säumnis oder 
Weigerung" verursachten Verfahrenskosten auf­
zuerlegen. 

6. UNTERABSCHNITT. 
Gemeinsame Bestimmungen für das Verfahren vor 
den Versicherungsträgern und für das Leistungsstreit­

verfahren erster und zweiter Instanz. 

Fortsetzung des Verfahrens durch 
die A n geh Ö ri gen. 

§ 408. (1) Ist beim Tode des Anspruchswerbers 
oder Anspruchsberechtigten das Verfahren zur 
Feststellung eines Leistungsanspruches durch den 
Versicherungsträger noch nicht .abgeschlossen, so 
sind zur Fortsetzung des Verfahrens nach"einander 
der Ehegatte, die leiblichen Kinder, der Vater, 
die Mutter, die Geschwister bereChtigt, alle diese 
Personen jedoch nur, wenn sie mit dem An­
spruchsber.echtigten zur Zeit" seines Todes m 
häuslicher Gemein~chaft gelebt haben. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind 1m 
Leistungsstreitverfahren erster und zweiter In­
stanz sinngemäß anzuwenden. 

ABSCHNITT m. 
Verfahren in Verwaltungssachen. 

1. UNTERABSCHNITT . 
Verfahren vor den Versicherungsträgern. 

Z u s t ä n d i g k e i t der Ver s ich e run g s-
träger in Verwaltungssachen. 

§ 409. Die Versicherungsträger sind im Rah­
men ihrer örtlichen und sachlichen Zuständigkeit 
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zur Behandlung der·V erwaltungssachen berufen. 
Zur Behandlung der Verwaltungssacben, welche 
die Versicherungspflicht sowie den Beginn und 
das Ende der Versicherung von Vollversicherten 
und von in der Unfall- und Pensionsversicherung 
Tei'lversicherten (§ 7 Z. 2 und § 8 Abs. 1 Z. 2) 
und die Beiträge für solche Versicherte betreffen, 
soweit deren Einhebung den Trägern der Kran­
kenversicherung obliegt, sind; unbeschadet der 
Bestimmung des § 411, die Träger der Kranken­
versicherung berufen. 

Bescheide der Versicherungsträger 
i n Ver wal tun g s s ach e n. 

§ 410. Der Versicherungsträger hat in Verwal­
tungssachen, zu deren Behandlung er nach § 409 

. berufen ist, einen Bescheid zu erlassen, wenn er 
die sich aus diesem Bundesgesetz in solchen An­
gelegenheiten ergebenden Rechte und Pflichten 
yon Versicherten und von deren Dienstgebern 
oder die gesetzliche Haftung Dritter für Sozial­
versicherungsbeiträge feststellt und nicht das Be­
scheidrecht der Versicherungsträger in dies,em 
Bundesgesetz ausgeschlossen ist. Hienach hat der 
Ver~icherungsträger in Verwaltungssachen insbe­
sondere Bescheide zu erlassen: 

1. wenn er die Anmeldung zur Versicherung 
wegen Nichtbestandes' der Versicherungspflicht 
oder der Versicherungsberechtigung oder die Ab­
meldung wegen W ei terbestandes der Versiche­
rungspflicht ablehnt oder den Versicherungs­
pflichtigen (Versicherungsberechtigten) mit einem 
anderen Tag in die Versicherung aufnimmt oder 
aus ihr ausscheidet, als in der Meldung angegeben 
ist, 

2. wenn er ,einen nicht oder nicht ordnungs­
gemäß Angemeldeten in die Versicherung auf­
nimmt oder einen nicht oder nicht ordnungs­
gemäß Abgemeldeten aus der V,ersicherung aus­
scheidet, 

3. wenn er die Entgegennahme von Beiträgen 
ablehnt, 

4. wenn er die Haftung für Beitragsschulden 
gemäß§ 67 ausspricht, 

5. wenn er einen Beitragszuschlag gemäß § 113 
vorschreibt, 

6. wenn er einen gemäß § 98 Abs. 2 gestellten 
Antrag auf Zustimmung zur übertragung eines 
Leistungsanspruches ganz oder teilweise ablehnt, 

7. wenn der Versicherte oder der Dienstgeber 
die Bescheiderteilung zur Feststellung der sich für 
ihn aus diesem Gesetz ergebenden Rechte und 
Pflichten verlangt. 

Wir k u n g der B e s c h eid e der K r a n k e n­
ver s ich e run g s t r ä ger i n a n der e n V e r-

s ich e run gen. 
§ 411. Hat ,der Träger der Krankenversiche­

rung einen Bescheid in einer Angelegenheit er­
lassen, welche die Unfall-, Pensions- oder Arbeits­
losenversicherung betrifft, so hat der Träg.er der 
beteiligten Versicherung beziehungsweise das 

95 

Landesarbcitsamt im Verfahren vor den VerwaI­
tung~behörden über diese Bescheide Partei­
steIlung. 

Ein s p r u c h g e gen B e s ehe i d e der V e r­
sie her u n g s t r ä ger. 

§ 412. (1) Bescheide der Versicherungsträger in 
Verwaltungssachen können binnen einem 'Monat 
nach der Zustellung durch Einspruch an den zu­
ständigen Landeshauptmann angefochten werden. 
Der Einspruch hat den Bescheid zu bezeichnen, 
gegen den er sich richtet, und einen begründeten 
Entscheidungsantrag zu enthalten. Der Einspruch 
ist beim Versicherungsträger, der den Bescheid 
erlassen hat, einzubringen. Der Versicherungs­
träger hat den Bescheid ungesäumt, längstens je­
doch binnen zwei Wochen, unter _~nschluß der 
Akten und ~einer Stellungnahme dem Landes­
hauptmann vorzulegen. 

(2) Der Einspruch hat keine aufschiebende Wir­
kung; der Landeshauptmann kann dem Einspruch 
auf Antrag aufschiebende Wirkung zuerkennen, 
wenn durch die vorzeitige Vollstreckung ein 
nicht wiedergutzumachender Schaden einträte 
und nicht öffentliche Inte1"essen die sofortige 
Vollstreckung gebieten. 

2. UNTERABSCHNITT. 
Verfahren vor den Verwaltungsbehörden. 

S ach 1 ich e Z u s t ä n d i g k e i t des L a n d e s-
hau p t man n es., . 

§ 413. (1) Der Landeshauptmann entscheidet 
1. über die bei ihm nach § 412 eingebrachten 

Einsprüche, 
2. unter Ausschluß eines Bescheidrechtes der 

beteiligten Versicherungsträger über die Versiche­
rungszugehörigkeit oder Versicherungszu~tändig­
keit, in der' Pensionsversicherung auch über die 
Leistungszugehörigkeit oder Leistungszuständig­
keit auf Antrag eines beteiligten Versichel'ungs­
trägers, einer anderen Partei oder eines Schieds­
gerichtes, wenn Zweifel oder Streit darüber be­
stehen, welcher Versicherung eine Person ver­
sicherungs- oder leistungszu'gehörigist oder 'wel­
cher Versicherungsträger für sie versicherungs­
oder leistungsz.uständig ist. 

(2) In dem Verfahren nach Abs. 1 Z. 1 hat der 
Versicherungsträger, gegen dessen Bescheid sich 
der Einspruch richtet, ParteisteIlung. 

(3) Die rechtskräfti,ge Entscheidung nach Abs. 1 
Z. 2 über die Versicherungszuständigkeit wirkt 
in der Krankenversicherung nur für künftig 
fällige Beitragsleistungen und künftig eintretende 
Versicherungsfälle. . 

(4) Im Verfahren über Leistungssachen darf 
über die in Abs. 1 Z. 2 bezeichneten Fragen als 
Vorfrage nicht entschieden werden. Der Versiche­
rungsträger' das Schiedsgericht oder das Oberlan­
desgericht Wien hat vielmehr die Einleitung des 
Verfahrens beim Landeshauptmann zu beantra-

I 
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gen und das eigene Verfahren his zur Rechts­
kraft der Entscheidung nach Abs. 1 Z. 2 aus­
zusetzen (zu unterbrechen). 

(5) In den Fällen des Abs. 1 Z. 2 hat erforder­
lichenfalls der Landeshauptmann die vorläufige 
Durchführung der Versicherung einsdJließlich der 
Erbringung in Betracht kommender Leistungen 
bis zur Rechtskraft der Entscheidung nach Abs. 1 
Z. 2 einem Versicherungsträger nach freiem Er­
messen zu übertragen. Der mit der vorläufigen 
Durchführung der Versicherung betraute Ver­
sicherungsträger hat darauf Bedacht zu nehmen, 
daß das Ausmaß der vorläufigen Leistung die 
voraussichtliche endgültige Leistung nicht über­
steigt. Die vorläufigen Beiträge und Leistungen 
sind auf die endgültigen Beiträge und Leistungen 
anzurechnen. Die beteiligten Versicherungsträger 
haben binnen drei Monaten nach Rechtskraft der 
Entscheidung über den Zuständigkeits- oder Zu­
gehörigkeitsstreit miteinander abzurechnen. 

(6) Die Bestimmungen des Abs. 1 Z. 2 und der 
Abs. 3 bis 5 gelten entsprechend auch im Ver­
hältnis zu den SonderversiCherungen (§ 2 Abs. 2). 

ö r tl ich e Z u s t ä nd i g k e i t des L a n d e s­
hau p t man n e s. 

§ 414. Die örtliche Zuständigkeit des Landes­
hauptmannes richtet sich nach dem für die Ver­
sicherung maßgebenden Beschäftigungso~t, bei 
dem Fehlen eines solchen nach dem im Inland 
gelegenen Wohnsitz (Sitz) der einschreitenden 
Partei, wenn auch dieser mangelt, nach dem Sitz 
der belangten Partei; ist belangte Partei ein Ver­
sicherungsträger, bei dem Landesstellen (Landes­
geschäftsstellen) eingerichtet sind, so ist der 
Standort der Landesstelle (Landes geschäftsstelle) 
maßgebend. 

Rechtszug an das Bundesministerium 
für s 0 z i ale Ver wal tun g. 

§ 415. Die Berufung an das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung gegen .den Bescheid des 
Landeshauptmannes steht in den Fällen des § 413 
Abs. 1 Z. 2 allgemein, in, den Fällen des § 413 
Abs. 1 Z. 1 jedoch nur zu, wenn über die Ver­
sicherungspflicht oder die Berechtigung zur Wei­
ter- oder Selbstversicherung entschieden wor­
den ist. 

Sonstige Entscheidungsbefugnissl! 
des Bundesministeriums für soziale 

Ver wal tun g. 

§ 416. Streitigkeiten zwischen Versicherungs­
trägern in Verwaltungssachen, die nicb.t die Ver­
sicherungs(Leistungs)zugehörigkeit oder Versiche­
rungs(Leistungs)zuständigkeit betreffen, und 
Streitigkeiten zwischen dem Hauptverband und 
den Versicherungsträgern entscheidet unter Aus­
schluß eines Bescheidrechtes der beteiligten Ver­
sicherungsträger das Bundesministerium für so­
ziale Verwaltung. 

Nie h ti ger k I ä run g von B e s ehe i den. 

'. § 417. (1) Bescheide der Versicherungsträger in 
Verwaltungssachen und der Landeshauptmänner, 
die den gesetzlichen Bestimmungen über die Ver­
sicherungspflicht, über die Berechtigung zur Wei­
ter- und Selbstversicherung, über die Versiche­
rungs(Leistungs )zugehörigkeit oder die Ver­
sicherungs(Leistungs )zuständigkeit widersprechen, 
können im Sinne des § 68 Abs. 4 lit. d A VG. 
1950, BGBl. Nr. 172, als nichtig erklärt w'erden. 

(2) Zur Wahrnehmung der Nichtigkeit der Be­
scheide der Versicherungsträger ist die unmittel­
bare Aufsichtsbehörde berufen. 

(3) Die zur Wahrnehmung der Nichtigkeit be­
rufene Behörde kann im Falle der Nichtigkeit in 
der Sache selbst entscheiden. 

(4) Im Falle der Nichtigerklärung findet keine 
Nachzahlung und kein Rückersatz von Ver­
sicherungsbeiträgen oder Versicherungsleistungen 
statt. Zeiten, für die bis zur Zustellung des Be­
scheides über die Nichtigerklärung Beiträge zur 
Pensionsversicherung geleistet. worden sind, gel­
ten als Beitragszeiten dieser V,ersicherung. 

ACHTER TEIL. 

Aufbau der Verwaltung. 
ABSCHNITT I. 

Haupt-, Landes- und Außenstellen. 

§ 418. (1) Die Verwaltung der Versicherungs­
träger ist durch Hauptstellen, durch Landesstel­
len nach Maßgabe der Abs. 3 bis 6 und, soweit 
durch die Satzung dies vorgesehen ist, durch 
Außenstellen zu führen. 

(2) Die HauptsteIle ist am Sitze des Ver­
sicherungsträgers zu errichten. Die Hauptstelle 
hat die Verwaltung des Versicherungsträgers zu 
führen, soweit nicht einzelne Aufgaben· durch 
Gesetz oder Satzung den Landes- oder Außen­
stellen zugewiesen sind. 

(3) Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
und die Pensionsversicherungsanstalt der Ar­
beiter haben Landesstellen in Wien für die 
Stadt Wien und für die Länder Niederösterreich 
und Burgenland, in Linz für das Lahd Ober­
österreich, in Salzburg für die Länder Salzburg, 
Tirol und Vorarlberg sowie in: Graz für die 
Länder Steierniark und Kärnten zu errichten. 

(4) Die Land- und Forstwirtschaftliche Sozial­
versicherungsanstalt hat Landesstellen in Wien 
für die Stadt Wien und für die Länder Nieder­
österreich und Burgenland, in Linz für das Land 
Oberösterreich, in Salzburg für die Länder Salz­
burg, Tirol und V orarlberg, in Graz für das 
Land Steiermark und in Klagenfurt für das Land 
Kärnten zu errichten. Die Landesstellen der Land­
und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungs­
anstalt können mit den örtlich in Betracht kom­
menden Landwirtschaftskrankenkassen zu einer 
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Bürogemeinschaft vereinigt werden; hiezu bedarf I (2) Rentenau~schüsse sind bei den im § 428 
es übereinstimmender Beschlüsse der betreffenden Abs. 1 Z. 1, 3 und 4 genannten Anstalten am 
Versicherungsträger. , Sitze der HauptsteIle und jeder Landesstelle mit 

(5) Die Landesstellen haben folgende Aufgaben dem örtlichen Bereich der Landesstelk zu errich-
zu besorgen: ten, bei den Anstalten gemäß § 428 Abs. 1 Z. 2, 

1. Entgegennahme von Leistungsanträgen; 5 und 6 am Sitze dieser Anstalten für das ge~ 
2. Feststellung 'der Leistungen des Heilver- samte Gebiet der Republik österreich. Solange 

fahrens und Durchführung des Heilverfahrens; der Versicherte in Beschäftigung steht, richtet' 
Mitwirkung an der Feststellung aller übrigen sich die örtliche Zuständigkeit der Rentenaus­
Leistungen und Vorlage der Leistungsanträge an schüsse nach dem Beschäftigungsort, sonst nach 
den zur Entscheidung zuständigen Verwaltungs- dem Wohnort des Versicherten. 
körper; 

3. Standesführung und Kontrolle der im 11 e r s ich e run g s ver t r e t e r. 
Sprengel der Landesstelle wohnenden Renten- § 420. (1) Die Verwaltungskörper bestehen, so­
empfänger; weit in diesem Bundesgesetz nichts anderes vor-

4. Bestellung von Bevollmächtigten zur Ver- gesehen ist, aus Vertretern der Dienstnehmer und 
tretung der Anstalt bei den für ihren Sprengel der Dienstgeber ' (Versicherungsvertreter). Bei 
in Betracht kommenden Schiedsgerichten der Versicherungsträgern, bei denen selbständig Er­

. Sozialversicherung und Landeshauptmännern so- werbstätige in der Unfallversicherung gemäß § 8 
wie bei anderen Behörden für die in Betracht Abs. 1 Z. 3 lit. a und h pflichtversichert sind, 
kommenden Länder; werden diese, auch wenn sie pflichtversicherte 

5. Mitwirkung bei der Durchführung der Un- Dienstnehmer nimt beschäftigen, den Dienst­
fallverhütungsvorschriften, bei der überwachung gebern als Versicherungsvertreter gleichgestellt. 
derselben durch Besichtigung der Betriebe und (2) Versicherungsvertreter können nur öster­
bei der Vorsorge für erste Hilfeleistung bei Ar- reichische Staatsbürger sein, die nicht vom Wahl­
beitsunfällen; recht in die gesetzgebenden Organe ausgeschlos-

6. Mitwirkung bei der Durchführung der Be- sen sind, am Tage der Berufung das 24. Lebens­
rufsfürsorge im Rahmen der Unfallversicherung; jahr vollendet und ihren Wohnort, Beschäfti-

7. vorläufige Veranlagung der Vermögensbe- gungsort oder Betrie'bssitz im Sprengel des Versi-
stände aus den Beitragseingängen; cherungsträgers haben. Sie müssen entweder seit 

8. Mitwirkung bei der Durchführung der Per- m~ndestens sechs Monaten in '?s:erre~ch als 
sonalangelegenheiten . der Bediensteten der Lan- ,Dlenstnehmer .. ode.r Unterneh.mer tatlg sem oder 
desstelle a) BevollmachtIgte von DIenstgebern oder 

Die S~tzung kann der Landesstelle auch andere b) Vors:andsmit~lieder oder Bedienstete öf-
Aufgaben zuweisen. fentlIch-rechtlIch.er . Interessenvertretungen 

() S 1 d V·ch . B ch··f· oder von OrgamsatIonen der Dienstnehmer 

h
6 ?change 'cher d' e~.sl l' echrte Zm .. es

d
. a

k 
t!gudng und Dienstgeber oder 

ste t, Tl tet SI le ort I e ustan Ig elt er c) B d' t t G b· k·· ch f 
Landesstellen nach dem Beschäftigungsort, sonst elens e e von e lets orpers a ten 
nach dem Wohnort des Versicherten. sem. 

(3) Die Venicherungsvertreter müssen, soweit 
(7) Die Versicherungsträger können, soweit 

eine im Verhältnis zu den Versicherten und den 
Dienstgebern örtlich nahe Verwaltung zweck­
mäßig ist, Außenstellen einrichten. Den Auf­
gabenkreis und die Sprengel dieser Außenstellen 
hat die Satzung festzusetzen. 

ABSCHNITT II. 

Verwaltungskörper der Versicherungsträger. 

Art end e r Ver wal tun g s k ö r per. 

§ 419. (1) Die Verwaltungskörper der Versiche-
rungsträger sind: 

1. die Hauptversammlung; 
2: der Vorstand; 
3. der überwach~ngsausschuß; 

überdies bei den im § 428 Abs. 1 Z. 1 bis 6 ge­
nannten Versicherungsanstalten Rentenausschüsse 
und, . soweit bei diesen Anstalten Landesstellen 
erriehtet sind, am Sitze dieser Landesstellen Lan­
desstellenausschüsse. 

es sich nicht um Vorstandsmitglieder und Bedien­
stete öffentlich-rechtlicher Interessenvertretungen 
oder von Organisationen der Dienstnehmer und 
Dienstgeber oder von Gebietskörperschaften han­
delt, im Zeitpunkt ihrer Entsendung. dem. be­
treffenden Versicherungsträger beziehungsweise 
der betreffenden Landesstelle als pflichtversicher­
ter Dienstnehmer oder Dienstgeber von sofchen 
oder als freiwillig Versicherter angehören. 

(4) Kein Mitglied eines Verwaltungskörpers 
darf in diesem mehr als eine Stimme führen. 

(5) Die Mitglieder der Verwaltungskörper ver-' 
sehen ihr Amt als Ehrenamt; ihre Tätigkeit in 
Ausübung dieses Amtes begründet kein Dienst­
verhältnis zum Versicherungsträger. Den Mit­
gliedern der Verwaltungs körper können jedoch 
Entschädigungen gewährt werden, deren Höhe 
der Vorstand festzusetzen hat. Das Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung hat hiefür nach 
Anhörung des Hauptverbandes Grundsätze auf-

7 
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zustellen und für verbindlich zu ,erklären, wobei 
für Reiseko~tenentschädigungen und Sitzungs­
gelder einheitliche Höchstsätze und für Funk­
tionsgebühren Höchstsätze unter Berücksichti­
gung des örtlichen Wirkungsbereich.es und der 
Zahl der Versicherten festzusetzen sind. 

(6) Personen, über deren Vermögen der Kon­
kurs oder das Ausgleichsverfahren eröffnet ist, 
sind vom Amt eines Versicherungsvertreters aus­
zuschließen. 

(7) Bedienstete der Versicherungsträger und des 
Hauptverbandes sowie Personen, die mi~ diesen 
Stellen in regelmäßigen geschäftlichen Beziehun­
gen stehen, können nich t Versicherungsvertreter 
!rem. 

B e s tell u n g der Ver sie her u n g s­
ver t r e tel'. 

§ 421. (1) Die Versicherungs~ertreter sind un­
beschadet der Bestimmungen des Abs. 6 und des 
§ 430 von den örtlich und sachlich zuständigen 
öffentlich-rechtlichen Interessenvertretungen der 
Dienstnehmer und der Dienstgeber in die Ver­
waltungskörper der Versicherungsträger zu ent­
senden. Bestehen solche Interessenvertretungen 
nich t, so sind die Vers.icherungsvertreter aus der 
Gruppe der Die~stnehmer vom österreichischen 
Gewerkschaftsbund, und zwar von der in Be­
tracht kommenden Gewerkschaft, aus der Gruppe 
der Dienstgeber vom Landeshauptmann, wenn 
sich aber der Spr·engel des Versicherungsträgers 
auf mehr als ein Land erstreckt, vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung, bei der All­
gemeinen Urifallversicherungsanstalt vom glei­
chen Bundesministerium auf Vorschlag der Bun­
deskammer der gewerblichen Wirtschaft, zu ent­
senden.,' 

(2) Bei Versicherungsträgern, deren Sprengel 
sich nicht über mehr als ein Land erstreckt, hat, 
wenn mehrere entsendeberechtigte Stellen in der 
Gruppe der Dienstgeber ode-r der Dienstnehmer 
in Betracht kommen, der zuständige Landes­
hauptmann die auf die einzelnen Stellen entfal­
lende Zahl von Versicherungsvertretern unter 
Bedachtnahme auf die durchschnittliche Zahl der 
Versicherten in den den einzelnen Stellen zu­
gehörigen Gruppen von Dienstnehmern oder 
Dienstgebern festzusetzen. Die Auf teilung gilt je­
weils für die betreffende Amtsdauer. 

(3) Der Landeshauptmann hat die in Betracht 
kommenden öffentlich-rechtlichen Interessen­
vertretungen und Gewerkschaf~n aufzufordern, 
die Vertreter innerhalb einer angemessenen Frist, 
die mindestens einen Monat zu betragen hat, zu 
entsenden. Werden die Vertreter inner haI b die­
ser Frist nicht entsendet, so hat sie der Landes­
hauptmann zu bestellen, ohne an einen Vor­
schlag gebunden zu sein. 

(4) Bei Versicherungsträgern, deren Sprengel 
sich über mehr als ein Land ers"treckt, gelten die 
Bestimmungen der Abs. 2 und 3 mit der Maß­
gabe, daß die Befugnisse des Landeshauptmannes 
dem Bundesministerium für soziale Verwaltung 
zustehen. 

(5) Vor Auf teilung der Zahl der Versiche­
rungsvertreter im Sinne des Abs. 2 ist den in 
Betracht kommenden öffentlich-rechtlichen In­
teressenvertretungen und Gewerkschaften, vor 
Verfügungen im Sinne des Abs. 4 aU,ch den be­
teiligten Landeshauptmännern Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. ' . 

(6) Bei den Betriebskrankenkassen sind die Ver­
sicherungsvertreter aus der Gruppe der Dienst­
geber vom Betriebsunternehmer (Dienstgeber) zu 
ernennen. 

(7) Für jedes Mitglied eines Verwaltungskörpers 
ist gleichzeitig mit dessen Bestellung und auf die­
selbe Art ein Stellvertreter zu bestellen. Dieser 
hat das Mitglied zu vertreten, wenn es zeitweilig 
an der Ausübung seiner Funktion verhindert ist. 
Für die Mitglieder der Rentenausschüsse können 
nach Beda·rf auch mehrere Stellvertreter bestellt 
werden. 

(8) Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertreter 
dauernd aus, so hat die Stelle, die den Ausgeschie­
denen bestellt hat, für den Rest der Amtsdauer 
ein neues Mitglied (einen neuen Stellvertreter) zu 
bestellen. 

Abi e h nun g des Amt e s. 
, 

§ 422. Das Amt eines Versicherungsvertreters 
darf nur aus wichtigen Gründen abgelehnt wer­
den. Nach mindestens zweijähriger Amtsführung 
kann eine Wiederbestellung für die näChste 
Amtsdauer abgelehnt werden. 

E n t heb u n g von Ver s ich e run g s­
vertretern. 

§ 423. Ci) Ein Versicherungsvertreter ist seines 
Amtes zu entheben: 

1. wenn Tatsachen bekannt werden, die seine 
Bestellung ausschließen würden; 

2. wenn sich der Versicherungsvertreter seinen 
Pflichten entzieht; 

3. unbeschadet der Bestimmung des § 420 
Abs. 2 zweiter Satz, wenn ein Versicherungs­
vertreter seit mehr als drei Monaten aufgehört 
hat, der Gruppe der Dienstgeber oder Dienst­
nehmer anzugehören, für die er bestellt wurde; 

4. wenn ein wichtiger Grund zur Enthebung 
vorliegt und der Versicherungsvertreter seine 
Enthebung unter Berufung darauf beantragt. 
Vor der Enthebung des Versicherungsvertre­
ters gemäß Z. 4 ist die zur Entsendung berufene 
Stelle anzuhören. 

(2) Die Enthebung der Obmänner und der Vor­
sitzenden des überwachungsausschusses und der 
Landesstellenausschüsse sowie deren Stellvertreter 
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steht der Aufsichtsbehörde, die der sonstigen Mit­
glieder des überwachungsausschusses dem Vor­
sitzenden dieses Ausschusses, die der soristigen 
Versicher\!ngsvertreter dem Obmann zu. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann_ Versicherungs­
vertreter auf begründeten Antrag der zur Ent­
sendung berufenen Stelle ihres Amtes entheben. 

(4) Vor der Enthebung eines Versicherungs­
vertreters nach Abs. 1 Z. 1 bis 3, Abs. 2 und 3 

-ist diesem Gelegenheit zur Außerung zu geben 
und gleichzeitig die zur Entsendung berufene 
öffentlich-rechtliche Interessenvertretung zu ver­
ständigen. Dem vom Obmann oder vom V or­
sitzenden des überwachungsausschusses Entho­
benen steht das Recht der Beschwerde zu. Sie ist 
binnen zwei Wochen nach Zustellung des Be­
schlusses über die Enthebung bei der Aufsichts­
behörde einzubringen; Diese entscheidet end­
gültig. 

(5) Dem Antrag einer zur Entsendung berufe­
nen öffentlich-rechtlichen Interessenvertretung 
auf Enthebung der von ihr entsendeten Versiche­
rungsvertreter ist zu entsprechen, wenn er aus 
aem_ Grunde der Neuwahl in die betreffende In­
teressenvertretung innerhalb von sechs Monaten 
nach der Neuwahl gestellt wird. In diesem Fall 
entfällt die Anhörung der zu enthebenden Ver­
sicherungsvertreter. Die Bestimmungen des ersten 
und zweiten Satzes gelten sinngemäß für den 
Antrag der _ Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft auf Enthebung der auf ihren Vor­
schlag vom Bundesministerium für soziale Ver­
wal tting entsendeten Versicherungsvertreter bei 
der Allgemeinen Unfallversicherungs anstalt. 

(6) Ist das Mitglied eines Verwaltungs körpers 
gleichzeitig auch Mitglied eines anderen Verwal­
tungskörpers bei _ ein und demselben Versiche­
rungsträger(§ 427 Abs.2), so erstreckt sich die 
Enthebung auch auf das Amt im anderen Verwal­
tungskörper. _ 

H a f tun g der Ver s ich e run g s­
ver t r e t e r. 

§ 424. Die Mitglieder der Verwaltungskörper 
haften unbeschadet der Bestimmungen des Amts­
haftungs gesetzes für jeden Schaden, der dem Ver­
sicherungsträger aus der Vernachlässigung ihrer 
Pflichten erwächst. Die Versicherungsträger kön­
nen auf Ansprüche aus der Haftung nur mit Ge­
nehmigung der Aufsichtsbehörde verzichten. 
Macht ein Versicherungsträger trotz mangelnder 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde die Haftung 

., nicht geltend, so kann diese die Haftung an Stelle 
und auf Kosten des Versicherungsträgers geltend 
machen. 

Amt s d aue r. 

§ 425. Die Amt:sdauer der Verwaltungskörper 
währt jeweils fünf Jahre.-Nach Ablauf der Amts­
dauer hat der alte Verwaltungskörper die Ge­
schäfte solange weiterzuführen, bis der neue Ver-

99 

waltungskörper zusammentritt. Die Zeit der 
Weiterführung der Geschäfte durch den alten 
Verwaltungs körper zählt auf die fünf jährige 
Amtsdauer des neuen Verwaltungskörpers. 

Zu sam m e n set zu n g der Ver w a 1-
tun g s k ö r per. 

§ 426. (1) Die Hauptversammlung, der Vor­
stand und die Landesstellenausschüsse der Ver­
sicherungsträger werden wie folgt zusammen­
gesetzt: 

1. bei der Allgemeinen Unfallversicherungs­
anstalt je zur Hälfte aus Vertretern der Dienst­
nehmer und der Dienstgeber; 

2. bei der Pensionsversicherungsanstalt der An­
gestellten, bei der Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter, bei der Versicherungsan,stalt der 
österreichischen Eisenbahnen und bei der Ver­
sicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues 
zu zwei Dritteln aus Vertretern der Dienstneh­
mer und zu einem Drittel aus Vertretern der 
Dienstgeber; 

3. bei der Land~ und Forstwirtschaftlichen So­
zialversicherungsanstalt zu drei Fünfteln aus Ver­
tretern der Dienstn<!hmer und zu zwei Fünfteln 
aus Vertretern der Dienstgeber; 

4. bei den Trägern der Krankenversicherung 
zu vier Fünfteln aus Vertretern der Dienstneh­
mer und zu einem Fünftel aus Vertretern der 
Dienstgeber. 

(2) Der überwachungsausschuß der Allgemei­
nen Unfallversidterungsanstalt wird im -gleichen 
Verhältnis, _ der überwachungsausschuß der üb­
rigen im Abs. 1 genannten Versicherungsträger 
im umgekehrten Verhältnis wie die im Abs. 1 
bezeichneten Verwaltungskörper aus Vertretern 
der Dienstnehmer und der Dienstgeber zusam­
mengesetzt. 

(3) Die Rentenausschüsse bestehen aus je einem 
Vertreter der Dienstnehmer und der Dienst­
geber, die weder dem Vorsta~d noch den Lan­
desstellenausschüssen angehören dürfen, und 
emem vom Obmann bestimmten Bediensteten 
der Anstalt. 

Hau p t ver sam m 1 u n g. 

§ 427. (1) Die Zahl der Versicherungsvertreter 
in der Hauptversammlung beJ;rägt: 

bei Versicherungsträgern mit einem Ver­
sichertenstand bis zu 20.000 •.......... 30; 
bei Versicherungsträgern mit einem Ver-
sichertenstand bis zu 50.000 ........... 60; 
bei Versicherungsträgern mit -einem Ver­
sichertenstand bis zu 150.000 ..•..•..•. 90; 
bei Versicherungsträgern mit einem Ver-
sichertenstand bis zu 300.000 .......... '. 120; 
bei Versicherungsträgern mit einem Ver-
sichertenstand bis zu 500.000 .......... 150; 
bei Versicherungsträgern mit einem Ver­
sichertenstand über 500.000 ......•.•.. -180. 

• 
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(2) Die Mitglieder des Vorstandes, des über­
wachungsausschusses und der Landesstellenaus­
schüsse sowie die Versicherungsvertreter in den 
Rentenausschüssen . gehören gleichzeitig der 
Hauptversammlung an. Ihre Zahl ist auf die 
Zahl der Versicherungsvertreter in der Haupt­
versammlung in der Gruppe anzurechnen, der 
sie im Vorstand beziehungsweise im über­
wachungsausschuß, Rentenausschuß oder Landes­
stellenausschuß angehören. 

Vor s t a n d. 

§ 428. (1) Die Zahl der Versicherungsvertreter 
im Vorstand beträgt: 

1. bei der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsanstalt ........................ 24; 

2. bei der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten .............. ~ .....•.. 18; 

3. bei der Pensionsversicherungsanstalt der 
Arbeiter ........................... 24; 

4. bei der Land- und Forstwirtschaftlichen 
Sozialversicherungsanstalt ............ 20; 

5. bei der Versicherungsanstalt der öster­
reichischen Eisenbahnen . . . . . . . . . . . . .. 18; 

6. bei der ' Versicherungsanstalt des öster-
reichischen Bergbaues ................ 12; 

7. bei den Gebietskrankenkassen für die 
Länder 
a) Wien, Niederösterreich, Oberöster-

reich und Steiermark ............. 30, 
b) Salzburg, Tirol und Kärnten. " ... 20, 
c) Vorarlberg .......... : . . . . . . . . .. 15, 
d) Burgenland ...... -; .............. 10; 

8. bei den übrigen Krankenkassen mit 
einem Versichertenstand 
a) bis zu 50.000 ................... 10, 
b) bis zu 100.000 .................. 15, 
c) über 100.000 .................... 20. 

(2) Gehört der Obmann einer Versicherungs­
anstalt weder der Gruppe der Dienstgeber noch 
der der Versicherten an, erhöht sich die Zahl der 
Vorstandsmitglieder um eins. 

übe r w ach u n g sau s s c h u ß. 

§ 429. Die Zahl der Versicherungsvertreter im 
überwachungsausschuß beträgt: 

1. bei den im § 428 Abs. 1 Z.I, 5 und 6' 
genannten Anstalten ................. 6; 

2. bei der Pension'sversicherungsanstalt der 
Angestellten ........................ 9; 

3. bei der Pensionsversicherungsanstalt der 
Arbeiter ...................... '. . . . 12; 

4. bei den Gebietskrankenkassen für, die 
Länder 
a) Wien, Niederösterreich, Oberöster-

reich und Steiermark ............ 15, 
b) Salzburg, Tirol und Kärnten ..... ~ 10, 
c) Vorarlberg und Burgenland ....... 5; 

5. bei den übrigen Versicherungsträgern 5. 

L a n des s te 11 e n aus s c h ü s s e. 

§ 430. (1) Die Zahl der Mitglieder der Landes­
stellenausschüsse der im § 428 Abs. 1 Z, 1, 3 
und 4 genannten Versicherungsanstalten wird 
durch die Satzung festgesetzt. 

(2) Die Vorsitzenden der Landesstellenaus­
schüsse sind gleichzeitig Mitglieder des Vor': 
standes. Sie zählen auf die Gruppe der Dienst­
nehmer oder Dienstgeber , je nachdem, welcher 
dieser beidenGruppen sie im Landesstellenaus­
.schuß angehören. 

Vor s i t z i n den Ver wal tun g s­
kö r per n. 

§ 431. (1) Den Vorsitz im Vorstand hat der 
vom Vorstand auf dessen Amtsdauer gewählte 
Obmann zu führen. Der Obmann und seine 
Stellver-treter sind bei den Trägern der Kranken­
versicherung aus der Mitte des Vorstandes zu 
wählen. Bei den im § 428 Abs. 1 Z.2 bis 6 ge­
nannten Versicherungsanstalten muß der Ob­
mann der Anstalt weder als Versicherter noch 
als Dienstgeber angehören. Bei der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt muß der Obmann 
der Anstalt als Dienstgeber angehören. 

(2) Gleichzeitig mit dem Obmann sind zwei 
Stellvertreter zu wählen, und zwar, soweit der 
Vorstand aus Vertretern der Dienstnehmer und 
der Dienstgeber besteht, in getrennten Wahlgän­
gen dieser beiden Gruppen. Gehört der Obmann 
einer der beiden Gruppen an, ist der erste Ob­
mannstellvertreter der anderen Gruppe, wenn 
aber der Obmann keiner der beiden Gruppen an­
gehört, jener der Dienstnehmer zu entnehmen. 
Gehört der Obmann der GruPPe der Dienstgeber 
an, sind beide Stellvertreter jedenfalls der Gruppe 
der Dienstnehmer zu entnehmen. Jede der bei den 
Gruppen kann auf die ihr zustehende Stelle zu­
gunsten der anderen Gruppe verzichten. 

(3) Den Vorsitzenden des überwachungs aus­
schusses hat der Ausschuß aus seiner Mitte zu 
wählen. Gleichzeitig ist ein Stellvertreter des 
Vorsitzenden zu wählen. Abs. 2 vorletzter und 
letzter Satz sind entsprechend anzuwenden. 

(4) Die Landesstellenausschüsse haben aus ihrer 
Mitte die Vorsitzenden' zu wählen. Gleichzeitig 
sind zwei Stellvertreter des Vorsitzenden zu 
wählen. Abs. 2 vorletzter und letzter Satz sind 
entsprechend anzuV(enden. 

(5) Den Vorsitz im Rentenausschuß haben ab­
wechselnd der Vertreter der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer zu führen. 

A n ~ e lob u n g der - Ver sie her u n g s­
ver t re te r. 

§ ,432. (1) Die Obmänner der Versicherungs­
träger, deren Sprengel sich über mehrere Länder 
erstreckt, und ihre Stellvertreter sind vom Bun­
desministerium für soziale Verwaltung, die der 
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übrigen Versicherungsträger vom zuständigen 
Landeshauptmann bei Antritt ihres Amtes in 
Eid und Pflicht zu nehmen. Das gleiche gilt für 

\ die Vorsitzenden des überwachungsausschusses 
und der Landesstellenausschüsse sowie für ihre 
Stellvertreter. 

(2) Die übrigen Versicherungsvertreter hat der 
Obmann beziehungsweise der vorläufige Verwal­
ter (§ 451) beim Antritt ihres Amtes auf Gehor­
sam gegen die Gesetze der Republik österreich, 
Amtsverschwiegenheit sowie gewissenhafte und 
unparteiische Ausübung ihres Amtes zu verpflich­
ten. 

101 

gehören haben. Gehört der Präsident weder als 
Dienstgeber noch als Versicherter einem der dem 
Hauptverband angeschlossenen Versicherungs­
träger an, so gehören dein Vorstand an Stelle 
von fünf, sechs weitere Mitglieder der Haupt­
versammlung an, und. zwar je drei aus der 
Gruppe der Dienstnehmer und der Dienstgeber. 

(4) Der überwachungsausschuß besteht aus v~er 
Dienstnehmervertretern und aus sieben Dienst­
gebervertretern. Ihm müssen Vertreter der im 
§ 428 Abs. 1 Z. 1 bis 4 genannten Versicherungs­
anstalten sowie der an Versichertenzahlen größten 
Gebiets- und Landwirtsch:iftskrankenkassen an­
gehören. 

ABSCHNITT III. (5) Die Sektionsausschüsse bestehen. aus Vertre-
Verwaltungskörper des Hauptverbandes. tern der Dienstnehmer und der Dienstgeber, und 

zwar 
Art e nun d Zu sam m e n set zu n g der a) der Sektionsausschuß für die im Abs. 1 Z. 1 

Ver wal tun g s k ö r per. genannten Träger der Krankenversicherung 
§ 433. (1) Die Verwaltungskörper des Haupt- und der Sektionsausschuß für die Landwirt-

verbandes sind die Hauptversammlung, der Vor- schaftskrankenkasse (Abs. 1 Z. 2) in dem 
stand;, der überwachungsausschuß und die Sek- im § 426 Abs. 1 Z. 4 bezeichneten Ver-
tionsausschüsse. Der Vorstand führt die Bezeich- hältnis; 
nung Präsidialausschuß. Sektionsausschüsse sind b) der Sektionsausschuß für die Träger der 
für folgende Gruppen von Versicherungsträgern Unfallversicherung (Abs; 1 Z. 3) und der 
zu errichten: Sektionsausschuß für die Träger der Pen-

t. für die Träger der Krankenversicherung eitw- sionsversicherung (Abs. 1 Z. 4) in dem im 
schließlich der Krankenversicherungsanstalt der § 426 Abs. 1 Z. 2 bezeichneten Verhältnis. 
Bundesangestellten, mit Ausnahme der LancLwirt- Die Zahl der Mitglieder der Sektionsausschüsse 
schaftskrankenkassen und der Meisterkranken- ist durch die Satzung des Hauptverbandes festzu-
~~; ~~ 

2. für die Landwirtschaftskrankenkassen; 
(6) Die Vertreter in der Hauptversammlung 

3. für die Träger der Unfallversicherung; und in den Sektionsausschüssen sind von den 
4. für die Träger der Pensionsversicherung. Vorständen, die Vertreter im überwachungs-

Außer den oben bezeichneten Sektionsausschüs- ausschuß von den überwachungsausschüssen der 
sen kann die Satzung noch andere ständige Aus- in Betracht kommenden Versicherungsträger (des 
schüsse für Gruppen von Versicherungsträgern Verbandes der Meisterkrankenkassen) aus ihrer 
mit . gemeinsamen Interessen vorsehen und deren Mitte oder aus der Mitte der Hauptversammlung 
Wirkungsbereich' bestimmen. des betreffenden Versicherungsträgers, die Ver-, 

(2) Die Hauptversammlung besteht zu zwei treter im Vorstand von der Hauptversammlung 
Dritteln aus Vertretern der Dienstnehmer und des Hauptverbandes aus ihrer Mitte zu wählen. 
zu einem Drittel aus Vertretern der Dienstgeber, Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
und zwar aus Vertretern der im § 428 Abs. 1 Z. 1 hat die auf die einzelnen ents,endeberechtigten 
bis 6 genannten Versicherungsanstalten, der Verwaltungskörper entfallenden Zahlen der 
Versicherungsanstalt des österreichischen No- Dienstnehnier- und Dienstgebervertreter und 
tariates, des Verbandes der Meisterkrankenkassen, unter' Bedachtnahme auf die durchschnittliche 
der Krankenversicherungsanstalt der Bundes- Zahl der Versicherten in den einzelnen Berufs­
angestellten sowie der Gebiets-, Betriebs- und gruppen (§ 421 Abs. 1) die Gruppen zu bestim­
Landwirtschaftskrankenkassen. Die Zahl der Mit- men, aus denen die Vertreter zu wählen sind. In 
glieder der Hauptversammlung wird durch die der Hauptversammlung soll auf jedes Land min­
Satzung festgesetzt. destens ein Vertreter entfallen. Die Vertreter des 

Verbandes der Meisterkrankenkassen zählen auf 
(3) Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten die Gruppe ,der Dienstgeher. 

sowie den beiden Vizepräsidenten des Haupt-
verbandes, den Vorsitzenden der vier Sektions- (7) So";eit sich aus dem Gesetz nichts anderes 
ausschüsse, dem Vorsitzenden des überwachungs- ergibt, gelten die für die Verwaltungskörper der 
ausschusses und aus fünf weiteren Mitgliedern Versicherungsträger vorgesehenen Bestimmungen 
der Hauptversammlung, von denen zwei Mit- der §§ 420 Abs. 2, 4 bis 7, 421 Abs. 7 'und 8 und 
glieder der Gruppe der Dienstnehmer und drei 422 bis 425 auch für die Verwattungskörper und 
Mitglieder der Gruppe der Dienstgeber anzu- . Versicherungsvertreter des Hauptverbandes. 
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Vor si t zirn Hau pt ver ban d; 
A n gelob u n g. 

§ 434. (1) Den Vorsitz in der Hauptversamm­
lung sowie im Vorstand des Hauptverbandes hat 
der Präsident nebst zwei Stellvertretern zufüh­
ren. Der Präsident und seine Stellvertreter sind 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
für die Amtsdauer der genannten Verwaltungs­
kÖrper nach Anhörung der für das gesamte Ge­
biet der Republik österreich eingerichteten 
öffentlich-rechtlichen InteressenvertretuIlJgen der 
Dienstnehmer und Dienstgeber zu ernennen. Der 
Präsident muß weder als Dienstgeber noch als 
Versicherter einem der dem Hauptverband an­
geschlossenen Versicherungsträger ang,ehören. 
Sein erster Stellvertreter ist der Gruppe der 
Dienstnehmer, sein zweiter der Gruppe der 
Dienstgeber zu entnehmen. Soweit sich aus die­
sem Bundesgesetz nichts anderes ergibt, gelten die 
für die Obmänner vorgesehenen Bestimmungen 

~ auch für den Präsidenten und die Vizepräsidenten 
des Hauptverbandes. 

(2) Den Vorsitzenden des Oberwachungsaus­
schusses ferner die Vorsitzenden der Sektions­
ausschü;se hat der betreffende Ausschuß aus sei­
ner Mitte zu wählen. Gleichzeitig ist ein Stellver­
treter des Vorsitzenden, in den Sektionsausschüs­
sen auch ein zweit.er Stellvertreter zu wählen. 
§ 431 Abs.2 vorletzter und letzter Satz sind ent­
sprechend anzuwenden. 

(3) Der Präsident und die Vizepräsidenten, fer­
'ner die Vorsitzenden desOberwachungsausschus­
ses und der Sektionsausschüsse sind vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung bei Antritt 
ihres Amtes in Eid und Pflicht zu nehmen. Die 
übrigen Versicherungsvertreter in den Verwal­
tungskörpern hat der Präsident beim Antritt 
ihres Amtes auf Gehorsam gegen die Gesetze der 
Republik österreich, Amtsverschwiegenheit sowie 
gewissenhafte und unparteiische Ausübung ihres 
Amtes zu verpflichten. 

ABSCHNITT IV. 

Aufgaben der Ve;waltungskörper. 

Aufgaben der Hauptversammlung; 

§ 435. (1) Die Hauptversammlung hat jä~rli.ch 
mindestens einmal zusammenzutreten. Sie 1st 
vom Vorstand einzuberufen. Ihr ist jedenfalls 
vorbehalten: 

1. die Beschlußfassung über den Jahresvoran-
schlag (Haushaltsplan); . 

2. die Beschlußfassung über den aus dem Rech­
nungsabschluß und den statistischen Nachweisun­
gen bestehenden Jahresbericht, des Vorstandes 
und über die Entlastung des Vorstandes; 

3. die Beschlußfassung über allfällige Zuwei­
sungen an den Unterstützungsfonds; 

4. die Beschlußfassung über die Satzung und 
deren Änderung; 

5. die Entscheidung über die Verfolgung von 
Ansprüchen, die dem Versicherungsträger gegen' 
Mitglieder der, Verwaltungskö.rper" aus, deren 
Amtsführung erwachsen, und die Bestellung der 
zur Verfolgung dieser Ansprüche. Beauftra~ten. 

(2) Der Hauptversammlung elner ~etr1ebs­
krankenkasse obliegt auch die Stellung elnes An­
trages auf Auflösung der Krankenkasse an das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung (§ 23 
Abs. 3 vorletzter Satz). 

(3) Ober die im Abs. 1 Z. 2 und 4 und i~· 
Abs. 2 genannten Gegenstände kann nur mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebe­
nen Stimmen gültig Beschluß gefaßt werden. Die 
Aufsichtsbehörde kann eine vorläufige Verfügung 
treffen, wenn innerhalb einer von ihr festgesetz­
ten Frist ein gültiger Beschluß der Hauptver­
sammlung über die Satzung und deren Änderung 
nicht zustande kommt. Die vorläufige Verfügung 
der Aufsichtsbehörde tritt außer Kraft, sobald 
ein gesetzmäßiger gültiger Beschluß. der Hau~t­
versammlung über die Satzung beZiehungsweise 
deren Änderung gefaßt und der Aufsichtsbehörde 
zur Kenntnis gebracht worden ist. Bei Ablehnung 
der Entlastung hat die Aufsichtsbehörde zu ent­
scheiden. 

Auf ga ben des Vor s t a n'd e s und se l­
n e rAu s s c h ü s s e. 

§ 436. (1) Dem Vorstand obliegt die, Geschäfts­
führung, soweit diese nicht durch Gesetz o~er 
Satzung anderen Verwaltungs körpern oder Eln­
richtungen zugewiesen ist. Er' kann unbeschadet 
seiner eigenen Verantwortlichkeit und der Be­
stimmung des' Abs. 2 einzelne seiner Obliegen­
heiten engeren Ausschüssen oder dem Obmann 
(Obmannstellvertreter), beim Haupt:erband dem 
Präsidenten (Stellvertreter), ebenso dIe Besorgung 
bestimmter laufender Angelegenheiten dem Büro 
des Versicherungsträgers (Hauptverbandes) über-
tragen. . 

(2) Der Vorstand, die Sektionsausschüsse und dIe 
Landesstellenausschüsse haben den Versicherungs­
träger (Hauptverband) im Rahmen ihrer ge­
schäftsführungsbefugnisse gerichtlich und außer­
gerichtlich zu vertreten; insoweit haben sie die 
Stellung eines gesetzlichen Vertreters. 
, (3) Die Satzung hat zu bestimmen, inwieweit 
die Vorsitzenden und andere Mitglieder der 
geschäftsführenden Verwaltungskörper den 
Versicherungsträger (Hauptverband) vertreten 
können. 

(4) Zum Nachweis der Vertretungsbefugnis ge­
nügt eine Bescheinigung der Aufsichtsbe~örde. 

Auf gab end e s 0 b e r w ach u ng s­
aus s c h u s ses. 

§ 437. (1) Der Oberwachungsausschuß ist be­
rufen,.die gesamte Gebarung des Versicherungs-
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trägers (Hauptverbandes) ständig zu überwachen, 
zu diesem Zweck insbesondere die Buch- 'und 

.. KassenführJ.lng und den Rechnungsabschluß zu 
überprüfen, über seine Wahrnehmungen Bericht 
zu erstatten' und die entsprechenden Anträge zu 
stellen. 

(2) Der Vorstand und der leitende Angestellte 
des Versicherungsträgers (Hauptverbandes) sind 
verpflichtet, dem überwachungsausschuß alle Auf­
klärungen zu geben und alle Belege und Behelfe 
vorzulegen, die er zur Ausübung seiner Tätig­
keit benötigt. Dem überwachungsausschuß ist vor 
der Beschlußfassung über den Jahresvoranschlag 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

.(3) Der üherwachungsausschuß ist berechtigt, 
an den Sitzungen des Vorstandes durch drei Ver­
treter mit beratender Stimme teilzunehmen. Er 
ist deshalb von jeder Vorstandssitzung ebenso in 
Kenntnis zu setzen wie die Mitglieder des V or­
standes; in gleicher Weise ist er auch mit den den 
Vorstandsmitgliedern etwa zur Verfügung ge­
stellten Behelfen (Tagesordnung, Ausweisen, Be­
richten und anderen Behelfen) zu beteilen. Das 
gleiche Recht steht dem Vorstand hinsichtlich 
der Sitzungen des überwachungsausschusses zu. 

(4) Auf Begehren des Vorstandes hat der über­
wachungsausschuß seine Anträge samt deren Be­
gründung dem Vorstand auch schriftlich ausge­
fertigt zu übergeben. Der überwachungsaus­
schuß ist berechtigt, seine Ausführungen binnen 
drei Tagen nach der durch den Vorstand erfolg­
ten Beschlußfassung zu ergänzen. Handelt es sich 
um Beschlüsse des Vorstandes, die zu ihrem Voll­
zug der Genehmigung' der Aufsichtsbehörde be­
dürfen, so hat er dem Ansuchen um Erteilung 
dieser Genehmigung die Ausführungen des über­
wachungsausschusses beizuschließen. 

(:i) Der überwachungsausschuß kann mit Zwei­
drittelmehrheit die Einberufung einer außer­
ordentlichen Hauptversammlung beschließen. Der 
Obmann (Präsident) ist verpflichtet, einen sol­
chen Beschluß des überwachungsausschusses ohne 
Verzug zu vollziehen. 

(6) Beschließt die Hauptversammlung unge­
achtet eines Antrages des überwachungsaus­
schusses auf Verfolgung von Ansprüchen gegen 
Mitglieder des Vorstandes von einer Verfolgung 

'abzusehen, so hat der überwachungsaussdlUß 
hievon die Aufsichtsbehörde in Kenntnis zu 
setzen. Diese kann in einem solchen Falle auf 
Antrag des überwachungsausschusses dessen Vor­
sitzenden beauftragen, die Verfolgung namel).5 
des Versicherungsträgers einzuleiten. 

Ge m ein sam e Auf gab en des V 0 r-
s t a n des und des übe r w ach u n g sau s­
s c h u s s \,s; Auf gab end e s e r w e i t e r­

t e n Vor s t a n des. 

§ 438. (1) In nachstehenden Angelegenheiten 
hat der Vorstand im Einverständnis mit dem 
überwachungsausschuß vorzugehen: 

103 

1. bei der dauernden Veranlagung von Ver­
mögensbeständen, insbesondere bei der Erwer­
bung, Belastung oder Veräußerung von Liegen­
schaften; 

2. be( der Errichtung oder Erweiterung von 
Gebäuden, die, Zwecken der Verwaltung, der 
Krankenbehandlung beziehungsweise der Unfall­
heilbehandlung oder des Heilverfahrens oder der 
erweiterten oder vorbeugenden Heilfürsorge 
dienen sollen, und bei der Errichtung oder· Er­
weiterung von derartigen Zwecken dienenden 
Einrichtungen in eigenen oder fremden Ge­
bäuden; 

3. bei der Bestellung, Kündigung und Ent..: 
lassung des leitenden Angestellten und des leiten­
den Arztes sowie deren ständigen Stellvertreter; 

4. bei der Regelung der dienst-, besoldungs­
und pensionsrechtlichen Verhältnisse der Be­
diensteten und' bei der Systemisierung von 
Dienststellen; 

5. beim Abschluß von Verträgen mit den im 
Sechsten Teil bezeichneten und sonstigen Ver­
tragspartnern, wenn diese Verträge eine wesent­
liche dauer~de Belastung des Versicherungsträgers 
herbeiführen. 

(2) Beim Hauptverband hat der Vorstand in 
den im Abs. 1 bezeichneten Angelegenheiten 
sowie bei der Beschlußfassung über die Aufstel­
lung von Richtlinien nach § 31 Abs. 3 Z. 3, 4 
und 10 im Einvernehmen mit dem über­
wachungsausschuß vorzugehen. 

(3) Kommt ein Einverständnis in den in den 
Abs. 1 und 2 bezeichnete~ Angelegenheiten nicht 
zustande, so ist hierüber in gemeinsamer Sitzung 
des Vorstandes und des überwachungsausschusses, 
bei der der Obmann den Vorsitz führt (erwei­
terter Vorstand), Beschluß zu fassen. Für die Gül­
tigkeit eines solchen Beschlusses ist die Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen er­
forderlich. 

(4) Kommt ein gültiger Beschluß des erwei­
terten Vorstandes na·ch Abs. 3 nicht zustande, 
so hat der Obmann des Versicherungsträgers den 
Sachverhalt unter Anschluß der erforderlichen 
Unterlagen dem Hauptverband mitzuteilen. Der 
Hauptverband hat das Einvernehmen mit dem 
Vefsicherungsträger herzustellen, um eine gül­
tige Beschlußfassung im Bereiche des Versiche­
rungsträgers herbeizuführen. Kommt eine solche 
auch auf diese Weise nicht zustande, so kann 
der Obmann, wenn wichtige Interessen des Ver­
sicherungsträgers gefährdet erscheinen, die An~e­
legenheit dem Bundesministerium für soziale Ver­
waltung zur Entscheidung vorlegen. Ein vom 
Bundesministerium für soziale Verwaltung ge­
nehmigter Beschluß des Vorstandes ist zu voll­
ziehen, auch wenn der überwachungs ausschuß 
nicht zugestimmt hat oder wenn ein gültiger 
Beschluß des erweiterten Vorstandes nicht zu­
stande gekommen ist. 
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(5) Das Bundesministerium für soziale Verwal­
tung kann in den im Abs. 1 Z. 3 bis 5 bezeich­
neten Angelegenheiten eine vorläufige Verfügung 
treffen, wenn innerhalb einer von ihm festgesetz­
ten Frist gültige einverständliche Beschlüsse des 
Vorstandes und des überwachungsausschusses 
oder ein gültiger Beschluß des erweiterten V ör­
standes nicht zustandekommen. § 435 Abs. 3 
vorletzter Satz ist entsprechend anzuwenden. 

Auf gab end e r L a n des s tell e n­
aus s c h ü s s e. 

§ 439. (1) Den Landesstellenausschüssen obliegt 
die Geschäftsführung hins1ichtlich der den Landes­
steIlen zugewiesenen Aufgaben (§ 418 Abs. 5). 

(2) Die LandeS\Stellenausschüsse sind bei ihrer 
Geschäf tsführung an die Weisungen des V orstan­
des gebunden. Dieser kann auch Beschlüsse der 
genannten Ausschüss,e aufheben oder abändern. 

(3) Das Nähere über den Aufgabenbereich und 
die Beschlußfassung der Landesstellenausschüsse 
sowie über die Ausfertigung ihrer Beschlüsse hat 
die Satzung der Anstalt zu bestimmen. 

Auf gab end e r S e k t ion sau s s c h ü s s e. 

§ 440. Den Sektionsausschüssen beim Haupt:­
verband obliegt die Geschäftsführung in Angele­
genheiten, die ausschließlich die Versicherung 
(Versicherungen) betreffen, für die der in Be­
tracht kommende Sektions ausschuß (§ 433 Abs. 1) 
errich,tet ist. In den gemeinsamen Angelegen­
heiten, in denen die Geschäftsführung dem Vor­
stand obliegt, und in allen Angelegenheiten, in 
denen der Vorstand im Einverständnis mit dem 
Oberwachungsausschuß vorzugehen' hat, haben 
die Sektionsausschüsse die Angelegenheit, an, der 
sie nach ihrem Wirkungsbereich mitbeteiligt sind, 
vorzuberaten und Anträge zu stellen, wenn dies 
mindestens ein Drittel der Mitglieder des Vor­
standes verlangt. Eine solche Vorberatung und 
Antragstellung aller Sektionsausschüsse hat jeden­
falls hinsichtlich der in den Wirkungsbereich der 
einzelnen Sektionen fallenden Teile des Jahres­
berichtes und des Jahresvoranschlages (Haushalts­
planes) zu erfolgen. Das Nähere über den Auf­
gabenbereich und die Beschlußfassung der Sek­
tlOnsausschüssehat die Satzung des Hauptverban­
des zu bestimmen. 

A uJ gab end e r Ren t e n aus s c h ü s s e. 

§ 441. (1) Den Rentenausschüssen (§ 419 Abs. 2) 
obliegt die Feststellung der Leistungen der Un­
fall- und der Pensionsversicherung, jedoch bleibt 
in der Vnfallversicherung die Bewilligung einer 
Abfindung der Rente durch Gewährung eines 
dem Werte der abzufindenden Jahresrente ent­
sprechenden Kapitals dem Vorstand vorbehalten. 

(2) Jeder Rentenausschuß kann mit Zustim­
mung des Obmannes der Versicherungsanstalt be-

schließen, daß genau zu bezeichnende Gruppen 
von Entscheidungsfällen, sofern nicht der Ob­
mann im Einzelfall auf der Entscbeidung des 
Rentenausschusses besteht, ohne seine Mitwirkung 
von ,der Anstalt mit Bürobescheid entschieden 
werden. 

(3) Zur Gültigkeit von Beschlüssen der Renten­
ausschüsse ist Einstimmigkeit erforderlich. 

(4) Kommt ein einstimmiger Beschluß des ];ten­
tenausschusses nicht zustande, so steht die Ent­
scheidung dem Vorstand eier Vers,icherungsanstalt 
zu; an den der Verhandlungs akt unter Darlegung 
der a~weichenden Meinungen und ihrer Gründe 
abzutreten ist. 

(5) In der Pensionsversicherung kann der R'en­
tenausschuß den Antrag auf Einleitung eines 
Heilverfahrens, soweit ein solches gesetzlich vor­
,gesehen ist, stellen. Ober den Antrag entscheidet, 
soweit ein LandesstelleIl!ausschuß errichtet ist, der 
örtlich zu~tändige Landesstellenausschuß, sonst 
der Vorstand der Versichemngsanstalt. 

(6) Das Nähere über'den Aufgabenbereich und 
über die Beschlußfassung der Rentenausschüsse 
sowie über die Ausfertigung ihrer Beschlüsse hat 
die Satzung der Anstalt zu bestimmen. 

Si t z u n gen. 

§ 442. (1) Die Sitzungen der Verwaltungskörper 
sind nichtöffentlich. 

(2) Der ordnungsmäßig einberufene Verwal­
tungskörper, ausgenommen der Rentenausschuß, 
ist bei Anwesenheit eines Vorsitzenden und von 
mindestens der Hälfte der Versicherungsvertre­
ter beschlußfähig; die Beschlußfähigkeit des- Ren- . 
tenausschusses ist nur bei Anwesenheit aller Mit­
glieder gegeben. Gehört der Vorsitzende dem 
Verwaltungskörper als Versicherungsvertreter an, 
so zählt er hiebei auf die erforderliche Mindest­
zahl von anwesenden Versicherungsvertretern. 

(3) In den Sitzungen der Verwaltungskörper 
hat auch der Vorsitzende Stimmrecht, bei Stim­
mengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag, 
sofern dieses Bundesgesetz nichts anderes be­
stimmt. 

(4) Verstoßen Beschlüsse eines Verwaltungskör­
pers gegen Gesetz oder Satzung, so hat der Vor­
sitzende deren Durchführung vorläufig aufzu­
schieben und die Entscheidung der Aufsichts­
behörde einzuholen. 

ABSCHNITT V. 

Vermögensverwaltung. 

Jahresvoranschla~ 
. j' 

§ 443. (1) Die Versicherungsträger und der 
Hauptverband haben für jedes Geschäftsjahr 
einen Voranschlag aufzustellen. 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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R e c h nun g s a b s chi u ß und N a c h-. ' weIsungen. 

§ 444. (1) Die Versicherungsträger und der 
Hauptverband haben für jedes Geschäftsjahr 
einen Rechnungsabschluß, der jedenfalls aus 
einer ErfolgsrechnuiIg und einer Schlußbilanz 
zum Ende des Jahres bestehen muß, einen Ge­
schäftsbericht und statistische Nachweisungen zu 
verfassen und dem Bundesministerium für so­
ziale Verwaltung vorzulegen. 

(2) In der Unfall- und -Pensionsversicherung 
bei der Land- und Forstwirtschafdichen Sozial­
versicherungsansta,lt hat die Af1.stalt für jede die­
ser Versicherungen die Erfolgsrechnung und die 
statistischen Nachweisungen getrennt zu erstel­
len. Gemeinsame Einnahmen und Ausgaben sind 
auf die genannten Versicherungen auf Grund 
eines Vorschtages der Versicherungsanstalt, der 
der Zustimmung des Bundesministeriums für so­
ziale Verwaltung bedarf, aufzuteilen. 

(3) Abs. 2 gilt entsprechend für die Unfall-, 
Pensions- und Krankenversicherung bei der Ver­
sicherungsanstalt der österreichischen Eisenbah­
nen und für die knappschafdiche Pensions- und 
Krankenversicherung bei der Versicherungsa-nstalt 
des österreichischen Bergbaues. 

(4) Die Gebietskrankenkassen, die Landwirt­
schaftskrankenkassen und die Betriebskranken­
kassen haben die Erfolgsrechnung und die 
statistischen Nachweisungen getrennt nach Ver­
sicherten, die der Pensionsversicherung der 'Ar-

, beiter zugehören und Versicherten, die der Pen­
sionsversicherung der Angestellten zugehören, 

~ zu erstellen. Gemeinsame Einnahmen und Aus­
gaben sind - auf die genannten Versicherten­
gruppen auf Grund eines Vorschlages des Haupt­
verbandes, der der Zustimmung des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung bedarf, auf­
zuteilen. 

(5) Das Bundesministerium für soziale Verwal­
tung kann nach Anhörung des Hauptverbandes 
Weisungen für, die Rechnungsführung, Rech­
nungslegung sowie für die Erstellung des Jahres­
voranschlages und des Jahresberichtes erlassen. 

(6) Die Träger der Sozialversicherung haben 
die von der Hauptversammlung beschlossene Er­
folgsrechnung binnen drei Monaten nach der 
Beschlu'ßfassung im »Amtsblatt zur Wiener Zei­
tung", w-enn es sich aber um die Erfolgsrechnung 
eines Versicherungsträgers handelt, dessen Wir­
kungsbereich sich nicht über mehr als ein Land 
erstreckt, in der amtlichen Landeszeitung zu ver-
öffentlichen. ' 

S 0 n der vor s ehr i f t e n für B e tri e b s­
k r a ri k e n k ass e n. 

§ 445. Für Betriebskrankenkassen gelten fol-
gende Sondervorschriften: . 

1. Der Betriebsunter'nehmer ist verpflichtet, 
die zur ordnungsmäßigen Verwaltung der Kasse 
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erforderlichen Kosten zu bestreiten und die hiezu 
erforderlichen Arbeitskräfte unte~ eigener Ver­
antwortlichkeit bei zustellen. 

2. Reichen die Bestände der Betriebskranken­
kasse nicht aus, um die laufenden Ausgaben der 
Krankenkasse zu decken, so hat der Betriebs­
unternehmer ~ die erforderlichen Vox:schüsse zu 
leisten. 

3. Reichen die Beitragseinnahmen selbst unter 
Heranziehung der Rücklagen zur Deckung der 
_ gesetzlichen Regelleistungen nicht aus, so hat der 
Betriebsunternehmer die zur Deckung erforder­
lichen Zuschüsse zu leisten. 

4. Ergibt bei Auflösung der Betriebskranken­
kasse die Schlußbilanz einen Fehlbetrag, so hat 
diesen der Betriebsunternehmer zudecken. 

Vermögensanlage. 

§ 446. (1) Die zur Anlage verfügbaren Mittel 
der V ersicherungsträger (des Hauptverbandes ) 
sind 'fruchtbringend anz\llegen. Sie dürfen un­
beschadet der Bestimmungen des § 447 nur 
angelegt werden: , 

1. in mündelsicheren, inländischen Wert-
papieren; .. .. 

2. in Darlehensforderungen, dIe auf mlan­
dischen Liegenschaften mündelsicher sichergestellt 
werden; grundbücherlich sichergestellte Darlehen 
auf Gebäude, die ausschließlich oder zum größ­
ten Teil industriellen oder gewerblichen Zwecken 
dienen, zum Beispiel Fabriken und Mühlen, so;rie 
auf unbewegliches Vermögen, das der Exekution 
entzog~n ist oder auf dem ein Belastun'gs- oder 
Veräußerungsverbot lastet, auf Schauspielhäuser, 
Tanzsäle, Lichtspielhäuser und ähnlichen ,Zwek­
ken dienende Baulichkeiten, Bergwerke und 
Steinbrüche, Lehm-, Ton- oder Kiesgruben und 
Torfstiche sind ausgeschlossen, Weinberge, Wal­
dungen und andere Liegenschaften, deren Ertra.g 
auf Anpflanzungen beruht, dürfen nur insoweIt 
beliehen werden als der Grundwert ohne Rück­
sicht auf 'die Bestockung Mündelsicherheit ge­
währt. Die betreffenden Liegenschaften müssen 
einen der Verzinsung des Darlehens und den 
übernommenen Rückzahlungsverpflichtungen 
entsprechenden Ertrag abwerfen und samt ihrem 
Zugehör während der ganzen Dauer des Dar­
lehens im vollen Wert des Darlehens samt Ne­
bengebührenkaution gegen Elementarschäden 
versichert sein; 

3. in inländischen Liegenschaften (Grund­
stücken,Gebäuden) mit -Ausnahme von Liegen­
schaften, die ausschließlich oder zum größten 
Teil industriellen, gewerblichen oder land- und 
forstwirtschaftlichen Zwecken' dienen; 

4. in Einlagen bei Kreditunternehmungen von 
anerkanntem Ruf. 

(2) Die Träger der Unfall- und Pensionsver­
sicherung haben die zur Anlage nach Abs. 1 
bestimmt-en Mittel auf die einzelnen Länder 
entsprechend verteilt anzulegen. 
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Gen e h m i gun g s b e d ü rf t i g e V e r­
änderungen von Vermögens­

beständen. 

§ 447. (1) Die Erwerbung, Belastung oder Ver­
äußerung yon Liegenschaften, ferner die Er­
richtung oder Erweiterung von Gebäuden ist 
nur mit Genehmigung des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung im Einvernehmen' mit 
dem Bundesministerium für Finanzen zulässig, 
wenn hiefür ein Betrag aufgewendet werden 
soll, der fünf von Tausend der Gesamteinnah­
men des Versicherungsträgers im letzten voran­
gegangenen Kalenderjahr übersteigt. Das gleiche 
gilt für den gänzlichen oder teilweisen Wieder­
aufbau von Gebäuden, die durch Kriegs- oder 
sonstige Ereignisse zerstört oder beschädigt 
worden sind, wenn' der hiefür aufzuwendende 
Betrag die angegebene Grenze übersteigt. 

(2) Im übrigen kann eine von den Vorschriften 
des § 446 abweichende Veranlagungs art nur für 
jeden einzelnen Fall besonders vom Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung im Einverneh­
men mit dem Bundesministerium für Finanzen 
gestattet werden. 

treter des Bundesministeriums für Finanzen 
gegen Beschlüsse, die die. finanzielle~ Interess.en 
des Bundes berühren, Emspruch mit aufschIe­
bender Wirkung erheben. Der Vo'rsitzende hat 
die Durchführung des Beschlusses, gegen den 
Einspruch erhoben worden ist, vorläufig. auf­
zuschieben und die Entscheidung der AufsIchts­
behörde bei einem Einspruch des Vertreters des 
Bundes~inisteriums für Finanzen die Entschei­
dung des. Bundesministeriums für sozial~ Ver­
waltung, die dieses im Einvernehmen mIt dem 
Bundesministerium für Finanzen zu treffen hat, 
einzuholen. ~ 

(5) Wo in sozialversicherungsrechtlichen Vor­
schriften von der "Aufsichts behörde" die Rede 
ist ist hierunter die urimittelbare Aufsichts­
behörde zu verstehen. Das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung ist jedoch als oberste 
Aufsichtsbehörde jederzeit berechtigt,. eine Auf­
gabe, die der unmittelbaren Aufsichtsbehörde 
zukommt, an sich zu ziehen. 

Auf gab end er. Auf sie h t. 

§ 449. (1) Die Aufsichtsbehörden haben die 
Gebarung der Versicherungsträger (des. Haupt­
verbandes) dahin zu überwachen, daß Ge~etz 

ABSCHNITT VI. und Satzung beachtet werden. Sie können Ihre 
Aufsicht des Bundes. Aufsicht auf Fragen der Zweckmäßigkeit er-

Auf sie h t s b e hör den. strecken; sie sollen sich in diesem Falle auf wich­
tige Fragen beschränken und in das ~igenleben 

§ 448. (1) Die Versicherungsträger und der und die Selbstverantwortung der VersIcherungs-
Hauptverband samt ihren Anstalten und Ein- träger (des Hauptverbandes) nicht unnötig ein­
richtungen unterliegen der Aufsicht des Bundes. greifen. Die Aufsichtsbehörden können in Aus­
Die Aufsicht ist vom Bundesministerium für übung des Aufsichtsrechtes Beschlüsse der Ver­
soziale Verwaltung als oberster Aufsichtsbehörde waltungskörper aufheben. 
auszuüben. (2) Der Aufs.ichtsbehörde sind auf Verlangen 

(2) Die unmittelbare Handhabung der Auf- alle Bücher, Rechnungen, Belege, Urkunden, 
sicht über die einzelnen Versicherungsträger ob- Wertpapiere, Schriften und sonstige Bestände 
liegt, wenn sich der Sprengel des Versicherungs- vorzulegen und alle zur Ausübung des Aufsichts­
trägers nicht über mehr als ein Land erstreckt, rechtes geforderten Mitteilungen zu machen; alle 
bei Trägern der Krankenversicherung nur, wenn Verlautbarungen sind der Aufsichtsbehörde un­
sie nicht mehr als 300.000 Versicherte aufweisen, verzüglich zur Kenntnis zu bringen. Die oberste 
dem nach dem Sprengel des Versicherungsträ- Aufsichtsbehörde kann die Satzungen und Kran­
gers zuständigen L.andeshauptmann. Gegenüber kenordnungen jederzeit überprüfen und Ände­
den sonstigen Versicherungsträgern und gegen- rungen solcher Bestimmungen verlangen, die mit 
über dem Hauptverband ist ,das Bundesministe- dem Gesetz in Widerspruch stehen oder dem 
rium für soziale Verwaltung zur unmittelbaren Zwecke der Versicherung zuwiderlaufen. Wird 
Ausübung der Aufsicht berufen. diesem Verlangeri nicht binnen drei Monaten ent-

(3) Das Bundesministerium für soziale Ver- sprochen, so kann sie die erforderlichen Verfü­
waltung kann bestimmte Bedienstete der ober-. gun gen von Amts wegen treffen. 
sten oder unmittelbaren Aufsichtshehörde mit (3) Die Aufsichtsbehörde kann verlangen, daß 
der Aufsicht über einzelne Versicherungsträger die Verwaltungskörper mit einer bestimmten 
(den Hauptverband) betrauen. Das. Bundes- Tagesordnung zu Sitzungen einberufen w~rde~. 
ministerium für Finanzen kann zu dep. Sitzungen Wird dem nicht entsprochen, so kann Sie die 

. der Vervialtungskörper der im § 428 Abs. 1 Z. 2 Sitzungen selbst anberaumen und die Verhand­
bis 6 genannten Versicherungsanstalten und des lungen leiten. Sie kann zu allen Sitzungen Ver­
Hauptverbandes einen Vertreter mit beratender treter entsenden, denen beratende Stimme zu­
Stimme entsenden: kommt. Die Aufsichtsbehörde, der mit der Auf-

(4) Der Vertreter der Aufsichtsbehörde kann sicht betraute Bedienstete der Aufsichtsbehörde 
gegen Beschlüsse eines Verwaltungsk~rpers, die und bei den im § 428 Abs. 1 Z.2 bis 6 genannten 
gegen Gesetz oder Satzung verstoßen, der Ver- Versicherungsanstalten und beim Hauptverband 
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auch der Vertreter des Bundesministeriums für 
Finanzen sind von jeder Sitzung der Verwal­
tungskörper ebenso in Kenntnis zu setzen wie die 
Mitglieder dieser Verwaltungskörper; es sind 
ihnen auch die diesen zur Verfügung gestellten 
Behelfe (Tagesordnung, Ausweise, Berichte und 
andere Behelfe) zu übermitteln. 

(4) Die oberste Aufsichtsbehörde ist berechtigt, 
die Versicherungsträger (den Hauptverband) amt­
lichen Untersuchungen zu unterziehen, wobei sie 
sich der Mitwirkung des zuständigen Verbandes 
sowie geeigneter Sachverständiger bedienen kann. 

107 

hinausgehen, Wie insbesondere derartige Verfü­
gungen über die dauernde, Anlage von Vermö­
gensbeständen im Werte von mehr als 200.000 S, 
über den Abschluß von Verträgen, die den Ver­
sicherungsträger für länger als sechs Monate ver­
pflichten, und über den Abschluß, die linderung 
oder Auflösung von Dienstverträgen mit einer 
Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten oder 
von unkündbaren Dienstverträgen bedürfen der 
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 

K 0 S t end e rAu f sie h t. 

§ 452. Die Kosten der von der Aufsichts-
E n t s ehe i dun g s b e f u g n i s. behörde angeordneten Maßnahmen belasten den 

§ 450. (1) Die oberste Aufsichtsbeh6rde hat uno Versicherungsträger (Hauptverband). Zur Dek­
beschadet der Rec.~te Dritter bei Streit über' kung der durch die Aufsicht erwachsenden son­
Rechte und Pflichten der Verwaltungskörpet: und stigen Kosten haben die Versicherungsträger (der 
deren Mitglieder sowie über die Auslegung der Hauptverband) durch Entrichtung einer Auf­
Satzung zu entscheiden. sichtsgebühr beizutragen. Deren Höhe hat das 

(2) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, wenn Bundesministerium für soziale Verwaltung nach 
ein Träger der Krankenversicherung seiner Ver- Anhörung des betreffenden Versicherungsträgers' 
pflichtung zur Abfuhr der anderen Stellen ge- (des Hauptverbandes) zu bestimmen; 
bührenden Beiträge oder zur Weiterleitung der 
für fremde Rechnung eingehobenen Beiträge, 
Umlagen U. dgl. nicht nachkommt, die zur Sicher­
stellung der pünktlichen Abfuhr erforderlichen 
Veranlassungen namens des säumigen Trägers der 
Kranken:versic.~erung selbst zu treffen. 

Vor I ä u f i ger Ver wal t e r. 

§ 451. (1) Die oberste Aufsichtsbehörde ist be­
rechtigt, die Verwaltungskörper, wenn sie unge~ 
achtet zweimaliger schriftlicher Verwarnung ge­
setzliche oder satzungsmäßige Bestimmungen 
außer acht lassen, aufzulösen und die vorläufige 
Geschäftsführung ,und Vertretung vorübergehend 
einem vorläufigen Verwalter zu übertragen. Die­
sem ist ein Beirat zur Seite zu stellen, der im 
gleichen Verhältnis wie der aufgelöste Verwal­
tungskörper aus Vertretern der Dieristgeber und 
der Dienstnehmer bestehen soll und dessen Auf­
gaben und Befugnisse von der Aufsichtsbehörde 
bestimmt werden; die Vorschriften der §§ 420 
Abs. 2 bis 7 und 432 Abs. 2 sind auf die Mitglie­
der des Beirates entsprechend anzuwenden. Der 
vorläufige Verwah:.er hat binnen acht Wochen 
vom Zeitpunkt seiner Bestellung an die nötigen 
Verfügungen wegen Neubestellung des VerwaJ­
tungskörpers nach den Vorschriften des § 421 zu 
treffen. Ihm obliegt die erstmalige Einberufung 
der Verwaltun gskörper. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 über die Auf­
lösung eines Verwaltungskörpers und die über­
tragung der vorläufigen Geschäftsführung und 
Vertretung auf einen vorläufigen Verwalter sind 
entsprechend anzuwenden, solange und soweit 
ein Verwaltungskörper die ihm obliegenden Ge­
schäfte nicht ausführt. 

(3) Verfügungen des vorläufigen Verwalters, die 
über den Rahmen laufender Geschäftsführung 

ABSCHNITT VII. 

Satzung und Krankenordnung. 

Ge m ein sam e B e's t i,rn m u n gen. 

§ 453. (1) Die Satzung hat auf Grund der Vor­
schriften dieses Bundesgesetzes die Tätigkeit der 
Versicherungsträger (des Hauptverbandes ) zu re­
geln und insbesondete Bestimmungen über Nach-
stehendes zu enthalten: " 

1. über die Vertretung des Versicherungs­
trägers (Hauptverbandes) nach außen; 

2. über die Form der Kundmachungen und 
rechtsverbindlichen Akte; 

3. über die Geschäftsführung der Verwaltungs­
körper; 

4. über die Errichtung ständiger Ausschüsse, 
deren Wirkungskreis und Beschlußfassung. 

(2) Die Satzung ist binnen drei Monaten nach 
der ßeschlußfassung im "Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung", wenn es sich aber um die Satzung eines 
Versicherungsträgers handelt, dessen Wir kungs­
bereich sich über nirht mehr als ein Bundesland 
erstreckt, in der amtlichen Landeszeitung zu ver­
öffentlichen. 

S atz u n g des Hau p t ver b an des. 

§ 454. Die Satzung des Hauptverbandes hat 
außer den im § 453 Abs. 1 genannten Bestim­
mungen auch 'Bestimmungen über die Aufbrin­
gung der Mittel für :die Verbandszwecke zu ent­
halten. 

Gen e h m i gun g s p f I ich t. 

§ 455. (1) Die Satzung und jede ihrer linderun­
gen bedürfen der Genehmigung durch das Bun­
desministerium für soziale Verwaltung. 

o 
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(2) Der Hauptverband kann Mustersatzungen 
aufstellen, die der Genehmigung durch das Bun­
desministerium für soziale Verwaltung bedürfen. 

Krankenordnung der Träger der 
K r a n k e n ver sie her u n g. 

§ 456. (1) Die Träger der Krarikenversicherung 
haben eine Krankenordnung aufzustellen, die ins­
besondere das Verhalten der Versicherten im Er­
krankungsfalle, das Verfahren bei Inanspruch­
nahme von Leistungen der Krankenversicherung 
und die überwachung der Kranken zu regeln hat. 

(2) Die Krankenordnung und jede ihrer Ande­
rungen bedürfen der Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde. 

(3) Der Hauptverband karin eine Musterkran­
kenordnung aufstellen, die der Genehmigung des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung be­
darf. 

ABSCHNITT VIII. 
Versicherungsunterlagen für die Pensionsver­

sicherung. 
F ü h run g der Ver sie her u n g s u n t e r­

lag e n. 
§ 457. (1) Die Träger der Krankenversiche­

rung haben, soweit nichts anderes vorgesehen ist, 
für jeden Versicherten, für den sie Beiträge zu 
einer Pensionsveisicherung einheben, die Ver­
sic,herungsunterlagen, die zur Feststellung der 
Leistungen einer Pensionsversicherung erforder­
lich sind, genau aufzuzeichnen, diese Aufzeich­
nungen durch eine im Verordnungsweg zu be­
stimmende Frist aufzubewahren und dem zu­
ständigen Träger der Pensionsversicherung auf 
Verlangen bekanntzugeben. 

(2) Die Aufzeichnungen der Träger der Kran­
kenversicherung haben alle aus der Geschäfts­
führung des Trägers der Krankenversicherung 
ermittelbaren Tatsachen zu enthalten, die zur 
Feststellung eines Leistungsanspruches aus der 
Pensionsversicherung notwendig sind. 

(3) Soweit die Beiträge zur Pensionsversiche­
rung der Arbeiter und Angestellten unmittelbar 
an den Träger der Pensionsversicherung zu ent­
richten sind, hat dieser die Aufzeichnungen nach 
den Abs. 1 und 2 selbst zu führen. 

Mitwirkung der Behörden der 
Arb,eitslosenversicherung und 

der K r i e g s 0 p f e r ver s 0 r gun g. 

§ 458. Die Behörden der Arbeitslosenver­
sicherung sowie der Kriegsopferversorgung sind 
verpflichtet, den Trägern 'der Krankenversiche­
rung auf Anfrage alle Tatsachen aus ihrem Ge­
schäftsbereich bekanntzugeben, die für die Ren­
tenansprüche aus der Pensionsversicherung von 
Bedeutung sind. Die Träger der Krankenver­
sicherung sind verpflichtet, diese mitgeteilten 
Tatsachen in ihre Aufzeichungen gemäß § 457 
Abs.l einzubeziehen. 

Näh e re Vor s ehr i f t e n übe r die F ü h­
run g der Ver sie her u n g s u n t e r­

lag e n. 

§ 459. Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung hat nach Anhörung des Hauptverban­
des nähere Vorschriften über den Umfang, den 
Inhalt und die Form der von den Versicherungs­
trägern nach § 457 zu führenden Aufzeich­
nungen sowie über die Mitwirkung der Behörden 
der Arbeitslosenversicherung und der Kriegs­
opferve~sorgung nach § 458 zu erlassen. 

ABSCHNITT IX. 

Bedienstete. 

§ 460. (1) Die dienst-, besoldungs- und, pen­
sionsrechtlichen Vei-hältnisse für die Bedien­
steten der Versicherungsträger (des Hauptver­
bandes) sind durch privatrechtliche Verträge 
zu regeln. Die Sozialversicherungsträger (der 
Hauptverband) haben unter Rücksichtnahme auf 
ihre wirtschaftliche Lage die Zahl der Dienst­
posten für Bedienstete auf das unumgängliche 
Maß einzuschränken und darnach für ihren Be­
reich einen Dienstpostenplan zu erstellen. 

(2) Die Bediensteten der Versicherungsträger 
(des Hauptverbandes) unterstehen dienstlich dem 
Vorstand. Der Obmann (Präsident) ist berech­
tigt, nach Maßgabe der dienstrechtlichen Be­
stimmungen eine einstweilige Enthebung vom 
Dienste zu verfügen. 

(3) Der leitende Ange~tellte und der leitende 
Arzt der im § 428 Abs. 1 Z. 1 bis 6 genannten, 
Versicherungsanstalten (des Hauptverbandes) 
dürfen erst nach vorher eingeholter Zustim­
mung des Bundesministeriums fiir soziale Ver­
waltung bestellt und entlassen werden. Das 
gleiche gilt für die leitenden Angestellten und 
leitenden Arzte der Landesstellen der im § 428 
Abs. 1 Z. 1, 3, und 4 genannten Versicherungs­
, anstalten. 

(4) Der Bedienstete hat beim Dienstantritt dem 
Obmann (Präsidenten) durch Handschlag zu ge­
loben, die Gesetze der Republik österreich un­
verbrüchlich zu beachten, sidi mit ganzer Kraft 
dem Dienst zu widmen, seine Dienstobliegen­
heiten gewissenhaft, unparteiisch und uneigen­
nützig zu erfüllen, jederzeit auf die Wahrung 
der öffentlichen Interessen bedacht zu sein, die 
dienstlichen Anordnungen seiner' Vorgesetzten 
zu befolgen, das Dienstgeheimnis treu zu be­
wahren und bei seinem Verhalten in und außer 
Dienst sich seiner Stellung angemessen zu be­
tragen. Die Angelobung der Bediensteten der 
Landesstellen kann vom Obmann dem Vor­
sitzenden des betreffenden Landesstellenaus­
schusses ül>ertragen werden.' über die Pflichten­
angelobung ist eine Niederschrift aufzunehmen, 
die der Bedienstete zu unterzeichnen hat. 
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NEUNTER TEIL. 
Sonder bestimmungen. 

ABSCHNITT I. 

Versicherung der unständig beschäftigten Ar­
beiter in der Land- und Forstwirtschaft. 

U m fan g der Ver sie her u n g. 

§ 461. (1) Unständig beschäftigte Arbeiter in 
. der Land- und Forstwirtschaft (§ 27) s,ind in 
der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung 
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Ab­
schnittes versichert (vollversichert). 

(2) Die Versicherung der unständig beschäf­
tigten Arbeiter nach Abs. 1 wird, soweit in 
diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt wird, 
in der Kranken-. und Unfallversicherung nach 
den sonstigen Vorschriften über diese Versiche­
rungen, in der Pensionsversicherung nach den 
sonstigen Vorschriften über die Pensionsversiche­
rung der Arbeiter durchgeführt. 

(3) Die Aufwendungen in der UnfaUversiche­
rung der bei der Land- und Forstwirtschaftlichen 
Sozialversicherungsanstalt versicherten unständig 
beschäftigten Arbeiter sind bei der Festsetzung 
der Beitr~ge gemäß § 72 mitzuberücksichtigen. 
Beiträge nach den §§ 51, 52 und 54 sind für 
solche unständig beschäftigte Arbeiter nicht zu 
leisten. 

Beg r i f f des uns t ä n d i g b e s c h ä f t i g­
t e n A r bei t e r s. 

§ 462. (1) Als unständig beschäftigter Arbeiter 
gilt, wer als Arbeiterin wechselnder Folge in 
mehreren Beschäftigungsverhältnissen, sei es bei 
mehreren Die'nstgebern oder bei ein und dem­
selben Dienstgeber, mindestens an zehn Arbeits­
tagen im Kalendermonat gegen Entgelt kurz­
fristig beschäftigt ist. 

(2) Kurzfristig ist das einzelne Beschäftigungs­
verhältnis, wenn' es höchstens zwei unmittelbar 
aufeinanderfolgende Arbeitstage dauert. 

(3) Arbeitstag im Sinne des Abs. 1 und· 2 ist 
jeder Kalendertag, an dem der unständig be­
schäftigte Arbeiter in einem Beschäftigungsver­
hältnis mindestens vier Stunden tätig ist. 

(4) Bei Anwendung der Abs. '1 bis 3 sind auch 
geringfügige Beschäftigungen im Sinne des, § 5 
Abs. 2 zu berücksichtigen, soweit sie nicht neben 
einer anderen, die Pflichtversicherung begrün­
denden Beschäftigung oder einer selbständigen 
Erwerbstätigkeit ausgeübt werden, aus der der. 
Beschäftigte seinen Lebensunterhalt vorwiegend 
bestrei tet. 

We i t e r ver sie her u n g. 

'§ 463. Das Recht auf Weiterversicherung in 
der Krankenversicherung ist innerhalb von fünf 
Wochen nach dem letzten Arbeitstag der un­
ständigen Beschäftigung (§ 462) geltend zu 
machen. 

109 

Meldungen. 

§ 464. (1) Jeder gemäß § 462 Abs. 2 kurzfristig 
beschäftigte Arbeiter hat sich binnen drei Tagen 
nach Beginn einer solchen Beschäftigung bei der 
für ihn örtlich zuständigen Landwirtschafts­
krankenkasse (Meldestelle) anzumelden. 

(2) Die zuständige Landwirtschaftskranken­
kasse (Meldestelle) hat dem so Beschäftigten auf 
dessen Meldung oder von Amts wegen einen 
Ausweis auszustellen. 

(3) Der Dienstgeber hat in den ihm vom kurz­
fristig beschäftigten Arbeiter vorzulegenden 
Ausweis das genaue Datum der Arbeitstage (§ 462 
Abs. 3) bei jeder Lohnzahlung einzutragen. Legt 
der kurzfristig beschäftigte Arbeiter trotz Auf­
forderung des Dienstgebers keinen Ausweis vor, 
so hat der Dienstgeber dies der zuständigen 
Landwirtschaftskrankenkasse (Meldestelle) zu 
melden. Mit der Eintragung in den Ausweis be­
ziehungsweise mit der Meldung im Sinne des 
zweiten Satzes hat der Dienstgeber die ihm ob­
liegende Meldepflicht erfüllt. Verweigert der 
Dienstgeber die Eintragung in den Ausweis, so 
hat der kurzfristig besChäftigte Arbeiter dies der 
zuständigen Landwirtschaftskrankenkasse (Melde­
stelle) anzuzeigen. Arbeitstage kurzfristig be­
schäftigter Arbeiter, die in den Ausweis nicht 
eingetragen sind und von der zuständigen Land­
wirtschaftskrankenkasse nachträglich festgestellt 
werden, si!ld von dieser von Amts. wegen in den 
Ausweis einzutragen. 

(4) Der kurzfristig beschäftigte Arbeiter ist 
verpflichtet, den Ausweis, wenn er mit Eintra­
gungen ausgefüllt oder so beschädigt ist, daß 
weitere lesQare Eintragungen nicht mehr möglich 
sind, bei der zuständigen Landwirtschafts­
krankenkasse (Meldestelle) zum Umtausch ein­
zureichen. Er hat der zuständigen Landwirt­
schaftskrankenkasse oder deren Beauftragten .auf 
Verlangen bei gleichzeitiger Vorlage des Aus­
weises Auskunft über alle Beschäftigungen zu 
geben, die in den Ausweis einzutragen sind. Der 
Verlust des Ausweises ist der zuständigen Land­
wirtschaftskrankenkasse (Meldestelle) unverzüg­
lich anzuzeigen. 

(5) Auf Zuwiderhandlungen der kurzfristig be­
schäftigten Arbeiter und ihrer Dienstgeber gegen 
die Vorschriften der Abs. 1 bis 4 sind die für die . 
Unterlassung der Meldungen geltenden Straf7 

bestimmungen der §§ 111 bis 113 entsprechend 
anzuwenden. 

Aus w eis. 

§ 465. Das Nähere über Form, Inhalt, Ei~­
ziehung und Umtausch des Ausweises ist in den 
Satzungen der zuständigen Landwirtschafts­
krankenkasse zu regeln. Das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung kann nach" Anhörung des 
Hauptverbandes bindende Richtlinien hierüber 
erlassen. 
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Ver sie h e ~ u n g s bei t r ä g e. 

§ 466. (1) Für jeden Arbeitstag, der gemäß 
§ 464 in den Ausweis einzutragen ist, sind vom 
Dienstgeber Beiträge zu entrichten. 

(2) Der Beitragsberechnung wird ein Tages­
arbeitsverdienst zugrunde gelegt, der entweder 
einheitlich für alle bei einer Landwirtschafts­
krankenkasse kurzfristig beschäftigten Arbeiter 
oder nach Geschlecht, Altersstufen oder anderen 
wesentlichen Merkmalen verschieden in den 
Satzungen der Landwirtschaftskrankenkassen 
festzusetzen ist. Dieser Tagesarbeitsverdienst hat 
annähernd dem durchschnittlichen Tagesarbeits­
verdienst der sonst vollversicherten ungelernten 
Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft der 
betreffenden Gruppe bei der in Betracht kom­
menden Landwirtschaftskrankenkasse zu ent-
sprechen. . 

(3) Der Dienstgeber ist unbeschadet der Vor­
schriften des § 53 berechtigt, die Hälfte des Bei­
trages bei jeqer Lohnzahlung vom Barlohn des 
kurzfristig beschäftigten Arbeiters abzuziehen. 
Is: der Abzug bei einer Lohnzahlung unter­
blIeben, so darf er'bei einer späteren LohnzahlunO' 
nicht mehr nachgeholt werden. b 

(4) • Für ~rbeitsta~e kurzfristig beschäftigter 
ArbeIter, dIe der DIenstgeber in den ihm vor­
gelegten Ausweis nicht eingetragen und die die 
Landwirtschaftskrankenkasse nachträglich fest­
gestellt hat, ist ein Zuschlag zum Beitrag einzu­
'heben, der 20 v. H.der nachzuzahlenden Bei­
träge, mindestens einen Schilling für jeden nicht 
eingetragenen Arbeitstag beträgt. Dieser Zu­
schlag ist vom Dienstgeber allein zu tragen. 

(5) ~ird nac;hträglich rechtskräftig festgestellt, 
daß eme VerSIcherungspflicht als unständig be­
schäftigter Arbeiter im Sinne des § 462 in einem 
Kalendermonat nicht bestanden hat so ist dem 
unständig beschäftigten Arbeiter der' nach Abs. 3 
in' Abzug gebrachte Anteil am B~itraO' auf dessen 
Antrag rückzuerstatten. Der Antra: ist inner­
halb eines Monates nach Eintritt der Rechtskraft 
der nachträglichen Feststellung bei der zuständi­
ge.n ~~ndwirtschaft~krankenkasse einzubringen. 
DIe Ruckerstattung Ist ausgeschlossen wenn dem 
kurzfristig beschäftigten Arbeiter in' einer Ver­
sicherung bereits eine Leistung auf Grund der 

,zu ~nrecht entrichteten Beiträge bewilligt wor. 
qen 1St. 

(ö)Werden Beiträge nach Abs. 5 nicht rück­
erst~ttet, so sind sie als Beiträge für die Weiter­
verSIcherung zu verwenden, sofern die V oraus­
s~tzungen für die Weiterversicherung gegeben 
smd. 

Ab w e ich end e Re gel u n g der Me 1-
dun gen und Ver s ich e run g s-

bei t r ä g e. 

. § 467. (1) Auf Antrag des kurzfristig beschäf­
tIgten Arbeiters sind die Beiträge fortlaufend 

• 

für den gesamten Kalendermonat zu berechnen. 
wenn der Beschäftigte bereits durch mindestens 
60 Monate nach gesetzlicher Vorschrift kranken­
versichert war. In solchen Fällen hat d~r kurz­
fristig beschäftigte Arbeiter die Beiträge selbst 
einzuzahlen; es unterbleibt auch die Eintragung 
in den Ausweis nach § 464 durch die Dienst­
geber. Letztere sind jedoch verpflichtet, dem 
kurzfristig beschäftigten Arbeiter den auf den 
Dienst~eber entfallenden Beitragsanteil für jeden 
'Arbeitstag auszuzahlen. Der kurzfristig beschäf­
tigte Arbeiter gilt in einem solchen Fall in dem 
betreffenden Kalendermonat als fortlaufend ver­
sichert, wenn er die fällig werdenden Beiträge 
voll einzahlt. 

(2) Die Begünstigung nach Abs. 1 erlischt, wenn 
der kurzfristig beschäftigte Arbeiter nachein­
ander für zwei Beitragsperioden die Beiträge 
innerhalb der Zahlungsfrist nicht gezahlt hat. 

Lei s tun gen aus der K r anke n­
ver sie her un g. 

§ 468. (1) Der Anspruch auf die gesetzlichen 
Mindestleistungen der Krankenversicherung ent­
steht für die nach diesem Abschnitt pflicht­
versicherten unständig beschäftigten Arbeiter 
erst nach einer Wartezeit von sechs' Wochen 
innerhalb des ZeitraU:mes von 26 Wochen, der 
Anspruch auf die satzungsmäßigen Mehrleistun­
gen der Krankenversicherung nach einer Warte­
zeit von 26 Wochen innerhalb des Zeitraumes 
von 52 Wochen unmittelbar vor' der Erfüllung 
der Voraussei:ztingenJür den Anspruch oder nach 
einer durch die Satzung festzusetzenden längeren 
Wartezeit innerhalb dieses Zeitraumes. Auf 
diese Wartezeiten sind alle Zeiten 'des Bestandes 
eines Versicherungsverhältnisses nach § 462 so­
wie alle Zeiten einer sonstigen gesetzlichen 
Krankenversicherung anzurechnen, sofern sie 
in die bezeichneten Zeiträume fallen. Die für die 
Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mut­
terschaft geltende längere Wartezeit bleibt hievon 
unberührt. 

(2) Kranken- und Hausgeld werden wenn die 
Wartezeit nach Abs. 1 erfüllt ist nu~ gewährt 
wenn der unständig Beschäftigte' innerhalb de; 
letzten zwei Kalendermonate vor, dem Beginn 
der mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Er­
krankung mindestens 20 anrechenbare Arbeits­
tage oder innerhalb der letzten 52 Wochen vor 
di~sem Zeitpunkt eine Versicherungszeit von 
,mmdestens 26 Wochen aufweist. ' 

(3) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten ent­
sprechend auch für die Gewährung der Kranken­
liauspflege. 

(4) Erkrankt der Versicherte infolge emes. 
A~beitsunf;111es, so ist die Erfüllung der Warte,­
zelt nach Abs. 1 und 2 nicht erforderlich . 

(5) Die baren Leistungen der Krankenversiche­
rung werden nach dem Tageswert einer Lohn-
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stufe bemess~n, die in den Satzungen der Land­
wirtschaftskrankenkassen entweder einheitlich 
für alle beim Träger der Krankenversicherung 
versicherten unständig Beschäftigten oder ver­
schieden für einzelne Gruppen unständig Beschäf­
tigter festzusetzen ist (Mitgliederklassen für 
unständig Beschäftigte). Bei der Bestimmung der 
Mitgliederklassert ist die Beitragsgrundlage für 
unständig Beschäftigte (§. 466 Abs. 2) und der 
erfahrungsmäßige Gesamtdurchschnitt der Ar­
beitstage· aller bei der betreffenden Landwirt­
schaftskrankenkasse versicherten unständig 
Beschäftigten der. in Betracht kommenden Be­
schäftigtengruppe in einem Kalendermonat zu­
grunde zu legen. 

Lei s tu n gen 
aus der U n fall ver sie her u n g. 

§ 469. Bei der Ermittlung der Bemessungs­
grundlage nach der Beitragsgrundlage in der 
Unfallversicherung sind für pflichtversicherte un­
ständig Beschäftigte die Beitragsgrundlagen ge­
mäß § 466 zu berücksichtigen. Im übrigen sind 
die Bestimmungen der §§ 178 bis 180 und 182 
entsprechend anzuwenden. 

L.eistungen aus dei Pen·sionsver­
sie her u n g. 

§ 470. (1) Jeder Kalendermonat, für den im 
Ausweis mindestens 15 Arbeitstage (§ 462 Abs.3) 
eingetragen sind, zählt als Beitragsmonat der 
Pflichtversicherung. Ist in einem Kalendermonat 
zwar die nach § 462 Abs. 1 erforderliche Mindest­
zahl von Arbeitstagen erreicht, sind aber weniger 
als 15 Arbeitstage im Ausweis eingetragen, so 
werden diese Arbeitstage den Arbeii~tagen in 
einem nachfolgenden Kalendermonat, in dem 
ebenfalls die erforderliche Mindestzahl erreicht, 
aber weniger als 15 Arbeitstage eingetragen sind, 
zugeschlagen. Dieser zählt sodann als Beitrags-
monat. 

(2) Kalendermonate, für welche die Beiträge 
nach § 467 Abs. 1 berechnet werden, zählen 
jedenfalls als Beitragsmonate der Pflichtversiche­
rung~ 

(3) Beitragsgrundlage für den Beitragsmonat 
ist die Summe der Tagesarbeitsverdienste, von 
der für den Beitragsmonat der Beitrag berechnet 
wurde. 

Meldestellen. 

§ 471. (1) Die Gemeinden haben als Meldestel­
len an der Durchführung der Kranken-, Unfall­
und Pensionsversicherung der unständig beschäf­
tigten Arbeiter mitzuwirken, insbesondere die 
Meldungen der unständig beschäftigten Arbeiter 
entgegenzunehmen und an die zuständigen Land­
wirtschaftskrankenkassen weiterzuleiten, die Aus­
weise für .unständig beschäftigte Arbeiter auszu­
stellen, umzutauschen und dei zuständigen Land-
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wirtschaftskrankenkasse vorzulegen sowie die 
Richtigkeit der Eintragungen in den Ausweisen 
nachzuprüfen. Auf Verlangen der zuständigen 
Laoowirtschaftskrankenkassen haben sie Ver­
zeichnisse über die jeweils in ihrem Amtsbereich 
un,ständig besdtäftigtenArbeiter zu führen und 
diese Verzeichnisse der zuständigen Landwirt­
schaftskrankenkasse auf deren Verlangen zu 
übermitteln. 

(2) In Gemeinden mit mehr als 10.000 Ein­
wohnern haben die Landwirts·chaftskrankenkas­
sen, sofern es die örtlichen Verhältnisse· erfor­

! dern, zur Durchführung der im Abs. 1 bezeich­
netenAufgaben eigene Meldestellen zu errichten. 
In sonstigen Gemeinden können sie solche eigene 
Meldestellen errichten. Die Gemeinden haben 
diese Meldestellen bei der Erfüllung ihrer Auf­
gaben zu unterstützen. 

ABSCHNITT 11. 
Versicherung der Bediensteten der ,dem öffent­

lichen Verkehr dienenden Eisenbahnen; 
1. UNTERABSCHNITT .. 

Krankenversicherung. 
Krankenversicherung der Beamten 
der österreichischen BundesbahneI).. 

§ 472. (1) Die Beamten der österreichischen 
Bundesbahnen und die Empfänger von Ruhe(Ver­
scrgungs)genüssen, auf welche die Kundmachung 
des Bundesministeriums für Verkehr vom 14. No­
vember 1947, BGBL Nr. 263 (Besoldungsordnung , 
für die Beamten der österreichischen Bundes­
bahnen), beziehungsweise die Verordnung des 
Bundesministeriums für Verkehr vomA. Novem­
ber 1949, BGBL Nr. 267 (Bundesbahn-Pensions­
überleitungsverordnung), Anwendung findet, so­
wie Personen, die außerordentliche, nicht auf 
Rechtsansprüchen beruhende Versorgungsgenüsse 
oder Unterhaltsbeiträge von den österreichischen 
Bundesbahnen erhalten, sind nach den jeweils gel­
tenden gesetzlichen Vorschriften über die Kran­
kenversicherung der Bundesangestellten ver­
sichert. Das gleiche gilt für die Angestellten und 
sonstigen B.ediensteten der Versicherungsanstalt 
der österreichischen Eisenbahnen, sofern sie im 
Erkrankungsfalle Anspruch auf Fortzahlung ihrer 
Dienstbezüge durch mindestens sechs Monate 
haben, sowie für Personen, die aus einem solchen 
Dienstverhältnis Ruhe- oder Vers~rgungsgenüsse 
erhalten. 

(2) Nach den im Abs. 1 bezeichneten V orschrif­
ten sind auch Sondervertragsangestellte im Sinne 
des § 1 Abs. 2 lit. b der Besoldungsordnung für 
die Beamten der österreichischen Bundesbahnen, 
BGBL Nr. 263/1947, die im Erkrankungsfalle An­
spruch auf Weiterzahlung ihrer Dienstbezüge 
durch mindestens sechs Monate haben und denen 
aus ihrem Dienstverhältnis die Anwartschaft auf 
Ruhe(Versorgungs)genüsse zusteht, sowie Per­
sonen, die aus einem solchen Dienstverhältnis 
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Ruhe- oder Versorgungsgenüsse erhalten, verSi­
chert. 

(3) Die Krankenversicherung nach Abs. 1 und 2 
umfaßt gemäß den gesetzlichen Vorschriften über 
die Krankenversicherung der Bundesangestellten 
auch die Mitversicherung der Angehörigen des 
Versicherten. Die Satzung des Versicherungs­
tragers kann die Mitversicherung auf sonstige 
Angehö'rige (§ 123 Abs. 6) erstrecken, die mit 
dem Versicherten in häuslicher Gemeinschaft 
leben, von ihm ganz oder überwiegend erhalten 
werden und sich im Inland aufhalten, wenn dies 
vom Standpunkt der finanziellen Leistungsfähig­
keit des Versicherungsträgers tragbar erscheint. 

(4) Hinsichtlich der Versicherungsbeiträge sind 
in der Krankenversicherung nach den Abs. 1 und 
2 die Bestimmungen des § 488 mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß an Stelle der im § 488 Abs. 2 
letzter Satz bezogenen Bestimmungen des Ge­
haltsüberleitungsgesetzes die Bestimmungen des 
§ 24 b der Besoldungsordnung für die Beamten 
der österreichischen Bundesbahnen, BGBl. 
Nr. 263/1947, in der Fassung der Kundmachung, 
BGBl. Nr. 253/1949, heranzuziehen sind und daß 
die Höhe des Beitrages durch die Satzung der Ver­
sicherungsanstalt der österreich ischen Eisenbahnen 
höchstens mit 4'8 v. H. der Bemessungsgrundlage 
festzusetzen ist. 

T r ä ger der K r a n k e n ver s ich e run g. 

§ 473. (1) Träger der Krankenversicherung für 
die im § 472 bezeichneten Personen ist die im 
§ 23 Abs. 1 Z. 4 genannte Versicherungsanstalt 
der österreichischen Eisenbahnen. 

(2) Im Geschäftsbericht sind die Erfolgsrechnung 
und. die statistischen Nachweisungen für die im 
Abs. 1 bezeichnete Krankenversicherung und für 
die Krankenversicherung der übrigen bei der 
Anstalt Versicherten getrennt aufzustellen. Die 
Schluß bilanz ist gemeinsam für beide Kranken­
versicherungen zu erstellen. 

(3) Die Satzung und die Krankenordnung der 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen­
bahnen haben je einen besonderen Teil für die 
Krankenversicherung gemäß § 472 zu enthalten. 
In diesem Teile der Satzung ist auch die Höhe 
des Beitrages festzusetzen. Bei der Entsendung 
der Versicherungsvertreter in die Verwaltungs­
körper der Versicherungsanstalt ist darauf Be­
dacht zu nehmen, daß die nach § 472 versicher­
ten Dienstnehmer durch eine ihrer Zahl· ent­
sprechende Anzahl von 'Versicherungsvertretern 
vertreten sind. 

gehören, sind die Bestimmungen dd § 5 Abs. 1, 
der §§ 6 bis 11 und des § 14 des Bundesangestell­
ten-Krankenversicherungsgesetzes 1937, soweit sie 
nicht die Beziehungen der Versicherungsanstalt 
zu den Krankenanstalten regeln, unter Bedacht­
nahme auf die später verfügten Änderungen und 
Ergänzungen dieses Bundesgesetzes an Stelle der 
einschlägigen Bestimmungen des vorliegenden 
Bundesgesetzes entsprechend anzuwenden. Hin­
sichtlich der Eintreib~ng von Behandlungs­
beiträgen gilt § 34 Abs. 4 des bezogenen Gesetzes. 
Die Bestimmungen des § 51 Abs. 2 sind auf die 
im ersten Satz genannten Versicherten mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß der allgemeine Beitrag 
für die Krankenversicherung hinskhtlich der der 
Pensionsversicherung der Angestellten zugehöri­
gen Personen· mit dem gleichen Beitragssatz zu 
bemessen ist wie für die der Pensionsversicherung 
der Arbeiter zugehörigen Personen. Durch die 
Satzung der" ersicherungsanstalt 'der österreichi­
schen Eisenbahnen kann für solche der Pensions­
versicherung der Angestellten zugehörigen Per­
sonen, soweit sie ~im Erkrankungsfall Anspruch 
auf Weiterzahlung ihrer Dienstbezüge durch 
mindestens sechs Wochen haben, ein gegenüber 
diesem Beitragssatz entsprechend niedrigerer Bei­
tragssatz festgesetzt werden. 

(2) Durm die Satzung der Versicherungsanstalt 
kann für die im Abs. 1 bezeichneten Versicherten 
aum bestimmt werden, daß die laufenden Geld­
leistungen aus der Krankenversich,erung sowie 
das Kranken-, Familien- und Taggeld aus der 
Unfallversicherung für alle diese Versicherten 
oder für einzelne Versimertengruppen in kür­
zeren oder längeren Zeitabschnitten als wöchent­
lich, längstens aber monatlich, 1m nachhinein 
ausgezahlt werä.en. 

Regelung aus Anlaß der Aufnahme 
in ein öffentlich-rechtliches 
Die n s t ver h ä I t n i ~ 0 der bei mAu s-

scheiden aus einem solchen. 

§ 475. Die Bestimmungen des § 10 Abs. 1 
zweiter Satz und des § 11 Abs. 5 über den Wirk­
samkeitsbeginn des Ausscheidens aus einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis beziehungs­
weise der Aufnahme in ein solches in der Pflicht­
versicherung sind in der nach den Vorschriften 
über die Krankenversicherung der Bundes­
angesteIlten· geregelten Krankenversicherung bei 
der Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen entsprechend· anzuwenden. 

2. UNTERABSCHNITT. 
Unfallversicherung. 

Leistungen in der allgemeinen 
k Unfallversicherung von Bundesbe-

K r a n e n ver s ich e run g der Eis e n- die n s te t e n, die du r.c h die Eis e n b ahn e n 
b ahn b e die n s t e t e n. k 0 s t e n los b e f ö r der t wer den m ü s sen. 

§ 474. (1) Auf die bei der Versicherungsanstalt § 476. Die dem öffentlichen Verkehr dienenden 
der österreichischen Eisenbahnen Versimerten, Eisenbahnen (Straßenbahnen) können Bundes­
die nicht zu den im § 472 bezeichneten Personen bedienstete, die nam den Konzessionsbedingungen 
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oder nach sonstigen Vorschriften durch die Eisen­
bahnen (Straßenbahnen) kostenlos oder auf 
Grund bestehender Verwaltungsübereinkommen 

. gegen Leistung einer PauschalentsChädigung be­
fördert werden müssen, bei der Versich'erungs­
anstalt der ös!erreichischen Eisenbahnen gegen 
die Folgen von Arbeitsunfällen versichern, die 
sich bei ihren Betrieben ereignen. Eisenbahn­
(Straßenbahn)unternehmungen, die von dieser 
Berechtigung Gebrauch machen, haften bei Ar­
beitsunfällen dieser Bundesbediensteten im 
gleichen Ausmaße wie bei Arbeitsunfällen ihrer 
Dienstnehmer. Das Nähere regelt die Satzung 
der Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen. 

Erhöhung der Renten bei Entfall des 
Schadenersatzanspruches gegen das 

Eis e n b ahn u n t ern e h m e n. 

§ 477. Die Satzung der Versicherungsanstalt 
der' österreichischen Eisenbahnen kann die dem 
Verletzten gebührende Versehrtenrente um die 
Hälfte, die Hinterbliebenenrenten um zwei 
Drittel erhöhen, wenn dem Anspruchsberechtig­
ten neben der Rente aus der Unfallversicherung 
ein gesetzlich begründeter Schadenersatzanspruch 
nach den gesetzlichen Bestimmungen über die 
erhöhte Haftpflicht der Eisenbahnen bei Dienst­
und Arbeitsunfällen gegen ein dem öffentlichen 
Verkehr dienendes Eisenbahnunternehmen zu­
stünde; im Falle einer solchen Erhöhung entfällt 
der Schadenersatzanspruch gegen das Unter­
nehmen. 
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sicherung von inder Pensionsversicherung pflicht­
versicherten Bediensteten .der diesen Instituten 
angeschlossenen Betriebe weiter bestehen. Die 
genannten Pensionsinstitute 'sind Zuschußkassen 
des öffentlichen Rechtes und unterstehen der Auf­
sicht des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung. § 478 Abs.' 2 gilt entsprechend. 

ABSCHNITT III. 

Sonderversicherungen. 

1. UNTERABSCHNITT. 
Gemeinsame Sonderbestimmungen über die Kranken­
versicherung der Bundesangestellten, die Meister­

krankenversicherung und die Notarversicherung. 
Anwendung von Bestimmungen des 

E r s t e n bis Ach t e n T eil e s. 

§ 480. (1) Die nachstehend bezeichneten Be­
stimmungen des Enten bis Achten Teiles dieses 
Bundesgesetzes sind bis auf weiteres auch in der 
Krankenversicherung der Bundesangestellten, 
auch soweit die Versicherungsanstalt der öster­
reichischen Eisenbahnen als Träger der Kranken­
versicherung im Sinne des § 473 in Betracht 
kommt, in der Meisterkrankenversicherung und 
in der Notarversicherung entsprechend anzu­
wenden: 

1. § 23 Abs. 6 über die Errichtung, den Er­
werb und den Betrieb von eigenen Einrichtun­
gen der Krankenbehandlung; 

2. § 32 'über die rechtliche Stellung der Ver­
sicherungsträger und des Hauptverbandes; 

3. § 81 über die Verwendung der Mittel; 
4. § 84 über den Unterstützungsfonds; 

Pensionsversicherung. 
5. die §§ 99, 102, 103, 106 und 107 über 

Zusätzliche Pensionsversicher~ng bei 

3. UNTERABSCHNITT. 

der Ver si c her u n g san s tal t der ö s t e r- Leistungsansprüche; 
reichischen Eisenbahnen. 6. die §§ 109 und 110 über die Befreiung von 

§ 478. (1) Die Versicherungsanstalt der öster- Abgaben; 
reichischen Eisenbahnen ist berechtigt, für in der 7. § 119 über die Gewährung der Leistungen 
Pensionsversicherung pflichtversicherte Bedien- bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten; 
stete der Österreichischen Bundesbahnen und der 8. § 132 über die Gewährung von Bar-
Versicherungsanstalt selbst eine zusätzliche Pen- leistungen an Stelle von Sachleistungen; 
sionsversicherung durchzuführen. 9. § 148 Z. 1, 3 bis 7 über die Beziehungen zu 

(2) Die Durchführung der zusätzlichen Pen- den öffentlichen Krankenanstalten; 
sionsversicherung wird durch ein besonderes 10. die Bestimmungen des Sechsten Teiles über 
Bundesgesetz geregelt. Bis zum Inkraftfreten des die Beziehungen zu den Vertragspartnern, wobei 
besonderen Bundesgesetzes ist die zusätzliche in der Meisterkrankenversicherung der Abschluß 
Pensionsversicherung unter Bedachtnahme auf die von Gesamtverträgen oder von Ergänzungsver­
fi~anzielle Leistun~sfä~igkeit d~s V ersich.~ru~gs- einbarungen zu solcheri auch dem Verband der 
tragers u~d auf die wlrtsc?afthchen Bedurfmsse I Meisterkrankenkassen übertragen werden kann; 
der VerSicherten durch die Satzung des Ver- 1 d· B . d S· b . T' ·1 
. ·ch·· I 1. le estlmmungen es le enten eies 
SI erungstragers zu rege n. ··b d V f h . d M ß b d ß b . 

Zusätzliche Pensionsversicherung 
von B e die n s t e t e n von P r i v a t b a h n­

u n t ern e h m u n gen. 

§ 479. Das Pensionsinstitut der österreichischen 
Privatbahnen und das Pensionsinstitut der Elek­
trizitäts- und Straßenbahngesellschaft in Linz 
bleiben als Träger der zusätzlichen Pensionsver-

u er as er a ren mit er a ga e, a el 
den' Schiedsgerichten je eine Abteilung für die 
Angelegenheiten der Krankenversicherung der 
Bundesangestellten, Jer Meisterkrankenversiche­
rung und der Notarversicherung zu bilden ist 
und daß in der Abteilung für Meisterkranken­
versicherung beide Beisitzer dem Kreise der Ver­
sicherten angehören; 

8 
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12. diL§§ 443, 444, 446 und 447 über die Ver­
mögensverwaltung, wobei § 444 Abs. 2 ent­
sprechend für die Unfall- und Pensionsversiche­
rung bei der Versicherungsanstalt des öster­
reichischen Notariates gilt; 

13. die §§ 448 bis 452 über die Aufsicht des 
Bundes; 

14. § 460 über Bedienstete, wobei der Abs. 3 
des § 460 auch für den leitenden Angestellten und 
den leitenden Arzt der Krankenversicherungsan­
stalt der Bundesangestellten, für die leitenden 
Angestellten und leitenden Arzte der Lancles-ge­
schäftsstellen dieser Anstalt, für den leitenden An~ 
gestellten und den leitenden Arzt des Verbandes 
der Meisterkrankenkassen und für den leitenden 
Angestellten und den leitenden Arzt der Versiche­
rungsanstalt des österreichischen Notariates gilt. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 315 bis 319 über 
die Ersatzansprüche im Verhältnis zwischen Kran­
ken- und Unfallversicherung sind auf die Kran­
kenversicherungsanstalt der Bundesangestellten, 
auf die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen, auch soweit diese Träger der Kran­
kenversicherung im Sinne des § 473 ist, und auf 
die Träger der Meisterkrankenversicherung ent-
sprechend anzuwenden. . 

(3) Soweit das Bundesangestellten-Krankenver­
~icherungsgesetz 1937, BGBL Nr. 94, und das No­
tarversicherungsgesetz 1938 in der Fassung der 
Novellen BGBL Nr. 174/1951 und BGBL 
Nr. 159/1952 auf Bestimmungen des Bundesge­
setzes, betreffend die gewerbliche Sozialversiche­
rung, Bezug nehmen, sind die an deren Stelle ge­
tretenen Vorschriften des vorliegenden Bundes­
gesetzes entsprechend heranzuziehen. 

S atz u n gun d K r a n k e n 0 r d nun g. 

§ 481. Hinsidltlich der Satzung und Kranken­
ordnung für die Krankenversicherungsanstalt der 
Bundesangestellten und für die Versicherungsan­
stalt der österreichischen Eisenbahnen als Träger 
der Krankenversicherung im Sinne des § 473 gel­
ten die einschlägigen Bestimungen des Bundes­
angestellten-Krankenversicherungsgesetzes 1937, 
BGBL Nr. 94, hinsichtlich der Satzung und Kran­
kenordnung für die Versicherungsanstalt des 
österreichischen Notariates die einschlägigen Be­
stimmungen des Notarversicherungsgesetzes 1938, 
BGBL Nr. 2, weiter. Hinsichtlich der Satzung und 
Krankenordnung für die Meisterkrankenkassen 
gelten die Bestimmungen der §§ 453, 455 Abs. 1 
und 456 Abs. 1 und 2 entsprechend. 

2. UNTERABSCHNITT. 

Sonderbestimmungen über die Krankenversicherung 
. der Bundesangestellten. 

Verwal tu n gs k ö rp e r. 

§ 482. In der Krankenversicherung der Bundes­
angestellten sind die Bestimmungen der §§ 419 

bis 432 über die Verwaltungskörper der Versiche­
rungsträger und der §§ 435 bis 442 über die Auf­
gaben der Verwaltungskörper mit folgender Maß­
gabe anzuwenden: 

1. Verwaltungskörper der Krankenversiche­
rungsanstalt der Bundesangestellten sind der 
Hauptvorstand, der überwachungsausschuß und __ 
-für das Gebiet einer jeden Landesgeschäftsstel'le 
ein Landesvorstand; 

2. die Zahl der Mitglieder des Hauptvorstandes 
beträgt 35, des überwachungsausschusses zehn, 
der Landesvorstände bei einer Landesgeschäfts­
stelle mit einem durchschnittlichen Mitglieder­
stand bis zu 50.000 zehn, von mehr als 50.000 
bis zu 100.000 fünfzehn, von mehr als 100.000 
zwanzig; 

3. bei der Bestellung der Dienstgebervertreter 
in den Verwaltungskörpern der Anstalt hat das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung das 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Finanzen, der Landeshauptmann das Einverneh­
men mit der Finanzlandesbehörde herzustellen. 
Kommt ein Einvernehmen zwischen dem Landes­
hauptmann upd der -Finanzlandesbehörde nicht 
zustande, so· beruft auf Auftrag einer dieser 
beiden Stellen das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes~ 
ministerium für Finanzen die Dienstgeberver­
treter; 

4. der Hauptvorstand und die Landesvorstände 
bestehen zu vier Fünfteln aus Vertretern der 
Dienstnehmer und zu einem Flinftel aus Ver­
tretern der Dienstgeber, der überwachungsaus­
schuß zu einem Fünftel aus Vertretern der 
Dienstnehmer und zu vier Fünfteln aus Vertre­
tern der Dienstgeber. 

Erweiterung des Kreises der nach dem 
B und e san g e s tell t e n - K r a n k e n v e r­
sie her u n g s g e set z 1937 P f 1 ich t v e r~ 

sie her t e n. 

§ 483. (1) Im Dienste der Oesterreichischen Na­
tionalbank Beschäftigte, die auf Grund der Pen­
sionsordnung der Oesterreichischen Nationalbank 
Anwartschaft auf Ruhe- und Hinterbliebenenver­
sorgung (Pension) haben, sind auf Grund dieser 
Beschäftigung für den Fall der Krankheit aus­
schließlich nach den Bestimmungen des Bundes­
angestellten-Krankenversicherungsgesetzes1937, 
BGBL Nr. 94, bei der Krankenversicherungsan­
stalt der BundeslangestelIten versichert. Dies gilt 
auch für Bedienstete der Oesterreichischen Natio­
nalbank, auf deren Ruhe- und Versorgungsge­
nüsse nach den hiefür maßgebenden dienstrecht­
lichen Bestimmungen Leistungen aus derPen­
sions- beziehungsweise Unfallversicherung anzu­
rechnen sind. 

(2) Die nicht ständigen Hochschulassistenten im 
Sinne des Hochschulassistengesetzes 1948, BGBL 
Nr. 32/1949, sind für die Dauer des aktiven 
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Dienstverhältnisses und des Ruhestandsverhältnis­
ses nach deq Bestimmungen des im Abs. 1 be­
zogenen Gesetzes bei der Krankenversicherungs­
anstalt der Bundesangestellten versichert. 

E m p f ä n ger a u ß e r 0 r den t 1 ich e r Ruh e-
o (Ver S 0 r gun g s) gen ü s s e. 

§ 484. Personen, die von einer öffentlich-recht­
lichen Körperschaft, Anstalt, Stiftung oder einem 
öffentlichen Fonds, deren Bedienstete nach den 
Bestimmungen des Bundesangestellten-Kranken­
versicherungsgesetzes 1937, BGBl. Nr. 94, in der 
jeweils geltenden Fassung versichert sind, einen 
außerordentlichen, nicht auf Rechtsansprüchen be­
ruhenden Ruhe(Versorgungs)genuß oder einen 
Unterhaltsbeitrag im Sinne des § 98 des Gesetzes 
vom 25. Jänner 1914, RGBl. Nr. 15 (Dienstprag­
matik), oder anderer gleichartiger Vorschriften er­
halten, sind nach den gleichen Bestimmungen ver­
sicherungspflichtig und für den Fall der Krankheit 
versichert. 

Ans tal t san geh ö r i g e. 

§ 485. (1) Uneheliche Kinder männlicher Ver­
sicherter sind auch dann Anstaltsangehörige im 
Sinne der Vorschriften über die Krankenversiche­
rung der Bundesangestellten, wenn die V oraus­
setzungen des § 3 Abs. 2 Z. 4 lit. b des Bundes~ 
an gestell ten -Krankenversicherungsgesetzes 1937, 
BGBL Nr. 94, nicht gegeben sind. 

(2) Die schuldlos geschiedene Ehegattin eines 
nach den Vorschriften über die Krankenversiche­
rung der B~ndesangestellten Pflichtversicherten 
behält die Anstaltsangehörigkeit, solange sie ihren 
Wohnsitz im Inlande hat und nicht nach dies,em 
oder einem anderen Bundesgesetz in der Kran­
kenversich'erung pflichtversichert ist oder die Mit­
gliedschaft zu einem gemäß § 3 des Bundes­
gesetzes, BGBl. N r. 382/1922, bescheinigten 
Krankenfürsorgeinsti tu tes besitzt. 

(3) Diese Anstaltsangehörigkeit ist bei Zutreffen 
der in Abs. 2 angeführten Voraussetzungen auch 
dann geg,eben, wenn die Ehe bereits im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes rechts­
kräftig geschieden ist. 

Ruh e n cl e s Lei s tun g san s p r u ehe s. 

§ 486. Bei Personen, die nach den Bestimmun-
o gen des Ersten Teiles in der Krankenversicherung 
pflichtversichert sind, tritt ein Ruhen des An­
spruches auf Leistungen nach den gesetzlichen Be­
stimmungen über die Krankenversicherung der 
Bundesangestellten nicht ein. 
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"a) der Länder, 'der Bundeshauptstadt Wien, 
der Städte mit eigenem Statut und aller 
übrigen Gemeinden,". 

(2) In der Zeit vom 1. Oktober 1938 bis zum 
Wirksamkeits beginn dieses Bundesgesetzes von 
der Krankenversicherungsanstalt der Bundesan­
gestellten (früher Beamten-Krankenfürsorgean­
stalt) verfügte Erweiterungen des Kreises der ver­
sicherten Mitglieder und der Angehörigen der 
Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestell­
ten bleiben aufrecht. 

Ver sie her u n g s bei t r ä g e. 

§ 488. (1) In der Krankenversicherung der Bun­
desangestellten 'ist die Höhe des Beitrages mit 
einem Hundertsatz der Bemessungsgrundlage, 
höchstens mit 4'4 v. H. dieser Grundlage, durch 
die Satzung der Krankenversicherungsanstalt der 
Bundesangestellten festzusetzen. Die Bestimmun­
gen des § 49 Abs. 2 und des § 54 Abs. 1 
über die Sonderzahlungen und Sonderbeiträge 
sind entsprechend anzuwenden. Die Beiträge 
sind so zu bemessen, daß die Einnahmen 
die Ausgaben der Anst:alt decken. übersteigen die 
Einnahmen der Anstalt die Ausgaben, so sind die 
Beiträg~, wenn ein Betriebsfonds in der Höhe der 
dreifachen durchschnittlichen Monatsausgabe der 
letzten drei Betriebsjahre angesammelt und anzu­
nehmen ist, daß die Einnahmen die Ausgaben 
auch weiterhin übersteigen werden, durch 1\nde­
'rung der Satzung entsprechend zu ermäßigen. Die 
Beiträge sind vom Versicherten und vom Dienst­
geber zu gleichen Teilen zu tragen. Der Dienst­
geber hat überdies zur Bestreitung von Ausgaben 
der erweiterten Heilbehandlung einen Zuschlag 
zu den Beiträgen in der Höhe von 0'5 v. H. der 
Bemessungsgrundlage zu entrichten. Erreichen die 
im vorhinein festgesetzten stehenden Bezüge der 
Versicherten nicht den Betrag der Mindestbemes­
sungsgrundlage von 750 S im Monat (Abs. 2), so 
hat der Dienstgeber den Beitrag, der auf den 
Unterschiedsbetrag zwischen den Bezügen der 
Versicherten und dem Betrag von 750 S entfällt, 
zur Gänze allein zu tragen. 

(2) In der Krankenversicherung der Bundes­
angestellten bilden die im vorhinein festgesetz­
ten stehenden 0 Bezüge der Versicherten bis zu 
einem Höchstausmaß von 2400 S im Monate, 
mindestens aber 750 S im Monate, die Grund­
lage für die Bemessung der Beiträge und der 
Barleistungen (§§ 12 und 13 des Bundesangestell­
ten-Krankenversicherungsgesetzes 1937). Als 
Monatsbezug gilt hiebei der Monatsdurchschnitt 
der innerhalb eines Kalenderjahres anfallenden 

Ein b e z i e h u n g von An g e s tell te n a n- 1m vorhinein festgesetzten stehenden Bezüge; 
der e r K ö r per s c h a f t e n in die Kr an k e n- die Sonderzahlungen sind bei der Ermittlung 
ver sie her u n g der B und e san g e s tell t e n. des Monatsbezuges für die Bemessung der Bei-

§ 487. (1) § 1 a Abs. 1 Z. 1 lit. a des Bundes~ träge außer Ansatz zu lassen. Die Höhe der 
angestellten-Krankenversicherungsgesetzes 1937. Bemessungsgrundlage ändert sich nicht, wenn 
BGBl. Nr. 94, hat zu lauten: ein Ruhe(Versorgungs)genuß nach den Bestim-
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mungen der §§ 53 bis 55 des Bundesgesetzes 1 (3) Die Bestimmungen des Abs. 2 gelten ent-
. BGBl. Nr. 22/1947 (Gehaltsüberleitungsgesetz) sprechend für Beschlüsse, durch die innerhalb 
teilweise oder zur Gänze ruht. einer Fachgruppe die Pflichtversiche~ung auch 

(3) Die Fälligkeit der Sonderbeiträge wird auf Mitglieder der Fachgruppe ausgedehnt wird, 
durch die Satzung geregelt. die bisher der Pflichtversicherung nicht unter­

lagen. 
Auf nah m ein ein ö f f e n t 1 i e h - r e e h t­
liehes Dienstverhältnis oder Aus­

s ehe i den aus e .i n e m sol ehe n. 

§ 489. Die Bestimmungen des § 10 Abs. 1 
zweiter Satz und des § 11 Abs. 5 über den 
Wirksamkeitsbeginn des Ausscheidens aus einern 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis bezie­
hungsweise der Aufnahme in ein solches hin­
sichtlich der Pflichtversicherung sind in der 
Krankenversicherung der Bundesangestellten 
entsprechend anzuwenden. 

3. UNTERABSCHNITT. 
Sonderbestimmungen über die Meisterkrankenver­

sicherung. 
W e i·t erg e I tun g bis her i ger Vor· 
se h r i f te n übe r die Me ist e r k r a n k e n­

ver sie her u n g. 

§ 490. (1) Die im Zeitpunkt des Wirksam­
keitsbeginnes dieses Bundesgesetzes bestehenden 
Meisterkrankenkassen werden mit ihrem bisheri­
gen sachlichen und örtlichen Wirkungs.bereich auf­
recht erhalten. Für sie gelten die Vorschriften 
über die Meisterkrankenversicherung nach dem 
Stande vorn 31. Dezember 1938 mit den Ände­
rungen und Ergänzungen, die sich aus den Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes und aus den 
Bestimmungen über die Errichtung von Kammern 
der gewerblichen Wirtschaft (Handelskammerge­
setz in der jeweils geltenden Fassung) ergeben. In 
der Zeit vorn 1. Jänner 1939 bis 9. April 1945 
getroffene Verfügungen über die Angleichung des 
Kreises der Pflichtversicherten der Meisterkran­
kenkassen, insbesondere auch über die Aus,deh­
nung oder Aufhebung eines Versicherungszwan­
ges bleiben - unbeschadet der Bestimmungen des 
Abs. 2 - aufrecht. 

Anwendung sonstiger Bestimmungen 
des E r s t e n, Z w e i t e n, F ü n f t e nun d 
Sie b. e n t e n T eil e s in· der M eis t·e r-

k r a n k e n ver sie her u n g. . 

§ 491. In der Meisterk~anken'Versicherung sind 
außer den gemäß § 480 anzuwendenden Be­
stimmungen des Ersten bis Achten Teiles noch 
folgende Bestimmungen des Ersten, Zweiten, 
Fünften und Achten Teiles entsprechend anzu­
wenden: 

1. von den Bestimmungen des Ersten Teiles 
die §§ 16, 21, 22, 39, 40, 43, 58 Abs. 3, 59, 64 
bis 66, 68, 69, 78 Abs. 1 erster Satz, Abs. 3 und 
4, 79, 111 bis 113; ferner die Bestimmung des 
§ 98 mit der Maßgabe, daß die Obertragung, 
Pfändung und Verpfändung von Ansprüchen 
auf Geldleistungen in der Meisterkranken:ver­
sicherung auch wegen ruckständiger Beträge, die 
nicht seit länger als drei Monaten fällig sind, 
zulässig ist; 

2. von den Bestimmungen des Zweiten Teiles 
die §§ 120, 121 Abs. 4, 126 bis 129, 131 Abs. 3 
und 4 und 133; 

3. von den Bestimmungen des· Fünften Teiles 
die §§ 321 Abs. 1 und 2, 322 bis 325, 329, 330, 
332, 336 und 337 Abs. 2; . 

4. von den Bestimmungen des Achten Teiles 
die §§ 419 bis 429, 431, 432, 435 bis 438 und 
442 mit der Maßgabe, daß die Verwaltungs­
körper der Meisterkrankenkassen aus Vertretern 
der Versicherten bestehen, die von den örtlich 
und sachlich zuständigen öffentlich-rechtlichen 
Interessenvertretungen der Versicherten in die 
VerwaItungskörper zu entsenden sind. 

ch d 
. k k b B e f r e i u n g von der K r a n k e n-

(2) Na em WIr sam eits eginn dieses Bun- ver sie her un g. 
desgesetzes können gültige Beschlüsse über die 
Verpflichtung von Mitgliedern der Kammern § 492. (1) Nach diesem Bundesgesetz in der 
der gewerblichen Wirtschaft zur Krankenver- Krankenversicherung auf Grund einer Erwerbs­
sicherung im Sinne des § 115 b Gewerbeordnung tätigkeit pflichtversicherte Personen sind von 
beziehungsweise § 2 des Bundesgesetzes über einer nach den Bestimmungen über die Meister­
vorläufige Maßnahmen in der Krankenversiche- krankenversicherung eintretenden Pflichtversiche­
rung von Genossenschaftsmitgliedern und Ge- rung befreit, sofern sie einen diesbezüglichen An­
nossenschaftsangehörigen, BGBl. Nr. 547/1935, trag an den Träger der Meisterkrankenversiche­
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 466/ rung stellen .. Die Befreiung wirkt von dem 
1936 und 449/1937, von den Fachgruppen in den Monatsersten an, der auf den Antrag folgt. Mit 
Bereichen der Sektionen Gewerbe, Handel, Ver- dem Wirksamkeitsbeginn der Befreiung erlischt 
kehr und Fremdenverkehr (Innungen, Fachgrup- auch eine allenfalls bestehende Familien- oder An­
pen, Gremien etc.) gefaßt werden, wenn gleich- gehörigenversicherung beim Träge.r der Meister­
zeitig der Beitritt zu der sachlich und örtlidl in krankenversicherung. 
Betracht kommenden Meisterkrankenkasse be- (2) Abs. 1 gilt nicht für die gemäß § 5 Abs. 1 
schlossen wird. Die Beschlußfassung wird durch. Z. 10 von der Vollversicherung ausgenommenen 
die Geschäftsordnung der Fachgruppe geregelt. Zwischenmeister (Stückmeister). 
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(3) In der Krankenversicherung. pflichtver­
sicherte Bezieher einer Rente aus der Pensions­
versicherung sind von der Weiterversicherung 
in der Krankenversicherung nach § 17 des 
Handelskammer - Altersunterstützungsgesetzes. 
BGBI. Nr. 115/1953, befreit. 

Ver ban d . der M eis t e r k r a n k e n k ass e n. 

§ 493. (1) Die Meisterkrankenkassen haben dem 
Verband der Meisterkrankenkassen anzugehören. 
Diesem obliegen die im § 5 a des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 547/1935 in der Fassung der Bundes­
gesetze BGBI. Nr. 466/1936 und 449/1937 be­
zeichneten Aufgaben, soweit nicht hiefür nach 
diesem Bundesgesetz der Hauptverband zustän­
dig ist. 

(2) Auf den Verband der Meister krankenkassen 
sind, abgesehen von den im § 480 bezeichneten 
Vorschriften, soweit sie für den Verband in Be­
tracht kommen, auch die für die Meisterkranken­
kassen geltenden Vorschriften, betreffend die 
Verwaltungskörper (§ 491 Z. 4), mit folgender 
Maßgabe entsprechend anzuwenden: 

1. Verwaltungskörper des Verbandes der 
Meisterkrankenkassen sind der Vorstand und 
der überwachungsausschuß; 

2. die Zahl der Mitglieder des V orstaIides und 
des überwachungsausschusses des Verbandes der 
Meisterkrankenkassen wird durch die Satzung 
festgesetzt; 

3. die Verwaltungskörper des'Verbandes der 
Meisterkrankenkassen bestehen aus Vertretern 
der ang~schlossenen Krankenkassen; die Vertreter 
im Vorstande werden von den Vorständen, die' 
Vertreter im überwachungsausschusse von den 
überwachungsausschüssen der Krankenkassen aus 
ihrer Mitte gewählt; 

4. das Bundesministerium für soziale Verwal­
tung bestimmt die in den Verwaltungskörpern 
des Verbandes auf die einzelnen Meisterki-anken­
kassen entfallende Zahl von Vertretern; 

5. bezüglich der Angelobung des Obmannes 
des Verbandes der Meisterkrankenkassen sind die 
Bestimmungen des § 434 über die Angelobung 
des Präsidenten des Hauptverbandes anzuwenden. 

(3) Hinsichtlich der Aufbringung der Mittel 
für -die Verbandszwed~e gilt §454 entsprechend. 

4. UNTER ABSCHNITT. 
Sonderbestimmungen über die Notarversidterung. 

Ver wal tun g s k ö r per. 

§ 494. Für die Versicherungsanstalt des Öster­
reichischen Notariates gelten hinsichtlich der 
Verwaltungskörper und deren Aufgaben die ein­
schlägigen Vorschriften des Notarversicherungs­
gesetzes 1938, BGBI. Nr. 2, in der Fassung der 
Novelle BGBI. Nr. 174/1.951. 

117 

übe r nah m e der Ans p r ü ehe und A n­
war t sc h a f t e n aus der Ruh e s t an d s- und 

Hinterbliebenenversorgung der 
Not a r k ass ein M ü n ehe n. 

§ 495. In der Pensionsversicherung bei der 
Versicherungsanstalt des österreich ischen Nota­
riates übernommene Anwartschaften der Ruhe­
stands- und Hinterbliebenenversorgung der 
ehemaligen Notarkasse in München werden bei 
Eintritt des Versicherungsfalles in der Leistung 
nach den Bestimmungen des Notarversicherungs­
gesetzes 1938 in der jeweils geltenden Fassung 
über die Pensionsversicherung berücksichtigt. 
Hiebei gelten die bei der Notarkassein der Zeit 
vom 1. Juli 1939 bis 9. April 1945 erworbenen 
Dienstzeiten (auch die Zeiten eines Anwärter­
dienstes) als anrechenbare Beitragszeiten. Soweit 
für die Bemessung der Leistungen die Monats­
einkommen zugrunde zu legen sind, von denen 
der veränderliche Beitrag gemäß § 36 Abs. 2 
des Notarversicherungsgesetzes 1938 zu-bemessen 
gewesen wäre, tritt an deren Stelle der auf den 
Monat entfallende Teil der Jahreseinkünfte, von 
denen in dem betreffenden Jahre der veränder­
liche Teil der Abgabe zur Notarkasse bemessen 
worden ist. 

Ver sie her u n g s bei t r ä g e. 

§ 496; Bemessungsgrundlage für den veränder­
lichen Beitrag der Notare (§ 36 Abs. 2 lit. b 
des Notarversicherungsgesetzes 1938 in der je­
weils geltenden Fassung) sind die nach den V or­
schriften über die Einkommensteuer versteuer­
baren Einkünfte des Vormonates aus dem 
Notariate; im übrigen bleiben die Vorschriften 
über den veränderlichen Beitrag unverändert. 

Pensionsversicherung nach diesem 
B und e s g e set z u n cl P e n s ion s v e r­
sie her u n g n ach dem Not a r v e r-

sie her u n g s g e set z. 

§ 497. (1) Bei der Feststellung von Leistungs­
ansprüchen oder eines überweisungsbetrages 
(§ 308) aus der Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz sind die in der Pensionsversicherung 
nach dem Notarversicherungsgesetz 1938 in der 
jeweils geltenden Fassung erworbenen Beitrags-. 
monate für die Anrechenbar keit der Versiche­
rungsmonate und für die Erfüllung der Warte­
zeit und der Dritteldeckung in- gleicher Weise zu 
berücksichtigen wie Beitragsmonate der Pensions­
versicherung nach diesem Bundesgesetz. 

(2) Bei der Feststellung von Leistungsansprü­
chen aus der Pensionsversicherung nach dem 
Notarversicherungsgesetz 1938 in der jeweils gel­
tenden Fassung sind Beitragsmonate der Pensions­
versicherung nach dem vorliegenden Bundes­
gesetz für die Wahrung der Anwartschaft und 
die Erfüllung der Wartezeit in gleicher Weise zu 
berücksichtigen wie Beitragsmonate der Pensions-
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versicherung nach dem Notarversicherungsgeseti, 
die durch Beitragsleistung erworben worden sind. 

(3) Bei der Bemessung des Steigerungsbetrages 
zu einer Rente aus der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz ist der Satz anzuwenden, 
der sich unter Bedachtnahme auf die in der Pen­
sionsversicherung nach dem Notarversicherungs­
gesetz 1938 in der jeweils geltenden Fassung für 
die Bemessung der Leistung zu berücksichtigen­
den Versicherungsuiten ergibt. 

(4) Beim Zusammentreffen eines Rentenanspru­
ches aus der Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz mit einem Rentenanspruch aus der 
Pensionsversicherung nach dem Notarversiche­
rungsgesetz 1938 in der jeweils geltenden Fassung 
ruht der Grundbetrag jedes der heiden zusam­
mentreffenden Rentenansprüche mit dem Teil 
des kleineren der beiden Grundbeträge, der dem 
Verhältnis der bei der Bemessung des anderen 
Rentenanspruches berücksichtigten Versicherungs­
zeiten zu den gesamten bei der Bemessung beider 
Rentenansprüche berücksichtigten Versicherungs­
zeiten entspricht. Die §§ 95 und 96 sind hiebei, 
soweit ein Rentenanspruch aus der Pensionsver­
sicherung nach diesem Bundesgesetz in Betracht 
kommt, entsprechend anzuwenden. 

(5) § 12 Abs. 1 und § 24 b Abs. 2 des Notar­
versicherungsgesetzes 1938 in der am 31. Dezem­
ber 1955 geltenden Fassung werden aufgehoben. 
Im § 24 Abs. 1 des gleichen Gesetzes sind die 
Worte "unbeschadet der Bestimmungen des § 70 
des Bundesgesetzes, betreffend die gewerbliche 
Sozialversicherung" zu streichen. § 24 c Abs. 5 
letzter Satz des bezeichneten Gesetzes hat zu 
lauten: ,,§ 24 b Abs. 1 letzter Satz ist entspre­
chend anzuwenden." 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten 
für Leistungsansprüche und überweisungsbeträge 
(§ 308) aus der Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz und für Leistungsansprüche aus der 
Pensionsversicherung nach dem Notarversiche­
rungsgesetz 1938 in der jeweils geltenden Fas­
ßung, wenn der Stichtag (§ 223 Abs. 2 beziehungs­
weise § 308 Abs. 4) oder der Versicherungsfall im 
Sinne der Bestimmungen des Notarversicherungs­
gesetzes nach dem Inkrafttreten des vorliegenden 
.Bundesgesetzes liegt. 

§ 498. (1) § 1 Abs. 2 des Notarversicherungs­
gesetzes 1938 in der am 31. Dezember 1955 gel­
tenqen Fassung hat zu lauten: 

,,(2) Welche Personen für die Anwendung dieses 
Gesetzes als Notare oder Notariatskandidaten zu 
gelten haben, richtet sich nach der Notariatsord­
nung in der jeweils geltenden Fassung; jedoch 
gelten als Notariatskandidaten für die Anwen­
dung dieses Gesetzes auch Personen, die bei einem 
Notar als Hilfsarbeiter im Dienste stehen, den 
Voraussetzungen des § 118 Absitz 2 erster Satz 
der Notariatsordnung entsprechen und zur Ein­
tragung in die Liste der Notariatskandidaten bei 

der zuständigen Notariatskammer angemeldet 
sind, in der Zeit vom Dienstantritt bis zur Er­
ledigung der Anmeldung. Verweigert die Nota­
riatskammer die Eintragung und wird diese Ent­
scheidung rechtskräftig; so hat die Versicherungs­
anstalt einen überweisungsbetrag in der Höhe des 
auf die Pensionsversicherung entfallenden Bei­
trages, der- bei Anwendung der .bei der Pensions­
versicherungsanstalt der Angestellten geltenden 
Vorschriften für den angegebenen Zeitraum fällig 
geworden wäre, an diese Anstalt zu leisten. Von 
diesem Betrage sind aus der Pensionsversicherung 
etwa erbrachte Barleistungen, soweit sie auch nach 
den bei der Pensionsversicherungsanstalt der An­
gestellten geltenden Vorschriften gebührt hätten, 
abzuziehen. Der überweisungsbetrag ist vier 
Wochen nach Eintritt der Rechtskraft der Ver­
weigerung der Eintragung fällig. Mit dem Ein­
tritte dieser Rechtskraft gehen alle Ansprüche 
und Anwartschaften des Versicherten· aus der 
Pensionsversicherung auf die Pensionsversiche­
rungsanstalt der Angestellten über, wobei sich 
deren Ausmaß nach den Bestimmungen des All­
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes richtet." 

Aus s c h eid e n aus ein e m p e n s ion s­
ver s ich e run g s f r eie n Die n s t v e r­
h ä I t n i s bei n ach f 0 I gen dem übe r­
tritt in die Pensionsversicherung 
n ach dem Not a r ver sie her u n g s-

ge set z. 

§ 499. (1) Sd1eidet nach dem 31. Dezember 
1955 ein auf Grund eines Dienstverhältnisses der 
im § 308 Abs. 1 erwähnten Art beschäftigter 
Dienstnehmer aus diesem Dienstverhältnis aus, 
ohne daß ihm ein Anspruch auf einen laufenden 
Ruhe(Versorgungs)genuß erwachsen ist und wird 
er so dann nach den Bestimmungen des Notar­
versicherungsgesetzes 1938 in der jeweils gelten­
den Fassung pensionsversichert, ohne daß er 
zwischenweilig nach diesem Bundesgesetz pen­
sionsversichert war, so sind die §§ 311 bis 313 
dieses Bundesgesetzes mit der Maßgabe anzuwen­
den, daß der überweisungs betrag (§ 312) an die 
Versicherungsanstalt des österreichischen Nota­
riates zu leisten ist und die in dem überweisungs­
betrag nach § 311 berücksichtigten Dienstzeiten 
als Beitragszeiten im Sinne des Notarversiche­
rungsgesetzes gelten. 

(2) Ist ein auf Grund eines Dienstverhältnisses 
der im § 308 Abs.1 erwähnten Art beschäftigter 
Dienstnehmer aus diesem' Dienstverhältnis vor 
dem 1. Jänner 1956 ausgeschieden, ohne· daß 
ihm ein Anspruch auf einen laufend~n Ruhe­
(Versorgungs )genuß erwachsen ist und sodann 
nach den Bestimmungen des Notarversicherungs­
gesetzes 1938 in der jeweils geltenden Fassung 
pensionsversichert worden, ohne daß er zwischen­
weilig nach anderer gesetzlicher Bestimmung 
renten- oder pensionsversichert war, so ist Abs. 1 
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entsprechend mIt folgender Maßgabe anzuwen­
den: 

1. Ist das Ausscheiden vor dem 1. August 1951 
erfolgt, so ist der Berechnung des Oberweisungs­
betrages das Entgelt zugrunde zu legen, das. der 
Dienstnehmer im letzten Monat vor dem Aus­
scheiden bezogen hätte, wenn er in der gleichen 
Dienststellung und mit der gleichen für die Vor­
rückung in höhere Bezüge anrechenbaren Dienst­
zeit erst im August 1951 ausgeschieden wäre. 

2. Der Oberweisungsbetrag ist höchstens von 
einem Entgelt von 1800 S, wenn aber das Aus­
scheiden nach dem 31. Juli 1954 erfolgte, 
höchstens von einem Entgelt von 2400 S zu be­
rechnen. 

ABSCHNITT IV. 

Begünstigungen für Geschädigte aus politischen 
oder religiösen Gründen oder aus Gründen der 

Abstammung. 

Beg ü n s t i g t e r Per s 0 n e n k r eis. 

§ 500. (1) Personen, die in der Zeifvom 4. März 
1933 bis 9. Mai 1945 aus politischen Gründen 
- außer wegen nationalsozialistischer Betäti­
gung - oder religiösen Gründen oder aus 
Gründen der Abstammung in ihren sozialver­
sicherungsrechtlichen Verhältnissen einen Nach­
teil erlitten haben, werden nach Maßgabe der 
Bestimmungen der §§ 501, 502 Abs. 1 bis 3 und 5,. 
505 und 506, Personen, die aus den angeführten 
Gründen ausgewandert sind, nach den §§ 502 
Abs. 4 und 5, 503, 504 und 506 begünstigt. 

(2) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten 
entsprechend auch für die nach dem Notar­
versicherungsgesetz 1938, BGBL Nr. 2, in der 
letztgeltenden Fassung Versicherten mit Aus­
nahme der Notare. Hiebei ist die Pensions­
versicherung nach dem Notarversicherungsgesetz 
dei früheren Angestelltenversicherung gleich­
zustellen. Für die Notare gelten die einsChlägigen 
Bestimmungen des Notarversicherungsgesetzes 
weiter. 

Wie der auf leb e n von Ren t e n­
ans p r ü c h e n. 

§ 501. (1) Ansprüche aus der österreichischen 
Unfall- und Rentenversicherung (einschließlich 
der Altersfürsorge), die auf Grund von Aus­
bürgerungen nach § 10 Abs. 2 des Bundesgesetzes 
vom 30. Juli 1925, BGBL Nr. 285, in der Fassung 
der Verordnung der Bundesregierung vom 
16. August 1933, BGBL Nr. 369, aberkannt wor­
den sind, leben, wenn die Ausbürgerung gemäß 
§4 Abs. 1 Staatsbürgerschafts-Oberleitungsgesetz 
1949, BGBL Nr. 276, in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBL Nr. 12/1952, widerrufen worden 
ist, beim Zutreffen der gesetzlichen Voraussetzun­
gen wieder auf. Ebenso leben Ansprüche auf 

119 

Renten, die nach den jeweils' in Geltung gestan­
denen gesetzlichen Vorschriften aus einem der im 
§ 500 Abs. 1 genannten Gründe geruht haben 
oder aberkannt worden sind, wieder auf. 

(2) Renten, auf die der Anspruch nach Abs. 1 
wieder auflebt, sind für die Zeit ab 10. April 
1945 nachzuzahlen, soweit sie nicht nach den 
bezogenen Vorschriften Angehörigen des Berech­
tigten überwiesen worden sind. 

Beg ü n s t i g teE r wer b u n g von A n­
. war t s c h a f t e nun cl Ans p r ü c h e n. 

§ 502. (1) Zeiten einer aus den Gründen des 
§ 500 Abs. 1 veranlaßten Untersuchungshaft, 
Verbüßung einer Freiheitsstrafe, Anhaltung oder 
Arbeitslosigkeit, ferner Zeiten der Ausbürgerung 
(§ 501 Abs. 1) gelten für Personen,die vorher 
versichert waren, als Pflichtbeitragszeiten mit der 
höchstzulässigen Beitragsgrundlage, und zwar in 
der Pensions(Renten)versicherung, der der Ver­
sicherte vor der Haft. Strafe, Anhaltung, Arbeits­
losigkeit oder Ausbürgerung zuletzt angehörte. 
Als Zeiten der Arbeitslosigkeit gelten auch Zeiten 
einer nachweisbaren Arbeitslosigkeit im Ausland 
bis zum ersten Antritt einer Beschäftigung im 
Ausland, soweit sie nicht das Ausmaß von zwei 
Jahren übersteigen. Für solche als Pflichtbeitrags­
zeiten geltende Zeiten sind in den Pensionsver­
sicherungen, wenn die begünstigte Person ihre 
Anspruchsberechtigung nach § 4 Abs. 1 oder 5 
des Opferfürsorgegesetzes nachweist, die Beiträge 
aus Bundesmitteln nachzuzahlen. Im übrigen sind 
diese Zeiten beitragsfrei zu berücksichtigen. Amt­
lich bestätigte Zeiten des Militärdienstes in der 
bewaffneten Macht einer der alliierten Armeen 
in der Zeit vom 26. August 1939 bis 9. Mai 
1945 sind in sozialversicherungsrechtlicher Hin­
sicht geleistetem Wehrdienst gleichzustellen; § 228 
Abs. 1 Z. 1 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Personen, denen in ihren Anwartschaften 
oder Ansprüchen aus der Pensionsversicherung 
ein Nachteil dadurch erwächst, daß der früher' 
der Angestelltenversicherung angehörende Ver­
sicherte aus einem der im § 500 Abs. 1 genannten 
Gründe nur eine invalidenversicherungspflich­
ti ge Beschäftigung ausüben durfte, können für 
die Zeit einer solchen Beschäftigung, längstens 
aber für die Zeit bis 31. Dezember 1945, durch 
Nachzahlung von Beiträgen Steigerungsbeträge 
in der Pensionsversicherung der Angestellten 
erwer~en. Für die Abstattung der nachzuzahlen­
den Beiträge sind Teilzahlungen zu bewilligen, 
wenn dem Antragsteller die Zahlung in einem 
Betrage nach seiner wirtschaftlichen Lage nicht 
zugemutet werden kann. Teilbeträge. die bei 
Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht ab­
gestattet sind, können nach diesem Zeitpunkt 
entrichtet werden; Steigerungsbeträge aus nach­
entrichteten Beiträgen werden nach Abstattung 
der Beiträge gewährt. Für Versicherte, die als 
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Pflichtbeitragszeiten geltende Zeiten gemäß 
Abs. 1 nachweisen, entfällt die Pflicht zur Nach­
zahlung der Beiträge; die Bestimmungen des 
Abs. 1 dritter und vierter Satz sind entsprechend 
anzuwenden. 

(3) Personen, denen in ihren Anwartschaften 
oder Ansprüchen aus der Pensionsversicherung 
der Angestellten dadurch ein Nachteil erwächst, 
daß sie aus einem der im § 500 Abs. 1 genannten 
Gründe eine angestelltenversicherungspflichtige 
Beschäftigung mit einer niedrigeren Beitrags­
grundlage als in der letzten vorangegangenen 
angestelltenversicherungspflichtigen Beschäfti­
gung ausgeübt haben, können für die Dauer 
der ersteren Beschäftigung, längstens jedoch für 
die Zeit bis 31. Dezember 1938, den Unterschied 
auf die Beiträge nachzahlen, die zur Angestell­
tenversicherung bei Fortdauer der vorangegan­
genen Beschäftigung nach den in dieser zuletzt 
erzielten Einkommen entfallen wären. Abs. 2 
zwe~ter bis letzter Satz gelten entsprechend. 

(4) Personen, die in der im § 500 Abs. 1 an­
geführten Zeit aus einem der dort angeführten 
Gründe ausgewandert sind, können für die 
Zeiten der Auswanderung, längstens aber für die 
Zeit bis 31. März 1952, wenn der Versicherungs­
fall in der Zeit vom 1. April 1952 bis 31. De­
zember 1952 eingetreten ist, auch für diese Zeit 
durch Nachzahlung von Beiträgen Steigerungs­
beträge in der Pensionsversicherung erwerben 
(§ 533). Für die Abstattung der nachzuzahlenden 
Beiträge gelten Abs. 2 zweiter bis letzter Satz 
entsprechend. 

(5) Die Vorschriften der Abs. 1 bis 4 gelten 
auch, wenn der Versicherungsfall schon vor dem 
1. Jänner 1956 eingetreten ist. 

Aus I a n d sau f'e n t haI t. 

§ 503. (1) Die Bestimmungen des § 89 über 
das Ruhen der Leistungsansprüche bei Auslands-

. aufenthalt sind auf Rentenansprüche mit Aus­
nahme des Knappschaftssoldes beim Auslands­
aufenthalt begünstigter österreichischer Staats­
bürger (§ 500 Abs. 1) ab 1. Mai 1945 vo'n dem 
Zeitpunkt an nicht anzuwenden, in dem der 
Berechtigte - abgesehen von den Empfängern 
einer Witwen- oder Waisenrente - das 65. Le­
bensjahr, bei Frauen das 60. Lebensjahr voll­
endet hat. Dies gilt jedoch ohne Rücksicht auf 
das Lebensalter für Rentenansprüche auf Grund 
des Versicherungsfalles der geminderten Arbeits­
fähigkeit und für Versehrtenrenten aus der 
Unfallversicherung frühestens ab 1. Jänner 1955. 

(2) Abs. 1 gilt bei Zutreffen der übrigen dort 
angeführten Voraussetzungen auch 

1. beim Auslandsaufenthalt von nach § 500 
Abs. 1 begünstigten ehemaligen österreichischen 
Staatsbürgern, die nach der Auswanderung die 
Staatsbürgerschaft eines fremden Staates erwor-

ben und hiedurchdie österreichische Staatsbür­
gerschaft verloren haben; 

2. beim Auslandsaufenthalt von nach § 500 
Abs. 1 begünstigten Personen, die, ohne öster­
reichische Staatsbürger gewesen zu sein, 'aus 
einem der in § 500 Abs. 1 bezeichneten Gründe' 
ausgewandert sind und bis zum 31. Dezember 
1938 mindestens 180 gemäß den §§ 250 und 251 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 
1938, BGBl. Nr. 1, anrechenbare Beitragsmonate 
der österreichischen Angestellten(Pensions)ver­
sicherung erworben haben. 

(3) Die nach den vorstehenden Absätzen zu 
gewährenden Leistungen können in den Auf­
enthaltsstaat des Berechtigten nur nach Maßgabe 
,der Vorschriften der österreichischen Devisen­
gesetzgebung überwiesen werden. 

E r wer bei n e r f rem den S t a a t s­
bürgerschaft. -

§ 504. Österreichischen Staatsbürgern, die in 
der im § 500 Abs. 1 angeführten Zeit aus einem 
der dort angeführten Gründe ausgewandert sind 
und nach der Auswanderung die Staatsbürger­
schaft eines fremden Staates erworben und hie­
durch die österreich ische Staatsbürgerschaft ver­
loren haben, sind die im § 228 Abs. 1 Z. 1 an­
geführten Ersatzzeiten bei Zutreffen der son­
stigen Voraussetzungen anzurechnen. 

W e i t e r ver sie her u n gin der K r a n­
k e n ver s ich e run g. 

§ 505. Die Frist zur Stellung des Antrages auf 
Weiterversicherung in der Krankenversicherung 
endet, wenn der Begünstigte nach dem 31. De­
zember 1955 in das Gebiet der Republik Öster­
reich zurückkehrt, mit Ablauf' von sechs Mo­
naten nach der Rückkehr. 

Ver f a h ren. 

§ 506. (1) Die Begünstigungen nach den §§ 501 
bis 504 ,werden auf Antrag oder von Amts wegen 
festgestellt. ' 

(2) Anträge auf Begünstigungen nach den 
§§ 501 und 502 sind nur mehr zulässig, wenn der 
Antragsteller nachweislich ohne, eigenes Ver­
schulden verhindert war, den Antrag vor dem 
Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesge~etzes zu 
ste'llen. In diesem Fall ist der Antrag bei son­
stigem Verlust des Rechtes innerhalb von drei 
Monaten nach Wegfall des Hindernisgrundes zu 
stellen. Bei Anträgen auf die Begünstigung nach 
§ 503 beginnt die Leistung mit dem Ablauf des 
Monates, in dem der Versicherungsfall eingetre­
ten und die Wartezeit erfüllt ist, frühestens je­
doch ab 1. Mai 1945 beziehungsweise 1. Jänner 
1955, auch wenn erst durch eine Begünstigung 
nach den §§ 502 und 504 die Wartezeit erfüllt 
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und die Anrechenbarkeit 'Von Versicherungszei­
ten gegeben ist. 

(3) Wer Begünstigungen nach den §§ 501, 502 
Abs. 1 bis 3 und 5, und 505 beantragt, hat glaub­
haft darzutun, daß ihm aus einem der im § 500 
Abs. 1 bezeichneten Gründe in seinen sozial­
versicherungsrechtlichen Verhältnissen ein Nach­
teil im Sinne der §§ 501 bis 505 erwachsen ist. 
Zu diesem Zwed<e hat er eine Bescheinigung der 
für seinen Wohnort zuständigen Bezirksverwal­
tungsbehörde darüber beizubringen, daß der 
Nachteil durch einen der im § 500 Abs. 1 be­
zeichneten Gründe veranlaßt worden ist. Per­
sonen, 'die nach dem Opferfürsorgegesetz an, 
spruchsberechtigt sind, erbringen den Nachweis 
durch Vorlage einer - Amtsbescheinigung oder 
eines Opferausweises nach § 4 des Opferfür­
sorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, in der letzt­
geltenden Fassung. Die Bescheinigungen des Lan­
deshauptmannes (Amtsbescheinigungen oder 
Opferausweise nach § 4 des Opferfürsorge, 
gesetzes) sind für die Versicherungsträger 
bindend. 

ZEHNTER TEIL. 
übergangs- und Schlußbestimmungen. 

ABSCHNITT 1. 

Übergangsbestimmungen. 

1. UNTERABSCHNITT. 
Obergangsbestimmungen zum Ersten Teil (Allgemeine 
Bestimmungen) mit Ausnahme des Abschnittes VI. 

, Fortdauer einer 
nach früherer Vorschrift bestehenden 

P f I ich t ver s ich e run g. 

§ 507. (1) Personen, die am 31. Dezember 1955 
nach den in diesem Zeitpunkt geltenden Vor­
schriften pflichtversichert waren, nach den V or­
schriften des Ersten Teiles aber nicht mehr 
pflichtversichert wären, bleiben pflichtversichert, 
solange die Beschäftigung, welche die Pflichtver­
sicherung nach den bisherigen Vorschriften be­
gründet hat, weiter ausgeübt wird. Im übrigen 
sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auf 
eine solche Pflichtversicherung anzuwenden, je­
doch kann der Versicherte bis 30. Juni 1956 bei 
dem für die Einhebung der Beiträge in Betracht 
kommenden Versicherungsträger den Antrag 
stellen, aus der Pflichtversicherung ausgeschieden 
zu werden; einem solchen Antrag hat der Ver­
sicherungsträger mit Wirkung von dem auf den 
Antrag folgenden Monatsersten stattzugeben. 

(2) Personen, die bei einer~öffentlich-recht1ichen 
Körperschaft bedienstet und bei Inkrafttrete'1 
dies,es Bundesgesetzes nach den Bestimmungen des 
Bundesangestellten - Krankenversicherungsgesetzes 
1937 in der geltenden Fassung versichert sind, 
bleiben für die Dauer dieser Beschäftigung auch 
weiterhin nach den Bestimmungen des genannten 
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Gesetzes bei dem bisherigen Versicherungsträger 
versichert. Diese Versicherung ersetzt die Pflicht­
versicherung in der Krankenversicherung nach 
diesem Bundesgesetz. 

(3) Betriebe, welche nach den Bestimmun'gen 
dieses Bundesgesetzes nicht mehr als knappschaft­
liche oder ihnen gleichgestellte Betriebe anzusehen 
sind, gelten weiterhin als knappschaftliche Be­
triebe, solange in diesen Betrieben Bergprodukte 
gewonnen oder verarbeitet wer,den. Bis zum 
30. Juni 1956 können die zuständigen Interessen­
vertretungen im Einvernehmen beantragen, daß 
die Versicherung von den nach den Bestimmun­
gen dieses Bundesg,esetzes in Betracht kommen­
den Versicherungsträgern' durchgeführt wird. 
Einem solchen Antrag haben die zuständigen Ver­
sicherungsträger mit Wirkung von dem auf den 
Antrag folgenden Monatsersten stattzugeben. 

Auf k ü n d i gun g v.o n Ver sie her u n g s­
ver t r ä gen. 

§ 508. Personen, die nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes als Pflichtversicherte in die 
Kranken- oder Unfallversicherung einbezogen 
werden und die am 1. Jänner 1956 bei einem 
Versicherungsunternehmen vertragsmäßig kran­
ken- oder unter Einschluß der Arbeitsunfälle 
unfallversichert sind, können den Versicherungs­
vertrag bis 30~ Juni 1956 zum Ablauf des auf 
die Aufkündigung folgenden Kalendermonates 
aufkündigen. Für einen Zeitraum nach dem Er­
löschen des Versicherungsvertrages bereits ent­
richtete Versicherungsbeiträge (Prämien) sind 
vom Versicherungsunternehmen nicht zu er­
statten. 

Ein b e z i e h u n g von bis her dur c h G e­
währung der Krankenpflege betreuten 
Per s 0 n e n i n die K r a n k e n ver sie her u n g. 

§ 509. Gruppen von Personen, für welche die 
Träger der Krankenversicherung auf Grund von 
Anordnungen, dIe nach bisherigen Rechts'Vor­
schriften erlassen worden sind, die Kranken­
pflege zu übernehmen hatten, gelten mit dem 
1. Jänner 1956 als gemäß § 9 in die Kr,anken­
versicherung einbezogen. Die Krankenvel'siche­
rung dieser Personengruppen ist, so:lange. keine 
l\nderungen im Verordnungswege verfügt 
werden, nach den bisherigen Anordnungen weiter 
durchzuführen. Dies gilt auch hinsichtlich der im 
§ 9 Abs. 1 des Krankenpflegegesetzes,BGBl. 
Nr. 93/1949, angeführten Lernschwestern 
(Krankenpflegeschülerinnen). 

Befreiung von der bestehe~den 
Me ist e r k r a n k e n ver sie her u ng. 

§ 510. (1) Nach diesem. Bundesgesetz in der 
Krankenversicherung auf Grund einer Erwerbs­
tätigkeit pflichtversicherte Personen sind -' un­
beschadet der Bestimmungen des § 5 Abs~ 1 Z. 10 
und des § 7 Z. 2 lit. b über die Stüd<meister -
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von einer nach den Bestimmungen über die Mei­
ster krankenversicherung bestehenden Pflichtver­
sicherung befreit, sofern sie einen diesbezüg­
lichen Antrag an den Träger der Meisterkran­
kenversicherung stellen. Die Befreiung wirkt von 
dem Monatsersten an, der auf den Antrag folgt. 
Mit dem Wirksamkeitsbeginn der Befreiung er­
lischt auch eine allenfalls bestehende Familien­
oder Angehörigenversicherung beim Träger der 
Meisterkrankenversicherung. 

(2) In der Krankenversicherung pflichtver­
sicherte Bezieher einer Rente aus der Pension5-
versicherung sind von der Weiterversicherung in 
der Krankenversicherung nach § 17 des Han­
delskammer-Al tersun terstü tzungsgesetzes, BGBL 
Nr. 115/1953, befreit. 

Ein b e z i e h u n g bis her ver s ich e run g s­
f r eie r Die n s t n e h m e r i n die P f 1 ich t­

ver s ich e run g. 

§ 511. (1) Die Dienstg~ber haben Dienstneh­
mer, die am 1. Jänner 1956 in einer nach den Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes versiche­
rungspflichtigen Beschäftigung stehen und nicht 
bereits zur Versicherung angemeldet sind, bis 
29. Februar 1956 beim zuständigen Versiche­
rungsträger anzumelden. Im übrigen sind die 
Bestimmungen der §§ 33 bis 36, 41 bis 43,111 
bis 113 entsprechend anzuwenden. 

(2) Dienstnehmer, deren Dienstgeber den Sitz 
in österreich haben und die vor dem 1. Jänner 
1956 ins Ausland entsendet worden sind, gelten 
als im Inland beschäftigt, sofern sie am 1. Jänner 
1956 noch im Ausland beschäftigt sind und diese 
Beschäftigung die Dauer ~ines Jahres nicht über­
steigt; das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung kann auf einen bis 30. September 1956 
zu stellenden Antrag des Dienstgebers die Frist 
entsprechend verlängern, wenn die Art der Be­
schäftigung es begründet. 

Ausnahme der Bediensteten der 
Don a u - S ave - A d r i a -Eis e n b ahn - Ge s e 11-
schaft von der Versicherungspflicht. 

§ 512. Die ständigen Bediensteten des Zen­
traldienstes (Generaldirektion) der Donau-Save­
Adria-Eisenbahn-Gesellschaft (vormals Südbahn­
Gesellschaft) sind hinsichtlich ihrer Beschäftigung 
in diesem Dienste von der Pflichtversicherung 
nach diesem Bundesgesetz ausgenommen. 

Bisherige Zusatzversicherungen in 
der K r a n k e n ver sie her u n g. 

§ 513 •. (1) Nach den bisherigen Bestimmungen 
bestehende Zusatzversicherungen von Rentnern 
in der Krankenversicherung bleiben aufrecht, so­
weit sie Leistungen zum Gegenstand haben, die 
über das in diesem Bundesgesetz für Rentner 
vorgesehene Ausmaß hinausgehen. Neue Zusatz­
versicherungen können nicht mehr begründet 
werden. 

(2) Der monatliche Beitrag für die aufrecht­
erhaltene Zusatzversicherung auf Sterbegeld 
und Familiensterbegeld beträgt 4 v. T. des zu­
sätzlich versicherten Sterbegeldes. Der monat­
liche Beitrag für die aufrechterhaltene Zusatz­
versicherung auf andere Leistungen bleibt in 
dem Ausmaß unverändert, wie er na.ch bis­
heriger Vorschrift am 31. De~ember 1955 fest­
gesetzt war. 

(3) Die aufrechterhaltene Zusatzversicherung 
erlischt mit dem Ende der Krankenversicherung 
des Rentners. Sie erlischt ferner, wenn die Bei­
träge für zwei a1J.feinanderfolgende Monate 
rückständig sind und trotz Mahnung nicht be­
zahlt werden, mit dem Ende des zweiten Monates 
sowie mit dem Ablauf des Tages der Austritts­
erklärung des Rentners. 

, 

S 0 n der b e s tim m u n gen übe r die V e r­
s ich e run· g s zug e hör r g k e i tau f G run d 
der bisherigen Versicherungspflicht 

i n ein e r Ren t e n ver s ich e run g. 

§ 514. (1) Personen, die nach den bisherigen 
gesetzlichen Bestimmungen der Inv3;.lidenversiche­
rung unterlagen, nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes aber auf Grund desselben Be­
schäftigungsverhältnisses der Pensionsversicherung 
der Angestellten oder der knappschaftlichen Pen­
sionsversicherung zugehören, sind bis 31. März 
1956 bei dem in Betracht kommenden Trä­
ger der Krankenversicherung neu anzumelden. 
Im übrigen sind die Bestimmungen der §§ 33 
bis 36, 41 bis 43, 111 bis 113 entsprechend an­
zuwenden .. 

(2) Personen, die nach den bisherigen gesetz­
lichen Bestimmungen der Angestelltenversiche­
rung oder der knappschaftlichen Rentenversiche­
rung unterlagen, nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes aber auf Grund desselben Be­
schäftigungsverhältnisses der Pensionsversicherung 
der Arbeiter zugehören würden, bleiben in der 
Pensionsversicherung versichert, die der bisheri­
gen Rentenversicherung entspricht, solange die 
in den bisherigen Bestimmungen für die be'­
treffende Rentenversicherung vorgesehenen Vor­
aussetzungen auf diese Beschäftigung zutreffen. 

Fortdauer einer nach früherer Vor­
schrift bestehenden Weiterversiche­
run g, SeI b s t ver s ich e run g 0 der Z usa t z-

ver sicher u n g de rUn te r n e hm e r. 

§ 515. (1) Es gelten die nach den bisherigen 
Bestimmungen 

1. in der Krankenversicherung Weiterversicher­
ten als Weiterversicherte im Sinne des § 16; 

2. in der Rentenversicherung Weiterversicher­
ten suwie nach den bisherigen Bestimmungen auf 
Grund der Selbstversicherung in einer Renten­
versicherung Versicherten als Weiterversicherte 
im Sinne des § 17; 
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3. in der Krankenversicherung auf Grund der 
Versicherungs berechtigung Versicherten als Selbst­
versicherte in sinngemäßer Anwendung der für 
die Selbstversicherung in der Krankenversiche­
rung nach § 18 geltenden Vorschriften; 

4. in der Unfallversicherung freiwillig Ver­
sicherten als in der Unfallversicherung Selbst­
versicherte im Sinne des § 19. 

(2) Selbständig Erwerbstätige, deren Ehegatten 
und Kinder, die sich nach bisher geltender 
satzungsmäßiger Bestimmung eines Unfallver­
sicherungsträgers über die für sie in der Pflicht.;. 
versicherung -in Betracht kommende Beitrags­
grundlage hinaus höherversichert haben (Zusatz­
versicherung der Unternehmer), bleiben auf 
dieser Grundlage auch weiterhin höherversichert. 
Diese Zusatzyersicherung kann schriftlich im 
vorhinein zum 1. Jänner oder 1. Juli eines jeden 
Kalenderjahres gekündigt oder hinsichtlich der 
Höhe des Jahresarbeitsverdienstes geändert 
werden. 

Ver 1 ä n ger t e F r ist für die W e i t e r v e r­
sicherung in der Pensionsversiche­

run gin der übe r g a n g s z e i t. 

§ 516. Die Weiterversicherung in der Pensions­
versicherung ist bis 31. Dezember 1957 für Per­
sonen zulässig, die am 31. Dezember 1955 nach 
bisheriger Vorschrift das Recht zur Weiterver­
sicherung in einer oder ~ehreren Rentenversiche­
rungen hatten. 

Umbenennung bisheriger 
Versicherun gsträger. 

§ 517. Die bisherige Allgemeine Invalidenver­
sicherungsanstalt besteht als Pensionsversiche­
rungsanstalt der Arbeiter, die bisherige Ange­
stelltenversicherungsanstalt als Pensionsversiche­
rungsanstalt der Angestellten und die bisherige 
Bergarbeiterversicherungsanstalt als Versich.e­
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues weiter. 

Aufhebung der Eigenunfallversiche­
rung der Gemeinde Wien. 

§ 518. (1) Die nach diesem Bundesgesetz zur 
Durchführung der Unfallversicherung bestimmten 
Versicherungsträger übernehmen unter Bedacht­
nahme auf ihre sachliche Zuständigkeit ab 1. Jän­
ner 1956 die Entschädigung aus Arbeitsunfällen 
(Berufskrankheiten), die bis zu diesem Zeitpunkt 
die Gemeinde Wien als Träger der Eigenunfall­
versicherung zu gewähren hatte. 

(2) Die Gemeinde Wien als bisheriger Träger 
der Eigenunfallversicherung hat für den über­
gang der Versicherungslast ·auf die Träger der 
Unfallversicherung gemäß Abs. 1 bis zum 
30. Juni 1956 einen überweisungsbetiag zu 
leisten, der im gleichen Verhältnis zur über­
gebenen Rentenlast steht wie die beim über­
nehmenden Versicherungsträger am 31. Dezem-
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ber 1955 vorhandene Rücklage' zur Rentenlast 
des Versicherungsträgers an diesem Tage. 

I 

Bisherige Zuständigkeit in der 
Kr an ke n ver s ich er u n g der Re n t n e r. 

§ 519. In der Krankenversicherung der Bezieher 
einer Rente tritt eine 1\nderung in der sachlichen 
Zuständigkeit des bisherigen Trägers der Kran­
kenversicherung nicht ein, wenn die Rente erst­
mals vor dem 1. Jänner 1956 festgestellt worden 
ist. Wäre bei Anwendung der Bestimmungen des 
§ 26 über die sachliche Zuständigkeit. die Zu­
ständigkeit eines anderen Trägers der Kranken­
versicherung gegeben, so ist die 1\nderung auf 
Antrag des Beziehers der Rente mit Wirksam~ 
keit von dem auf die Antragstellung folgenden 
Monatsersten durchzuführen. 

Meldungen der bisherigen 
Lei s tun g sem p f ä n ger. 

§ 520. Die Bestimmungen der §§ 40 und 43 
über die Meldungen und die Auskunftspflicht der 
Leis~ungsempfänger sind auch auf Empfänger von 
;Leistungen anzuwenden, die nach bisheriger V or­
schrift festgestellt worden sind oder werden. 

Beitragsgrundlage bei bisheriger 
f r e i will i ger Ren t e n ver s ich e run g. 

§ 521. Für Personen, die nach den bisherigen 
Bestimmungen in einer Rentenversicherung 
selbst- oder weiterversichert waren und gemäH 
§ 515 Abs. 1 Z. 2 als Weiterversicherte gelten, ist 
die Beitragsgrundlage - unbeschadet des § 76 
Abs. 2 - der Betrag, der der Höhe des im letz­
ten Beitragszeitraum vor dem 1. Jänner 1956 
entrichteten Beitrages unter Berücksichtigung der 
Beitragssätze nach § 77 entspricht. 

2. UNTERABSCHNITT. 

übergangsbestimmungen zum Abschnitt VI des Ersten 
Teiles, zum Zweiten bis Vierten und Neunten Teil 

(Leistungen). . 

A n wen dun g des Lei s tun g s r e c h t e s. 

§ 522. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesge­
setzes über die Leistungen gelten, soweit in den 
Abs. 2 bis 5 nichts anderes bestimmt ist, nur 

a) für Leistungen aus der Kranken- und Un­
fallversicherung, wenn der Versicherungsfall 
nach dem 31. Dezember 1955 eingetreten 
ist, 

b) für Leistungen. aus der Pensionsversiche­
rung, wenn der Stichtag (§ 223 Abs. 2) nach 
dem 31. Dezember 1955 liegt. 

Wann der Versicherungsfall als . eingetreten an­
zusehen ist, ist nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes zu beurteilen. 

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
über die Leistungen aus der Pensionsversicherung 
gelten nicht für Renten aus dem Versicherungs-
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fall des Todes, wenn der Stichtag(§ 223 Abs. 2) 
zwar nach dem 31. Dezember 1955 liegt, aber 
im Zeitpunkt des Todes ein Anspruch auf eine 
Rente aus dem Versicherungsfall der geminder­
ten Arbeitsfähigkeit oder des Alters mit Aus­
nahme des Knappschaftssoldes aus der Zeit vor 
dem 1. Jänner 1956 be,stand oder ein solcher 
Anspruch auf Grund eines vor dem 1. Jänner 
1956 eingeleiteten Verfahrens nachträglich für 
die Zeit bis zum Tode anerkannt wurde. 

(3) Folgende Bestimmungen dieses Bundesge­
setzes gelten ab 1. Jänner 1956 entsprechend 

, auch für Leistungen, auf die im übrigen nach den 
Abs. 1 und 2 noch die bisherigen Vorschriften 
anzuwenden sind: 

1. a) im Bereich der Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes über das Ruhen 
von Leistungen mit Ausnahme der §§ 90 
bis 96, 

b) im Bereich der in Betracht kommenden 
Versicherung die §§ 97 bis 101, 102 
Abs. 5, 103 bis 108, 110 Abs. 1 Z. 2 lit. a 
und Abs. 2, 112 Abs. 2; 

2. im Bereich der Krankenversicherung die Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes über die Sach-
leistungen, ferner die §§ 126 bis 131; . 

3. im Bereich der Unfallversicherung die Be­
stimmungen der §§ 180, 183, 184, 189 bis 191, 
193 bis 202, 206, 207 Abs. 4, 211,' 215 Abs. 4 
und 5, 218 Abs. 1 zweiter Halbsatz; 

4. im Bereich der Pensionsversicherung die 
Bestimmungen der §§ 86 Abs. 3, 252 Abs. 2, 
ferner der §§ 255, 260 zweiter Satz, 262 dritter 
Satz, 263, 265, 267 sowie die diesen Bestim­
mungen entsprechenden 13estimmungen im Ab­
schnitt III und Abschnitt IV des Vierten Teiles, 
außerdem die §§ 292 bis 307. 

(4) Bei der Anwendung der im Abs. 3 bezeich­
neten Bestimmungen greifen folgende Besonder­
heiten Platz: 

1. bei der Anwendung der Bestimmungen der 
§§ 207 Abs. 4, 218 Abs. 1 zweiter Halbsatz, 
ferner der §§ 252 Abs. 2, 260 zweiter und 262 
dritter Satz, sowie der entsprechenden Bestim­
mungen im Abschnitt III und Abschnitt IV des 
Vierten Teiles werden Kinderzuschüsse und Wai­
senrenten nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
nur gewährt, wenn das Kind das 18. Lebensjahr 
nach dem 31. Dezember 1952 vollendet hat oder 
wenn die Waisenrente oder der Kinderzuschuß 
schon am 1. Jänner 1939 liefen und aus dem im 
§ 252 Abs. 2 Z. 2 bezeichneten Grund am 1. Jän­
ner 1956 noch gebühren; 

i. die Bestimmungen der §§ 215 Abs. 4 und 5 
und 265 sind nur anzuwenden, wenn die Wieder­
verheiratung nach dem 31. Dezember 1955 er­
folgt; 

3. die Bestimmungen der §§ 292 bis 299 sind. 
mit folgender Maßgabe anzuwenden: 

a) Für am 1. Jänner 1956 laufende Renten 
ist die Ausgleichszulage erstmalig von Amts 
wegen festzustellen. 

b) Im § 295 sind die§§ 90 bis 96 durch die 
nach Abs. 5 an deren Stelle tretenden bis­
herigen Vorschriften mit den dort vorge­
sehenen Abänderungen zu ersetzen. 

c) Im § 299 Abs. 3 ist der § 93 durch die 
Bestimmungen des § 6 Abs. 2 lit. bund 
Abs. 4 des Rentenbemessungsgesetzes, 
BGBL Nr. 151/1954, zu ersetzen. 

(5) Für die im Abs. 3 Eingang bezeichneten 
Leistungen gelten an Stelle der nach Z. 1 lit. ades 
bezeichneten Absatzes nicht anzuwendenden 
Ruhensbestimmungen dieses Bundesgesetzes die 
bisherigen Vorschriften über das Zusammen­
treffen dieser Leistungen mit anderen Bezügen 
oder mit Erwerbseinkommen mit folgender Maß­
gabe: 

1. In den Fällen des § 6 Abs. 1 des Rentenbe­
messungsgesetzes, BGBL Nr. 151/1954, ruht der 
Betrag, um den das Entgelt aus dem Dienst- oder 
Lehrverhältnis, beim Hausbesorger das Reini­
gungsgeld den Betrag von 500 S monatlich über­
steigt, jedoch nicht mehr als der Betrag, um den 
die Summe aus Rente und Entgelt 1300 S über­
steigt und auch nicht mehr als 239 S monatlich bei 
einer Versichertenrente und 147 S monatlich bei 
einer Hinterbliebenenrente; 

2. der § 6 Abs. 2 lit. a des gleichen Bundesge­
setzes ist nicht mehr anzuwenden. 

(6) In der Unfallversicherung ist, wenn der Ver­
sicherungsfall vor dem 1. Jänner 1956 einge­
treten ist, .. die Waisenrente für ein doppelt ver.­
waistes Kind im einundeinhalbfachen Betrag 
der nach bisheriger Vorschrift gebührenden Wai­
senrente zu bemessen. Die erhöhte Waisenrente 
ist nur auf Antrag zu gewähren, und zwar 
ab 1. Jänner 1956, wenn die Voraus­
setzung für die erhöhte Rente vor dem 1. Jän­
ner 1956 eingetreten ist und der Antrag bis 
30. Juni 1956 gestellt wird, sonst' mit dem Ersten 
des Kalendermonates, der auf die Erfüllung dieser 
Voraussetzung folgt. 

(7) , Landwirtschaftskrankenkassen, deren 
Satzung nach dem Stande vom 31. Dezember 
1955 die Gewährung eines Teilkrankengeldes für 
Versicherte vorsieht, die während einer mit Ar­
beitsunfähigkeit verbundenen Krankheit An­
spruch auf Fortbezug eines Teilentgeltes haben, 
können durch die Satzung bestimmen, daß ein 
Anspruch auf Teilkrank~ngeld besteht, solange 
der Versicherte auf Grund gesetzlicher oder ver­
traglicher Bestimmungen Anspruch auf Fortbezug 
von mindestens 50, aber weniger als 70 v. H. des 
vollen Entgeltes hat. Das Teilkrankengeld darf 
nicht mehr als die Hälfte des in Betracht kom­
menden Krankengeldes (§ 141) betragen. 
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(8) Die Versicherungsanstalt des österreichi­
schen Bergbaues kann unter Bedachtnahme auf 
die Vorschriften des § 121 Abs. 3 durch die 
Satzung bestimmen, daß Mehrleistungen, die 
schon bisher in der Satzung vorgesehen waren, 
weiterhin beibehalten werden. Der dadurch ent­
stehende Mehraufwand bleibt bei der Ermittlung 
des Zuschusses gemäß § 80 Abs. 1 außer Ansatz. 

B e r ü c k s ich t i gun g von. Bei t rag s­
monaten nach diesem Bundesgesetz in 
Lei s tun gen aus der P e n s ion s ver s ich e­
run g n ach den bis her i gen Vor s c h r i f t' e n . 

§ 523. (1) Ein Anspruch auf eine laufende 
Leistung aus eigener Pensionsversicherung kann 
auf Grund ·der Bestimmungen dieses Bundesge­
setzes nicht erworben werden, wenn am 31. De~ 
zember 1955 ein Anspruch auf Invalidenrente, 
Ruhegeld oder Knappschaftsvollrente läuft oder 
nachträglich für diesen Zeitpunkt zuerkannt 
wurde und nicht nachher der Rentenanspruch 
infolge einer Änderung in dem für den Renten­
anspruch maßgebenden Tatbestand weggefallen 
ist. 

(2) Für Beitragsmonate, die ",ährend des Be­
standes eines auf Grund der bisherigen Vor­
schriften zuerkannten Anspruches auf Invaliden­
rente, Ruhegeld oder Knappschaftsvollrente nach 
dem 31. Dez·ember 1955 erworben werden, ge­
bührt auf Antrag nach Erwerbung von je zwölf 
Beitragsmonaten ein zusätzlicher Steigerungsbe­
trag Zur Rente in der Höhe von 1·2 v. H. des 
Entgeltes einschließlich von Sonderzahlungen, 
insoweit für diese Sonderbeiträge entrichtet 
wurden. Den zusätzlichen Steigerungsbetrag hat 
der Träger der Rente zu gewähren. Für den An­
fall des zusätzlichen Steigerungs betrages gilt § 97 
Abs. 1 erster Satz erster Halbsatz. 

125 

vor dem 1. Jänner 1956 zu berücksichtigenden 
Zeiträume anzuwenden. 

Entschädigung nach 
mehreren Versicherungsfällen ln der 

U n f a 11 ver s ich e run g. 

§ 526. Die Bestimmungen des § 210 über die 
Entschädigung nach mehreren Versicherungs­
fällen sind auch anzuwenden, wenn von den ge­
meinsam zu entschädigenden Versicherungsfällen 
einer oder mehrere vor dem 1. Jänner 1956 ein­
getreten sind und der letzte Versicherungsfall 

. nach dem 31. Dezember 1955 eintritt. 

Lei s tun gen bei B e ruf s k r a n k h e i [ e n. 

. § 527. Leidet ein Versicherter beim Inkrafttre­
ten dieses Bundesgesetzes an einer Krankheit, die 
erst auf Grund dieses B~ndesgesetzes (Anlage 1) 
als Berufskrankheit anerkannt worden ist, so wer­
den ihm die Leistungen der Unfallversicherung 
gewährt, wenn der Versicherungsfall nach dem 
31. Dezember 1952 eingetreten ist und der An­
trag innerhalb von sechs Monaten nach Kund­
machung dieses Bundesgesetzes gestellt wird. 
Rechtskräftige Entscheidungen stehen nicht ent­
gegen. Die Leistungen werden frühestens vom 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes an gewährt. 

H ö c h s t b e t rag der B e m e s s u n g s g run d-
1 a g e aus der P e n s ion s ver s ich e run g. 

§ 528. Ist eine Bemessungsgrundlage nach § 238 
oder 239 für einen vor dem Jahre 1960 gelege­
nen Bemessungszeitpunkt festzustellen, so tritt 
bei Anwendung des § 238 Abs. 4 an Stelle des 
Betrages von 2400 S 
wenn der Bemessungs­

zeitpunkt liegt 

1m Jahre 1956 

der Betrag 
von 

(3) Die zusätzlichen Steigerungsbeträge nach 
Abs. 2 und nach § 54 a Abs. 3 des Sozialversiche- " 
rungs-Uberleitungsgesetzes 1953 in der am'" 
31. Dezember 1955 in Geltung gestandenen Fas- " 
sung sind bei der Bemessung von nach § 522 
Abs. 2 festzustellenden Hinterbliebenenrenten zu 
berücksich tig en. 

" 
" 
" 

1957 

1958 

1959 

2000 S 
2100 S 
2200 S 
2300 S. 

Pensionsversicherungsfreies 
Die n s [ ver h ä 1 t n i s. 

Aus s chi u ß der A n wen dun g des § 362 
Ab s. 2. 

§ 524. § 362 Abs. 2 ist nicht anzuwenden, wenn 
der 'Antrag auf Zuerkennung einer Invaliditäts­
oder Knappschaftsvollren te mangels V orliegens 
der Invalidität im Jahre 1955 durch rechts­
kräftige Entscheidung abgelehnt worden ist. 

Bemessungsgrundlage für Leistungen 
aus der Unfallversicherung. 

§ 525. Sind in der Unfallversicherung zur 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage Zeiten vor 
dem 1. Jänner 1956 heranzuziehen, so sind in 
diesen Fällen die Bestimmungen der §§ 178 bis 
182 über die Bemessungsgrundlage auch auf die 

§ 529. (1) Wurde ein Dienstnehmer vor dem 
1. April 1952 in ein im § 308 Abs. 1 bezeichnetes 
Dienstverhältnis übernommen, so verbleibt es 
für die Zeit vom 1. April 1952 bis 31. Dezember 
1955 bei der Anwendung der §§ 2, 6 und 7 des 
Bundesgesetzes vom 8. Juli 1948, BGBl. Nr. 177; 
Diese Bestimmungen gelten für diese Fälle auch 
nach dem 31. Dezember 1955 mit folgender 
Maßgabe: 

1. Der nach § 6 des al!geführten Bundesgesetzes 
der den Ruhe(Versorgungs)genuß anweisenden 
Dienststelle zustehende Rentenanspruch gebührt 
gleichviel, ob er in der Zeit bis 31. Dezember 
1955 oder nach diesem Zeitpunkt angefallen ist, 
in der Höhe, in der' er am 31. Dezember 1955 
gebührt hat oder gebührt hätte; ein Ruhen dieses 
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Rentenanspruches nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes hat zu unterbleiben. 

2. Sind zur Feststellung des Gesamtanspruches, 
der nach § 7 des angeführten Bundesgesetzes auf 
Grund der allgemeinen Sozialversicherungsvor­
schriften zu ermitteln ist, gemäß § 522 Abs. 1 
und 2 bereits die Bestimmungen des vorliegenden 
Bundesgesetzes anzuwenden, so gilt die Zeit des 
Dienstverhältnisses nach § 308 Abs. 1 als Zeit im 
Sinne des § 233 Abs. 3. Der Grundbetrag und der 
auf die Zeit bis zum 31. Dezember 1955 entfal­
lende Steigerungsbetrag -dieses Leistungsanspru­
ches dürfen den Grundbetrag einschließlich einer 
Zusatzrente und den Steigerungsbetrag, die sich 
bei Bemessung dieser Leistung zum 31. Dezem­
ber 1955 nach den damals in Geltung gestandenen 
Vorschriften ergeben hätten, nicht unterschreiten. 
Die Ruhensbestimmungen des vorliegenden Bun­
desgesetzes sind erst auf den nach § 7 des ange­
führten Bundesgesetzes aus dem Gesamtanspruch 
abgeleiteten Leistungsanspruch des Versicherten 
und seiner Hinterbliebenen anzuwenden. 

(2) Abs. 1 gilt auch für die Angestellten des 
Dorotheums, die nach dem 9. April 1945 und 
vor dem 1. April 1952 in ein Dienstverhältnis der 
im § 5 Abs. 1 Z. 4 beZl'~ichneten Art aufgenom­
men worden sind. 

(3) Abs. 1 gilt ferner auch, wenn der Dienst­
nehmer nach dem 31. März 1952 in ein im § 308 
Abs. 1 bezeichnetes Dienstverhältnis übernommen 
wurde-und vor der Kundmachung dieses Bundes­
gesetzes eine Leistung aus der Pensionsversiche­
rung angefallen ist. 

z u s am m e n t r e f f e n t: 1 n es Ruh e ( V e r­
sorgungs)genußanspruches aus einem 
p e n s ion s ver s ich e run g s f r eie n Die n s t· 
verhältnis mit einem Rentenanspruch 

aus der P e n s ion s ver s ich e run g. 

§ 530. Ist die Aufnahme in ein pensions­
versicherungsfreies Dienstverhältnis vor dem-
1. Jänner 1956 unter der Bedingung erfolgt, 
daß der aus der Pensionsversicherung erwadl­
sende Rentenan~pruch auf den Ruhe(Ver­
sorgungs)genußanspruch angerechnet wird, so 
ist auf den Rentenanspruch, wenn er unter An­
wendung des bisherigen Rechtes festgestellt ist, 
§ 6 Abs. 2 lit. bund Abs. 4 des Renten­
bemessungsgesetzes, BGBl. Nr. 151/1954, sonst 
§ 93 des vorliegenden Bundesgesetzes beim 
Zusammentreffen mit dem Ruhe(Versorgungs)­
genußanspruch nicht anzuwenden. 

Nachversicherung und Leistung von 
überweisungsbeträgen für pensions­

ver s i c'h e run g s fr eie Die n s t ver h ä 1 t-
n iss e bei r e ich s d e u t s c h enD i e n s t-

s tell e n. 

§ 531. (1) Die Durchführung einer Nachver­
sicherung nach den bisher in Geltung gestan­
denen Vorschriften und, wenn das Ausscheiden 
aus- dem im § 308 Abs. 1 bezeichneten Dienst-

verhältnis nach dem 31. März 1952 erfolgt, 
die LeiStung eines überweisungsbetrages nach 
§ 311 ist, soweit für die Zeit der Besetzung des 
Gebietes der Republik Osterreich in der Zeit 
vom 13. März 1938 bis 30. April 1945 reichs­
deutsche Dienststellen (§1 des Behörden-ÜG., 
StGBL Nr. 94/1945) als Dienstgeber in Betracht 
kommen, zwischenstaatlicher Regelung vorbe­
halten. 

(2) Tritt jedoch bei einer Person, für die eine 
Nachversicherung oder die Leistung eines über­
weisungsbetrages nach Abs. 1 vorbehalten ist; 
vor Inkrafttreten der zwischenstaatlichen Rege­
lung der Versicherungsfall ein und wird -der 
Antrag auf die Leistung aus diesem Versiche­
rungsfall gestellt, so entrichtet der Bund vor­
schußweise auf Rechnung des Zahlungspflich­
tigen die Beiträge oder den überweisungsbetrag 
für die bei der reichsdeutschen Dienststelle ver­
brachten Dienstzeiten. Die Zahlung hat binnen 
vier Wochen nach Einlangen der Anzeige des 
Versicherungsträgers über die Antragstellung 
auf die Leistung und über die Höhe der zu ent­
richteten Beiträge (des zu leistenden über­
weisungsbetrages) zu erfolgen. 

(3) Bei der Nachentrichtung der Beiträge ist, 
wenn aus Anlaß des Eintrittes in das Dienst­
verhältnis, für das die Beiträge nachzuent­
richten sind, an den Dienstgeber ein über­
weisungsbetrag gezahlt wurde, dieser über­
weisungsbetrag samt Zinsen, die nach dem je­
weils geltenden Wechselfuß vom seinerzeitigen 
Zeitpunhe der Leistung des überweisungs­
betrages an zu berechnen sind, an den zustän­
digen Versicherungsträger zu erstatten. Die der 
Berechnung des überweisungsbetrages zugrunde 
gelegten Beitrags- und Ersatzzeiten sind für den 
Anfall und das Ausmaß der Leistungen aus der 
Pensionsversicherung so zu berücksichtigen, wie 
wenn seinerzeit der überweisungsbetrag nicht 
geleistet worden wäre. 

(4) Die nach Abs. 2 nachzuentridltenden Bei­
träge gelten für den Anfall und das Ausmaß 
von Leistungen aus der Pensionsversicherung 
jedenfalls als wirksam entrichtet. 

Anrechenbarkeit von Versicherungs­
zeit e n i n der P e n s ion s ver sie her u n g. 

§ 532. (1) In der Pensionsversicherung der 
Arbeiter ist für Männer der Geburtsjahrgänge 
1890 und früher und für Frauen der Geburts­
jahrgänge 1895 und früher abweichend von den 
Bestimmungen des § 233 Abs. 1 unter dem 
Anrechnungszeitraum der längste, unmittelbar 
vor dem Stichtage (§ 223 Abs. 2), jedoch nach 
dem 31. Dezember 1938 gelegene Zeitraum zu 
verstehen, der noch zu einem Drittel durch _ Ver­
sicherungszeiten gedeckt ist. 

(2) In der Pensionsversicherung der Ange­
stellten _ und der knappschaftlichen l?ensions-

Zu 613 der Beilagen VII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)126 von 144

www.parlament.gv.at



versicherung sind Versicherungszeiten, auch 
wenn die Voraussetzungen für deren Anrechen­
barkeit nach § 233 nicht gegeben sind, unter 
der Bedingung anrechenbar, daß am Stichtage 
der Zeitraum" seit dem Beginn der ersten Ver­
sicherungszeit mindestens zu drei Vierteln mit 
Versicherungszeiten ausgefüllt" ist. § 233 Abs. 3 
ist entsprechend anzuwenden. . 

127 

4. UNTERABSCHNITT. 

übergangsbestimmungen zum Siebenten Teil (Ver­
fahren) und zum Achten Teil (Aufbau der 

Verwaltung). 

Anwendung der Verfahrens­
b e s tim m u n gen. 

§ 535. (1) Die' Bestimmungen dieses Bundes.: 
gesetzes über das Verfahren sind auch auf Ver­
fahren anzuwenden, die am 1. Jänner 1956 an­
hängig sind. Ist in einem so anhängigen Verfah­
ren ein anderer Versicherungsträger oder eine an­
dere Behörde zur weiteren Durchführung des 
Verfahrens zuständig, so ist die Sache an diesen 
(diese) abzugeben. 

(3) Waren in der österreichischen Angestellten­
(Pensions)versicherung am 31. Dezember 1938 
mindestens 180 Beitragsmonate erworben, so 
sind die bis dahin in dieser Versicherung erwor­
benen Beitragsmonate, auch wenn die Voraus­
setzungen für deren Anrechenbarkeit weder 
nach § 233 noch nach Abs. 2 gegeben sind, an­
rechenbar, sofern diese Zeiten bei Berück- (2) Die im ~eitpunkt des Inkrafttretens dieses 
sichtigung der vor dem 1. Jänner 1939 gelegenen, Bundesgesetzes bei den Schiedsgerichten der 
nach § 233 Abs. 3 außer Betracht bleibenden Sozialversicherung anhängigen Verfahren sind 
Zeiten den Zeitraum zwischen dem Beginn der nach ~en Bestimmun~en des 3. ~nd 4. Unt.er­
ersten Versicherungszeit und der Vollendung a?schmttes des Abschmttes 11 des SIebenten TeII:s 
des 60., bei Frauen des 55. Lebensjahres dIeses Bundesgesetzes unter Bedachtnahme auf dIe 
mindestens zu drei Vierteln ausfüllen. Jolgenden Abweichungen fortzusetzen: 

Außerordentliche Nachentrichtung 
von Be i t r ä gen. 

§ 533. Für das Ausmaß und die Fälligkeit von 
Beiträgen, die auf Grund des § 31 Abs. 1 des 
1. Sozial versicherungs-Neuregelungsgesetzes in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 166/ 
1954, nach § 114 Abs. 4 des Sozialversicherungs­
überleitungsgesetzes 1953 in der Fassung der 
2. Novelle, BGBl. Nr. 97/1954, oder nach § 502 
Abs.4 nach dem 31. Dezember 1955 nachentrich­
tet werden, gelten die Bestimmungen des § 31 des 
1. Sozialversicherungs-Neuregelungsgesetzes .auch 
weiterhin. . 

3. UNTERABSCHNITT. 

übergangsbestimmungen zum Sechsten Teil. 

Regelung der Beziehungen der Träger 
der S 0 z i a I ver s ich e run gun d ihr e r V e r­

bände zu den im Sechsten Teil 
gen a n n t e n Ver t rag s par t n ern. 

§ 534. (1) Bis zum Inkrafttreten der auf 
Grund der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
abgeschlossenen Verträge mit den Ärzten und 
anderen Vertragspartnern zur Erbringung der 
Sachleistungen der Krankenversicherung sind für 
die Regelung dieser Beziehungen die im Zeit­
punkt der Kundmachung dieses Bundesgesetzes 
geltenden Verträge maßgebend, soweit diese Ver­
träge nicht den Bestimmungen des § 343 über die 
Auflösung des Vertragsverhältnisses wider­
sprechen. 

(2) Die Bestimmungen über die Entscheidung 
von Streitigkeiten aus Verträgen mit den Ver­
tragspartnern sind auch bei Streitigkeiten aus 
Verträgen, die vor dem 1. Jänner 1956 abge­
schlossen worden sind, entsprechend anzu­
wenden. 

a) die beim Schiedsgericht der Sozialversiche­
rung gegen einen Feststellungsbescheid des 
Versicherungsträgers . erhobene Berufung 
gilt vom Zeitpunkt ihrer Einbringung als 
Klage im Sinne des § 383 Abs. 2. Mit dem 
gleichen Zeitpunkt treten die Wirkungen 
des § 384 ein; 

b) die Bestimmung des ersten Satzes des § 383 
Abs. 2 ist nicht anzuwenden; 

c) ein vor einem Schiedsgericht der Sozial­
versicherung anhängiges Verfahren, in dem 
Ruhen des Verfahrens eingetreten ist, ist 
nur fortzusetzen, wenn eine der beiden 
Parteien innerhalb von drei Monaten nach' 
dem Wirksamkeitsbeginn dieses Bundes-' 
gesetzes einen Antrag auf Fortsetzung dieses 
Verfahrens stellt. 

(3) Sofern durch dieses Bundesgesetz Ansprüche 
auf Leistungen für Versicherungsfälle vor seinem 
Wirksamkeitsbeginn eiageräumt werden, steht 
die Rechtskraft bereits erlassener Bescheide der 
Anwendung dieser Bestimmungen nicht entgegen. 

(4) Die am 31. Dezember 1955 im Amte be­
findlichen Beisitzer der Schiedsgerichte scheiden 
mit 31. Dezember 1956 aus ihrem Amt aus. 

Amt s d aue r der Ver wal tun g,s k ö r per. 

§ 536. (1) Die Amtsdauer der am 31. Dezem­
ber 1955 im Amte befindlichen Verwaltungskör­
per endet am 31. Dezember 1958. § 425 zweiter 
und dritter Satz gelten entsprechend. 

(2) Die Bestimmungen des § 427 Abs. 2, wo­
nach die Mitglieder der Landesstellenausschüsse 
und die Versicherungsvertreter in den Renten­
ausschüssen gleichzeitig der Hauptversammlung 
anzugehören haben, treten mit 1. Jänner 1959 
'in Kraft. 
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. (3) Soweit nach den Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes bei einem Versicherungsträger (Ver­
band) eine Erhöhung der Zahl der Mitglieder 
der Verwaltungskörper eintritt, sind diese Ver­
waltungskörper in der Weise zu ergänzen, daß 
die erforderlichen Versicherungsvertreter von 
den örtlich und sachlich zuständigen äffentlich­
rechtlichen Interessenvertretungen der Dienst­
nehmer und der Dienstgeber aus der Mitte der 
Hauptversammlung neu bestellt werden. Die 
Amtsdauer endet auch für diese Versicherungs­
vertreter mit 31. Dezember 1958. 

(4) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3 
werden beim Hauptverband die am 31. Dezem-
ber 1955 . 

a) dem Vorstand angehörenden Versiche­
rungsvertreter Mitglieder der Hauptver­
sammlung, 

b) dem vom Vorstand gemäß § 31 Sozial­
versicherungs-überleitungsgesetz 1953 ein­
gesetzten Präsidialausschuß angehörenden 
Versicherungsvertreter Mitglieder des Vor-
standes. . 

Die n s t-, b e sol dun g s- und p e n s ion s-
r e c h t 1 ich e Ver h ä 1 t n iss e der B e die n­

s t e t end e r S 0 z i a 1 ver sie her u n: g s-
t r ä ger (Ver b ä n d e). 

§ 537. (1) Soweit am 1. Jänner 1956 eine Neu­
regelung der dienst-, besoldungs- und pensions­
rechtlichen Verhältnisse (§ 31 Abs. 3 Z. 3) für 
Bedienstete von Sozialversicherungsträgern (Ver­
bänden) noch nicht getroffen ist, sind die bis­
herigen tarif- und dienstordnungsmäßigen Be-

. stimmungen weiter anzuwenden. 

(2) Die Bestimmungen des Beamten-überlei­
tungsgesetzes, StGBl. Nr. 134/1945, sind nach 
Maßgabe der Bestimmungen des § 46 Abs. 1 Z. 2, 
3 und 5, Abs. 3 und Abs. 5 des Sozialversiche­
rungs-überleitungsgesetzes 1953, BGBL Nr. 99, 
auf Bedienstete vonSozialversicherungsträgern 
(Verbänden) weiterhin anzuwenden, die in den im 
§ 4 Abs. 1 des Beamten-überleitungsgesetzes ge­
nannten Zeiträumen aus einem der dort bezeich­
neten Gründe aus dem Dienstverhältnis ent­
lassen oder sonst aus dem Dienststand ausgeschie­
den worden sind, wenn ihr Dienstverhältnis am 
1. Jänner 1956 noch nicht einer dienstrechtli­
chen Neuregelung im Sinne des § 9 Abs. 3 lit. c 
des Sozialversicherungs-überleitungsgesetzes 1953 
unterzogen worden ist. Dies gilt auch für Be­
dienstete von Sozialversicherungsträgern (Verbän­
den), die in Kriegsgefangenschaft geraten sind und 
erst nach dem 31. Dezember 1955 heimkehren. 

(3) Die bis zum 31. Dezember 1955 vom 
Hauptverband erlassenen Richtlinien zur Rege­
lung der dienst-, besoldungs- und pensionsrecht­
lichen Verhältnisse der Sozialversicherungsträger 
(Verbände) ':lnd die auf Grund dieser Richtlinien 

abgeschlossenen Kollektivverträge sind an die Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes anzupassen. 

Ver m ö gen san 1 a g ~ n. 

§ 538. Aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1956 
stammende Vermögensanlagen, die nach den Be­
stimmungen· dieses Bundesgesetzes nicht oder nur 
mit Genehmigung zugelassen sind, nach bis­
heriger Vorschrift aber zulässig waren, sind dem 
Bundesministerium für soziale Verwaltung 
binnen acht Wochen nach Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes zu melden. Solange dieses im· 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Finanzen nichts anderes bestimmt, können diese 
Anlagen beibehalten werden. Verfügungen über 
derartige Anlagen sind jedenfalls nur mit Ge­
nehmigung des B"undesministeriums für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Finanzen zulässig. 

ABSCHNITT H. 

Schlußbestimmungen. 

R e c h t s u n wir k sam e Ver e i n­
bar u n gen. 

§ 539. Vereinbarungen, wonach die Anwen­
dl,mg der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
zum Nachteil der Versicherten (ihrer Angehö­
rigen) im voraus ausgeschlossen oder beschränkt 
wird, sind ohne rechtliche Wirkung. 

Z u sät z I ich e Auf gab end e r V e r­
s ich er u n g s t r ä ger (Ver b ä n d e) . 

§ 540. Soweit den Trägern der Sozialversiche­
rung (Verbänden) auf Grund anderer Bundes-. 
gesetze oder auf Grund von Vereinbarungen 
Aufgaben ubertragen sind. bleiben diese Auf­
g'aben, soweit in diesem Bundesgesetz nichts an­
deres ausdrücklich angeordnet wird, auch weiter­
hin bestehen. 

Einstellung von Leistungen und 
U n wir k sam e r k I ä run g des Na c h­
lasses von Verbindlichkeiten aus 
der Sozialversicherung auf Grund 

des Verbotsgesetzes '1947. 

§ 541. (1) Sind nach § 23 des Verbotsgesetzes 
1947, BGBL Nr. 25, Leistungen aus der Sozial­
versicherung ganz oder teilweise einzustellen 
oder der Nachlaß von Verbindlichkeiten aus der 
Sozialversicherung unwirksam zu erklären, so 
ha t der zuständige Versicherungsträger dies be­
scheidmäßig festzustellen. Das gleiche gilt, wenn 
bescheidmäßig festgestellte Anwartschaften im 
Sinne der angeführten Bestimmung ganz oder 
teilweise aufzuheben sind. Zu erstattende Be­
träge sind im Bescheid zjffernmäßig anzuführen. 
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(2) Rechtsmittel gegen Bescheide nach Abs. 1 
haben keine aufschiebende Wirkung. 

(3) Zur Hereinbringung der nach Abs. 1 zu 
erstattenden ,Beträge kann mangels anderwei­
tiger ausreichender Deckung auf rückständige 
Rentenbeträge und auf solche für die Zeit des 
vollständigen Unterhalts in einer Anstalt bis zu 
ihrer vollen Höhe, auf andere Rentenbeträge 
bis zu ihrer halben Höhe gegriffen werden. Kin­
derzuschüsse und Waisenrenten dürfen nicht 
herangezogen werden. 

übe r g a n g s b e s tim m u n g t;, n für b e­
g ü n s t i g t e Per s 0 n e n. 

§ 542. (1) Weibliche Versicherte, denen in der 
Rentenversicherung aus Anlaß der Verheiratung 
Beiträge erstattet worden sind und die aus einem 
der im § 500 Abs. 1 angeführten Gründe binnen 
sechs Monaten nach Stellung des Antrages auf 
Erstattung der Beiträge ausgewandert sind, 
können, wenn der Versicherungsfall noch nicht 
eingetreten ist, bis zum 31. Dezember 1956 durch 
zinsenlose Rückzahlung des sechsfachen Erstat­
tungsbetrages die durch die erstatteten Beiträge 
seinerzeit erworbenen Anwartschaften zurück­
erwerben. Teilzahlungen sind nach Maßgabe des 
§ 502 Abs. 2 zweiter und dritter Satz zu be­
willigen. 

(2) Anträge auf Begünstigung nach § 502 Abs. 4 
sind bis 30. Juni 1957 zulässig. 

Aufhebung bisheriger 
Vor s c h r i f t e n. 

§ 543. (1) Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses 
Bundesgesetzes treten, soweit nichts anderes be­
stimmt wird, für dessen Wirksamkeitsbereich alle 
bis dahin geltenden Bestimmungen, die diesem 
Bundesgesetz widersprechen, außer Kraft. 

(2) Insbesondere werden vom Wirksamkeits­
beginn dieses Bundesgesetzes an für dessen Wir­
kungsbereich unbeschadet der Bestimmungen des 
Abs. 6 alle am' Vortag noch in Geltung stehen­
den Vorschriften, die gemäß § 1 Abs. 1 des 
Sozialversid1erungs-überleitungsgesetzes 1953, 
BGEL Nr. 99, auf dem Gebiet der Sozialversiche­
rung als vorläufiges österreichisches Recht weiter 
in Geltung gela~sen worden sind, aufgehoben. 
Ferner werden vom Wirksamkeitsbeginn dieses 
Bundesgesetzes an für dessen Wirkungsbereich 
folgende Bestimmungen des neuen österreichi­
schen Rechtes samt allen Vorschriften, die zu 
ihrer Ergänzung, Knderung und Durchführung 
erlassen. worden sind -,- unbeschadet der Be­
stimmungen der Abs. 3 bis 5 - außer Kraft ge­
setzt, soweit sie nicht schon durch frühere ge­
setz!iche Vorschriften aufgehoben wurden: 

1. das Bundesgesetz vom 21. April 1948, BGBL 
Nr. 80, über die Herabsetzung der Altersgrenze 
für weibliche Versicherte und Witwen in der 
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gesetzlichen Rentenversicherung, in der Fassung 
des Bundesgesetzes vom 3. April 1952, BGBL 
Nr.88; 

2. das Bundesgesetz vom 8. Juli 1948, BGBl., 
Nr. 177, über die Regelung sozialversicherungs-' 
rechtlicher Verhältnisse aus Anlaß der Aufnahme 
in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis oder 
beim Ausscheiden aus einem solchen; 

" 3. § 10 des Hochsd1Ulassistentengesetzes 1948, 
BGBL Nr. 32/1949, mit Ausnahme des Abs. 2 
zweiter Satz und Abs. 4; 

4. § 57 Abs. 3 des Krztegesetzes vom 30. März 
1949, BGBL Ni'. 92; 

5. § 9 Abs. 2 des Krankenpflegegesetzes vom 
30. März 1949, BGBL Nr. 93; 

6. das Bundesgesetz vom 19. Mai 1949, BGBI. 
Nr. 112, über die Knderung einiger Vorschriften 
in der Invalidenversicherung, in der Fassung der 
Bundesgesetze vom 3: April 1952, BGBL Nr. 86 
und 88; 

7. das Zusatzrentengesetz vom 19. Mai 1949, 
BGBL Nr. 115; 

8. das knappschaftliche Zusatzrentengesetz vom 
14. Juli 1949,BGBL Nr. 175; 

9. das Bundesgesetz vom 14. Juli 1949, BGBL 
Nr. 194, womit die Bestimmungen über die Bei­
tragsklassen, Beiträge und Steigerungsbeträge in 
der Invalidenversicherung abgeändert werden; 

10. das Bundesgesetz vom 14. Juli 1949, BGBI. 
Nr. 196, betreffend einige Bestimmungen über 
die Sozialversicherung der dem öffentlichen Ver­
kehr dienenden Eisenbahnen, in der Fassung des 
Bundesgesetzes vom 14. März 1951, BGBL 
Nr.76; . 

11. das Sozialversicherungs-Anpassungsgesetz 
1951 vom 25. Juli 1951, BGBL Nr. 189; 

12. das 1. Sozialversicherungs-Neuregelungs­
gesetz vom 3. April 1952, BGBL Nr. 86, in der 
Fassung des Bundesgesetzes vom 30. Juni 1954, 
BGBL Nr. 166; 

13. das Sozialversicherungs-überleitungsgesetz 
1953, BGBL Nr. 99, in der Fassung des Bundes­
gesetzes vom 3. Dezember 1953, BGBL Nr. 13/ 
1954, der 2. Novelle vom 7. April 1954, BGBI. 
Nr. 97, und der 3. Novelle vom 30. Juni 1954, 
BGBL Nr. 165; 

14. § 11 Abs. 5 letzter Sat2; des Verwalter­
gesetzes 1952, BGBl., Nr. 100/1953; 

15. das Rentenbemessungsgesetz vom 6. Juli 
1954, BGBL Nr. 151; 

16. das Bundesgesetz vom 30. Juni 1955, BGBL 
Nr. 137, über die Erhöhung der Beiträge zur In­
validenversicherung und zur Angestelltenver­
sicherung und die Gewährung einer Sonderzah-
lung für das Jahr 1955. . 

(3) Satzungen, die auf Grund der bisher in 
Geltung gestandenen gesetzlichen Vorschriften 

9 
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zur Durchführung d~r Sozialversicherung des 
dem Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes 
unterliegenden Personenkreises erlassen worden 
sind, bleiben, soweit sie zu den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes nicht in Widerspruch 
stehen und auch in ihm für den gleichen 
Gegenstand satzungsmäßige Regelungen vorge­
sehen sind, unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 522 Abs. 7 und 8, bis zur vorgesehenen Neu­
regelung nach den Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes in Kraft. 

(4) Bisherige Vorschriften über die Abwicr­
lung der Geschäfte aufgelöster Versicherungs­
träger sind noch so weit anzuwenden, als im Zeit­
punkt des Wirksamkeitsbeginnes dieses Bundes­
gesetzes die Abwicrlung noch nicht abgeschlossen 
war. 

(5) Soweit auf Grund des § 5 des im Abs. 2 Z. 2 
bezogenen Bundesgesetzes die Durchführung der 
Unfallfürsorge nach einer dienstrechtlichen Rege­
lung einem Träger der Unfallversicherung über­
tragen worden ist, hat es hiebei solange zu ver­
bleiben, bis die übertragung <.furch eine Änderung 
der dienstrechtlichen Regelung widerrufen wird. 

(6) Durch die Bestimmungen di,eses Bundes­
gesetzeS bleiben insbesondere unberührt: 

1. die Bestimmungen des Geschlechtskrank­
heitengesetzes vom 22. August 1945, StGBl. 
Nr. 152, über die Leistungspflicht der Träger 
der Sozialversicherung; 

2. die Bestimmungen dJs Opferfürsorge­
gesetzes vom 4. Juli 1947, BGBl. Nr. 183, in 
der letztgeltendeq Fassung ütker die Leistungs­
pflicht der Träger der Sozial.J-ersicherung; 

3. die die SozialversicherGng betreffenden 
Bestimmungen des Kriegsopferversorgungs­
gesetzes vom 14. Juli 1949, BGBl. Nr. 197, in 
der letztgeltenden Fassung; , -

4. die Bestimmungen der Verordnung vom 
23. Feber 1950, BGBl. Nr. 79, betreffend die 
Regelung der Arzneipreise in Apotheken, in der 
Fassung der Verordnung vom 22. Feber 1954, 
BGBl. Nr. 48; 

5. die Bestimmup.gen des Bundesgesetzes vom 
21. September 1951, BGBl. Nr. 229, über Woh­
nungsbeihilfen; 

6. die B'estimmungen des Art. 11 Abs. 2 des 
Bundesgesetzes vom 9. Juli'1953, BGBl. Nr. 141, 
womit das Bundesgesetz über die Beschäftigung 
von Kindern und Jugendlichen abgeändert wird. 

(7) Bis zur Neuregelung der Behandlung der­
Beiträge im Ausgleichs- und Konkursverfahren in 
der Ausgleichs- und der Konkursordnung ist die 
Verordnung über die RangsteIlung der Beitrags­
rücrstände in der Sozialversicherung im Kon­
kursverfahren vom 7. Mai 1942, DRGBl. I S. 330, 
weiter anzuwenden. 

S 0 n der bei t r ä gei n der A r bei t s­
los e n ver s 1 c' her u n g. 

§ 544. Von den Sonderzahlungen gemäß § 49 
Abs. 2 sind Sonderbeiträge auch in der Arbeits­
losenversicherung zu entrichten. Der Sonderbei­
trag' wird mit dem gleichen Hundertsatz der für 
die Krankenversicherung geltenden Beitrags­
grundlage wie die sonstigen Arbeitslosenversiche­
rungsbeiträge festgesetzt. Für die Tragung, Ein­
ziehung und Abfuhr der Sonderbeiträge in der 
Arbeitslosenversicherung gelten die einschlägigen 
Vorschriften für die sonstigen Beiträge zur Ar­
beitslosenversi~erung. 

Wir k sam k e i t s beg i n n~ 

§ 545. (1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im 
§ 536 und im folgenden nichts and,eres bestimmt 
wird, am 1. Jänner 1956 in Kraft. ' 

(2) Es treten in Kraft 
a) rücrwirkend mit dem 1. April 1952 die 

Bestimmungen der §§ 308 bis 313 über die 
Aufnahme in ein pensionsversicherungs­
freies Dienstverhältnis und das Ausschei­
den aus einem solchen, wenn der Tag der 
Aufnahme oder des Ausscheidens nach dem 
31. März 1952 liegt und nicht vor der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes eine 
Leistung aus der Pensionsv-ersicherung an­
gefallen ist; 

b) mit dem Beginn der Beitragsperiode Jän­
ner 1956 die Bestimmungen der §§ 44 bis 
47, 49, 51 bis 59 über die Beiträge zur 
Pflichtversicherung auf Grund des Arbeits­
verdienstes (Erwerbseinkommens ); 

c) mit dem 1. Jänner 1959 die Bestimmung 
des § 431 Abs. 1 letzter Satz; 

d) mit dem Ablauf des Tages der Kund­
machung dieses Bundesgesetzes die §§ 148, 
149 Abs. 2, 189 Abs. 4 und 301 Abs. 4 
gegenüber den Ländern für die Ausfüh-
rungsgesetzgebung. ' 

(3) Die Bestimmungen der §§ 48 und 62 bis 64 
sind auch auf Beiträge anzuwenden, die vor dem 
Beginn der Beitragsperiode Jänner 1956 fällig 
gewordeu sind, aber in diesem Zeitpunkt noch als 
Rücrstände aushaften. 

(4) Die Bestimmungen des §' 69 über die Rücr­
forderung ungebührlich entrichteter Beiträge 
gelten entsprechend für noch nicht verjährte 
Rücrforderungen, die vor dem Beginn der Bei­
tragsperiode Jänner 1956 entstanden sind. ' 

(5) Die nach den bisherigen Bestimmungen fest­
gesetzten Werte der Sachbezüge bleiben' bis zur 
Neufestsetzung (§ 50) in Geltung. 

(6) Die Ausführungsgesetze der Länder zu "den 
grundsatzges,etzlichen Bestimmungen sind binnen 
sechs Monaten ab Kundmachung dieses Bundes­
gesetzes zu erlassen. 
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(7) Bei rückwirkender Anwendung der §§ 308 
bis 313 beginnt die Frist von 18 Monaten nach 
§ 308 Abs. 1 und die Frist von sechs Monaten 
nach § 312 mit dem Tage der Kundmachung die­
ses Bundesgesetzes zu laufen. 

(8) Durchführungsverordnungen zu diesem 
Bundesg,esetz können von dem der Kundmachung 
folgenden Tag an erlassen we;rden. Sie treten je­
doch frühestens mit den ihnen zugrunde liegen­
den Gesetzesbestimmungen in Kraft. 

für soziale Verwaltung, hinsichtlich der Bestim­
mungen des § 110, soweit sie eine Befreiung von 
den Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren 
vorsehen, das Bundesministerium für Justiz im 
Einvernehmen mit den Bundesministerien für 
soziale Verwaltung und für Finanzen, hinsichtlich 
aller übrigen Bestimmungen das Bundesministe­
rium für soziale Verwaltung im Einvernehmen 
mit den beteiligten Bundesministerien betraut .. 

Voll zug des B und e s g e set z e s. 

§ 546. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist, soweit darin nichts anderes ang,e­
ordnet ist, hinsichtlich der Bestimmungen der 
§§ 370 bis 407 das Bundesministerium für Justiz 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

(2) Mit der Vollziehung der §§ 148, 149 Abs. 2, 
189 Abs. 4 und 301 Abs. 4, die gemäß Art. 12 
A bs. 1 Z. 2 des Bundes-Verfassungs gesetzes in die 
Kompetenz der Länder fallen, ist die zuständige 
Landesregierung, mit der Wahrnehmung der 
Rechte des Bundes gemäß Art. 15 Abs. E! des Bun­
des-Verfassungsgesetzes das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung betraut. 

Liste der Berufskrankheiten (§ 177) 

Ud. 
Nr. Berufskrankheit 

1 Erkrankungen durch Blei) 
oder seine Verbindungen 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Erkrankungen durch Phos­
phor oder seine Verbin­
dungen 

Erkrankungen durch 
Quecksilber oder seme 
Verbindungen 

Erkrankungen durch Arsen 
oder seine Verbindungen 

Erkrankungen durch Man­
gan oder seine Verbin­
dungen 

Erkrankungen durch Kad­
mium oder seme Ver­
bindungen 

Erkrankungen durch Be­
ryllium oder seine Ver­
bindungen 

8. Erkrankungen durch 
Chrom oder seme Ver-

Mit Ausnahme 
von Hauterkran­
kungen. Diese gel­
tenals Berufs­
krankheiten nur 
insoweit, als sie 
Erscheinungen 
einer durch Auf-

~ nahme der schädi­
genden Stoffe in 
den Körper be­
dingten Allge­
meinerkrankung 
sind' oder gemäß 
Nr. 19 entschä­
digt werden müs­
sen. 

bindungen J 

Unternehmen 

Alle Unternehmen 

Anlage 1 
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Ud. 
Nr. 

9 

10 

11 

12 

13 

Berufskrankheit 

Erkrankungen durch Ben- ) 
zol oder seine Homolo-
gen 

Erkrankungen durch Ni­
tro- und Amidoverbin­
dungen des Benzols oder 
seiner Homologen und 
deren Abkömmlinge 

Mit Ausnahme 
von Hauterkran­
kungen. Diese gel­
ten als Berufs­
krankheiten nur 
insoweit, als SIe 
Erscheinungen 
einer durch Auf­

Erkrankungen durch Halo- i nahme der schädi-
gen-Kohlenwasserstoffe genden Stoffe in 

den Körper be-
Erkrankungen durch Sal- dingten Allge-

petersäureester 

Erkrankungen durch 
Schwefelkohlenstoff 

meinerkrankung 
sind oder gemäß 
Nr. 19 entschä­
digt werden müs-
sen. 

14 Erkrankungen durch 
Schwefelwasserstoff 

15 Erkrankungen durch Kohlenoxyd 

16 Erkrankungen durch Röntgenstrahlen und ra­
dioaktive Stoffe 

17 Hautkrebs oder zur Krebsbildung neigende 
Hautveränderungen durch Ruß, Paraffin, 
Teer, Anthrazen, Pech und ähnliche Stoffe 

18 Krebs oder andere Neubildungen sowie Schleim­
hautveränderungen der Harnwege durch aro­
matische Amine 

19 Schwere oder wiederholt rückfällige berufliche 
Hauterkrankungen, die zum Wechsel des Be­
rufes oder zur Aufgabe jeder Erwerbsarbeit 
zwingen 

20 Erkrankungen durch Erschütterung bei der Ar­
beit mit Preßluftwerkzeugen und gleichartig 
wirkenden Werkzeugen und Maschinen sowie 
durch Arbeit an Anklopfmaschinen 

21 Erkrankungen durch Arbeit in Druckluft 

22 Drucklähmungen der Nerven 

23 Chronische Erkrankungen der Schleirpbeutel 
der Knie- oder Ellbogengelenke durch ständi­
gen Druck oder ständige Erschütterung 

24 Abrißbrüche der Wirbeldornfortsätze 

25 Meniskusschäden bei Bergleuten nach minde~ 
stens dreijähriger regelmäßiger Tätigkeit 
unter Tag und bei anderen Personen nach 
mindestens dreijähriger regelmäßiger die 
Kniegelenke in gleicher Weise in Anspruch 
nehmender Tätigkeit 

Unternehmen 

Alle Unternehmen 

Alle Unternehmen 

Unternehmen des Bergbaues, Stol­
len- oder Tunnelbau 
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Ud. \ Berufskrankheit Nr. 

26 a) Staublungenerkrankungen (Silikose oder Sili-
katose) mit objektiv feststellbarer Leistungs­
minderung von Atmung oder Kreislauf 

b) Staublungenerkrankung in Verbindung mit 
aktiv-fortschreitender Lungentuberkulose (Si­
liko-Tuberkulose) 

27 a) Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) mit 
objektiv feststellbarer Leistungsminderung von 
Atmung oder Kreislauf 

b) Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) in 
Verbindung mit Lungenkrebs 

28 Erkrankungen der tieferen Luftwege und der 
Lunge durch Aluminium oder seine Verbin­
dungen 

29 Erkrankungen der tieferen Luf~wege und der 
Lunge durch Thomasschlackenmehl 

30 Beruflich verursachtes Asthma bronchiale 
31 Erkrankungen der Knochen, Gelenke und Bän­

der durch Fluorverbindungen (Fluorose) 
32 Erkrankungen der Zähne durch Mineralsäuren 
33 Durch Lärm verursachte Taubheit oder an 

Taubheit grenzende Schwerhörigkeit 

34 Hornhau tschädigungen des Auges durCh. Benzo­
chinon 

35 Grauer Star 

36 Wurmkrankheit der Bergleute, verursacht durch 
Ankylostoma duodenale oder Strongyloides 
stercoralis 

37 Tropenkrankheiten, Fleckfieber 
38 Infektionskrankheiten 

39 Von Tieren auf Menschen übertragene Krank­
heiten 

133 

Unternehmen 

i Alle Unternehmen 

Thomasschlackenmühlen, Düngemit­
telmischereien und Betriebe, die 
Thomasschlackenmehl lagern, be­
fördern oder verwenden 

Bäckerei- oder Mühlenbetriebe 

Alle Unternehmen 

Alle Unternehmen 
Metallbearbeitung und -verarbei­

tung, Webereien, Spinnereien, 
Zementmühlen, Schotterwerke, 
Arbeit an Prüfständen 

Chemische Industrie 

Herstell ung, Bearbeitung und Ver­
arbeitung von Glas, Eisenhütten, 
Metallschmelzereien 

Unternehmen des Bergbaues, Stol­
len- oder Tunnelbau 

Alle Unternehmen 
Krankenhäuser, Heil- und Pflegean­

stalten, Entbindungsheime und 
sonstige Anstalten, die Perso~, 
zur Kur und Pflege aufnehme~ 
ferner Einrichtungen und Be­
schäftigungen in der öffentlichen 
und privaten Fürsorge und im 
Gesundheitsdienst sowie Labora­
torien für wissenschaftliche und 
medizinische Untersuchungen und 
Versuche 

Tierhaltung und Tierpflege sowie 
Tätigkeiten, die durch Umgang 
oder Berührung mit Tieren, mit 
tierischen Teilen, Erzeug'nissen 
und AbgäIfgen zur Erkrankung 
Anlaß geben 
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Anlage 2 

Beitragsgrul}dlage im Sinne des § 243 Abs. 1 Z. 2 lit. b 
Im Bereiche der Pensionsversicherung der Arbeiter beträgt die Beitragsgrundlage 

- für die Kalenderwoche 

wenn in den Unterlage~ die Beitragsklasse •..... vorgemerkt ist 

Für die Zeit I I II I III I IV I V I VI I VII I VIII 1 IX 1 X I XI I XII 1 XIII I XIV 

Schilling 

bis Dezember 1946 19 56 93 131 .168 206 243 280 318 - - - - -

ab Oktober 1950 11 34 . 57 80 102 125 148 171 193 216 239 261 284 

Im Bereiche der Pensionsversicherung der Angestellten beträgt die Beitragsgrundlage 
für den Kalendermonat 

wenn in den Unterlagen die Gehaltsklasse . . . . .. vorgemerkt ist 

. Für die Zeit A .1 B I c 1 D I E I F I G 

Schilling 

306 

bis Dezember 1946 120 . 240 480 71.0 960 1.200 1.500 

ab Oktober 1950 - -146 292 - 584 730 913 

Im Bereiche der knappschaftlichen Pensionsversicherung beträgt die Beitragsgrundlage 
für den Kalendermonat 

wenn in den Unterlagen die Beitragsklasse ..... vorgemerkt ist 

I I II I 1II I IV I V I VI 1 VII 1 VIII 1 IX 

Schilling 

375 
I 

525 
I 

675 
I 

825 
I 

975 
I 

1.125 
\ 

1.275 
1 

1.425 I - 1.575 

wenn -in den Unterlagen die Gehaltsklasse ....... . vorgemerkt ist 

A I B I c I D I E I F I G 

Schilling 

225 I 450 I 900 I 1.500 
1 

2.100 I 2.400 I 2.400 
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Anlage 3 

Beitrag zur Höherversicherung im Sinne des § 248 Abs.2 lit. a 

Im Bereiche der Pensionsversicherung der Arbeiter gilt als Beitrag zur Höherversicherung 
für die Kalenderwoche 

wenn in den Unterlagen die Beitragsklasse " " " " vorgemerkt ist 

Für die Zeit I I 11 ImllVI V I VIlvnlVIIII lXi X I XI I XII IxrnlXIVI Xv 
Schilling 

bis 29" Dezember 1946 1"90 5"60 9"30 13"10 16"80 20"60 24"30 28"- 31"80 35"50 - - - - -
ab 30" Dezember 1946 1"20 3"70 6"20 8"70 11"20 13"70 16"20 18"70 21"20 23"70 26"20 28"70 31"10 33"50 36"-

I 

Im Bereiche der Pensionsversicherung der Angestellten gilt als Beitrag zur Höherversicherung 
für den Kalendermonat 

wenn i~ den Unterlagen die Gehalts(Beitrags)klasse "" " " vorgemerKt ist 

Für die Zeit A I B I c I D I E I F I G I H I J I K 

Schilling 

bis Dezember 1946 12 24 48 72 96 120 150 180 240 300 

ab Jänner 1947 8 16 32 48 64 80 100 'f20 160 200 

Anlage 4 

Beitrag zur Höherversicherung im Sinne des § 248 Abs. 2 lit. b 

Im Bereiche der Pensionsversicherung der Arbeiter gilt als Beitrag zur Höherversicherung 
für die Kalenderwoche 

wenn in den Unterlagen bis 29" Dezember 1946 die Beitragsklasse X vorgemerkt ist, " " " " . . . . 3"70 S, 
wenn in den Unterlagen zwischen dem 30. Dezember 1946 und dem 29" Mai 1949 die Beitragsklasse X 

beziehungsweise nach dem 29. Mai 1949 die Beitragsklasse XV vorgemerkt ist, " " " " • " " " .. 2"50 S. 

Im Bereiche der Pensionsversicherung der Angestellten gilt als Beitrag zur Höherversicherung 
für den Kalendermonat 

wenn in den Unterlagen die Beitragsklasse H vorgemerkt ist, für die Zeit bis Dezember 1946 " 
ab Jänner 1947 . 

wenn in den Unterlagen die Beitragsklassse J vorgemerkt ist, für die Zeit bis Dezember 1946 . 
ab Jänner 1947 . 

wenn· in den Unterlagen die Beitragsklasse <K vorgemerkt ist, für die Zeit bis Dezember 1946 " 
ab Jänner 1947 . 

30 S, 
20 S, 
90 S, 
60 S, 

" 150 S, 
.100 S. 
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Hinterbliebenenrenten, Ausmaß .......... 289 
Ausstattungsbeitrag ...................... 290' 
Abfindung .............................. 291 

Abschnitt V: Ausgleidlszulage zu Renten aus der 
. Pimsionsversicherung. 

Voraussetzungen für den Ansprucl1 auf Aus-
gleichszulage ............................ 292 
Anwendung der BestimmUngen über die 
Renten auf die Ausgleicl1szulage .......... 293 
Höhe der Ausgleichszulage ............... 294 
Ausgleichszulage und Ruhebestimmungen ., 295 
Feststellung der Ausgleichszulage ........... 296 
Verwaltungshilfe der Fürsorgeverbände .. , 297 
Anzeigenpflicht für Anderungen des Gesamt-
einkommens ............................ 298 
Tragung des Aufwandes für die Ausgleichs-
zulage ................................... 299 

Annahme der Höherversicherung bei sich 
deckenden Versicherungszeiten und bei Son-
derbeiträgen ............................ 249 Abschnitt VI: Gesundheitsfürsorge. 
Sonderbestimmungen für ehemalige Ver­
sicl1erte der Sonderversicl1erungsanstalten und 
der Pensionsinstitute der östereichischen Pri-
vatbahnen ............................ :. 250 
SonderbestimmUngen für Ersatzzeiren nach 
§ .228 Abs. 1 Z. 2 ........................ 251 
Kinder ................................. 252 

Abschnitt II: Pensionsversicherung der Arbeiter. 
Altersrente ......•....................... 253 
Invaliditätsrente ..........•............• 254 

Allgemeine Maßnahmen ................ . 
Heilverfahren ...........................• 
familien- und Taggeld ................. . 
Heilverfahren und Rente ............... . 
übertragung des Heilverfahrens an einen 
Krankenversicherungsträger .............. . 
Verweigerung des Heilverfahrens durch den 
Versicherten ........................... . 
Bes0ndere Gesundheitsfürsorge .in der knapp-
schaftlichen Pensionsversicherung ......... . 
Zusammenwir ken der Versidlerungsträger .. 
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Abschnitt VII: Aufnahme in ein Pensionsver­
sicherungsfreies Dienstverhältnis und Aus­
scheiden aus einem solchen. 

1. Unterabschnitt: A·u f nah m ein ein 
pens ionsve rs iehe ru ngs freies 
Die n s t ver h ä I t n i.s. 

§ 
überweisungsbetrag ...................... 308 
Fälligkeit der überweisungsbeträge ....... 312 
an den Versicherten zu erstattenden Beiträge 309 
Wirkung der Zahlung des überweisungs­
betrages und der Erstattung der Beiträge an 
den Versicherten ......................... 310 

2. Unterabschnitt: Aus s ehe i den aus 
ein e m p e n s ion s ver sie her u n g s-
f r eie n Die n t ver h ä I t n i s. 
überweisungsbeträge .................... 311 
Fälligkeit der überweisungsbeträge ....... 313 
Wir~ung der Zahlung der übe'rweisungs-
betrage ................................. 313 

Abschnitt VIII: Ausscheiden aus der Pensions­
versicherung aus Anlaß der Aufnahme einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit . . . . . . . . . . . 314 

FüNFTER TEIL 

Beziehungen der Versicherungsträger (Verbände) 
zueinander und Ersatzleistungen. 

Haftung des Dienstgebers bei Arbeitsunfällen. 

Abschnitt I: Beziehungen der Versicherungs­
träger zueinander. 

1. Unterabschnitt: Er s atz ans p r ü c h e im 
Ver h ä I t n i s z w i s ehe n K r a n k e n­
und - U n fall ver s ich e run g. 
Ersatzanspruch des Trägers der Kranken" 
versicherung ............................ 315 
Ersatzanspruch des Trägers der Unfallver-
sicherung .............................. 316 
Ausmaß des Ersatzanspruches ............ 317 
Festsetzung des Inhaltes der Vereinbarung 
(§ 317 Abs. 3) durch das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung .................. 318 
Geltendmachung des Ersatzanspruches ...... 319 

2. Unterabschnitt: Er s atz ans p r ü c h e im 
Ver h ä I t n i s z w i s ehe n . K r a n k e n­
und P e n s ion s ver s ich e run g. 
Ersatz von Kosten des Heilverfahrens .... 320 

3.Unterabschnitt: Zusammenarbeit der 
Versicherungsträger (Verbände). 
Gegenseitige Verwaltungshilfe ............ 321 
Verpflegskosten in den Einrichtungen der 

. Sozialversicherungsträger ................. 322 

Abschnitt Il: Beziehungen der Versicherungs­
träger zu den Fürsorgeträgern. 
Pflichten der Fürsorgeträger .....•....... 323 
Ersatzanspruch des Fürsorgeträgers ......•. 324 
Ersat~leistungen aus der Krankenversiche-
rung ................................... 325 
Ersatzleistungen aus der Unfallversicherung 326 
Ersatzleistungen aus der Pensionsversicherung 327 
Abgeltung des Ersatzanspruches bei Kranken-
beha11dlung ........... '. . . . . . . . . . . . . . . .. 328 
Abzu" von den Geldleistungen der Sozial-
versi;terung ............................. 329 
Frist für die Geltendmachung des Ersatz-
ansprudles .............................. 330 

Abschnitt In: Bevorschussung von Renten aus 
der Pensionsversidlerung aus den Mitteln der 
Arbeitslosenversicherung ..............••. 331 

Abschnitt IV: Sch.adenersatz und Haftung .. 
übergang von Schadenersatzansprüchen auf 
die Versicherungsträger ........ ,......... 332 

141 

Einsdlränkung der Schadenersatzpflicht des 
Dienstgebers gegenüber dem Dienstnehmer 
bei Arbeitsunfällen (Berufskrankheiten) '" 333 
Haftung des Dienstgebers bei Arbeits­
unfällen (Berufskrankheiten) gegenüber den 
Trägern der Sozialversicherung .......... 334 
Schadenersatzpflicht und Haftung bei juri-
stischen Personen ....................... 335 
Konkurrenz von Ersatzansprüchen mehrerer 
Versicherungsträger . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .• 336 
Verjährung. der Ersatzansprüche .......... 337 

SECHSTER TEIL 

Beziehungen der- Träger der Sozialversicherung 
und ihrer Verbände zu den Ärzten, Dentisten, 
Hebammen, Apothekern; Krankenanstalten und 

anderen Vertragspartnern 

§ 
Abschnitt I: Gemeinsame Bestimmungen. 

Regelung durch Verträge ................ 338 
Einholung von Stellungnahmen durch die 
Träger der Krankenversicherung ......•.. 339 

Abschnitt U: Beziehungen der Träger der Sozial­
versidlerung ul).d ihrer Verbände zu den 
Ärzten. 
Ärzteausschüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 340 
Gesamtverträge ........................• 341 
Inhalt der Gesamtverträge ............... 342 
Aufnahme der Ärzte in den Vertrag und 
Auflösung des Vertragsverhältnisses ...... 343 
Entsdleidung . von Streitigkeiten aus dem 
Einzelvertrag ........................... 344 
Entscheidung von Streitigkeiten durch die 
Landesschiedskommission ................• 345 
Bundesschiedskommission ................• 346 
~llgemeine Bestimmungen über die Kommis-
sIOnen ................................. 347 
Bestimmung .des Inhaltes eines Gesamtver­
trages durch die Bundesschiedskommission .. 348 

Abschnitt III: Beziehungen der Träger der 
Sozialversichel'ung und ihrer Verbände zu 
anderen Vertragspartnern. 
Gesamtverträge ..... '.' ..............•.. , 349 
Abgabe von Heilmitteln ................. 350 
Entscheidung von Streitigkeiten aus dem 
Einzel- und Gesamtvertrag ............... 351 

SIEBENTER TEIL 

Verfahren 

Abschnitt I: Allgemeine Bestimmungen. 

1. Unterabschnitt: Ar '.e ri des Ver f a h­
re n.s. 

§ 
Geltungsbereidl der Regelung ............. 352 
Verfahrens arten .....................•... 353 
Leistungssadlen ......•.................. 354 
Verwaltungssachen ...................... 355 
Zuständigkeit der Geridlte .............. 356 

2. Unterabsdlnitt: Ge mein s am e Bes tim­
mungen für das Verfahren in 
Ver wal tun g s- und i n Lei s tun g s-
5 a e hEin vor den Ver sie her u n g s-
t r ä ger n. -
Anwendung des Allgemeinen Verwaltungs­
verfahrensgesetzes ., •..........•....•... , 357 
Vernehmungen ... '" ......... , ........ , 35~ 
Kosten des Verfahrens .................. 359 
Rechts- und Verwaltungshilfe ........•... 360 

Zu 613 der Beilagen VII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 141 von 144

www.parlament.gv.at



142 

Abschnitt 11: Verfahren in Leistungssachen. 

1.Unterabschnitt: Fe'ststellung von 
Leistungsansprüchen durch die 
Ve rs i ch eru n g s t r ä ger. 

§ 
Einleitung des Verfahrens ................ 361 
Zurückweisung von Leistungsanträgen in der 
Unfall- und Pensionsversicherung .......... 362 
Unfallsanzeige ......•................. " 363 
Erhebung von Arbeitsunfällen durch den 
Versicherungsträger ..................... 364 
Behördliche Erhebung von Arbeitsunfällen . 365 
Mitwirkung des Anspruchswerbers oder An-
spruchsberechtigten ...................... 366 
Bescheide der Versicherungsträger in Lei-

,stungssachen ., ........................ " 367 
Frist für die Bescheiderteilung ............. 368 

2. Unterabschnitt: Ver f a h ren übe r E r­
s atz ans p r ü c h e der Für s 0 r g e­
träger und Gemeinden gemäß 
A b s c h n i t t II des F ü n f t e n T eil e s 369 

3. Unterabsdmitt: Lei s tun g s s t re i t V e r­
fahren erster Instanz. 

Schiedsgerichte, Sitz und Bezeichnung ..... 370 
Sachlidte Zuständigkeit der Sdtiedsgeridtte . 371 
örtlidte Zuständigkeit der Sdtiedsgerichte . 372 
Amtswegige Wahrnehmung der Zuständigkeit 
durch die Schiedsgeridtte ............•...• 373 
Streitigkeiten über die örtliche Zuständigkeit. 374 
Delegierung ............................ 375 
Zusammensetzung der Schiedsgeridtte 376 
Ablehnung der Berufung zum Beisitzer, 
A~~sniederlegung und Amtsenthebung des 
BeiSitzers ............................... 377 
Redttsstellung der Mitglieder der Schieds-
gerichte ............................•. " 378 
Entschädigungsansprüche, Ordnungsstrafen 
und Urlaube für Beisitzer ....... ' .... ; .... 379 
Ablehnung von Mitgliedern des Schiedsge-
ridttes ....•............................. 380 
Abteilungen des Sdtiedsgerichtes .... , ...... 381 
Senate ....................... , .......... ' 382 
Einleitung des Verfahrens ................ 383 
Wirkung der Einbringung der Klage ....... 384 
Zurücknahme und Änderung der Klage .... 385 
Vertretung vor dem Schiedsgerichte ....... 386 
Grundsätze des schiedsgerichtlichen V crfah-
rens .................................... 387 
Vorbereitendes Verfahren ................ 388 
Mündliche Verhandlung, Protokoll ......... 389 
Besdtlußfassung des Senates ............... 390 
Urteile, Inlialt ...................... . . . .. 391 
Urteil, Verkündung und schriftliche Aus-
fertigung ........................ .. . . . .. 392 
Beschlüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 393 
Redttsmittelbelehrung .................... 394 
Vollstreckung von Urteilen und Beschlüssen 
der Sdtiedsgerichte ....................... 395 
Anwendung der Zivilprozeßordnung und 
Geschäftsordnung für die Gerichte 1. und 
H. Instanz ................... ;. ' .... : .. " 396 
Kanzleigeschäfte der Schiedsgeridtte •...... 397 
Aufsicht über die Schiedsgeridtte .......... 398 
Kosten der Schiedsgeridtte ................ 399 

4. Unterabschnitt : Lei s tun g s s t r e i t v e r-
f a h ren z w e i t e r Ins t a n z, 

Berufung ................................ 400 
Rekurs ............•.................... 401 
Verfahren ............ , ............. 402,403 
Gutadtten des Oberlandesgerichtes Wien 404,405 

5. Unterabsdtnitt: Ge m ein sam e Be s ti m­
m u n gen für das Lei s tun g s s t r e i t­
verfahren erster und zweiter 
Ins t a n z. 

§ 

Kosten der Partei ....•.............. 406, 407 

6. Unterabschnitt: Gern ein sam e Be s t i m­
mungen für das Verfahren vor 
den Versicherungsträgern und 
für das Lei s tun g s s t r e i t ver f a h­
ren e r "s t e run d z w e i t e r Ins t a n z. 
Fortsetzung des Verfahrens durch die Ange-
hörigen ........ , ...................... , 408 

Abschni tt III: Verfahren in Verwaltungssachen. 
1. Unterabschnitt: Ver f a h ren vor den 

Ver s ich e r u ng s t r ä ger n. 
Zuständigkeit der Versicherungsträger in 
Verwaltungssachen ....................... 409 
Bescheide der Versicherungsträger in Ver-
waltungssachen .......................... 410 
Wirkung der Bescheide der Krankenversiche­
rungsträger in anderen Versicherungen .... 411 
Einspruch gegen Bescheide der Versicherungs-
träger ., ................................ 412 

2. Unterabschnitt: Ver f a h ren vor den 
Ver wal tun g s b e hör den. 
Sachliche Zuständigkeit des Landeshaupt-
mannes ................................ 413 
örtliche Zuständigkeit des Landeshaupt-
mannes ................................ 414 
Rechtszug an das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung .............. , ....... 415 
Sonstige Entscheidungsbefugnisse des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung •..... 416 
Nichtigerklärung von Besdteiden .......... 417 

ACHTER TEIL 

Aufbau der Verwaltung 

Abschnitt I: Haupt-, Landes- und AußensteIlen 418 

Abschnitt II: Verwaltungskörper der Versiche­
rungsträger. 
Artender .Verwaltungskörper ............ 419 
Versicherungsvertreter ................... 420 
Bestellung der Versicherungsvertreter ..... 421 
Ablehnung des Amtes ................... .422 
Enthebung von Versicherungsvertretern ... 423 
Haftung der Versicherungsvertreter ....... 424 
Amtsdauer ...•..................... , ... 425 
Zusammensetzung der Verwaltungskörper ., 426 
Hauptversammlung ..................... '427 
"Vorstand .............................. ". 428 
überwachungsausschuß ................... 429 
Landesstellenausschüsse ................... 430 
Vorsitz in den Verwaltungskörpern ....... 431 
Angelobung der Versicherungsvertreter .... 432 

Abschnitt III: Verwaltungskörper des Haupt­
verbandes~ 

Arten und Zusammensetzung der Ver-
waltungskörper ........ " ................. 433 
Vorsitz im Hauptverband; Angelobung ... 434 

Abschnitt IV: Aufgaben der Ve~waItung~körper. 

Aufgaben der Hauptversammlung ........ 435 
Au~gaben des Vorstandes und seiner Aus-
schusse ................................. 436 
Aufgaben des überwachungs ausschusses .... 437 
Gemeinsame Aufgaben des Vorstandes und 
des Oberwachungsausschusses; Aufgaben des 
erweiterten Vorstandes .................. 438 
Aufgaben der Landesstellenausschüsse ...... 439 
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§ 
Aufgaben der Sektionsausschüsse ......... 440 
Aufgaben der Rentenausschüsse .......... 441 
Sitzungen .......... ' ................. , .. 442 

Abschnitt V: Vermögensverwaltung. 
Jahresvoranschlag ..............•........ 443 
Rechnungsabschluß und Nachweisungen .... 444 
Sondervorschriften für Betriebskranken-
kassen ...............................•. 445 
Vermögens anlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 446 
Genehmigungsbedürftige Veränderungen von 
Vermögensbeständen .................... 447 

Abschnitt VI: Aufsicht des Bundes. 
Aufsichtsbehörden ....................... 448 
Aufgaben der Aufsidlt .................. 449 
Entsdleidungsbefugnis ................... 450 
Vorläufiger Verwalter ...........•....... 451' 
Kosten der Aufsicht ..................... 452 

Abschnitt VII: Satzung und Krankenordnung. 
Gemeinsame Bestimmungen ..... , ......... 453 
Satzung des Hauptverbandes ............. 454 
Genehmigllngspflicht ............. '.' . .. . .. 455 
Krankenordnung der Träger der Kranken-
versicherulig ...........................• 456 

Abschnitt VIII: Versicherungsunterlagen für die 
Pensionsversicherung. 
Führung der Versicherungsunterlagen ..... 457 
Mitwirkung der Behörden der Arbeitslosen­
versicherung und der Kriegsopferversorgung 458 
Nähere Vorschrift über die Führung der 
Versicherungsunterlagen .............. ' .... 459 

Abschnitt IX: Bedienstete .•..•............... 460 

NEUNTER TEIL 
Sonderbestimmungen 

Abschnitt I: Versicherung der unständig beschäf­
tigten Arbeiter in der Land- und Forst­
wirtschaft. 

§ 
Umfang der Versicherung ...........•.... 461 
Begriff des unständig beschäftigten Arbeiters 462 
Weiterversicherung ...................... 463 
1vleldungen ............................. 464 
Ausweis ' ................................ 465 
Versicherungsbeiträge •..........•........ 466 
,Abweichende Regelung der Meldungen und 
Versicherungsbeiträge ......••............ 467 
Leistungen aus der Krankenversicherung ... 468 
Leistungen aus der Unfallversicherung .... 469 
Leistungen aus der Pensions:versicherung ... 470 
Meldestellen .........................•.. 471 

Abschnitt 1I: Versicherung der Bediensteten der 
dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisen­
bahnen. ' 

1. Unterabschnitt: K r a n k e n ver s ich e-
run g. 

Krankenversicherung der Beamten der Oster-
reichischen Bundesbahnen ................ 472 
Träger der Krankenversicherung .......... 473 
Leistungen in der allgemeinen Kranken­
versicherung der Eisenbahnbediensteten •... 474 
Regelung aus Anlaß der Aufnahme in ein 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis oder 
beim Ausscheiden aus einem solchen ...... 475 

2. Unterabschnitt: U n fall ver sie her u n g. 
Unfallversicherung von Bundesbediensteten, 
die durch die Eisenbahnen kostenlos be­
förder't werden müssen ..........•..••••. 476 
Erhöhung der Renten bei Entfall des 
Schadenersatzanspruches gegen das Eisen­
bahnunternehmen .•..............••..•.• 477 
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§ 
3. Unterabschnitt: P en s ion s ver s ich e-

run g. 
Zusätzliche Pensionsversicherung bei der Ver­
sicherungsanstal t der österreichischen Eisen - " 
bahnen ................................. 478 
Zusätzliche Pensionsversicherung von Be­
diensteten von Privatbahnunternehmungen. 479 

Abschnitt III: Sonderversicherungen. 
1. Unterabschnitt: Ge me ins a m e So n d e r­

bestimmungen über die Kranken­
ver sie her u n g der B und e san g e­
s tell t e n, die Me ist e r k r an k e n­
ver sie her u n gun d die Not a r­
ver sie her u n g. 
Anwendung von Bestimmungen des Ersten 
bis Achten Teiles ........................ 480 
Satzung und Krankenordnung ............ 481 

2. Unterabschnitt: So n der b e s tim m u n-
g e 11 übe r die K r a n k e n ver sie h e­
run g der B und e san g e s tell t e n. 
Verwaltungskörper ...............•...... 482 
Erweiterung des Kreises der nach dem 
Bundesangestellten-Kankenversicherungs-
gesetz 1937 Pflichtversicherten ............ 483 
Empfänger außerordentlicher Ruhe(Ver-
sorgungs)genüsse •.........•......•...... 484 
Anstaltsangehörige ....................... 485 
Ruhen des Leistungsanspruches ....... , ..• 486 
Einbeziehung von Angestellten anderer Kör­
pcrscllaften in die Krankenversicherung der 
Bundesangestellten ..... . . . . . . . . . . . . • . . .. 487 
Versicherungsbeiträge ...•................ 488 
Aufnahme in ein öffentlich-rechtliches Dienst­
verhältnis oder Ausscheiden aus emem 
solchen •.............................. , 489 

3. Unterabschnitt: So n der b es tim m u n-
gen übe r die Me ist e r k r an k e n­
ver s ich e run g. 
Weitergeltung bisheriger Vorschriften über 

_die Meisterkrankenversicherung ........... 490 
Anwendung sonstiger Bestimmungen des 
Ersten, Zweiten, Fünften und Siebenten 
Teiles in der Meisterkrankenversicherung " 491 
Befreiung von der Krankenversicherung ... 492 
Verband der Meisterkrankenkassen ....... 493 

4. Unterabschnitt: So n d er b e s ti m m u n-
g,e n übe r di e Not a r ver s ich e run g. 
Verwaltungskörper ......•............... 494 
übernahme der Ansprüche und Anwart­
schaften aus der Ruhestands- und Hinter­
bliebenenversorgung der Notarkasse in 
München •........... '................... 495 
Versicherungsbeiträge .................. " 496 
Pensionsversicherung nach diesem Bundes­
gesetz und Pensionsversicherung nach dem 
Notarversimerungsgesetz .......... 497 bis 498 
Ausscheiden aus einem pensionsversimerungs­
freien Dienstverhältnis bei namfolgendem 
übertritt in die Pensionsversicherung nam 
dem Notarversicherungsgesetz .............. 499 

Abschnitt IV: Begünstigungen für Geschädigte 
aus politischen oder religiösen Gründen oder 
aus Gründen der -Abstammung. 
Begünstigter Personenkreis .. ;............ 500 
Wiederaufleben von Rentenansprüchen ... 501 
Begünstigte Erwerbung von Anwartschaften 
und Ansprüdlen ......................... 502 
Auslandsaufenthalt ...................... 503 
Erwerbung einer fremden ·Staatsbürgerschaft 504 
Weiterversicherung in der Krankenversiche7 
rung ..... , •......•..................... : 505 
Verfahren .............•................ 506 
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ZEHNTER TEIL 

Obergangs- und Schlußbestimmungen 

Abschnitt I: übergangsbestimmungen. 

1. Unterabschnitt: übe r g an g s b e s ti m­
m u n gen zum E r s t e n T eil (A 11-
gern ein e Be s tim m u n gen) mit 
Ausnahme des Abschnittes VI. 
Fortdauer einer nach früherer Vorschrift 

§ 

bestehenden Pflichtversicherung ........... 507 
Aufkündigung von Versicherungsverträgen . 508 
Einbeziehung von bisher durch Gewährung 
der Krankenpflege betreuten Personen in die 
Krankenversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 509 
Befreiung von der bestehenden Meister-
krankenversicherung ..................... 510 
Einbeziehung bisher versicherungsfreier 
Dienstnehmer in die Pflichtversicherung 511 
Ausnahme der Bediensteten der Donau-Save­
Adria-Eisenbahn-Gesellschaft von der Ver-
sicherungspflicht ......................... 512 
Bisherige Zusatzversicherungen in der Kran­
kenversicherung ........................• 513 
Sonderbestimmungen über die Versicherungs­
zugehörigkeit auf Grund der bisherigen Ver­
.sicherungspflicht in einer Rentenversicherung 514 
Fortdauer einer nach früherer Vorschrift be­
stehenden Weiterversicherung, SeI bstversiche­
rung oder Zusatzversicherung der Unter-
nehmer ................................ 515 
Verlängerte Frist für die Weiterversicherung 
in der Pensionsversicherung in der über-
gangszeit ..........•.................... 516 
Umbenennung bisheriger Versicherungsträger 517 
Aufhebung der Eigenunfallversicherung der 
Gemeinde Wien ........•................ 518 
Bisherige Zuständigkeit in der Krankenver-

Bemessungsgrundlage für Leistungen aus der 
Unfallversicherung ..................... . 

. Entschädigung nach mehreren Versicherungs-
fällen in der Unfallversicherung .......... . 
Leistungen bei Berufskrankheiten ........ . 
Höchstbetrag der Bemessungsgrundlage aus 
der Pensionsversicherung ................ . 
Pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis. 
Zusammentreffen eines Ruhe(Versorgungs)­
genußanspruches aus einem pensionsversiche­
rungsfreien Dienstverhältnis mit einem 
Rentenanspruch aus der Pensionsversicherung 
N a.chversicherung und Leistung von über­
weisungsbeträgen für pensionsversicherungs­
freie Dienstver häl tnisse bei reichsdeutschen 
Dienststellen ...•........................ 
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